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1. Zusammenfassung  

1.1. Deutsche Zusammenfassung 

Die Ex-ante-Bewertung gibt den Stand zum Zeitpunkt der Einreichung des MEPL III-Entwurfs 

am 18.07.2014 wieder. 

 

Die Ex-ante-Bewertung lässt sich in zwei Phasen unterteilen:  

1. Prozessbegleitende Phase;  

2. Bewertungsphase des Programms. 

 

In der prozessbegleitenden Phase wurden in einem interaktiven Prozess zwischen dem Team 

der Ex-ante-Evaluatoren und den Planern bzw. Erstellern der Programmbestandteile Politik- 

und Programmfragen besprochen und beurteilt. Die Evaluatoren sprachen dazu Empfehlungen 

aus, die wiederum gemeinsam diskutiert wurden. 

Nachdem dem Ex-ante-Evaluator am 28. April 2014 ein erster Entwurf des „Maßnahmen- und 

Entwicklungsplans Ländlicher Raum Baden Württemberg 2014-2020“ (MEPL III) vorlag, wurde 

der Entwurf des MEPL III gemäß den Anforderungen der ELER-Verordnung und der EU-

Guideline „Guidelines for the ex ante evaluation of 2014-2020 RDPs“ (Ex-ante-Guideline) ge-

prüft und der Ex-ante-Bewertungsbericht erstellt. 

Bewertung der Ausgangssituation und des abgeleiteten Handlungsbedarfs 
Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) legte am 5. Oktober 2012 

eine ausführliche Entwurfsfassung der Sozioökonomische Analyse (SöA) und SWOT-Analyse 

vor. Der Entwurf wurde vom Ex-ante-Evaluator begutachtet und am 23. November 2012 eine 

schriftliche Stellungnahme mit Empfehlungen dazu abgegeben. Die Empfehlungen wurden 

anschließend zwischen dem Programmersteller und Evaluator miteinander besprochen und 

anschließend vom Programmverantwortlichen eine finale Langfassung erstellt. Diese bildete 
auch die Grundlage für die komprimierte SöA und SWOT in Kapitel 4 des MEPL III. 

Die finale Langfassung enthält detaillierte Darstellungen der Entwicklungen im ländlichen 

Raum Baden-Württembergs. Es werden wesentliche ausgewählte sozioökonomische Indikato-

ren und Daten dargestellt. Neben Kennwerten zu Flächennutzung und Bevölkerungsentwick-

lung werden auch detaillierte Informationen zu den Erwerbs- und Sektorstrukturen in Baden-

Württemberg aufgeführt. Die vom Evaluator eingebrachten Änderungsvorschläge wurden zum 

überwiegenden Teil umgesetzt und die SöA und SWOT stellen letztendlich eine solide Aus-

gangsbasis zur Ableitung des Handlungsbedarfs für das Programmgebiet und die daraus resul-

tierenden Schlussfolgerungen sowie die Relevanz für die MEPL III-Strategie dar. 

Eine Ableitung von Handlungsbedarfen wurde nach Erarbeitung des ersten Entwurfs der SöA 

und SWOT initiiert. Am 31. Oktober 2012 wurde in der Stadt Besigheim eine Konsultationsver-

anstaltung mit den Partnern des Ländlichen Raums unter Mitwirkung des Evaluators durchge-

führt. Die Partner wurden über die ersten Schritte im Rahmen der MEPL III-Programmplanung 

informiert und es wurden die Ergebnisse des Entwurfs der SöA und SWOT vorgestellt. In the-

matischen Arbeitsgruppen wurden darauf basierend Ziele, erste strategische Ansätze und 

mögliche Maßnahmen diskutiert. 

Bewertung des Beitrags zur Strategie Europa 2020 
Zentrale Ziele der Strategie Europa 2020 sind intelligentes, nachhaltiges und integratives 

Wachstum. Der MEPL III hat seinen ganz klaren Schwerpunkt im Bereich „nachhaltiges Wachs-

tum“. Der Schwerpunkt liegt dort im Bereich Förderung der Erhaltung der biologischen Vielfalt, 
gefolgt von Wasser- und Bodenschutz und Maßnahmen zur Förderung der Kohlenstoff-

Speicherung. Da für diese Bereiche, abgeleitet aus der Beschreibung der Ausgangssituation 

und SWOT, zahlreiche Bedarfe identifiziert wurden, ist diese Schwerpunktsetzung nachvoll-
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ziehbar. Dabei ist aber zu beachten, dass ökologische Aspekte im Vordergrund stehen, da der 

Schwerpunkt auf Agrarumwelt- bzw. Forstumweltmaßnahmen und der Honorierung ökologi-

scher Leistungen liegt. 

Bewertung der externen Kohärenz und Einklang mit der GSR 
Hinsichtlich der Berücksichtigung der Politikkohärenz erscheint der Programmentwurf im We-

sentlichen angemessen. Obwohl für Baden-Württemberg kein Multifonds-Ansatz geplant ist, 

ist eine hohe Komplementarität zwischen den Fonds des Gemeinsamen Strategischen Rah-

mens (GSR) gegeben. Die geplanten Maßnahmen ergänzen sich. Die Fondsverwaltungen haben 

darüber hinaus Sorge dafür getragen, Doppelförderungen zwischen den GSR-Fonds auszu-
schließen.  

Negativ- bzw. Neutralisierungseffekte sind auch zwischen dem ELER-Fonds und den übrigen 

europäischen und nationalen/regionalen Politiken nicht erkennbar.  

Bewertung der Interventionslogik 

Bei der Erstellung der SöA und SWOT und bei der Ableitung der Handlungsbedarfe wurde von 

den Evaluatoren bereits beratend darauf hingewirkt, dass diese Schritte der Programmerstel-

lung miteinander konsistent sind, d.h. dass sie aufeinander aufbauen.  

Nach dem Vorliegen von ersten Maßnahmenbeschreibungen wurden diese von Seiten der 

Evaluatoren den Handlungsbedarfen gegenübergestellt und geprüft, ob bestimmte Hand-

lungsbedarfe ausreichend durch Maßnahmen abgedeckt sind. Am 5. Februar 2014 wurde dazu 

vom Evaluator eine erste mündliche Rückmeldung und Empfehlungen zu den vorliegenden 

Maßnahmenbeschreibungen auf der 3. Konsultationsveranstaltung zum MEPL III gegeben. Im 

Nachgang zu der 3. Konsultationsveranstaltung wurde am 24. Februar 2014 außerdem noch 

eine schriftliche Rückmeldung an die Verwaltungsbehörde verfasst, damit diese bei der weite-

ren Programmerstellung des MEPL III berücksichtigt werden konnte.  

Abschließende Empfehlungen hinsichtlich der Relevanz und Kohärenz des Programms wurden 

vom Ex-ante-Evaluator basierend auf dem Entwurf des MEPL III vom 28. April 2014 abgegeben. 

Die Empfehlungen wurden im überarbeiteten Programmentwurf überwiegend umgesetzt. Nur 

bei einigen wenigen Empfehlungen wurde vom MLR in Kapitel 3.1 des MEPL III schriftlich dar-

gelegt, warum sie nicht berücksichtigt wurden und welche Erwägungen dieser Entscheidung 

zugrunde liegen. 

Bewertung des erwarteten Beitrags der ausgewählten Maßnahmen zu den Zielen 

In der Strategiebeschreibung des MEPL III wird auf die Ziele eingegangen, die mit dem MEPL III 

basierend auf SWOT-Analyse und Bedarfsanalyse verfolgt werden sollen.  

 

Die Zielbeiträge des MEPL III werden für folgende Zielebenen differenziert dargestellt: 

� für die elf Ziele gemäß Artikel 9 der ESI-Verordnung (EU) Nr. 1303/2013; 

� für die drei Ziele gemäß Artikel 4 der ELER-Verordnung (EU) Nr. 1305/2013; 

� für die sechs ELER-Prioritäten nach Artikel 5 der ELER-Verordnung. 

Demnach sollen mit dem MEPL III Beiträge zu allen 6 ELER-Prioritäten sowie zehn Schwer-

punktbereichen und infolgedessen auch Beiträge zu allen drei ELER-Zielen geleistet werden. In 

Bezug auf die ESI-Verordnung werden Beiträge zu acht von elf Zielen mit dem MEPL III verfolgt. 

 

Gemessen an der Anzahl der relevanten Teilmaßnahmen und Vorhabensarten sowie dem ein-

gesetzten Finanzbudget ist vom MEPL III insbesondere ein Beitrag zum ELER-Ziel b) Gewährleis-

tung der nachhaltigen Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen und Klimaschutz zu erwar-
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ten. Die tendenziellen, erwarteten Auswirkungen nach Wirkungsbereichen1, ohne Berücksich-

tigung des eingesetzten Finanzvolumens, zeigen, dass mehrere Maßnahmen mit unterschiedli-

cher Stärke vor allem Auswirkungen auf die Wirkungsbereiche Biodiversität, Landschaft, Was-

serqualität, Boden und Klimaschutz haben. Dieser Eindruck relativiert sich etwas, wenn man 

bei der Bewertung der tendenziellen Wirkungen diese auch noch mit dem geplanten Finanz-

budget gewichtet. Die Bereiche Wasserqualität sowie Klimaschutz gewinnen dann an relativer 

Bedeutung im Vergleich zum Biodiversitätsschutz.  

 

Der MEPL III leistet mit verschiedenen Teilmaßnahmen und Vorhabensarten einen Beitrag zum 

ELER-Ziel a) Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft, von denen im Wesentli-

chen das Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP) mit einem größeren Finanzbudget zu 

Buche schlägt. Vor allem die Wirkungsbereiche Ökonomisches Wachstum und Arbeitsproduk-

tivität sind prägend. Ökonomisches Wachstum rangiert, ohne Berücksichtigung des Finanzvo-

lumens, an siebter Stelle und Arbeitsproduktivität an achter Stelle der relevanten Wirkungsbe-

reiche. Die Berücksichtigung des Finanzvolumens (Gewichtung) bewirkt nur einen relativ gerin-

gen Zugewinn an Bedeutung für diese beiden Wirkungsbereiche.  

 

Der Beitrag des MEPL III zum ELER-Ziel c) Erreichung einer ausgewogenen räumlichen Entwick-

lung der ländlichen Wirtschaft und der ländlichen Gemeinschaften, einschließlich der Schaffung 

und des Erhalts von Arbeitsplätzen lässt sich durch die Wirkungsbereiche Beschäftigung, Hu-

mankapital, Governance und Lebensqualität genauer beschreiben. Beschäftigung wird von 

verschiedenen Teilmaßnahmen und Vorhabensarten des MEPL III tangiert und rangiert - ohne 

Berücksichtigung des Finanzvolumens - an sechster Stelle der Wirkungsbereiche. Unter Be-

rücksichtigung des Finanzvolumens nimmt die Bedeutung des MEPL III auf Beschäftigung aber 

ab. Die übrigen drei genannten Wirkungsbereiche sind im Vergleich zu anderen Wirkungsbe-

reichen – sowohl unter Berücksichtigung als auch Nichtberücksichtigung des Finanzvolumens – 

von nachrangiger Bedeutung im MEPL III. Insgesamt lässt sich somit konstatieren, dass vom 

MEPL III zum ELER-Ziel „c)“ ein vergleichsweise geringer Beitrag zu erwarten ist. Jedoch leisten 

Landesprogramme, wie das baden-württembergische Entwicklungsprogramm ländlicher Raum 

(ELR) außerhalb des MEPL III Beiträge dazu. 

Bewertung der Konsistenz der Mittelallokation mit den Zielen  

Im Rahmen des MEPL III sollen insgesamt rund 1,837 Mrd. € an öffentlichen Mitteln zur Verfü-

gung stehen, davon 709,6 Mio. € ELER-Mittel (38,6 %) (einschließlich Umschichtungsmittel aus 

der 1. Säule). Über die Kofinanzierung von ELER-Mitteln hinausgehende nationale Mittel be-

tragen 161 Mio. € GAK-Mittel und 331,1 Mio. € Landesmittel (gemeinsam 26,7 %). Das Land 

Baden-Württemberg beteiligt sich demnach neben der Kofinanzierung mit einem erheblichen 

eigenen Anteil an der Förderung der ländlichen Entwicklung im Rahmen des MEPL III. 

 

Der klare finanzielle Schwerpunkt der ELER-Förderung liegt auf Schwerpunktbereich 4a mit 

dem Fokus auf die „Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung der biologischen Vielfalt“ 

(42 % der gesamten öffentlichen Mittel) gefolgt von dem Schwerpunktbereich 2a – „Verbesse-

rung der Wirtschaftsleistung landwirtschaftlicher Betriebe“. Priorität 5 hat eine geringfügigere 

finanzielle Bedeutung, und nur im Schwerpunktbereich 5e sind Mittel für Maßnahmen zur CO2-

Bindung auf landwirtschaftlichen Flächen eingeplant. 

 

                                                           
1
 Wirkungsbereiche: Biodiversität, Landschaft, Wasserqualität, Klimaschutz, Boden, Ökonomisches Wachstum, Beschäftigung, 

Arbeitsproduktivität, Governance, Humankapital, Lebensqualität und Tiergerechtheit 
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Bei der Interpretation der Finanzdaten ist zu berücksichtigen, dass die Maßnahmen gemäß 

ihrer Hauptwirkung unter einem bestimmten Schwerpunktbereich programmiert wurden. Da 

verschiedenen Maßnahmen des MEPL III „nur“ Sekundärwirkungen, z.B. in Bezug auf Klima-

schutz und Anpassungen an den Klimawandel aufweisen, schlägt sich das nicht in den Finanz-

zahlen nieder. 

Bewertung der Vorkehrungen für LEADER (CLLD) 

Die folgenden vier für LEADER formulierten Ziele decken die Bedarfe des MEPL III sinnvoll ab 

und lassen den Regionen ausreichend Spielraum, um ihre eigenen Ziele und Strategien zu for-

mulieren.  

 

� Förderung der Lebensqualität und des bürgerschaftlichen Engagements im ländlichen 

Raum; 

� Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft und Förderung regionaler Wirtschaftskreis-

läufe; 

� Erhaltung und Pflege des natürlichen Erbes und der Kulturlandschaft; 

� Förderung von Innovationen, Netzwerken und Kooperationen im ländlichen Raum. 

 

Es ist beabsichtigt, bis zu 18 Lokale Aktionsgruppen (LAG) mit einem durchschnittlichen Pla-

nungsbudget von 4,6 Mio. € an ELER- und Landesmitteln anzuerkennen (inzwischen wurden 

auch 18 Bewerberregionen ausgewählt). Somit wird die Anzahl der Lokalen Aktionsgruppen 

deutlich erhöht (bisher 8). Die der Ausweitung des LEADER-Ansatzes zugrunde liegende, deut-

liche Mittelaufstockung im Rahmen des MEPL III wird vom Ex-ante Bewerter positiv bewertet.  

 

Um als LEADER-Region anerkannt zu werden, müssen die Regionen ein regionales Entwick-

lungskonzept (REK) erarbeiten, das den Stärken und Schwächen der Region ausreichend Rech-

nung trägt. Darüber hinaus sollen die LAG aus öffentlich-privaten Partnerschaften bestehen, in 

denen die Wirtschafts- und Sozialpartner mindestens 50 % bilden und die thematische Vielfalt 

und Bevölkerung (auch Jugendliche und Frauen) angemessen abgebildet werden. Die Lokale 

Aktionsgruppe ist dabei in eine geeignete Rechtsform zu überführen. Diese Neuerung trägt 

den positiven Erfahrungen aus anderen Bundesländern sowie den Empfehlungen aus der Halb-

zeitbewertung Rechnung und wird ausdrücklich begrüßt. Auch findet sich der innovative Cha-

rakter der geplanten Interventionen in den Anforderungen an die Regionen in ausreichendem 

Maße wieder. 

Messung des Fortschritts und der Programmergebnisse 

Für alle Prioritäten und Maßnahmen, die im MEPL III programmiert werden, sind die Zielindika-

toren gemäß ELER-Durchführungsverordnung (DVO) aufgeführt.  

Die Zielindikatoren sind überwiegend physischer und finanzieller Natur und eignen sich haupt-

sächlich dazu, den Fortschritt des Programms zu messen. Abhängig von der Art der Maßnah-

men wurden die Ziele auf Basis der Erfahrungen der Förderperiode 2007-2013 gesetzt. Bei 

neuen Maßnahmen sind Ziel- (und Output-) Angaben vorsichtiger geschätzt, da noch nicht 

bekannt ist, auf welche Akzeptanz bzw. Nachfrage die Maßnahmen treffen. 

Zur konkreten Beantwortung der Bewertungsfragen gemäß Durchführungsverordnung sowie 

zur Beschreibung bzw. Bewertung komplexer und vielfältiger Wirkungsdimensionen empfiehlt 

der Ex-ante-Bewerte im Verlauf der Programmumsetzung rechtzeitig zusätzliche aussagekräf-

tige und profunde Datengrundlagen zu schaffen. 
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Bewertung der geplanten Durchführungsverfahren 

Die Analyse der Durchführungsbedingungen bestätigt, dass die Verfahrensabläufe den Erfor-

dernissen angemessen sind. Einzelne Verbesserungsvorschläge von Seiten des Ex-ante-

Evaluators wurden im Zuge der Erstellung der finalen Fassung des MEPL III berücksichtigt. 

Bewertung der Querschnittsthemen 

Gemäß der ELER-VO müssen die sechs ELER-Prioritäten den übergreifenden Zielsetzungen 

Innovation, Umweltschutz, Eindämmung des Klimawandels und Anpassung an seine Auswir-

kungen Rechnung tragen. Außerdem wird gemäß Artikel 55 der ESI-VO bewertet, inwieweit 

Chancengleichheit und Schutz vor Diskriminierung im MEPL III berücksichtigt werden. 

 

Innovation ist ein zentrales Thema im MEPL III, das an verschiedenen Stellen aufgegriffen wird. 

Eine besonders starke Betonung erhält der Begriff z.B. in den Europäischen Innovationspart-

nerschaften (EIP), aber auch in der Agrarinvestitionsförderung oder in der Diversifizierung. Dies 

wird positiv bewertet, da die vielen Facetten des Begriffs Innovation berücksichtigt werden.  

 

In Bezug auf die nachhaltige Entwicklung ist der MEPL III durch die Förderung von Maßnahmen 

zur Erhaltung der biologischen Vielfalt, zu Boden- und Wasserschutz sowie zur Kohlenstoff-

Speicherung von Bedeutung. Der Fokus des MEPL III liegt im Umweltbereich im Themenfeld 

Biodiversität (Schwerpunktbereich 4a werden 36,6 % der ELER-Mittel einschließlich nationaler 

Kofinanzierung des MEPL III zugewiesen). Eine weitere zentrale Komponente sind investive 

Maßnahmen im Bereich Natur- und Wasserschutz (Art. 17). Auch Maßnahmen mit dem primä-

ren Ziel der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit in der Landwirtschaft mit Hilfe von inves-

tiven Fördermaßnahmen im Produktionsbereich (AFP) sowie im Bereich der Verarbeitung und 

Vermarktung (Marktstrukturverbesserung) bewirken durch ihre Fördervoraussetzungen Fort-

schritte bei der Ressourceneffizienz bzw. im Umwelt- und Klimaschutz. Von großer flankieren-

der Bedeutung für die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung ist die Beratung. Mit dem 

modularen Ansatz werden im MEPL III hier gezielt Angebote geschaffen. 

 

Die Beiträge (Austausch, Vorkehrungen im Evaluationsplan) Baden-Württembergs zum 

Querschnittsziel Chancengleichheit werden ebenso positiv bewertet.  
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1.2. Summary of results 

The ex ante evaluation is based on the draft MEPL III submitted on 18 July 2014. 
The ex ante evaluation can be divided into two phases:  

1. Monitoring phase  

2. Programme-evaluation phase 

 
In the monitoring phase, the team of ex ante evaluators and the planners and/or authors of 

the programme components engaged in interactive discussions and assessments of pro-

gramme policy and issues. The evaluators made recommendations that were discussed by 

everyone together in a group setting. 

After a first draft of the “Measures and Rural Development Plan 2014-2020 for Baden Würt-

temberg” (MEPL III) was submitted to the ex ante evaluator on 28 April 2014, the draft of the 

MEPL III was checked for compliance with the requirements of the Rural Development Regula-

tion and the EU “Guidelines for the ex ante evaluation of 2014-2020 RDPs”, and the ex ante 

evaluation report was then compiled. 

Evaluation of the Baseline and the Identified Need for Action 
The Ministry of Rural Affairs and Consumer Protection (MLR) presented a detailed draft of the 

Socio-Economic Analysis (SEA) and SWOT analysis on 5 October 2012. The ex ante evaluator 

examined the draft and submitted a written report, along with recommendations, on 23 No-

vember 2012. The programme creator and the evaluator then discussed the recommendations 

before the programme managers compiled the final full version. This also formed the basis for 

the condensed SEA and SWOT in Chapter 4 of the MEPL III. 

The final full version contains detailed descriptions of developments in rural areas of Baden-

Württemberg. It presents selected key socio-economic indicators and data. In addition to fig-

ures about land use and population trends, it lists detailed information on the employment 

and sector structures in Baden-Württemberg. The bulk of the amendments proposed by the 

evaluator were implemented, and the SEA and SWOT ultimately represent a solid basis for 

deriving various needs for action for the programme territory and for the resulting conclusions 

and relevance to the MEPL III strategy. 

Work started on deriving needs for action once the first draft of the SEA and SWOT had been 

compiled. On 31 October 2012, a consultation meeting took place with the partners of rural 

areas in the city of Besigheim; the evaluator participated in this. The partners were informed 

about the first steps in the programming of the MEPL III and the results of the draft SEA and 

SWOT were presented. Focus groups were then set up to discuss objectives, initial strategic 

approaches and possible action for different topics. 

Evaluation of the Contribution to the Europe 2020 Strategy 
The key objectives of the Europe 2020 strategy are smart, sustainable and inclusive growth. 

The MEPL III places a clear focus on "sustainable growth". The emphasis there is on promoting 

conservation of biodiversity, followed by water and soil protection, and measures to promote 

carbon storage. This prioritization is understandable given that numerous requirements have 

been identified for these areas, which were derived from the description of the baseline and 

SWOT. However, care must be taken that environmental issues stand to the fore, as the em-

phasis lies on agri-environment and forestry-environmental measures and rewarding environ-

mental services. 
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Evaluation of external coherence and harmony with the CSF 
The draft programme appears to take due account of policy coherence. Although no multi-

fund approach is planned for Baden Württemberg, there is a high level of complementarity 

between the Common Strategic Framework (CSF) Funds. The proposed measures are comple-

mentary. The fund managing authorities have also taken care to prevent duplicate funding 

between the CSF funds.  

Nor do there appear to be negative or neutralisation effects between the EAFRD funds and the 

other European and national/regional policies.  

Evaluation of the Intervention Logic 
As the SEA and the SWOT were being compiled and the needs for action derived, the evalua-

tors advised that these programming steps should be consistent with each other, i.e. that they 

should build on each other.  

When the first descriptions of the measures were submitted, the evaluators compared them 

against the various needs for action and examined whether the measures adequately ad-

dressed specific needs for action. At the 3rd consultative meeting on the MEPL III, held on 5 

February 2014, the evaluator provided initial oral feedback and made recommendations on 

the current descriptions of the measures. After the 3rd consultative meeting, the managing 

authority was provided with written feedback on 24 February 2014, so that the feedback could 

be incorporated into the further programming of the MEPL III.  

The ex-ante evaluator submitted his final recommendations on the relevance and coherence 

of the programme, based on the draft MEPL III dated 28 April 2014. The bulk of the recom-

mendations were implemented in the revised draft programme. The MLR explained in writing 

why a few recommendations were not adopted in Section 3.1 of the MEPL III and stated its 

reasoning for that decision. 

Evaluation of the Selected Measures' Expected Contribution to the Objectives 
The description of the MEPL III strategy discusses those objectives which emerged from the 

SWOT and needs analyses and which the MEPL III will pursue.  

The contributions of the MEPL III target the following objectives separately: 

� the eleven objectives laid down in Article 9 of ESI Regulation (EU) No. 1303/2013. 

� the three objectives laid down in Article 4 of EAFRD Regulation (EU) No. 1305/2013. 

� the six EAFRD priorities laid down in Article 5 of the EAFRD Regulation. 

Therefore, the MEPL III is seeking to make contributions to all 6 EAFRD priorities and 10 prior-

ity areas and, consequently, contributions to all three EAFRD goals as well. As for the ESI Regu-

lation, the MEPL III is making contributions to eight out of eleven objectives. 

In view of the number of relevant sub-measures and types of operations, along with the finan-

cial budget, the MEPL III can particularly be expected to make a contribution to EAFRD objec-

tive b) Ensuring the sustainable management of natural resources, and climate action. Ignoring 

the level of funding deployed, the outcomes which can be expected in various areas of impact2 

will tend to primarily occur in “biodiversity”, “landscape”, “water quality”, “soil” and “climate 

action”, albeit to different extents. This impression changes somewhat when the expected 

                                                           
2
 Areas of impact: Biodiversity, landscape, water quality, climate action, soil, economic growth, employment, labour productivity, 

governance, human capital, quality of life and animal welfare 
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impacts are weighted with the planned level of funding. The areas of water quality and climate 

action then gain in importance at the expense of biodiversity conservation.  

Through various sub-measures and types of operations, the MEPL III is making a contribution 

to the EAFRD objective a) Fostering the competitiveness of agriculture, essentially dominated 

by Farm Investment Aid, which has a substantial financial budget. Particularly prominent are 

the areas of impact “economic growth” and “labour productivity”. Ignoring the level of fund-

ing, economic growth ranks in seventh position and labour productivity in eighth position of 

the relevant areas of impact. When the level of funding is taken into account (weighting), 

these two areas of impact gain only relatively slightly.  

The MEPL III’s contribution to EAFRD objective c) Achieving a balanced territorial development 

of rural economies and communities including the creation and maintenance of employment 

can be described more accurately by the areas of impact “employment”, “human capital”, 

“governance” and “quality of life”. Employment is addressed by different sub-measures and 

types of operations under the MEPL III and – ignoring the level of funding – ranks in sixth place 

among the areas of impact. When the level of funding is taken into account, employment de-

clines in importance under the MEPL III. Compared with other areas of impact, both with and 

without allowance for the level of funding, the remaining three areas of impact mentioned are 

of secondary importance under the MEPL III. Overall, it can be stated that the MEPL III is ex-

pected to make a comparatively small contribution to EAFRD objective "c)". However, state 

(Land) programmes, such as the Rural Development Programme (RDP) for Baden-

Württemberg, make contributions to it outside the scope of the MEPL III. 

Evaluation of the Consistency of the Fund Allocation to the Objectives  

The MEP III will make public funding totalling approx. € 1.837 million available, of which € 

709.6 million are EAFRD funds (38.6 %) (including reallocation of funds from pillar 1). National 

funds above and beyond co-financing from EAFRD funds amount to € 161 million from GAK 

([German Joint Task for ‘Improvement of the Agrarian Structure and the Coastal Protection’]) 

and € 331.1 million from Land funds (together: 26.7%). Co-financing aside, the state of Baden-

Württemberg is therefore making a substantial contribution of its own to the promotion of 

rural development under the MEPL III. 

The clear financial priority of EAFRD funding is on priority area 4a with a focus on the "Restor-

ing, preserving and enhancing biodiversity" (42% of total public funding) followed by priority 

area 2a - "Improving the economic performance of agricultural holdings". Priority 5 is of lesser 

financial importance, with only priority area 5e earmarked for funds for measures for captur-

ing CO2 on agricultural land. 

Any interpretation of the financial data must take account of the fact that the measures were 

programmed according to their principal effect under a specific priority area. Since various 

measures of the MEPL III have "only" secondary impacts, e.g., in respect of both climate action 

and adaptation to climate change, these are not reflected in the financial data.  

Evaluation of Arrangements for LEADER (CLLD) 

The following four objectives formulated for LEADER provide sensible coverage for the needs 

of the MEP III, and give the regions sufficient scope to define their own goals and strategies.  

� Promoting quality of life and civic engagement in rural areas; 

� Diversification of the rural economy and promotion of regional economic cycles; 

� Conservation and care of the natural heritage and the countryside; 

� Promotion of innovation, networks and cooperation in rural areas. 
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It is intended to recognize up to 18 Local Action Groups (LAGs) with an average planning 

budget of € 4.6 million from EAFRD and Land funds (in the meantime, 18 candidate regions 

have been selected). This represents a substantial boost in the number of local action groups 

(previously 8). The marked increase in funding underpinning the broadening of the LEADER 

approach under the MEPL III is assessed by the ex ante evaluator as positive.  

To be recognized as a LEADER region, regions need to devise a regional development concept 

(RDC) that takes sufficient account of the strengths and weaknesses of the region. In addition, 

each LAG is to be a public-private partnership in which the business and social partners consti-

tute at least 50%, and the thematic diversity and population demographics (including the 

young and women) are properly reflected. The Local Action Group is to be converted into an 

appropriate legal form. This innovation reflects the positive experiences gained from other 

Bundesländer as well as the recommendations of the mid-term evaluation, and is expressly 

welcomed. Similarly, the innovative nature of the planned interventions is sufficiently repre-

sented in the requirements imposed on the regions. 

Measurement of Progress and Programme Results 
The objective indicators set out in the EAFRD implementing regulation are listed for all the 

priorities and measures programmed in the MEP III.  

The objective indicators are mainly physical and financial in nature and are mostly used to 

measure the programme’s progress. The objectives were set on the basis of experience gained 

from the 2007-2013 funding period for various types of measures. The target (and output) 

figures for new measures are cautious estimates, since it is not yet known how the measures 

will be accepted or what demand there will be for them. 

For the purpose of specifically addressing the evaluation questions set out in the implementing 

regulation and of describing or evaluating complex and diverse impact dimensions, the ex ante 

evaluator recommends that additional meaningful and comprehensive data repositories be 

provided in good time during programme implementation. 

Evaluation of the Planned Implementation Procedures 
Analysis of the conditions for implementation confirms that the procedures are adequate to 

meet the requirements. Individual proposals for improvement on the part of the ex ante 

evaluator were taken into account during the preparation of the final version of the MEPL III. 

Evaluation of Cross-Cutting Themes 
The EAFRD regulation stipulates that the six EAFRD priorities must contribute to the cross-

cutting objectives of innovation, environment, and climate change mitigation and adaptation. 

The extent to which the MEPL III takes account of equality of opportunity and protection 

against discrimination is also evaluated in accordance with Article 55 of the ESI regulation. 

Innovation is a key issue in the MEPL III and is addressed at various points. It is given particu-

larly strong emphasis, e.g., in the European Innovation Partnerships (EIP), as well as in farm 

investment aid, and in diversification. This is deemed positive, because the many facets of the 

concept of innovation are taken into account.  

With regard to sustainable development, the MEPL III is notable for its funding of measures to 

promote conservation of biological diversity, soil and water protection and carbon storage. 

The focus of the MEPL III in respect of the environment is on the topic “biodiversity” (priority 

area 4a is allocated 36.6 % of the EAFRD funds including national co-financing of the MEPL III). 

A further key component is investments in the field of nature and water conservation (Article 

17). Additionally, the eligibility criteria for measures primarily aimed at improving competi-
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tiveness both in agriculture through the funding of investments in production (farm invest-

ment aid) and in processing and marketing (market structure improvement) help to promote 

resource efficiency and environmental protection and climate action. Advice plays a great sup-

porting role in the promotion of sustainable development. Specific offerings on this are con-

tained in the MEPL III's modular approach. 

The contributions of Baden-Württemberg (information sharing, arrangements in the evalua-

tion plan) to the cross-cutting objective of equal opportunities are also deemed positive.  
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2. Einleitung 

2.1. Hintergrund 

Am 19. Oktober 2011 wurde von der Europäischen Kommission ein „Vorschlag für eine Ver-

ordnung des Rates über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Euro-

päischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)" unterbreitet. 

Das Europäische Parlament bestätige am 20. November 2013 die ELER-Verordnung (VO (EU) 

Nr. 1305/2013 vom 17.12.2013; ELER-VO). Basierend auf dieser Verordnung sind die EU-

Mitgliedsstaaten - in Deutschland die Bundesländer - aufgefordert, ländliche Entwicklungspro-

gramme für den Zeitraum 2014 bis 2020 zu entwickeln und bei der Europäischen Kommission 

zur Genehmigung einzureichen. 

Nach den Artikeln 55, 56 und 57 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 (ESI-VO) werden die Pro-

gramme zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums einer Ex-ante-Bewertung, einer 

Bewertung während des Programmplanungszeitraums und einer Ex-post-Bewertung unterzo-

gen. 

Im Rahmen einer Ausschreibung und basierend auf dem Angebot vom 03. August 2012 wurde 

ein Bieterkonsortium, bestehend aus (1) dem Institut für Ländliche Strukturforschung (IfLS) an 

der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt/Main, (2) und der Forschungsgruppe Agrar- 

und Regionalentwicklung Triesdorf (ART) mit der Durchführung der Ex-ante-Bewertung beauf-

tragt. 

Die Ex-ante-Evaluation als Anhang zum Entwicklungsprogramm soll ebenfalls die Erfordernisse 

der Strategischen Umweltprüfung (SUP) gemäß der Richtlinie 2001/42/EG berücksichtigen. Mit 

der Richtlinie 2001/42/EG über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und 

Programme hat die EU eine Grundlage geschaffen, um sicherzustellen, dass Umwelterwägun-

gen bei der Ausarbeitung von Plänen und Programmen frühzeitig und systematisch Berücksich-

tigung finden, um ein hohes Schutzniveau für die Umwelt zu erlangen. 

Per Unterauftrag wurde entera, Ingenieurgesellschaft für Planung und Informationstechnolo-

gie zur Durchführung der SUP in das Konsortium für die Ex-ante-Bewertung einbezogen. Au-

ßerdem wurde die UNIQUE forestry and land use GmbH für die Bewertung von forstwirtschaft-

lichen Fragestellungen per Unterauftrag eingebunden. 

2.2. Zielsetzung 

Die Anforderungen an die Ex-ante-Bewertung werden in Artikel 55 Absatz 3 und 4 der Verord-

nung (EU) Nr. 1303/2013 folgendermaßen konkretisiert:  

 

„Die Ex-ante-Bewertungen beurteilen: 

a) den Beitrag zur Unionsstrategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum 

auf Grundlage der ausgewählten thematischen Ziele und Prioritäten unter Berücksichtigung 
der nationalen und regionalen Bedürfnisse und des Entwicklungspotenzials sowie der Erfah-

rungen aus vorangegangenen Programmzeiträumen; 

b) die interne Kohärenz des vorgeschlagenen Programms bzw. der vorgeschlagenen Maßnah-

me und den Bezug zu anderen relevanten Instrumenten; 

c) die Übereinstimmung der Zuweisung der Haushaltsmittel mit den Programmzielen; 

d) die Übereinstimmung der ausgewählten thematischen Ziele, der Prioritäten und der ent-

sprechenden Ziele der Programme mit dem GSR, der Partnerschaftsvereinbarung und den 

entsprechenden gemäß Artikel 121 Absatz 2 AEUV angenommenen länderspezifischen Emp-

fehlungen sowie gegebenenfalls – auf nationaler Ebene – den nationalen Reformprogrammen; 
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e) die Relevanz und Klarheit der vorgeschlagenen Programmindikatoren; 

f) wie der erwartete Output zu den Ergebnissen beiträgt; 

g) ob die quantifizierten Zielwerte für Indikatoren realistisch sind; berücksichtigt wird hierbei 
die vorgesehene Unterstützung aus den ESI-Fonds; 

h) die Argumentation für die vorgeschlagene Unterstützungsart; 

i) die Angemessenheit der Humanressourcen und der administrativen Leistungsfähigkeit für 

die Verwaltung der Programme; 

j) die Eignung der Verfahren für die Begleitung der Programme und für die Erhebung der für 

die Bewertungen notwendigen Daten; 

k) die Eignung der für den Leistungsrahmen ausgewählten Etappenziele; 

l) die Angemessenheit der geplanten Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit von 

Männern und Frauen und zur Verhinderung jeder Form von Diskriminierung; dies gilt insbe-

sondere in Bezug auf die Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen; 
m) die Angemessenheit der geplanten Maßnahmen zur Förderung einer nachhaltigen Entwick-

lung; 

n) die geplanten Maßnahmen zur Verringerung des Verwaltungsaufwands der Begünstigten. 

(4) Gegebenenfalls umfassen die Ex-ante-Bewertungen auch die Anforderungen für eine stra-

tegische Umweltprüfung […] unter Berücksichtigung der Bedürfnisse im Bereich der Anpassung 

an den Klimawandel.“ 

2.3. Beschreibung des Vorgehens 

Die Ex-ante-Bewertung lässt sich in zwei Phasen unterteilen:  

1. Prozessbegleitende Phase;  

2. Bewertungsphase des Programms. 

Prozessbegleitende Phase 

In dieser Phase werden in einem interaktiven Prozess zwischen dem Team der Ex-ante-

Evaluatoren und den Planern bzw. Erstellern der Programmbestandteile Politik- und Pro-

grammfragen besprochen und beurteilt. Die Evaluatoren sprechen dazu Empfehlungen aus, die 

wiederum gemeinsam diskutiert werden.  

Für die Erstellung des MEPL III wurde eine „MEPL-Arbeitsgruppe“ gebildet, der Vertreter ver-

schiedener Fachreferate des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) 

und des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft (MUKE) angehören. Außerdem 

wurde die Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft und der ländlichen Räume (LEL) 

vom MLR mit Aufgaben der Programmerstellung beauftragt.  

Die MEPL-Arbeitsgruppe, die vom Leiter der Verwaltungsbehörde geleitet wird, hat sich im 

Zeitraum der Programmerstellung zu mehreren Besprechungen getroffen. Der Evaluator war 

zu den Besprechungen stets eingeladen und hatte dadurch die Möglichkeit, die einzelnen 

Schritte der Programmerstellung nachzuvollziehen und den Prozess beratend zu begleiten.  

Der prozessbegleitenden Phase ist auch die Organisation bzw. Mitwirkung an verschiedenen 

Workshops zur Programmerstellung zuzuordnen. In 2013 wurden vom Evaluator zwei Arbeits-

treffen mit Programmkoordinierungsreferenten der südlichen Bundesländer in Frankfurt/M 

organisiert, bei denen Fragen zur Programmerstellung diskutiert und gemeinsame Lösungen 

gefunden wurden.  

Der Evaluator unterstützte das MLR außerdem bei der Vorbereitung und Durchführung eines 

Workshops mit Vertretern der Verwaltungsbehörden verschiedener Bundesländer, der sich mit 

den Anforderungen und der Entwicklung von Auswahlkriterien beschäftigte. 
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Ein dritter Bestandteil der prozessbegleitenden Phase betrifft die Mitwirkung des Evaluators an 

Konsultationsveranstaltungen mit Wirtschafts- und Sozialpartnern. Am 31. Oktober 2012 wur-

de eine solche Veranstaltung in der Stadt Besigheim unter Mitwirkung des Evaluators durchge-

führt. Die Partner wurden über die ersten Schritte im Rahmen der MEPL III-Programmplanung 

informiert und in thematischen Arbeitsgruppen wurden Ziele, erste strategische Ansätze und 

mögliche Maßnahmen diskutiert. Eine weitere Veranstaltung fand am 5. Februar 2014 in 

Weissach statt. Hier gab der Evaluator eine erste öffentliche Stellungnahme/Bewertung zu den 

vorliegenden Programmteilen ab. Entwürfe einzelner Teile des MEPL III wurden außerdem 

vom Ex-ante-Evaluator in einem iterativen Prozess kommentiert und mit den Verantwortlichen 

diskutiert.  

Bewertungsphase des Programms 

Nachdem dem Ex-ante-Evaluator am 28. April 2014 ein erster Entwurf des baden-

württembergischen Entwicklungsprogramms vorgelegt wurde, wurde der Entwurf des MEPL III 

gemäß den Anforderungen der ELER-Verordnung und der EU-Guideline „Guidelines for the ex 

ante evaluation of 2014-2020 RDPs“ (im Folgenden Ex-ante-Guideline) geprüft und der vorlie-

gende Bewertungsbericht erstellt. Weitere Dokumente und Hinweise, die zur Bearbeitung 

herangezogen wurden, sind an den entsprechenden Stellen ebenfalls vermerkt. Weiterhin 

stand der Ex-ante-Evaluator in engem Kontakt zu anderen Evaluatoren, mit denen das Evalua-

tionsverfahren und offene Punkte diskutiert und abgestimmt wurden. Zu diesem Zweck veran-

staltete der Evaluator am 13. Januar 2014 ein Treffen der in verschiedenen Bundesländern 

beauftragten Ex-ante-Evaluatoren, bei dem Überlegungen zu bestimmten Bewertungsaspekten 

abgestimmt wurden. 

In Kapitel 2 der Ex-ante-Evaluation wird die Beschreibung der Sozioökonomischen Ausgangssi-

tuation (SöA) im Programmgebiet sowie die Ableitung der SWOT- und Bedarfsanalyse auf ihre 

Vollständigkeit und Konsistenz geprüft und bewertet. Die Relevanz und interne und externe 

Konsistenz der Strategie des MEPL III 2014-2020 wird in Kapitel 3 näher beleuchtet. Darin ist 

u.a. auch eine maßnahmenspezifische Bewertung enthalten. Die Messung des Fortschritts und 

die Programmergebnisse folgen in Kapitel 4. Eine Bewertung der geplanten Durchführungsver-

fahren und der Umsetzung der Querschnittsthemen finden sich in Kapitel 5 und Kapitel 6. Kapi-

tel 7 enthält die Prämienkalkulation. Teil II dieses Berichts besteht aus der Strategischen Um-

weltprüfung (SUP). 

 

3. Bewertung der Ausgangssituation und des abgeleiteten Hand-
lungsbedarfs 

3.1. Einleitung 

Das MLR legte Ende 2012 eine ausführliche SöA- und SWOT-Analyse vor. Die folgende Bewer-

tung bezieht sich auf diese umfangreiche Analyse mit den dort skizzierten Handlungsbedarfen. 

Die Langfassung wurde in Anlehnung an die Prioritäten und Schwerpunktbereiche der ELER-VO 

strukturiert.  
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Im Laufe der Programmierung wurde Mitte 2013 eine Kurzfassung für das SFC-System gene-

riert. Einige Aspekte der Ex-ante-Bewertung, die sich auf die Langfassung beziehen, sind des-

halb so nicht mehr mit dem in SFC eingestellten Dokument in Verbindung zu bringen. Anderer-

seits enthält die SFC-Kurzfassung der SöA/SWOT nun auch die vorzulegenden Kontextindikato-

ren gemäß „Guidance for strategic programming“ und verwendet diese übersichtlich in den 

Überschriften für die Beschreibung der Ausgangssituation im Gebiet. 

Die Diskussions- und Bewertungsprozesse im Zuge der Programmierung führten dazu, dass 

sowohl die Analysen als auch die Ableitung der Bedarfe bis April 2014 verfeinert und zielge-

richteter formuliert werden konnten. Die folgenden Bewertungen beziehen sich auf den 

Stand der ausführlichen Analyse Ende 2012. Die Empfehlungen in Kapitel 3.3 wurden in das 

MEPL-Programmdokument aufgenommen und entsprechende Reaktionen vom MLR doku-

mentiert. 

3.2. Bewertung der sozioökonomischen Analyse des Programmgebiets und der daraus abge-

leiteten Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken 

3.2.1. Allgemeine Hinweise und sozioökonomischer Kontext 

Sozioökonomische Kriterien zeigen überdurchschnittliche Leistungskraft des Landes 
Im Gesamten umfasst der Entwurf der SöA eine detaillierte Darstellung der Entwicklungen im 
ländlichen Raum Baden-Württembergs. Darin werden wesentliche ausgewählte sozioökonomi-

sche Indikatoren und Daten dargestellt. Neben Kennwerten zu Flächennutzung und Bevölke-

rungsentwicklung werden auch detaillierte Informationen zu den Erwerbs- und 

Sektorstrukturen in Baden-Württemberg aufgeführt. Besonders die im Vergleich zum Bundes-

durchschnitt überdurchschnittlichen Beschäftigungs- und Einkommenswerte sowie die niedri-

ge Arbeitslosenquote, die Innovationsfähigkeit, die Exportorientierung der regionalen Wirt-

schaft und nicht zuletzt die hohe Finanzkraft zeichnen das Land Baden-Württemberg aus. 

Darüber hinaus wird in der SöA die Bevölkerungsprognose für die Jahre 2000 bis 2030 darge-

stellt. Für diesen Zeitraum wird eine regional unterschiedliche Bevölkerungsabnahme erwartet 

und deren Folgen für eher zentrennahe und eher zentrenferne Teilräume diskutiert. Auf weite-

re Indikatoren, die den demographischen Wandel beeinflussen, wie Wanderungsverhalten, 

Altersstrukturen und Altenquotient wird ebenfalls eingegangen.  

Bestehende Disparitäten und insbesondere deren Ursachen innerhalb Baden-Württembergs 
sollten jedoch ausführlicher erwähnt werden. Diesbezüglich könnten Informationen zu regio-

nalen Unterschieden bei höher qualifizierten Beschäftigungsmöglichkeiten oder in kommuna-

ler Finanzkraft ergänzt werden. Gerade die Ursachen der unterschiedlichen Wertschöpfungs-

kraft wären zu benennen. Um jedoch den Umfang dieser einführenden Darstellung nicht wei-

ter ausdehnen zu müssen, wurde empfohlen, auch Bezüge zur SWOT-Analyse des EFRE-

Programms herzustellen, was vom MLR weitgehend aufgenommen wurde.  

Inhaltliche Strukturierung „schärfen“ 
Für das schnelle Verständnis der Ausführungen in den thematischen Unterabschnitten sind 

aussagekräftigere Überschriften hilfreich, die gleichzeitig den Bezug zu den Stärken und 

Schwächen herstellen könnten.3 Generell sollte aus den textlichen Ausführungen deutlicher 

herausgearbeitet werden, welche Stärken und Schwächen aus den dargestellten Entwicklun-

gen resultieren. Dies erhöht den wechselseitigen Bezug zwischen der Analyse der Ausgangssi-

                                                           
3
 Eine Zwischenüberschrift sollte zusammenfassend Vorab-Informationen liefern, z.B. beim Thema Demografie: „Überdurch-

schnittliches Bevölkerungswachstum trotz abnehmender Wanderungsgewinne im Zeitraum 2000-2010 in Baden-Württemberg“; 

oder im Themenfeld Landwirtschaft: „Zunehmende regionale Differenzierung der Produktionsstruktur“ sowie „Agrareinkommen 

unbefriedigend und zunehmend volatil“. 
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tuation und den später dargestellten Stärken und Schwächen in den SWOT-Übersichten. So-

fern die verwendeten Daten der Analyse regionalisiert verfügbar gemacht werden können, ist 

eine kartografische Darstellung der wichtigsten Kennwerte empfehlenswert. Dies wurde in-
zwischen berücksichtigt (vgl. Kapitel 3.2.1 des MEPL III).  

Bis Mitte 2013 wurden für die Analyse der Ausgangssituation ausnahmslos programmspezifi-

sche Kontextindikatoren verwendet. Diese Vorgehensweise erfolgte in Anlehnung an die für 

die auslaufende Programmperiode gültigen Basisindikatoren. Für die SFC-Fassung wurden an-

schließend die verbindlich anzuwendenden Kontextindikatoren (EUROSTAT) eingearbeitet. Die 

Verwendung programmspezifischer Kontextindikatoren, wie sie in der vorliegenden Analyse 
für den ländlichen Raum Baden-Württembergs bereits umfassend verwendet wurden, erhöht 

jedoch die Aussagekraft und zeigt die vielfältigen Facetten des ländlichen Raums anschaulich 

auf. 

Gebietsabgrenzung konkretisieren 
Die Einordnung des Programmgebiets in Baden-Württemberg4 erfolgt nicht nach raumtypisie-
renden Kriterien (Lage, Zentralität, Verflechtung, Erreichbarkeit) oder Strukturmerkmalen (Be-

völkerungsdichte, Sektorstruktur). Wenngleich auf die Vielgestaltigkeit der ländlichen gepräg-

ten Gebiete mit unterschiedlichen Charakteristika verwiesen wird, sollten konkretere Definiti-

onen gefunden werden. Dazu bieten sich sowohl internationale Kriterien der Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) oder nationale Kriterien des Bundes-

instituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) an. Ergänzend sollten Vorgaben des Lan-

desentwicklungsplans zu den abgegrenzten Raumkategorien, insbesondere dem engeren länd-

lichen Raum aufgezeigt werden – wenn diese auch nur begrenzt im ELER-Zusammenhang an-

wendbar sind. Dies würde ggf. auch helfen, unterschiedliche Entwicklungsmuster der Raumka-

tegorien und damit die Heterogenität der ländlichen Räume Baden-Württembergs darzustel-
len. Sofern teilräumlich divergierende Entwicklungspotenziale und –engpässe bestehen, soll-

ten diese aufgezeigt werden. Für Priorität 6 wurden solche Analysen durchgeführt und ein 

Bedarf für regionsspezifische Konzepte (z.B. in Form von LEADER-Strategien) konstatiert. Für 

andere Themenbereiche, die von den ELER-Prioritäten tangiert werden, fehlte in den ersten 

SöA-Entwürfen die Schlussfolgerung auf Basis eines regionalisierten Bedarfs weitgehend (vgl. 

Empfehlungen in Kapitel 3.3).  

3.2.2. SöA- und SWOT-Analyse nach Prioritäten 

Priorität 1: Förderung von Wissenstransfer und Innovation in der Land- und Forstwirtschaft 

und den ländlichen Raum 

Die Querschnittsziele und Trends werden in der Analyse zu Priorität 1 ausreichend berücksich-

tigt. Hingegen könnten räumliche Entwicklungsunterschiede deutlicher beschrieben werden, 

da der MEPL III eine stärkere räumliche Differenzierung des Einsatzes von Fördermitteln im 

Ländlichen Raum beabsichtigt.  

Förderung der Innovation und Wissensbasis in ländlichen Gebieten  

Zu Themen des ersten Schwerpunktbereichs ist keine deutliche Struktur erkennbar. Hier sollte 

verstärkt auf (sektorübergreifende) Netzwerke in Ländlichen Räumen eingegangen werden, die 

auch der Innovationsförderung außerhalb der Land- und Forstwirtschaft dienen. Insbesondere 

der Wissenstransfer entlang von Wertschöpfungsketten ist zu untersuchen.  

Dabei kann an bereits beschriebene erfolgreiche Netzwerke wie das Cluster Forst & Holz sowie 

die Naturparke angeknüpft werden. Weitere mögliche Leistungsträger zur Förderungen von 

Innovationen im Ländlichen Raum könnten sein: LAG-Managements, Wirtschaftsförderungs-

                                                           
4
 Vgl. MLR: MEPL III-Entwurf (5.10.2012), Kapitel 3.3, S.13 
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einrichtungen sowie Technologie- und Innovationszentren. Diese Empfehlungen wurden in-

zwischen berücksichtigt (vgl. Kapitel 3.2.1 des MEPL III). 

Um einen ausreichenden Überblick über die Innovationssysteme in Ländlichen Räumen zu 

bieten, wären Verweise auf andere Aktivitäten, wie z.B. das operationelle EFRE-Programm, 

oder den Zusammenhang mit der „Innovationsstrategie“ des Landes denkbar. Durch die Her-

stellung einer Verbindung zur sozioökonomischen Analyse des EFRE, insbesondere den Ausfüh-

rungen zum Thema „Forschung, Entwicklung sowie Innovation“ könnte ein umfassenderes Bild 

der Innovationsinfrastruktur in Baden-Württemberg vermittelt werden.5  

Zur „Innovationskraft des Landes“ sowie des ländlichen Raums wird im EFRE-Programm auf 

verschiedene innovationsfördernde Einrichtungen verwiesen. Auch wenn die forschungsrele-

vanten Einrichtungen für Unternehmen des ganzen Landes zur Verfügung stehen, bestehen 

durch Ortsferne in einigen Regionen gewisse Nachteile (geringere Fühlungsvorteile und Clus-

terpotenziale) beim direkten Zugang zum öffentlichen Innovationssystem.6 Gerade das Fehlen 

von qualifizierten Beschäftigungsmöglichkeiten in innovations-, wissens- und technologieba-

sierten Berufen erhöht die Gefahr des Abwanderns und damit des Verlusts an „Humankapital“ 

im ländlichen Raum. 

Stärkung der Verbindung zwischen Land- und Forstwirtschaft und Forschung und Innovation 

Das Kapitel liefert einen guten Überblick über die Beratungsangebote in der Land- und Forst-

wirtschaft mit wichtigem Beitrag zum Wissenstransfer zwischen Forschung und Praxis. Die 

Forschungsaktivitäten in Baden-Württemberg werden zu Beginn nur relativ kurz beschrieben 

und könnten weiter ausgeführt werden, z.B. zur Beteiligung und Nutzung des Forschungs-

informationssystem Agrar (FISA). Bei den beschriebenen Beratungen sollte der Beitrag zur 

Innovationsförderung immer deutlich erkennbar sein.  

Bildung und lebenslanges Lernen in der Land- und Forstwirtschaft 

Die relevanten Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in der Land- und Forstwirtschaft werden 

ausreichend analysiert. Auch hier sollte ihr Beitrag zur Innovationsförderung immer deutlich 

erkennbar sein. Zu hinterfragen ist, ob und in welchem Umfang Verbraucher- bzw. Umweltbil-

dung bislang zur Innovationsförderung beitragen. Hier sollte sowohl der Wissenstransfer für 

Verbraucher als auch die Möglichkeit zur Schaffung (innovativer) Einkommensalternativen für 

Landwirte bzw. Waldbauern als potentielle Chancen berücksichtigt werden.  

SWOT-Analyse 

Die SWOT zu Priorität 1 ist nach den Begriffen „Bildung“, „Beratung“ und „Forschung“ geglie-

dert und zeigt die wesentlichen Stärken und Schwächen in diesen Bereichen auf. Einige Punkte 

wurden bislang nicht zugordnet. Sie greifen wichtige Aspekte zu Innovationssystemen und 

Wissenstransfer auf, die jedoch z.T. in der vorangegangenen Analyse nicht dargestellt und be-

schrieben wurden. Es empfiehlt sich daher zunächst in der SöA die Bedeutung von Innovatio-

nen und Innovationssystemen für den Ländlichen Raum Baden-Württembergs sowie deren Ist-

Situation zu erläutern und einen konkreten Zusammenhang zu den Bedingungen von Innovati-

onen (Beratung, Bildung, Forschung und Wissenstransfer) herzustellen.  

Die bislang nicht zugeordneten Punkte könnten schließlich unter dem Oberbegriff „Innovati-

onssysteme und Wissenstransfer“ zusammenfasst werden. Insgesamt sollte im Themenbereich 

                                                           
5
 Vgl. MLR: Innovation und Energiewende, Operationelles Programm des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für 

das Ziel „Investition in Wachstum und Beschäftigung“ in Baden-Württemberg 2014-2020 (Entwurf Stand 5.11.2012), S. 40-52. 

6
 Ebenda, S. 48. 
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„Innovation“ der Handlungsbedarf klarer benannt werden und ein Bezug zur den von der EU-

Kommission angebotenen „Innovationspartnerschaften“ hergestellt werden.  

Priorität 2: Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft und Rentabilität der landwirtschaft-

lichen Betriebe 

In diesem Teil der SöA ist ein klarer Aufbau mit detaillierten inhaltlichen Informationen zur 

Situation der Landwirtschaft, des Verarbeitungs- und Vermarktungsbereichs sowie der Forst-

wirtschaft zu erkennen. Die folgenden Abschnitte greifen wichtige Trends heraus und sollen 

dadurch die Aussagen der Analyse schärfen: 

 

Rückläufige Sektor-Bedeutung bei gleichzeitiger Zunahme anderer, teils öffentlicher Leistungen 

Die bestehende Schere zwischen der wirtschaftlichen Bedeutung des Sektors Landwirtschaft 

wird durch den rückläufigen Bruttowertschöpfungsanteil von 0,7 % und den im Vergleich mit 

1,4 % noch doppelt so hohen Anteil der Erwerbstätigen deutlich. Dies zeigt zugleich den beste-

henden Anpassungsdruck, weil aus der Relation beider Kennwerte die im Vergleich zu anderen 

Sektoren niedrigere Arbeitsproduktivität (BWS je Erwerbstätigen) resultiert. Dies bewirkt i.d.R. 

einen Sog der Produktionsfaktoren hin zu anderen Wirtschaftszweigen und resultiert in einem 

weiteren sektoralen Anpassungsbedarf.  

Mit Hilfe agrarstatistischer Kennwerte wird die Situation der Landwirtschaft übersichtlich dar-

gestellt. Die im Vergleich zum Bund (rd. 56 ha) niedrigeren Betriebsgrößen (rd. 32 ha) sind 

Ursache der niedrigeren Wertschöpfungskraft, wenngleich die Spanne innerhalb des Pro-

grammgebiets sehr stark variiert. Kleinflächige Sonderkulturbetriebe (Wein, Obst, Gemüse) auf 

der einen Seite stehen großflächige Ackerbau- und Grünlandbetriebe auf der anderen Seite 

gegenüber. Durch eine kartografische Darstellung der durchschnittlichen Betriebsgröße in den 

Landkreisen bzw. Agrargebieten ließe sich dies noch besser veranschaulichen.  

Auf Grundlage des gemeinschaftlichen Klassifizierungssystems nach Standardoutput-Einheiten 

(MEPL III Entwurf, S. 42) wird ersichtlich, dass Futterbaubetriebe mit einem Anteil von 36 % 

gefolgt von Dauerkulturbetrieben (21 %) die vorherrschenden Betriebsformen sind. Gerade die 

starke Stellung des Obst- und Weinbaus in Baden-Württemberg sollte als Stärke in der SWOT-

Analyse ergänzt werden. Allerdings wird aus der Analyse auch deutlich, dass v.a. spezialisierte 

Veredelungs- und Gartenbaubetriebe (> 250.000 Standardoutput) die höchsten Produktionsvo-

lumina je Betrieb erzeugen. Die hohe Produktivität dieser Betriebszweige bei gleichzeitiger 

Nachfrage nach Fläche durch Bioenergie-produzierende Betriebe bewirkt einen verschärften 

Wettbewerb um knappe Ressourcen, insbesondere Ackerflächen. Werden darüber hinaus zu-

sätzliche Wachstumsschritte in der Rinder- und Schweinehaltung stimuliert, dürfte dies in Re-

gionen mit hoher Dichte solcher Betriebsformen (Milchvieh-, Rinder-, Schweinehaltung sowie 

Bioenergie-produzierende Betriebe) die Ursache für steigende Kosten für den Produktionsfak-

tor Boden sein. Dieser Zusammenhang sollte klarer im Unterkapitel 3.4.2 dargestellt werden 

(MEPL III Entwurf, S. 34-45). Dabei sollte auch aufgezeigt werden, welcher Anteil der baden-

württembergischen Betriebe eher zu den „wertschöpfungsstarken“ Betrieben gezählt wird und 

welcher Anteil eher zu den in dieser Priorität zu fördernden Kategorie der „Betriebe mit erheb-

lichen strukturellen Problemen, geringer Marktbeteiligung, marktorientierten Betrieben in 

bestimmten Sektoren und Betrieben, in denen eine landwirtschaftliche Diversifizierung erfor-

derlich ist“ zuzurechnen ist. Bei dieser Betrachtung sollten auch die entsprechenden Betriebs-

formen mitberücksichtigt werden. Diese Empfehlungen wurde inzwischen berücksichtigt (vgl. 

Kapitel 3.2.1 des MEPL III). 

Dass bereits ein hoher Anteil von 40 % der baden-württembergischen Betriebe den Einstieg in 

neue Betriebszweige gewählt haben, zeigt, dass weitgehend flächenunabhängige Diversifizie-
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rungsstrategien bei hohem unternehmerischem Engagement der Betriebsleiter/-innen erfolg-

versprechende Wege zur Stabilisierung der Agrarstruktur sein können. Dabei wären erweiterte 

Beratungs- und Weiterentwicklungsangebote zur Professionalisierung vorhandener und zur 

Ausweitung bisher noch zu wenig gewählter Diversifizierungsformen zu entwickeln.  

Die Analyse stellt heraus, dass im Jahr 2010 fast 70 % des gesamten Arbeitsvolumens von Fa-

milienarbeitskräften geleistet werden musste. Zugleich verringerte sich der Gesamt-

Arbeitseinsatz je Flächeneinheit auf 4,9 Arbeitskrafteinheiten (AKE je 100 ha), bei nach wie vor 

hoher individueller Arbeitsbelastung der Familien. Ferner weist die Analyse zurecht darauf hin, 

dass gerade bei der Entscheidung einer Betriebsfortführung im Haupt- wie auch im Nebener-

werb zunehmend abgewogen werden muss, wie die beruflichen und familiären Möglichkeiten 

mit den Anforderungen der Bewirtschaftung eines landwirtschaftlichen Betriebes in Einklang 

gebracht werden können. Diese Problematik verschärft sich außerdem vor dem Hintergrund 

eines steigenden Durchschnittsalters der Betriebsleiter (49,2 Jahre) und der eher unbefriedi-

genden Hofnachfolgesituation in den nächsten 10 Jahren, insbesondere in Nebenerwerbsbe-

trieben. Diese Situation sollte bei den „Risiken“ Erwähnung finden. 

Landwirtschaftliches Einkommen zunehmend volatil und in hohem Maß von Direktzahlungen 

abhängig 

Die unterdurchschnittliche Einkommenslage der landwirtschaftlichen Betriebe wird anhand 

der Gewinnentwicklung nach Betriebsformen auf Basis von Haupterwerbsbetrieben ausführ-

lich charakterisiert. Im nationalen Vergleich lag Baden-Württemberg 2010/11 mit rd. 46.000 € 

an letzter Stelle unter den „Flächenländern“. Die öffentlichen Direktzahlungen der ersten und 

zweiten Säule spielen dabei eine immer wichtigere Rolle, um die durch schwankende Markt-

preise zunehmend volatile Einkommensentwicklung stabilisieren zu können. Gleichzeitig feh-

len in der Situationsbeschreibung wesentliche Einkommensanteile, wenn mind. 40 % der Be-

triebe bereits Zusatzeinkommen durch neue Betriebszweige erwirtschaften, zumal eigenstän-

dige gewerbliche Alternativen ohnehin nicht mitgerechnet werden. Insofern wäre durch Anga-

be der Gesamteinkommen eine aussagekräftigere Beschreibung der Einkommenslage möglich. 

Die Stärken und Schwächen hinsichtlich der Einkommenslage wären deshalb nicht nur in Bezug 

auf Betriebsgröße oder –form zu charakterisieren, sondern auch in Bezug auf die Gesamtein-

kommenslage aller Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe. Insbesondere die Einkommenslage der 

Betriebe mit besonderen Bewirtschaftungserschwernissen, die zwei Drittel der landwirtschaft-

lich genutzten Fläche in Baden-Württemberg bewirtschaften (benachteiligtes Gebiet) oder 

auch der Öko-Betriebe sollte ergänzend aufgezeigt werden. Diese Empfehlungen wurden in-

zwischen berücksichtigt (vgl. Kapitel 3.2.1 des MEPL III).  

Tierhaltung zunehmend konzentrierter und mit hohen Standards konfrontiert 

Neben der Pflanzenproduktion mit der überdurchschnittlichen Bedeutung von Sonderkulturen 

trägt die Tierhaltung den größten Anteil zu den Erzeugererlösen bei (55 %). Die fortschreitende 

räumliche Konzentration der Tierhaltung wird kartografisch durch die Darstellung der Groß-

vieheinheiten je Gemeinde veranschaulicht. Diesbezüglich stechen v.a. die östlichen Landkrei-

se in Baden-Württemberg hervor, bei der Rinderhaltung entfallen sogar 40 % aller Tiere auf 

vier Landkreise in dieser Region. Gleichzeitig wird der starke Rückgang der Tierzahlen, bei 

gleichzeitig steigenden Durchschnittsbeständen aufgezeigt. Dennoch liegen die mittleren Tier-

bestände z.B. bei der Milchviehhaltung mit 33 Kühen je Halter weit unter dem Bundesdurch-

schnitt (47 Kühe). Die noch weit verbreitete Anbindehaltung (37 % aller Milchkuhplätze v.a. in 

kleineren Beständen), die unterdurchschnittliche Milchleistung und der starke Rückgang der 

Milcherzeugung in einigen Teil-Regionen (Milchquoten-Verluste, 60 % Selbstversorgung im 

Land) mit potenzieller Aufgabe der Betriebe und die Abnahme der Ferkelproduktion (wegen 
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ausbleibender Anpassungsinvestitionen) könnten als bremsende Faktoren der Wettbewerbs-

fähigkeit des Sektors dokumentiert werden. 

Chancen des Ökolandbaus abwägen und bewerten  

Der Öko-Landbau umfasst mittlerweile 7 % der LF, insbesondere im Obst- und Gemüsebau 

werden bereits höhere Anteile biologisch erzeugt. Auch die Erzeugung ökologischer Milch ver-

zeichnet stetes Wachstum (2010: 5 % der angelieferten Milch). In dieser Produktionsform sind 

ebenfalls regionale Schwerpunkte erkennbar, gleichzeitig werden jedoch in anderen, bislang 

weniger stark vom Ökolandbau geprägten Regionen Ausweitungs-Chancen gesehen. Der Zu-

sammenhang zwischen nachfragestimulierenden Marktentwicklungen im Ökosektor, den not-

wendigen Marktstrukturen entlang der Wertschöpfungskette und den für die Bereitstellung 

des Öko-Angebots erforderlichen Anreizen (Preisentwicklung, Beratung, Bildung, investive 

Förderung, Umstellungs- bzw. Ökoprämie, Bedeutung von Verbänden/Absatzmittlern bei der 

Markterschließung, anwendungsorientierte Forschung) sollte dabei klarer dargestellt werden, 

um zuverlässiger die Chancen bewerten zu können. Dazu sollte auf jeden Fall ein Bezug zu 

Informations-, Beratungs- und Bildungsstrategien (Priorität 1) hergestellt werden. Dem Öko-

Landbau wird inzwischen ein eigenes Kapitel gewidmet (Kapitel 4.3.1.5 des MEPL III).  

Die Themen Flurneuordnung und Forstwirtschaft werden in der Analyse im Zusammenhang 

mit der Priorität 2 „Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft“ erläutert. Beim Instrument 

Flurneuordnung sollten auch die neu gefassten Ziele und Regeln zur Durchführung von Flur-

neuordnungsverfahren Erwähnung finden, die v.a. ökologische Aufgaben bei der Planung und 

Durchführung der Verfahren betonen.  

Der Verarbeitungs- und Vermarktungsbereich wird im Anschluss in einem eigenständigen Kapi-

tel der Entwurfsfassung der SöA aufgezeigt. In der SWOT-Analyse (Tabelle in der Langfassung) 

sollte die Ernährungswirtschaft jedoch eher der Priorität 3 zugeordnet werden. In Priorität 2 

wurden konsequenterweise auch nur diejenigen Stärken/Schwächen bzw. Chancen/Risiken 

aufgezählt, die sich auf den landwirtschaftlichen Erzeugungs- und Erfassungsbereich beziehen 

(„stärkere Integration der Landwirtschaft in die Wertschöpfungskette …“ gemäß des Entwurfs 

der SWOT-Analyse). 

SWOT 

Generell wird Priorität 2 in der SöA sehr ausführlich dargestellt. Positiv anzumerken ist, dass 

regionale Unterschiede in den Analysen aufgezeigt werden. Der daraus resultierende Hand-

lungsbedarf sollte jedoch noch deutlicher gemacht werden.  

Die SWOT-Analyse der Priorität 2 ist dagegen relativ kurz. Gerade die vorstehend aufgezeigten 

Zusammenhänge zeigen, dass Stärken ergänzt werden könnten (Obstbau, Gemüsebau, Puten-

produktion, Ökolandbau). Die aufgezeigten Aspekte, v.a. die Risiken sind nicht immer selbster-

klärend. Einzelne Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken sollten stärker nach ihrer Gewich-

tung dargestellt werden, um den drängendsten Bedarf benennen zu können. Diese Empfeh-

lungen wurden inzwischen aufgenommen und teilweise umgesetzt (Kapitel 3.2.1 des MEPL 

III).  

 

Priorität 3: Organisation der Nahrungsmittelkette und Risikomanagement in der Landwirt-

schaft 

Während der Verarbeitungsbereich in den verschiedenen Produktgruppen bereits in Priorität 2 

dargestellt wird, erfolgt in Priorität 3 eine Analyse der Qualitätssicherung-Systeme und der 

Qualitätsprogramme Baden-Württembergs. Zu Recht wird darauf verwiesen, dass ordnungs-

rechtliche Vorgaben („Lebensmittelrecht“, EU-Hygieneverordnung, Produktionsnormen) und 

privatwirtschaftliche Zertifizierungs- und Prüfsysteme bereits einen hohen Standard in der 
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Nahrungsmittelkette fördern. Dazu zählen nicht zuletzt auch die in den Cross Compliance-

Regeln festgelegten Kriterien für die Landbewirtschaftung.  

Die bereits bestehenden Qualitätssicherungssysteme und EU-geschützten Herkunftsbezeich-

nungen werden dargestellt. Um die derzeitige Bedeutung der Kontrollsysteme hervorzuheben, 

wären quantitative Angaben auch zu Mengen oder Zeichennutzern hilfreich, die bisher nur für 

die Anzahl der Produkte mit geschützter Ursprungsbezeichnung (gU) und Produkte mit Ge-

schützte geographische Angabe (ggA) angegeben werden. Die geringe Nutzung des Öko-

Zeichens Baden-Württembergs wäre als Herausforderung für künftige Marketing-Aktivitäten 

anzusprechen. Diese Empfehlungen wurden inzwischen umgesetzt.  

Angaben zur Direkt- und Regionalvermarktung sowie ein Überblick zur Situation der Erzeuger-

gemeinschaften für pflanzliche und tierische Erzeugnisse in Baden-Württemberg nehmen ei-

nen großen Teil der Schwerpunktbeschreibung ein. Die besondere Bedeutung der Erzeugerzu-

sammenschlüsse im Bereich Wein sowie Obst und Gemüse wird hervorgehoben. Als Hand-

lungsbedarf wird die intensivere Zusammenarbeit, v.a. die stärkere vertikale Kooperation zwi-

schen Erzeugern bzw. Erzeugergemeinschaften, dem Erfassungshandel und verarbeitenden 

Betrieben aufgezeigt, insbesondere bei der Vermarktung ökologisch erzeugter Produkte. Die 

Betonung sollte aus Marktsicht v.a. auf jenen Wertschöpfungsketten liegen, die durch gezielte 

Bearbeitung erfolgversprechende Produkte hervorbringen (z.B. mit „Tierschutzlabel“). 

Damit korrespondierend nimmt der Tierschutz in der Tierhaltung breiteren Raum in der Analy-

se ein. Bestehende Fragestellungen zu noch verbreiteten Haltungssystemen wie 

Anbindehaltung bei Rindern (v.a. im ökologischen Landbau), Vollspaltenböden und Einzelhal-

tung von trächtigen Sauen werden aufgezeigt. Als Handlungsbedarf wird neben dem o.g. Auf-

bau von Produktketten mit Tierschutzlabel auch die Förderung besonders tiergerechter Hal-

tungsverfahren benannt. 

Zu den großen Risiken in den landwirtschaftlichen Betrieben in Baden-Württemberg gehören 

unter anderem Markt- und Preisrisiken (Preisvolatilität). Aber auch Extremwetterereignisse 

wie Hagel und Hochwasser spielen eine große Rolle.  

Neben staatlichen Hilfsmaßnahmen, die bei außergewöhnlichen Schadensereignissen freiwillig 

geleistet werden (Sturmschäden, Hochwasser) wird auf die funktionierenden privatwirtschaft-

lichen und unternehmerischen Lösungen verwiesen (Hagelversicherung, Warenterminmärkte). 

Auch die unabhängig von Ertragsausfällen gewährten Direktzahlungen der 1. Säule kompensie-

ren einen Teil des Markt-Risikos; in benachteiligten Gebieten kann zudem die Ausgleichszulage 

ausgleichend wirken. Als Handlungsbedarf wird v.a. der hier entstandene Bedarf an Qualifizie-

rungsmaßnahmen und Wissenstransfer aufgezeigt.  

SWOT 

Die SWOT-Analyse stellt die Analyseergebnisse im Licht der künftigen Herausforderungen gut 

und umfassend dar. Die zahlreich aufgezeigten Chancen erwecken den Eindruck, dass über-

durchschnittlich viele Ansatzpunkte in Bereich neuer regionaler und produktspezifischer Wert-

schöpfungsketten gesehen werden. Die Möglichkeiten zur Verbesserung und den Aufbau von 

regionalen Wertschöpfungsketten müssen allerdings geprüft und vor dem Hintergrund der 

Verbraucherwünsche und Marktentwicklungen (Konkurrenz- und Me-too-Produkte) realistisch 

eingeschätzt werden. Insbesondere die Berücksichtigung schon vorliegender Erfahrungen 

(Kraichgaukorn, PLENUM-Projekte) sollte bei der Einschätzung des Handlungsbedarfs berück-

sichtigt werden.  
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Priorität 4: Situation der von der Land- und Forstwirtschaft abhängigen Ökosysteme  

Rückgang der Biodiversität 

Das entsprechende Kapitel im MEPL III beinhaltet eine sehr ausführliche Beschreibung der Ist-

Situation zur biologischen Vielfalt. Aufbauend auf Entwicklungsszenarien und der Darstellung 

des Gefährdungspotenzials werden ordnungsrechtliche Instrumente zur Erhaltung, Wiederher-

stellung und Verbesserung von Ökosystemen aufgezeigt (Schutzgebietskategorien). Darüber 

hinaus erläutert die Analyse auch den Umfang der freiwilligen Maßnahmen (Agrarumwelt- und 

Landschaftspflegemaßnahmen etc.) sowie der für Baden-Württemberg typischen Streuobst-

landschaften, für die wegen des starken Rückgangs ein besonderer Handlungsbedarf diagnosti-

ziert wird. Ausführlich wird zudem auf die Waldstruktur und die mit verschiedenen Waldtypen 

zusammenhängenden ökologischen Funktionen eingegangen. Dagegen finden großräumige 

Einflussfaktoren, wie der Klimawandel, bislang nur wenig Berücksichtigung in diesem Teil der 

Analyse.7 

Dagegen könnten einige Aspekte stärker konkretisiert bzw. bewertet werden: So ist für die 

SWOT-Analyse interessant, inwiefern die Naturschutzstrategie Baden-Württemberg ihren 

Zweck erfüllt und tatsächlich die Naturschutzziele und -Instrumente verbindet und Akzeptanz 

findet. Im Folgenden ist die Frage zu klären, welche Stärken oder Schwächen bzw. Chancen 

oder Risiken sich daraus ergeben. Ebenso könnte konkretisiert werden, welche ersten Ergeb-

nisse das Pilotprojekt „Gesamtbetriebliche Beratung zur Biologischen Vielfalt der Kulturland-

schaft“ liefert. Diese Empfehlungen wurden inzwischen aufgenommen und umgesetzt (Kapi-

tel 3.2.1 des MEPL III).  

Durch eine zusätzliche Kartendarstellung könnte die räumliche Verteilung von Gebieten mit 

Funktionen für die Biodiversität (Schutzgebiete, PLENUM, Landschaftserhaltungsverbänden, 

Natura 2000, erhaltenswerte Streuobstwiesenbestände etc.) stärker herausgearbeitet werden. 

In diesem Zusammenhang wäre es sinnvoll, auf das Landesentwicklungsprogramm und die 

überregional bedeutsamen naturnahen Landschaftsräume hinzuweisen (s.u.). Eine grafische 

Verschneidung dieser Räume mit besonders intensiv genutzten Agrarräumen könnte zusätzli-

che „Brennpunkte“ für die zielorientierte Ausgestaltung künftiger Agrarumweltmaßnahmen 

hervorheben. Diese Empfehlungen wurden inzwischen ebenfalls berücksichtigt (Kapitel 3.2.1 

des MEPL III).  

Zustand der Gewässer 

Der Zustand der Gewässer wird ausführlich dargestellt und wichtige Entwicklungen werden mit 

aussagekräftigen Indikatoren erfasst. Langfristige Trends der Grundwasserbelastung sowie 

deren Ursachen werden ausreichend thematisiert und berücksichtigt. Auch räumliche Unter-

schiede werden herausgestellt und der Handlungsbedarf mit Blick auf Stoffeinträge, mangeln-

de Durchgängigkeit und naturnähere Gestaltung von Gewässern aufgezeigt. 

Bodenbelastung 

Das Kapitel erfasst die wesentlichen Aspekte zur Bodenbelastung. Die Ursachen für die Ent-

wicklungen werden benannt und räumliche Bezüge – sofern gegeben - hergestellt. Zentrale 

Aspekte wie Verringerung der Bodenerosion und Verminderung der Bodenbelastung sowie 

dazu geeignete Schutz-Maßnahmen werden aufgezeigt. Der als Schwäche charakterisierte 

„Zielkonflikt zwischen Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft“ z.B. bei Ausdehnung der Direkt-

saat bei gleichzeitig steigenden Pflanzenschutzaufwendungen zeigt, dass individuelle Qualifika-

                                                           
7
 Der Klimawandel wird in Priorität 5 (Kapitel 3.7.3, MEPL III) dargestellt. Um den Einfluss des Klimawandels auf die Veränderung 

der Artenvielfalt aufzuzeigen, könnte ein Bezug zu diesem Kapitel hergestellt werden. 
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tionen und einzelbetriebliche (Naturschutz-)Beratung zur Auswahl passender Maßnahmen 

gefordert sind.  

SWOT 

Die SWOT-Analyse stellt die Analyseergebnisse im Licht der künftigen Herausforderungen gut 

und umfassend dar. Während die Analyse zum Thema Oberflächengewässer schon regionale 

Brennpunkte aufzeigt, könnten diese beim Handlungsbedarf für die Sicherung der Biodiversität 

und Boden mit Karten noch besser veranschaulicht werden.  

 

Priorität 5: Ressourceneffizienz, Klimaschutz und Klimaanpassung im Landwirtschafts-, Er-

nährungs- und Forstsektor 

Wasserverbrauch in der Landwirtschaft 

Die mit dem Klimawandel verbundenen Risiken für den Wasserverbrauch werden dargelegt 

und wichtige Chancen bzw. Handlungsbedarf bei der Anpassung an den Klimawandel aufge-

zeigt. 

 

Luftverschmutzung und Klimawandel 

Neben den Erläuterungen zum Beitrag der Landwirtschaft zu den Treibhausgas (THG)-

Emissionen in Baden-Württemberg (2,7 % CO2 und 6 % Methan/N2O, 2009) werden erwartete 

Auswirkungen des globalen Klimawandels aufgezeigt. Der Handlungsbedarf sollte jedoch noch 

klarer auf die potenziellen Maßnahmen in der Landwirtschaft bezogen werden (Tierhaltung, 

Biogas-Verluste etc.). Der globale Klimawandel sollte darüber hinaus als Herausforderung 

(auch unabhängig vom Thema Emissionen) bzw. als Querschnittstrend aufgezeigt werden, auf 

den auch die Bewirtschafter mit ihren landwirtschaftlichen Produktionssystemen reagieren 

müssen (Trockenheit, Temperaturanstieg, Unwetter-/Schadereignisse). Diese Empfehlungen 

wurden inzwischen aufgenommen und umgesetzt. 

 

Energieverbrauch in der Land- und Ernährungswirtschaft 

Energieverbrauch, -aufwendungen und Einsparmöglichkeiten werden in diesem Analyseab-

schnitt aufgezeigt. Auf Basis von durchgeführten Energieberatungen in 19 Modellbetrieben 

wird der Handlungsbedarf abgeleitet, der v.a. die energieintensiven Bereiche „Melken und 

Kühlen“, Stallbüro und die Außenwirtschaft umfasst. Das konkret quantifizierte Einsparpoten-

zial beträgt ca. 15-25 % des aktuellen Verbrauchs.  

Die Informationen zum einzelbetrieblichen Energieverbrauch im Gartenbau und in der Ernäh-

rungswirtschaft werden qualitativ dargestellt, die Werte dürften jedoch weit höher liegen als 

in den Landwirtschaftsbetrieben. Quantitative Angaben könnten dieses Potenzial transparen-

ter machen.  

 

Produktion und Nutzung Erneuerbarer Energien und nachwachsender Rohstoffe 

Wie zu Beginn beschrieben, tragen Land- und Forstwirtschaft nicht nur im Rahmen der Produk-

tion von Biomasse zur Energiewende bei, sondern stellen auch Flächen zur Installation anderer 

Träger von Erneuerbarer Energie zur Verfügung. Um ein Gesamtbild zu erhalten, sollte die 

Produktion von Windkraft- und Fotovoltaik-Energie ebenfalls quantitativ beschrieben und den 

Produktionsanteilen von Biomasse gegenübergestellt werden. 

 

Der Zusammenhang zwischen Ausweitung der Energieproduktion mit Hilfe von Biogasanlagen 

und dem Flächenbedarf ist offensichtlich, da ca. 9 % der Ackerfläche und ca. 6 % der Grünland-

fläche (bei starken regionalen Konzentrationen) für die Bereitstellung der Grundstoffe bzw. 

Substrate verwendet werden. Aufgrund zunehmender Flächenkonkurrenz und einseitiger 

Fruchtfolgen ergibt sich die Herausforderung zur Verwendung von alternativen Kulturen für 
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die Vergärung. Dabei werden auf der einen Seite die landwirtschaftlichen Reststoffe präferiert, 

auf der anderen Seite werden für energetische Zwecke der Wärmeerzeugung umfangreiche 

Potenziale bei der Bereitstellung von Hackschnitzeln identifiziert. Vor allem die im Kleinprivat-

wald bisher wenig genutzten Potenziale sind durch geeignete Strategien zu erschließen. 

 

CO2-Bindung in der Land- und Forstwirtschaft 

Es werden die wesentlichen Möglichkeiten zur CO2-Bindung in der Land- und Forstwirtschaft 

aufgezeigt und die Ist-Situation mit quantitativen Indikatoren beschrieben. Die Auswirkungen 

des Klimawandels werden dabei ausreichend berücksichtigt und die räumliche Verteilung der 

Kohlenstoffsenken angesprochen. 

 

SWOT-Analyse 

Die SWOT-Analyse beschreibt die Herausforderungen zur Verbesserung der Ressourceneffizi-

enz im Landwirtschafts- und Forstsektor ausreichend. Der Ernährungssektor sowie der Garten-

bau werden jedoch kaum angesprochen. Die in der sozioökonomischen Analyse erwähnten 

Probleme und Möglichkeiten sollten auch hier ergänzt werden. Diese Empfehlungen wurden 

inzwischen aufgenommen und umgesetzt (Kapitel 3.2.1 des MEPL III). 
 

Priorität 6: Förderung der sozialen Eingliederung, der Armutsbekämpfung und der wirt-

schaftlichen Entwicklung in den ländlichen Gebieten 

Die Abgrenzung des ländlichen Raums für die Analyse in Priorität 6 folgt den Raumkategorien 

des Landesentwicklungsprogramms. Es werden nochmals ausführlich die Themen Bevölke-

rungsentwicklung, Arbeitsmarkt und Beschäftigung sowie die wirtschaftliche Entwicklung ein-

schließlich des Themas Diversifizierung und Existenzgründung analysiert. Dies liefert Ansatz-

punkte für künftige Maßnahmen in diesem Handlungsfeld. Ergänzt wird die Untersuchung 

durch ein Kapitel zur Ausstattung der ländlichen Gebiete mit Einrichtungen und Dienstleistun-

gen zur Daseinsvorsorge. Die Beschreibungen liefern wichtige Informationen insbesondere zu 

unterschiedlichen Entwicklungen „städtischer“ und „ländlicher“ Gebiete. Dadurch werden 

unterschiedliche Entwicklungen sowie Defizite deutlich. Um die regionalen Unterschiede sicht-

barer zu machen, empfiehlt sich auch hier eine kartografische Aufbereitung einzelner Indikato-

ren. 

 

Insgesamt werden verschiedene Stärken und Schwächen herausgearbeitet, die die Lebensqua-

lität im ländlichen Raum beeinflussen und sich den drei Schwerpunkten in Priorität 6 zuordnen 

lassen. Neben der steigenden Kostenbelastung für das Vorhalten öffentlicher Infrastrukturen 

bei rückläufigen Bevölkerungszahlen werden vor allem die geringeren Chancen von Jugendli-

chen und Frauen im ländlichen Raum als Schwäche festgestellt. Der zunehmende Leerstand in 

Dörfern, aber auch Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung und Nah- und Gesundheits-

versorgung werden als Herausforderung angesprochen. Als weiteres Problemfeld wird die 

zurückfallende Erreichbarkeitsqualität des ländlichen Raums identifiziert. Die Analyse könnte 

allerdings den unterschiedlichen Erschließungsgrad mit Breitbandnetzen durch die Darstellung 

in regionalisierten Karten aussagekräftiger vermitteln. 

 

Auch auf das Leader-Konzept sollte stärker eingegangen werden, um die aktuelle Situation für 

den Schwerpunkt 6B Lokale Entwicklung umfassender aufzuzeigen. Das Gleiche gilt für andere 

Formen der Regionalentwicklung wie Regionalmanagement, Regionalmarketing oder ILE. Diese 

Empfehlung wurde bereits weitgehend berücksichtigt.  
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SWOT 

Die SWOT-Analyse stellt die wesentlichen Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken heraus. 

Eine Ergänzung erscheint hier nur im Zusammenhang mit dem verstärkten Einsatz innovativer, 

sektorübergreifender ländlicher Entwicklungsstrategien empfehlenswert (Chancen). Dabei 

könnte auf die positiven Erfahrungen mit Lokalen Aktionsgruppen sowie anderer regionaler 

Initiativen mit Managementstrukturen verwiesen werden. 

 

3.3. Empfehlungen in Bezug auf die SWOT-Analyse und den abgeleiteten Handlungsbedarf 

Die in Kapitel 3.2.1 abgeleiteten Bewertungen wurden für dieses Subkapitel zusammenge-

fasst. Sie beziehen sich auf den Entwurf der SöA und SWOT von Ende 2012, der den 

Evaluatoren zur Bewertung vorgelegt wurde. In Kapitel 3.2 des MEPL III ist dokumentiert, 

wie die Verwaltungsbehörde mit den Empfehlungen umgegangen ist. Wesentliche Empfeh-

lungen wurden zwischenzeitlich bei der Überarbeitung der SWOT-Analyse berücksichtigt 

(vgl. Kapitel 3.2.1 des MEPL III). 

 

Aufbau des Entwurfs der sozioökonomischen Analyse 

Die fachlichen Analysen sind sehr umfangreich, sollten jedoch positive und negative regionale 

Trends deutlicher aufzeigen: Sich gegenseitig verstärkende Entwicklungen (hohe Flächennach-

frage, hohes Pachtpreisniveau, Biogas-Anlagendichte, Investitionsneigung) sind zu berücksich-

tigen. Unterschiedliche regionale (Problem-)Schwerpunkte und „Brennpunkte“ der ländlichen 

Strukturentwicklung in Baden-Württemberg wären in den Prioritäten zu benennen. 

Um zentrale ökonomische, soziale und ökologische sowie auch räumliche Handlungsbedarfe 

priorisieren zu können, sollten bereits für die aus der SöA abgeleiteten Stärken und Schwä-

chen, Chancen und Risiken eine einfache (verbale) Klassifizierung erfolgen (sehr stark, stark 

und umgekehrt). 

Allgemeine Hinweise und sozioökonomischer Kontext 

Gebietsabgrenzung/-beschreibung konkretisieren: Die Einordnung des ländlichen Raums in-

nerhalb des Programmgebiets Baden-Württemberg erfolgt nach administrativen, jedoch nicht 

nach raumtypisierenden Kriterien (Lage, Zentralität, Verflechtung, Erreichbarkeit) und Struk-

turmerkmalen (Bevölkerungsdichte, Sektor- und Erwerbsstruktur). Ergänzend oder alternativ 

könnten der Anteil ländlicher Gebiete nach OECD- oder BBSR-Definition aufgezeigt werden. 

Zumindest Informationen des Landesentwicklungsplans (Raumkategorien in Baden-

Württemberg und deren jeweiligen Anteile der Landesfläche, der Bevölkerung und der Be-

schäftigten), insbesondere zum ländlichen Raum sollten dargestellt werden. Sofern größere 

Disparitäten und divergierende Entwicklungsmuster auch innerhalb der ländlichen Raumkate-

gorie festzustellen sind, wären diese ggf. Grundlage für teilräumliche und maßnahmenspezifi-

sche Entwicklungsansätze. 

Priorität 1: Förderung von Wissenstransfer und Innovation in der Land- und Forstwirtschaft 

und den ländlichen Raum 

Förderung der Innovation und Wissensbasis in ländlichen Gebieten: Weil sich die anderen bei-

den Schwerpunktbereichen ausschließlich auf den Wissenstransfer in Form von Beratung und 

Bildung im Bereich Land- und Forstwirtschaft beziehen, sollte in dem ersten Schwerpunktbe-

reich verstärkt auf Wissens-Infrastrukturen und Netzwerke in Ländlichen Räumen eingegangen 

werden, die auch der Innovationsförderung außerhalb der Land- und Forstwirtschaft dienen. 

Insbesondere der Wissenstransfer entlang von Wertschöpfungsketten ist zu untersuchen. Da-

bei kann an bereits beschriebene erfolgreiche Netzwerke wie das Cluster Forst & Holz sowie 

die Naturparke angeknüpft werden. Weitere mögliche Leistungsträger zur Förderungen von 
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Innovationen im Ländlichen Raum könnten sein: LAG-Managements, Wirtschaftsförderungen 

sowie Technologie- und Innovationszentren; darüber hinaus auch Netzwerke zum Thema re-

generative Energie oder PLENUM. 

Priorität 2: Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft und Rentabilität der landwirtschaftli-

chen Betriebe 

� Auf Grundlage des EU-Klassifizierungssystems nach Standardoutput-Einheiten wird er-

sichtlich, dass Futterbaubetriebe mit einem Anteil von 36 % gefolgt von Dauerkultur-

betrieben (21 %) die vorherrschenden Betriebsformen sind. Gerade die starke Stellung 

des Obst- und Weinbaus in Baden-Württemberg sollte als Stärke in der SWOT-Analyse 

ergänzt werden. Allerdings wird aus der Analyse auch deutlich, dass v.a. spezialisierte 

Veredelungs- und Gartenbaubetriebe (> 250.000 Standardoutput) die höchsten Pro-

duktionsvolumina je Betrieb erzeugen. Die hohe Produktivität dieser Betriebszweige 

bei gleichzeitiger Nachfrage nach Fläche durch Bioenergie-produzierende Betriebe be-

wirkt einen verschärften Wettbewerb um knappe Ressourcen, insbesondere Ackerflä-

chen. Werden darüber hinaus zusätzliche Wachstumsschritte in der Rinder- und 

Schweinehaltung stimuliert, dürfte dies in Regionen mit hoher Dichte solcher Betriebs-

formen (d.h. Milchvieh-, Rinder, Schweinhalter sowie Biogas erzeugende Betriebe) die 

Ursache für steigende Kosten für den Produktionsfaktor Boden sein. Dieser Zusam-

menhang sollte klarer dargestellt werden.  

� Die Stärken und Schwächen hinsichtlich der Einkommenslage sollten nicht nur in Bezug 

auf die landwirtschaftlichen Einkünfte nach Betriebsgröße oder –form aufgezeigt wer-

den, sondern auch in Bezug auf die Gesamteinkommenslage der Haupt- und Nebener-

werbsbetriebe (Gesamt- oder Haushaltseinkommen). Insbesondere die Einkommens-

lage der Betriebe mit besonderen Bewirtschaftungserschwernissen, die zwei Drittel der 

landwirtschaftlich genutzten Fläche Baden-Württembergs bewirtschaften (benachtei-

ligtes Gebiet) oder auch der Öko-Betriebe sollte ergänzend aufgezeigt werden.  

� Der Öko-Landbau umfasst mittlerweile 7 % der LF, insbesondere im Obst- und Gemü-

sebau werden bereits höhere Anteile biologisch erzeugt. Auch in bislang weniger stark 

vom Ökolandbau geprägten Regionen werden Ausweitungs-Chancen gesehen. Der Zu-

sammenhang zwischen nachfragestimulierenden Marktentwicklungen im Ökosektor, 

den notwendigen Marktstrukturen entlang der Wertschöpfungskette und den für die 

Bereitstellung des Öko-Angebots erforderlichen Anreizen (Preisentwicklung, Beratung, 

Bildung, investive Förderung, Umstellungs- bzw. Ökoprämie, Bedeutung von Verbän-

den/Absatzmittlern bei der Markterschließung, anwendungsorientierte Forschung) 

sollte dabei klarer dargestellt werden, um zuverlässiger die Chancen bewerten zu kön-

nen. Dazu sollte auf jeden Fall ein Bezug zu Informations-, Beratungs-, Bildungs- und 

Forschungsstrategien (Priorität 1) hergestellt werden.   

� Die SWOT-Analyse der Priorität 2 ist relativ knapp formuliert. Gerade die vorstehend 

aufgezeigten Zusammenhänge zeigen, dass Stärken ergänzt werden könnten (Obstbau, 

Gemüsebau, Putenproduktion, Ökolandbau). Die aufgezeigten Aspekte, v.a. die Risiken 

sind nicht immer selbsterklärend. Wie für die SWOT-Analyse der Priorität 1 empfiehlt 

es sich, die einzelnen Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken zu gewichten und 

stärker nach ihrer Bedeutung darzustellen. Insgesamt sollte auch konkreter aufgezeigt 

werden, welcher Anteil und welche Betriebsformen der baden-württembergische Be-

triebe eher zu den „wertschöpfungsstarken“ Betrieben gezählt werden (Chancen) und 

welche eher zu den in Priorität 2 zu fördernden Kategorie der „Betriebe mit erhebli-

chen strukturellen Problemen, geringer Marktbeteiligung…“ (Risiken) zuzurechnen 

sind. 



Ex-ante-Bewertung MEPL III ifls & art

 

26 

Priorität 3: Organisation der Nahrungsmittelkette und Risikomanagement in der Landwirt-

schaft 

Die bereits bestehenden Qualitätssicherungssysteme und EU-geschützten Herkunftsbezeich-

nungen werden dargestellt. Um die derzeitige Bedeutung der Kontrollsysteme hervorzuheben, 

wären quantitative Angaben auch zu Mengen oder Zeichennutzern hilfreich, die bisher nur für 

die Anzahl der gU- und ggA-Produkte angegeben werden. Die geringe Nutzung des Öko-

Zeichens Baden-Württembergs wäre als Herausforderung und Potenzial für künftige Marke-

ting- und Organisations-Aktivitäten darstellbar. 

 

Priorität 4: Situation der von der Land- und Forstwirtschaft abhängigen Ökosysteme  

� In der SWOT-Analyse wäre zu beschreiben, inwiefern die Naturschutzstrategie Baden-

Württemberg ihren Zweck erfüllt und tatsächlich die Naturschutzziele und -

Instrumente verbindet und Akzeptanz findet. Im Folgenden ist die Frage zu klären, ob 

sich daraus Handlungsbedarf ergibt, z.B. im Zusammenhang mit der Nutzung der Leh-

ren aus dem Pilotprojekt „Gesamtbetriebliche Beratung zur Biologischen Vielfalt der 

Kulturlandschaft“. Im weiteren Zusammenhang wäre es sinnvoll, die überregional be-

deutsamen naturnahen Landschaftsräume aufzuzeigen und gleichzeitig auf besonders 

intensiv genutzte Agrarräume einzugehen. Eine (grafische) Verschneidung dieser Räu-

me könnte dazu beitragen, „Brennpunkte“ für die zielorientierte Ausgestaltung künfti-

ger Agrarumweltmaßnahmen hervorzuheben (z.B. Natura 2000, Streuobstwiesenbe-

stände, Biotopverbünde etc.) 

� Es ist zu empfehlen, die wesentlichen Inhalte zum Thema Wald in einem Kapitel zu-

sammenzufassen (z.B. in einem Abschnitt zu Priorität 5) und dessen Bedeutung für die 

Biodiversität und als Kohlenstoff-Speicher herauszustellen. Dabei ist zu klären, welche 

Waldfunktionen besonders gefährdet sind und welche Ursachen dafür verantwortlich 

sind.  

 

Priorität 5: Ressourceneffizienz, Klimaschutz und Klimaanpassung im Landwirtschafts-, Er-

nährungs- und Forstsektor 

� Kapitel „Luftverschmutzung“ und Kapitel „Klimawandel“: Die Subkapitel 2 und 3 könn-

ten unter dem Begriff „Emissionen aus der Landwirtschaft“ (gemäß ELER-VO, Schwer-

punkt 4) zusammengefasst werden. Neben den aussagekräftigen Erläuterungen zum 

Beitrag der Landwirtschaft zu den THG-Emissionen in Baden-Württemberg (2,7 % CO2 

und 6 % Methan/N2O, 2009) werden erwartete Auswirkungen des globalen Klimawan-

dels aufgezeigt. Der Handlungsbedarf sollte jedoch noch klarer auf die potenziellen 

Maßnahmen in der Landwirtschaft bezogen werden (Tierhaltung etc.). Der globale Kli-

mawandel sollte darüber hinaus als Herausforderung (auch unabhängig vom Thema 

Emissionen) bzw. als Querschnittstrend aufgezeigt werden, auf den auch die Bewirt-

schafter mit ihren landwirtschaftlichen Produktionssystemen reagieren müssen (Tro-

ckenheit, Temperaturanstieg, Unwetter-/Schadereignisse).  

� Die SWOT beschreibt die Herausforderungen zur Verbesserung der Ressourceneffizi-

enz im Sektor Landwirtschaft. Der Ernährungssektor sowie der Gartenbau wird jedoch 

kaum angesprochen: Probleme und Möglichkeiten sollten auch hier ergänzt werden.  

� Der vorhandene Wasserüberschuss ermöglicht die Ausweitung der Bewässerungsflä-

chen (Chance). Damit verknüpft sind jedoch auch Kostensteigerungen für die Agrar-

produktion, die mit der Ausdehnung der Bewässerung korrespondieren (Risiken). Ins-

gesamt wird deutlich, dass die Bereitstellung von regenerativen Energien in hohem 
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Maß auch durch landwirtschaftliche Reststoffe sowie forstwirtschaftliche Produkte er-

folgen kann, die den „Druck“ auf die Nutzung von Agrarflächen vermindern könnte. Die 

Nutzung dieser Potenziale sollte als Handlungsbedarf klar herausgestellt werden. Die 

Verbesserung der Energieeffizienz erfordert neben Beratungsstrategien auch neue 

technische Lösungen. Hier sind anwendungsorientierte Forschungs- sowie Demonstra-

tionsprojekte zu empfehlen.  

 

Priorität 6: Förderung der sozialen Eingliederung, der Armutsbekämpfung und der wirt-

schaftlichen Entwicklung in den ländlichen Gebieten 

Auch auf das Leader-Konzept sollte in der SöA und SWOT stärker eingegangen werden, um die 

aktuelle Situation für den Schwerpunkt 6B Lokale Entwicklung umfassender aufzuzeigen. Eben-

so kann auf andere Instrumente der Regionalentwicklung wie Regionalmanagement, Regio-

nalmarketing oder ILE und die Nutzung dieser Instrumente für die ländliche Entwicklung erläu-

tert werden.  

 

Die aufgezeigten Empfehlungen wurden zwischenzeitlich bei der Überarbeitung der SöA und 

SWOT-Analyse überwiegend berücksichtigt (vgl. Kapitel 3.2.1 des MEPL III). 

 

4. Relevanz, interne und externe Kohärenz des Entwicklungspro-
gramms 

Vor der abschließenden Bewertung der Relevanz sowie internen und externen Kohärenz des 

MEPL III wurden vom Evaluator im Zuge der Prozessbegleitung folgende Aktivitäten durchge-

führt: 

� Erste öffentliche Stellungnahme/Bewertung zu vorliegenden Programmteilen am 

5. Februar 2014 bei der 3. Konsultationsveranstaltung zum MEPL III; 

� Ergänzend dazu erfolgten am 24. Februar 2014 noch detailliertere schriftliche Anmer-

kungen/Kommentare zum damaligen Stand des MEPL III; 

� Schriftliche Kommentierung eines ersten Entwurfs der Beschreibung der Strategie des 

MEPL III. 

 

Der Evaluator hatte außerdem im Juli und September 2013 zwei gemeinsame Besprechungen 

der Programmkoordinierungsreferenten und Ex-ante Evaluatoren der südlichen Bundesländer 

in Frankfurt/M organisiert, bei der es um die Ausgestaltung der in der Bearbeitung befindli-

chen ELER-Programme ging. Insofern konnte bereits bei der Programmerstellung beratend 

darauf hingewirkt werden, dass das Entwicklungsprogramm schlüssig und nachvollziehbar 

aufgebaut ist.  

 

Das vorliegende Kapitel 4 widmet sich nun zum einen der abschließenden Bewertung der 

Interventionslogik. Außerdem wird versucht abzuschätzen, inwieweit der MEPL III zu Zielen auf 

EU-Ebene (Strategie Europa 2020, die thematischen Zielen des Gemeinsamen Strategischen 

Rahmens sowie GAP und ELER) sowie auf Programmebene einen Beitrag leistet.  

 

Dazu wurde der beabsichtigte Wirkungsbeitrag der geplanten ELER-Teilmaßnahmen in einem 

„Zielbaum“ (siehe Anhang 10.1) grafisch nachvollzogen. Sofern sinnvoll wurde die Bewertung 

des Beitrages auch nach Art der Vorhaben innerhalb einer Teilmaßnahme weiter differenziert.  
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Auswirkungen des MEPL III auf verschiedene Wirkungsbereiche ergeben sich einerseits aus den 

direkten Wirkungen der Teilmaßnahmen sowie aus Folgeeffekten. Eine seriöse vorausschau-

ende Bewertung der erwarteten Auswirkungen in den Kapiteln 4.1 und 4.5 lässt sich nur durch 

Aggregation maßnahmenspezifischer Wirkungen herleiten. In einem ersten Schritt wurde an-

hand einer 5-stufigen Skala beurteilt, ob ein Beitrag zu erwarten ist und ob dies ein positiver 

oder negativer Zielbeitrag ist.8 Damit wird die Einschätzung wiedergegeben, in welchem Um-

fang voraussichtliche Wirkungen erzielt wurden. Sofern die Kriterien im negativen ("-") bzw. 

stark negativen Bereich ("--") liegen, sollten Verbesserungen bzw. Berichtigungen erfolgen. 

 

Aus den unterschiedlichen Effekten auf Wirkungsbereiche ergibt sich wiederum ein Bild, in-

wieweit Beiträge zu den verschiedenen ELER-Prioritäten zu erwarten sind und es lassen sich 

Aussagen auf Beiträge des MEPL III zu höheren Zielebenen ableiten (vgl. Zielbaum Anhang 

10.1). 

 

Folgende Hinweise noch zu den einzelnen Unterkapiteln:  

� In Kapitel 4.1, in dem der Beitrag von ELER zur Strategie Europa 2020 bewertet wird, 

erfolgt die Diskussion der finanziellen Gewichtung auf Basis der ELER-Mittel zzgl. nati-

onaler Kofinanzierung, um hier auch eine EU-weite Vergleichbarkeit zu gewährleisten. 

In den übrigen Abschnitten des Kapitels 4, insbesondere in den Kapiteln 4.3, 4.5 und 

4.6 werden die Gesamtausgaben (also zzgl. zusätzlicher nationaler Mittel) bei der Be-

wertung berücksichtigt. 

� In Kapitel 4.3 wird beschrieben und bewertet, wie die Maßnahmen und der MEPL III 

wirken (Wirkungszusammenhänge) und in Kapitel 4.5 in welchem Umfang sie wirken. 

 

4.1.  Bewertung des Beitrags zur Strategie Europa 2020 

Im Zentrum der Strategie Europa 2020 steht die Unterstützung von intelligentem, nachhalti-

gem und integrativem Wachstum, um die Wachstums- und Beschäftigungsschwäche in Europa 
zu überwinden. Mit den drei Prioritäten sollen innerhalb der EU ein hohes Maß an Beschäfti-

gung, Produktivität und sozialem Zusammenhalt erreicht werden.9 Zielgerichtete Investitionen 

in Bildung, Forschung und Entwicklung, die Ausrichtung auf eine kohlenstoffarme, energieeffi-

ziente Wirtschaft und eine wettbewerbsfähige Industrie sowie die vorrangige Schaffung von 

Arbeitsplätzen und die Bekämpfung von Armut bilden die zentralen Ansatzpunkte der neuen 

Strategie. 

 

Laut Artikel 3 der ELER-VO trägt der ELER zur Strategie Europa 2020 bei, indem er die nachhal-

tige Entwicklung des ländlichen Raums in der gesamten Union in Ergänzung zu den anderen 

Instrumenten der GAP, der Kohäsionspolitik und der gemeinsamen Fischereipolitik fördert. Er 

trägt zur Entwicklung eines Agrarsektors der Union bei, der räumlich und ökologisch ausgewo-

gener, klimafreundlicher und -resistenter, wettbewerbsfähiger sowie innovativer ist. Er trägt 

auch zur Entwicklung ländlicher Gebiete bei.10 
                                                           
8
 ++ eindeutige positive Wirkung (intensiver und/oder langanhaltender Effekt); + positive Wirkung (aber eher Nebeneffekt 

und/oder weniger dauerhafte Wirkung); 0 keine Wirkung (neutral); - negative Wirkung (aber eher Nebeneffekt und/oder weniger 

dauerhafte Wirkung); -- eindeutige negative Wirkung (intensiver und/oder langanhaltender Effekt) 

9
 Vgl. Europäische Kommission (2010), EUROPA 2020. Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum. 

KOM(2010) 2020 endgültig. 

10
 Vgl. ELER-VO und die Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 
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Gerade im Hinblick auf den Beitrag zur Strategie Europa 2020 sind die beide Säulen der GAP zu 

betrachten: Während die 1. Säule durch die Stützung/Förderung von Einkommen für das 

Wachstum von großer Bedeutung ist, dient die 2. Säule der Strukturverbesserung (siehe dazu 

auch Kapitel 4.2). Vor diesem Hintergrund ist der Beitrag des MEPL III zur Strategie Europa 

2020 gegenüber den Beiträgen der 1. Säule als vergleichsweise gering einzuschätzen. 

 

 

Im Zielbaum in Anhang 10.1 wurde nachvollzogen, welche tendenziellen Wirkungen von den 

verschiedenen Maßnahmen, Teilmaßnahmen und Arten von Vorhaben auf verschiedene Wir-

kungsbereiche zu erwarten sind und in Kapitel 4.5 grafisch aufbereitet. Daraus wird das Wir-

kungsgefüge in Hinblick auf die Strategie Europa 2020 ebenfalls erkennbar.  

 

Wie in Kapitel 5.1.3 des MEPL III ausgeführt, wird mit dem zur Verfügung gestellten Förderin-

strumentarium im ELER nur ein begrenzter Beitrag zu den Erfolgsindikatoren der Strategie 

Europa 2020 geleistet. Das Beitragspotenzial liegt in der territorialen Konvergenz („integratives 

Wachstum“), da es bei den Fördermaßnahmen im ELER vor allem um die Generierung von 

Einkommen und um die Verbesserung der Lebensqualität geht. Zum anderen kann der ELER 

zur nachhaltigen Ressourcennutzung („nachhaltiges Wachstum“) mit Schwerpunkt Förderung 

der Biodiversität beitragen. Neben den MEPL III - Maßnahmen, die mit dem primären Wir-

kungseffekt zur Verbesserung der Energieeffizienz bzw. zur CO2-Emissionsminderung und so-

mit zur Eindämmung des Klimawandels beitragen, verfügen viele andere Maßnahmen des 

MEPL III nach Aussage der Verwaltungsbehörde über sekundäre Effekte, die diesem Wirkungs-

feld zuzuordnen sind. (vgl. MEPL III, Kapitel 5.1.3). 

 

Im Folgenden werden - auf Basis der programmierten Teilmaßnahmen des MEPL III und den 

damit verbundenen erwarteten Auswirkungen auf verschiedene Wirkungsbereiche - die Aus-

Hintergrund zu Wirkungsbereichen gemäß EU 2020-Strategie: 

Laut Entwurf zur ELER-Verordnung sollen die ländlichen Entwicklungsprogramme Beiträge zur EU 2020-Strategie für 

intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum leisten. Sie umfasst folgende Prioritäten: 

• Intelligentes Wachstum zielt darauf ab, eine wissens- und innovationsorientierte Wirtschaft aufzubauen. 

• Nachhaltiges Wachstum dient als Katalysator für eine ressourceneffizientere, ökologischere und wettbe-

werbsfähigere Wirtschaft. 

• Integratives Wachstum fördert eine hohe Beschäftigungsquote, was sich in sozialer und territorialer Kohäsion 

niederschlägt. 

Die Strategie umfasst fünf Kernziele, die die Mitgliedstaaten in nationale (fonds- und politikübergreifende) Ziele umset-

zen sollen. Entsprechend soll durch länderspezifische Politik- und Programmmaßnahmen bis 2020 ein Beitrag zu den 

europaweit festgelegten Zielen erreicht werden: 

• Erwerbsmöglichkeiten: 75 % der Frauen und Männer zwischen 20 und 64 sollen in Arbeit stehen. 

• Investitionen: Die Summe privater und öffentlicher Investitionen soll 3 % des BIP der EU betragen. 

• Klima: Die Treibhausgasemissionen sollen im Vergleich zu 1990 um 20 % sinken. Gleichzeitig soll der Anteil er-

neuerbarer Energien auf 20 % und die Energieeffizienz um 20 % steigen. 

• Bildung: Der Anteil der Schulabbrecher muss auf unter 10 % zurückgehen. Gleichzeitig soll der Anteil der Be-

völkerung zwischen 30 und 34 mit Hochschul- oder vergleichbarem Bildungsabschluss auf mindestens 40 % 

klettern. 

• Soziale Teilhabe und Armutsbekämpfung: Das fünfte Ziel sieht vor, den Anteil armutsgefährdeter Personen 

EU-weit mindestens um 20 Millionen zu senken. 
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wirkungen auf die drei Prioritäten der Strategie Europa 2020 (siehe Kasten oben) zunächst 

jeweils diskutiert und danach ein abschließendes Fazit gezogen. 

Intelligentes Wachstum 

Intelligentes Wachstum bedeutet bessere Leistungen der EU in den Bereichen Bildung (Ermuti-

gung zum Lernen und Studieren und zur Weiterqualifizierung), Forschung und Innovation (Ent-

wicklung neuer Produkte und Dienstleistungen, um Wachstum und Beschäftigung zu fördern 

und gesellschaftliche Herausforderungen bewältigen zu können) und digitale Gesellschaft (Ein-

satz der Informations- und Kommunikationstechnologie).11 

 

Baden-Württemberg widmet sich mit dem MEPL III dem Thema „intelligentes Wachstum“ in-

dem es zum einen zwei Teilmaßnahmen gemäß Artikel 14 der ELER-Verordnung (Wissenstrans-

fer- und Informationsmaßnahmen) fördert: Qualifizierungsvorhaben, Workshops und Coaching 

ergänzend zu verschiedenen Fördermaßnahmen des MEPL III im Allgemeinen sowie die Quali-

fizierung von Frauen bei Existenzgründungen und Unternehmenserweiterungen im Speziellen. 

Über Artikel 15 werden außerdem Beratungsorganisationen gefördert, mit denen Beratungs-

leistungen, ebenfalls ergänzend zu verschiedenen Fördermaßnahmen des MEPL III, gefördert 

werden sollen. 

 

Insgesamt sind für diese beiden Maßnahmen 41,635 Mio. € an ELER-Mitteln und nationaler 

Kofinanzierung eingeplant, was einem Anteil von 3 % der gesamten ELER-Mittel zuzüglich nati-

onaler Kofinanzierung im MEPL III entspricht. Hinzu kommen noch 21,8 Mio. €, die für die För-

derung der Zusammenarbeit gemäß Artikel 35 eingeplant sind, so dass sich der Anteil, der sich 

der Förderung „intelligentes Wachstum“ zuordnen lässt, auf insgesamt 4,7 % der gesamten 

ELER-Mittel (einschließlich nationaler Kofinanzierung) des MEPL III beläuft.  

 

Nachhaltiges Wachstum 

Nachhaltiges Wachstum bedeutet Aufbau einer wettbewerbsfähigeren, emissionsarmen Wirt-

schaft, die Ressourcen effizient und nachhaltig einsetzt; Schutz der Umwelt, Verringerung von 

Emissionen und Erhalt der biologischen Vielfalt; Nutzung der Führungsrolle Europas bei der 

Entwicklung neuer, umweltfreundlicher Technologien und Produktionsmethoden; Aufbau effizi-

enter und intelligenter Stromnetze; Nutzbarmachung EU-weiter Netze, um unseren Unterneh-

men – vor allem kleinen Herstellerbetrieben – zusätzliche Wettbewerbsvorteile zu verschaffen; 

Verbesserung der Rahmenbedingungen für Unternehmen, insbesondere für KMU; Unterstüt-

zung der Verbraucher, damit sie wohlüberlegte Entscheidungen treffen können.
12

 

 

Mit dem MEPL III wird u.a. das Ziel der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit in der Land-

wirtschaft mit Hilfe von investiven Fördermaßnahmen (Artikel 17 der ELER-Verordnung) im 

Produktionsbereich AFP sowie im Bereich der Verarbeitung und Vermarktung (Marktstruktur-

verbesserung) gefördert. Beide Teilmaßnahmen sind dabei so ausgestaltet, dass von ihnen 

auch eine verbesserte Ressourceneffizienz bzw. Verbesserungen für den Umwelt- und Klima-

schutz als Nebeneffekte erwartet werden können. So hat das AFP die Fördervoraussetzung, 

dass Vorhaben in mindestens einem der Bereiche Verbraucherschutz, Umwelt- oder Klima-

schutz und - bei Stallbauten - im Bereich Tierschutz einen Beitrag leisten. Eine Förderungsvo-

raussetzung bei der Marktstrukturverbesserung ist eine Verbesserung der Effizienz des Res-

sourceneinsatzes. Die Förderung des AFP und der Marktstrukturverbesserung machen insge-

                                                           
11

 http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/smart-growth/index_de.htm 

12
 http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/sustainable-growth/index_de.htm 
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samt 15,5 % der gesamten ELER-Mittel (einschließlich nationaler Kofinanzierung) des MEPL 

III aus.  

Der MEPL III ist außerdem durch die Förderung der Erhaltung der biologischen Vielfalt, durch 

Maßnahmen zur Förderung des Boden- und Wasserschutzes sowie durch Maßnahmen zur 

Förderung der Kohlenstoff-Speicherung von Bedeutung im Bereich Nachhaltigkeit. Folgende 

Maßnahmen und Teilmaßnahmen lassen sich hier benennen: 

� Landschaftspflegerichtlinie (LPR) 

� Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT) 

� Förderrichtlinien Wasserwirtschaft (FrWasserw) 

� Nachhaltige Waldwirtschaft (NWW) 

� Umweltzulage Wald (UZW) 

� Förderung der Naturparke 

� Ökolandbauförderung 

� Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten (AZL) 

Bei diesen Teilmaßnahmen ist aber zu beachten, dass es sich gemessen am finanziellen Volu-

men überwiegend um Agrarumwelt- bzw. Forstumweltmaßnahmen, also die Honorierung öko-

logischer Leistungen und Kompensation von damit verbundenen Einkommenseinbußen und 

erhöhten Kosten handelt (LPR, FAKT, UZW) (60,1 % der ELER-Mittel einschließlich nationaler 

Kofinanzierung). Die Förderung eines nachhaltigen Wachstums im Sinne der Entwicklung von 

dauerhaften, nachhaltigen Produktionsformen verbindet sich mehr mit der Förderung der Na-

turparke und der Ökolandbauförderung (13,5 % der ELER-Mittel einschließlich nationaler 

Kofinanzierung). Diese Unterscheidung ist wichtig bei der Interpretation des Beitrages des 

MEPL III zum „Nachhaltigen Wachstum“, da man mit „Nachhaltigem Wachstum“ spontan zu-

nächst ökonomisches Wachstum bei gleichzeitigen ökologischen und sozialen Verbesserungen 

assoziiert. Darauf fokussiert sich der MEPL III aber zu einem vergleichsweise geringeren Anteil, 

es widerspricht aber auch nicht zuvor identifizierten Handlungsbedarfen.  

Die Teilmaßnahmen, die im Schwerpunktbereich 4A programmiert sind, machen einen Anteil 

von 37,4 % der gesamten ELER-Mittel (einschließlich nationaler Kofinanzierung) des MEPL III 

aus. Die Förderung der AZL nimmt hier den größten Anteil ein, wobei die Wirkung auf die Bio-

diversität durch diese Maßnahme nicht zielgerichtet ist.13 

Unter zusätzlicher Berücksichtigung der Maßnahmen des MEPL III, die unter den Schwer-

punktbereichen 4B und 4C programmiert sind, lässt sich der Anteil der ELER-Mittel, die zu ei-

nem verbesserten Schutz der Umwelt beitragen, auf 59,9 % der gesamten ELER-Mittel (ein-

schließlich nationaler Kofinanzierung) des MEPL III beziffern. Unter Hinzurechnung der ELER-

Mittel für die Schwerpunktbereiche 5D und 5E beträgt der Anteil 67,5 % der ELER-Mittel (ein-

schließlich nationaler Kofinanzierung) des MEPL III. 

Integratives Wachstum 

Integratives Wachstum bedeutet: die Beschäftigungsquote in Europa zu steigern, mehr und 

bessere Arbeitsplätze zu schaffen, vor allem für Frauen, junge Menschen und ältere Arbeitskräf-

te; Personen aller Altersgruppen durch Investitionen in Kompetenzen sowie in die allgemeine 

und berufliche Bildung in die Lage zu versetzen, Veränderungen vorauszusehen und zu bewälti-
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 Zum Verständnis, wie der Beitrag der AZL zu Schwerpunkt 4a bewerten ist, siehe Abschnitt 4.3.4 
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gen; die Arbeitsmärkte und Sozialsysteme zu modernisieren; dafür Sorge zu tragen, dass 

wachstumsbedingte Vorteile der gesamten EU zugutekommen.
14

 

Beiträge für integratives Wachstum sind im Bereich ELER im Allgemeinen und dem MEPL III im 

Speziellen von Förderansätzen zu erwarten, die sich positiv auf eine erhöhte Beschäftigung 

auswirken. Wie in Kapitel 4.5 ausgeführt, sind dies vor allem die Förderung von Existenzgrün-

dungen und Betriebserweiterungen gemäß Artikel 19 der ELER-Verordnung sowie Teilmaß-

nahmen im Rahmen von Artikel 20 (Basisdienstleistungen und Dorferneuerung in ländlichen 

Gebieten). Bei Letzterem sind Beschäftigungseffekte aufgrund von geförderten Investitionen in 

touristische Infrastruktureinrichtungen zu erwarten (vgl. Kapitel 4.5). 

In die allgemeine Bildung wird im Rahmen von ELER nicht investiert. 

Die Förderung von Teilmaßnahmen gemäß Artikel 19 und 20 der ELER-Verordnung, die Be-

schäftigungseffekte erwarten lassen15, machen insgesamt nur einen Anteil von 2,3 % der 

gesamten ELER-Mittel (einschließlich nationaler Kofinanzierung) des MEPL III aus. 

Fazit 

Der MEPL III hat seinen ganz klaren Schwerpunkt im Bereich „nachhaltiges Wachstum“. Der 

Schwerpunkt liegt dort im Bereich Förderung der Erhaltung der biologischen Vielfalt, gefolgt 

von Wasser- und Bodenschutz und Maßnahmen zur Verringerung von Treibhausgas- und Am-

moniakemissionen sowie zur Förderung der Kohlenstoff-Speicherung. Da für diese Bereiche, 

abgeleitet aus der Beschreibung der Ausgangssituation und SWOT, zahlreiche Bedarfe identifi-

ziert wurden, ist diese Schwerpunktsetzung nachvollziehbar. Dabei ist aber zu beachten, dass 

es sich weniger um „nachhaltiges Wachstum“ im eigentlichen Sinne handelt, wobei ökonomi-

sches Wachstum gleichzeitig mit ökologischen und sozialen Verbesserungen einhergeht. Der 

Schwerpunkt liegt stattdessen auf Agrarumwelt- bzw. Forstumweltmaßnahmen und der Hono-

rierung ökologischer Leistungen. 

Die Beiträge zu den beiden weiteren Zielen der Strategie Europa 2020 sind von nachrangiger 

Bedeutung. Dies steht auch so in Einklang mit der Beschreibung der Ausgangssituation, der 

SWOT und den abgeleiteten Handlungsbedarfen, sollte aber auch im Strategieteil des MEPL III 

(Abschnitt 5.1.3) so klar zum Ausdruck gebracht werden.  

4.2. Bewertung der externen Kohärenz und Einklang mit der GSR 

Jede Politikintervention muss im Gesamt-Ensemble europäischer, nationaler und regionaler 

Politiken abgestimmt und eingebettet sein, ansonsten würden Effizienzverluste, Duplizie-

rungseffekte und möglicherweise sogar Neutralisierungseffekte eintreten. Die Kohärenz des 

ELER-Förderprogramms in Baden-Württemberg zum aktuellen übergeordneten Politikkontext 

(v. a. Europa 2020, Nationale Partnerschaftsvereinbarung) und zum lateralen Kontext (v.a. ESF, 

EFRE, EFF) ist daher zu evaluieren. Außerdem sind weitere relevante europäische und nationa-

le/regionale Politiken mit räumlichen Wirkungen zu betrachten (Forschungsrahmenprogramm 

„Horizont 2020“, Förderung der europäischen territorialen Zusammenarbeit, GRW, makroregi-

onale Strategien). 

Politikkohärenz im Rahmen der EU-Fonds ist für die Förderperiode 2014-20 bereits durch den 

Gemeinsamen Strategischen Rahmen (GSR) und die vertiefte Integration der europäischen 

Förderfonds vorgegeben. Die Bewertung der Politikkohärenz hat daher zu überprüfen, inwie-

weit der Maßnahmen- und Entwicklungsplan die einschlägigen Vorgaben der GSR-Verordnung 
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 http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/inclusive-growth/index_de.htm 

15
 Maßnahmen-Codes im MEPL III: 6.4.1, 6.4.2, 7.5.1 
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berücksichtigt. Darüber hinaus werden in diesem Bericht die Bezüge zu den anderen GSR-

Fonds betrachtet. 

4.2.1. Politikplanung in den anderen GSR-Fonds 

Die neben ELER zum Einsatz kommenden GSR-Fonds sind in Baden-Württemberg der ESF-, 

EFRE- sowie der EMFF-Fonds. Die Kohärenz des ELER mit diesen Fonds ist zu betrachten. Ba-

den-Württemberg strebt keine Realisierung eines Multifonds-Programmes an. Unabhängig 

davon wird darauf hingewiesen, dass zwischen den drei Fonds eine enge Abstimmung erfolgt, 

sodass ein Höchstmaß an Komplementarität zwischen den Fonds gewährleistet werden kann.  

Die Schwerpunkte des ESF-Programms „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“ be-

treffen folgende Prioritätsachsen: 

� Förderung nachhaltiger und hochwertiger Beschäftigung und Unterstützung der Mobi-

lität der Arbeitskräfte; 

� Förderung der sozialen Inklusion und Bekämpfung von Armut und jeglicher Diskrimi-

nierung; 

� Investitionen in Bildung, Ausbildung und Berufsbildung für Kompetenzen und lebens-

langes Lernen. 

Mit dem Beschäftigungsziel soll der Fachkräftebedarf der Wirtschaft gesichert werden. Die 

baden-württembergische ESF-Strategie zielt daher darauf ab, zum einen alle verfügbaren Er-

werbspotenziale zu erschließen und gleichzeitig die Unternehmen und Arbeitnehmer hinsicht-

lich der zukünftigen technologischen, demographischen und inhaltlichen Herausforderungen 
zu unterstützen. Gleichwohl der günstigen wirtschaftlichen Voraussetzungen des Landes soll 

das bestehende Armutsrisiko durch die Integration und gesellschaftliche Teilhabe der betrof-

fenen Gruppen am Arbeitsmarkt mit dem Armutsbekämpfungsziel gefördert werden. Mit dem 

Bildungsziel zum lebenslangen Lernen werden alle Stationen des Lernens angesprochen. Insbe-

sondere die Förderung von Frauen wird durch das Programm hervorgehoben. Im ESF-

Programm liegt der Schwerpunkt somit auf der personenbezogenen Förderung.  

 

Im Gegensatz zum EFRE-Programm werden keine inhaltlichen Themen bzw. Spezialisierungs-

felder vorgegeben, in denen die Förderung möglich ist. 

 
Die ESF- und ELER-Programme bilden eine sinnvolle Ergänzung zueinander, da die Wettbe-

werbsfähigkeit der regionalen Land- und Forstwirtschaft maßgeblich auch von deren Qualifika-

tion abhängt. Synergien entstehen v. a. zwischen dem ESF und LEADER sowie Innovativen 

Maßnahmen für Frauen im ländlichen Raum (IMF), v.a. bei Projekten zur Eingliederung junger 

Menschen, von Frauen und behinderten Menschen in den Arbeitsmarkt. 

 

Die Maßnahmen des ESF sind in einzelnen Bereichen komplementär zu den Maßnahmen des 

ELER-Programms des Artikels 15 Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen. Die ESF-

Investitionspriorität A 1 fördert Maßnahmen, um den Zugang zu Beschäftigung zu ermögli-

chen. Frauen stehen hier besonders im Fokus. Komplementär hierzu verhält sich die ELER-
Maßnahme „Bildungsmaßnahmen für Frauen im ländlichen Raum“. 

Doppelförderungen wurden bei der Programmentwicklung ausgeschlossen, so fördert das ESF-

Programm keine spezifische landwirtschaftliche Weiterbildung. 

 

Die Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen den beiden Programmen soll zum einen durch 

regelmäßige Abstimmungsgespräche gewährleistet werden und zum anderen sind die Verwal-

tungsbehörden im jeweiligen Begleitausschuss des anderen Programms vertreten.  

Die hier gemachten Aussagen werden vom Evaluator insgesamt positiv eingestuft.  
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Für das EFRE-Programm „Innovation und Energiewende“ in Baden-Württemberg wurden zwei 

thematische Ziele ausgewählt: 

� Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation 

� Förderung der Bestrebungen zur Verringerung der CO2-Emissionen in allen Branchen 

der Wirtschaft 

Das EFRE-Programm fördert innerhalb der sog. Spezialisierungsfelder: 

� Nachhaltige Mobilität 

� Umwelttechnologien, Erneuerbare Energien und Ressourceneffizienz 

� Gesundheit und Pflege 

� Informations- und Kommunikationstechnologien, Green IT und intelligente Produkte 

Die Spezialisierungsfelder überschneiden sich nur marginal mit den Inhalten des ELER. Gleich-
zeitig sind die Synergien zwischen den beiden Programmen gering. Lediglich sind im LEADER-

Themenbereich Energie und Klimaschutz und dem spezifischen Ziel 7 des EFRE „Senkung des 

CO2-Ausstoßes in Kommunen mit übergreifenden klimapolitischen Strategien - oder auf Grund-

lage von regionalen Entwicklungskonzepten“ Überschneidungen zu erwarten. Zwar erfolgt die 

EFRE-Förderung landesweit, durch den Zuschnitt der Förderung sind die räumlichen Über-

schneidungen aber gering. Die zuständigen ELER- und EFRE-Verwaltungsbehörden werden sich 

zu den jeweiligen Antragstellern austauschen, sodass keine Doppelförderung möglich ist. 

 

Zwar werden die RegioWIN-Regionen dazu angehalten, weitere Förderprogramme zu nutzen 

und sich mit LEADER-Regionen abzustimmen, jedoch werden diese nicht bevorzugt behandelt. 
Überschneidungen in den Bereichen Wissenstransfer und Clusterförderung bestehen daneben 

hinsichtlich IMF sowie EIP. Synergien sind hier möglich und Doppelförderungen wurden ausge-

schlossen. 

 

Auch im Bereich der Unternehmensinvestitionen sind keine Doppelförderungen möglich, da 

das ELER-Programm Investitionen bis zu 1 Mio. € fördert. Hingegen fördert das EFRE-

Programm erst ab 1 Mio. € förderfähigem Investitionsvolumen. 

Eine enge Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen dem EFRE und ELER sind durch die ge-

geben Arbeitsstrukturen zu erwarten:  

� Beide Verwaltungsbehörden gehören dem MLR an.  

� Die ELER-Verwaltungsbehörde ist Mitglied in der Arbeitsgruppe „EFRE-

Regionalförderung in Baden-Württemberg 2014-2020“.  

� Die Verwaltungsbehörden sind in dem jeweiligen Begleitausschuss des anderen Pro-

gramms vertreten. 

Die Fondsverwaltungen haben in beiden Programmen Vorsorge getroffen, um eine Doppelför-

derung auszuschließen.  

 
Insgesamt werden die dazu gemachten Aussagen im MEPL III vom Evaluator positiv bewertet. 

 
Mit der Verwaltungsvorschrift (VwV) Fischereiförderung auf Grundlage des Europäischen 
Meeres- und Fischereifonds (EMFF) sollen in Baden-Württemberg frühestens ab 2015 folgen-
de Ziele verfolgt werden: 

� Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der Unternehmen der Aquakul-

tur und Binnenfischerei;  

� Aufbau wirtschaftlich rentabler Unternehmen;  
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� Förderung des dauerhaften Beschäftigungsstands im Fischereisektor; 

� Herstellung eines dauerhaften Gleichgewichts zwischen den Fischereiressourcen und 

ihrer fischereilichen Nutzung. 

Die wasserwirtschaftlichen Maßnahmen des MEPL III sind komplementär zu den Maßnahmen 

der Fischereiförderung zu sehen. Eine Doppelförderung ist ausgeschlossen. Das Förderpro-

gramm wird ebenfalls vom MLR betreut. Eine einfache Abstimmung zwischen den Verwal-

tungsbehörden ist zu erwarten. 

 
Auch hinsichtlich Maßnahmen anderer Instrumente der gemeinsamen Agrarpolitik oder aus 

Anhang I der ELER-VO hervorgehender Instrumente (Direktzahlungen, gemeinsame Marktord-

nung, Weinmarktordnung) wurde eine hinreichende Abgrenzung gegenüber dem ELER vorge-

nommen sowie Doppelzahlungen ausgeschlossen. Insbesondere bei Agrarumwelt- und Klima-

schutzmaßnahmen besteht die Möglichkeit mit den ELER-Mitteln ambitioniertere Ziele anzu-

streben und die Förderung entsprechend dorthin zu lenken. 

 

4.2.2. Abstimmung mit anderen europäischen und nationalen/regionalen Programmen 

Weitere Schnittstellen bestehen zwischen ELER und der Förderung der europäischen territoria-

len Zusammenarbeit.  

 

Das INTERREG EUROPE-Programm (bisher INTERREG IVC) wird aus dem EFRE gefördert und 

soll Behörden grenzüberschreitend dazu anregen, die Leistungen der politischen Maßnahmen 
und Programme für die regionale Entwicklung zu verbessern. Dabei können sich Behörden aus 

ganz Europa grenzüberschreitend über gute Praktiken und Ideen zur Funktionsweise der öf-

fentlichen Politikarbeit und der dazugehörigen Lösungen austauschen. Mit diesem sog. „Policy-

Learning“ sollen die Strategien der Behörden für die Bürger vor Ort verbessert werden. 

Thematisch sind vier Schwerpunktbereiche vorgesehen, die die Strategie Europa 2020 unter-

stützen:  

� Forschung, technologische Entwicklung und Innovation 

� Wettbewerbsfähigkeit von KMUs 

� CO2-arme Wirtschaft 

� Umwelt und Ressourceneffizienz 

Gefördert werden in den genannten Schwerpunktbereichen Kooperationsprojekte. Öffentliche 

Organisationen tauschen sich in einem der genannten Politikfelder aus. Durch einen Aktions-

plan sollen die gezogenen Lehren des Austauschs in der Praxis umgesetzt werden. Darüber 

hinaus werden in „Policy-Learning“-Plattformen Lösungen erarbeitet, um eine Verbesserung 
des Managements und der Umsetzung von Politiken zu bewirken.  

Thematisch sind klare Bezüge zum ELER-Programm zu identifizieren. Die Art der Förderung und 

die dazugehörige Zielgruppe unterscheiden sich aber deutlich. Gleichwohl sind Synergien zu 

sehen, da sich die Maßnahmen gegenseitig verstärken können, indem z. B. Politik als Motor 

der Entwicklung in den o. g. Schwerpunktbereichen auftritt und somit positive Effekte auf die 

Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft ausüben kann. 

 
Auch 2014-2020 nimmt Baden-Württemberg an der Förderung der europäischen territorialen 
Zusammenarbeit (ETZ) (INTERREG V) und zwar in den Kooperationsräumen Alpenraum, 

Nordwesteuropa (NWE) und Mitteleuropa teil.  
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Synergien sind zwischen dem ELER-Programm und den INTERREG V-Programmen zu identifizie-

ren. Die Kombination von Fördermitteln würde die Ergebnisse potenzieller Projekte sicherlich 

fördern. Eine Kumulation von Fördermitteln ist selbstverständlich auszuschließen. 
Das Programm wird vom Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg be-

treut. Der Informationsfluss zwischen den Programmen ist sicherzustellen.  

 

Das Rahmenprogramm für Forschung und Innovation Horizont 2020 setzt das bisherige 

7. Forschungsrahmenprogramm fort und deckt ein breites Spektrum von der Grundlagenfor-

schung bis hin zu marktnahen Innovationsmaßnahmen in Schlüsselbereichen wie Biomedizin, 

Sozioökonomie usw. ab. Ebenso werden auch die Entwicklung von Forschungsinfrastrukturen 

und die Einbeziehung von KMU gefördert. Mit dem Programm soll die Durchführung von For-

schungsprojekten, Demonstrationsvorhaben und Innovationsmaßnahmen auf europäischer 

Ebene ermöglicht werden. Thematisch sind keine Überschneidungen zum ELER-Programm zu 
sehen. Die Kombination von ELER-Fördermitteln und Fördermittel aus dem Europäischen For-

schungsförderprogramm Horizont 2020 sollen – insbesondere im Rahmen von EIP - künftig 

verstärkt kombiniert werden. Eine Fördermittelkumulation ist auch hier ausgeschlossen. 

 

Auch 2014-2020 sollen die beiden Teilprogramme „Umwelt“ und „Klimapolitik“ des Life-
Programms zum Einsatz kommen. Eine Mitfinanzierung sog. „Integrierter Projekte“ durch den 

ELER ist dabei möglich. Entsprechende Synergieeffekte sind zu erwarten. Darüber hinaus sind 

positive Beiträge zum „Prioritären Aktionsrahmen für Natura 2000 für Deutschland“ (Primary 
Action Framework, PAF) durch eine Reihe von MEPL III-Maßnahmen zu erwarten. 

 
Die als gemeinsames Koordinierungsinstrument konzipierte EU-Donauraumstrategie (EUSDR) 
verfügt über keine eigenen Finanzmittel sondern wird über vorhandene EU-Förderprogramme 

realisiert. Insbesondere über Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen tragen die baden-

württembergischen Donau-Anrainer zur Verwirklichung entsprechender Umweltziele bei. 

 

4.2.3. Fazit 

Hinsichtlich der Berücksichtigung der Politikkohärenz erscheint der Programmentwurf im We-

sentlichen angemessen. Obwohl für Baden-Württemberg kein Multifonds-Ansatz geplant ist, 

ist eine hohe Komplementarität zwischen den GSR-Fonds gegeben. Die geplanten Maßnahmen 

ergänzen sich. Die Fondsverwaltungen haben darüber hinaus Sorge getragen, Doppelförderun-

gen zwischen den GSR-Fonds auszuschließen.  

 

Negativ- bzw. Neutralisierungseffekte sind auch zwischen dem ELER-Fonds und den übrigen 
europäischen und nationalen/regionalen Politiken nicht erkennbar. Lediglich in den Auswahl-

kriterien der Maßnahmen könnten die Querbezüge zum EFRE- und ESF-Fonds sowie auch zu 

den übrigen Politiken stärker hergestellt werden (Beispiel: Bevorzugung eines förderfähigen 

Vorhabens, wenn in Infrastrukturen des EFRE auch ESF-Maßnahmen durchgeführt werden 

können).  
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4.3. Die Bewertung der Interventionslogik 

4.3.1. Einleitung 

Bei der Erstellung der SöA und SWOT und bei der Ableitung der Handlungsbedarfe wurde von 

den Evaluatoren bereits beratend darauf hingewirkt, dass diese Schritte der Programmerstel-

lung miteinander konsistent sind, d.h. dass sie aufeinander aufbauen.  

 

Nach dem Vorliegen von ersten Maßnahmenbeschreibungen wurden diese von Seiten der 

Evaluatoren den Handlungsbedarfen gegenübergestellt und geprüft, ob bestimmte Hand-

lungsbedarfe nicht ausreichend durch Maßnahmen abgedeckt sind. Am 5. Februar 2014 wurde 

dazu vom Evaluator eine erste mündliche Rückmeldung und Empfehlungen zu den vorliegen-

den Maßnahmenbeschreibungen auf der 3. Konsultationsveranstaltung zum MEPL III gegeben. 

Im Nachgang zu der 3. Konsultationsveranstaltung wurde am 24. Februar 2014 außerdem noch 

eine schriftliche Rückmeldung an die Verwaltungsbehörde gegeben, damit diese bei der weite-

ren Programmerstellung des MEPL III berücksichtigt werden konnte. In den Kapiteln 4.3.2 - 

4.3.6 erfolgt nun eine abschließende Bewertung der Interventionslogik differenziert nach den 

ELER-Prioritäten 2 bis 6. 

 

An dieser Stelle sei auch bereits auf die Empfehlung in Kapitel 4.5 verwiesen, dass das Land 

Baden-Württemberg seine landesspezifischen Ziele noch über die ELER-Prioritäten hinaus in 

Kapitel 5 des MEPL III präzisieren sollte.  
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Zuordnung der MEPL III Maßnahmen zu EU2020-Stategie, ELER-Prioritäten und Schwerpunktbereichen (Interventionslogik)
 1) 

Stand 16.12.2014 EU 2020 Strategie

Intelligentes Wachstum

nachhaltiges Wachstum

Integratives Wachstum

F
örderung der Innovation, der Z

usam
m

enarbeit und des
A

ufbaus der W
issensbasis in ländlichen G

ebieten

S
tärkung der V

erbindungen zw
ischen Landw

irtschaft,
N

ahrungsm
ittelerzeugung und F

orstw
irtschaft sow

ie 
F

orschung und Innovation, unter anderem
 zu dem

 Z
w

eck
eines besseren U

m
w

eltm
anagem

ents und einer besseren
U

m
w

eltleistung

F
örderung des lebenslangen Lernens und der beruflichen

B
ildung in der Land- und F

orstw
irtschaft

V
erbesserung der W

irtschaftsleistung aller 
landw

irtschaftlichen B
etriebe, U

nterstützung der 
B

etriebsum
strukturierung und -m

odernisierung insbesondere 
m

it B
lick auf die E

rhöhung der M
arktbeteiligung und -

orientierung sow
ie der landw

irtschaftlichen D
iversifizierung

E
rleichterung des Z

ugangs angem
essen qualifizierter 

Landw
irte zum

 A
grarsektor und insbesondere des 

G
enerationsw

echsel

S
teigerung der W

ettbew
erbsfähigkeit der P

rim
ärerzeuger 

durch ihre bessere E
inbeziehung in die N

ahrungsm
ittelkette 

durch Q
ualitätsregelungen, die E

rhöhung der W
ertschöpfung 

von landw
irtschaftlichen E

rzeugnissen, die A
bsatzförderung 

auf lokalen M
ärkten und kurze V

ersorgungsw
ege, 

E
rzeugergem

einschaften und -organisationen und 
B

ranchenverbände

U
nterstützung der R

isikovorsorge und des 
R

isikom
anagem

ents in den landw
irtschaftlichen B

etrieben

W
iederherstellung, E

rhaltung und V
erbesserung der 

biologischen V
ielfalt, auch in N

atura 2000-G
ebieten und in 

G
ebieten, die aus naturbedingten oder anderen spezifischen 
G

ründen benachteiligt sind, der Landbew
irtschaftung m

it 
hohem

 N
aturw

ert, sow
ie des Z

ustands der europäischen 
Landschaften

V
erbesserung der W

asserw
irtschaft, einschließ

lich des 
U

m
gangs m

it D
üngem

itteln und S
chädlingsekäm

pfungsm
itteln

V
erhinderung der B

odenerosion und V
erbesserung der 

B
odenbew

irtschaftung

E
ffizienzsteigerung bei der W

assernutzung in der 
Landw

irtschaft

E
ffizienzsteigerung bei der E

nergienutzung in der 
Landw

irtschaft und der N
ahrungsm

ittelverarbeitung

E
rleichterung der V

ersorgung m
it und stärker N

utzung von 
erneuerbaren E

nergien, N
ebenerzeugnissen, A

bfällen und 
R

ückständen und anderen A
usgangserzeugnissen auß

er 
Lebensm

itteln für die B
iow

irtschaft

V
erringerung der aus der Landw

irtschaft stam
m

enden 
T

reibhausgas- und A
m

m
oniakem

issionen

F
örderung der K

ohlenstoff-S
peicherung und - B

indung in der 
Land- und F

orstw
irtschaft

E
rleichterung der D

iversifizierung, G
ründung und 

E
ntw

icklung von kleinen U
nternehm

en und S
chaffung von 

A
rbeitsplätzen

F
örderung der lokalen E

ntw
icklung in ländlichen G

ebieten

F
örderung des Z

ugangs zu Inform
ations- und 

K
om

m
unikationstechnologien (IK

T
), des E

insatzes und 
Q

ualität in ländlichen G
ebieten

Art. ELER-

VO
Bezeichnung Förderprogramm 

2) 1a 1b 1c 2a 2b 3a 3b 4a 4b 4c 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c

14 Wissenstransfer- und Informationsmaßnahmen Wissenstransfer, IMF x x x

15 Beratungs-, Betriebsführungs- und Vertretungsdienste Beratung x x x

17 Investitionen in materielle Vermögenswerte
AFP, Marktstuktur, LPR,
NWW, ILE

x x x

19
Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe und sonstiger 
Unternehmen

AFP-Diversifizierung, IMF x x

20
Basisdienstleistungen und Dorferneuerung in ländlichen 
Gebieten

Naturparke, Gewässer, LPR x x

24
Vorbeugung von Schäden und Wiederherstellung des 
ursprünglichen Zustands von Wäldern nach Waldbränden, 
Naturkatastrophen und Katastrophenereignissen

Nachhaltige Waldwirtschaft x

25
Investitionen zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit und des 
ökologischen Werts der Waldökosysteme

Nachhaltige Waldwirtschaft x x

26
Investitionen in Techniken der Forstwirtschaft sowie in die
Verarbeitung, Mobilisierung und Vermarktung
forstwirtschaftlicher Erzeugnisse

Nachhaltige Waldwirtschaft x

28 Agrarumwelt- und Klimamaßnahme FAKT, LPR x x x

29 Ökologischer/biologischer Landbau FAKT x

30
Zahlungen im Rahmen von Natura 2000 und der
Wasserrahmenrichtlinie

Umweltzulage Wald x

31
Zahlungen für aus naturbedingten oder anderen
spezifischen Gründen benachteiligte Gebiete

Ausgleichszulage 
Landwirtschaft

x

33 Tierschutz FAKT x
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Waldumwelt- und -klimadienstleistungen und Erhaltung der
Wälder

Umweltzulage Wald x

35 Zusammenarbeit
Zusammenarbeit, IMF, 
Naturparke, NWW

x x x x

35 ESI-VO 3) LEADER LEADER x

Geringer Beitrag zur EU2020 Strategie
Fördermaßnahmen in der querschnittsübergreifenden Priorität 1 (Art. 14,15,35)

x Zuordnung der Fördermaßnahmen zu einem Schwerpunktbereich der fachlichen Prioritäten 2 - 6 auf der Basis ihrer primären Wirkunkungseffekte

1) Grundlage: Primäreffekte der Förderung; Untergliederung der 6 ELER-Prioritäten in 18 Schwerpunktbereiche gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 (ELER-Verordnung)

2) Grundlage der LEADER-Förderung ist Art. 35 ESI-VO in Verbindung mit Art. 42 und 44 der ELER-VO

Priorität 1

Wissenstransfer und 
Innovation

Priorität 2

Wettbewerbsfähigkeit 
landwirtschaftlicher 

Betriebe

Priorität 3

Organisation der 
Nahrungsmittelkette, 

Tierschutz, 
Risikomanagement

Priorität 4

Wiederherstellung, Erhaltung 
und Verbesserung von 

Ökosystemen

Priorität 5

Ressourceneffizienz, kohlenstoffarme und 
klimaresistente Wirtschaft

Priorität 6

Soziale Inklusion,  
Armutsbekämpfung, 

wirtschaftliche Entwicklung 
in ländlichen Gebieten

Abbildung 1: Zuordnung der MEPL III-Maßnahmen zu ELER-Prioritäten und Schwerpunktbereichen, Quelle: MEPL III 
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4.3.2. Bewertung der Interventionslogik in Priorität 2 

Maßnahmen mit primärer Wirkung in Priorität 2 

Wie aus Abbildung 1 ersichtlich, sollen die in Tabelle 1 aufgezeigten Maßnahmen zur Erreichung der 

Ziele in Priorität 2 eingesetzt werden. 

Tabelle 1: Maßnahmen mit Primäreffekten in Priorität 2 

Artikel und Maßnahmenbe-
zeichnung 

Teilmaßnahmen/Vorhabensarten Primärwirkung 
lt. Maßnah-
men-
beschreibung 

Art. 14 Wissenstransfer und 

Informationsmaßnahmen 

Bildung: 

• Qualifizierung, Workshops, Coaching (Code 1.1.1) 

2a 

Art. 15 Beratungsdienste, 

Betriebsführung- und Vertre-

tungsdienste 

Beratung: 

• Förderung von Beratungsleistungen (Code 2.1.1) 

 

2a 

Art. 17 Investitionen in mate-

rielle Vermögenswerte 
• Investitionen in landwirtschaftliche Unternehmen (Code 

4.1.1), AFP  

• Investitionen in Verarbeitung/Vermarktung/Entwicklung 

von Anhang I-Erzeugnissen (Code 4.2.1), Marktstrukturver-

besserung 

• Integrierte ländliche Entwicklung/FNO (Code 4.3.2) 

 

2a 

Art. 19 Entwicklung der land-

wirtschaftlichen Betriebe und 

sonstiger Unternehmen 

• Diversifizierung (6.4.1) 

 

2a 

Art. 35 Zusammenarbeit Zusammenarbeit: 

• EIP Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit 

(Code 16.1.1) 

• Pilotprojekte, Neue Produkte und Verfahren (Code 2.1.1) 

2a 

 

Im Bereich Diversifizierung (Art. 19) werden weitere Maßnahmen angeboten, jedoch im Zusammen-

hang mit der Gründung und Entwicklung nicht-landwirtschaftlicher Tätigkeiten, die den Zielen der 

Priorität 6b folgen (Code 6.4.2). 

 

Für den Schwerpunktbereich 2b „Erleichterung des Zugangs angemessen qualifizierter Landwirte zum 

Agrarsektor und insbesondere des Generationswechsels“ werden in Baden-Württemberg keine 
Maßnahmen in ELER programmiert. 

 

Finanzielle Ausstattung der Maßnahmen in Priorität 2 
Maßnahmen, mit Primäreffekten für Ziele der Priorität 2, werden mit einem Mittelvolumen von 

489,1 Mio. € ausgestattet (ca. 26 % der öffentlichen Gesamtausgaben des MEPL III, die sich aus ELER-
Mitteln zuzüglich nationaler Kofinanzierung und zusätzlicher nationaler Mittel – „top ups“ - zusam-

mensetzen). Das höchste finanzielle Gewicht erhalten die Teilmaßnahmen „Einzelbetriebliche Investi-

tionsförderung“ mit rund 206 Mio. € (42 % aller öffentlichen Gesamtausgaben in P2), die Förderung 

der Verarbeitung und Vermarktung (Marktstrukturverbesserung, ca. 66 Mio. €, 13,6 % aller öffentli-

chen Gesamtausgaben in P2) sowie die Integrierte Ländliche Entwicklung bzw. Flurneuordnung mit 

133 Mio. € (27,2 % aller öffentlichen Gesamtausgaben in P2). Letztere wird jedoch überwiegend aus 

nationalen top ups finanziert und nur zu rund einem Viertel aus dem MEPL III-Budget.  

 

Insgesamt werden die Teilmaßnahmen in Priorität 2 mit rund 167 Mio. € zusätzlichen Bundes- und 

Landesmitteln aufgestockt (überwiegend aus der GAK). Zusätzlich werden in den Bereichen Einzelbe-
triebliche Investitionsförderung und Marktstrukturverbesserung hohe private Eigenmittel eingesetzt, 

so dass durch die Gesamtausgaben des Schwerpunkts erfahrungsgemäß eine deutliche Erhöhung der 

regional wirksamen Investitionen erwartet werden darf.  
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Beitrag der Maßnahmen zu den identifizierten Bedarfen und zu übergeordneten Zielen 

Die MEPL III-Strategie zeigt in Kapitel 5.1.1 die in der SWOT-Analyse abgeleiteten Bedarfe und die 

über ELER-Maßnahmen beabsichtigten Interventionen auf. Die Begründungen hierzu sind schlüssig. 

Dabei wird in Priorität 2 nicht ausschließlich auf „Verstärkung und Optimierung des Einsatzes der 

Produktionsfaktoren“ in der Landwirtschaft gesetzt. Auch die „höhere Wertschöpfung durch Quali-

tätsproduktion“ (Regional- und Öko-Produkte, Tierwohl-Programme, baden-württembergische Quali-

tätsprogramme) sowie die Nutzung unternehmerischer Potenziale durch Diversifizierung werden 

anvisiert und gezielt unterstützt.16 

 

Lediglich ein identifizierter Bedarf, der auch weitgehend außerhalb der Einfluss-Möglichkeiten durch 

MEPL III-Maßnahmen steht, wird nicht aufgegriffen. Es handelt sich um die „Flächenkonkurrenz“, die 

vor allem in agrarwirtschaftlich bedeutenden Gebieten, aber auch in Räumen mit hohem nicht-

landwirtschaftlichem Flächendruck, häufig nicht oder nur begrenzt durch Strukturfördermaßnahmen 

vermindert werden kann. Im Gegenteil, durch die Einführung von ökologischen Vorrangflächen 

(Greening-Maßnahmen der 1. Säule) könnten erforderliche Produktionsflächen tendenziell noch 

knapper werden. 

 

Über die Begründung des Bedarfs in der Strategie hinaus, sind folgende Einschätzungen relevant:  

� Die Teilmaßnahme "Agrarinvestitionsförderung" (AFP) nimmt eine Schlüsselstellung in Priori-

tät 2 ein. Dies zeigt sich auch darin, dass etwa 42 % der öffentlichen Mittel des Schwerpunkts 

dafür zur Verfügung gestellt werden. Die Maßnahme ist schlüssig dargestellt und auf einen 

spezifischen Bedarf ausgerichtet. Aufgrund der veränderten Förderbedingungen, die aufbau-

end auf einer Grundförderung auch erhöhte Fördersätze für die Erfüllung besonderer Anfor-

derungen vorsehen, wird eine starke Nachfrage erwartet. Der geforderte Nachweis der Wirt-

schaftlichkeit (Investitionskonzept) soll sicherstellen, dass die Investitionen der ökonomisch 

nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens und der Erhöhung der Faktorproduktivität die-

nen. Neben Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen (Primärwirkung) rücken 

vor allem der Verbraucherschutz, der Umwelt- und Klimaschutz sowie der Tierschutz in den 

Mittelpunkt der Förderung (Sekundärwirkungen). Obwohl auch größere Investitionen zuläs-

sig sind (Wegfall der Bestandsobergrenzen ab 2014), ist durch die Flächenbindung der Tier-

haltung mit bis zu 2 GV/ha gewährleistet, dass umweltverträgliche Wachstumsschritte – also 

ein Zuwachs an Tierzahlen bei Vorhandensein ausreichender Flächen - für die Zielgruppe er-

leichtert werden. Darüber hinaus dürfte die Koppelung des AFP an die „Herstellung von Pro-

dukten nach einem anerkannten Lebensmittelprogramm“ (besondere Anforderung Verbrau-

cherschutz) dazu beitragen, die Marktorientierung der Betriebe zu erhöhen. Die beabsichtig-

ten Förder-Ergebnisse scheinen deshalb geeignet, einen Beitrag zur Erreichung von überge-

ordneten Wirkungen leisten zu können (vgl. Kapitel 4.5). 

� Die Teilmaßnahme „Marktstruktur“ (Investitionen in Verarbeitung/Vermarktung/Entwicklung 

von Anhang I-Erzeugnissen) zielt vor allem auf die Verbesserung der Verarbeitungs- und 

Vermarktungsstrukturen von Erzeugerzusammenschlüssen und KMU mit weniger als 750 Be-

schäftigten und weniger als 200 Mio. € Jahresumsatz. Auch wenn die Teilmaßnahme in Priori-

tät 2a angesiedelt ist, werden Effekte zur Steigerung der Effizienz in der Verarbeitung und zur 

Erhöhung der Wertschöpfung erwartet, aber auch zur Verbesserung der Lebensmittelqualität 

und der Ressourceneffizienz (3a, 5b).  

                                                           
16

 Höhere Wertschöpfung durch Qualitätsproduktion wird außerhalb des MEPL III mit gesonderten Maßnahmen des Landes gefördert 

werden. 
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� ILE/Flurneuordnung: Das ILE-Instrument soll einen Beitrag zur Verbesserung ungünstiger 

Produktionsbedingungen leisten, um natürliche sowie agrar- und betriebsstrukturelle Nach-

teile auszugleichen. Erschließungs- und Bodenordnungsmaßnahmen, auch im Wald, bei 

gleichzeitig verstärkter ökologischer Ausrichtung sind erforderlich, um wettbewerbsfähige 

Strukturen zu schaffen und zu sichern. 

� Bildungsmaßnahmen und Beratungsdienste schaffen Voraussetzungen für die Teilhabe der 

Landwirte an Leistungs- und Wirtschaftlichkeitsverbesserungen. Der Aufbau sowohl fachlich 

differenzierter als auch gesamtbetrieblich ausgerichteter Beratungs- und Bildungsmodule 

dient der Kompetenzausweitung und der zielgerichteten Vermittlung von Spezialkenntnissen 

für Landwirte. Da das geplante System in dieser Art neu konzipiert wurde, sind rechtzeitig In-

fo-Veranstaltungen vorzusehen. 

 

Die Festlegungen der beabsichtigten Primärwirkungen sind nachvollziehbar. Sie werden im Pro-

grammdokument schlüssig beschrieben (MEPL III-Entwurf Kapitel 5.1 und 5.2 sowie in den Maßnah-

menbeschreibungen Kapitel 8.2). Zu erwartende Sekundärwirkungen werden in den Maßnahmenbe-

schreibungen kurz benannt, jedoch nicht ausführlich begründet.  

 

4.3.3. Bewertung der Interventionslogik in Priorität 3 

Wie aus Abbildung 1 ersichtlich, sollen folgende Maßnahmen und Teilmaßnahmen mit primärer Wir-

kung in Priorität 3 zur Erreichung der Ziele eingesetzt werden: 

Tabelle 2: Maßnahmen mit Primäreffekten in Priorität 3 

Artikel und Maßnahmenbe-
zeichnung 

VWV/Vorhabensarten („Type of operation“) Primär-
wirkung lt. 
Maßnahmen-
beschreibung 

Art. 33 Tierschutz 
• Sommerweideprämie 

• Tiergerechte Schweinehaltung Einstiegsstufe Tierlabel 

• Tiergerechte Schweinehaltung Premiumstufe Tierlabel 

• Tiergerechte Masthühnerhaltung Einstiegsstufe Tierlabel 

• Tiergerechte Masthühnerhaltung Premiumstufe Tierlabel 

3a 

Art. 14 Wissenstransfer Qualifizierung, Workshops, Coaching 3b 

 

Maßnahmen mit primärer Wirkung in Priorität 3 
Vor dem Hintergrund einer steigenden Nachfrage der Verbraucher nach regionalen oder Label-

Produkten aus ökologischem Landbau oder aus spezieller Produktion (Tierwohl-Programme, EU bzw. 

baden-württembergische Qualitätsprogramme), wurden im MEPL III in Bezug auf Schwerpunktbe-

reich 3a verschiedene Handlungsbedarfe zur Verbesserung der Wertschöpfung durch Qualitätspro-

duktion identifiziert. Die Förderung im Rahmen des MEPL III konzentriert sich letztendlich im 

Schwerpunktbereich 3a allein auf den Bereich Tierschutz.  

 

Der identifizierte Bedarf zur Verstetigung und des Ausbaus von bestehenden baden-

württembergischen Qualitätsprogrammen durch die Förderung von Informations- und Absatzförde-

rungsmaßnahmen für das Qualitätszeichen Baden-Württemberg (QZ BW) und das Biozeichen Baden-

Württemberg (BioZBW) soll nach den Planungen der Verwaltungsbehörde außerhalb des MEPL III 

durch national finanzierte Maßnahmen gedeckt werden. Eine Empfehlung in der Halbzeitbewertung 

zum laufenden MEPL II war, dass verstärkt Qualitätserzeugnisse gefördert werden sollten, die über 

das gesetzliche Mindestniveau hinausgehen. Diese Empfehlung bezog sich auf das QZ BW. Es wird 

daher empfohlen, dass das QZ BW, auch außerhalb des MEPL III, mittelfristig in seinen Standards 

weiterentwickelt werden sollte.  
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Bedarfe in Bezug auf Risikovorsorge und des Risikomanagements in landwirtschaftlichen Betrieben 

(Schwerpunktbereich 3b) werden im MEPL III dargestellt. Das Land Baden-Württemberg beabsichtigt, 

das einzelbetriebliche Risikomanagement durch Fortbildungs- und Beratungsangebote zu verbessern. 

Der Evaluator empfiehlt an geeigneter Stelle im MEPL III noch deutlicher die Strategie des Landes 

Baden-Württemberg herauszustellen, landwirtschaftliche Unternehmen durch die Schaffung verläss-

licher Rahmenbedingungen sowie durch die Entwicklung geeigneter Strategien und Instrumente für 

ein effizientes Risikomanagement zu unterstützen, wie es in der ausführlichen Beschreibung der so-

zioökonomischen Analyse (MEPL III Entwurf, S. 108) erfolgt ist.  

 

Finanzielle Ausstattung der Maßnahmen in Priorität 3 
Priorität 3 wird mit einem Mittelvolumen von 39,235 Mio. € ausgestattet (2,1 % der öffentlichen 

Gesamtausgaben des MEPL III, die sich aus ELER-Mitteln zuzüglich nationaler Kofinanzierung und 

zusätzlicher nationaler Mittel – „top ups“ – zusammensetzen). Der Schwerpunkt liegt dabei vor allem 

auf dem Schwerpunktbereich 3a mit rd. 39 Mio. €. Für Schwerpunktbereich 3b werden 0,175 Mio € 

im Rahmen von Fortbildungs- und Beratungsangeboten eingeplant. 

 

Insgesamt wird es von Evaluatorenseite für sinnvoll angesehen, sich bei der Risikovorsorge und dem 

Risikomanagement (3b) auf Fortbildungs- und Beratungsangebote zu konzentrieren, weil Finanzbei-

träge für Prämien für Ernte-, Tier- und Pflanzenversicherungen gegen wirtschaftliche Einbußen 
schnell einen großen Anteil von Finanzmitteln binden können, die dann für andere Maßnahmen der 

zielgerichteten ländlichen Entwicklung nicht mehr zur Verfügung stehen.  

 

Gemessen an der großen Nachfrage der Verbraucher nach regionalen oder Label-Produkten aus öko-

logischem Landbau oder aus spezieller Produktion ist der Schwerpunktbereich 3a finanziell sehr ge-

ring ausgestattet. Es ist daher sehr wichtig, dass Maßnahmen, die dafür außerhalb des MEPL III ange-

boten werden sollen, entsprechend gut finanziell ausgestattet werden. 

 

4.3.4. Bewertung der Interventionslogik in Priorität 4 

Maßnahmen mit primärer Wirkung in Priorität 4 

Wie aus Abbildung 1 ersichtlich, sollen folgende Maßnahmen und Teilmaßnahmen mit primärer Wir-

kung in Priorität 4 zur Erreichung der Ziele eingesetzt werden: 

Tabelle 3: Maßnahmen mit Primäreffekten in Priorität 4 

Artikel und Maßnahmenbe-
zeichnung 

VWV/Vorhabensarten („Type of operation“) Primär-
wirkung lt. 
Maßnahmen-
beschreibung 

Art. 15 Beratungsdienste, 

Betriebsführung- und Vertre-

tungsdienste 

Beratung: 

• Förderung von Beratungsleistungen 

4a 

Art. 17 Investitionen in ma-

terielle Vermögenswerte 

Landschaftspflegerichtlinie (LPR): 

• Investitionen zur Erhaltung der Kulturlandschaft 

• Investitionen zur Inwertsetzung der Kulturlandschaft 

• Arten- und Biotopschutz 

• Grundstückserwerb/ Entschädigung 

• Investitionen für Naturschutz und Landschaftspflege 

• Dienstleistungen für Management von LEV/PLENUM 

4a 
 

 

 

Art. 20 Basisdienstleistungen 

und Dorferneuerung 

Naturparke: 

• Naturparkpläne inkl. Öffentlichkeitsarbeit 

• Entwicklung des Erholungswertes 

• Natürliches und kulturelles Erbe, Sensibilisierungsmaßnah-

men 

FrGewässer: 

• Investitionen zur Umsetzung der WRRL ggf. auch mit Syner-

gien zu HWRM-RL 

4a 
 

 

 

 

4b 
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LPR: 

• Dienstleistungen für Naturschutz und Landschaftspflege 

(Pläne, Konzeptionen, Umweltsensibilisierung) 

4a 

Art. 21 in Verbindung mit 
Art. 25 Investitionen zur 

Stärkung der Widerstandsfä-

higkeit und des ökologischen 

Wertes der Waldökosysteme 

Nachhaltige Waldwirtschaft (NWW): 

• Waldnaturschutz 

4a 

Art. 28 Agrarumwelt- und 

Klimamaßnahmen (AUKM) 

FAKT: 

• Fruchtartendiversifizierung (mind. 5-gliedrige Fruchtfolge) 

• Bewirtschaftung von steilem Grünland ab 25 % Hangneigung 

(mit top-up ab 50 %) 

• Bewirtschaftung von artenreichem Grünland mit 4 oder 6 

Kennarten  

• Messerbalkenschnitt auf artenreichem Dauergrünland/§32 

Biotopen/ FFH-Flachland- und Bergmähwiesen 

• Erhaltung von Streuobstbeständen 

• Weinbausteillagen 

• Verzicht auf chemisch-synthetische Produktionsmittel 

• Herbstbegrünung im Acker-/Gartenbau 

• Begrünungsmischungen im Acker-/Gartenbau 

• Brachebegrünung mit Blühmischungen, Variante mit gleich-

zeitiger/ohne Anrechnung als ÖVF beim Greening 

• Herbizidverzicht im Ackerbau 

• Ausbringung von Trichogramma bei Mais 

• Nützlingseinsatz unter Glas 

• Pheromoneinsatz im Obstbau  

• Extensive Nutzung in §32 Biotopen 

• Extensive Nutzung der FFH-Lebensraumtypen Flachland- und 

Bergmähwiesen 

• Silageverzicht im gesamten Betrieb (Heumilch) 

• Erhaltung gefährdeter Nutztierrassen (Rinderrassen, Pferde-

rassen, Schweinerassen) 

LPR: 

• Vertragsnaturschutz – Ackerbewirtschaftung 

• Vertragsnaturschutz – Umstellung von Acker auf extensive 

Grünlandbewirtschaftung 

• Vertragsnaturschutz – Grünlandbewirtschaftung 

• Vertragsnaturschutz – Beweidung 

• Vertragsnaturschutz – Pflegende Bewirtschaftung 

• Vertragsnaturschutz – Pflege nicht landwirtschaftlich genutz-

ter Flächen 

FAKT: 

• Winterbegrünung 

• Stickstoff-Depotdüngung mit Injektion 

• Precision Farming (als Paket) 

• Reduzierte Bodenbearbeitung mit Strip Till-Verfahren 

• Freiwillige Hoftorbilanz 

 

 

4a 

4a 

 

4a 

 

4a 

 

4a 

 

4a 

4a 

4b 

4b 

4b 

4a 

 

4a 

4a 

4a 

4a 

4a 

4a 

4a 

 

4a 

4a 

 

4a 
 
 
 
 
 
 
 

4b 

4b 

4b 

4b 

4b 

 

Art. 29 Ökologi-

scher/biologischer Landbau 

FAKT: 

• Ökolandbau - Umstellung 

• Ökolandbau – Beibehaltung 

4c 

Art. 30 Zahlungen im Rah-

men von Natura 2000 und 

der WRRL 

Umweltzulage Wald (UZW): 

• Erhalt und Wiederherstellung von FFH-

Waldlebensraumtypen 

4a 

Art. 31 Zahlungen für aus 

naturbedingten oder ande-

ren spez. Gründen benach-

teiligte Gebiete 

Ausgleichszulage Landwirtschaft (AZL): 

• Berggebiete 

• andere Gebiete 

4a 

Art. 34 Waldumwelt- und 

Klimadienstleistungen und 

Erhaltung der Wälder 

Umweltzulage Wald (UZW): 

• Erhalt und Pflege von Habitatbaumgruppen 

4a 
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Art. 35 Zusammenarbeit Naturparke: 

• Projektkoordination für Naturparke 

4a 

 

Der fortschreitende Verlust von Biodiversität in der (gleichwohl noch verhältnismäßig reichen) Kul-

turlandschaft spiegelt sich wider in der hohen Bedeutung von Maßnahmen, die prioritär auf den 

Schwerpunktbereich 4a wirken (hier werden auch die meisten Bedarfe in Priorität 4 aufgelistet): 
AUK-Maßnahmen (Art. 28), Investive Maßnahmen des LPR und der FrGewässer (Art. 20) sowie die 

Ausgleichszulage (AZL) (Art. 31), mit der nun ausschließlich Dauergrünland in diesen Gebieten geför-

dert wird. Hinzu kommen der Erhalt und Wiederherstellung von FFH-Waldlebensraumtypen (Art. 30), 

Maßnahmen zur Förderung der Artenvielfalt und des Ökosystemschutzes in den Wäldern (Art. 25 

und 34) und von Naturparken (Art. 20 und Art. 35). Unterstützend wirken Beratungsangebote. Dem 

ökologischen Landbau (Art. 29), Investitionen zur Umsetzung der WRRL (Art. 20), der Naturnahen 

Waldbewirtschaftung (Art. 25), diversen AUK-Maßnahmen mit Primärwirkungen in anderen Gebieten 

sowie dem LEADER-Ansatz werden in der Maßnahmenbeschreibung indirekte Wirkungen im Bereich 

Naturschutz zugeordnet. Sie fördern außerdem das ehrenamtliche Engagement in diesem Bereich, 

ein Aspekt, in dem Bedarf besteht. In der Beschreibung der Vorhabensart Förderung der Vorhaben 
im Rahmen der lokalen Strategien im Rahmen von LEADER wird dieser Aspekt allerdings nicht weiter 

erwähnt (während als Stichworte im Umweltbereich die „Vermeidung von Flächenverbrauch“, „Be-

wältigung des Klimawandels“ und „Ressourcenschutz“ genannt werden). Ein Verweis auf positive 

Auswirkungen auf den Naturschutz einzelner LEADER-Projekte sollte zumindest aufgeführt werden, 

ansonsten lässt sich die Sekundärwirkung 4a aus dem Programm nicht herleiten. Auch die Flurneu-

ordnung, die im Rahmen der integrierten ländlichen Entwicklung unter Art. 17 gefördert wird und bei 

der nun verstärkt ökologische Aspekte mit einbezogen werden sollen, kann positive Auswirkungen 

auf den Natur- sowie den Wasserschutz haben. Ein entsprechender Sekundäreffekt ist in der Maß-

nahmenbeschreibung nicht aufgelistet. Dies sollte noch einmal überdacht werden, da im Programm 

ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass „wertvolle Beiträge zur Umsetzung des landesweiten 
Biotopverbundes … und der Naturschutzstrategie geleistet“ werden.  

 

Die auf Biodiversität abzielenden Maßnahmen im Wald entfalten folgende Wirkungen: 
 

� Sie wirken kompensierend auf Bewirtschaftungseinschränkungen in Bezug auf den Erhalt von 

FFH-Waldlebensraumtypen (Art. 30). Die Zahlungen sollen Einkommensverluste privater 

Waldbesitzer durch Verzicht auf eine Änderung der Baumartenzusammensetzung ausglei-

chen.  

� Sie ermöglichen den Erhalt und die Pflege von Habitatbaumgruppen (Art. 34) und eröffnen 

dadurch privaten Waldbesitzern die Möglichkeit eines Ausgleichs von Mehraufwendungen 

und Mindererlösen. Die Maßnahme dient dem Schutz der bestehenden Habitatbäume und 

wirkt insbesondere auf die Artenvielfalt. Ein über die Förderperiode hinausgehender Ver-

pflichtungszeitraum wäre aus naturschutzfachlicher Sicht empfehlenswert. Da ein Zusam-

menhang der Förderung mit Nutzungsverzichten im Zuge von Holzerntemaßnahmen formu-

liert wurde, sind jedoch auch längerfristige Wirkungen möglich. Durch die Verbindung der 

Förderung mit Holzerntemaßnahmen sind sowohl Kontrollen besser operationalisierbar als 

auch eventuelle Mitnahmeeffekte nur eingeschränkt möglich.  

� Sie bieten über Art. 21 Anreize für investive Maßnahmen zur Neuanlage, Entwicklung und 

Erweiterung von naturschutzrelevanten Flächen im Wald. Der weite Anwendungsbereich 

(Waldbiotope, Artenlebensstätten, Waldinnen- und Außenränder, Feuchtgebiete) ermöglicht 

es, diese Maßnahme flächenmäßig breit anzubieten.  

 
Durch die neu hinzugekommene Maßnahme des Vertragsnaturschutzes (Art. 34) wirken die drei for-

mulierten Maßnahmen zur Stärkung der Biodiversität im Wald komplementär zueinander, und sie 

besitzen über die Förderhöhen einen ausreichenden Anreizcharakter. 
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Maßnahmen mit primärer Wirkung auf den Schwerpunktbereich 4b laut Maßnahmenbeschreibung 

im Programm sind die investive Förderung zur Umsetzung der WRRL (Art. 20) im Rahmen von AUK-

Maßnahmen (Art. 28) neu aufgenommene Maßnahmen zur Reduktion von Stoffeinträgen in Oberflä-

chengewässer und Grundwasser in gefährdeten Grundwasserkörpern außerhalb von Problem- und 
Sanierungsgebieten (Winterbegrünung, Stickstoff-Depotdüngung mit Injektion, Precision Farming (als 

Paket), Reduzierte Bodenbearbeitung mit Strip Till-Verfahren, Freiwillige Hoftorbilanz) sowie die För-

derung des Verzichts auf chemisch-synthetische Produktionsmittel und Begrünungsmaßnahmen im 

Acker- und Gartenbau. 

 Für weitere AUK-Maßnahmen (FAKT-Maßnahmen Extensive Bewirtschaftung des Dauergrünlandes 

mit Viehbesatz bis 1,4 RGV/ha HFF; sämtliche Maßnahmen, die mit einer Verringerung des chemisch-

synthetischen Pflanzenschutzmitteleinsatzes einhergehen; Brachebegrünung mit Blühmischungen; 

und alle Vertragsnaturschutzmaßnahmen), die Förderung des ökologischen Landbaus sowie diverse 

Investitionen im Bereich Naturschutz und zum Erhalt der Kulturlandschaft (Art. 17) sind Sekundärwir-

kungen aufgelistet. Diese Angaben sind nachvollziehbar, im Fall des Vertragsnaturschutzes allerdings 

nur insofern, als dass es sich hier durchweg um extensives Flächenmanagement handelt. In Fällen, 

wo ohne diese Förderung jedoch eher eine Nutzungsaufgabe droht als eine Intensivierung, sind die 

zusätzlichen Wirkungen auf den Wasserschutz nicht plausibel. Dies betrifft insbesondere die 

Vorhabensarten „Pflegende Bewirtschaftung und die Pflege nicht landwirtschaftlich genutzter Flä-

chen“. Keine Sekundärwirkung im Bereich Wasserschutz ist angegeben bei der AUK-Maßnahme zur 

Fruchtartendiversifizierung, die jedoch, wie auch in der Maßnahmenbeschreibung erwähnt, positive 

Auswirkungen durch eine Verringerung des chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel- und 

Düngeaufwands haben kann. 

 

Indirekte Wirkungen auf die Wasserqualität und der Wasserspeicherleistung sind aus der 

Bodenschutzkalkung (Art. 21 in Verbindung mit Art. 25) über die verbesserte Puffer-, Filter- und Spei-

cherleistung von Waldböden zu erwarten. 

 

Der Ökolandbau ist aufgrund seiner generellen Wirkung auf den Bodenschutz (humusmehrendes und 

bodenschonendes Management) dem Schwerpunktbereich 4c zugeordnet; Sekundärwirkungen sind 

bei dieser Maßnahme auch für die anderen Bereiche in Priorität 4 zu erwarten und entsprechend 

aufgelistet.  

 

Sekundär zum Bodenschutz auf Ackerland tragen laut Maßnahmenbeschreibung die Fruchtartendi-

versifizierung, die Brachebegrünung mit Blühmischungen und das Strip Till-Verfahren bei. Es ist aller-

dings nicht nachvollziehbar, dass dieser Effekt nicht auch bei den weiteren Begrünungsmaßnahmen 

in der Maßnahmenbeschreibung angegeben ist (Winterbegrünung, Herbstbegrünung im Acker-

/Gartenbau, Begrünungsmischungen im Acker-/Gartenbau sowie bei der Vertragsnaturschutzmaß-

nahme Umstellung von Acker auf extensive Grünlandbewirtschaftung), obgleich im Programmtext 

auf die Bodenschutzwirkung dieser Vorhabensart hingewiesen wird. Grundsätzlich wirken auf Was-

ser- und Bodenschutz zudem alle Maßnahmen, die die Wahrscheinlichkeit eines Grünlandumbruchs 

zu Ackerland verringern (z.B. extensive Bewirtschaftung des Dauergrünlandes mit Viehbesatz bis 1,4 

RGV/ha HFF). Das bestehende Grünlandumbruchverbot in Baden-Württemberg ist hier jedoch zu-

mindest bis Ende 2015 das zentrale Instrument zum Grünlanderhalt, so dass diese Wirkung bei den 

Fördermaßnahmen nicht hervorgehoben werden muss. 

Beitrag der Maßnahmen zu den identifizierten Bedarfen und zu übergeordneten Zielen 

Die zu Priorität 4 formulierten Bedarfe leiten sich schlüssig aus der SWOT-Analyse her, und die be-

nannten Stärken und Schwächen werden ihrer Dringlichkeit und Bedeutung entsprechend aufgegrif-

fen. Der überwiegende Teil der Bedarfe wird durch Maßnahmen mit entsprechender Primärwirkung 

adressiert. Einzelne Bedarfe sind eher umfassend formuliert (z.B. „Agrar-, Waldumweltmaßnahmen, 

Maßnahmen zur Erhaltung der Kulturlandschaft und zur Verbesserung von Ökosystemen“) und wer-
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den entsprechend durch ein breites Bündel an Maßnahmen bedient. Auch die AZL wird als ein Ansatz 

gesehen, um auf diesen Bedarf in Priorität 4 zu reagieren, da ihr Wirkungen im Hinblick auf die Of-

fenhaltung der Landschaft und eine standortangepasste Bewirtschaftung zugeschrieben werden. 

Grünlandflächen in den benachteiligten Gebieten sind allerdings nicht zwangsläufig extensiver be-

wirtschaftete Flächen als jene in der „Normallandschaft“, insbesondere in den Mittelgebirgen sind sie 

jedoch teilweise vom Risiko der Nutzungsaufgabe betroffen. Auch wenn die AZL nicht auf diese Ge-

biete beschränkt ist, keine weitergehenden Bewirtschaftungsauflagen enthält und daher nicht als 

gezielt wirksame Maßnahme bezeichnet werden kann, kann sie vor diesem Hintergrund zum Erhalt 

von Grünlandhabitaten und einem in benachteiligten Gebieten in der Regel höheren Anteil an Zwi-

schenstrukturen zumindest beitragen, wenn auch eher indirekt. Durch die Beschränkung auf Dauer-

grünlandflächen wird hier zumindest eine gewisse Lenkungswirkung entfaltet.  

 

Bei den auf landwirtschaftliche Flächen ausgerichteten Bedarfen im Schwerpunktbereich 4b („Reduk-

tion der N-Überschüsse und des Pflanzenschutzmitteleinsatzes in landwirtschaftlichen Betrieben“; 

„Erhöhung der Stickstoffeffizienz durch optimierte Anwendung von Wirtschafts- und Mineraldün-

gern“; „Agrarumweltmaßnahmen zum Grundwasser- und Oberflächengewässerschutz“) ist eine Ab-

grenzung fließend, so dass hier überwiegend dieselben Maßnahmen und Teilmaßnahmen für ver-

schiedene Bedarfe zum Einsatz kommen (Art. 30-Maßnahmen sowie die Art. 28-Maßnahmen zum 

Verzicht auf chemisch-synthetische Produktionsmittel, Herbstbegrünung im Acker-/Gartenbau, Be-

grünungsmischungen im Acker-/Gartenbau). 

 

Andere sehr spezifische Bedarfe werden gezielt durch einzelne Teilmaßnahmen adressiert (z.B. För-

derung von Steillagenweinbau, Streuobstwiesen, gefährdete Nutztierrassen, Ausgleich von Bewirt-

schaftungserschwernissen in FFH-Lebensraumtypen im Wald). Die Streuobstförderung trägt jedoch 

insofern begrenzt zur Erfüllung des Bedarfs bei, da sie sich nur an landwirtschaftliche Betriebe rich-

tet, die nur einen kleineren Teil der Streuobstbestände bewirtschaften. Zudem umfasst die 

Vorhabensart nicht die Baumpflege oder eventuelle Nachpflanzungen. Die Einführung des Moduls 

zur gesamtbetrieblichen Biodiversitätsberatung im Rahmen von Art. 15 richtet sich gezielt an die 

Erfüllung der entsprechenden Bedarfe im Schwerpunktbereich 4a. 

 

Neben der Einführung neuer Maßnahmen (z.B. Silageverzicht im gesamten Betrieb, Bewirtschaftung 

von artenreichem Grünland mit 6 Kennarten, FAKT-Maßnahmen im Rahmen der WRRL) wurden teil-

weise die Prämien deutlich erhöht, was die Attraktivität der betreffenden Maßnahmen sichern soll. 

Sehr deutlich wird dies bei der Vorhabensart „Bewirtschaftung von artenreichem Grünland“, bei der 

die Teilnahme rückläufig war und die bisherige Prämie als deutlich zu niedrig eingeschätzt wurde.  

 

Folgende aus der SWOT abgeleitete Bedarfe werden über Maßnahmen außerhalb des ELER geför-

dert: 

� Förderung einer engeren Zusammenarbeit von Landwirtschafts-, Forst- und Naturschutzver-

waltung bei der Umsetzung von Natura 2000 (4a), 

� Förderung zum Erhalt und zur Entwicklung der Waldfunktionen (4a), 

� Förderung zum Erhalt und zur Entwicklung ökologisch wertvoller Sekundärwälder (4a), 

� Anlage von Gewässerrandstreifen (4b), 

� Maßnahmen zur Verringerung des Flächenverbrauchs, wie z.B. Aktivierung innerörtlicher 

Entwicklungspotenziale (4c). 

Die Begründungen hierzu sind schlüssig. Gemeinsame Fortbildungen von Naturschutz- und Landwirt-

schaftsverwaltung und regelmäßige Koordinierungsgespräche werden fortgesetzt bzw. sind geplant. 

Die Waldfunktionenkartierung wird durch das Land fortgeschrieben; der Erhalt und die Entwicklung 
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von Waldfunktionen ist zudem Sekundäreffekt einer Vielzahl von Waldmaßnahmen, die prioritär dem 

Bereich Klimaschutz und –anpassung zugeordnet wurden. Verpflichtungen hinsichtlich Wasserrand-

streifen werden verstärkt aufgrund einer Änderung der Wassergesetzgebung. Zur Eindämmung des 

Flächenverbrauchs durch eine Aktivierung innerörtlicher Entwicklungspotenziale existiert ein Mo-

dellprojekt.  

 

Folgende Bedarfe werden laut Programm ausschließlich über Sekundäreffekte adressiert: 

� Förderung der Naturschutz-, Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung (4a), 

� Agrarumweltmaßnahmen zum Bodenschutz wie z.B. Begrünung (4c), 

� Verbesserung des Schutzes vor Wassererosion im Wald (4c), 

� Erhalt und Wiederherstellung der Bodenfunktionen im Wald und Reduktion von Befahrungs-

schäden (4c). 

Maßnahmen des Wissenstransfers (Art. 14) wurden grundsätzlich der Priorität 2a zugeordnet. Sie 

können jedoch zur Sensibilisierung für Umweltaspekte beitragen und entsprechende Informationen 

vermitteln und damit positive Umweltwirkungen vorbereiten.  

 

Positive Wirkungen für den Schutz vor Wassererosion und den Erhalt und die Wiederherstellung der 

Bodenfunktionen im Wald ergeben sich durch die Vorhabensarten zur forstwirtschaftlichen Infra-

struktur (Art. 17) und Bodenschutzkalkung (Art. 21 in Verbindung mit Art. 25) und der Technikförde-

rung (Art. 21 in Verbindung mit Art. 26). Deren ausschließliche Adressierung über Sekundäreffekte ist 

daher schlüssig. 

  

Die Maßnahmen in Priorität 4 tragen auch bei zu Zielen der Nationalen Strategie zur Biologischen 

Vielfalt und der Agrobiodiversitätsstrategie. Zentrale weitere Aufgaben im Bereich Wasser und Na-

turschutz (Erreichen der Ziele der WRRL, der Vogelschutz- und der FFH-Richtlinie) werden insbeson-

dere durch die Maßnahmen unter Artikel 30 unterstützt. 

 

Finanzielle Ausstattung der Maßnahmen in Priorität 4 und Bewertung der Konsistenz der Mittel-

allokation mit den Zielen 

Priorität 4 wird mit einem Mittelvolumen von 808,17 Mio. € (öffentliche Gesamtausgaben des MEPL 

III, die sich aus ELER-Mitteln zuzüglich nationaler Kofinanzierung und zusätzlichen nationalen Mitteln 

– „top ups“ - zusammensetzen) ausgestattet (59,9 % der öffentlichen Gesamtausgaben für den MEPL 

III). Schwerpunktbereich 4a erhält 504,86 Mio. € und damit 62,5 % der Gesamtsumme für Priorität 4 

(AZL, FAKT, LPR, Naturparke, UZW, Beratung, NWW), 4b 139,06 Mio. € und damit 17,2 % (FAKT, 

FrGewässer) und 4c 164,255 Mio. € und damit 20,3 % (FAKT). Insgesamt werden 307,02 Mio. € zu-

sätzlich aus Landesmitteln für Priorität 4 bereitgestellt. 

 

Die finanzielle Schwerpunktsetzung liegt weiterhin im Landesprogramm FAKT (445,5 Mio. €, das ent-

spricht 55,1 % der Mittel für Priorität 4), außerdem bei der AZL (210,1 Mio. € - 26,0 %) und der LPR 

(98,7 Mio. € - 12,2 %). Diese Programme werden teilweise noch mit zusätzlichen Landesmitteln auf-

gestockt (insbesondere die LPR mit 244,3 Mio. €, und FAKT mit 56,4 Mio. €). Einige Vorhabensarten 

werden überwiegend aus zusätzlichen Landesmitteln finanziert. Dies betrifft die Extensive Nutzung 

der FFH-Lebensraumtypen Flachland- und Bergmähwiesen, Weinbausteillagen, Nützlingseinsatz un-

ter Glas und die Vorhabensarten zum Erhalt gefährdeter Nutztierrassen (alle FAKT, Schwerpunktbe-

reich 4a). Bezieht man die zusätzlichen Landesmittel mit ein, ergibt sich eine prozentuale Verteilung 

der daraus resultierenden Gesamtausgaben für Priorität 4 von 71,8 % für 4a, 13,5 % für 4b und 14,7 

% für 4c, was die überragende Bedeutung des Schwerpunktbereichs 4a noch einmal verdeutlicht.  
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Betrachtet man die einzelnen Vorhabensarten, so sind innerhalb von Priorität 4 bei Weitem am 

stärksten finanziell ausgestattet (öffentliche Mittel) der Ökologische Landbau (164,26 Mio. € insge-

samt für beide Vorhabensarten) (4c) und die Zahlungen für benachteiligte Gebiete (73,8 Mio. € in 

Berggebieten, 136,3 Mio. € in anderen Gebieten) (4a). Weitere finanziell besonders starke 

Vorhabensarten im Schwerpunktbereich 4a sind die Bewirtschaftung von artenreichem Grünland 

(43,4 Mio. €), die Bewirtschaftung von steilem Grünland ab 25 % Hangneigung (33,5 Mio. €), die Er-

haltung von Streuobstbeständen (26,6 Mio. €) und der Vertragsnaturschutz – Grünlandbewirtschaf-

tung (20,0 Mio. €). Weiterhin bedeutsame einzelne Vorhabensarten sind im Schwerpunktbereich 4b 

der Verzicht auf chemisch-synthetische Produktionsmittel (80,5 Mio. €), die Herbstbegrünung im 

Acker-/Gartenbau (25,2 Mio. €) und Investitionen zur Umsetzung der WRRL ggf. auch mit Synergien 

zu HWRM-RL (24,5 Mio. €). Betrachtet man auch die zusätzlichen Landesmittel, so entfallen auf fol-

gende einzelne Vorhabensarten erhebliche Mittel (Gesamtausgaben) (alle 4a): Arten- und Biotop-

schutz (Art. 17 - 90,0 Mio. €), Dienstleistungen für Naturschutz und Landschaftspflege (Pläne, Kon-

zeptionen, Umweltsensibilisierung) (Art. 20 - 67,0 Mio. €), Vertragsnaturschutz – Grünlandbewirt-

schaftung (45,0 Mio. €), Vertragsnaturschutz – Pflegende Bewirtschaftung (45,0 Mio. €), Vertragsna-

turschutz – Beweidung (35,0 Mio. €) und Extensive Nutzung der FFH-Lebensraumtypen Flachland- 

und Bergmähwiesen (28,0 Mio. €). 

 

Zur Steigerung der Biodiversität im Wald werden über die drei Vorhabensarten (Art. 21 i.V. mit Art. 

25 Waldnaturschutz, Art. 30 FFH-Waldlebensraumtypen und Art. 34 Habitatbaumgruppen) insgesamt 

11,2 Mio. € an öffentlichen Mitteln zur Verfügung gestellt.  

 

Diese hohe Mittelzuteilung an Schwerpunktbereich 4a entspricht der großen Anzahl an Bedarfen, 

insbesondere für das Offenland, die sich für diesen Schwerpunktbereich aus der SWOT ergaben und 

ist insofern konsistent mit diesen Entwicklungszielen. Für eine Interpretation sollte jedoch beachtet 

werden, dass für die AZL alleine 41,6 % der für Schwerpunktbereich 4a veranschlagten öffentlichen 

Mittel vorgesehen sind, eine Maßnahme, bei der im bisherigen Förderprogramm das Ziel einer „Si-

cherung einer standortangepassten und nachhaltigen Bewirtschaftung“ nur eines von mehreren Zie-

len dieser Maßnahme war, und auch weiterhin die Wirkung auf die Biodiversität nicht zielgerichtet ist 

(s. auch Bemerkungen weiter oben). Dies relativiert die dominante Ausstattung des Schwerpunktbe-

reichs 4a etwas. Bezieht man sich auf die Gesamtausgaben (inklusive zusätzlicher Landesmittel), sinkt 

das Gewicht der AZL auf 26,2 % der Mittel für 4a, während 42,8 % für die i.d.R. sehr gezielt wirkende 

Maßnahmen aus der LPR unter Art. 17, 20 und 28 veranschlagt werden. Die finanzielle Ausstattung 

des Schwerpunktbereichs 4c enthält ausschließlich die Mittel für den ökologischen Landbau. Dies 

stimmt überein mit dem zentralen Bedarf, der für den Bereich Boden im Programm formuliert ist. 

Schwerpunktbereich 4b erscheint finanziell eher schwach im Vergleich zu 4a, wenn man die Aufga-

ben bedenkt, die mit der Erfüllung der WRRL verbundenen sind. Es werden hier jedoch insbesondere 

unter Art. 20 und Art. 30 sehr gezielt wirkende Maßnahmen gefördert (mit insgesamt gut einem Drit-

tel der für 4b verausgabten Gesamtausgaben). Die Zuordnung der Mittel zu den einzelnen Schwer-

punktbereichen bildet allerdings nur einen Teil der Wirkungen ab, da viele Maßnahmen durch multi-

funktionale Effekte auf mehrere Schwerpunktbereiche gekennzeichnet sind, so z.B. der ökologische 

Landbau.  

Die finanzielle Schwerpunktsetzung in Priorität 4 auf die Landesprogramme FAKT, LPR und AZL wird 

auch in der Strategie erwähnt. Die dort besonders hervorgehobenen und für Priorität 4 relevanten 

Aspekte (Verstärkte Förderung ökologischer Anbauverfahren, Maßnahmen auf landwirtschaftlich 

genutzten Flächen und an Oberflächengewässern zur Erreichung eines guten ökologischen und che-

mischen Zustands gemäß WRRL, Investive Förderung von landwirtschaftlichen Betrieben zum Erhalt 

der Kulturlandschaft, Maßnahmen zum Erhalt und zur Aufwertung des Grünlandes, u.a. in von Natur 

aus benachteiligten Gebieten) spiegeln sich im Budget wider. Die dort auch erwähnten Maßnahmen 

zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder sind überwiegend unter Priorität 5 programmiert. 
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4.3.5. Bewertung der Interventionslogik in Priorität 5 

Maßnahmen mit primärer Wirkung in Priorität 5 

Wie aus Abbildung 1 ersichtlich, sollen folgende Maßnahmen und Teilmaßnahmen mit primärer Wir-

kung in Priorität 5 zur Erreichung der Ziele eingesetzt werden: 

Tabelle 4: Maßnahmen mit Primäreffekten in Priorität 5 

Artikel und Maßnahmenbe-
zeichnung 

VWV/Vorhabensarten („Type of operation“) Primär-
wirkung lt. 
Maßnahmen-
beschreibung 

Art. 15 Beratungsdienste, 

Betriebsführung- und Vertre-

tungsdienste 

Beratung: 

• Förderung von Beratungsleistungen 

 

5b 

Art. 17 Investitionen in materi-

elle Vermögenswerte 

Nachhaltige Waldwirtschaft (NWW): 

• Forstwirtschaftliche Infrastruktur 

5e 

 •   

Art. 21 in Verbindung mit Art. 
24 

NWW: 

• Bewältigung von Naturkatastrophen 

5e 

Art. 21 in Verbindung mit Art. 
25 Investitionen zur Stärkung 

der Widerstandsfähigkeit und 

des ökologischen Wertes der 

Waldökosysteme  

NWW: 

• Bodenschutzkalkung 

5e 

Art 21 in Verbindung mit Art. 
26 Investitionen in neuen 

Techniken der Forstwirtschaft 

sowie in Verarbeitung und 

Vermarktung forstwirtschaftl. 

Erzeugnisse 

NWW: 

• Technikförderung 

5e 

Art. 28 Agrarumwelt- und 

Klimamaßnahmen (AUKM) 
FAKT: 

• Extensive Bewirtschaftung des Dauergrünlandes mit Viehbe-

satz bis 1,4 RGV/ha HFF (mit und ohne Auflage zum Verzicht 

auf mineralische N-Düngung) 

5d 

Art. 35 Zusammenarbeit NWW: 

• Waldbewirtschaftungspläne 

5e 

 

Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel bzw. zur Eindämmung desselben verdienen laut 

Strategie besondere Beachtung. Die entsprechenden Maßnahmen mit im Programm ausgewiesener 

primärer Wirkung in diesem Bereich zielen auf die Schwerpunktbereiche 5d (mit Fokus auf Landwirt-

schaft) und insbesondere 5e (mit Schwerpunkt Forst) ab. Bezüglich der Schwerpunktbereiche 5a – 5c 

wurden nur wenige Bedarfe aus der SWOT-Analyse hergeleitet. Mit Ausnahme der Beratung zu Ener-

gieeinsparmaßnahmen in Gartenbau, Land- und Ernährungswirtschaft (5b) werden sie durch Sekun-

därwirkungen weiterer Maßnahmen bzw. außerhalb von ELER adressiert: 5a durch Beratungsleistun-

gen (Art. 15) und Investitionen in landwirtschaftliche Unternehmen (Art. 17), die eine effizientere 

Wassernutzung beinhalten können; 5b zusätzlich durch die Förderung von Investitionen in Verarbei-

tung und Vermarktung/Entwicklung von Anhang I-Erzeugnissen (Art. 17), die auch einen Beitrag zur 

Verbesserung der Effizienz des Ressourceneinsatzes leisten müssen, und durch Pilotprojekte, neue 

Produkte und Verfahren im Rahmen der Zusammenarbeit (Art. 35). Die Förderung erneuerbarer 

Energien (5c) ist kein Schwerpunkt im Förderprogramm, Vorhaben im Rahmen der lokalen Strategien 

und Kooperationsmaßnahmen im Rahmen von LEADER können jedoch in diesem Bereich ansetzen. 

Innerhalb der Diversifizierung (Art. 19) können Verarbeitung und Vertrieb von Biomasse zur energeti-

schen Nutzung durch Endverbraucher sowie die Anlage von Kurzumtriebsplantagen gefördert wer-

den. Es sollte erwogen werden, für diese Vorhabensart einen entsprechenden Sekundäreffekt in der 

Maßnahmenbeschreibung anzugeben; dies würde auch mit Einschätzungen in der SUP übereinstim-

men. Eine Sekundärwirkung auf den Schwerpunkt 5c ist in den Maßnahmenbeschreibungen zur 

Brachebegrünung mit Blühmischungen und zur Fruchtartendiversifizierung aufgelistet, jedoch nicht 

nachvollziehbar. 
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Schwerpunktbereich 5d umfasst die Reduktion der THG CH4 und N2O sowie die Reduktion von NH3-

Emissionen. Die einzige Vorhabensart, der im Programm hier eine primäre Wirkung zugewiesen ist, 

ist die AUK-Maßnahme „Extensive Bewirtschaftung des Dauergrünlandes mit Viehbesatz bis 1,4 

RGV/ha HFF“ (mit und ohne Verzicht auf mineralische Stickstoffdüngung), die über eine Begrenzung 
der Viehdichte die CH4-Emissionen und indirekt N-Emissionen aus limitierter organischer Düngung 

reduziert. Angesichts der bestehenden Klimaschutzziele von Baden-Württemberg (Reduktionsziel von 

THG-Emissionen aus der Landwirtschaft von 35 % bis 2020 gegenüber 199017) erscheint hier die Be-

schränkung auf eine Vorhabensart wenig, zumal damit THG-Emissionen pro Einheit des erzeugten 

Produkts nicht zwangsläufig vermindert werden. Sekundärwirkungen weiterer Maßnahmen kommen 

in diesem Schwerpunktbereich jedoch außerdem zum Tragen. So müssen bei der Agrarinvestitions-

förderung (Art. 17) Anforderungen im Umwelt- und Klimaschutzbereich erfüllt sein, die dazu beitra-

gen, THG-Emissionen aus der Landwirtschaft zu senken (z.B. Erhöhung der Güllelagerkapazität, Abde-

ckung von Güllelagern, Steigerung der Energieeffizienz). Einarbeitung und Ausbringungstechnik von 

Wirtschaftsdünger werden durch die Düngeverordnung geregelt. Eine emissionsarme Ausbringungs-
technik ist mittlerweile Stand der Technik und wird daher nicht mehr gefördert. Die Verbesserung 

der N-Produktivität und die Reduzierung von N-Überschüssen als Maßnahmen zu Verringerung von 

N-Emissionen sind Sekundärwirkungen diverser Vorhabensarten innerhalb der AUK-Maßnahmen, die 

primär auf Gewässerschutz durch die Reduktion von Stoffeinträgen in Oberflächengewässer und 

Grundwasser in gefährdeten Grundwasserkörpern außerhalb von Problem- und Sanierungsgebieten 

ausgerichtet sind, jedoch auch klimarelevante Emissionen verringern (für alle diese Maßnahmen ist 

die Sekundärwirkung auf Schwerpunktbereich 5d folglich im Programm aufgeführt).  Auch weitere 

Maßnahmen, die generell durch eine Reduktion von N-Überschüssen (ein explizites Ziel im Integrier-

ten Energie- und Klimaschutzprogramm Baden-Württemberg (IEKK), Entwurf Stand 7.5.2014) ge-
kennzeichnet sind (Begrünungsmaßnahmen im Acker- und Gartenbau, Ökologischer Landbau), kön-

nen zu einer Verringerung des THG-Ausstoßes beitragen.  

 

Der Schwerpunktbereich 5e wurden überwiegend Maßnahmen im Wald zugeordnet. Dies spiegelt 

die wichtige Funktion des Waldes und der Forstwirtschaft im Klimaschutz wider.  

� Die Förderung des Waldwegeneu- und -ausbaus (Art. 17) dient der nachhaltigen und effizien-

ten Bewirtschaftung von Wald. Die Einbeziehung des Neu-, Um- und Ausbaus von Wegen, die 

bislang nicht den Standards des forstlichen Wegebaus entsprechen, eröffnet die Möglichkeit, 

auf Flächen, auf denen bislang keine hochmechanisierte Holzernte durchgeführt werden 

konnte, effiziente Ernte- und Rücketechniken einzusetzen. Durch die bessere Erschließung ist 

eine intensivere Bewirtschaftung möglich. Es werden Zuwächse im Wald optimiert, die Mög-

lichkeiten einer hochmechanisierten Holzernte verbessert und eine wertoptimierte Sortie-

rung ermöglicht. Diese Effekte verbessern die Produktspeicherleistung des geernteten Hol-

zes.  

� Die Förderung zur Bewältigung von Naturkatastrophen (Art. 21) zielt auf die geregelte Holz-

nutzung, verbesserte Lagerung und werterhaltende Bereitstellung von Holz nach Kalamitäten 

ab. Dies wird durch die Unterstützung bei der Errichtung von Holzkonservierungsanlagen 

(Nasslagerung) und die Gewährung von Beihilfen bei der Lagerbeschickung erreicht. Die Kli-

mawirkungen werden durch eine verbesserte Bereitstellung für die stoffliche Nutzung (Pro-

duktspeicherwirkung) und ein Vermeiden von Holzverlusten und –wert erreicht.  

� Die Bodenschutzkalkung (Art. 21) dient primär dem Bodenschutz (4c). Die anthropogen ver-

ursachte Versauerung von Ober- und Unterboden wird durch die Kalkung kompensiert und 

die Funktionen der Böden (Puffer-, Filter- und Speicherwirkungen) werden wieder herge-

stellt. Es wird daher eine Verschiebung der Vorhabensart zur Unterpriorität 4c empfohlen. 

                                                           
17

 Entwurf integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept (IEKK), Stand 7.5.2014 
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Außer dem Bodenschutz sind indirekte Wirkungen auf Wasserqualität und Wasserspeicher-

leistung über die verbesserte Puffer-, Filter- und Speicherleistung der Waldböden in Unter-

priorität 4b zu erwarten. Über die Steigerung der Vitalität und Stabilität der Wälder besitzt 

die Bodenschutzkalkung in der Förderung der CO2-Bindung einen Sekundäreffekt (Unterprio-

rität 5e). Die Förderhöhe von 100 % für Waldflächen bis 30 Hektar schafft Anreize, die Kom-

pensationsmaßnahme auch verstärkt im kleineren Privatwald durchzuführen. 

� Die Vorhabensart Technikförderung (Art. 21) sieht Investitionen in Techniken der Forstwirt-

schaft vor. Zuwendungsempfänger sind Forstunternehmer. Grundsätzlich sollten Investitio-

nen in Technologien sich über die Preise für Forstdienstleistungen finanzieren. Über noch zu 

formulierende Anforderungen an die förderfähigen Technologien bezweckt das Land Baden-

Württemberg allerdings, noch nicht etablierten und besonders bodenschonenden Holzernte-

technologien einen Impuls zu verleihen. Gefördert wird die Beschaffung von Geräten und 

Maschinen zur bodenschonenden Holzernte (z.B. Moorbänder). Diese Vorhabensart sollte 

ebenfalls primär dem Bodenschutz (4c) zugeordnet werden, da durch die Förderung im We-

sentlichen Bodenschäden bei der Durchführung von Holzerntemaßnahmen auf sensiblen 

Standorten vermieden werden sollen. Die Klimawirkungen durch eine verbesserte Bereitstel-

lung für die stoffliche Nutzung (Produktspeicherwirkung) können als Sekundäreffekte einge-

stuft werden. 

� Die Förderung der Ausarbeitung von Waldbewirtschaftungsplänen für Gemeinschaftswälder 

(Art. 35) zielt auf eine intensivere Bewirtschaftung des kleineren Privatwaldes und der ver-

stärkten Marktbereitstellung des Holzes für eine stoffliche Nutzung. Die Priorisierung der 

Klimawirkungen (5e) ist nachvollziehbar. Die Förderung der Erstellung und Umsetzung von 

Waldbewirtschaftungsplänen zur Neugründung oder Erweiterung von Gemeinschaftswäldern 

stellt einen Anreiz dar, die Form des ideellen Waldbesitzes zu fördern und deren Vorteile bei 

der Waldbewirtschaftung auf größere Flächen auszudehnen. Die Förderung eines breiten 

Ausgabenkatalogs und die Förderhöhe von 90 % können eine Basis für die Stärkung des Ge-

meinschaftswaldes darstellen. 

 

Die Förderung der CO2-Speicherung im Offenland ist eine Sekundärwirkung diverser Maßnahmen 

durch Beiträge über eine reduzierte Bodenbearbeitung oder Maßnahmen zur Humusanreicherung, 

Grünlandetablierung oder zum Moorschutz. Grundsätzlich können außerdem sämtliche AUK-

Maßnahmen (Art. 28), die die Attraktivität der Grünlandnutzung im Vergleich zu Ackernutzung erhö-

hen, indirekt auf diese Weise ggf. den Druck verringern, Grünland zu Ackerland umzubrechen und 

damit weitere THG-Emissionen freizusetzen. Bei der Fruchtartendiversifizierung ist im Finanztableau 

eine Sekundärwirkung auf 5e aufgelistet, in der Maßnahmenbeschreibung jedoch kein Hinweis da-

rauf gegeben. Hier ist auf Konsistenz zu achten. Eher gering einzuschätzen ist die Wirkung auf die 

CO2-Speicherung bei der Brachebegrünung mit Blühmischungen, da unter Cross compliance ohnehin 

eine Begrünung von Brachflächen verlangt wird, allerdings nicht mit Blühmischungen. Hinterfragen 

kann man auch die ausgewiesene Sekundärwirkung für 5e bei einigen Vertragsnaturschutzmaßnah-

men und bei Maßnahmen nach der LPR unter Art. 17, insbesondere, wenn sich die Flächen ohne 

Förderung nicht für eine Intensivierung (z.B. Umbruch zu Ackerland, intensive Grünlandbewirtschaf-

tung) eignen. Eine Nutzungsaufgabe wäre aus Naturschutzgründen häufig nachteilig, vom Gesichts-

punkt der CO2-Speicherung jedoch nicht. Offensichtlich ist eine Wirkung auf die CO2-Speicherung 

jedoch, falls die Maßnahmen zum Erhalt oder zur Wiedervernässung von Mooren beitragen. In den 

jeweiligen Maßnahmenbeschreibungen wird eine Klimaschutzwirkung nicht hervorgehoben; dies 

wird zum besseren Verständnis empfohlen, wo eine Wirkung nachvollziehbar ist; in anderen Fällen 

sollte wie oben beschrieben gegebenenfalls die Sekundärwirkung auf 5e nicht aufgeführt werden. 

Auch der Diversifizierung (Art. 19) wird in der Maßnahmenbeschreibung eine Sekundärwirkung in 5e 

attestiert. Diese besteht allerdings lediglich im Fall der Förderung von Kurzumtriebsplantagen (die 
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auch weitere nicht aufgeführte positive Umweltauswirkungen hat, insbesondere im Wasserschutz) 

und erscheint deshalb nur bedingt plausibel. 

Beitrag der Maßnahmen zu den identifizierten Bedarfen und zu übergeordneten Zielen 

Die zu Priorität 5 formulierten Bedarfe leiten sich schlüssig aus der SWOT-Analyse her. Lediglich ein 

Drittel der Bedarfe wird allerdings durch Maßnahmen mit entsprechender Primärwirkung adressiert. 

Im Schwerpunktbereich 5e sind dies ausschließlich Maßnahmen aus dem Bereich Forst. Dies unter-

streicht die Bedeutung von Sekundärwirkungen und entsprechender multifunktioneller Maßnahmen, 

um auch die weiteren Bedarfe zu bedienen. 

Folgende aus der SWOT abgeleiteten Bedarfe werden über Maßnahmen, die sich außerhalb des ELER 

bewährt haben, gefördert: 

� Produktionstechnische Anpassungen wie z.B. Zucht und Anbau trockenheitstoleranter Kultu-

ren und Sorten in Land- und Forstwirtschaft (5a), 

� Verstärkte Nutzung von landwirtschaftlichen Reststoffen und forstwirtschaftlichen Produkten 

(5c), 

� Beratung von Biogasanlagenbetreibern (Altanlagen) zur Reduktion von CH4-Emissionen (5d), 

� Verbesserung der Strukturmängel im kleinparzellierten Privatwald (5e), 

� Förderung von Erstaufforstungen auf bislang nicht forstwirtschaftlich genutzten Flächen (5e), 

� Erhöhung der Stabilität der Wälder und Klimawandelanpassung durch Umbau/ Weiterent-

wicklung, Wiederaufbau nach Schadereignissen (5e). 

Dieses Vorgehen ist nachvollziehbar. Es handelt sich beispielweise um angewandte Forschung unter 

anderem der Landesanstalten oder Anreize aus der Energiepolitik. Im Rahmen von LEADER-

Maßnahmen kann ggf. auch innerhalb des ELER eine verstärkte energetische Nutzung von landwirt-

schaftlichen Reststoffen und forstwirtschaftlichen Produkten angeregt werden. Die Erstaufforstung 

nicht forstlich genutzter Flächen zielt auf die verstärkte CO2-Bindung (Schwerpunktbereich 5e), steht 

aber häufig im Konflikt mit Zielsetzungen der Biodiversität (Aufforstung von Grünland). Es scheint 

daher konsequent, Erstaufforstungen außerhalb von MEPL III umzusetzen. Flächenmäßig spielten 

Erstaufforstungen in der vergangenen Förderperiode nur eine geringe Rolle.  

 

Folgende Bedarfe werden laut Programm ausschließlich über Sekundäreffekte adressiert: 

� Betriebsberatung in Landwirtschaft und Gartenbau im Hinblick auf eine mögliche Ausdeh-

nung von Bewässerungsflächen (5a) 

� Einrichtung von anwendungsorientierten Forschungs- und Demonstrationsprojekten (5b) 

� Bessere Erschließung mit LKW-befahrbaren Wegen im Kleinprivatwald (Bau, Ausbau, Grund-

instandsetzung) (5c) 

� Verstärkte Umstellung auf Ökolandbau (5d) 

� Beratung zur Ausdehnung der reduzierten Bodenbearbeitung im Ackerbau (5e) 

� Wiedervernässung von Mooren und humosen Mineralböden(5e) 

� Grünlandetablierung (5e) 

� Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen zur CO2-Bindung (5e) 

Beratungsangebote bedienen eine Reihe von Bedarfen in Priorität 5 im Themenfeld landwirtschaftli-

cher THG-Emissionen, einschließlich reduzierter Bodenbearbeitung im Ackerbau, im Hinblick auf eine 

mögliche Ausdehnung von Bewässerungsflächen und Energieeffizienz. Die staatliche Biogasberatung 

gibt Hinweise zur Reduktion von CH4-Emissionen beim Betrieb von Biogasanlagen. Maßnahmen zum 
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Wissenstransfer wurden grundsätzlich der Priorität 2a zugeordnet, können jedoch eine indirekte 

Wirkung in verschiedenen Umweltbereichen entfalten. Pilotprojekte zur Steigerung der Energieeffizi-

enz können im Rahmen der Zusammenarbeit (Art. 35) gefördert werden. Wie bereits weiter oben 

erwähnt, können diverse AUK-Maßnahmen mit primären Wirkungen in Priorität 4 zur CO2-Bindung 

beitragen. Moore sind im entwässerten Zustand ein Hot-Spot für THG-Emissionen. Die 

Wiedervernässung von Mooren ist daher auch im Entwurf des IEKK des Landes als Ziel aufgeführt. 

Auch wenn der Schutz der Biodiversität das primäre Ziel investiver Maßnahmen im Rahmen der LPR 

(Art. 17) ist, ist die Verringerung von THG-Emissionen durch eine Renaturierung von Mooren jedoch 

ein weiterer bedeutender Effekt.  

Finanzielle Ausstattung der Maßnahmen in Priorität 5 und Bewertung der Konsistenz der Mittel-

allokation mit den Zielen 

Priorität 5 wird mit einem Mittelvolumen von 106,25 Mio. € ausgestattet (öffentliche Gesamtausga-

ben des MEPL III, die sich aus ELER-Mitteln zuzüglich nationaler Kofinanzierung und zusätzlichen na-

tionalen Mitteln – „top ups“ - zusammensetzen). Dies entspricht 7,9 % der öffentlichen Gesamtaus-

gaben für den MEPL III. 3,30 Mio. € davon (3,1 %) entfallen auf Schwerpunktbereich 5b (Beratung). 

89,30 Mio. € (84,0 %) sind dem Schwerpunktbereich 5d zugewiesen (FAKT-Maßnahme Extensive Be-

wirtschaftung des Dauergrünlandes mit Viehbesatz bis 1,4 RGV/ha HFF), 13,65 Mio. € (12,8 %) dem 

Schwerpunktbereich 5e (NWW). Aufgestockt wird diese Summe für NWW mit 175.000 € zusätzlichen 

Landesmitteln sowie mit 2,8 Mio. € zusätzlichen GAK-Mitteln.  

 

Die bei Weitem am stärksten finanziell ausgestatteten Vorhabensart innerhalb von Priorität 5 ist die 

extensive Bewirtschaftung von Dauergrünland mit Viehbesatz bis 1,4 RGV/ha HFF mit insgesamt 

89,30 Mio. €. Unter den Forstmaßnahmen erhält die Bodenschutzkalkung mit 7,0 Mio. € einen Groß-

teil des Budgets. 

 

Schwerpunktbereiche 5a und 5c nicht mit einem eigenen Budget auszustatten, ist konsistent mit der 

Bedarfsanalyse. Grundsätzlich ist Wasserknappheit zurzeit kein primärer Aspekt in Baden-

Württemberg, und der Ausbau der erneuerbaren Energien wird in Deutschland bisher mit anderen 

Instrumenten gefördert. Die wenigen im Programm formulierten entsprechenden Bedarfe werden 

durch Sekundäreffekte oder durch Maßnahmen außerhalb des ELER adressiert.  

 

Zwar ist nur eine Vorhabensart mit primärer Wirkung unter Schwerpunktbereich 5d programmiert 

(Extensive Bewirtschaftung des Dauergrünlandes mit Viehbesatz bis 1,4 RGV/ha HFF), diese wird aber 

mit einem großen Budget ausgestattet, so dass eine verhältnismäßig breite Beteiligung ermöglicht 

wird. Die Fokussierung auf eine Vorhabensart in 5d sowie die Bedeutung von Sekundärwirkungen 

weiterer Maßnahmen im Offenland für die Schwerpunktbereiche 5d und 5e wurden bereits weiter 

oben diskutiert. 

 

Im Waldbereich wurden fünf Vorhabensarten mit insgesamt 13,65 Mio. € dem Schwerpunktbereich 

5e zugeordnet. Demnach liegt das Schwergewicht der forstlichen Förderungen auf der Klimawirkung. 

Allerdings lassen sich die Vorhabensarten häufig mehreren Prioritäten zuordnen. Insbesondere die 

Kalkung (Art. 21 in Verbindung mit Art. 25) und Technikförderung (Art. 21 in Verbindung mit Art. 26) 

sind wesentlich deutlicher dem Schwerpunktbereich 4c zuzuordnen. Bei einer entsprechenden Ände-

rung der Zuordnung  würde dies die gesamte Ausstattung für waldbezogene Maßnahmen des 

Schwerpunktbereichs 5e auf 5,25 Mio. € reduzieren. 

4.3.6. Bewertung der Interventionslogik in Priorität 6 

Maßnahmen mit primärer Wirkung in Priorität 6 

Wie im Programmentwurf zum MEPL III vom 16.06.2014 ersichtlich, sollen folgende Maßnahmen und 

Teilmaßnahmen mit primärer Wirkung in Priorität 6 zur Erreichung der Ziele eingesetzt werden: 
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Tabelle 5: Maßnahmen mit Primäreffekten in Priorität 5 

Artikel und Maßnahmen-
bezeichnung  

VWV/ Vorhabensart  Primärwirkung lt. 
Maßnahmen-
beschreibung 

Art. 14 Wissenstransfer 

und Informationsmaßnah-

men 

Innovative Maßnahmen für Frauen im ländlichen Raum (IMF): 

• Qualifizierungs- und Coachingmaßnahmen für Frauen 

6a 

Art. 19 Entwicklung der 

landwirtschaftlichen Be-

triebe und sonstiger Un-

ternehmen 

Innovative Maßnahmen für Frauen im ländlichen Raum (IMF): 

• Gründung und Entwicklung nicht-landwirtschaftlicher Tä-

tigkeiten 

6a 

Art 35 Zusammenarbeit Innovative Maßnahmen für Frauen im ländlichen Raum (IMF): 

• Kleine Wirtschaftsteilnehmer 

6a 

Art. 42-44/ Art. 35 ESI-VO 

CLLD 

LEADER: 

• Förderung der Vorhaben 

6b 

Art. 42-44/ Art. 35 ESI-VO 

CLLD 

LEADER: 

• Kooperationsmaßnahmen 

6b 

Art. 42-44/ Art. 35 ESI-VO 

CLLD 

LEADER: 

• Verwaltungskosten und Sensibilisierung 

6b 

 

Maßnahmen mit primärer Wirkung auf Schwerpunktbereich 6a umfassen die in den Maßnahmenbe-

schreibungen benannten Vorhabensarten, die zur Umsetzung der Landesrichtlinie „Innovative Maß-

nahmen für Frauen im ländlichen Raum“ (IMF) zur Anwendung kommen sollen. So sollen mittels 

Qualifizierungs- und Coachingmaßnahmen (Art. 14) Frauen im ländlichen Raum qualifiziert werden, 

neue Dienstleistungen und Produkte entwickeln und anbieten zu können und in der Folge ggf. als 

Selbstständige oder im Angestelltenverhältnis qualifizierte Tätigkeiten ausüben zu können. Der Fokus 

liegt dabei auf der Landwirtschaft vorgelagerten und nachgelagerten Wirtschaftsbereichen. Daneben 

sollen Weiterbildungen in aktuellen Tätigkeitsfeldern angeboten werden, um effektivere und effizi-

entere Arbeits- und Betriebsergebnisse erzielen zu können. Ferner sollen Unternehmensgründungen 
oder -weiterentwicklungen von Frauen im nicht-landwirtschaftlichen Bereich gefördert werden (Art. 

19), um den spezifischen Belangen von Frauen (z.B. Teilzeitgründungen) am Arbeitsmarkt gerecht zu 

werden und die Versorgung mit neuen Dienstleistungen und Produkten zu fördern. Abgerundet wer-

den diese Maßnahmen mit der Unterstützung der Netzwerkbildung entsprechend im ländlichen 

Raum tätiger Frauen (Art. 35). Hierdurch wird der Selbstorganisationsgrad und der Wissenstransfer 

verbessert und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Angebote durch Erfahrungsaustausch und 

weitere Unterstützungsangebote sichergestellt. 

 

Zur Förderung der lokalen Entwicklung in ländlichen Gebieten werden mit primärer Wirkung auf 

Schwerpunktbereich 6b Maßnahmen zur Umsetzung des LEADER-Programms in Baden-Württemberg 

(Art. 42-44, Art. 35 ESI-Fonds) programmiert. Darüber hinaus werden zahlreiche Sekundäreffekte für 

andere Prioritäten durch den ab 2014 neu gestalteten und deutlich erweiterten LEADER-Ansatz er-

wartet.  

Beitrag der Maßnahmen zu den identifizierten Bedarfen und zu übergeordneten Zielen 

Die zu Priorität 6 formulierten Bedarfe leiten sich schlüssig aus der SWOT-Analyse her. Bis auf drei 

formulierte Bedarfe werden alle Bedarfe durch Maßnahmen mit entsprechender Primärwirkung in 

Priorität 6 adressiert.  

So werden mit den Teilmaßnahmen zur Umsetzung der Richtlinie IMF adäquat die identifizierten 

Bedarfe zu Bildung, Beratung und Förderung von Existenz- und Unternehmensgründungen sowie 

Einkommenskombinationen und Regionalvermarktung in Bezug auf diese Zielgruppe umgesetzt. 

Gleiches gilt für die Schaffung und Qualitätsverbesserung von Arbeitsplätzen und die Sicherung und 

Schaffung von adäquaten Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen z.B. durch neue Formen der Zu-
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sammenarbeit und die Entwicklung neuer Dienstleistungen oder durch die Förderung bürgerschaft-

lich organisierter Trägermodelle der Kinder- und Altenbetreuung. 

 

Weitere Maßnahmen, mit denen die Diversifizierungs-, Weiterbildungs- und Qualifizierungsbedarfe 

anderer Zielgruppen abgedeckt werden, sind in Priorität 2 und 3 programmiert. Daneben werden die 

Bedarfe zur Schaffung und Qualitätsverbesserung von Arbeitsplätzen, insbesondere im Handwerk, 

Verarbeitenden Gewerbe, Tourismus und sonstigen Dienstleistungen auch über das LEADER-

Programm bedient. Das LEADER-Programm zielt auch auf die Verbesserung der unternehmens- und 

haushaltsorientierten Infrastruktur, den Erhalt KMU in ländlichen Gebieten sowie die Schaffung bzw. 

den Ausbau von Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung für die ländliche Wirtschaft und 

Bevölkerung ab. Diese Aspekte werden auch durch weitere Förderprogramme außerhalb von ELER 

unterstützt, wie das Entwicklungsprogramm ländlicher Raum (ELR) oder RegionWin (EFRE-finanziert). 

 

Die Vielzahl der identifizierten Bedarfe im Kontext der Entwicklung ländlicher Gebiete (Priorität 6b) 

werden durch das LEADER-Programm aufgegriffen. Das breite, sektorübergreifende Spektrum an 

Handlungserfordernissen soll je nach regionaler Ausprägung und Schwerpunktsetzung durch das 

LEADER-Programm aufgegriffen werden.  

 

Die Maßnahmen tragen adäquat zu den Zielen von Priorität 6 und den übergeordneten Zielen des 

MEPL III bei. Hinsichtlich der Breite der festgestellten Handlungsbedarfe ist jedoch festzuhalten, dass 

insbesondere LEADER nicht geeignet ist als alleiniges Instrument im ländlichen Raum die Handlungs-

bedarfe adäquat zu bedienen. Hier sind vielmehr die Wechselwirkung und Komplementaritäten mit 

weiteren EFRE- und mit Landesmitteln finanzierten Programmen zu berücksichtigen wie das Entwick-

lungsprogramm ländlicher Raum (ELR), der RegioWin-Wettbewerb und weitere Programme. LEADER-

Gruppen könnten an der Schnittstelle dieser Programme eine koordinierende Funktion in ihrer Regi-

on im Sinne des CLLD-Ansatzes einnehmen. 

 

Folgende aus der SWOT abgeleiteten Bedarfe werden über Maßnahmen, die in anderen Prioritäten 

programmiert sind oder sich außerhalb des ELER bewährt haben, gefördert: 

� Stärkung des regionalen Bezuges und Naturverständnisses durch gezielte Bildungsmaßnah-

men z.B. „Lernort Bauernhof“ (6b) 

� Erschließung und Verkehrsanbindung von Höfen insbesondere in Streusiedlungsgebieten zur 

Stärkung insbesondere landwirtschaftlicher, touristischer und gesellschaftlicher Lebensbe-

dingungen (6b) 

� Förderung des flächendeckenden und bedarfsgerechten Breitband-Internetzugangs (6c) 

Maßnahmen zur Stärkung des regionalen Bezugs und Naturverständnisses werden z.T. auch in LEA-

DER gefördert. Daneben werden entsprechende Bedarfe auch unter Priorität 4 im Rahmen der Na-

turpark-Förderung oder einzelner LPR-Maßnahmen bedient. Außerhalb des MEPL III werden ferner 

entsprechende Aktivitäten im Rahmen von „Lernort Bauernhof“ gefördert. Die Erschließung und Ver-

kehrsanbindung von Höfen wird über Flurneuordnungsmaßnahmen im Rahmen der integrierten 

ländlichen Entwicklung (Priorität 2) finanziert. 

Der Ausbau der Breitbandanbindung im ländlichen Raum wird außerhalb von MEPL III vorrangig mit 

Landesmitteln sichergestellt. 

Finanzielle Ausstattung der Maßnahmen in Priorität 6 und Bewertung der Konsistenz der Mittel-

allokation mit den Zielen 

Priorität 6 wird mit einem Mittelvolumen von 87,5 Mio. € an öffentlichen Mitteln ausgestattet 

(7,34 % der ELER-Mittel bzw. 4,64 % der Gesamtmittel des MEPL III, d.h. ELER-Mittel zuzüglich natio-

naler Kofinanzierung und zusätzliche nationale Mittel – „top ups“). 3,5 Mio. € davon (4 %) sind dem 
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Schwerpunktbereich 6a zugewiesen (IMF-Maßnahmen). Hiervon entfallen jeweils 50 % auf EU-Mittel 

und auf nationale Kofinanzierungsmittel (Landesmittel). Vor dem Hintergrund bisheriger Erfahrungen 

mit entsprechenden Maßnahmen und in Hinsicht der beabsichtigten Ziele kann die Mittelausstattung 

als adäquat bezeichnet werden.  

 

Auf Schwerpunktbereich 6b (LEADER) entfallen, 84 Mio. € (96 %) an öffentlichen Mitteln. Hiervon 

entfallen 60 % auf ELER-Mittel und 40 % auf nationale Kofinanzierungsmittel (Landes- und kommuna-

le Mittel). Mit Blick auf den umfangreichen Handlungsbedarf ist festzustellen, dass die identifizierten 

Bedarfe nur bedingt bedient werden können. Zwar wird die Förderkulisse LEADER im ganzen ländli-

chen Raum angeboten, doch wird im Sinne des Wettbewerbs nach Auswahl der besten LEADER-

Konzepte der Ansatz nicht flächendeckend umgesetzt werden können. Daher gilt festzuhalten, dass 

die umfangreiche Problemlage in den ländlichen Gebieten nur im Verbund mit weiteren Politikberei-

chen, Instrumenten und Förderprogrammen außerhalb von ELER adäquat angegangen werden kann.  

 

Vor dem Hintergrund der Zahl an Regionen, die sich auf den Weg einer partizipativen Erarbeitung 

regionaler Entwicklungsstrategien gemacht haben, und der gleichzeitig umfangreichen Qualifizie-

rungsmaßnahmen des Landes für die Bewerberregionen, ist mit einer deutlich höheren Zahl förder-

würdiger Regionen im Rahmen des Auswahlprozesses zur Anerkennung von LEADER-Regionen zu 

rechnen, als mit dem geplanten Budget gefördert werden können. Daher wäre es wünschenswert, 

dass den nicht ausgewählten Gebieten ein alternatives Regionalentwicklungs-Instrument angeboten 

wird, um v.a. die durch die Partizipation geweckte Bereitschaft zum Engagement in den Bewerberge-

bieten weiterhin für konkrete Umsetzungen von integrierten Gebietsstrategien nutzen zu können 

(z.B. über ILE- oder andere Formen der Unterstützung). 

4.4. Bewertung der vorgeschlagenen Formen der Förderung 

In Artikel 66 der ESI-Verordnung wird dargelegt, dass Unterstützungen für ESI, infolgedessen auch für 

ELER in Form von Zuschüssen, Preisgeldern, rückzahlbarer Unterstützung und Finanzinstrumenten, 

auch in Kombination, herangezogen werden können.  

 

Die Unterstützung im Rahmen des MEPL III erfolgt in Form von Zuschüssen. Andere Unterstützungs-

formen werden im MEPL III nicht angeboten bzw. in Erwägung gezogen. Infolgedessen wird auf eine 

vergleichende Analyse und Bewertung von verschiedenen Förderungsformen verzichtet.  

4.5. Bewertung des erwarteten Beitrages der ausgewählten Maßnahmen zu den Zielen 

Das Land Baden-Württemberg geht im Strategiekapitel (Kapitel 5.1) auf die Ziele ein, die mit dem 

MEPL III basierend auf SWOT-Analyse und Bedarfsanalyse verfolgt werden sollen. In präziser zusam-

mengefasster Form wird in Kapitel 5.1.1 zunächst dargestellt, auf welche Bedarfe sich das Land Ba-

den-Württemberg in den verschiedenen ELER-Schwerpunktbereichen vor allem konzentrieren will 

und welche Bedarfe nachrangig angesehen werden bzw. außerhalb des MEPL III mithilfe von anderen 

Förderprogrammen angegangen werden sollen (Kapitel 5.1.2).  

Darauf aufbauend werden dann in Kapitel 5.1.3 die Ziele des MEPL III benannt.  

 

Die Zielbeiträge des MEPL III werden für folgende Zielebenen differenziert dargestellt: 

� für die elf Ziele gemäß Artikel 9 der ESI-VO (EU) Nr. 1303/2013; 

� für die drei Ziele gemäß Artikel 4 der ELER-VO (EU) Nr. 1305/2013; 

� für die sechs ELER-Prioritäten nach Artikel 5 der ELER-VO. 

Demnach sollen mit dem MEPL III Beiträge zu allen 6 ELER-Prioritäten und infolgedessen auch Beiträ-

ge zu allen drei ELER-Zielen geleistet werden. In Bezug auf die ESI-VO werden Beiträge zu acht von elf 

Zielen mit dem MEPL III verfolgt. 
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Was in Kapitel 5.1 aus Sicht der Evaluatoren aber noch fehlt, ist eine weitere Präzisierung der thema-

tischen Ziele des MEPL III auf Ebene der sechs ELER-Prioritäten, also was genau die Oberbegriffe der 

ELER-Prioritäten sind (z.B. was „Verbesserung der Lebensfähigkeit der landwirtschaftliche Betriebe 

und der Wettbewerbsfähigkeit“ für Baden-Württemberg bedeuten). Eine solche Präzisierung ist er-

forderlich, um relevante Maßnahmen besser darauf ausrichten zu können. 

Wie zu Beginn von Kapitel 4 ausgeführt, wurde der Beitrag der ausgewählten Maßnahmen zu den 

Zielen im Zuge der Ex-ante-Bewertung in einem „Zielbaum“ (siehe Anhang 10.1) nachvollzogen und 

eine Aggregation maßnahmenspezifischer Wirkungen auf verschiedene Wirkungsbereiche vorge-

nommen. Dadurch lässt sich der tendenzielle Beitrag des MEPL III mit seinen Maßnahmen zu den 

verschiedenen Zielebenen abschätzen. 

Zur Veranschaulichung des potentiellen Zielbeitrages zu den verschiedenen Wirkungsbereichen wur-

den die zuvor abgeschätzten tendenziellen Beiträge der Maßnahmen grafisch dargestellt. Zum einen 

ohne Berücksichtigung des eingesetzten Finanzvolumens (siehe Abbildung 2) und zum anderen unter 

Berücksichtigung des eingesetzten Finanzvolumens (siehe Abbildung 3) 
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Abbildung 2: Übersicht zur tendenziellen Wirkungsrichtung des MEPL III auf ausgewählte Wirkungsbereiche (ohne Berücksichtigung des 

eingesetzten Finanzvolumens)
18 

                                                           
18

 Es handelt sich um eine grafische Darstellung der in Anhang 10.1 dargestellten Wirkungstendenzen, zusammengefasst für 12 Wirkungs-

bereiche. 

-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80

Humankapital
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Boden
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Landschaft

Biodiversität

Tendenzielle Wirkung der Teilmaßnahmen bzw. Vorhabensarten (ohne Berücksichtigung Finanzmittel) 

14-Qualifizierung, Workshops, Coaching 14-Qualifizierung/Coaching für Frauen
15-Förderung von Beratungsleistungen (I) 15-Förderung von Beratungsleistungen (II)
15-Förderung von Beratungsleistungen (III) 17-AFP
17-Marktstrukturverbesserung 17-ILE
17-LPR: Arten-/Biotopschutz; Grundstückserwerb; Investitionen für Naturschutz 17-LPR: Invest. Erhaltung der Kulturlandschaft 
17-LPR: Invest. Inwertsetzung der Kulturlandschaft 17-Dienstleistungen für LEV/PLENUM-Management
17-Forstwirtschaftl. Infrastruktur 19-Diversifizierung (AFP)
19-Diversifizierung (IMF) 20-Naturparke (Akualisierung Naturparkpläne)
20-Naturparke (Entwicklung des Erholungswertes) 20-Naturparke (Nat. u. kult. Erbe, Sensib.-maßnahmen)
20-LPR (Dienstleistungen) 20-Investitionen z. Umsetzung WRRL
21-Bewältigung von Naturkatastrophen 21-Waldnaturschutz
21-Bodenschutzkalkung 21-Technikförderung
28-VNS - Ackerbewirtschaftung 28-VNS - Umstellung Acker auf ext. GL-Bewirtschaftung
28-VNS - Grünlandbewirtschaftung 28-VNS - Beweidung
28-VNS - Pflegende Bewirtschaftung; Pflege nicht landw. gen. Flächen 28-Fruchtartendiversifizierung
28-Ext. Bewirtschaftg. Dauergrünl (GAK) 28-Ext. Bewirtschaftg. Dauergrünl. ohne miner. N-Dünung
28-Bewirtschaftung von steilem Grünland (<25%) 28-Bewirtschaftung von steilem Grünland (>50%
28-Bewirtschaftung von artenreichem Grünland (4 Kennarten) 28-Bewirtschaftung von artenreichem Grünland (6 Kennarten)
28-Messerbalkenschnitt 28-Erh. von Streuobstbeständen 
28-Weinbausteillagen 28-Erhaltung gefährdeter Nutztierrassen (Rind)
28-Erhaltung gefährdeter Nutztierrassen (Pferd) 28-Erhaltung gefährdeter Nutztierrassen (Schwein)
28-Verzicht auf chemisch-synth. Produktionsmittel 28-Herbstbegrünung im Acker-/Gartenbau 
28-Begrünungsmischungen im Acker-/Gartenbau 28-Brachebegrünung mit Blühmischungen (Greening)
28-Brachebegrünung mit Blühmischungen (ohne Greening) 28-Herbizitverzicht im Ackerbau
28- Pflanzenschutz im Ackerbau (Einsatz Trichogramma) 28- Pflanzenschutz im Ackerbau (Einsatz Nützlinge)
28- Pflanzenschutz im Ackerbau (Einsatz Pheromone) 28-Ext. Nutzungs in §32 Biotopen
28-Extensive Nutzung der FFH-Lebensraumtypen 28-Heumilch
29-Ökolandbau ( Einführung/ Beibehaltung) 30-Erhalt/Wiederherstellung FFH-Waldlebensraumtypen
28-WRRL-Maßnahmen (Winterbegrünung) 28-WRRL-Maßnahmen (Stickstoff Düngung)
28-WRRL-Maßnahmen (Precision Farming)) 28-WRRL-Maßnahmen (eingeschr. Bodenbearb.)
28-WRRL-Maßnahmen (Hoftorbilanz) 31-Ausgleichszulage LW (Berggebiete)
31-Ausgleichszulage LW (andere Gebiete) 33-Sommerweideprämie
33-Tiergerechte Mastschweine (1. Tierlable) 33-Tiergerechte Mastschweine (2. Tierlable)
33-Tiergerechte Masthühner (1. Tierlable) 33-Tiergerechte Masthühner (2. Tierlable)
34-Erhalt und Pflege von Habitatbaumgruppen 35-Zusammenarbeit (Produktion und Nachhaltg. In LaWi)
35-Zusammenarbeit (neue Produkte u. Verfahren) 35-Zusammenarbeit (kleine Wirtschaftsteilnehmer)
35-Zusammenarbeit (Projektkoordination NRP) 35-Waldbewirtschaftungspläne
35-LEADER (Förderung Vorhaben in lok. Strategien) 35-LEADER (Kooperationsmaßnahmen)
35-LEADER (Verwaltungskosten u. Sensibilisierung)
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Abbildung 3: Übersicht zur tendenziellen Wirkungsrichtung des MEPL III auf ausgewählte Wirkungsbereiche (unter Berücksichtigung des 

eingesetzten Finanzvolumens) 
19

 

                                                           
19 Die in Abbildung 2 dargestellten Wirkungstendenzen werden in Abbildung 3 zusätzlich mit dem für die jeweilige Maßnahme eingeplan-

ten Finanzbudget gewichtet. 
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15-Förderung von Beratungsleistungen (III) 17-AFP
17-Marktstrukturverbesserung 17-ILE
17-LPR: Arten-/Biotopschutz; Grundstückserwerb; Investitionen für Naturschutz 17-LPR: Invest. Erhaltung der Kulturlandschaft 
17-LPR: Invest. Inwertsetzung der Kulturlandschaft 17-Dienstleistungen für LEV/PLENUM-Management
17-Forstwirtschaftl. Infrastruktur 19-Diversifizierung (AFP)
19-Diversifizierung (IMF) 20-Naturparke (Akualisierung Naturparkpläne)
20-Naturparke (Entwicklung des Erholungswertes) 20-Naturparke (Nat. u. kult. Erbe, Sensib.-maßnahmen)
20-LPR (Dienstleistungen) 20-Investitionen z. Umsetzung WRRL
21-Bewältigung von Naturkatastrophen 21-Waldnaturschutz
21-Bodenschutzkalkung 21-Technikförderung
28-VNS - Ackerbewirtschaftung 28-VNS - Umstellung Acker auf ext. GL-Bewirtschaftung
28-VNS - Grünlandbewirtschaftung 28-VNS - Beweidung
28-VNS - Pflegende Bewirtschaftung; Pflege nicht landw. gen. Flächen 28-Fruchtartendiversifizierung
28-Ext. Bewirtschaftg. Dauergrünl (GAK) 28-Ext. Bewirtschaftg. Dauergrünl. ohne miner. N-Dünung
28-Bewirtschaftung von steilem Grünland (<25%) 28-Bewirtschaftung von steilem Grünland (>50%
28-Bewirtschaftung von artenreichem Grünland (4 Kennarten) 28-Bewirtschaftung von artenreichem Grünland (6 Kennarten)
28-Messerbalkenschnitt 28-Erh. von Streuobstbeständen 
28-Weinbausteillagen 28-Erhaltung gefährdeter Nutztierrassen (Rind)
28-Erhaltung gefährdeter Nutztierrassen (Pferd) 28-Erhaltung gefährdeter Nutztierrassen (Schwein)
28-Verzicht auf chemisch-synth. Produktionsmittel 28-Herbstbegrünung im Acker-/Gartenbau 
28-Begrünungsmischungen im Acker-/Gartenbau 28-Brachebegrünung mit Blühmischungen (Greening)
28-Brachebegrünung mit Blühmischungen (ohne Greening) 28-Herbizitverzicht im Ackerbau
28- Pflanzenschutz im Ackerbau (Einsatz Trichogramma) 28- Pflanzenschutz im Ackerbau (Einsatz Nützlinge)
28- Pflanzenschutz im Ackerbau (Einsatz Pheromone) 28-Ext. Nutzungs in §32 Biotopen
28-Extensive Nutzung der FFH-Lebensraumtypen 28-Heumilch
29-Ökolandbau ( Einführung/ Beibehaltung) 30-Erhalt/Wiederherstellung FFH-Waldlebensraumtypen
28-WRRL-Maßnahmen (Winterbegrünung) 28-WRRL-Maßnahmen (Stickstoff Düngung)
28-WRRL-Maßnahmen (Precision Farming)) 28-WRRL-Maßnahmen (eingeschr. Bodenbearb.)
28-WRRL-Maßnahmen (Hoftorbilanz) 31-Ausgleichszulage LW (Berggebiete)
31-Ausgleichszulage LW (andere Gebiete) 33-Sommerweideprämie
33-Tiergerechte Mastschweine (1. Tierlable) 33-Tiergerechte Mastschweine (2. Tierlable)
33-Tiergerechte Masthühner (1. Tierlable) 33-Tiergerechte Masthühner (2. Tierlable)
34-Erhalt und Pflege von Habitatbaumgruppen 35-Zusammenarbeit (Produktion und Nachhaltg. In LaWi)
35-Zusammenarbeit (neue Produkte u. Verfahren) 35-Zusammenarbeit (kleine Wirtschaftsteilnehmer)
35-Zusammenarbeit (Projektkoordination NRP) 35-Waldbewirtschaftungspläne
35-LEADER (Förderung Vorhaben in lok. Strategien) 35-LEADER (Kooperationsmaßnahmen)
35-LEADER (Verwaltungskosten u. Sensibilisierung)
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Im Folgenden wird zunächst für die einzelnen Wirkungsbereiche diskutiert, wie hier der MEPL III mit 

seinen verschiedenen Maßnahmen, Teilmaßnahmen und Vorhabensarten wirksam ist. Danach er-

folgt eine Diskussion, inwieweit vom MEPL III Beiträge zu den drei Zielen der ELER-Verordnung zu 

erwarten sind. 

4.5.1. Erwarteter Beitrag des MEPL III zu relevanten Wirkungsbereichen 

Biodiversität  

Biodiversität umfasst die biologische Vielfalt in der Agrarlandschaft mit den Indikatoren HNV-

Farmland und Feldvogelindex, Wirkungen auf den Biotopverbund, den Erhaltungszustand von FFH-

Lebensraumtypen und -arten, die genetische Vielfalt von Nutztierrassen sowie die biologische Vielfalt 

im Wald (z.B. Baumartenzusammensetzung, Aufbau naturnaher Wälder und naturnahe Waldbewirt-

schaftung, Erhaltung gefährdeter, seltener oder bedeutender Arten und ihrer Lebensräume, Volu-

men an Totholz).  

 

Ein besonderer Fokus des MEPL III liegt auf der Erhaltung und Verbesserung der Biodiversität. Dies 

spiegelt sich wider in einer Vielzahl von Vorhabensarten, der eine Primärwirkung im Schwerpunktbe-

reich 4a zugeordnet wird (43 von 82 Vorhabensarten) sowie in der dominanten finanziellen Ausstat-

tung dieser Vorhabensarten (vgl. Kapitel 4.3.4). Wenngleich die Sicherung naturschutzfachlich be-

sonders wertvoller Gebiete auch durch fachrechtliche Auflagen beeinflusst wird, so ist ein angepass-

tes Flächenmanagement i.d.R. nur durch zusätzliche Anreize zu erreichen. Eindeutig positive Wirkun-

gen, d.h. intensive und/oder langanhaltende Effekte gehen insbesondere von Vertragsnaturschutz-

maßnahmen aus, die gemäß der baden-württembergischen LPR unter den ELER-Artikeln 17 und 28 

unter Schwerpunkt 4a programmiert wurden (siehe dazu auch Abbildung 1) und auf naturschutzfach-

lich besonders wertvolle Standorte abzielen. Sie sind ganz überwiegend auf Grünland ausgerichtet 

(bis hin zur Aufgabe der Bewirtschaftung zur Schaffung höherwertiger Biotope und der Pflege nicht 

landwirtschaftlicher Flächen), die Vorhabensart zur Ackerbewirtschaftung ist jedoch wirkungsvoll für 

den Schutz von Ackerwildkräutern auf einzelnen Flächen. Den Grünlandmaßnahmen im Vertragsna-

turschutz ist gleichzeitig ein bedeutendes Budget zugewiesen (vgl. Kapitel 4.3.4). Für die 

Vertragsnaturschutzvorhabensarten Grünlandbewirtschaftung und Pflegende Bewirtschaftung sind 

für die Förderperiode jeweils Mittel – einschließlich zusätzlicher nationaler Gelder - von 45,0 Mio. €, 

im Fall der Beweidung von 35,0 Mio. € eingeplant. Damit gehören sie zu den überdurchschnittlich 

ausgestatteten Vorhabensarten. Eindeutig positive Wirkungen gehen auch von vielen 

Vorhabensarten des FAKT unter Art. 28 aus, die auf besonders schützenswerte Lebensräume und die 

Sicherung landschaftspflegender Nutzungen ausgerichtet sind (z.B. Grünland- und Weinbausteilla-

gen, Streuobstwiesen, Art. 32-Biotope, FFH-Flachland- und Bergmähwiesen), artenreiches Grünland 

ergebnisorientiert anhand von Indikatorarten oder direkt gefährdete Nutztierrassen fördern. Auf 

Ackerland bieten Begrünungsmischungen auf Randstreifen oder Ackerbrachen Insekten und anderen 

Wildtieren zusätzlich Nahrung und Schutz und sind damit vor dem Hintergrund der Abnahme der 

Bienenzahlen von besonderer Bedeutung. Im Forst gehen deutliche Wirkungen insbesondere von 

Vorhabensarten aus, die unter der UZW gemäß den ELER-Artikeln 30 und 34 programmiert wurden 

sowie von der Vorhabensart Waldnaturschutz (Art. 21 in Verbindung mit Art. 25). Die Kompensati-

onszahlungen für Bewirtschaftungseinschränkungen (z. B. Verzicht auf das Einbringen von Fremd-

baumarten) in FFH-Lebensraumtypflächen zielen auf den Erhalt und die Entwicklung eines standorts-

angepassten Arteninventars. Der Verzicht auf Nutzungseingriffe in ausgewiesenen 

Habitatbaumgruppen führt zur verstärkten Bildung von Alt- und Totholz und damit zu einer Zunahme 

totholznutzender Arten. Weniger starke bzw. eher indirekte Wirkungen können der AZL und den 

Vorhabensarten des FAKT wie Fruchtartendiversifizierung und diversen Maßnahmen zur Reduktion 

des chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittelgebrauchs zugeschrieben werden; die AZL ist mit 

einem hohen Budget ausgestattet und wird ihre – wenngleich eher unspezifischen - Wirkungen (vgl. 

Kapitel 4.3.4) auf einer verhältnismäßig großen Fläche entfalten. Neben den Vorhabensarten mit im 

Programm ausgewiesener Primärwirkung gibt es diverse weitere Vorhabensarten mit positiven Ne-
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beneffekten auf die Erhaltung und Verbesserung der Biodiversität (Sekundäreffekte). Dazu zählen vor 

allem einige Vorhabensarten des FAKT, unter denen der Ökolandbau finanziell dominierend ist. Der 

Förderung von Naturparken (Art. 20 und 35) kommt eine wichtige Brückenfunktion zwischen Natur-

schutz und wirtschaftlicher Entwicklung zu. Die Integrierte Ländliche Entwicklung (Art. 17) schafft 

Voraussetzungen für die Flächenbereitstellung u.a. für die Biotopvernetzung und kann ggf. durch das 

Schaffen besserer Zugänglichkeit die Pflege abgelegener ökologisch wertvoller Flächen erleichtern. 

Auch einzelne LEADER-Projekte können den Aspekt Naturschutz aufgreifen. 

 

Die Wirkungen der Maßnahmen im Offenbereich resultieren einerseits aus der Aufrechterhaltung 

einer angepassten Bewirtschaftung oder Pflege naturschutzfachlich wertvoller Flächen und beugen 

damit einer Aufgabe dieser nicht intensiv und teilweise nicht kostendeckend zu bewirtschaftenden 

Flächen vor (v.a. Maßnahmen unter der LPR aber auch die oben genannten FAKT-Maßnahmen, die in 

entsprechenden Kulissen angeboten werden). Andererseits werden Anreize für die Extensivierung 

von Flächen bzw. gegen eine (weitere) Intensivierung gesetzt, die in der weiteren Agrarlandschaft mit 

unterschiedlich anspruchsvollen Anforderungen und häufig eher indirekt zur Biodiversität beitragen. 

Einer steigenden Attraktivität einer intensiven Landnutzung kann, wo nicht rechtliche Limitierungen 

bestehen oder Flächen aufgrund der natürlichen Bedingungen nicht intensivierungsfähig sind, durch 

freiwillige Maßnahmen jedoch nur bis zu einem gewissen Grad und nur auf sehr begrenzter Fläche 

oder mit hohem finanziellem Aufwand entgegengewirkt werden. 

Landschaft 
In den meisten Fällen haben Teilmaßnahmen oder Vorhabensarten, die tendenziell positive oder 

negative Effekte auf die Biodiversität haben, auch gleichgerichtete Effekte auf die Landschaft. Dabei 

kommt es aber auch vor, dass Teilmaßnahmen oder Vorhabensarten, die große Bedeutung für die 

Biodiversität haben, nicht in ähnlich starker Ausprägung sichtbare Effekte für die Landschaft aufwei-

sen, was sich in Abbildung 2 und Abbildung 3 niederschlägt. 

 

Wasserqualität 
Der Wasserschutz beinhaltet die Wasserqualität (chemische, ökologische, hydromorphologische Ge-

wässergüte) der Oberflächengewässer, die Verbesserung des mengenmäßigen und chemischen Zu-
stands des Grundwassers sowie die Nutzungseffizienz (vgl. auch SUP in Kapitel 8). 

 

Auch im Bereich Wasserschutz werden wichtige Grundlagen durch fachrechtliche Standards festge-

legt. Relevant ist hier neben dem landwirtschaftlichen Fachrecht zu Düngung und Gebrauch von 

Pflanzenschutzmitteln das Wasserrecht, das z.B. landwirtschaftliche Aktivitäten in Gewässerrand-

streifen, Überschwemmungsgebieten und Wasserschutzgebieten limitiert sowie Mindeststandards 

zur Lagerung wassergefährdender Stoffe vorschreibt. Teilweise sind diese Vorschriften auch relevant 

unter Cross compliance. Zudem haben weitere Regelungen, die den Grünlandumbruch einschränken 

(s. auch Ausführungen im Abschnitt Bodenschutz), gewisse Wirkungen auf den Wasserschutz, indem 

das Risiko der Nährstoffauswaschung reduziert wird.  
 

Maßnahmen, die freiwillig in Anspruch genommen werden können, ergänzen diese Basisregelungen 

und tragen in Flusseinzugsgebieten mit Bewirtschaftungsplänen entscheidend zur Umsetzung der 

WRRL bei. Entsprechende Angebote, die eine Extensivierung fördern, konkurrieren allerdings mit 

hohen Agrarpreisen und der Förderung des Energiepflanzenanbaus. 

 

Eindeutig positive Wirkungen auf den Wasserschutz haben vor allem jene Vorhabensarten, die spezi-

fisch auf den Wasserschutz zugeschnitten sind und in entsprechenden Kulissen angeboten werden: 

Investitionen zur Umsetzung der WRRL ggf. auch mit Synergien zu HWRM-RL (Art. 20) verbessern die 

Gewässerökologie und die Durchgängigkeit von Oberflächengewässern. Im Rahmen des MEPL III be-
schränkt sich hier die Förderung auf Maßnahmen an Gewässern 1. Ordnung, während Maßnahmen 
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an Gewässern untergeordneter Ordnung alleine durch Landesmittel gefördert werden. Einzelne 

Vorhabensarten im Rahmen der AUK-Maßnahmen adressieren gezielt die Reduktion von Stoffeinträ-

gen in Oberflächengewässer und Grundwasser in gefährdeten Grundwasserkörpern außerhalb von 

Problem- und Sanierungsgebieten. Die Belastung des Grundwassers unter landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen wird außerdem reduziert durch nicht an Kulissen gebundene Maßnahmen, die den Pflan-

zenschutzmittelgebrauch einschränken (z.B. Verzicht auf chemisch-synthetische Produktionsmittel 

und alternatives Angebot von diversen biologischen und biotechnologischen Vorhabensarten im 

Pflanzenschutz) oder Nitratüberschüsse vermeiden (z.B. Herbstbegrünung). Der ökologische Landbau 

wirkt in beiden Bereichen. Die Vorhabensarten zum ökologischen Landbau und zum Verzicht auf 

chemisch-synthetische Produktionsmittel werden dabei voraussichtlich durch ihre finanziell gute 

Ausstattung auf einer verhältnismäßig breiten Fläche wirksam werden. Auch weitere Teilmaßnahmen 

unter Art. 17 und 28, die mit einer Extensivierung der Bewirtschaftung verbunden sind, haben das 

Potenzial Nähr- und Schadstoffauswaschungen zu verringern, und tragen damit zum Oberflächen- 

und Grundwasserschutz bei. Dies gilt auch für die Förderung von Kurzumtriebsplantagen im Rahmen 
der Diversifizierung landwirtschaftlicher Betriebe (Art. 19).  

 

Die Bodenschutzkalkung (Art. 21 in Verbindung mit Art. 25) trägt über die verbesserte Puffer-, Filter- 

und Speicherleistung von Waldböden auch zu einer Verbesserung der Wasserqualität und der Was-

serspeicherleistung von Waldböden bei. 

 

Von untergeordneter Bedeutung ist in Baden-Württemberg die Bewässerung landwirtschaftlicher 

Kulturen. Von der Betriebsberatung gehen jedoch sinnvolle Anregungen zu einer effizienten Wasser-

nutzung im Hinblick auf eine mögliche Ausdehnung von Bewässerungsflächen aus. 
 

Boden 
Wirkungen auf das Schutzgut Boden umfassen die Aspekte Erosion, Stoffbelastung sowie die Kom-

pensation von Schäden durch Schadstoffeinträge, Verdichtung und Versiegelung (vgl. auch SUP in 

Kapitel 8).  

 

Minimumstandards für den Schutz landwirtschaftlicher Flächen bezüglich Bodenbedeckung, Erosi-

onsschutz und organische Substanz werden bereits durch Cross compliance festgelegt. Die neuen 

Regelungen zum „Greening“ in der nationalen Umsetzung untersagen zudem den Umbruch von Dau-

ergrünland in Natura 2000-Gebieten und stellen jede Umwandlung von Dauergrünland zu Ackerland 

unter Genehmigungsvorbehalt, wobei i.d.R. im Falle eines Umbruchs die Einsaat einer Ersatzfläche 

verlangt wird. Erosion und Verdichtung sind unter Grünland geringer als unter Ackerland, so dass von 

dieser Regelung eine gewisse Wirkung auf den Bodenschutz erwartet werden kann, der allerdings 

durch einen strengeren Schutz von Dauergrünland in bestimmten Kulissen (erosionsgefährdete Flä-

chen, organische Böden) deutlich verstärkt werden könnte. Fachrechtliche Mindeststandards im Be-

zug auf Bodenschutz bestehen auch bezüglich Stoffbelastung im Rahmen des landwirtschaftlichen 

Fachrechts zu Düngung und Pflanzenschutz sowie u.a. in der Klärschlammverordnung. Freiwillige 

Maßnahmen können diese bestehenden Auflagen ergänzen. 

 

Im MEPL III genießt das Ziel Bodenschutz eine eher untergeordnete Bedeutung. Lediglich vier Bedarfe 

wurden identifiziert, die durch MEPL III-Maßnahmen adressiert werden. Sie beziehen sich auf die 

Förderung des ökologischen Landbaus, Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen zum Bodenschutz wie 

Begrünung, den Erhalt und die Wiederherstellung der Bodenfunktionen im Wald und die Reduktion 

von Befahrungsschäden sowie die Verbesserung des Schutzes vor Wassererosion im Wald. Das heißt, 

dass durch MEPL III-Maßnahmen insbesondere Wirkungen auf verminderte Erosion und Bodenver-

dichtung zu erwarten sind, selbst wenn nur dem ökologischen Landbau im Programm eine Primär-

wirkung auf den Bodenschutz zugeschrieben ist. Eindeutig positive Effekte auf landwirtschaftlich 

genutzte Böden treten dabei auf durch erhöhte Bodenbedeckung und die Erhöhung des Humusge-

haltes z.B. infolge einer Umstellung auf ökologischen Landbau, von Begrünungsmaßnahmen, des 
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Strip Till-Verfahrens, einer Umstellung von Acker- auf extensive Grünlandbewirtschaftung oder auch 

der Fruchtartendiversifizierung. Dies sind teilweise Vorhabensarten mit einer beträchtlichen finanzi-

ellen Ausstattung. Alle Maßnahmen, die über fachrechtliche Vorgaben hinaus die Wahrscheinlichkeit 

eines Grünlandumbruchs zu Ackerland verringern, haben außerdem eine indirekte Wirkung. Aller-

dings sind sämtliche Maßnahmen nicht auf bodenschutzrelevante Kulissen ausgerichtet, so dass eine 

entsprechende Bodenschutzwirkung nicht unbedingt gezielt auf besonders erosionsgefährdete Flä-

chen wirkt. Eine Reduktion der Stoffbelastung von Böden ist zwar nicht ausdrücklich als Bedarf fest-

gestellt; zu diesem Aspekt tragen jedoch u.a. sämtliche Vorhabensarten bei, die den Gebrauch von 

chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln verringern.  

 

Eindeutig positive Wirkungen im Bereich Forst können den Teilmaßnahmen zur forstwirtschaftlichen 

Infrastruktur (Art. 17) und der Bodenschutzkalkung (Art. 21 in Verbindung mit Art. 25) zugeschrieben 

werden. Die Technikförderung (Art. 21 in Verbindung mit Art. 26) besitzt durch die Unterstützung der 

Beschaffung von Maschinen und Geräten zur bodenschonenden Holzernte wie z.B. 

Traktionshilfswinden und Moorbändern ebenfalls eindeutig positive Wirkungen für den Bodenschutz 

durch Vermeidung von Befahrungsschäden. 

 

Indirekte Bodenschutzwirkungen resultieren aus der Ausarbeitung von Waldbewirtschaftungsplänen 

(Art. 35). Durch eine geregelte Nutzung insbesondere im kleineren Privatwald durch die Zusammen-

fassung von Nutzungseinheiten (Zusammenschlüsse, Gemeinschaftswälder) werden tendenziell bo-

denschonendere Verfahren durch einen verbesserten Technikeinsatz angewandt. Weniger starke 

oder langanhaltende bzw. eher indirekte Wirkungen können sich zudem aus Investitionen zur Umset-

zung der WRRL (Art. 20) (die ggf. zu Verringerung der Wassererosion und zum Schutz von Böden im 

Uferbereich beitragen können) ergeben sowie der Anlage von Kurzumtriebsplantagen als mögliche 

Maßnahme im Rahmen der Förderung von Diversifizierung landwirtschaftlicher Betriebe (Art. 19).  

 

Der generelle Versiegelungsdruck auf landwirtschaftliche Flächen aufgrund der Ausweitung von Sied-

lungs- und Verkehrsflächen wird durch den MEPL III nicht beeinflusst werden.  

 

Klimaschutz  
Relevante Aspekte für den Klimaschutz sind THG-Emissionen aus Landwirtschaft und Landnutzung 

(einschließlich C-Speicherung bzw. -Freisetzung), die Nutzung erneuerbarer Energien sowie eine ver-

stärkte Energieeffizienz. 

 
Im Verhältnis zu den gesamten THG-Emissionen in Baden-Württemberg, beträgt der Anteil der 

Landwirtschaft, wenn man die Betrachtung auf Distickstoffoxid (N2O) und Methan (CH4) beschränkt 

(nach IPCC-Definition Quellgruppe 4), lediglich 5,9 %. Für diese Stoffe jedoch ist die Landwirtschaft 

bei weitem der größte Emittent. Von hoher Klimarelevanz sind jedoch auch Prozesse der C-

Speicherung und –Freisetzung durch forstliche und landwirtschaftliche Aktivitäten (Quellgruppe 5 

„Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft“). Emissionen aus landwirtschaftlichen 

Tätigkeiten resultieren dabei aus Humusabbau durch landwirtschaftliche Nutzung von Moorböden 

und Grünlandumbruch. Diese beiden Bereiche (Verringerung der N2O- und der CH4-Emissionen sowie 

die Förderung der CO2-Bindung) stehen im Zentrum der Klimaschutzbemühungen des MEPL III. Kli-

mawirksame Vorgänge, die durch den MEPL III beeinflusst werden können, sind außerdem Emissio-
nen durch den Energieverbrauch in der gesamten Wertschöpfungskette sowie Verringerung der CO2-

Emissionen durch die Bereitstellung und den Verbrauch an erneuerbaren Energien, insofern die CO2-

Bilanz günstig ist und konventionelle Energieträger ersetzt werden. Weniger Verbrauch an minerali-

schem N-Dünger bedeutet darüber hinaus eine Verringerung seiner sehr energieintensiven Produkti-

on.  
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Forstmaßnahmen entfalten ihre Klimaschutzwirkungen insbesondere über die CO2-Speicherung in 

der Biomasse (wobei die Aufforstung nicht mehr innerhalb des MEPL III gefördert wird) sowie sekun-

där über verbesserte Möglichkeiten der Holznutzung. 

  
Klimarelevante Emissionen aus Landwirtschaft und Landnutzung sind häufig diffuse Belastungen und 

variieren je nach technischen, natürlichen und klimatischen Bedingungen. Der Beitrag einzelner Teil-

maßnahmen zum Klimaschutz ist daher nur schwer zu quantifizieren. Baden-Württemberg leitet im 

IEKK (Entwurf Stand 7.5.2014) ein Reduktionsziel für THG-Emissionen aus der Landwirtschaft von 35 

% bis 2020 gegenüber 1990 ab. 

 

Folgenden Vorhabensarten des MEPL III kann eine signifikante Klimawirksamkeit attestiert werden:  

� Technische Maßnahmen zur Energieeffizienz oder zur Verminderung von N2O -Emissionen 

(z.B. Erhöhung der Güllelagerkapazität, Abdeckung von Güllelagern) können im Rahmen von 

Investitionen in landwirtschaftliche Betriebe (Art. 17) gefördert werden; auch bei Investitio-

nen in Verarbeitung/Vermarktung/Entwicklung von Anhang I-Erzeugnissen (Art. 17) ist die 

Verbesserung der Ressourceneffizienz (u.a. Energie) eine Fördervoraussetzung; Maßnahmen 

zur Diversifizierung (Art. 19) können den Aspekt der Energieeffizienz berücksichtigen (und 

sollten dies auch konsequent tun). 

� Beiträge zur Reduktion der N2O-Emissionen sind zu erwarten von FAKT- und LPR-

Vorhabensarten unter Art. 28, 29 und 30, die durch eine Erhöhung der N-Effizienz, durch Ex-

tensivierung oder durch Grünlanderhalt oder –etablierung zur Reduktion von N-

Bilanzüberschüssen und damit N-Verlusten führen. Diese Maßnahmen weisen zudem hohe 

Synergien zum Wasserschutz auf. Insbesondere Maßnahmen zur Erhöhung der N-Effizienz, 

die in erster Linie aus Wasserschutzgründen unter Art. 30 programmiert sind, sind auch im 

Klimaschutz uneingeschränkt wirksam, da sie – anders als Extensivierungsmaßnahmen - nicht 

die Gefahr einer Verlagerung der Produktion und damit von Emissionen auf andere Flächen 

oder ins Ausland beinhalten. Betriebsberatung u.a. zu optimierter Düngung und dem Mana-

gement von Wirtschaftsdünger kann diese Maßnahmen sinnvoll flankieren.  

� Bezüglich der CH4-Emissionen hat das Programm das Potenzial, ein optimiertes Wirtschafts-

düngermanagement zu unterstützen durch Investitionen in landwirtschaftliche Betriebe (Art. 

17) (s. oben) oder die Förderung einer angepassten Viehbesatzdichte (Extensive Bewirtschaf-

tung von Dauergrünland mit Viehbesatz bis 1,4 RGV/ha HFF). Der Effekt letzterer 

Vorhabensart kann allerdings durch eine mögliche Verlagerung von THG-Emissionen ge-

schmälert werden, wenn bei unveränderter Nachfrage die Fleisch- und Milchproduktion le-

diglich verlagert wird. Weitere Ansatzpunkte zur Verringerung der CH4-Emissionen werden 

außerhalb des MEPL III verfolgt, z.B. die Optimierung der Fütterung von Wiederkäuern oder 

die Beratung von Biogasanlagenbetreibern u.a. bezüglich einer Minimierung dieser Emissio-

nen. 

� Die C-Speicherung in landwirtschaftlich genutzten Böden profitiert von Maßnahmen der 

Grünlandetablierung (die sich im MEPL III jedoch auf eine Vorhabensart im Vertragsnatur-

schutz beschränkt und nicht auf Klimaschutz ausgerichtet ist) und von der Förderung von 

Praktiken, die dem Humusabbau auf Ackerland entgegenwirken (z.B. Fruchtartendiversifizie-

rung, Begrünungsmaßnahmen, ökologischer Landbau, Strip Till-Verfahren). Die Permanenz 

des Effekts von Maßnahmen auf Ackerland ist jedoch unsicher, da die Wirkung schnell zu-

rückgeht, wenn das ehemalige Management wieder aufgenommen wird. Indirekt wirken au-

ßerdem Maßnahmen, die die Attraktivität der Grünlandbewirtschaftung im Vergleich zur 

Ackernutzung erhöhen. Entsprechende Grünlandmaßnahmen auf eine Kulisse von Böden mit 

hohem organischem Anteil auszurichten, würde deren Klimawirksamkeit deutlich erhöhen; 

dies ist im Programm jedoch nicht vorgesehen. Investive Maßnahmen der LPR (Art. 17) könn-

ten im Fall von Projekten zur Wiedervernässung und Renaturierung von Mooren auf diesen 
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Flächen deutliche Klimaschutzwirkungen entfalten, eine Tatsache, der sowohl in der Natur-

schutzstrategie als auch im IEKK eine hohe Bedeutung beigemessen wird. Maßnahmen des 

Vertragsnaturschutzes (Art. 28) könnten eine angepasste Bewirtschaftung wiedervernässter 

Feuchtwiesen fördern. In den Maßnahmenbeschreibungen wird dieser Aspekt allerdings bis-

her nicht erwähnt. Im Zusammenhang mit dem Moorschutzkonzept, das in Baden-

Württemberg zurzeit entwickelt wird, könnte und sollte zukünftig der Fokus stärker auf ent-

sprechende Aktivitäten gerichtet werden. Der Schutz von Grünland-, Auen- und Moorflächen 

weist große Synergien mit anderen Umweltzielen auf, erhöht deren Kosteneffizienz und soll-

te deshalb besondere Beachtung finden (Flessa et al., 2012). 

Folgende MEPL III-Vorhabensarten aus dem Forstbereich sind primär von Bedeutung für den Klima-

schutz: 

� Maßnahmen der forstlichen Infrastruktur (Art. 17) schaffen die Voraussetzungen für den Ein-

satz effizienter Holzerntetechnologie durch entsprechend ausgebaute, LKW-befahrbare 

Waldwege. Dies führt zu verstärkter Nutzung von Holz und verbesserten Möglichkeiten einer 

wertoptimierten Sortierung mit positiven Wirkungen auf die Produktspeicherleistung. 

� Die Bewältigung von Naturkatastrophen (Art. 21 in Verbindung mit Art. 25) durch die Unter-

stützung von Nasslagerplätzen oder die Zahlung von Beihilfen zur Lagerbeschickung zielt auf 

werterhaltende Maßnahmen des Kalamitätsholzes. Über die Produktspeicherwirkung hat 

diese Maßnahme positive Effekte auf die CO2-Bindung. 

� Die Förderung von Waldbewirtschaftungsplänen für den Privatwald, für Zusammenschlüsse 

und für Gemeinschaftswälder sowie die Unterstützung der Gründung von Gemeinschafts-

wäldern (Art. 35) wirkt auf die organisatorische Stärkung des Privatwaldes und in Richtung 

einer verstärkten Holznutzung mit positiven Wirkungen auf die CO2-Speicherung. 

 

Indirekte Wirkungen im Forstbereich besitzen folgende MEPL III-Vorhabensarten:  

� Die Kalkung (Art. 21 in Verbindung mit Art. 25) entwickelt über die Verbesserung des Bodens 

auch Klimaschutzwirkungen. Der Aufbau von klimastabilen Wäldern wird durch die boden-

verbessernden Maßnahmen unterstützt. 

� Die insbesondere dem Bodenschutz dienende Technikförderung (Art. 21 in Verbindung mit 

Art. 26) entfaltet sekundär ebenfalls Klimawirkungen. Die Holznutzung wird durch diese 

Maßnahme tendenziell auf schwierigen Flächen intensiviert, überhaupt erst möglich 

und/oder effizienter gemacht, und führt darüber zu einer gesteigerten Produktspeicherwir-

kung. 

Die Förderung der Produktion erneuerbarer Energien wird insbesondere durch die Energiepolitik 

beeinflusst. Sie ist daher im MEPL III nur von untergeordneter Bedeutung. Indirekt unterstützt die 

Förderung der forstlichen Infrastruktur die Bereitstellung von Holz als Energieträger. Die Förderung 

der Diversifizierung (Art. 19) kann Investitionen zur Verarbeitung und zum Vertrieb von Biomasse zur 

energetischen Nutzung durch Endverbraucher umfassen sowie die Anlage von 

Kurzumtriebsplantagen. Hauptziel der Vorhabensart ist jedoch die Schaffung zusätzlicher Einkom-

mensquellen. Klimawirksame Maßnahmen werden sich daher in diesem Rahmen vermutlich auf ein-

zelne Projekte beschränken. Auch LEADER eröffnet die Chance, diesen Aspekt in einzelnen Projekten 
aufzugreifen. Die aktuelle Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG), die die Förderung der 

erneuerbaren Energien in vielen Bereichen deutlich reduziert, könnte zukünftig allerdings die Unter-

stützung derartiger Projekte, die insbesondere dezentrale Strukturen in ländlichen Räumen sowie 

weitere Umweltaspekte berücksichtigen, auch innerhalb des MEPL III wieder interessant machen 

(z.B. energetische Nutzung von Reststoffen, Grünland- oder Landschaftspflegeaufwuchs etc.).  

 

Wie bei den anderen umweltrelevanten Bereichen, kommt auch im Klimaschutz fachrechtlichen Vor-

gaben, auf denen die freiwilligen Fördermaßnahmen erst aufbauen, eine grundlegende Bedeutung 
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zu. Die Abgrenzung zwischen diesen Steuerungsmaßnahmen wird weiterhin im Einzelfall immer wie-

der zu diskutieren sein. Relevant sind hier insbesondere die Düngeverordnung oder Regelungen zur 

Lagerung von Gülle und Gärresten. Auch über die erste Säule der GAP werden über Cross compliance 

und „Greening“-Auflagen Basisstandards festgelegt. Klimarelevant, über die bestehenden, teilweise 
auch unter Cross compliance relevanten, fachrechtlichen Standards hinaus, ist hier insbesondere der 

Grünlanderhalt, wenngleich besonders organische oder humose Böden keinen besonderen Schutz in 

einer bestimmten Gebietskulisse erfahren.  

 

Ökonomisches Wachstum 

Das ökonomische Wachstum hängt im Allgemeinen von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

des Landes Baden-Württemberg, Deutschlands und Europas ab. Dabei spielen sowohl die Binnen-

nachfrage (Privatverbrauch, Investitionen, Binnenproduktion) als auch die von der Weltwirtschaftsla-

ge abhängigen Exportmöglichkeiten eine entscheidende Rolle.  

 

Der Agrarsektor trägt aufgrund seines geringen Anteils an der Gesamtwirtschaft grundsätzlich nur in 

geringem Umfang zum ökonomischen Wachstum bei. Auch die im MEPL III-Entwurf geplanten Priori-

täten lassen nur in einzelnen Maßnahmen belastbare Anhaltspunkte in Bezug auf verbesserte 

Wachstumsbedingungen erkennen. Insbesondere Maßnahmen, die die Wettbewerbsfähigkeit der 

Agrar- und Lebensmittelwirtschaft verbessern helfen oder deren Resilienz insbesondere bei zykli-

schen Marktbedingungen stärken, dürften Erzeuger und Verarbeiter in die Lage versetzten, ökonomi-

sche Wachstumspotenziale zu nutzen. Investitionen zur Steigerung der Ressourceneffizienz oder der 

Qualitätsproduktion in den jeweiligen Erzeugungs- und Verarbeitungsbereichen, Maßnahmen der 

Risikoabsicherung und Optimierung der Kostenstrukturen sowie Wachstumsinvestitionen erscheinen 

geeignet, auch durch ELER einen Beitrag zum ökonomischen Wachstum zu leisten. Neben Wachs-

tums- können dies gleichwohl auch Diversifzierungs- oder gezielte Rückzugsstrategien sein, die durch 

gelenkte Faktor-Umnutzung zu höherer Faktor-Effizienz nicht nur im Agrarsektor sondern in den da-

mit verknüpften Sektoren beitragen können. Letzteres vor allem dann, wenn bisher in der Landwirt-

schaft (unterdurchschnittlich) verwertete Arbeitsressourcen, z.B. durch Einsatz von (höher) qualifi-

zierten Personen, in anderen Wirtschaftsbereichen eine höhere Wertschöpfung erzielen können. 

 

Die Verbesserung der Wachstumsbedingungen kann mit Hilfe von ELER v.a. in folgenden Bereichen 

erwartet werden: 

� Verbesserte (einzel-)betriebliche Produktions- und Vermarktungsbedingungen: Erhöhung der 

Leistungsfähigkeit und der Produktivität, insbesondere auch durch rationellere Produktions-

techniken. 

� Beseitigung von Wachstumshindernissen (z.B. Marktzugang) sowie durch Verbesserung der 

Verfügbarkeit und Verwertbarkeit von Produktionsfaktoren (Kapital, Arbeitsressourcen, etc.) 

und die Einführung von Systemen zur Sicherung einer hohen betrieblichen Qualitätsproduk-

tion. 

� Verbesserung der strukturellen Bedingungen, die Kostensenkungen ermöglichen, z.B. durch 

Flurneuordnungsmaßnahmen, die Erschließung von Flur- und Waldstücken, durch Wegebau 

oder die Anbahnung von Kooperationen. 

� Stärkung der Marktposition, Erhöhung der Qualität und Erschließung neuer Absatzwege (z.B. 

Öko-Produkte), insbesondere im Verarbeitungs- und Vermarktungssektor. 

� Entwicklung neuer Wirtschaftsideen und Wertschöpfungsketten in ländlichen Räumen durch 

unternehmerische Initiative von Akteuren und Akteursgruppen, auch im Zusammenhang mit 

der Nutzung kultureller, natürlicher, sozialer und touristischer Faktoren (LEADER- und Diver-

sifizierungsmaßnahmen etc.). 
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Beschäftigung  
Verbesserungen in der Beschäftigungssituation werden vor allem durch Verbesserungen der wirt-

schaftlichen Entwicklung in ländlichen Gebieten erreicht, d.h. im Zusammenhang mit der Förderung 

des MEPL III durch Teilmaßnahmen und Vorhabensarten im Schwerpunktbereich 6a – Erleichterung 

der Diversifizierung, Gründung und Entwicklung von kleinen Unternehmen und Schaffung von Ar-

beitsplätzen. Baden-Württemberg fördert über Artikel 19 der ELER-Verordnung Existenzgründungen 

und Betriebserweiterungen, woraus sich positive Beschäftigungseffekte ergeben können. Positive 

Beschäftigungseffekte lassen sich auch im Zusammenhang mit Teilmaßnahmen im Rahmen von Arti-

kel 20 (Basisdienstleistungen und Dorferneuerung in ländlichen Gebieten) erwarten. Effekte sind hier 

aufgrund von geförderten Investitionen in touristische Infrastruktureinrichtungen zu erwarten. Be-

schäftigungseffekte werden schließlich auch durch Förderungen der Zusammenarbeit erwarten. 
 

Arbeitsproduktivität 
Die Modernisierung des Agrarsektors, insbesondere hin zu einer effizienten und wettbewerbsfähigen 

Produktion, steht nicht immer in Zielharmonie mit der Aufrechterhaltung der flächendeckenden 

landwirtschaftlichen Produktion. Da Standort- und Kostenunterschiede sowie Markt-Bedingungen die 

Ausdifferenzierung einer vielfältigen Agrarproduktion begünstigen, sind passende Instrumente erfor-

derlich, um Hilfen zur Erhöhung der jeweiligen Standort-Produktivität anbieten zu können. Der vor-

liegende MEPL III-Entwurf umfasst in hohem Umfang Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen 
(z.B. Ausgleichszulage) für unterdurchschnittlich produktive Standorte. Allerdings sollten auf einzel-

betrieblicher Ebene auch weitere produktivitätssteigernde Anpassungsreaktionen erfolgen, die durch 

gezielte regionsspezifische Unterstützungsmaßnahmen flankiert werden sollten. 

 

Hinweise, die den Beitrag des Programms zur Steigerung der Arbeitsproduktivität des Agrarsektors 

belegen, finden sich auf Basis bisheriger Evaluationsergebnisse in folgenden Bereichen: 

� Teilmaßnahmen in Art. 17 (Code 4.1.1, 4.2.1): Die Maßnahmen dienen fast ausschließlich der 

Modernisierung und Rationalisierung landwirtschaftlicher Betriebe sowie der Effizienzsteige-

rung von Verarbeitungsprozessen (z.B. durch Einführung technologischer Neuerungen), die 

zur qualitativ besseren Verarbeitung oder einer effizienteren Nutzung der Rohwaren beitra-

gen. 

� In Teilmaßnahmen 4.3.2 (Flurneuordnung) werden Infrastruktur- und Bodenordnungsvorha-

ben durchgeführt, die nicht nur eine bessere und zeitgemäßere Erschließung der Flure und 

Wälder ermöglichen, sondern auch das vorhandene Wegenetz tragfähiger gestalten und ver-

bessern sowie die Anbindung an das regionale und überregionale Wegenetz gewährleisten 

sollen. 

� Auch die Förderung von Diversifizierung und Existenzgründern hilft, im Zuge der Umstruktu-

rierung persönliche und betriebliche Ressourcen anders (produktiver) zu organisieren. Wenn 

dadurch eine Richtungsänderung der Unternehmensentwicklung einsetzt, sind häufig nach 

und nach außerlandwirtschaftliche Erweiterungen und damit korrespondierend höhere (re-

gionale) Faktorproduktivitäten verbunden. 

 

Unabhängig von MEPL III-Teilmaßnahmen ist davon auszugehen, dass aufgrund von strukturellen 

Anpassungsprozessen und ausgelöst durch Marktveränderungen zahlreiche Betriebe der Land- und 

Forstwirtschaft in Baden-Württemberg zu Umstrukturierungen gezwungen sind. Dies betrifft z.B. die 

stärkere Nutzung überbetrieblicher Mechanisierungsvarianten, um die Schlagkraft zu erhöhen und 

Kosten für Eigenmechanisierung zu sparen oder die Anpassung von Produktionsverfahren an geän-
derte Marktanforderungen (z.B. zur Einhaltung von Qualitäts- und Cross compliance-Kriterien). Hier 

dürften vor allem die im MEPL III angebotenen Beratungs- und Wissenstransfermaßnahmen einen 

Beitrag zur Verbesserung der einzelbetrieblichen Organisation leisten. Es bleibt zu hoffen, dass diese 

Maßnahmen auch in den zahlreichen im Nebenerwerb bewirtschafteten Betrieben zur Verbesserung 

der Arbeitswirtschaft und damit zur Verbesserung der Produktivität beitragen. 
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Tiergerechtheit 
Tiergerechtheit umfasst die Berücksichtigung der Gesundheit von Tieren (z.B. Freiheit von Krankheit 

und Verletzung sowie die Qualität von Futter und Wasser), Emotionen von Tieren (Vermeidung von 

Schmerzen und Leiden, Erleben positiver Emotionen) und die Ermöglichung von artgerechtem Ver-

halten (ausreichend Bewegung, Ermöglichung von Sozialverhalten und Erkundung). 

 

Der MEPL III macht von Artikel 33 der ELER-Verordnung Gebrauch, bietet über FAKT die Sommerwei-

deprämie an und fördert eine artgerechte Haltung von Mastschweinen und Masthühnern. 

Außerdem werden Stallbauinvestitionen nur dann über den MEPL III förderfähig, wenn sie u.a. über 

die derzeit gesetzlichen Standards hinaus zu mehr Tierwohl beitragen. 

 

Humankapital 

Der Förderung des Wissenstransfers, der Weiterbildung und Qualifizierung sowie der Netzwerkbil-

dung und Kooperation zwischen Akteuren des ländlichen Raumes und weiterer Bereiche wie der 

Wissenschaft wird in der neuen Förderperiode eine erhöhte Bedeutung zugemessen. Entsprechende 

Aktivtäten fördern das „Humankapital“ in der Region – die Kompetenzen und Kapazitäten der ländli-

chen Akteure zur Weiterentwicklung des ländlichen Raumes in seiner Gesamtheit und der Landnut-

zung und -bewirtschaftung im Besonderen. Gleichzeitig wirkt die Bildung von Humankapital im länd-

lichen Raum der Abwanderung qualifizierter Wissens- und Kompetenzträgern entgegen. 

 

Eindeutig positive Wirkungen auf das Humankapital gehen von den nach Art. 14 und Art. 15 pro-

grammierten Teilmaßnahmen zur Weiterbildung, Qualifizierung und Wissensvermittlung in den Prio-

ritäten 2 und 3 sowie Schwerpunktbereich 6a aus. Hierbei handelt es sich um Beratungs- und 

Weiterbildungsleistungen in der Land- und Forstwirtschaft sowie des Programms „Innovative Maß-

nahmen für Frauen im ländlichen Raum“. Auch die über Art. 35 programmierten Kooperationen und 

Netzwerke, in verschiedenen Zusammenhängen bis hin zum EIP, führen weitgehend direkt zu einer 

Förderung des Humankapitals im ländlichen Raum. Darüber hinaus spielen Wissenstransfer, Weiter-

bildung, Qualifizierung, Netzwerkbildung und Kooperation je nach regionaler Schwerpunktsetzung in 

den LEADER-Regionen (Art. 42-44) eine bedeutende Rolle.  

 

Indirekt positive Wirkungen haben insbesondere alle Maßnahmen und Aktivitäten, die einer weite-

ren Abwanderung von (hoch-) qualifizierten Wissens- und Kompetenzträgern aus dem ländlichen 

Raum entgegenwirken. 

Governance 

Die Förderung von Governance im Sinne der Intensivierung der Zusammenarbeit und Einrichtung 

neuer Kooperationsplattformen zwischen Staat, Zivilgesellschaft und Unternehmen erfolgt vorrangig 

mit entsprechenden positiven Wirkungen im Rahmen des LEADER-Programms. Vergleichbare Ele-

mente zur Förderung der Zusammenarbeit dieser drei Sphären der Gesellschaft finden sich in unter-

schiedlicher Intensität auch im Rahmen der Naturparkförderung, der Institutionalisierung von Land-

schaftserhaltungsverbänden oder PLENUM-Gebieten sowie im Rahmen der Einrichtung operationel-

ler Gruppen im Kontext von EIP. 

Lebensqualität 

Die Förderung der Lebensqualität im ländlichen Raum erfolgt durch den MEPL III insbesondere durch 

den Ausbau von Naherholungs- und Freizeitmöglichkeiten bzw. -einrichtungen und die Sicherung der 

Daseinsvorsorge beispielsweise in den Bereichen Nahversorgung, ländliche Infrastruktur, Ver- und 

Entsorgung, Angebote im sozialen Bereich sowie haushaltsnahe Dienstleistungen. Eindeutig positive 

Wirkungen ergeben sich hier vor allem im Rahmen des LEADER-Programms und der Naturparkförde-

rung. Weitere Beiträge werden darüber hinaus durch IMF und PLENUM sowie alle Maßnahmen, die 

zur Verbesserung der Umweltqualität und zum Erhalt von Natur und Kulturlandschaft beitragen, ge-

neriert. 
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4.5.2. Erwarteter Beitrag des MEPL III zu den drei Zielen gemäß Artikel 4 der ELER-Verordnung 

ELER-Ziel b) Gewährleistung der nachhaltigen Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen und 

Klimaschutz 
Die tendenziellen, erwarteten Auswirkungen nach Wirkungsbereichen, ohne Berücksichtigung des 
eingesetzten Finanzvolumens, zeigen, dass mehrere Maßnahmen mit unterschiedlicher Stärke vor 

allem Auswirkungen auf die Wirkungsbereiche Biodiversität, Landschaft, Wasserqualität, Boden und 

Klimaschutz haben (vgl. Abbildung 2). Dieser Eindruck relativiert sich etwas, wenn bei der Bewertung 

der tendenziellen Wirkungen diese auch noch mit dem geplanten Finanzbudget gewichtet werden. 

Die Bereiche Wasserqualität sowie Klimaschutz gewinnen dann an relativer Bedeutung im Vergleich 

zum Biodiversitätsschutz (vgl. Abbildung 3).  

 

Gemessen an der Anzahl der relevanten Teilmaßnahmen und Vorhabensarten sowie dem eingesetz-

ten Finanzbudget ist vom MEPL III insbesondere ein Beitrag zum ELER-Ziel b) Gewährleistung der 

nachhaltigen Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen und Klimaschutz zu erwarten. 

 

ELER-Ziel a) Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft 
Das ELER-Ziel a) Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft ist durch die Wirkungsbe-

reiche Ökonomisches Wachstum und Arbeitsproduktivität geprägt. Ökonomisches Wachstum ran-
giert, ohne Berücksichtigung des Finanzvolumens, an siebter Stelle und Arbeitsproduktivität an ach-

ter Stelle der relevanten Wirkungsbereiche (vgl. Abbildung 2). Unter Berücksichtigung des Finanzvo-

lumens verbessert sich die relative Bedeutung dieser beiden Wirkungsbereiche nur gegenüber dem 

Wirkungsbereich „Beschäftigung“ (vgl. Abbildung 3) 

) um einen Rang.  

 

Es lässt sich festhalten, dass der MEPL III mit verschiedenen Teilmaßnahmen und Vorhabensarten 

einen Beitrag zum ELER-Ziel a) Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft leistet, von 

denen im Wesentlichen das AFP mit einem größeren Finanzbudget zu Buche schlägt.  

 

ELER-Ziel c) Erreichung einer ausgewogenen räumlichen Entwicklung der ländlichen Wirtschaft und 

der ländlichen Gemeinschaften, einschließlich der Schaffung und des Erhalts von Arbeitsplätzen 
Der Beitrag des MEPL III zum ELER-Ziel c) Erreichung einer ausgewogenen räumlichen Entwicklung 
der ländlichen Wirtschaft und der ländlichen Gemeinschaften, einschließlich der Schaffung und des 
Erhalts von Arbeitsplätzen lässt sich durch die Wirkungsbereiche Beschäftigung, Humankapital, 

Governance und Lebensqualität genauer beschreiben. Beschäftigung wird von verschiedenen Teil-

maßnahmen und Vorhabensarten des MEPL III tangiert und rangiert - ohne Berücksichtigung des 

Finanzvolumens - an sechster Stelle der Wirkungsbereiche (vgl. Abbildung 2). Unter Berücksichtigung 

des Finanzvolumens nimmt die Bedeutung des MEPL III auf Beschäftigung aber ab (vgl. Abbildung 3) 

). Die übrigen drei genannten Wirkungsbereiche sind im Vergleich zu anderen Wirkungsbereichen – 

sowohl unter Berücksichtigung als auch Nichtberücksichtigung des Finanzvolumens – von nachrangi-

ger Bedeutung im MEPL III. Insgesamt lässt sich somit konstatieren, dass vom MEPL III zum ELER-Ziel 

„c)“ ein vergleichsweise geringer Beitrag zu erwarten ist. Dies wäre kritisch zu sehen, wenn nicht 

Landesprogramme, wie das ELR außerhalb des MEPL III Beiträge dazu leisten  würden. 
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4.6. Bewertung der Konsistenz der Mittelallokation mit den Zielen 

Im Rahmen des MEPL III sollen insgesamt rund 1,837 Mrd. €20 an öffentlichen Mitteln zur Verfügung 

stehen, davon 709,6 Mio. € ELER-Mittel (38,6 %) (einschließlich Umschichtungsmittel aus der 1. Säu-

le). Über die Kofinanzierung von ELER-Mitteln hinausgehende nationale Mittel betragen 161 Mio. € 

GAK-Mittel und 331,1 Mio. € Landesmittel (gemeinsam 26,7 %). Das Land Baden-Württemberg betei-

ligt sich demnach neben der Kofinanzierung mit einem erheblichen eigenen Anteil an der Förderung 

der ländlichen Entwicklung im Rahmen des MEPL III. 

 

Im Folgenden wird analysiert und bewertet, wie sich die Mittel auf die verschiedenen Prioritäten und 

Schwerpunktbereiche verteilen. In Abschnitt 3.3 ist bereits eine Darstellung und Analyse erfolgt, wie 

sich die Mittel innerhalb der sechs ELER-Schwerpunkte auf verschiedene Teilmaßnahmen und 

Vorhabensarten verteilen, was an dieser Stelle deshalb nicht wiederholt wird. 

 

Die folgende Tabelle 6 gibt einen Überblick wie sich die gesamten öffentlichen Mittel (ELER-Mittel 

zuzüglich nationale Kofinanzierung sowie zusätzliche nationale Mittel) auf die sechs Prioritäten und 

Schwerpunktbereiche verteilen. 

 

Der klare finanzielle Schwerpunkt der ELER-Förderung liegt auf Schwerpunktbereich 4a mit dem Fo-

kus auf die „Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung der biologischen Vielfalt“ (42 % der 

gesamten öffentlichen Mittel) gefolgt von dem Schwerpunktbereich 2a – „Verbesserung der Wirt-

schaftsleistung landwirtschaftlicher Betriebe“. Priorität 5 hat eine nur geringfügige finanzielle Bedeu-

tung, und nur im Schwerpunktbereich 5e sind Mittel für Maßnahmen zur Förderung von Kohlenstoff-

Speicherung und –Bindung in der Land- und Forstwirtschaft eingeplant. 

 

Was Priorität 5 angeht könnte zunächst der Eindruck entstehen, dass die Mittelallokation nicht der 

SWOT und Bedarfsanalyse in Kapitel 4 des MEPL III folgt. Eine verbesserte Ressourceneffizienz und 

Verbesserungen beim Klimaschutz und zum Teil auch bei Anpassungen an den Klimawandel werden 

dort thematisiert.  

 

Vor einer weiteren Interpretation der Finanzdaten ist zu berücksichtigen, dass die Maßnahmen ge-

mäß ihrer Hauptwirkung unter einem bestimmten Schwerpunktbereich programmiert wurden. Da 

verschiedenen Maßnahmen des MEPL III „nur“ Sekundärwirkungen in Bezug auf Klimaschutz und 

Anpassungen an den Klimawandel aufweisen, schlägt sich das nicht in den Finanzzahlen nieder.  

 

Die große finanzielle Bedeutung, die Priorität 4a im MEPL III beigemessen wird, ergibt sich nicht au-

tomatisch aus der SWOT und Bedarfsanalyse in Kapitel 4, wo auch die Wettbewerbsfähigkeit der 

Landwirtschaft und Rentabilität der landwirtschaftlichen Betriebe sowie die sozio-ökonomische Ent-

wicklung in ländlichen Gebieten großen Stellenwert einnehmen. Vor diesem Hintergrund wären in 

Kapitel 5 des MEPL III noch strategische Überlegungen, die hinter dieser Gewichtung stehen, zu be-

nennen.  

  

                                                           
20

 Die vorliegende Ex-ante-Bewertung gibt den Stand zum Zeitpunkt der Einreichung des MEPL III-Entwurfs am 18.07.2014 wieder. Aller-

dings wurden die Finanzzahlen in Kapitel 3.6 dem abschließenden Stand (10.2.2015) angepasst 
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Tabelle 6: Verteilung der geplanten öffentlichen Mittel21 des MEPL III auf die verschiedenen ELER-Schwerpunktbereiche 

Schwerpunktbereiche ELER-Mittel einschließlich nationaler Kofinanzierung 

 [€] [Spalten-%] 

2a 489.100.971 27% 

3a 39.060.000 2% 

3b 175.000 0% 

4a 768.556.249 42% 

4b 150.325.000 8% 

4c 175.455.000 10% 

5b 3.300.000 0% 

5e 99.426.469 5% 

6a 3.500.000 0% 

6b 84.000.000 5% 

TH 27.000.000 1% 

Gesamtergebnis 1.836.598.689 100,0 % 

Stand: 10.2.2015 

4.7. Bewertung thematischer Unterprogramme 

Entfällt, da keine thematischen Unterprogramme im EPLR-Programm des Landes Baden-

Württemberg enthalten sind. 

 

4.8. Bewertung der Vorkehrungen für LEADER (CLLD) 

Der LEADER-Ansatz hat sich in den letzten 20 Jahren als effektives und effizientes Werkzeug bei der 

Umsetzung von Entwicklungsmaßnahmen bewährt. Mit dem zukünftigen Programm wird dieser An-

satz weitergeführt, indem durch örtliche Gruppen getragene Entwicklungskonzepte (CLLD) unter-

stützt werden. Dies ermöglicht Gemeinden und lokale Organisationen zu mobilisieren und einzube-

ziehen, und so die Ziele der Strategie Europa 2020 eines intelligenten, nachhaltigen und integrativen 

Wachstums zu erfüllen und den territorialen Zusammenhalt zu fördern.  

 

Bei der Weiterentwicklung des LEADER-Programmes im Sinne des CLLD-Ansatzes in Baden-

Württemberg wurden auf Grundlage der sozio-ökonomischen Analyse und der SWOT Bedarfe strin-

gent abgeleitet und daraus Schwerpunkte formuliert, wobei die Konkretisierung den Regionen über-

lassen wird, da die lokalen Entwicklungskonzepte besonders den Stärken und Schwächen der Regio-

nen gerecht werden sollen. Prinzipiell sollen sich die lokalen Entwicklungskonzepte folgenden The-

men annehmen: 

� Förderung der Lebensqualität und des bürgerschaftlichen Engagements im ländlichen Raum; 

� Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft und Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe; 

� Erhaltung und Pflege des natürlichen Erbes und der Kulturlandschaft; 

� Förderung von Innovationen, Netzwerken und Kooperationen im ländlichen Raum. 

Die formulierten Schwerpunkte decken die Bedarfe des MEPL III sinnvoll ab und lassen den Regionen 

ausreichend Spielraum, um ihre eigenen Ziele und Strategien zu formulieren.  

                                                           
21
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4.8.1. Betrachtung des Förderspektrums 

Ziel des zukünftigen LEADER-Programms ist entsprechend der Priorität 6 die Erreichung einer ausge-

wogenen räumlichen Entwicklung der ländlichen Gebiete und negativen Entwicklungen entgegenzu-

wirken. Die oben genannten Schwerpunkte des baden-württembergischen LEADER-Programms de-

cken die aktuellen Herausforderungen ab. Die erwarteten Vorhabensarten werden sich positiv auf 

die weiteren Schwerpunktbereichen der ELER-VO auswirken. 

 

Auf Grundlage regionaler, fachspezifischer Themen und Zielsetzungen innerhalb der regionalen Ent-

wicklungskonzepte kann der LEADER-Ansatz deutlich breiter als in der Vergangenheit angewendet 

werden, da die REKs die Grundlage für die weitere Bewilligung von Projekten bilden und die LEADER-

Aktionsgruppen die Entscheidung über die Förderwürdigkeit eines Vorhabens treffen. Darüber hin-

aus erhalten die lokalen Aktionsgruppen die Möglichkeit, die Fördersätze für die einzelnen 

Vorhabensarten innerhalb vom Land vorgegebener Bandbreiten individuell für die jeweilige Region 

festzulegen. Positiv zu bewerten ist, dass zur Erweiterung des Gestaltungsspielraums der LEADER-

Regionen eine weitgehende Abkoppelung vom ELR erfolgt ist und eine eigenständige baden-

württembergische LEADER-Richtline erarbeitet werden soll.  

 

Hinsichtlich des Förderspektrums sollen neben einer Primärwirkung auf Priorität 6b insbesondere 

Projekte geförderte werden, die der Förderung von Unternehmen und Arbeitsplätzen (Priorität 6a), 

dem Umweltschutz (4b + 4c), der Eindämmung des Klimawandels und Anpassung an seine Auswir-

kungen (Priorität 5c), der naturschutzorientierten Regionalentwicklung bzw. der Förderung der Bio-

diversität (Priorität 4a), der Qualifizierung sowie dem Ausbaus von Kooperationen (Priorität 1a) die-

nen. 

 

Hinsichtlich der Gestaltung von Art und Inhalt der geförderten Projekte sind die LEADER-Gruppen 

nicht ganz frei. Doch wurden die Förderinhalte deutlich erweitert und bieten in Kombination unter-

einander vielfältige Möglichkeiten den individuellen Problemlagen in den Regionen zu begegnen.  

 

Im Rahmen sogenannter „Fördermodule“ werden förderfähige Projekte und Förderkonditionen defi-

niert. In einem aktuellen Entwurf werden folgende Module benannt: 

� Modul 1: Kommunale Förderung  

� Modul 2: Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) 

� Modul 3: Landschaftspflegerichtlinien (LPR) 

� Modul 4: Innovative Maßnahmen für Frauen im ländlichen Raum (IMF)  

� Modul 5: Kulturförderung  

� Modul 6: „Freies Modul“  

� Modul 7: Förderung des Regionalmanagements 

 

Über die Inanspruchnahme von im Rahmen der LPR, IMF und ELR (gewerblicher Teil) angebotenen 

Mainstreammaßnahmen hinaus bestehen weitere Möglichkeiten sowohl für öffentliche als auch pri-

vate Projektträger weitere, auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitte Projekte gefördert zu be-

kommen. 

 

Ein Multifonds-Ansatz ist in Baden-Württemberg nicht geplant. Gleichwohl wird empfohlen, dass die 

regionalen Entwicklungsstrategien im Sinne der Maxime „Eine Region – eine Strategie“ auch Aussa-

gen zum Einsatz von Fördermaßnahmen insbesondere anderer ESI-Fonds und zum entsprechenden 

Mittelansatz machen.  
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4.8.2. Territoriale Betrachtung 

Es ist beabsichtigt, bis zu 18 LAG mit einem durchschnittlichen Planungsbudget von 4,6 Mio. € an 

ELER- und Landesmitteln anzuerkennen. Somit wird die Anzahl der Lokalen Aktionsgruppen deutlich 

erhöht (bisher 8). Die der Ausweitung des LEADER-Ansatzes zugrunde liegende, deutliche Mittelauf-

stockung im Rahmen des MEPL III ist positiv zu bewerten.  

Die Anpassung der Vorgaben zur Größe der Aktionsgebiete von max. 150.000 Einwohnern auf 40.000 

bis 120.000 Menschen führt dazu, dass sich auch bisherige, nun über dieser Grenze liegende Regio-

nen, neu formieren müssen. Positiv zu bewerten ist, dass es durch die Entkopplung zum ELR-

Programm und Überschneidungsmöglichkeiten mit Verdichtungsräumen zukünftig nicht mehr zu 

„weißen Flecken“ innerhalb der LEADER-Regionen (siehe Halbzeitbewertung) kommen wird.  

 

4.8.3. Anforderungen und Auswahlkriterien der LEADER-LAG 

Um als LEADER-Region anerkannt zu werden, müssen die Regionen ein REK erarbeiten, das den Stär-

ken und Schwächen der Region ausreichend Rechnung trägt. Darüber hinaus sollen die LAG aus öf-

fentlich-privaten Partnerschaften bestehen, in denen die Wirtschafts- und Sozialpartner mindestens 

50 % bilden und die thematische Vielfalt und Bevölkerung (auch Jugendliche und Frauen) angemes-

sen abgebildet werden. Die Lokale Aktionsgruppe ist dabei in eine geeignete Rechtsform zu überfüh-

ren. Diese Neuerung trägt den positiven Erfahrungen aus anderen Bundesländern sowie den Empfeh-

lungen aus der Halbzeitbewertung Rechnung und wird ausdrücklich begrüßt. 

 

Anforderungen an die Lokalen Entwicklungskonzepte lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: 

� Entwicklung von innovativen Ansätzen zur integrierten Weiterentwicklung der Regionen; 

� Entwicklung einer konsistenten und umsetzbaren Strategie, die auf den Stärken und Schwächen 

der Regionen beruht; 

� Klare Zusammenarbeit bei den regionalen Themen mit den relevanten Organisationen; 

� Zusammenarbeit mit anderen Aktionsgruppen. 

Die differenzierten Kriterien sind den „Hinweisen zum Bewerbungs- und Auswahlverfahren“ zu ent-

nehmen. Mit den Grund- und Zusatzpunkten ist zu erwarten, dass die Konzepte stärker umsetzungs-

orientiert sein werden. Die Nachvollziehbarkeit und Transparenz des Auswahlprozesses ist gewähr-

leistet.  

Ebenso findet sich der innovative Charakter der geplanten Interventionen in den Anforderungen an 

die Regionen in ausreichendem Maße wieder. 

 

4.8.4. Institutionelle Umsetzung 

Die vier Regierungspräsidien Stuttgart, Karlsruhe, Tübingen und Freiburg treten während des Umset-

zungsprozesses als Bewilligungs- und die SEU (Steuerung und Koordinierung von EU-Maßnahmen) als 

Zahlstelle auf. Diese prüfen die Einhaltung der Förderrichtlinie, die die gesetzlichen, haushaltsrechtli-

chen und vergaberechtlichen Bestimmungen enthält.  

 

Eine landesweit vernetzende und die LEADER-Regionen betreuende Stelle ist beim Landesamt für 

Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (LGL) eingerichtet. Diese berät hinsicht-

lich vorgaben-konformer Umsetzung die LEADER-Regionen, fördert den Austausch zwischen den 

LEADER-Regionen und führt ein regelmäßiges Finanzcontrolling der Regionen durch.  

Zwar reduziert die Aufgabenteilung die unmittelbare Steuerungsfunktion der Verwaltungsbehörde, 

jedoch werden die Maßnahmen durch selbige und die Bewilligungsbehörde kontinuierlich überprüft 
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und kontrolliert. Ebenso ist die qualitative Umsetzung des MEPL III bzw. des CLLD-Ansatzes durch den 

vorgeschalteten Wettbewerb mit der Auswahl der besten Regionen gewährleistet. 

 

Hinsichtlich der Umsetzung der neuen Förderkonditionen sowie der zu erwartenden, gestiegenen 

Zahl zukünftiger LEADER-Regionen ist zu erwarten, dass es insbesondere bei den Bewilligungsstellen 

zu personellen Engpässen und Verzögerungen bei der Bearbeitung von Förderanträgen kommen 

wird. Hier wird empfohlen entsprechend Vorsorge zu tragen durch eine Aufstockung entsprechender 

personeller Kapazitäten sowie eine zeitnahe Schulung und Einweisung in die neuen Förderkonditio-

nen vorzunehmen. So könnte auch vermieden werden, dass Rechtsunsicherheiten bei den Bewilli-

gungen (und damit zeitliche Verzögerungen) sowie Differenzen in den Auslegungen der Vorgaben 

zwischen den Bewilligungsstellen entstehen.  

 

4.8.5. Monitoring und Evaluierung 

Die Bewertung von LEADER erfolgt zum einen durch eine Bewertung des Beitrags der Umsetzung von 

LEADER zur Erreichung der Ziele des MEPL III im Zuge der laufenden Bewertung durch externe 

Evaluatoren und zum anderen durch die Bewertung von LEADER in den LAG selbst. Die Bewertung 

des Beitrags der Umsetzung von LEADER zur Erreichung der Ziele des MEPL III erfolgt auf der Grund-

lage der Indikatoren in den Förderverfahren der konkreten Vorhaben sowie auf der Grundlage der 

Selbstbewertung der LAG in Bezug auf die im LEADER-Konzept von der LAG selbst aufgestellten Ziele 

und Indikatoren. 

 

Auf der einen Seite ist der Umfang der Selbstbewertung hinsichtlich der REK angemessen, jedoch 

erschweren selbst aufgestellte Ziele und Indikatoren eine Vergleichbarkeit zwischen den Regionen 

und eine eindeutige Zuordnung zu den Zielen des Landes. Die Vorgabe von einigen Pflichtindikatoren 

und weiteren Wahlpflichtindikatoren über die EU-Output- und Result-Indikatoren hinaus seitens des 

Landes wird daher empfohlen. 

4.8.6. Finanzielle Ausgestaltung 

Die finanzielle Ausstattung des baden-württembergischen LEADER-Programms mit 84 Mio. Euro an 

ELER- und Landesmitteln ist – vor dem Hintergrund der Aufstockung – grundsätzlich positiv zu bewer-

ten, wenngleich es nur bedingt als angemessen in Bezug auf die Ziele von Priorität 6 und die überge-

ordneten Zielen des MEPL III bezeichnet werden kann. So ist hinsichtlich der Breite der festgestellten 

Handlungsbedarfe sowie der o. g. Schwerpunkte festzuhalten, dass LEADER nicht geeignet ist als 

alleiniges Instrument im ländlichen Raum die Handlungsbedarfe adäquat zu bedienen. Hier sind 

vielmehr die Wechselwirkung und Komplementaritäten mit weiteren ELER-, EFRE-, ESF- sowie mit 

Bundes- und Landesmitteln finanzierten Programmen zu berücksichtigen wie die Dorfentwicklung, 

der Stadtumbau, die Tourismusförderung, Klimaschutz- und weitere Programme. Die fondsübergrei-

fende Bearbeitung durch die Regionen scheint daher erforderlich. 

 

Darüber hinaus ist, wie in Kapitel 4.3.6 ausgeführt, vor dem Hintergrund der zu erwartenden hohen 

Anzahl an Regionen, die sich auf den Weg einer partizipativen Erarbeitung regionaler Entwicklungs-

strategien gemacht haben, und der gleichzeitig umfangreichen Qualifizierungsmaßnahmen des Lan-

des für die Bewerberregionen, mit einer deutlich höheren Zahl an förderwürdigen Regionen im Rah-

men des Auswahlprozesses zur Anerkennung von LEADER-Regionen zu rechnen. Daher wäre es wün-

schenswert, das für das LEADER-Programm vorgesehene Budget weiter zu erhöhen, um einerseits 

allen qualifizierten Regionen eine Förderung zu ermöglichen und andererseits eine möglichst flä-

chendeckende Realisierung des LEADER-Programms umzusetzen.  

 

Das Land kann den nicht ausgewählten Regionen nur in geringem Maße vergleichbare Fördermög-

lichkeiten – z.B. im Rahmen von PLENUM oder des ILE-Umsetzungsmanagements – anbieten. Hier 
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besteht die Gefahr, dass die dort gestarteten Bürgerbeteiligungsprozesse eine negative Entwicklung 

nehmen. Hiergegen sollten vorbeugende Maßnahmen in Erwägung gezogen werden.  

 

4.9. Bewertung der Vorkehrungen für das nationale Netzwerk für den ländlichen Raum 

Zur Umsetzung des Art. 54 ELER-VO ist die Einrichtung eines nationalen Netzwerks Ländliche Räume 

(NLR) erforderlich. Programmatische Förder- und Arbeitsgrundlage ist ein eigenes Bundesprogramm. 

Die Einrichtung bzw. Weiterentwicklung des Netzwerks ist, wie in der Förderperiode 2007-2013 auch, 

an der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) vorgesehen.  

 

Zu den neuen Aufgaben der Deutschen Vernetzungsstelle ländliche Räume (DVS) in der Förderperio-

de 2014-2020 zählen die EIP AGRI, die Kooperationsförderung (Art. 35) sowie der CLLD-Ansatz. Tradi-

tionell nimmt die Vernetzungsstelle eine Schnittstellenfunktion zwischen unterschiedlichen nationa-

len aber auch europäischen Akteuren wahr, unterstützt die Koordinierungs- und Entwicklungsaktivi-

täten der Länder und ist beratendes Mitglied aller Begleitausschüsse.  

 

Der Zeitplan und weitere Details zur Einrichtung des nationalen Netzwerks werden im Bundespro-

gramm „Nationales Netzwerk für den Ländlichen Raum Deutschland 2014-2020“ ausführlich be-

schrieben und aus diesem Grund nicht mehr im MEPL III aufgeführt.  

 

In Baden-Württemberg sollen die Vernetzungsaktivitäten durch die an der Umsetzung des EPLR be-

teiligten Stellen und den Begleitausschuss unterstützt werden.  

 

Es wird empfohlen, dass in Baden-Württemberg die verschiedenen Angebote der Vernetzungsstelle 

wie Informations- und Qualifizierungsmaßnahmen, Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch etc. 

breit an die entsprechenden Zielgruppen kommuniziert werden. Eine aktive Rolle Baden-

Württembergs im nationalen Netzwerk sollte wahrgenommen werden, z.B. durch Präsentation von 

Best-practice-Beispielen und Ausrichtung eigener Veranstaltungen in Kooperation mit der DVS.  

 

4.10. Bewertung der Verwendung der Technischen Hilfe 

Baden-Württemberg nutzt die Möglichkeit, Vorhaben zur Ausarbeitung, Verwaltung, Begleitung, 

Bewertung, Information und Kommunikation, Vernetzung und Koordination, Konfliktbeilegung sowie 

zur Kontrolle und Prüfung aus dem ELER zu unterstützen. Die Mitgliedstaaten können ferner Vorha-

ben zur Verringerung des Verwaltungsaufwands für die Begünstigten, einschließlich rechnergestütz-

ter Systeme zum Datenaustausch, Vorhaben zur Stärkung der Leistungsfähigkeit der Behörden der 

Mitgliedstaaten fördern. Löhne, Gehälter sowie Reise- und Sachkosten, die den o.g. Aktivitäten die-

nen, sollen durch die Technische Hilfe finanziert werden.  

 

Für die Technische Hilfe sind rund 21 Mio. € öffentliche Ausgaben (je 10,5 Mio. € ELER- und 

Kofinanzierungsmittel) vorgesehen, daraus ergibt sich ein durchschnittlicher Jahresplafond von rund 

3 Mio. €. An den gesamten öffentlichen Ausgaben macht die Technische Hilfe rd. 1,7 % aus.  

 

Um den integrierten und nachhaltigen Ansatz des ELER zu unterstützten, sind insbesondere auch die 

Gewährleistung der Kontinuität des Übergangs der Förderperioden (d.h. Vorbereitung und Pro-

grammierung) und mit diesen und o.g. Aktivitäten in Zusammenhang stehende Studien vorgesehen 

(vgl. auch Bewertung des Evaluationsplans in Abschn. 5.4). 

 

Bei den Begünstigten sind bislang nur die Verwaltungsbehörde ELER, beteiligte Fachreferate, unter-

stützende Landesanstalten und die Zahlstelle (einschl. delegierter Stellen) benannt. Für die techni-

sche Unterstützung mit Hilfe von Studien sollten jedoch auch externe Gutachter vorgesehen werden. 
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4.11. Empfehlungen hinsichtlich der Relevanz und Kohärenz des Programms 

4.11.1. Empfehlungen zu Priorität 2 

� Die ausgewählten Maßnahmen in Priorität 2 zielen auf die festgestellten Bedarfe. Innerhalb der 

Maßnahmenbeschreibung sind beabsichtigte Primärwirkungen gut begründet. Zu erwartende Se-

kundärwirkungen werden in den Maßnahmenbeschreibungen jedoch nur kurz benannt und auch 

nicht ausführlich begründet. Gerade bei Sekundärwirkungen (z.B. 5b und 5d, Erhöhung Energieef-

fizienz, Verringerung der Emissionen) sollten kurze Begründungen erfolgen z.B. beim AFP, in der 

Marktstrukturförderung und in der Flurneuordnung (ILE).  

� In der Strategie-Beschreibung (Kapitel 5.2 des MEPL-Entwurfs) wird die Maßnahmenkombination 

gut begründet. Positiv festzuhalten ist, dass neben investiven auch nicht-investive Maßnahmen 

aufgegriffen werden: Beratung, Wissenstransfer, Qualifizierungs-, Coachingmaßnahmen, die Or-

ganisation von Workshops und die Bildung von Operationellen Gruppen im Rahmen von EIP soll 

die investiven Instrumente ergänzen. 

� Neben den vorgesehenen einzelbetrieblichen sind dazu auch überbetriebliche Strategien denk-

bar. Insbesondere bei wachsenden Betrieben sind die Optimierung der Arbeitswirtschaft und die 

Nutzung von Kooperationspotenzialen zu berücksichtigen. In den Förderstrategien sollten des-

halb Kooperationen und innovative Lösungen der Arbeitswirtschaft höher gewichtet werden, z.B. 

durch Aufnahme dieser Aspekte in die Auswahlkriterien.  

� In Priorität 2 wird nicht ausschließlich auf „Verstärkung und Optimierung des Einsatzes der Pro-

duktionsfaktoren“ in der Landwirtschaft gesetzt. Auch die „höhere Wertschöpfung durch Quali-

tätsproduktion“ (Regional- und Öko-Produkte, Tierwohl-Programme, baden-württembergische 

Qualitätsprogramme) sowie die Nutzung unternehmerischer Potenziale durch Diversifizierung 

werden anvisiert und gezielt unterstützt, zum Teil außerhalb des MEPL III. Dies sollte in passen-

den begleitenden Beratungsmodulen zur Förderung von vertikalen Kooperationen zwischen 

Landwirten und Verarbeitungs-/Vermarktungspartnern sowie zum Aufbau von Diversifizierungs-

Netzwerken erfolgen.  

� Insgesamt sollten die Angebote in Priorität 2 so aufeinander abgestimmt werden, dass Koopera-

tions- und Wertschöpfungsnetzwerke entstehen. Das Ziel besteht darin, sowohl die Lebensfähig-

keit der landwirtschaftlichen Betriebe zu verbessern und korrespondierend die Marktstellung der 

Erzeuger durch Qualitäts- aber auch organisatorische Maßnahmen in den Wertschöpfungsketten 

zu verbessern. 

4.11.2. Empfehlungen zu Priorität 3 

� Eine Empfehlung in der Halbzeitbewertung zum laufenden MEPL II war es, dass verstärkt Quali-

tätserzeugnisse gefördert werden sollten, die über das gesetzliche Mindestniveau hinausgehen. 

Diese Empfehlung bezog sich auf das QZ BW. Es wird daher empfohlen, dass das QZ BW, auch 

außerhalb des MEPL III, mittelfristig in seinen Standards weiterentwickelt werden sollte. 

� Das Land Baden-Württemberg beabsichtigt, das einzelbetriebliche Risikomanagement durch 

Fortbildungs- und Beratungsangebote zu verbessern. Der Evaluator empfiehlt an geeigneter Stel-

le im MEPL III noch deutlicher die Strategie des Landes Baden-Württemberg herauszustellen, 

landwirtschaftliche Unternehmen durch die Schaffung verlässlicher Rahmenbedingungen sowie 

durch die Entwicklung geeigneter Strategien und Instrumente für ein effizientes Risikomanage-

ment zu unterstützen, wie es in der ausführlichen Beschreibung der sozioökonomischen Analyse 

(MEPL III Entwurf, S. 108) erfolgt ist. 

� Gemessen an der großen Nachfrage der Verbraucher nach regionalen oder Label-Produkten aus 

ökologischem Landbau oder aus spezieller Produktion ist der Schwerpunktbereich 3a finanziell 
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sehr gering ausgestattet. Es ist daher sehr wichtig, dass Maßnahmen, die dafür außerhalb des 

MEPL III angeboten werden sollen, entsprechend gut finanziell ausgestattet werden. 

4.11.3. Empfehlungen zu Priorität 4 

� In der Beschreibung der Vorhabensarten „Förderung der Vorhaben im Rahmen der lokalen Stra-

tegien“ sowie „Kooperationsmaßnahmen“ im Rahmen von LEADER (Art. 35) wird der Aspekt Bio-

diversität nicht weiter erwähnt (während als Stichworte im Umweltbereich die „Vermeidung von 

Flächenverbrauch“, „Bewältigung des Klimawandels“ und „Ressourcenschutz“ genannt werden). 

Ein Verweis auf positive Auswirkungen auf den Naturschutz einzelner LEADER-Projekte sollte zu-

mindest aufgeführt werden, ansonsten lässt sich die in die Maßnahmenbeschreibung aufge-

nommene Sekundärwirkung 4a aus dem Programm nicht herleiten.  

� Auch die Flurneuordnung, die im Rahmen der integrierten ländlichen Entwicklung unter Art. 17 

gefördert wird und bei der nun verstärkt ökologische Aspekte mit einbezogen werden sollen, 

kann positive Auswirkungen auf den Natur- sowie den Wasserschutz haben. Ein entsprechender 

Sekundäreffekt ist in der Maßnahmenbeschreibung nicht aufgelistet. Dies sollte noch einmal 

überdacht werden, da im Programm ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass „wertvolle Bei-

träge zur Umsetzung des landesweiten Biotopverbundes … und der Naturschutzstrategie geleis-

tet“ werden. 

� In Fällen, wo ohne eine Förderung über den Vertragsnaturschutz auf den Förderflächen eher eine 

Nutzungsaufgabe droht als eine Intensivierung, sind zusätzliche Wirkungen auf den Wasserschutz 

(4b) nicht plausibel. Dies betrifft insbesondere die Vorhabensarten „Pflegende Bewirtschaftung“ 

und „Pflege nicht landwirtschaftlich genutzter Flächen“. 

� Keine Sekundärwirkung im Bereich Wasserschutz ist angegeben bei der AUK-Maßnahme zur 

Fruchtartendiversifizierung, die jedoch, wie auch in der Maßnahmenbeschreibung erwähnt, posi-

tive Auswirkungen durch eine Verringerung des chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel- 

und Düngeaufwands haben kann. Die Maßnahmenbeschreibung sollte diesbezüglich konsistent 

sein. 

� Es sollte erwogen werden, eine positive Sekundärwirkung auf den Bodenschutz (4c) bei der Ver-

tragsnaturschutzmaßnahme „Umstellung von Acker auf extensive Grünlandbewirtschaftung“ und 

bei den Begrünungsvorhaben „Winterbegrünung“, „Herbstbegrünung im Acker-/Gartenbau“ so-

wie „Begrünungsmischungen im Acker-/Gartenbau“ in der Maßnahmenbeschreibung anzugeben. 

Im Programmtext wird bereits auf die Bodenschutzwirkung dieser Vorhabensart hingewiesen. 

� Keine der Vorhabensarten mit Wirkungen auf den Bodenschutz sind auf bodenschutzrelevante 

Kulissen ausgerichtet (z.B. erosionsgefährdete Flächen), so dass eine entsprechende Boden-

schutzwirkung nicht unbedingt gezielt erreicht wird. Wenn dies nicht für notwendig erachtet wird 

(z.B. weil die Regelungen unter Cross compliance als ausreichend erachtet werden), sollte dies im 

Programm ausgeführt werden.  

� Der modulare Aufbau von FAKT begünstigt die Auswahl und Kombination von Maßnahmen je 

nach örtlichen Gegebenheiten und Erwägungen des Landwirts. Ob allerdings Maßnahmen in 

landwirtschaftlichen Gunstregionen ausreichend angenommen werden, hängt von den Rahmen-

bedingungen ab. 

4.11.4. Empfehlungen zu Priorität 5  

� Innerhalb der Diversifizierung (Art. 19) können Verarbeitung und Vertrieb von Biomasse zur 

energetischen Nutzung durch Endverbraucher sowie die Anlage von Kurzumtriebsplantagen ge-

fördert werden. Es sollte erwogen werden, für diese Vorhabensart einen entsprechenden Sekun-

däreffekt (5c) in der Maßnahmenbeschreibung anzugeben; dies würde auch mit Einschätzungen 

in der SUP übereinstimmen.  
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� Eine Sekundärwirkung auf Schwerpunktbereich 5c ist in den Maßnahmenbeschreibungen zur 

Brachebegrünung mit Blühmischungen und zur Fruchartendiversifizierung aufgelistet jedoch 

nicht nachvollziehbar.  

� Bei der Fruchtartendiversifizierung ist im Finanztableau eine Sekundärwirkung auf die Förderung 

der CO2-Bindung (5e) aufgelistet, in der Maßnahmenbeschreibung jedoch kein Hinweis darauf 

gegeben. Hier ist auf Konsistenz zu achten.  

� Eher gering einzuschätzen ist die Wirkung auf die CO2-Speicherung (5e) bei der Brachebegrünung 

mit Blühmischungen, da unter Cross compliance ohnehin eine Begrünung von Brachflächen ver-

langt wird, allerdings nicht mit Blühmischungen. 

� Hinterfragen kann man die ausgewiesene Sekundärwirkung auf die CO2-Speicherung (5e) bei 

einigen Vertragsnaturschutzmaßnahmen und bei Maßnahmen nach der LPR unter Art. 17, insbe-

sondere, wenn sich die Flächen ohne Förderung nicht für eine Intensivierung (z.B. Umbruch zu 

Ackerland, intensive Grünlandbewirtschaftung) eignen und eher von einer Nutzungsaufgabe be-

troffen sind, die aus Naturschutzgründen häufig nachteilig wäre, vom Gesichtspunkt der CO2-

Speicherung jedoch nicht. Offensichtlich ist eine Wirkung auf die CO2-Speicherung jedoch, falls 

die Maßnahmen zum Erhalt oder zur Wiedervernässung von Mooren beitragen. In den jeweiligen 

Maßnahmenbeschreibungen wird eine Klimaschutzwirkung nicht hervorgehoben; dies wird zum 

besseren Verständnis empfohlen, wo eine Wirkung nachvollziehbar ist; in anderen Fällen sollte 

wie oben beschrieben gegebenenfalls die Sekundärwirkung auf 5e nicht aufgeführt werden.  

� Auch der Diversifizierung (Art. 19) wird in der Maßnahmenbeschreibung eine Sekundärwirkung 

auf die CO2-Speicherung (5e) attestiert. Diese besteht allerdings lediglich im Fall der Förderung 

von Kurzumtriebsplantagen (die auch weitere nicht aufgeführte positive Umweltauswirkungen 

hat, insbesondere im Wasserschutz) und erscheint deshalb nur bedingt plausibel. 

� Eine Kulisse von Böden mit hohem organischem Anteil, in denen Grünlandmaßnahmen im Rah-

men von AUK-Maßnahmen, die die CO2-Speicherung im Boden erhöhen (Umwandlung von Acker- 

zu Grünland, Maßnahmen, die die Attraktivität der Grünlandbewirtschaftung im Vergleich zur 

Ackernutzung erhöhen) bevorzugt angeboten oder beworben würden, könnten deren Klimawirk-

samkeit deutlich erhöhen.  

� Investive Maßnahmen der Landschaftspflegerichtlinie (Art. 17) könnten im Fall von Projekten zur 

Wiedervernässung und Renaturierung von Mooren auf diesen Flächen deutliche Klimaschutzwir-

kungen entfalten, eine Tatsache, der sowohl in der Naturschutzstrategie als auch im IEKK eine 

hohe Bedeutung beigemessen wird. Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes (Art. 28) könnten 

eine angepasste Bewirtschaftung wiedervernässter Feuchtwiesen fördern. In den Maßnahmen-

beschreibungen wird dieser Aspekt allerdings bisher nicht erwähnt. Im Zusammenhang mit dem 

Moorschutzkonzept, das in Baden-Württemberg zurzeit entwickelt wird, könnte und sollte zu-

künftig der Fokus stärker auf entsprechende Aktivitäten gerichtet werden.  

� Im „Vorspann“ zur tabellarischen Beschreibung der Vorhabensarten des Vertragsnaturschutzes 

und des FAKT im MEPL III-Entwurf wird unter Abschnitt 8.2.10 b und der Zwischenüberschrift „(b) 

Vorhabensart Code 10.1.7 – 10.2.3“ angegeben, dass „durch den vollständigen Verzicht auf die 

Anwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln oder auf bestimmte Gruppen 

von Pflanzenschutzmitteln, ….. die CO2- und N2O- Emissionen deutlich verringert werden“ kön-

nen. Die klimaschonende Wirkung von Pflanzenschutzmitteln ist nicht plausibel, und eine Be-

gründung wird nicht gegeben. Die Formulierung sollte geändert werden. Sollte der Verzicht auf 

chemisch-synthetische Produktionsmittel gemeint sein, was auch mineralischen N-Dünger bein-

haltet, sollte der Text dahingehend präzisiert werden. 

� Die Bodenschutzkalkung (Art. 21 in Verbindung mit Art. 25) dient primär dem Bodenschutz (4c). 

Die anthropogen verursachte Versauerung von Ober- und Unterboden wird durch die Kalkung 
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kompensiert und die Funktionen der Böden (Puffer-, Filter- und Speicherwirkungen) werden wie-

der hergestellt. Es wird daher eine Verschiebung der Vorhabensart zum Schwerpunktbereich 4c 

empfohlen. Über die Steigerung der Vitalität und Stabilität der Wälder besitzt die 

Bodenschutzkalkung in der Förderung der CO2-Bindung einen Sekundäreffekt (Schwerpunktbe-

reich 5e).  

� Die Vorhabensart Technikförderung (Art. 21 in Verbindung mit Art. 26) sieht Investitionen in 

Techniken der Forstwirtschaft vor. Gefördert werden eine bodenschonende Holzernte im Boden-

schutzwald durch den Einsatz von Seilkränen und die Beschaffung von Geräten und Maschinen 

zur bodenschonenden Holzernte (z.B. Moorbänder). Diese Vorhabensart sollte ebenfalls primär 

dem Bodenschutz (4c) zugeordnet werden, da durch die Förderung im Wesentlichen Bodenschä-

den bei der Durchführung von Holzerntemaßnahmen auf sensiblen Standorten vermieden wer-

den sollen. Die Klimawirkungen durch eine verbesserte Bereitstellung für die stoffliche Nutzung 

(Produktspeicherwirkung) können als Sekundäreffekte eingestuft werden. 

4.11.5. Empfehlungen zur Umsetzung des LEADER-Ansatzes 

� Zwar verzichtet Baden-Württemberg auf die Umsetzung eines Multifonds-Ansatzes, doch sollte 

im Sinne der Maxime „Eine Region – eine Strategie“ darauf hingewirkt werden, dass die regiona-

len Entwicklungsstrategien der Lokalen Aktionsgruppen auch Aussagen zum Einsatz von Förder-

maßnahmen insbesondere anderer ESI-Fonds sowie zu einem entsprechenden Mittelansatz ma-

chen sollten. 

� Die Anpassung der Vorgaben zur maximalen Größe der Aktionsgebiete von max. 150.000 Ein-

wohnern auf 120.000 Einwohner dürfte dazu führen, dass bewährte LEADER-Regionen nicht fort-

geführt werden können. Diese sollten jedoch die Möglichkeit erhalten, fortgeführt werden zu 

können. 

� Daneben führte bereits in der vorherigen Förderperiode die Abgrenzung zu Städtebauförderregi-

onen und zu Verdichtungsräumen, zu „weißen Flecken“ innerhalb der LEADER-Regionen (siehe 

Halbzeitbewertung). In begründeten Fällen sollten daher Ausnahmen gewährt werden, um regio-

nale Identitäten optimal zu stärken und die regionale Wertschöpfung zu fördern, ohne Gebiete 

auszuschließen.  

� Um eine Vergleichbarkeit und Aggregierbarkeit der Ergebnisse der LEADER-Regionen auf Landes-

ebene zu ermöglichen, sollten seitens des Landes einige Pflichtindikatoren vorgegeben und wei-

tere Wahlpflichtindikatoren zur Berichterstattung angeboten werden. 

� Vor dem Hintergrund der zu erwartenden hohen Anzahl an förderwürdigen Regionen im Rahmen 

des Auswahlprozesses zur Anerkennung von LEADER-Regionen im Vergleich zur Anzahl beabsich-

tigter Bewilligungen wäre es wünschenswert, das für das LEADER-Programm vorgesehene Budget 

weiter zu erhöhen. So könnte einerseits allen qualifizierten Regionen eine Förderung ermöglicht 

und andererseits eine möglichst flächendeckende Realisierung des LEADER-Programms umge-

setzt werden. Unter Umständen wäre auch eine Reduzierung des Budgets je Region bei gleichzei-

tiger Erhöhung der Zahl anerkannten Regionen denkbar.  

� Hinsichtlich der (institutionellen) Umsetzung der neuen Förderkonditionen sowie der zu erwar-

tenden gestiegenen Zahl zukünftiger LEADER-Regionen ist zu erwarten, dass es insbesondere bei 

den Bewilligungsstellen zu personellen Engpässen und Verzögerungen bei der Bearbeitung von 

Förderanträgen kommen wird. Hier wird empfohlen entsprechend Vorsorge zu tragen durch eine 

Aufstockung entsprechender personeller Kapazitäten sowie eine zeitnahe Schulung und Einwei-

sung in die neuen Förderkonditionen vorzunehmen. So könnte auch vermieden werden, dass 

Rechtsunsicherheiten bei den Bewilligungen (und damit zeitliche Verzögerungen) sowie Differen-

zen in den Auslegungen der Vorgaben zwischen den Bewilligungsstellen entstehen. 
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4.11.6. Allgemeine Empfehlungen 

� Der MEPL III hat in Bezug auf die Strategie Europa 2020 seinen ganz klaren Schwerpunkt im Be-

reich „nachhaltiges Wachstum“. Dabei ist aber zu beachten, dass es sich weniger um „nachhalti-

ges Wachstum“ im eigentlichen Sinne handelt, wobei ökonomisches Wachstum gleichzeitig mit 

ökologischen und sozialen Verbesserungen einhergeht. Der Schwerpunkt liegt stattdessen auf 

Agrarumwelt- bzw. Forstumweltmaßnahmen und der Honorierung ökologischer Leistungen. Die 

Förderung eines nachhaltigen Wachstums im Sinne der Entwicklung von dauerhaft nachhaltigen 

Produktionsformen verbindet sich aber mit Vorhabensarten bzw. Maßnahmen, wie der Förde-

rung der Naturparke oder der Ökolandbauförderung. Die Beiträge zu den beiden weiteren Zielen 

der Strategie Europa 2020 sind von nachrangiger Bedeutung. Dies steht in Einklang mit der Be-

schreibung der Ausgangssituation der SWOT und den abgeleiteten Handlungsbedarfen, sollte 

aber auch im Strategieteil des MEPL III (Abschnitt 5.1.3) klar zum Ausdruck gebracht werden. 

� Das Strategiekapitel des MEPL III stellt in guter und komprimierter Form den Handlungsbedarf 

dar, der sich aus der SöA und SWOT ergibt. Was in Kapitel 5.1 – dem Strategiekapitel - aber noch 

fehlt, ist eine weitere Präzisierung der thematischen Ziele des MEPL III auf Ebene der sechs ELER-

Prioritäten, also was genau die Oberbegriffe der ELER-Prioritäten (z.B. „Verbesserung der Lebens-

fähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe und der Wettbewerbsfähigkeit“) für Baden-

Württemberg bedeuten. Eine solche Präzisierung ist erforderlich, um relevante Maßnahmen bes-

ser darauf ausrichten zu können. 

� Die große finanzielle Bedeutung, die Priorität 4a im MEPL III beigemessen wird, ergibt sich nicht 

automatisch aus der SWOT und Bedarfsanalyse in Kapitel 4, wo auch die Wettbewerbsfähigkeit 

der Landwirtschaft und Rentabilität der landwirtschaftlichen Betriebe sowie die sozio-

ökonomischen Entwicklungen in ländlichen Gebieten großen Stellenwert einnehmen. Vor diesem 

Hintergrund wären in Kapitel 5 des MEPL III noch strategische Überlegungen, die hinter dieser 

Gewichtung stehen, zu benennen. 

� Die verschiedenen Angebote der bundesweiten Vernetzungsstelle DVS wie Informations- und 

Qualifizierungsmaßnahmen, Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch etc. sollten breit an die ent-

sprechenden Zielgruppen kommuniziert werden. Eine aktive Rolle Baden-Württembergs im nati-

onalen Netzwerk sollte wahrgenommen werden, z.B. durch Präsentation von Best-practice-

Beispielen und Ausrichtung eigener Veranstaltungen in Kooperation mit der DVS. 

� Zur Ausschöpfung der Möglichkeiten im Rahmen der Technischen Hilfe sollten neben den bislang 

benannten Begünstigten (vgl. Abschn. 4.10) auch externe Gutachter vorgesehen werden.  

 

5. Messung des Fortschritts und der Ergebnisse des Programms 

5.1. Bewertung der programmspezifischen Indikatoren 

Im Entwurf der ELER-DVO (Stand: Juni 2014) wird der gemeinsame Satz an Kontext-, Ergebnis- und 

Output-Indikatoren für die Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums festgelegt. Außerdem sind 

die Indikatoren aufgeführt, die für die Festlegung quantifizierter Ziele für die Schwerpunktbereiche 

zu verwenden sind.  

 

Die DVO sieht vor, dass zur Festlegung der Etappenziele und der Ziele für den Leistungsrahmen die 

vorab festgelegten Indikatoren gemäß Anhang IV Nummer 5 der DVO verwendet werden. Alternativ 

können diese Indikatoren durch andere relevante Output-Indikatoren, wie sie im EPLR festgelegt 

sind, ersetzt und/oder ergänzt werden. In Baden-Württemberg fiel die Entscheidung zugunsten der 

ersten Variante.  
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Es liegen also keine programmspezifischen Indikatoren vor, um sie gemäß Ex-ante-Guideline auf 

SMARTness22 zu überprüfen. 

 

Wie in Kapitel 9 des MEPL III ausgeführt wird, werden aber die erweiterten Durchführungsberichte 

2017 und 2019 noch zusätzliche Ergebnisindikatoren enthalten, um das Erreichen von Zielen auf 

Ebene der Prioritäten bewerten sowie bestimmte Bewertungsfragen beantworten zu können. Es wird 

daher empfohlen, dass im Zuge der Auswahl von ergänzenden Ergebnisindikatoren diese nach 

SMARTness-Kriterien ausgewählt werden. 

5.2. Bewertung der quantifizierten Zielindikatoren 

Für alle Prioritäten und Maßnahmen, die im MEPL III programmiert werden, sind die Zielindikatoren 

gemäß ELER-DVO aufgeführt. Die Berechnungen der Zielindikatoren beziehen sich unmittelbar auf 

die im Programm genannten Kontextindikatoren, die den Ausgangswert für das Basisjahr darstellen.  

Die Zielindikatoren sowie entsprechende Zielwerte sind in Tabelle 3 aufgeführt. Die prognostizierten 

Zielwerte für das Jahr 2023 bilden – wenn auch (überwiegend) physischer und finanzieller Natur - 

eine wesentliche Grundlage, um die Zielerreichung zu messen. Abhängig von der Art der Maßnah-

men wurden die Ziele auf Basis der Erfahrungen der Förderperiode 2007-2013 gesetzt. Bei neuen 

Maßnahmen sind Ziel- (und Output-) Angaben vorsichtiger geschätzt, da noch nicht bekannt ist, auf 

welche Akzeptanz bzw. Nachfrage die Maßnahmen treffen.  

 

 

                                                           
22

 SMART: Spezifisch, Messbar, Akzeptiert, Realistisch, Terminiert (engl.: specific, measurable, accepted, realistic, timely) 



Ex-ante-Bewertung MEPL III ifls & art

 

82 

Tabelle 7: Zielindikatoren und Zielwerte 

Priorität 1   

Schwerpunktbereich Zielindikatoren Zielwert 2023 

1A T1 Prozentsatz der Ausgaben für Maßnahmen der Artikel 14, 15 und 35 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 in Bezug auf den Ge-

samtbetrag der Ausgaben für das Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums (Schwerpunktbereich 1A) 

99 %23 

1B T2 Gesamtzahl der Kooperationsvorhaben, die im Rahmen der Maßnahme „Zusammenarbeit“ unterstützt werden (Artikel 35 der 

Verordnung (EU) Nr. 1305/2013) (Gruppen, Netzwerke/Cluster, Pilotprojekte...) (Schwerpunktbereich 1B) 

126 

1C T3 Gesamtzahl der Schulungsteilnehmer im Rahmen von unter Artikel 14 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 fallenden Maßnah-

men (Schwerpunktbereich 1C) 

2.355 

Priorität 2   

Schwerpunktbereich Zielindikatoren Zielwert 

2A T4 Prozentsatz der landwirtschaftlichen Betriebe, die im Rahmen von Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums bei Inves-

titionen in die Umstrukturierung oder Modernisierung unterstützt werden (Schwerpunktbereich 2A) 

3,93 % 

Priorität 3   

Schwerpunktbereich Zielindikatoren Zielwert 

 Nicht programmiert  

Priorität 4   

Schwerpunktbereich Zielindikatoren Zielwert 

4A T9 Prozentsatz der landwirtschaftlichen Fläche, für die Verwaltungsverträge zur Unterstützung der biologischen Vielfalt und/oder 

der Landschaften gelten (Schwerpunktbereich 4A) 

9 % 

4B T10 Prozentsatz der landwirtschaftlichen Fläche, für die Verwaltungsverträge zur Verbesserung der Wasserwirtschaft gelten 

(Schwerpunktbereich 4B) 

8 % 

                                                           
23

 Bei dem hier im Indikatorenplan angegebenen Wert von 99 muss es sich um einen fehlerhaften Rechenalgorithmus oder ein Missverständnis handeln (Bezugsgröße für die 

Berechnung müsste die Gesamtsumme der öffentlichen Aufwendungen sein (vgl. ELER-DVO, Anhang IV Nummer 4). Entsprechend sollte der Anteil für Art. 14, 15 und 35 (31,7 

Mio. € ELER) an der Gesamtsumme des ELER mit rd. 5,1 % eingefügt werden. 
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4C T12 Prozentsatz der landwirtschaftlichen Fläche, für die Verwaltungsverträge zur Verbesserung der Bodenbewirtschaftung 

und/oder Verhinderung von Bodenerosion gelten (Schwerpunktbereich 4C) 

7 % 

Priorität 5   

Schwerpunktbereich Zielindikatoren Zielwert 

5D T18 Prozentsatz der landwirtschaftlichen Fläche, für die Verwaltungsverträge zur Reduzierung der Treibhausgas- und/oder Ammo-

niakemissionen gelten (Schwerpunktbereich 5D) 

6,78 % 

Priorität 6 

  

Schwerpunktbereich Zielindikatoren Zielwert 

6A T20 In unterstützten Projekten geschaffene Arbeitsplätze (Schwerpunktbereich 6A) 8 

6B T21 Prozentsatz der Bevölkerung im ländlichen Raum, für die lokale Entwicklungsstrategien gelten (Schwerpunktbereich 6B) 28,58 % 
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Den Angaben des MEPL III-Entwurfs zufolge wurden auf Basis der Erfahrungen der Förderperiode 

2007-2013 möglichst realistische Annahmen getroffen. Bei den aufgeführten Zielwerten handelt es 

sich um vorsichtig geschätzte Werte, die gleichwohl „SMART“ erscheinen.  

 

Priorität 1 

Die Ziele in den Schwerpunktbereichen 1A, 1B und 1C beschreiben den Umfang der geplanten Bera-

tungs-, Schulungs- und Kooperationsmaßnahmen. Die angebotenen Maßnahmen wurden noch nicht 

in der vorherigen Förderperiode gefördert und vor diesem Hintergrund liegen keine Erfahrungswerte 

zur Quantifizierung der Ziele vor. Der Zielwert für den Schwerpunktbereich 1A erscheint mit 99% 

jedoch überhöht, da lediglich rd. 5 % der ELER-Mittel für Art. 14, 15 und 35 eingeplant werden. Hier 

sollte eine Korrektur erfolgen. Der Schwerpunktbereich 1B wird mit 126 Kooperationsvorhaben ver-

gleichsweise hoch angesetzt. Das Land rechnet diesbezüglich mit rd. 20 EIP-Vorhaben und 106 weite-

ren Kooperationen gemäß Art. 35 der ELER-VO (Cluster, Netzwerke etc.). Das im Vergleich mit ande-

ren Bundesländern anspruchsvolle Ziel erfordert gezielte Informations- und effiziente Umsetzungsun-

terstützung, um in Frage kommende Partner in ausreichendem Umfang gewinnen zu können.  

Da bislang keine ELER-finanzierten Schulungsmaßnahmen  angeboten wurden, lässt sich nicht ab-

schätzen, ob der Zielwert von 2.355 Teilnehmern im Schwerpunktbereich 1C realistisch gewählt wur-

de. Bei durchschnittlichen Teilnehmerzahlen von ca. 24 Personen, würde dies die Organisation und 

Durchführung von etwa 100 Schulungsveranstaltungen bedeuten.  

 

Priorität 2 

Für Schwerpunktbereich 2A wurden 1.750 Betriebe angenommen, die bei Investitionen in die Um-

strukturierung oder Modernisierung unterstützt werden. Dies sind 3,9 % aller landwirtschaftlichen 

Betriebe in Baden-Württemberg (Kontextindikator 44.510 lw. Betriebe). Im Zeitraum 2007-2013 

wurden über 2.500 Betriebe gefördert, allerdings auf Grundlage weniger anspruchsvoller Förderkri-

terien bzw. -richtlinien (z.B. Tier-, Verbraucherschutz) und eines erweiterten Förderspektrums (z.B. 

waren Mehrzweckhallen und Güllegruben ebenfalls förderfähig). Darüber hinaus ist jedoch aktuell 

noch nicht ersichtlich, ob im Zielindikator T4 für Schwerpunktbereich 2A alle „Types of operations“ 

berücksichtigt wurden (z.B. Vorhaben mit Investitionen zur Erhaltung bzw. Inwertsetzung der Kultur-

landschaft M4.1.2/M4.2.2). Auch wäre vorstellbar, einen „Alternativ-Indikator“ für Investitionen der 

Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse zu benennen (M4.2.1, Schwer-

punktbereich 2A zugeordnet), damit diese Zielrichtung deutlicher herausgestellt wird.  

 

Priorität 3 

Für Priorität 3 sind keine Zielindikatoren angegeben. Es wäre zu prüfen, ob sich auch hier ein alterna-

tiver Indikator findet. Analog zur Leistungsreserve (s.u.) wird hier der alternative Ziel-Indikator „Zahl 

der geförderten Betriebe mit Tierwohlmaßnahmen“ vorgeschlagen. 

 

Priorität 4 

Die Zielindikatoren gemäß ELER-DVO für Priorität 4 beziehen sich jeweils auf den Prozentsatz der 

landwirtschaftlichen Fläche, für die Verwaltungsverträge zur Unterstützung der biologischen Vielfalt 

und/oder der Landschaften (Schwerpunktbereich 4A), der Wasserwirtschaft (Schwerpunktbereich 

4B) oder der Bodenbewirtschaftung und/oder Verhinderung von Bodenerosion (Schwerpunktbereich 

4C) gelten. Der Zielwert liegt bei 9,38 % für 4A, 7,76 % für 4B und 6,79 % für 4C. Bezogen auf den 

Kontextindikator der landwirtschaftlich genutzten Fläche von 1.409.999 ha (Stand 2010) würde dies 

Flächen von 132.300 ha, 109.400 ha und 95.700 ha entsprechen (physische Fläche). 

 

Die Zielwerte beziehen sich auf Beiträge durch AUK-Maßnahmen und die Förderung des ökologi-

schen Landbaus. In der vergangenen Förderperiode wurden für entsprechende Zielindikatoren die 

Agrarumweltmaßnahmen (einschließlich der Förderung des ökologischen Landbaus) berücksichtigt. 

In den jährlichen Zwischenberichten zu MEPL II wird nicht die physische Fläche, sondern die insge-
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samt geförderte Fläche berichtet, was bei mehreren Fördervarianten auf der gleichen Fläche zu 

Mehrfachzählung führt. Diese Angaben sind daher nicht mit den Zielwerten im MEPL III vergleichbar. 

Es wird empfohlen, im MEPL III zu verdeutlichen, welche Maßnahmen und Vorhabensbereiche in die 

einzelnen Zielindikatoren einfließen, um eine Beurteilung der Flächenziele zu ermöglichen. 

 

Betrachtet man alleine die Förderung des ökologischen Landbaus, dem eine prioritäre Wirkung auf 

den Schwerpunktbereich 4C zugeschrieben wird, so umfasste der Förderflächenumfang in 2013 ins-

gesamt 97.372 ha (vgl. MLR, 2014). Dies entspricht zu diesem Zeitpunkt 6,85 % der landwirtschaftlich 

genutzten Fläche. Der Zielwert für den Schwerpunktbereich 4C (6,79 %), dem in MEPL III der ökologi-

sche Landbau primär zugeordnet ist, wäre damit bereits erreicht. Es wäre zu schlussfolgern, dass mit 

der neuen Förderperiode also keine Steigerung der ökologisch bewirtschafteten Fläche angestrebt 

wird. Dies ist jedoch nicht ganz konsistent mit der in der Strategie hervorgehobenen Notwendigkeit 

der verstärkten Förderung ökologischer Anbauverfahren und der Tatsache, dass innerhalb von Priori-

tät 4 der ökologische Landbau die bei Weitem am stärksten finanziell ausgestattete Vorhabensart ist. 

Auch wenn die langfristig zu erwartenden, hohen Weltmarktpreise für Agrarprodukte eine Auswei-

tung des ökologischen Landbaus erschweren, erscheint der Zielwert sehr bescheiden, zumal die För-

dersätze im Vergleich zur vorherigen Förderperiode erhöht wurden.  

 

Die Zielindikatoren lassen sich leicht erheben und erfassen flächenbezogene Maßnahmen (ohne Zah-

lungen in benachteiligten Gebieten), sie geben jedoch keinen Hinweis auf investive Maßnahmen, die 

für die einzelnen Schwerpunktbereiche (insbesondere in Bereichen Biodiversität und Wasserschutz) 

eine bedeutende Rolle spielen. Bei den Flächenindikatoren ist außerdem zu beachten, dass sie gene-

rell auf potenzielle Effekte in den genannten Wirkungsbereichen hinweisen, da die Umsetzung und 

tatsächliche Wirksamkeit nicht erfasst wird, und die Bandbreite der einbezogenen Maßnahmen be-

trächtlich ist. Für eine bessere Einschätzung der potenziellen Wirkungsintensität des Indikators wäre 

eine transparente Zuordnung der Maßnahmen und Vorhabensarten zu den Zielindikatoren erforder-

lich. Darüber hinaus werden für die tatsächliche Wirkungsabschätzung der einzelnen Maßnahmen im 

Rahmen der Bewertung von MEPL III in 2019 weitere Indikatoren erforderlich sein. 

 

Einen weiteren Ansatzpunkt zur Abschätzung der Planungen bietet die Tabelle unter 11.2 des 

MEPL III mit einem Überblick zum geplanten Output und der Ausgaben: 

 

Für AUK-Maßnahmen (primäre Wirkungen in den Schwerpunktbereichen 4A und 4B) werden insge-

samt 475.376.595 € eingeplant. Eine physische Fläche von 211.600 ha soll erreicht werden. Wenn 

man die Förderung des ökologischen Landbaus mit einbezieht, so sind die Gesamtausgaben etwas 
geringer als im MEPL II von 2007-2013 (728.933.066 € in MEPL III im Vergleich zu 753.099.263 € in 

MEPL II), die physische Fläche reduziert sich jedoch ganz erheblich (307.362 ha in MEPL III im Ver-

gleich zu 779.177 ha im MEPL II im Jahr 2013) (vgl. MLR, 2014). Dies ist dadurch erklärbar, dass einige 

besonders flächenstarke, ehemalige Agrarumweltmaßnahmen (Verzicht auf Wachstumsregulatoren, 

extensive Grünlandnutzung, Mulch-und Direktsaat, 4-gliedrige Fruchtfolge, Ausbringung flüssiger 

Wirtschaftsdünger) in der neuen Förderperiode nicht enthalten sind. Die öffentlichen Ausgaben wer-

den damit nachvollziehbar auf wirkungsvollere Maßnahmen konzentriert. Ein Vergleich mit der letz-

ten Förderperiode auf Grundlage eine Schätzung der physischen Fläche ist jedoch mit großen Unsi-

cherheiten behaftet. Aufschlussreich sind Annahmen zur Förderfläche einzelner Vorhabensarten, die 

der Planung zugrundeliegen. Nach mündlichen Verlautbarungen der zuständigen Fachreferate wird 
im Vertragsnaturschutz eine höhere Förderfläche angestrebt, was im Hinblick auf die in vielen Teil-

maßnahmen deutlich erhöhten Fördersätze sowie einigen Ergänzungen bei den Zulagen zur Grün-

landbewirtschaftung als realistisch erscheint. Auch im Bereich der AUKM unter FAKT wird für diverse 

Vorhabensarten eine Erhöhung der Förderfläche eingeplant, häufig verbunden mit einer Erhöhung 

der Prämien (z.B. Weinbausteillagen, Verzicht auf chemisch-synthetische Produktionsmittel). In an-

deren Fällen (z.B. Fruchtartendiversifizierung, artenreiches Grünland) wird von einer geringeren Flä-
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chenbeteiligung ausgegangen. Diese vorsichtige Schätzung ist für die Evaluatoren insofern nachvoll-

ziehbar, als dass im ersten Fall die Verpflichtung zu einem Mindestanteil an Leguminosen zu einer 

geringeren Akzeptanz beitragen oder der Leguminosenanbau teilweise alternativ als Anrechnung für 

ökologische Vorrangflächen eingeplant werden könnte. Im zweiten Fall kann eine generell sinkende 

Bereitschaft zur Grünlandextensivierung den bereits in den letzten Jahren sichtbaren deutlichen 

Trend zur Reduktion der Förderfläche für das artenreiche Grünland weiter fortsetzen. Die Prämien-

sätze für artenreiches Grünland mit 4 Kennarten wurden allerdings deutlich erhöht sowie eine weite-

re noch besser honorierte Variante mit 6 Kennarten eingeführt, was insbesondere den Anreiz für 

eine Teilnahme mit einzelnen Grünlandflächen, die keiner anderen AUKM-Förderung unterliegen, 
stark fördern sollte. Da jedoch auf den betroffenen Flächen die Förderung nicht mehr als Top up son-

dern nur als Ersatz zu  den weit verbreiteten Maßnahmen DGL mit Viehbesatz bis 1,4 RGV/ha und 

dem ökologischen Landbau einsetzbar ist, ist ein positiver Anreiz für Landwirte, die ohnehin inner-

halb des ökologischen Landbaus gefördert werden lediglich für die Teilmaßnahmen mit 6 Kennarten, 

und hier auch nur in geringem Maß vorhanden. Für Landwirte, die an der Maßnahme DGL mit Vieh-

besatz bis 1,4 RGV/ha (mit Mineraldüngereinsatz) teilnehmen, ist der Anreiz, Flächen anstatt dessen 

mit der Maßnahmen zu artenreichem Grünland (4 Kennarten) zu belegen, nun höher als in der ver-

gangenen Förderperiode.  

Für Beratungsmaßnahmen (Art. 15) sind im Vergleich zur bisherigen Förderperiode deutlich mehr 

Mittel eingeplant. Alleine für den Schwerpunktbereich 4A werden 2.800.000 € veranschlagt, und es 

wird angestrebt, 1.900 Personen zu erreichen. Da die ELER-geförderte Beratung für die kommende 

Förderperiode neu konzipiert wurde, kann die finanzielle Ausstattung nicht mit jener der vergange-

nen Jahre verglichen werden. Die finanzielle Ausstattung beläuft sich rechnerisch auf 1.474 € pro 

beratener Person und beinhaltet damit ausreichend Mittel, um die maximalen Beiträge pro Bera-

tungsleistung von 1.500 € abzudecken. Für Investitionen im Rahmen von Artikel 17 in Verbindung mit 

der Landschaftspflegerichtlinie werden öffentliche Ausgaben von 128.000.000 € und ein Gesamtin-

vestitionsvolumen von 202.000.000 € geplant. Dies liegt über dem in der letzten Förderperiode getä-

tigten Gesamtinvestitionsvolumen von 156.758.452 € (vgl. MLR, 2014) und ist damit anspruchsvoller 

ausgestattet als zuvor. Öffentliche Ausgaben im Rahmen des Artikels 20 (Basisdienstleistungen und 

Dorferneuerung) sollen sich auf 113.200.000 € belaufen, von denen 85.200.000 € für Naturparke 

(Schwerpunktbereich 4A) und 28.000.000 € für Investitionen zur Umsetzung der WRRL eingeplant 

sind. Hinzu kommen 2.800.000 € für kooperative Maßnahmen im Zusammenhang mit der Förderung 

von Naturparken unter Artikel 35. Die eingeplanten Mittel übersteigen insbesondere bei der Natur-

parkförderung jene der bisherigen Förderperiode. Dies ist angesichts der deutlichen Überzeichnung 

der Ausgaben an öffentlichen Mitteln für diese Maßnahmen in der vergangenen Förderperiode eine 

folgerichtige Entscheidung. Für Zahlungen im Rahmen von Natura 2000 und der WRRL sind insgesamt 

13.055.000 € eingeplant. 8.000 ha Natura 2000-Flächen im Wald sollen gefördert werden sowie 

8.000 ha landwirtschaftliche Nutzfläche über diverse Maßnahmen zum Wasserschutz. Letztere wer-

den mit MEPL III neu eingeführt, so dass ein Vergleich mit der vorherigen Förderperiode nicht mög-

lich ist. Bezüglich der Zahlungen für benachteiligte Gebiete werden deutliche Rückgänge erwartet, 

insbesondere, was benachteiligte Gebiete, die nicht Berggebiete sind, betrifft (375.000 ha im Ver-

gleich zu 576.345 ha). Demensprechend sinken auch die veranschlagten öffentlichen Mittel auf 

210.100.000 € (Vergleich letzte Förderperiode: 247.148.525 €). Dies ist nachvollziehbar vor dem Hin-

tergrund, dass in der neuen Förderperiode keine Ausgleichzulage mehr für Ackerflächen gewährt 

wird.  

 

Priorität 5 

Der Zielindikator gemäß ELER-DVO für Priorität 5 bezieht sich auf den Prozentsatz der landwirtschaft-

lichen Fläche, für die Verwaltungsverträge zur Reduzierung der Treibhausgas- und/oder Ammoniak-

emissionen gelten (Schwerpunktbereich 5D). Der Zielwert liegt bei 6,78 %, was einer Förderfläche 

von 95.606 ha entspricht, die durch die Vorhabensarten zur extensiven Bewirtschaftung des Dauer-

grünlandes mit Viehbesatz bis 1,4 RGV/ha HFF (mit und ohne Verzicht auf mineralische N-Düngung) 
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erreicht werden soll. Dieses Ziel liegt niedriger als die bisher durch die vergleichbare Maßnahme ge-

förderte Fläche in der vorherigen Förderperiode (z.B. 137.513 ha im Jahr 2013; 158.869 ha im Jahr 

2011). Da gleichzeitig die Prämien erhöht werden sollen und die Variante mit mineralischer Düngung 

den Landwirten weiterhin offensteht, ist nicht direkt nachvollziehbar, weshalb dieses Ziel so zurück-

haltend definiert ist. 

 

Für die anderen Bereiche sind keine Maßnahmen mit primärer Wirkung auf Priorität 5 ausgewiesen. 

 

Priorität 6 

Der Zielwert T20 ist für Schwerpunktbereich 6A vergleichsweise niedrig bemessen (Diversifizierung, 

Existenzgründung; innovative Maßnahmen für Frauen; Ziel = 8 Arbeitsplätze). Die programmierten 

Teilmaßnahmen des Art. 19 dürften aus Sicht der Ex ante-Evaluierung – insbesondere im Bereich 

Diversifizierung - mit anspruchsvolleren Zielsetzungen ausgestattet werden, zumal zusätzliche Nach-

frage durch die Einbeziehung einiger Teilmaßnahmen in LEADER-Strategien entstehen kann. Der Bei-

trag der Diversifizierung (ab 2014 in 2A programmiert) zur Schaffung von Beschäftigung im ländlichen 

Raum war auch in der vergangenen Förderperiode nicht unbedeutend (vgl. laufende Bewertung 

MEPL II). 

 

Der Zielwert T21 – knapp 30% der Bevölkerung im ländlichen Raum, für die lokale Entwicklungsstra-

tegien gelten – erscheint vor dem Hintergrund der anvisierten 18 LEADER-Förderregionen realistisch. 

 

 

Da bestimmte Maßnahmen/Vorhabensarten nicht im baden-württembergischen EPLR programmiert 

werden, finden die Zielindikatoren T5-T8 sowie T11, T13-T17, T19 und T22-24 keine Anwendung. Dies 

sind Indikatoren, die sich auf folgende Bereiche beziehen: 

� Junglandwirteförderung (T5), 

� Zahl der Betriebe, die sich an Qualitätsprogrammen, lokalen Märkten und kurzen Versorgungs-

wegen sowie Erzeugergemeinschaften beteiligen (T6), 

� Zahl der Betriebe, die an Risikomanagementprogrammen teilnehmen (T7), 

� Wald-/ Forstmaßnahmen (T8) und  

� IKT-Infrastrukturen (IKT) (T24).  

 

5.3. Bewertung der Eignung der Etappenziele für den Leistungsrahmen 

Realisierbare Fortschritte und Erfolge in allen Prioritäten sollen aus der Bewertung der gewählten 

Etappenziele erkenn- und belegbar sein. Die im Entwurf des MEPL III verwendeten Etappenziele ba-

sieren auf den Vorschlägen der ELER-DVO (Entwurf ELER-DVO, Anhang IV, Nummer 5).  

 

In der nachfolgenden Tabelle 8 sind die Indikatoren für den Leistungsrahmen einschließlich der Ziel-

werte für das Jahr 2023, die adjustment top ups sowie die Meilensteine (relativ und absolut) für das 

Jahr 2018 aufgeführt.  
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Tabelle 8: Leistungsrahmen (Etappenziele) – Indikatoren 

 

Priorität Indikator Ziel 2023 Adjustment top 

ups 

Meilen-
stein 2018 
(%) 

Meilenstein 
2018 
(absoluter Wert)  

P2 ELER-Mittel einschließlich nationaler Kofinanzierung P2 (EUR) 489.100.971 166.825.967 20 % 64.455.000,80 

Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe, die im Rahmen von Programmen zur Entwick-

lung des ländlichen Raums bei Investitionen in die Umstrukturierung oder Modernisie-

rung unterstützt werden (Schwerpunktbereich 2A) + Zahl der landwirtschaftlichen Be-

triebe mit Geschäftsentwicklungsplänen/Investitionen für Junglandwirte, die im Rah-

men von Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums unterstützt werden 

(Schwerpunktbereich 2B) 

1.750 298 20 % 290,4 

P3 ELER-Mittel einschließlich nationaler Kofinanzierung P3 (EUR) 39.235.000 35.560.000 15 % 551.250 

Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe, die Unterstützung für die Beteiligung an Quali-

tätsprogrammen, lokalen Märkten/kurzen Versorgungswegen sowie Erzeugergemein-

schaften erhalten (Schwerpunktbereich 3A)  

Art. 16 nicht 

programmiert 

   

Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe, die an Risikomanagementprogrammen teilneh-

men (Schwerpunktbereich 3B) 

Art. 16 nicht 

programmiert 

   

Alternativer Indikator: Zahl der geförderten Betriebe mit Tierwohlmaßnahmen 3.761 3.424 15 % 50,55 

P4 ELER-Mittel einschließlich nationaler Kofinanzierung P4 (EUR) 1.119.036.595 310.867.095 60 % 484.901.700 

Landwirtschaftliche Fläche mit Verwaltungsverträgen, die zur biologischen Vielfalt bei-

tragen (Schwerpunktbereich 4A) + zur Verbesserung der Wasserwirtschaft (Schwer-

punktbereich 4B) + zur Verbesserung der Bodenbewirtschaftung/Verhinderung von 

Bodenerosion (Schwerpunktbereich 4C) 

315.362 54.978 80 % 208.307,2 

P5 ELER-Mittel einschließlich nationaler Kofinanzierung P5 (EUR)  109.226.471 2.975.000 60 % 63.750.882,6 

Zahl der Investitionsvorhaben in den Bereichen Energieeinsparungen und Energieeffizi-

enz (Schwerpunktbereich 5B) + im Bereich der Energieerzeugung aus erneuerbaren 

Quellen (Schwerpunktbereich 5C) 

nicht program-

miert 

 

   

Land- und forstwirtschaftliche Fläche im Rahmen der Verwaltung zur Förderung der 

Kohlenstoffspeicherung/-bindung (Schwerpunktbereich 5E) + landwirtschaftliche Flä-

che, für die Verwaltungsverträge zur Reduzierung der Treibhausgas- bzw. Ammoniak-

emissionen gelten (Schwerpunktbereich 5D) + bewässerte Fläche, auf der eine Umstel-

95.606  80 % 76.484,8 
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lung auf wirksamere Bewässerungssysteme erfolgt (Schwerpunktbereich 5A) 

P6 ELER-Mittel einschließlich nationaler Kofinanzierung P6 (EUR)  87.500.000  8 % 7.000.000 

Anzahl der geförderten Vorhaben zur Verbesserung der grundlegenden Dienstleistun-

gen und Infrastrukturen in ländlichen Gebieten (Schwerpunktbereich 6B u. 6C) 

Art. 20 in 6b/6c 

nicht program-

miert 

   

Von einer lokalen Aktionsgruppe abgedeckte Personen (Schwerpunktbereich 6B) 1.800.000  100 % 1.800.000,00 
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Generell gilt auch bei den Etappenzielen, dass es sich bei den aufgeführten Zielwerten teilwei-

se um vorsichtig geschätzte Werte handelt, die gleichwohl realistisch erscheinen.  

In Priorität 3 wurden die vorab festgelegten Indikatoren um einen alternativen Kennwert er-

gänzt. Hierbei handelt es sich um den Indikator „Zahl der geförderten Betriebe mit Tierwohl-

maßnahmen“. Als Zielwert werden 3.761 Betriebe genannt. Der Meilenstein im Jahr 2018 liegt 

bei 15 %, dies entspricht 50,55 Betrieben. Als Begründung für diesen vergleichsweise niedrigen 

Wert wird aufgeführt, dass es sich bei der Maßnahme Tierwohl um eine neue Maßnahme han-

delt, deren Akzeptanz unbekannt ist.  

In den überwiegenden Fällen wurden die Meilensteine auf Basis der Erfahrungen der Förder-

periode 2007-2013 gesetzt. In Priorität 4 sind u.a. in den Artikeln 21, 28, 30, 34 neue 

Vorhabensarten enthalten, deren Akzeptanz unbekannt ist. Aus diesem Grund ist beispielswei-

se der Indikator „ELER-Mittel einschließlich nationaler Kofinanzierung in Priorität 4“ relativ 

niedrig ansgesetzt.  

Da Artikel 16 nicht programmiert wird, finden die beiden Indikatoren der Priorität 3 „Zahl der 

landwirtschaftlichen Betriebe, die Unterstützung für die Beteiligung an Qualitätsprogrammen, 

lokalen Märkten/kurzen Versorgungswegen sowie Erzeugergemeinschaften erhalten“ 

(Schwerpunktbereich 3a) und „Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe, die an Risikomanage-

mentprogrammen teilnehmen“ (Schwerpunktbereich 3b) keine Anwendung.  

Der Indikator „Zahl der Investitionsvorhaben in den Bereichen Energieeinsparungen und Ener-

gieeffizienz (Schwerpunktbereich 5B) + im Bereich der Energieerzeugung aus erneuerbaren 

Quellen (Schwerpunktbereich 5C)“ wird – da nicht programmiert - ebenfalls nicht angewendet. 

Und auch der Indikator „Anzahl der geförderten Vorhaben zur Verbesserung der grundlegen-

den Dienstleistungen und Infrastrukturen in ländlichen Gebieten“, der in Priorität 6 anzuwen-

den ist, bleibt ohne Wert, da der Artikel 20 nicht in den Schwerpunktbereichen 6b/6c sondern 

unter Priorität 4 programmiert wird.  

 

5.4. Bewertung der vorgeschlagenen Monitoring- und Bewertungssysteme und des Evaluati-

onsplans 

Der Evaluationsplan bildet den Gesamtrahmen für die Monitoring- und Bewertungsvorkeh-

rungen und -aktivitäten im Rahmen des baden-württembergischen ELER-Programms für den 

gesamten Förderzeitraum. Die Implementierung des Evaluationsplans obliegt der Verwal-

tungsbehörde. Neben der Benennung der erforderlichen Bewertungsmethoden sind ausrei-

chende Ressourcen und Daten frühzeitig bereit zu stellen. Sowohl eine kontinuierliche Beglei-

tung der Programmumsetzung als auch eine gezielte Bewertung (z.B. im Rahmen der jährlichen 

Berichterstattung, der erweiterten Umsetzungsberichte (sog. AIR) oder der Ex-post Bewertung) 

sollen helfen, „über Ziele zu steuern“, d.h. strategische Entscheidungen zu fällen ggf. zu revi-

dieren und neu auszurichten. Die Kontrolle der Umsetzungsqualität des MEPL III erfolgt durch 

die Verwaltungsbehörde sowie den eingesetzten Begleitausschuss. Die Operationalisierung 

erfolgt mittels geeigneter Indikatoren.  

Die vorgesehene, stärkere Verknüpfung der Programmsteuerung und der Programmevaluie-

rung sowie die Schaffung einer „nachvollziehbareren Transparenz über Inhalte und Abläufe 

von Monitoring- und Evaluations-Maßnahmen“ sind im Sinne der Vorschläge der EU-

Kommission zu begrüßen.  

Zu den Mitgliedern des Begleitausschusses des MEPL III zählen unter anderem auch die Ver-

waltungsbehörden der anderen ESI-Fonds; dies wird sehr positiv bewertet. Ein intensiver Aus-
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tausch und die Koordination der Umsetzung des Evaluationsplans sollen damit sichergestellt 

werden. Darüber hinaus ist eine ressortübergreifende Abstimmung auch für andere Koordinie-

rungsbereiche zu empfehlen.  

Die verschiedenen Bewertungsstrukturen (v.a. Berichtspflichten) sowie die Verantwortlichkei-

ten und deren Aufgaben/Funktion (Datenbereitsteller, -nutzer, Adressat) werden im MEPL III 

ausführlich beschrieben. Dabei wird auch auf die besondere Rolle von LEADER und der LAG 

eingegangen: Auf der einen Seite ist die (Selbst-)Evaluierung der eigenen Regionalen Entwick-

lungsstrategie (RES) Aufgabe der LAG. Andererseits sind die Beiträge von LEADER zum MEPL III 

extern zu bewerten. Darüber hinaus sollten Hilfestellungen und Anforderungen im Rahmen der 

geforderten (Selbst-)Evaluierung frühzeitig an die LAG übermittelt werden. 

Im Evaluationsplan werden sowohl Bewertungsstrukturen, Bewertungsthemen (Förderinter-

ventionen, Bewertung der Querschnittsthemen etc.) und –aktivitäten als auch der Zeitplan 

sowie die technischen, administrativen und personellen Ressourcen, die in Zusammenhang mit 

dem Evaluationsplan zur Anwendung kommen sollen, benannt. Diese werden durch die 

Evaluatoren als realistisch eingeschätzt. Darüber hinaus werden die zur zielgruppenspezifi-

schen Kommunikation der Evaluationsergebnisse eingesetzten Medien/Kanäle aufgeführt. Ein 

besonderer Fokus liegt auf den jährlichen Durchführungsberichten, deren Diskussion im Be-

gleitausschuss einen „zentralen Mechanismus zur Nachverfolgung (follow-up) der Umsetzung 

der Evaluationsergebnisse“ darstellt (MEPL III-Entwurf, S. 587).  

Die Möglichkeit einer effizienten und zeitpunktgerechten Umsetzung des Evaluationsplans 

scheint gegeben.  

Da die gewählten Output- und Zielindikatoren jedoch immer nur einen Teil des Wirkungsspekt-

rums der ELER-Maßnahmen abdecken, sollten rechtzeitig ergänzende Datengrundlagen, z.B. 

durch thematische Studien, bereitgestellt werden. Dies vor allem, um für die erweiterten 

Durchführungsberichte und die Beantwortung der Bewertungsfragen eine ausreichende und 

valide Datenbasis zu erhalten (z.B. im Hinblick auf die Verbesserung der Energieeffizienz, den 

Umfang der Wertschöpfungsbeiträge, Wirkungen auf die Biodiversität oder das Ausmaß von 

Ökosystemleistungen). Baden-Württemberg sieht bei geplanten empirischen Erhebungen eine 

intensive Abstimmung mit allen Akteuren vor.  

 

5.5. Schlussfolgerungen und Empfehlungen hinsichtlich der Messung des Fortschritts und der 

Programmergebnisse 

� Die aufgeführten Indikatoren können als Ziel- und Output-Kennwerte für die Zielfort-

schritts-Bewertung herangezogen werden. Allerdings ist nicht immer ersichtlich, ob al-

le Vorhabensarten (z.B. in P2) im Zielindikator berücksichtigt wurden (z.B. Vorhaben 

mit Investitionen zur Erhaltung bzw. Inwertsetzung der Kulturlandschaft). Für bedeu-

tendere Teilbereiche der investiven Förderung wäre auch ein programmspezifischer 

„Alternativ-Indikator“ z.B. für Investitionen der Verarbeitung und Vermarktung land-

wirtschaftlicher Erzeugnisse (M4.2.1) denkbar, um aussagekräftige Zusatzinformatio-

nen für das Monitoring zu erhalten. Insbesondere für die Erfassung der Ergebnisindika-

toren, der Beschreibung bzw. Bewertung komplexer und vielfältiger Wirkungsdimensi-

onen und zur konkreten Beantwortung der Bewertungsfragen gemäß DVO sollten da-

rüber hinaus rechtzeitig zusätzliche aussagekräftige und profunde Datengrundlagen 

geschaffen werden.  
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� Es wird empfohlen, im MEPL III zu verdeutlichen, welche Maßnahmen und 

Vorhabensbereiche in die einzelnen Zielindikatoren einfließen, um eine Beurteilung 

der Flächenziele zu ermöglichen. 

� Der Zielwert, der Schwerpunktbereich 4C zugeordnet ist - 6,79 % der gesamten LF – ist 

vermutlich deckungsgleich mit dem geplanten Förderflächenumfang für den ökologi-

schen Landbau. Damit ist der geplante Förderflächenumfang für den Ökolandbau aber 

nahezu identisch mit dem Flächenumfang in 2013. Zu dem Zeitpunkt umfasste er ins-

gesamt 97.372 ha (vgl. MLR, 2014), was einem Anteil von 6,85 % der landwirtschaftlich 

genutzten Fläche entsprach. Es wird empfohlen zu prüfen, ob der nahezu gleiche För-

derflächenumfang angemessen ist, da mit der Strategie des MEPL III eine verstärkte 

Förderung des ökologischen Landbaus angestrebt wird und die Fördersätze im Ver-

gleich zur vorherigen Förderperiode erhöht wurden. Auch wenn die langfristig zu er-

wartenden, hohen Weltmarktpreise für Agrarprodukte eine Ausweitung des ökologi-

schen Landbaus erschweren, erscheint der Zielwert niedrig angesetzt. 

� Für einzelne Vorhabensarten unter Priorität 4 und 5 kann von einer hohen Nachfrage 

ausgegangen werden, aus diesem Grund werden die Meilensteine sehr hoch ange-

setzt. Jedoch hängen die Nachfrage und Akzeptanz einzelner Maßnah-

men/Vorhabensarten unter den Prioritäten 4 und 5, z.B. ökologischer Landbau, stark 

von externen Einflüssen und den Entwicklungen auf den konventionellen und ökologi-

schen landwirtschaftlichen Märkten (Preisabstände) sowie den Energiemärkten ab. Ei-

ne genauere prospektive Ziel-Festlegung ist deshalb schwierig.  

� Die Begründungen für die Bezifferung der Etappenziele sind im Allgemeinen schlüssig 

und nachvollziehbar, könnten jedoch etwas ausführlicher sein. 

� Für die Etappenziele im Bereich LEADER könnte in der Begründung der Werte auf all-

gemeine Erfahrungen mit der Projektbearbeitung verwiesen werden. Da die Auswahl 

der LAG erst Ende 2014/Anfang 2015 abgeschlossen werden soll, kann davon ausge-

gangen werden, dass frühestens Mitte des Jahres 2015 erste Projektanträge bearbeitet 

werden können. Außerdem werden für im Jahr 2016 bewilligte Projekte, aufgrund von 

Beteiligungsprozessen sowie ggf. Genehmigungsverfahren etc., vermutlich erst 2018 

Schlussrechnungen erstellt. Dies können Gründe sein, warum die Meilensteine für das 

Jahr 2018 relativ niedrig angesetzt wurden. Auch für Investitionen im Rahmen von Ar-

tikel 17 können bis Ende 2018 nur wenige abgeschlossene Vorhaben erwartet werden 

(vgl. Tabelle 8, P2 und P6). Beide Indikatoren deuten darauf hin, dass ein rascher Um-

setzungsbeginn nur mit Unterstützung von ausreichenden personellen (Beratungs-

/Management-) Ressourcen erreicht werden kann. 

� In welchen Meilensteinen die Einbehaltung der Leistungsreserve von bis zu 6 % der 

Mittel berücksichtigt werden, ist noch nicht ersichtlich. Dies sollte transparenter dar-

gestellt werden.  

� Hilfestellungen und Anforderungen im Rahmen der geforderten (Selbst-)Evaluierung 

der LEADER-Strategien sollten rechtzeitig an die LAG kommuniziert werden. 

� Ein intensiver Austausch über die Anwendung des Evaluationsplans sollte durch die 

Koordination im Begleitausschuss gewährleistet werden. Kontinuierliche, fachliche 

Analysen durch im Evaluationsplan einzuplanende, begleitende Studien können auch 

die Informationsbasis über die Wirksamkeit von ELER-Maßnahmen verbessern helfen 

und differenziertere Einschätzungen zur Feinsteuerung liefern. Insbesondere für die 

erweiterten Durchführungsberichte und die Beantwortung der Bewertungsfragen soll-

te eine ausreichende und valide Datenbasis geschaffen werden. 
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6. Bewertung der geplanten Durchführungsverfahren 

Im Mittelpunkt der Bewertung der geplanten Durchführungsverfahren steht vor allem die Prü-

fung, welche Durchführungsverfahren für die Programmabwicklung gewählt wurden. Hierzu 

zählen sowohl Umsetzungs-und Behördenarrangements als auch die Ausgestaltung des Ver-

waltungs- und Kontrollsystems. Im Detail geht es um die folgenden Bewertungsfragen:  

 

� Wurden die Durchführungsverfahren für die Abwicklung des Programms klar geregelt? 

� Sind die personellen und administrativen Verwaltungskapazitäten angemessen? 

� Wurden die Voraussetzungen für eine effiziente Begleitung und Bewertung erfüllt? 

� Wurden die "Ex-ante-Konditionalitäten" erfüllt? 

 

6.1. Bewertung der Angemessenheit von personellen und administrativen Verwaltungskapa-

zitäten 

Die Zuständigkeit für die Durchführung und die Begleitung liegt bei den Dienststellen des MLR. 

Die daraus resultierende personelle Kontinuität ist einer von vielen Erfolgsfaktoren langfristig 

angelegter Programme. Die Zahlstelle trägt die Verantwortung für die Verwaltung und Kontrol-

le der einzelnen Maßnahmen.24 

Im Programmentwurf Kapitel 15.1 des MEPL III sind die Verwaltungs- und Kontrollstrukturen 

ausführlich beschrieben. Die Trennung von Funktionen wird durch die Aufgabenverteilung auf 

unterschiedliche Abteilungen (Verwaltungsbehörde, Zahlstelle, bescheinigende Stelle) gewähr-

leistet. Die notwendigen Landesregelungen zur verordnungsgemäßen Durchführung der Ver-

waltungs- und Vor-Ort-Kontrollen, der Bewilligungen sowie der Anordnung und Verbuchung 

von Zahlungen werden erlassen. 

In einer zusammenfassenden Beschreibung werden verschiedene Maßnahmen genannt, die 

für eine effiziente und koordinierte Programmumsetzung angewendet werden sollen. Hierzu 

zählen u.a. Informations- und Fortbildungsmaßnahmen und kontinuierliche Fehleranalysen. 

Die Möglichkeit der elektronischen Antragsstellung bei flächenbezogenen Maßnahmen, „er-

leichterte“ Vergabe-Regelungen bei investiven Maßnahmen sowie „gestraffte“ Verfahren für 

LEADER können aus Sicht der Ex ante-Bewertung als Verbesserung bewertet werden. Gleich-

zeitig wären jedoch insbesondere bei LEADER auch rechtzeitig die neuen Verfahrensabläufe zu 

kommunizieren und z.B. an den Regierungspräsidien Kapazitäten dafür aufzubauen. 

Bewilligungen von Förderanträgen bzw. deren Ablehnung erfolgen in Baden-Württemberg in 

Form hoheitlicher Verwaltungsakte. Für die unabhängige Überprüfung und zur Bearbeitung 

sowie Lösung von Beschwerden ist dem Antragsteller der Verwaltungsrechtsweg eröffnet, der 

Widersprüche und Klagen vor Verwaltungsgerichten über mehrere Prüfinstanzen zulässt. Auch 

für den Bereich LEADER ist den Antragstellern dieser Verwaltungsrechtsweg offen. 

In Kapitel 15.2 des MEPL III-Entwurfs werden die Regelungen für den Begleitausschuss ge-

nannt. Die konstituierende Sitzung soll binnen drei Monaten nach der Genehmigung des MEPL 

III stattfinden. Der ELER-Begleitausschuss – bestehend aus Vertretern der Verwaltungsbehör-

den der ESI-Fonds (ELER, EFRE, ESF, EMFF), des Umweltministeriums, der mittleren und unte-

                                                           
24

 Die Stabsstelle Steuerung und Koordinierung von EU-Maßnahmen (SEU) ist dem Amtschef des MLR als Stabsstelle direkt unter-

stellt und mit der Wahrnehmung der Aufgaben der Zahlstelle beauftragt.  
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ren Landwirtschaftsbehörden und des BMEL sowie einschlägiger Verbände, Nichtregierungsor-

ganisationen, sonstiger Institutionen und beratenden Mitgliedern (GD Agri, DVS, SEU, Referat 

Haushalt des MLR, LEL) - wird detailliert dargestellt. Zudem erfolgt eine Auflistung, welche 

Aufgaben die Verwaltungsbehörde, als geschäftsführende Stelle des Begleitausschusses, im 

Zusammenhang mit der partnerschaftlichen Programmbegleitung wahrnimmt. Die hier ge-

nannte Sicherstellung des Informationstransfers zwischen dem MEPL III und den aus anderen 

ESI-Fonds geförderten Programmen (EFRE, ESF, EMFF), u.a. durch die Präsenz eines Vertreters 

der Verwaltungsbehörden in den jeweiligen Begleitausschüssen, wird positiv bewertet.  

Eine Vielzahl an Informations- und Publizitätsmaßnahmen (Informationsveranstaltungen, In-

ternetauftritte, Broschüren, sonstige Veröffentlichungen wie Pressemitteilungen) werden auf-

gezeigt. Als Ziele dieser Maßnahmen werden die häufige Präsenz in den Medien, das Kontakt-

halten mit den jeweiligen Zielgruppen sowie deren Information über Serviceangebote genannt. 

Darüber hinaus sollen Informationen über die Rolle der Europäischen Union für die Allgemein-

heit zur Verfügung gestellt werden. Auch dazu sind verschiedene Maßnahmen vorgesehen. Die 

Verwaltungsbehörde und sonstige zuständige Stellen tragen dafür Sorge, dass bei allen Maß-

nahmen die Beteiligung der EU und der finanzielle Beitrag aus dem ELER sichtbar dargestellt 

werden.  

6.2. Begleitung und Beratungskapazitäten  

Gemäß den Ausführungen im Programm können ausreichende administrative Kapazitäten zur 

Durchführung und zur Verwaltung gewährleistet werden. Im Rahmen der konkreten Umset-

zung der im MEPL III programmierten Maßnahmen ist es auch notwendig, ausreichende Bera-

tungskapazitäten durch staatliche Verwaltungsstellen zur Verfügung zu stellen. Die baden-

württembergischen Beratungsaktivitäten werden in Kapitel 5.5 des MEPL III-Entwurfs darge-

stellt. Dazu übernimmt die dreigliedrige Verwaltung in Baden-Württemberg im Wesentlichen 

die Aufgabe, möglichst ausreichende Kapazitäten vorzuhalten bzw. aufzubauen, um zu einer 

zügigen Umsetzung beizutragen.  

Die zu nutzenden Informationswege und –medien werden beschrieben. Da sie sich in der letz-

ten Förderperiode bewährt haben, werden sie weiterhin angewandt. Bei der vorliegenden 

Evaluierung der MEPL III-Strategie und der Analyse der Maßnahmen in den Prioritäten hat sich 

gezeigt, dass die Wirksamkeit vieler Maßnahmen durch Kombination mit zielorientierten Bera-

tungen gesteigert werden kann. Die Planung ausreichende Ressourcen für Beratungen in den 

Ämtern, aber auch vor Ort, z.B. im Zusammenhang mit der Verbesserung der Energieeffizienz 

oder der Anwendung der Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen, ist deshalb positiv einzuschät-

zen. 

Allerdings wird bislang vergleichsweise knapp dargestellt, welcher Teil der Beratungsinhalte 

über die neu geplanten Beratungsmodule umgesetzt werden soll. Hier könnte im Kapitel 5.5. 

des MEPL III-Entwurfs ein Bezug zu den in Priorität 1 programmierten Beratungsmodulen (Art. 

15) hergestellt werden. 

Zur Vereinfachung der Umsetzung des MEPL III in Verbindung mit Innovationen ist im Rahmen 

der EIP in Baden-Württemberg die Einrichtung eins EIP-Desk geplant. Diverse Aktionen (Teil-

nahme an europaweiten Veranstaltungen, Austausch mit Kooperationspartnern der Wissen-

schaft, Beteiligung in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe, breite Informationskampagnen, Aus-

schreibungsverfahren mit mind. jährlichen Aufrufen) zur Implementierung und Durchführung 

des EIP-Desks sind vorgesehen. Dies erleichtert aus Sicht der Ex-ante-Evaluation die Bildung 

und den Start potenzieller EIP.  



Ex-ante-Bewertung MEPL III ifls & art

 

95 

Zur Unterstützung der Innovationsbereitschaft land- und forstwirtschaftlicher Betriebe ist je-

doch auch eine neutrale, kompetente Beratung und ein möglichst einfacher Zugang zu EIP 

unverzichtbar. Hierzu können eine Reihe von Maßnahmen vorgesehen werden, zu denen ne-

ben der Bereitstellung und Schulung von Personal der Verwaltungsbehörde (ggf. auch der 

Zahlstelle) und der nachgeordneten Bewilligungsstellen auch die Kommunikationsstrategie und 

spezielle Kompetenzbildungs-Aktivitäten zur Unterstützung von Innovationsvorhaben zählen.  

6.3. Ex-ante-Konditionalitäten 

Im Programmentwurf werden sieben allgemeine und acht prioritätsgebundene Ex-ante-

Konditionalitäten benannt. Es wird darauf hingewiesen, dass länderübergreifende Ex-ante-

Konditionalitäten im Rahmen der Partnerschaftsvereinbarung zwischen Deutschland und der 

EU-Kommission erfüllt und dargestellt wurden. Die Erfüllung der im Programmentwurf ge-

nannten Ex-ante-Konditionalitäten wird mit einschlägigen nationalen Rechtsverordnungen 

nachgewiesen. Auf eine ausführliche Prüfung und Bewertung der einzelnen Rechtsverordnun-

gen wurde verzichtet.  

6.4. Empfehlungen hinsichtlich der Umsetzung des Programms 

Die Analyse der Durchführungsbedingungen bestätigt, dass die Verfahrensabläufe den Erfor-

dernissen angemessen sind. Folgende Empfehlungen könnten die Prozeduren verbessern hel-

fen:   

� Bei der Diskussion zur Kombination von Teilmaßnahmen in den Prioritäten hat sich gezeigt, 

dass die Wirksamkeit vieler Teilmaßnahmen durch Kombination mit zielorientierten Bera-

tungen gesteigert werden kann. Bislang wird vergleichsweise wenig ausführlich dargestellt, 

wie das Zusammenspiel der Programmumsetzung zwischen staatlicher Verwal-

tung/Beratung und privaten Beratungseinheiten funktioniert. Hier könnte im Kapitel 5.5. 

des MEPL III-Entwurfs ein Bezug zu den in Priorität 1 programmierten Beratungsmodulen 

(Art. 15) hergestellt werden. 

� Um die gestrafften Verfahren für die Beantragung und Abwicklung von LEADER-

Maßnahmen zügig für die Umsetzung vorzubereiten, wären die neuen Verfahrensabläufe 

frühzeitig zu kommunizieren und z.B. an den Regierungspräsidien Kapazitäten auszuwei-

ten. Ziele sollten die möglichst effektive Zusammenarbeit mit den LAG und die partner-

schaftliche Unterstützung der LAG-Geschäftsstellen bei der Umsetzung der LEADER-

Maßnahme sein.  

� Um innovationsbereite land- und forstwirtschaftliche Betriebe zu sensibilisieren und für die 

Mitarbeit in einer Kooperation (EIP) gewinnen zu können, sollten gezielte Kommunikati-

ons- und kompetente Beratungsangebote geschaffen werden. Darüber hinaus tragen flan-

kierende Schulungen von durchführenden Akteuren und regelmäßige Netzwerk-Treffen zur 

Förderung des Erfolgs von Innovationsvorhaben bei.  

 

7. Bewertung der Querschnittsthemen 

Gemäß der ELER-VO müssen die sechs ELER-Prioritäten den übergreifenden Zielsetzungen 

Innovation, Umweltschutz, Eindämmung des Klimawandels und Anpassung an seine Auswir-

kungen Rechnung tragen. In den folgenden Kapiteln 7.2 und 7.3 wird der MEPL III diesbezüg-

lich bewertet. Außerdem wird gemäß Artikel 55 der ESI-VO in Kapitel 7.1 bewertet, inwieweit 

Chancengleichheit und Schutz vor Diskriminierung im MEPL III berücksichtigt werden. Die Ex-

ante-guideline sieht bei der Bewertung der Querschnittsthemen auch eine Bewertung der re-
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levanten Beratungskapazitäten vor. Diese Bewertung ist bereits in Kapitel 6.3 des vorliegenden 

Berichtes erfolgt. 

7.1. Bewertung der Förderung von Chancengleichheit und Schutz vor Diskriminierung  

Im Rahmen der Maßnahme „Gründung und Entwicklung nicht-landwirtschaftlicher Tätigkei-

ten“ (Code 6.4) wird die Vorhabensart „Innovative Maßnahmen für Frauen“ angeboten. Ge-

mäß MEPL III werden Neugründungen25 und Weiterentwicklungen von KMU von Frauen geför-

dert. Ziele sind die Erschließung von Marktnischen und die Schaffung von adäquaten Einkom-

mens- und Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen im ländlichen Raum. Außerdem stehen die 

Verbesserung der Chancengleichheit von Frauen und insbesondere die Generierung von Risi-

kokapital im Vordergrund der Vorhabensart. Alle anderen Maßnahmen/Vorhabensarten, die 

im MEPL III angeboten werden, richten sich sowohl an Männer als auch an Frauen als potenzi-

ell Begünstigte.  

In Baden-Württemberg findet im Rahmen der Einrichtung von Ergebnisindikatoren ein kontinu-

ierlicher Austausch über Indikatoren zum Querschnittsziel "Gleichstellung" in der entspre-

chenden Arbeitsgruppe "AG Chancengleichheit" statt (vgl. MEPL III, Entwurf, Kapitel 6 Bewer-

tung der Ex-ante Konditionalitäten).  

Darüber hinaus sind Institutionen zur Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen 

als Mitglieder im Begleitausschuss vertreten.  

Die Beiträge (Austausch, Vorkehrungen im Evaluationsplan) Baden-Württembergs zum 

Querschnittsziel Chancengleichheit werden positiv bewertet.  

7.2. Bewertung der Förderung von nachhaltiger Entwicklung  

Bezugnehmend auf die Strategie Europa 2020, fokussieren diese Ausführungen zur nachhalti-

gen Entwicklung auf das Konzept der ökologischen Nachhaltigkeit, in deren Zentrum die Um-

weltqualität (Biodiversität, Wasser, Boden, Luft) sowie Klimaschutz und Anpassung an den 

Klimawandel stehen. In Bezug auf die nachhaltige Entwicklung ist der MEPL III durch die Förde-

rung von Maßnahmen zur Erhaltung der biologischen Vielfalt, zu Boden- und Wasserschutz 

sowie zur Verringerung von THG- und Ammoniakemissionen und zur Kohlenstoff-Speicherung 

von Bedeutung. Der Fokus des MEPL III liegt im Umweltbereich im Themenfeld Biodiversität 

(Schwerpunktbereich 4a werden 37,4 % der ELER-Mittel einschließlich nationaler 

Kofinanzierung des MEPL III zugewiesen).  

Erhalt und Förderung der Biodiversität bedürfen in besonderem Maße kooperativer, freiwilli-

ger Ansätze, da eine naturschutzfachlich gewünschte Flächenpflege nicht ohne weiteres fach-

rechtlich vorgeschrieben werden kann. Aufgrund dessen und auch aufgrund des hohen Bedarfs 

(vgl. SWOT) ist die starke Ausrichtung des MEP III auf Biodiversität gerechtfertigt und sinnvoll. 

Im Gegensatz dazu kommt in stärkerem Maße das Fachrecht zum Tragen (das das „polluter-

pays-principle“ verkörpert), wenn es darum geht, eine Intensivierung der landwirtschaftlichen 

Flächennutzung zu begrenzen (z.B. Gebrauch von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln, 

Umbruch von Grünland zu Ackerland). Dies betrifft insbesondere den Wasser- und Boden-, 

indirekt auch den Klimaschutz. Eine Begrenzung der Intensivierung über das Fachrecht kommt 

darüber hinaus auch der Biodiversität in der breiteren Agrarlandschaft, d.h. nicht nur in 

Schutzgebieten, zugute. Aber auch dort bedarf es einer Ergänzung durch freiwillige Maßnah-

                                                           
25

 Auch Teilzeitgründungen sind möglich, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern und den Frauen ein nachhalti-

ges Wachstum zu ermöglichen.  
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men, wobei die Abgrenzung zwischen beiden Instrumenten (Fachrecht und freiwillige Maß-

nahmen) gesellschaftlich immer wieder ausdiskutiert werden muss.  

Die Wirkungen der MEPL III-Maßnahmen auf die einzelnen Umweltbereiche wurden bereits in 

den Kapiteln 4.3.4 und 4.3.5 sowie in Kapitel 4.5 unter den entsprechenden Überschriften 

(Biodiversität, Boden, Wasser, Klimaschutz) ausgeführt. Zusammenfassend lässt sich feststel-

len, dass insbesondere im Bereich Biodiversität aber auch im Wasserschutz eine Vielzahl ver-

schiedener Teilmaßnahmen für unterschiedliche Landnutzungen, speziell unter Art. 28, 29, 30 

und 31 konzipiert wurden, die sowohl flächendeckend angebotene als auch gezielt auf Kulissen 

ausgerichtete Vorhaben beinhalten. Beide Angebote ergänzen sich. So werden auf bestimmte 

Zielgebiete (z.B. Natura 2000-Flächen, Wasserkulisse) abgestimmte, meist anspruchsvollere 

Auflagen gefördert. Andererseits werden auch in der breiteren Agrarlandschaft Angebote be-

reitgehalten. Die Vorhabensart Silageverzicht im gesamten Betrieb (Heumilch) sowie die Som-

merweideprämie wird nur für Milcherzeuger angeboten und unterstützt so eine Produktions-

richtung, die für den Grünlanderhalt von großer Bedeutung ist. Für welche Breitenwirkung die 

einzelnen Vorhabensarten ausgelegt sind, kann jedoch erst beurteilt werden, wenn Zielindika-

toren differenziert für sie vorliegen. Der modulare Aufbau von FAKT begünstigt die Auswahl 

und Kombination von Maßnahmen je nach örtlichen Gegebenheiten und Erwägungen des 

Landwirts. Ob allerdings Maßnahmen in landwirtschaftlichen Gunstregionen ausreichend an-

genommen werden, hängt von den Rahmenbedingungen ab.  

Eine weitere zentrale Komponente sind investive Maßnahmen im Bereich Natur- und Wasser-

schutz (Art. 17). Auch Maßnahmen mit dem primären Ziel der Verbesserung der Wettbewerbs-

fähigkeit in der Landwirtschaft mit Hilfe von investiven Fördermaßnahmen im Produktionsbe-

reich (AFP) sowie im Bereich der Verarbeitung und Vermarktung (Marktstrukturverbesserung) 

bewirken durch ihre Fördervoraussetzungen Fortschritte bei der Ressourceneffizienz bzw. im 

Umwelt- und Klimaschutz.  

Von großer flankierender Bedeutung für die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung ist die 

Beratung. Mit dem modularen Ansatz werden im MEPL III hier gezielt Angebote geschaffen. 

Der Aufbau sowohl fachlich differenzierter als auch gesamtbetrieblich ausgerichteter Bera-

tungs- und Bildungsmodule dient der Kompetenzausweitung und der zielgerichteten Vermitt-

lung von Spezialkenntnissen für Landwirte. Hervorzuheben sind für den Umweltbereich die 

Module zur Biodiversitätsberatung und die Energieeffizienzberatung für landwirtschaftliche 

Betriebe, die die landwirtschaftliche Offizialberatung ergänzen.  

Dem Bereich Klima muss im Programm besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Min-

destens 30 % der ELER-Mittel müssen gemäß Erwägungsgrund 22 bzw. Art. 59, Abs. 6 der ELER-

Verordung für klimarelevante Maßnahmen und Umweltbelange eingeplant werden (7,9 % der 

ELER-Mittel einschließlich nationaler Kofinanzierung für den MEPL III, bzw. 8,1 % der ELER-

Mittel sind für Maßnahmen mit primären Wirkungen in Priorität 5 eingeplant; weitere Maß-

nahmen tragen jedoch durch Sekundärwirkungen zum Klimaschutz bei). Problematisch ist, 

dass diese Vorgabe dazu führen kann, dass einer Vielzahl von Maßnahmen primäre oder se-

kundäre Klimawirkungen zugewiesen werden, selbst wenn diese Wirkung nur eine von mehre-

ren Effekten ist, eher indirekt auftritt oder die Permanenz unsicher ist (vgl. auch Ausführungen 

unter Kapitel 4.5). Außerdem sind dabei klimarelevante Ausgaben von umweltrelevanten Aus-

gaben nicht zu trennen. Wichtige Klimaschutzmaßnahmen im Bereich Landwirtschaft sind die 

Förderung der N-Effizienz und des optimierten Umgangs mit Wirtschaftsdünger (in diesen Be-

reichen bietet MEPL III Maßnahmen an, die fachrechtliche Auflagen ergänzen). Es fehlen im 

Bereich C-Speicherung jedoch Maßnahmen, die ausdrücklich auf die Erhaltung (einschließlich 

Wiedervernässung) C-reicher Böden ausgerichtet sind. Die Potenziale insbesondere der Land-

schaftspflegerichtlinie sollten hier genutzt bzw. im Programmtext hervorgehoben werden.  
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Der Aspekt der Klimaanpassung wird in diversen Teilmaßnahmen und Vorhabensarten mit 

berücksichtigt. Beispielsweise sollen bei Investitionen zur Umsetzung der WRRL auch Synergien 

zum Hochwasserschutz mit beachtet werden; eine effizientere Wassernutzung bei zunehmen-

der Bewässerung wird durch Beratungsleistungen und Investitionen in landwirtschaftliche Un-

ternehmen aufgegriffen; ein Ziel im Forstbereich ist der Waldumbau in Richtung klimaresisten-

ter Bestände. Andere Aspekte der Klimaanpassung werden außerhalb des MEPL III adressiert, 

z.B. Forschung zu trockenheitstoleranten Kulturen. 

Wichtige Politiken, Strategien und Verpflichtungen auf EU-, nationaler und regionaler Ebene in 

diesem Bereich werden durch Maßnahmen des MEPL III unterstützt. In der Strategie werden 

die Beiträge des MEPL III zu zentralen Politiken, d.h. zur Naturschutzstrategie des Landes, zur 

Umsetzung von Natura 2000 und der Wasserrahmenrichtlinie sowie zum Klimaschutzkonzept 

Baden-Württembergs, ausdrücklich erwähnt. 

� Die Naturschutzstrategie Baden-Württembergs greift Strategien auf EU- und nationaler 

Ebene auf. Durch MEPL III-Maßnahmen werden diverse Umsetzungsschwerpunkte ge-

fördert, die in der Naturschutzstrategie ausdrücklich aufgeführt sind, z.B. Ergänzung 

und ausreichende Ausstattung der Maßnahmen der zweiten Säule zur Erhaltung der 

biologischen Vielfalt; neue Waldvertragsnaturschutzmaßnahmen, die zur Umsetzung 

der „Gesamtkonzeption Waldnaturschutz" beitragen; verstärktes Einbeziehen ökologi-

scher Aspekte in die Flurneuordnung; Finanzierungsmöglichkeiten für weitere Projekte 

zur stufenweisen Umsetzung des Moorschutzkonzepts; Weiterentwicklung des Biotop-

verbunds; flächendeckende Einrichtung von Landschaftserhaltungsverbänden; Weiter-

führung von PLENUM; Senkungen des N-Überschusses. Die in der Strategie angekün-

digte zielgerichtetere Ausrichtung von MEKA (jetzt: FAKT) und LPR auf den Natur- und 

Ressourcenschutz spiegelt sich beispielsweise wider in einem neuen Maßnahmenpa-

ket, in der Einführung eines Moduls zur gesamtbetrieblichen Biodiversitätsberatung 

und in neuen oder veränderten AUK-Maßnahmen (z.B. weitere Stufe in der Maßnahme 

„Artenreiches Grünland“; neue Fördertatbestände im LPR bei den Zulagen Grünland-

bewirtschaftung; kein Angebot mehr von Maßnahmen, deren Auflagen mittlerweile als 

Stand der Technik betrachtet werden, z.B. Mulchsaat). Flankierend wirken auch Maß-

nahmen der naturverträglichen Regionalentwicklung. 

� Zur Unterstützung der Umsetzung des Natura 2000-Netzwerks wird der Erhalt und die 

Wiederherstellung von FFH-Lebensraumtypen im Offenland im MEPL III über Art. 28 

gefördert, um attraktive Fördersätze anbieten zu können. Ein geringerer Ertrag im 

Wald durch verpflichtende Einschränkungen in Natura 2000-Gebieten wird über Art. 

30 ausgeglichen. Zusätzlich fördert der MEPL die Erstellung von Managementplänen. 

� Mit der Förderung des Erhalts und der Pflege von Habitatbaumgruppen (Art. 34) dehnt 

das Land das für den Staatswald verpflichtend geltende Alt- und Totholzkonzept auf 

den Privatwald aus. Mit der Förderung wurde ein Vertragsnaturschutzprogramm ge-

schaffen, das privaten Waldbesitzern die Möglichkeit bietet – neben den verpflichten-

den Maßnahmen auf Lebensraumtypen-Flächen – Einnahmeverluste und zusätzliche 

Kosten aus freiwilligen Nutzungsverzichten über ein Förderprogramm zu finanzieren.  

� Wie bereits erwähnt, trägt der MEPL III durch investive Maßnahmen in und an Fließ-

gewässern und durch Maßnahmen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen zur Re-

duktion von wassergefährdenden Stoffen über bestehende fachrechtliche Vorgaben 

hinaus zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie bei. Dabei kann insbesondere bei 

den Maßnahmen, die gezielt in der Wasserkulisse angeboten werden, von einer signifi-

kanten Wirksamkeit ausgegangen werden.  
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� Mit seinem Klimaschutzgesetz, das am 31.7.2013 in Kraft trat, hat sich Baden-

Württemberg zu anspruchsvollen Zielen bei der Reduktion des CO2-Ausstoßes ver-

pflichtet und verbindliche Ziele zur THG-Minderung festgelegt. Im IEKK (Entwurf Stand 

7.5.2014) leitet Baden-Württemberg ein Reduktionsziel für THG-Emissionen aus der 

Landwirtschaft von 35 % bis 2020 gegenüber 1990 ab. Diverse Vorhabensarten des 

MEPL III greifen im IEKK zum Erreichen dieser Ziele formulierte Maßnahmen auf, z.B. 

Senkung des N-Überschusses, Schutz von Dauergrünland, Ausweitung des ökologi-

schen Landbaus, dauerhafter Erhalt der Waldbestände als C-Speicher, Bereitstellung 

des ökologisch nachhaltig erschließbaren Rohstoffpotenzials des Waldes zur stofflichen 

und energetischen Verwertung und Förderung regionaler Wertschöpfungsketten. Die 

sowohl im IEKK als auch in der Naturschutzstrategie erwähnte Renaturierung und 

Wiedervernässung land- und forstwirtschaftlich genutzter Nieder- und Hochmooren 

findet hingegen keine ausdrückliche Erwähnung im MEPL III (s. auch Ausführungen 

weiter oben bzw. in Kapitel 4.5).  

 

Generell sind viele Maßnahmen in MEPL III dadurch gekennzeichnet, dass sie das Potenzial für 

positive Effekte auf eine Reihe von Umweltbereichen haben. Dies macht es nicht leicht, 

Vorhabensarten einzelnen Schwerpunktbereichen zuzuordnen. Grundsätzlich sollten diese 

synergetischen Wirkungen jedoch als Vorteil gesehen werden, da sie die Kosteneffizienz erhö-

hen.  

7.3. Bewertung der Förderung von Innovationen 

Schon bei den identifizierten Bedarfen wird eine Bewertung hinsichtlich ihres Beitrags zum 

Querschnittsziel Innovation vorgenommen. Wie die Auswertung des MEPL III-Entwurfs zeigt, 

leisten verschiedene, aus den Bedarfen abgeleitete Fördermaßnahmen einen direkten positi-

ven Beitrag zum Querschnittsziel Innovation. Darüber hinaus gibt es im MEPL III Maßnahmen, 

die eher indirekt zur Innovation beitragen. 

Eine Stärkung der Innovation soll im MEPL III v.a. durch die Verbesserung des Wissenstransfers 

im Zuge von Bildungs- und Beratungsmaßnahmen für landwirtschaftliche Betriebe und sonstige 

Akteure sowie durch die Förderung der Zusammenarbeit erreicht werden. Dies soll auch ein 

Beitrag zur Europäischen Innovationspartnerschaft „Landwirtschaftliche Produktivität und 

Nachhaltigkeit“ (EIP AGRI) sein. Ziele der EIP sind die Steigerung der Innovationskraft und Lö-

sungskompetenz und Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit. Hiervon sollen 

sowohl land- und forstwirtschaftliche Unternehmen als auch Forschungseinrichtungen profitie-

ren.  

Anreize zur Entwicklung innovativer Ideen und Lösungen für praxisrelevante Problemstellungen 

sollen im Rahmen der Förderung der operationellen Gruppen (OPG) und deren Projekte ge-

schaffen werden. In den folgenden Themenbereichen können OPGs vorgesehen werden:  

 

� Produktivitätssteigerung unter Beachtung des Ressourcenschutzes,  

� Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit,  

� Verbesserung der Energieeffizienz,  

� Verbesserung der Klimafreundlichkeit der Land- und Forstwirtschaft,  

� Anpassung an den Klimawandel,  

� Einschränkung landwirtschaftlicher Emissionen,  

� Verbesserung des Tierschutzes,  
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� Sicherung der Versorgung mit Lebensmitteln,  

� Futtermitteln, 

� Biomasse.  

Verschiedene Aktivitäten sind in Baden-Württemberg vorgesehen, um die Umsetzung des 

MEPL III hinsichtlich Innovationen zu vereinfachen (vgl. Kap. 5.5. MEPL III-Entwurf, S. 89f.). 

Unter anderem soll im Rahmen der EIP ein EIP-Desk eingerichtet werden; zu dessen Implemen-

tierung und Durchführung sind vorgesehen: 

 

� Durchführung eines EIP-Kongresses (bereits erfolgt), 

� Beteiligung in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe, 

� Teilnahme an europaweiten Veranstaltungen, 

� Austausch mit Kooperationspartnern der Wissenschaft, z.B. DAFA, Hochschulen, und 

der Praxis, 

� Expertenhearing, 

� Informationskampagne für die Öffentlichkeit, 

� Ausschreibungsverfahren mit mindestens jährlichen Aufrufen. 

 

Gemäß den Ausführungen zur Agrarinvestitionsförderung sollen moderne, besonders 

artgerechte Tierhaltungsanlagen gefördert werden, die „den produktionstechnischen und 

arbeitswirtschaftlichen Anforderungen in besonderer Weise genügen“ (MEPL III Entwurf, Kap. 

5.3, S. 85), um zum Querschnittsziel Innovation beizutragen.  

Auch innovative, zugleich ressourcenschonende Produkte/Technologien bzw. Prozesse können 

künftig gefördert werden, die im Rahmen der Verarbeitung und Vermarktung landwirt-

schaftlicher Produkte hergestellt bzw. entwickelt oder angewandt werden.  

Ebenso sollen in Zusammenhang mit den Fördermaßnahmen zur Diversifizierung und Grün-

dung/ Weitentwicklung von kleinen Unternehmen (z.B. im Rahmen der IMF) sowie durch die 

Umsetzung der LEADER-Entwicklungsstrategien und LEADER-Kooperationsmaßnahmen Innova-

tionen generiert werden. Hierbei wird der Begriff Innovation so interpretiert, dass auch neue 

Formen der Kooperation o.ä. mit inbegriffen sind (soziale Innovation).  

Innovation ist ein zentrales Thema im MEPL III, das an verschiedenen Stellen aufgegriffen wird. 

Eine besonders starke Betonung erhält der Begriff in den oben aufgeführten Fördermaßnah-

men. Dies wird positiv bewertet, da die vielen Facetten des Begriffs Innovation berücksichtigt 

werden.  

Überschneidungen des Themas Innovation zu anderen ESI-Fonds (z.B. ESF, vgl. MEPL III Ent-

wurf, Kap. 14.1.1, S. 622) und übergeordneten Strategie-/Politikansätzen (z.B. Horizont 2020, 

Innovationsstrategie Baden-Württemberg) sollten geprüft werden und im MEPL III ergänzt 

werden (in Kap. 5.3, MEPL III).  

7.4. Empfehlungen zu den Querschnittsthemen 

Die vorstehende Analyse zeigt, dass vielfach Vorsorge für die Berücksichtigung von 

Querschnittsthemen getroffen wurde. Folgende Empfehlungen könnten die Prozeduren ver-

bessern helfen:   

� Nachhaltigkeit: Die Erhaltung (einschließlich Wiedervernässung) C-reicher Böden als 

Beitrag zum Klimaschutz wird im MEPL III an keiner Stelle erwähnt. Sowohl im IEKK als 
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auch in der Naturschutzstrategie werden Renaturierung und Wiedervernässung land- 

und forstwirtschaftlich genutzter Nieder- und Hochmoore als erwünschte Maßnahmen 

hervorgehoben. Die Potenziale insbesondere der Landschaftspflegerichtlinie sollten 

hier genutzt bzw. im Programmtext hervorgehoben werden. Dabei haben Synergien 

zwischen verschiedenen Umweltzielen eine große Bedeutung. 

� Innovation: Überschneidungen und Ansatzpunkte zu anderen ESI-Fonds (z.B. ESF, vgl. 

MEPL III Entwurf, Kap. 14.1.1, S. 622) und übergeordneten Strategie-/Politikansätzen 

(z.B. Horizont 2020, Innovationsstrategie Baden-Württemberg) sollten geprüft werden. 

Gemeinsame Handlungsmöglichkeiten sollten im MEPL III ergänzt werden (in Kap. 5.3, 

MEPL III). 

 

8. Überprüfung der Prämienkalkulation 

Gemäß Art. 62 ELER-VO, Abs. 2, müssen alle Beihilfen, die auf der Grundlage von Standardkos-

ten, zusätzlichen Kosten oder Einkommensverlusten gewährt werden, von einer funktionell 

unabhängigen Stelle auf ihre Angemessenheit und Korrektheit überprüft werden. Die For-

schungsgruppe ART und das Institut für ländliche Strukturforschung (IfLS) haben als funktionell 

unabhängige Stelle alle Prämienkalkulationen der Einzelmaßnahmen des baden-

württembergischen ELER-Programms geprüft. Jede Prämienkalkulation wurde daraufhin über-

prüft und bewertet, ob die Anforderungen des Art. 10 der Durchführungsverordnung ELER 

eingehalten wurden. Die Prüfung der Prämienkalkulationen schloss die angewandte Methode 

(Wahl der Referenzsituation, Begründung und Transparenz der methodischen Schritte) und der 

Annahmen auf Basis der verwendeten Datengrundlagen ein (Datenquellen, Belastbarkeit, 

Nachvollziehbarkeit von Ertrags-/Kostenannahmen, vgl. Kapitel 2.2). 

Methoden 

Für die Berechnung der Prämien wurden unterschiedliche Kalkulationsmethoden herangezo-

gen. In der Regel wurden Leistungs-/Kosten- und Deckungsbeitrags-Vergleiche (Teilkostenkal-

kulation) durchgeführt oder die Mehrkosten einer Fördervariante berechnet. Dabei wurde für 

jede Maßnahme die passende Berechnungsmethode ausgewählt. Die Kalkulationen wurden 

übersichtlich dargestellt und konnten anhand der spezifischen Förderverpflichtungen nachvoll-

zogen werden.  

Aus der Gesamtsicht konnten nahezu alle Kalkulationsmethoden und die dabei verwendeten 

Berechnungsmethoden mit einem hohen Grad an Angemessenheit bewertet werden. Darin 

enthalten war u.a. auch die Auswahl des Referenzverfahrens. Dies erfolgte in der Regel mit 

hoher Sorgfalt. Die Referenzverfahren wurden auf spezifische strukturelle Bedingungen zuge-

schnitten (z.B. Fruchtfolgen, Grünland-Nutzungsintensitäten)und entsprechend begründet.  

Neu in der Förderperiode 2014-2020 ist das „Greening“ in der ersten Säule der GAP. Jede 

AUKM-Maßnahme, die zur Erfüllung der Forderung nach ökologischen Vorrangflächen heran-

gezogen werden könnte, wurde diesbezüglich überprüft. Im Falle der Nutzung zur Erbringung 

von ökologischer Vorrangfläche gemäß Artikel 46 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 wurden 

jeweils die bundesweit abgestimmten Abzüge berücksichtigt, um eine Doppelförderung gemäß 

Artikel 9 der Delegierten Verordnung (EU) 807/2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 

1305/2013 auszuschließen. 

Darüber hinaus wurden alle vorliegenden Prämienkalkulationen auf Bestandteile, die in Bezug 

zu Investitionskosten stehen, geprüft. Nach Überprüfung und Korrektur wurden alle Acker- 

und Grünland-Prämien sowie auch die Prämien zur Erhaltung gefährdeter Nutztierrassen und 

zur Verbesserung der tierartgerechten Haltung ohne Investitionskosten kalkuliert.   
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Belastbarkeit der Daten(quellen) 

Die Analyse der Prämien ergab, dass die Datengrundlagen in der Regel fachlich belastbar sind 

und die Prämienkalkulationen überwiegend nachprüfbare Bestandteile enthalten. Die Kalkula-

tionen basieren vor allem auf gängigen Informationsmaterialien wie z.B. den offiziellen Kalku-

lationsdaten der Landesanstalt für Ernährung und Landwirtschaft Baden-Württemberg (LEL), 

Ertragsdaten der Landessortenversuche (LfP) und Daten des Kuratoriums für Technik und Bau-

en in der Landwirtschaft (z.B. KTBL-Feldarbeitsrechner) etc. Diesen bewährten Datenquellen 

wird eine hohe Validität zugesprochen. Die verwendeten Daten spiegeln baden-

württembergische Standort- und Produktionsgegebenheiten wider. In Einzelfällen wurden 

ungenaue Quellenangaben überprüft und angemerkt, insbesondere wenn Abschläge und Zu-

schläge zu Ertragserwartungen „geschätzt“ wurden. Insbesondere bei der Veranschlagung von 

Daten, die von veröffentlichten Quellen abweichen, wurden Begründungen ergänzt, so dass 

alle Daten als überwiegend nachvollziehbar und damit belastbar einzustufen sind.  

Annahmen  

Zur Prämienkalkulation wurden überwiegend LEL-Daten für Baden-Württemberg, ergänzt mit 

spezifischen Ertragsdaten aus Landesstatistiken herangezogen. Darüber hinaus konnten alle 

weiteren Daten gut an die regionalen Gegebenheiten angepasst werden (z.B. spezifische Un-

terglas- und Weinbau-Verfahren). In wenigen Fällen wurden die verwendeten Datenquellen 

und Literaturangaben mit weiteren, vergleichbaren Datenquellen einschlägiger Experten oder 

Institutionen ergänzt (Erfahrungswerte für Landschaftspflege-Arbeiten, Steillagen-

Bewirtschaftung Weinberge). Die ausgewählten Daten repräsentieren hinreichend die baden-

württembergischen Gegebenheiten.  

Ergebnisse 

Die Prämienkalkulationen zeigen eine große Sorgfalt bei der Berechnung der zusätzlichen Kos-

ten und Einkommensverluste auf. Die Kalkulationsmethoden wurden gewissenhaft ausgewählt 

und zutreffend begründet. Die verwendeten Daten sind nachprüfbar und greifen die spezifi-

schen Gegebenheiten des Landes Baden-Württemberg angemessen auf. Die Einkommensver-

luste bzw. Mehraufwendungen durch Inanspruchnahme von AUKM wurden detailliert aufge-

zeigt und begründet.  

Die Prämienhöhen stellen aus der Gesamtsicht einen angemessenen Ausgleich für die Ein-

kommensverluste und zusätzlichen Kosten infolge der Förderverpflichtungen dar. Die vorge-

legten Prämien können somit verifiziert werden. 
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10. Anhang 

10.1. Zielhierarchie des MEPL III 2014-2020 

 

 

Europa 2020

GSR-Thematische Ziele

1. Forschung, 
technologische Ent-
wicklung, Innovation

2. Informations- 
und Kommunika-
tionstechnologien

9. Soziale 
Eingliederung und 
Armutsbekämpfung 

10. Bildung, 
Kompetenzen und 
lebenslanges Lernen

11. Institutionelle 
Kapazitäten und effiziente 
öffentliche Verwaltung

GAP - Ziele 

ELER-Prioritäten 

5 Schwerpunktbereiche

2B: Generationswechsel 3B: Risikomanagement

2A: Umstrukturierung

4B: Wasserqualität

4C: Bodenqualität

5B: Effizientere Energienutzung

Zielhierarchie des MEPL III 2014 - 2020

8. Beschäftigung und Mobilität der 
Arbeitskräfte 

6. Soziale Inklusion, 
Armutsbekämpfung, wirtschaftliche 
Entwicklung in ländlichen Gebiete

6A: Diversifzierung

6B: Lokale Entwicklung

intelligentes nachhaltiges integriertes 
                                                                                     Wachstum

7. Nachhaltigkeit im Verkehr und in 
Netzinfrastrukturen 

5. Ressourceneffizienz, Übergang zu einer 
kohlenstoffarmen und klimaresistenten 

Wirtschaft

6. Umweltschutz und 
Ressourceneffizienz

4. Wiederherstellung, Erhalt und 
Verbesserung von Ökosystemen

5C: Erneuerbare Energien 6C: Informations- und 

3. Organisation der 
Nahrungsmittelkette und 

Risikoprävention

3. Wettbewerbsfähigkeit von KMUs, 
Landwirtschaft und Fischerei

4. Kohlenstoffarme 
Wirtschaftsweise

2. Wettbewerbsfähigkeit alle 
Arten von Landwirtschaft und 

Tragfähigkeit der Betriebe

5. Anpassung an den Klimawandel 
sowie Risikoprävention und 

-Management 

1. W i s s e n s t r a n s f e r  u n d  I n n o v a t i o n in Land- und Forstwirtschaft und in ländlichen Gebieten

4A: Biodiversität

1A: Innovation und Wissensbasis

3A: Einbeziehung in die 

1B: Verbindung Land- und 
Forstwirtschaft + Forschung 

+ Innovation

1C: lebenslanges Lernen, berufliche Bildung

5A: Effizientere Wassernutzung

5E: Förderung der CO2-Bindung

5D: Verringerung der Emissionen

Wettbewerbsfähige 
Nahrungsmittelproduktion

Nachhaltige Bewirtschaftung der 
natürlichen Ressourcen und 
Klimaschutzpolitik

Ausgewogene räumliche Entwicklung

Querschnittsthemen: 

- Nachhaltigkeit

- Gleichstellung von Frauen 
und Männern, Nichtdiskriminierung 

- Innovation



Ex-ante-Bewertung MEPL III ifls & art

 

106 

 

ELER-Artikel Nr.

Bezeichnung und Vorhabensarten 

(teilweise zusammengefasst)
Ökonomisches 

Wachstum
Humankapital Beschäftigung Arbeits-produktivität Biodiversität Wasser Klimaschutz Boden Landschaft Lebensqualität Governance Tiergerechtheit 

Wissenstransfer- und 

Informationsmaßnahmen

(+)  ++ (+) (+) 0 0 0 0 0 0 0 0

(+)  ++ (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(+)  ++ (+) (+) + (+) + (+) (+) 0 0 0

Investitionen 

 ++ 0 0  ++ (-) (+) + 0 - 0 0 +

 ++ 0  + (+) 0 (+) + (-) 0 0 0 0

 + 0 0  + + + 0 +/- +/- 0 0 0

0 0 (+) 0 ++ (+) (+) (+) ++ 0 0 0

 + 0 0  + ++ (+) (+) (+) ++ 0 0 0

(+) 0 (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 0 0 0

++ 0 ++ ++ 0 + + ++ + 0 0 0

Diversifizierung

 + 0  +  + (-) 0 + (-) (-) 0 0 0

 + 0  + (+) 0 0 0 0 0 0 0 0

Grundversorgung/ Dorferneuerung

0 0  + 0 + 0 0 0 +  + 0 0

(+) 0 (+) (+) + (+) (+) (+) + 0 0 0

0 0 0 0 ++ ++ 0 + + 0 0 0

21 Forst-Investitionen

 + 0 0 + 0 - + 0 0 0 0 0

Geringe Beschäftigungseffekte aufgrund angebotener Dienstleitungen; unterstützt weitere LPR-Maßnahmen unter Art. 17 (Arten- und Biotopschutz, Grundstückserwerb/Entschädigung; Investitionen für Naturschutz und Landschaftspflege) und bereitet damit voraussichtlich sehr positive Umweltwirkungen vor, insbesondere im Hinblick auf die 

biologische Vielfalt; auch geringe Beschäftigungs- und Wertschöpfungseffekte infolge der Erzeugung und Vermarktung naturschutzgerechter Produkte; Arbeitsproduktivität: durch Unterstützung von Investitionen auch leicht positive Effekte für Arbeitsproduktivität; 

Investitionen zur Umsetzung der 

WRRL ggf. auch mit Synergien zu 

HWRM-RL
Umwelt und Klima: Sehr positive Wirkungen auf Durchgängigkeit der Gewässer und die Gewässerökologie, außerdem häufig positiv für Landschaftsbild; ggf. geringerer NO3-Eintrag in Oberflächengewässer, falls Gewässerrandstreifen bei Maßnahmenumsetzung verbreitert werden; ggf. Verringerung der Wasserrerosion und Schutz von Böden im 

Uferbereich; Anpassung an den Klimawandel durch verbesserten Hochwasserschutz

Dienstleistungen für Naturschutz 

und Landschaftspflege (Pläne, 

Konzeptionen, 

Umweltsensibilisierung)

Bewältigung von 

Naturkatastrophen
Durch Nasslagerung und Lagerbeschickungsbeihilfen wird die werterhaltende Bereitstellung des Holzes für die Holzindustrie gewährleistet.  Wirkungen auf Produktspeicherleistung sind positiv. Weitere Wirkungen (Wachstum, Produktivität, Boden) über die Vermeidung von negativen Effekten (Nicht-Nutzung des Holzes, Zerstörung).

Förderung von 

Beratungsleistungen (3 

Vorhabensarten)

Qualifizierung, Workshops, 

Coaching (2 Vorhabensarten) ggf. indirekte Umwelt- und Klimawirkung, falls entsprechende Themen integriert sind

Qualifizierungs- und 

Coachingmaßnahmen für Frauen
ggf. indirekte Umwelt- und Klimawirkung, falls entsprechende Themen integriert sind

Verbesserung des Humankapitals sowie indirekt der Beschäftigung durch Bildungsmaßnahmen

Investitonen in landwirtschaftliche 

Unternehmen (AFP)

Nachweis der Wirtschaftlichkeit von Investitionen sichert nachhaltige Entwicklungsfähigkeit der Betriebe (Verbesserung Arbeitsbedingungen, der Produktivität und Rentabiliät) und damit der Beschäftigung; stärker als bisher wird auch ein Beitrag für die Verbesserung des Tierwohls und von Umwelt- und Klimaschutzaspekten erwartet (s.u.);

Umwelt und Klima: Flächenversiegelung und Beeinträchtigung des Landschaftsbilds durch Stallneubauten möglich; indirekt Förderung der Intensivierung mit neg. Folgen für Biodiversität mögl.; aber erhöhte Anforderungen an Verbraucher-, Umwelt- oder Klimaschutz (z.B. Energieeffizienz, Güllelagerkapazität von 9 Monaten, Abdeckung 

Güllebehälter).

Umweltwirkungen durch Beratungsmodule zu umweltgerechtem Management (Module speziell zu Biodiversität und Energieeinsparung, -effizienz); Sensibilisierung für Umwelt- und Klimathemen und ggf. erhöhte Bereitschaft zur Teilnahme an entsprechenden Maßnahmen

Verbesserung des Humankapitals sowie indirekt der Beschäftigung durch Beratungsmaßnahmen

Verbesserter Organisationsgrad der Erzeuger sowie effizientere Erfassungs-/Verarbeitungstechnologien erhöhen die Wettbewerbsfähigkeit im Verarbeitungs-/Vermarktungssektor; korrespondierend wird die Effizienz des Ressourceneinsatzes (Zuwendungsvoraussetzung) verbessert.

Umwelt und Klima: Wirkung abhängig von Vorhaben; neg. Wirkung durch Bauvorhaben mögl.; Verbesserung der Ressourceneffizienz (v.a. Wasser, Energie) als Fördervoraussetzung

geringe Beschäftigungseffekte aufgrund marktstrukturverbessernder Maßnahmen

Investitionen zur 

Erhaltung/Inwertsetzung der 

Kulturlandschaft (2 

Vorhabensarten)

Umwelt und Klima: Investitionen in kleine landw. Betriebe s. AFP; Investitionen in Kulturlandschaft mit positiven Wirkungen auf Biodiversität und Landschaft in naturschutzfachl. Kulisse  (ggf. Nebeneffekte auf Wasser-, Ersions- und Klimaschutz) 

Ökonomisches Wachstum + Beschäftigung:  geringe Beschäftigungs- und Wertschöpfungseffekte infolge der Erzeugung und Vermarktung naturschutzgerechter Produkte, z.B werden Plenum -Aktivitäten damit unterstützt, was gut für die regionale Wirtschaft ist. Arbeitsproduktivität: Investive Förderungen haben auch positiven Effekt für 

Arbeitsproduktivität

Diestleistungen für  Management 

von LEV/PLENUM 
geringe Beschäftigungseffekte aufgrund angebotener Dienstleitungen (PLENUM); unterstützt LPR Teile B-D. Ökonomisches Wachstum + Beschäftigung:  Da Unterstützung der LPR-Teile B-D auch hier geringe Beschäftigungs- und Wertschöpfungseffekte infolge der Erzeugung und Vermarktung naturschutzgerechter Produkte, z.B werden Plenum -

Aktivitäten damit unterstützt, was gut für die regionale Wirtschaft ist. Arbeitsproduktivität: Da LPR-Teil E u LPR-Teil D u.a. Auswirkungen auf Arbeitsproduktivität haben, sind hier leichte positive Effekte zu verzeichnen; indirekte Wirkungen im Umweltbereich

Gründung und Entwicklung nicht-

landwirtschaftlicher Tätigkeiten Keine unmittelbaren Umwelt- und Klimawirkungen; Beschäftigungseffekte aufgrund von Existenzgründungen/Betriebserweiterungen

Aktualisierung Naturparkpläne; 

Entwicklung des Erholungswertes; 

natürliches und kulturelles Erbe, 

Sensibilisierungsmaßnahmen (3 

Vorhabensarten)

Integrierte Ländliche Entwicklung

FN schafft auch in kleinstrukturierten Realteilungsgebieten angepasste Flächenstrukturen und mobilisiert den Bodenmarkt für den Erhalt und die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe; Erschließung der Flur und Ausbau von Wegen erleichtert die Bewirtschaftbarkeit mit moderner Agrartechnik und trägt somit zu 

ökonomisch tragfähiger Bewirtschaftung bei. Umwelt und Klima: indirekte neg. Wirkungen mögl. durch Bodenversiegelung und Barrieren für Kleinlebewesen, bei Schlagvergößerung ggf. höheres Erosionsrisiko und neg. Wirkungen für Biodiversität sowie Beeinträchtigung des Landschaftsbildes; indirekte positive Umweltwirkung mögl. durch 

arrondierte Flächen (geringerer Energieverbrauch für Bearbeitung) und durch Flächenbereitstellung für Biotopvernetzung, Gewässerrandstreifen, Naturschutz, Landschaftselemente etc.; ggf. auch erleichterte Pflege von abgelegenen ökol. wertvollen Flächen durch bessere Zugänglichkeit 

aufgrund von Arbeitszeiteinsparungen keinen Einfluss auf mehr Beschäftigung, sondern, wie bei AFP neutral wirkend

Umwelt und Klima: positive Wirkungen auf Biodiversität und Landschaft durch Projekte zum Arten- und Biotopschutz sowie durch Biotop- und Landschaftspflege in naturschutzfachl. Kulisse; als Nebeneffekte ggf. verbesserte Wasserqualität, Bodenerosionsschutz oder Klimaschutz, falls entprechende Flächen an Gewässern, in Hanglagen oder auf 

organischen Böden extensiviert werden; geringe Beschäftigungseffekte aufgrund Beauftragung von Pflegemaßnahmen.

Diversifizierung: Investitionen zur 

Errichtung, zum Erwerb oder zur 

Modernisierung von 

unbeweglichem Vermögen

Erschließung neuer Märkte durch landwirtschaftsnahe Tätigkeiten fördert die Faktorproduktivität der vorhandenen Ressourcen und trägt somit zu wirtschaftlichen Verbesserungen bei; vergleichsweise positive Beschäftigungseffekte, Umwelt und Klima: ggf. erhöhter Flächen-, Wasser- und Energieverbrauch durch Neubau oder Erhöhung der 

Kapazitäten, aber auch Energie- und Wasserersparnis vorstellbar; bei Investitionen zu Verarbeitung und zum Vertrieb von Biomasse zur energetischen Nutzung durch Endverbraucher Klimaschutzeffekte; geringe Beschäftigungseffekte aufgrund wirtschaftlicher Betriebsabläufe

Forstwirtschaftl. Infrastruktur
Erschließung fördert die Nutzungshäufigkeit und damit die nachhaltige Bewirtschaftung auch in kleinparzellierten Forstgebieten; geringe Beschäftigungseffekte aufgrund durchgeführter Maßnahmen sowie indirekt aufgrund von verbesserter Betriebsabläufe aufgrund der geförderten Infrastruktur

Umwelt und Klima: Erstellung von Naturparkplänen und Studien schaffen Voraussetzungen für Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft und hat damit indirekte positive Wirkungen auf die Biodiversität; Förderung von Infrastrukturen kann Wertschätzung und Erhalt von Naturparken unterstützen aber auch neg. Wirkungen durch 

Flächenverbrauch und höhere Besucherströme in sensiblen Bereichen möglich; Beschäftigungseffekte durch geförderte  Basisdienstleistungen; Erhöhung der Lebensqualität durch zusätzliche/gesicherte Basisdienstleistungen und durch verbesserte Naturparkausstattung

14

17

19

20

15

Arten- und Biotopschutz; 

Grundstückserwerb/Entschädigung

; Investitionen für Naturschutz und 

Landschaftspflege (3 

Vorhabensarten)

Investitionen in V+V/Entwicklung 

von Anhang I-Erzeugnissen

mit Art. 24
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 - 0 0  -  ++ 0 0 0  ++ 0 0 0

+ 0 + 0 0 ++ + ++ + 0 0 0

 +  +  +  + 0 0  +  ++ 0 0 0 0

Agrarumwelt- und 

Klimamaßnahmen

0 0 0 0 ++ ++ + + + 0 0 0

0 0 0 0 ++ ++ ++ ++ ++ 0 0 0

0 0 0 0 ++ + + + + 0 0 0

0 0 0 0 ++ + + + ++ 0 0 +

0 0 0 0 ++ + + + ++ 0 0 0

0 0 0 0 + + + + 0 0 0 0

 - 0 0 0 + + + + + 0 0 0

0 0 0 0 ++ (+) (+) (+) ++ 0 0 0

0 0 0 0 ++ + + + ++ 0 0 0

0 0 0 0 ++ + + + ++ 0 0 0

0 0 0 0 ++ (+) (+) (+) ++ 0 0 0

0 0 0 0 ++ + 0 + ++ 0 0 0

0 0 0 0 ++ 0 0 0 + 0 0 0

0 0 0 0 + ++ + + 0 0 0 0

0 0 0 0 0 ++ + ++ 0 0 0 0

0 0 0 0 + ++ + ++ 0 0 0 0

0 0 0 0 + 0 0 0 + 0 0 0

0 0 0 0 + ++ 0 + 0 0 0 0

0 0 0 0 + + 0 + 0 0 0 0

0 0 0 0 ++ + + + ++ 0 0 0

0 0 0 0 ++ + + + ++ 0 0 0

0 0 0 0 + (+) (+) 0 + 0 0 0

0 0 0 0 0 ++ + ++ 0 0 0 0

Brachebegrünung mit 

Blühmischungen (2 

Vorhabensarten)
Umwelt und Klima: positive Wirkungen auf Biodiversität und Landschaftsbild (keine zusätzlichen Wirkungen auf Klima-, Boden- und Wasserschutz, da auch GLÖZ eine Begrünung - allerdings nicht mit Blühmischung - von Brachflächen verlangt)

Herbizidverzicht im Ackerbau
Umwelt und Klima: positive Wirkungen auf Biodiversität sowie auf Wasserschutz 

Biol- und biotechn. Maßnahmen im 

Pflanzenschutz (3 Vorhabensarten) Umwelt und Klima: positive Wirkungen auf Biodiversität sowie auf Wasserschutz 

s. Herbstbegrünung im Acker-/Gartenbau; ausgewählte Saatgutmischung bieten Insekten und anderen Wildtieren zusätzliche Nahrung und Schutz

Im Vergleich zur Silagegewinnung späterer und weniger häufiger Schnitt mit positiven Auswirkungen auf die Artenvielfalt im Grünland (ggf. positive Wirkungen auch auf Wasser und Klima durch tendenziell weniger intensive Düngung); Heugewinnung statt Siloballen wird auch mit positiverem Landschaftsbild verbunden

Ext. Nutzungs in §32 Biotopen
Umwelt und Klima: sehr positive Wirkungen auf die betroffenen Biotope und davon profitierende Arten; außerdem Klima-, Wasser- und Bodenschutz)

Umwelt und Klima: positive Wirkungen auf Biodiversität und Landschaft durch Beibehaltung von angepasstem Management von FFH-Habitate; außerdem Klima-, Wasser- und Bodenschutz

Silageverzicht im gesamten Betrieb 

(Heumilch)

WRRL-Maßnahmen (FAKT) (5 

Vorhabensarten)
Umwelt und Klima: sehr positive Wirkungen auf Grundwasserschutz in gefährdeten Grundwasserkörpern durch Verminderung der Auswaschung im Winter durch Begrünung, Vermeidung von unnötiger NO3-Mobilisierung durch Strip-till-Verfahren,  gezieltere Düngung durch Precision farming sowie N-Depotdüngung mit Injektion; flächendeckende 

indirekte Wirkung auf Wasserschutz durch Hoftorbilanz und damit ggf. verbessertem N-Saldo; Wirkungen auf Erosionsschutz durch Winterbegrünung und Strip-till Verfahren; Klimaschutz insbesondere durch verminderte N2O-Verluste; ggf. höhere C-Speicherung im Ackerboden durch Winterbegrünung  

Umwelt und Klima: positive Wirkungen auf Wasserschutz durch Verminderung von N-Auswaschung im Herbst sowie auf Bodenschutz durch Erhöhung des Boden-C-Gehaltes (damit auch klimawirksam) und Erosionsminderung 

Bewirtschaftung von artenreichem 

Grünland mit 4 bzw. 6 Kennarten (2 

Vorhabensarten)
Umwelt und Klima: Durch extensive Bewirtschaftung positive Wirkungen insbesondere auf Biodiversität, aber auch auf Wasserschutz und THG-Emissionen und Landschaft; ggf. Wirkungen auf Klima-, Wasser- und Erosionsschutz auch aufgrund von Umwandlungsverbot für Grünland

Erhaltung von Streuobstbeständen 
Umwelt und Klima: Bereitstellung wertvoller Habitate durch Streuobstwiesen, Indirekt auch Wasser- Boden und Klimaschutz durch verhinderte Intensivierung; sehr positiv wahrgenommene Landschaft

Weinbausteillagen
Umwelt und Klima: positive Wirkung nicht flurbereinigter Weinbausteillagen auf Biodiversität, Landschaftsbild, Wasserqualität und Boden

Messerbalkenschnitt auf 

artenreichem Dauergrünland/§32 

Biotopen/ FFH-Flachland- und 

Bergmähwiesen

Umwelt und Klima: Positive Wirkungen auf Biodiversität sowie auf Boden- Wasser- und Klimaschutz (weniger Dünger und ggf. Pestizide; positive Wirkung auf Humusbilanz).

VNS - Beweidung Umwelt und Klima: sehr positive Wirkung auf Biodiversität durch Beweidung im Sinne des Naturschutzes sowie Verzicht auf N-Düngung und PSM; durch Düngung- und PSM-Verzicht auch positiv für Klima- und Wasserschutz. Die Fördervariante ist auf Beweidung ausgelegt und deshalb begünstigt sie auch Beweidung und eine damit verbundenes 

Tierwohl.

VNS - Pflegende Bewirtschaftung; 

Pflege nicht landw. genutzter 

Flächen (2 Vorhabensarten)

Biotoppflege (z.B. Entbuschung, Heckenpflege, Mahd) dient der Aufwertung ökologisch wertvoller Flächen und dem Erhalt eines guten ökologischen Zustands. Sie fördert gezielt den Erhalt seltener und gefährdeter Tier- und Pflanzenarten. Als positiv zu bewerten sind auch eine standortangepasste, flexibel modifizierbare Pflege sowie die Pflege 

besonders seltener Lebensräume. Unterstützt auch die Pflege neu geschaffener Biotope, die wesentliche Struktur- und Landschaftselemente darstellen, die die Lebensraumvielfalt erhöhen, der Biotopvernetzung dienen und zugleich als natürliche Erosionshindernisse positiv auf die Schutzgüter Boden und Wasser einwirken. Daraus ergeben sich 

insgesamt auch positive Effekte hinsichtlich des Erhalts des Natur- und Kulturerbes sowie der Erholungsfunktion der Landschaft. 

Die Förderung sieht im Wesentlichen einen verbesserten Technikeinsatz (Seilkran, Bänder, Eiserne Pferde) vor, der die Nutzung an schwierigen/empfindlichen Standorten erlaubt und der Bodenschonung dient.

Technikförderung

Waldnaturschutz

Ökonomie: negativ durch Verringerung der Produktionsfläche und eine tendenzielle Erhöhung der Erntekosten; Biodiversität: positive Wirkungen durch Waldrandeffekte und Gewässergestaltung/-pflege etc.

Bodenschutzkalkung
keine unmittelbaren Umwelt- und Klimawirkungen; im Wesentlichen die Wiederherstellung der Puffer- und Speicherleistung der Böden; damit auch positive Wirkungen auf Wasserqualität/Speicherleistung der Waldböden; Klimaleistung durch vitalere Bestände (aber: keine "Düngung").

Beschäftigungseffekte aufgrund von Existenzgründungen/Betriebserweiterungen; Lebensqualität: Grundsätzlich Auswirkung, da Kalkung zu vitaleren Beständen mit weniger Anfälligkeit ggü. Borkenkäfer und zu dichterer Benadelung führen (Vermeidung vorzeitiger Nadelverlust).

VNS - Ackerbewirtschaftung 
Umwelt und Klima: sehr positive Wirkung auf Biodiversität im Acker (verstärkt durch zusätzl. Maßnahmen) sowie auf Wasserschutz (Beschränkung der N-Düngung, Verzicht auf PSM; ggf. Randstreifen) und Klimaschutz (Beschränkung der N-Düngung); bei Schaffung höherwertiger Biotope zusätzlich auch Bodenschutz

VNS - Umstellung von Acker auf 

extensive 

Grünlandbewirtschaftung
Umwelt und Klima: sehr positive Wirkungen auf Biodiversität und Landschaft sowie Klimaschutz (C-Speicherung, verminderte N-Verluste), Wasserschutz (verminderte Nährstoffverluste, PSM-Verbot) und Erosionsschutz (dauerhafte Bodenbedeckung) 

VNS - Grünlandbewirtschaftung Umwelt und Klima: sehr positive Wirkungen auf Biodiversität (und Landschaft) durch Beschränkung von Nutzungshäufigkeit und N-Düngung und Verzicht auf PSM (grundsätzlich Anreiz,extensive Grünlandstandorte weiter zu bewirtschaften bzw. zu pflegen;  außerdem Wirkungen im Wasserschutz (Beschränkung der N-Düngung und Verzicht auf PSM), 

Klimaschutz (Beschränkung N-Düngung) und Bodenschutz (Verzicht auf PSM)

Ext. Bewirtschaft. Dauergrünl. Mit 

Viehbesatz bis 1,4 RGV/ha HFF 

(mit/ohne Mineraldüngerverzicht) 

(2 Vorhabensarten)

Umwelt und Klima: im Vergleich zu höherer GV-Dichte sowie durch Verbot mineralischer Düngung und Grünlandumbruch und -melioration positive Wirkungen auf THG-Emissionen im Betrieb, auf Wasserschutz sowie ggf. auf Biodiversität und Erosionsschutz; Landschaftsbild profitiert ggf. von Verbot des Grünlandumbruchs

Bewirtschaftung von steilem 

Grünland (25%, 50%)(2 

Vorhabensarten)
Umwelt und Klima: Durch Erhalt des i.d.R. extensiv genutzten steilen Grünlands sowie späte Nutzung von 5% der Fläche positive Auswirkungen auf Biodiversität und Landschaft; ggf. Wirkungen auf Klima-, Wasser- und Erosionsschutz aufgrund von Umwandlungsverbot für Grünland

Erhaltung gefährdeter 

Nutztierrassen (Rinder-, Pferde-., 

Schweinerassen) (3 

Vorhabensarten)

Fruchtartendiversifizierung ( mind. 

5-gliedrige Fruchtfolge)

Umwelt und Klima: positive Wirkungen auf Biodiversität direkt durch den Erhalt seltener Arten; indirekt auf Biodiversität und Landschaftsbild durch extensive Weidehaltung möglich

Verzicht auf chemisch-

synthetische Produktionsmittel Umwelt und Klima: positive Wirkungen auf Wasserschutz durch Verzicht auf mineral. Düngung sowie chem-synth. PSM, außerdem auf Biodiversität 

Begrünungsmischungen im Acker-

/Gartenbau

Extensive Nutzung der FFH-

Lebensraumtypen Flachland- und 

Bergmähwiesen

Herbstbegrünung im Acker-

/Gartenbau 

mit Art. 25

mit Art. 25

mit Art. 26

28
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 +/- 0 0 0 + ++ + ++ (+) 0 0 ++

Zahlungen im Rahmen von Natura 

2000 und der WRRL

- 0 - - ++ + - + + 0 0 0

 + 0  + 0 + (+) + + ++ 0 0 0

Tierschutz 

0 0 0 0 (+) 0 0 0 + 0 0 ++

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ++

- 0 - - ++ + - + + 0 0 0

0 0 ( +) 0 (+) 0 (+) 0 (+) +  +

 +  +  +  + 0 0 + 0 0 0  + 0

0  +  + 0 0 0 0 0 0  +  ++ 0

++ eindeutige posititve Wirkung (intensiver und/oder langanhaltender Effekt)

+ positive Wirkung (aber eher Nebeneffekt und/oder weniger dauerhafte Wirkung)

0 keine Wirkung (neutral)

- negative Wirkung (aber eher Nebeneffekt und/oder weniger dauerhafte Wirkung)

-- eindeutige negative Wirkung (intensiver und/oder langanhaltender Effekt) 

Umsetzung des Alt- und Totholzkonzeptes mit starker Fokussierung auf Biodiversität; neg. Wirkungen auf Arbeitsproduktivität (höhere Holzerntekosten)

Förderung mündet in die stärkere Bewirtschaftung des kleineren Privatwaldes durch das Aufstellen von nutzungsrelevanten Wirtschaftsplänen und der organisatorischen Förderung des Aufbaus von Gemeinschaftswäldern.

35; 44
positive Effekte in punkto Humankapital infolge von Qualifizierungs, Informations- und Bewußtseinsbildungsmaßnahmen

31
Umwelt und Klima: indirekte Wirkung durch Anreize zur Weiterbewirtschaftung von Grünland in benachteiligten Gebieten und damit auf das Landschaftsbild; bei extensivem Grünland dabei Wirkungen auf Biodiversität; durch Grünlanderhalt (im Vergleich zu Umbruch zu Ackerland) indirekt auch Wirkungen auf Klima-, Wasser- und Erosionsschutz

Sommerweideprämie
Umwelt und Klima: Positive Wirkungen auf Landschaftsbild; ggf. auch auf Biodiversität, falls unterstützte Beweidung eher extensiv ist 

Waldbewirtschaftungspläne 

(Zusammenschlüsse, Privatwald 

<200ha, Gemeinschaftswälder)

LEADER (3 Vorhabensarten)

Waldumwelt- und -

Klimadienstleistungen und 

Erhaltung der Wälder: Erhalt und 

Pflege von Habitatbaumgruppen

Tiergerechte Mastschweine- und 

Masthühnerhaltung (4 

Vorhabensarten)
Umwelt und Klima: keine nennenswerten Wirkungen

Ausgleichszulage LW (Berggebiete, 

andere Gebiete)  (2 

Vorhabensarten)

Zusammenarbeit (5 

Vorhabensarten)

indirekte Beschäftigungseffekte infolge von Kooperationen; Entwicklung ressourcen- und umweltschonender Produkte, Verfahren und Techniken bereiten positive Umweltwirkungen vor (insbes. unter Berücksichtigung des Klimawandels, der Erhaltung der Biodiversität und der natürlichen Ressourcen)

Verbesserungseffekte bei Governance aufgrund von neuartigen Kooperationen und Beteiligungen relevanter Stakeholder (PLENUM, Naturparke)

Lebensqualität: Förderung der Zusammenarbeit von verschiedenen Akteuren in Landwirtschaft, Gartenbau, Weinbau, Nahrungsmittelkette und Forst trägt auch zu Verbesserungen im Ländlichen Raum und damit Lebensqualität bei

Umwelt und Klima: vielfältige positive Wirkungen auf Biodiversität, Wasser-, Boden- und Klimaschutz; Wirkung auf Landschaft ggf. positiv z.B: durch Beweidung. Tiewohl: Die Richtlinien des Ökolandbaus beinhalten auch Auflagen, dass den gehaltenen Tieren ein gewisser Auslauf oder Beweidung gewährt werden muss

Ökolandbau (2 Vorhabensarten: 3 

Einführungsvarianten und 3 

Beibehaltungsvarianten)

Maßnahmen auf LRT-Flächen sehen verstärkt die Entwicklung von Alt- und Totholz vor (Biodiv.); schränken jedoch kürzere Umtriebszeiten (und damit vielfach höhere Produktivität) und eine evtl. Baumartenwahl hin zu produktiveren Nadelholz (insbes.bei Buchen-LRTs) ein. Maßnahme insbesondere auf Biodiversität hin orientiert.
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1 Zusammenfassung der Ergebnisse 

1.1  Deutsche Zusammenfassung 

Zum Entwurf des Maßnahmen- und Entwicklungsplans Ländlicher Raum Baden-

Württemberg 2014-20201 (MEPL III) wurde gemäß der Richtlinie 2001/42 EG eine Strategi-

sche Umweltprüfung (SUP) durchgeführt. Der Umweltbericht ist das zentrale Instrument 

der SUP. Ziel der SUP ist es, ein hohes Umweltschutzniveau im Sinne einer nachhaltigen 

Entwicklung sicherzustellen, indem die programmerstellende Behörde bei der Optimierung 

des Programms und seiner Maßnahmenansätze unter Umweltgesichtspunkten unterstützt 

wird. Die Öffentlichkeitsbeteiligung und die Konsultation der zuständigen Behörden fin-

den zwischen dem 23.05.2014 und dem 07.07.2014 statt. 

Gegenstand dieses Umweltberichts ist der Entwurf des Maßnahmen- und Entwicklungs-

plans mit Stand vom 11.03. bzw. 23.04.2014. Der vorliegende Entwurf des Umweltberichts 

gliedert sich in acht Kapitel: Kapitel 2 schildert den rechtlichen Rahmen und legt Methodik 

sowie Vorgehen der SUP fest. Wesentliche Inhalte und Ziele des EPLR sind in Kapitel 3 do-

kumentiert. In Kapitel 4 des Umweltberichts werden die übergeordneten sowie landesspe-

zifischen Umweltziele und Indikatoren erörtert. Diese sind für die Beschreibung des Um-

weltzustandes, für die Bewertung des EPLR bei Nichtdurchführung (Nullvariante) in Kapitel 

5 sowie für die Bewertung der voraussichtlichen erheblichen Umweltwirkungen auf die 

SUP-relevanten Schutzgüter in Kapitel 6 maßgebend. Die Kapitel 7 und 8 zeigen Optimie-

rungsvorschläge zur Minderung, Vermeidung und Kompensation der durch das EPLR vo-

raussichtlich hervorgerufenen negativen Wirkungen auf die Umwelt sowie Maßnahmen zur 

Überwachung auf. Im Anhang des Umweltberichts sind die Indikatorenlisten inklusive der 

Trends der Umweltindikatoren ohne Durchführung des Programms in tabellarischer Form 

hinterlegt. Der Anhang enthält ferner als wichtigste Grundlage der Gesamtbeurteilung 

Maßnahmensteckbriefe mit Beschreibungen jeder Maßnahme und schutzgutbezogene 

Detaileinschätzungen der Umweltwirkungen.  

Der Detaillierungsgrad der Maßnahmenprüfung orientiert sich an der Darstellung im Fi-

nanzplan des MEPL III. D.h., geprüft wurden jene Maßnahmen, denen ein eigenes Finanz-

budget zugewiesen wurde. Somit wurden 22 Maßnahmen des Programms der Umweltprü-

fung unterzogen. Die Ergebnisse stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:  

Schutzgut-übergreifende Umweltwirkungen des MEPL III 

Unter den 22 Maßnahmen ist nur die Maßnahme LEADER (mit 4,4 % des Gesamtbudgets) 

aufgrund der geringen Vorab-Festlegung ihrer Inhalte nicht bewertbar. 3 Maßnahmen mit 

zusammen 0,5 % des Gesamtbudgets wurden als unerheblich hinsichtlich ihrer voraus-

sichtlichen Umweltwirkungen eingeschätzt.  

                                                           
1
 Die generelle Bezeichnung laut ELER-Verordnung lautet „Entwicklungsprogramm für den Ländlichen Raum“ (EPLR) 

und wird in diesem Bericht synonym gebraucht 
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Alle anderen Maßnahmen, auf die  zusammen etwa 94 % des Gesamtbudgets entfallen, 

sind mit Umweltwirkungen oberhalb der Erheblichkeitsschwelle verbunden. Die meisten 

Maßnahmen weisen voraussichtlich ausschließlich positive Umweltwirkungen auf (mit 

einem Anteil von 69 % des Gesamtbudgets).  Diese Maßnahmen sind überwiegend in den 

Prioritäten 4 und 5 angesiedelt, die explizit auf Umweltziele ausgerichtet sind.  

Für Maßnahmen im Wesentlichen aus der Priorität 2 mit sowohl positiven als auch nega-

tiven Umweltwirkungen ist ein Viertel des Budgets vorgesehen.   

Von keiner der geprüften Maßnahmen sind ausschließlich negative Umweltwirkungen zu 

erwarten. Zudem hat die Umweltprüfung für keine Maßnahme sehr negative Wirkungen 

auf ein Schutzgut festgestellt.  

Umweltwirkungen auf die Schutzgüter der SUP 

Auch für alle Schutzgüter der SUP in separater Betrachtung führt die Umsetzung des Pro-

gramms jeweils zu überwiegend positiven Umweltwirkungen. Das  Budget mit den im Ver-

hältnis geringsten positiven Wirkungen liegt für das Schutzgut „Kultur- und Sachgüter“ vor; 

53 % der Gesamtmittel führen hier zu voraussichtlich erheblichen positiven Umweltwir-

kungen. Der höchste Wert wird mit 85 % für das Schutzgut „Mensch“ erreicht. Auf der 

Ebene der Schutzgüter wurde eine etwas differenziertere Bewertung vorgenommen, bei 

der zwischen positiver und stark positiver Wirkung unterschieden wird. Für 39 % bzw. 

30 % des Budgetansatzes kann von stark positiven Wirkungen für die Schutzgüter „Land-

schaft“ und „Biologische Vielfalt“ ausgegangen werden; hier liegt demnach ein deutlicher 

Wirkungsschwerpunkt des MEPL III. 

Von den voraussichtlich erheblichen negativen Wirkungen (inkl. der Kategorie „positiv und 

negativ“) sind nicht alle Schutzgüter gleichermaßen betroffen. Die voraussichtlichen Belas-

tungen konzentrieren sich auf Boden, Biodiversität und Landschaft und gehen von den 

Maßnahmen Diversifizierung, Marktstrukturverbesserung, Agrarinvestitionsförderung, ILE 

(Flurneuordnung) und Naturnahe Waldwirtschaft (NWW) 5e (Aufforstung, Wegebau) aus. 

Der diesen Wirkungskategorien zugeordnete Budgetanteil von 20 % bzw. 25 % muss aller-

dings stark relativiert werden. So führt bspw. innerhalb von NWW 5e nur die Teilmaßnah-

me Erstaufforstung - durch Aufforstung von Grünlandflächen oder Verkürzung von Wald-

rändern etc. – zu Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft. Auch bei den übrigen 

genannten Maßnahmen kommt nur ein Teil der Ausgaben – im Wesentlichen der Anteil für 

Bauprojekte und Wege – für die negativen Wirkungen zum Tragen. Hinzu kommt, dass bei 

den meisten dieser Maßnahmen unterschiedliche Abschichtungsinstrumente greifen, de-

ren Aufgabe es ist, negative Umweltwirkungen zu vermeiden oder zu mindern. Die negati-

ven Wirkungen dürften daher stark überzeichnet sein.   

Für Maßnahmen, von denen (auch) negative Umweltwirkungen ausgehen können, werden 

Optimierungsvorschläge unterbreitet, die sich insbesondere auf Minimierung des Flächen-

verbrauchs und des Verlustes von Landschaftsstrukturen sowie die Beachtung der Ansprü-

che von Tierarten, die an besondere Strukturen in der dörflichen Bausubstanz gebunden 

sind, beziehen. Ferner wird dargestellt, wo über Einforderung erhöhter Umwelt- und Kli-

maeffizienzstandards positive Maßnahmenwirkungen erreicht werden können. 
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Um die geplanten Umweltwirkungen zu verfolgen und um unvorhergesehene Umweltwir-

kungen des Programms frühzeitig zu erkennen, sollte die vorgeschriebene Überwachung 

anhand der für die Umweltprüfung herangezogenen Indikatoren und Messprogramme 

erfolgen. Dabei kann u.a. auf EU-einheitliche gemeinsame ELER-Indikatoren sowie auf pro-

grammspezifische Indikatoren zurückgegriffen werden. 

Zusammenfassend ist zu erwarten, dass die Umsetzung des MEPL III zu erheblich mehr 

positiven als negativen Umweltwirkungen führen wird. Dies gilt vor allem unter Berück-

sichtigung des Umstandes, dass die möglichen negativen Umweltwirkungen einiger Maß-

nahmen durch die Anwendung der Abschichtungsinstrumente (Eingriffsregelung, UVP, 

FFH-Verträglichkeitsprüfung sowie einschlägige Fachgesetze) vermieden oder gemindert 

werden. Die Maßnahmensteckbriefe im Anhang legen im Detail dar, welche Wirkungen 

nach jetzigem Informationsstand auf die verschiedenen Schutzgüter zu erwarten sind, wo 

Abschichtung möglich ist und welche Möglichkeiten zur Minderung negativer Auswirkun-

gen bereits bei der Maßnahmenkonzeption berücksichtigt werden könnten.  

Insgesamt zeigt die Umweltprüfung, dass der Entwurf zum MEPL III dem Ansatz, Umwelt-

ziele nicht nur explizit zu verfolgen, sondern auch querschnittsorientiert in alle Förderbe-

reiche zu integrieren, überwiegend gerecht wird. Die Beurteilung, ob die vorgesehenen 

Maßnahmen und Mittelansätze ausreichend sind, um die Umweltziele des Programmge-

bietes zu verwirklichen, ist nicht Gegenstand des Umweltberichts.  

Die Erkenntnisse des Umweltberichts fließen in die Ex ante-Evaluation ein und sind bei der 

Erstellung des Programms zu berücksichtigen. 
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1.2  Summary of results 

A Strategic Environmental Assessment (SEA) was carried out on the draft version of the 

Measures and Rural Development Plan for Baden-Württemberg 2014-2020 (MEPL III) in ac-

cordance with Directive 2001/42 EC. The environmental report is the central instrument of the 

SEA. The objective of the SEA is to provide for a high level of protection of the environment 

with a view to promoting sustainable development by supporting the programming authority 

as it optimizes the programme and its schedule of measures from an environmental perspec-

tive. Public participation and consultation with the relevant authorities took place between 

23 May 2014 and 7 July 2014. 

The subject matter of this environmental report is the Draft of the Measures and Rural Devel-

opment Plan dated 11 March 2014 and 23 April 2014. The current draft of the environmental 

report is divided into eight chapters. Chapter 2 describes the legal framework and defines the 

underlying methodology and the approach adopted in the SEA while key content and the ob-

jectives of the RDP are documented in Chapter 3. Chapter 4 of the environmental report dis-

cusses the overarching and Land-specific environmental objectives and indicators. These are 

crucial for the description of the state of the environment, for the evaluation of the RDP with-

out implementation (zero option) in Chapter 5 and for the evaluation of the likely significant 

environmental effects on the protected assets of relevance to the SEA in Chapter 6. Chapters 7 

and 8 present optimisation proposals for reducing, preventing and compensating for the nega-

tive effects on the environment that are likely to be caused by the RDP, and the measures that 

need to be monitored. The Annex to the environmental report contains tabulated indicator 

lists, including trends for the environmental indicators without programme implementation. 

The Annex also includes schedules of measures with descriptions of each measure and detailed 

assessments of environmental effects on protected assets – these schedules are the corner-

stone of the overall evaluation.  

The level of detail of measures assessment is based on the financial plan presented in the 

MEPL III. In other words, the assessment was performed on those measures which were allo-

cated their own financial budget. This meant that 22 programme measures were assessed 

environmentally. The results in detail are as follows:  

Overarching environmental effects of the MEPL III on protected assets 

Of the 22 measures, only LEADER (accounting for 4.4 % of the total budget) cannot be 

evaluated because its full scope had not been determined. Three measures that together 

comprise 0.5 % of the total budget were assessed as likely to have insignificant environ-

mental effects.  

All other measures, comprising about 94% of the total budget, are associated with envi-

ronmental effects above the significance threshold. Most measures are likely to have posi-

tive environmental effects only (69% share of the total budget). These are mostly Priority 4 

and 5 measures, which are explicitly aligned with environmental objectives.  

A quarter of the budget is earmarked for essentially what are Priority 2 measures that 

have both positive and negative environmental effects.   
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None of the measures assessed is expected to have exclusively negative environmental 

effects. In addition, the environmental assessment failed to find that any given particular 

measure would have a strongly negative effect on a protected asset.  

Environmental effects on protected assets in the SEA 

Moreover, when all the protected assets in the SEA are assessed separately, programme 

implementation is found to yield predominantly positive environmental effects in each 

case. The budget that has the lowest percentage of positive effects is earmarked for "cul-

tural and material goods"; here, 53% of total funds are likely to produce significant envi-

ronmental effects. The highest achiever, at 85%, is "mankind". At the protected assets 

level, the evaluation was somewhat more nuanced, distinguishing between positive and 

strongly positive effects. Strongly positive effects can be expected for the protected as-

sets "landscape" and "biodiversity", which account for 39% and 30% of the budget; this is 

therefore a significant focus area of the MEPL III. 

As regards likely significant negative effects (including the category "positive and nega-

tive"), the protected assets are not all affected equally. The brunt of the likely burden will 

be borne by “soil”, “biodiversity” and “landscape”, and will come from the measures diver-

sification, market structure improvement, farm investment aid, ILE (land consolidation) 

and close-to-nature forest management (NWW 5e - reforestation, path construction). 

However, the 20% and 25% share of the budget assigned to these areas of impact must be 

viewed in perspective. Within NWW 5e, for example, only the sub-measure “first affor-

estation” – afforestation of grassland or shortening of forest edges etc. – leads to impair-

ment of “landscape”. For the other measures mentioned, too, only a portion of the ex-

penditure – essentially the share accounted for by construction projects and paths – con-

tributes to negative effects. Added to which, for most of these measures, different stratifi-

cation tools come into play, the purpose of which is to avoid or reduce negative environ-

mental effects. The negative effects are therefore likely to be heavily exaggerated.   

For measures which may (also) give rise to negative environmental effects, optimisation 

proposals are made that are specifically aimed at minimising land consumption and loss of 

landscape structures as well as observing the needs of animal species reliant on special 

structures in village buildings. Furthermore, an account is given of how measures can have 

positive effects through an insistence on stricter environmental and climate efficiency 

standards. 

In order that planned environmental effects may be tracked and unanticipated effects of 

the programme on the environment identified early, the prescribed monitoring should 

utilize the indicators and measuring programmes adopted for the environmental assess-

ment. In this regard, recourse can be made inter alia to EU-wide common EAFRD indicators 

and programme-specific indicators. 

In summary, the positive environmental effects of the implementation of the MEPL III can 

be expected to significantly outweigh the negative ones. This is especially true in light of 

the fact that the potential negative environmental effects of several measures can be 

avoided or mitigated by the application of stratifying instruments (intervention regulation, 
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EIA, FFH directive as well as relevant technical laws). The schedule of measures in the An-

nex specifies, on the basis of current information, the effects that the measures can be 

expected to have on the various protected assets, where stratification is possible, and 

which options to mitigate negative effects could be taken into account when measures are 

being designed.  

Overall, the environmental assessment shows that the draft MEPL III succeeds for the most 

part in its approach of pursuing environmental objectives not just explicitly but also in an 

interdisciplinary manner through integrating them into all areas of support. It is beyond 

the remit of the environmental report to assess whether the proposed measures and ap-

propriations are sufficient to achieve the environmental objectives of the programme ar-

ea.  

The findings of the environmental report flow into the ex ante evaluation and need to be 

taken into account when the programme is being created. 
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2 Grundlagen 

2.1 Rechtsgrundlagen 

Mit der Richtlinie 2001/42/EG über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne 

und Programme (SUP-RL, zu Rechtsquellen siehe Kapitel 9.2) haben Parlament und Rat in der 

EU die Grundlage dafür geschaffen, dass Umwelterwägungen bei der Ausarbeitung von Plänen 

und Programmen frühzeitig und systematisch Berücksichtigung finden und ein hohes Schutzni-

veau für die Umwelt gewährleistet wird. Hauptanliegen der SUP ist es, umweltrelevante In-

formationen für den Planungsprozess aufzubereiten, damit das Programm zu einer nachhalti-

gen Entwicklung beitragen kann. Die Verwaltungsbehörde ist zwar nicht an die Ergebnisse der 

Umweltprüfung gebunden, muss sie aber bei der Programmerstellung berücksichtigen (UVPG § 

14k(2)). 

Die SUP zum Baden-Württembergischen Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums der 

ELER-Förderperiode 2014-2020 wird gem. § 2 Abs. 1 Nr. 4 des Landesgesetzes über die Um-

weltverträglichkeitsprüfung (LUVPG), i.V.m. §§ 14f bis 14n des Gesetzes über die Umweltver-

träglichkeitsprüfung (UVPG) durchgeführt. Der Ablauf des SUP-Verfahrens ist im Folgenden 

tabellarisch zusammengefasst:  

 

Tabelle 1: Ablauf der Strategischen Umweltprüfung bei der Programmerstellung 

Einleitung des 
Verfahrens 

Screening: Feststellung der SUP-Pflicht, Konsultation von Behörden (entfällt in diesem 

Fall) 

Erstellung des 
Programment-
wurfs und Um-
weltprüfung 

Scoping: Festlegung des Untersuchungsrahmens unter Beteiligung von Behörden, de-

ren umwelt- oder gesundheitsbezogener Aufgabenbereich berührt wird, Berücksichti-

gung der „Abschichtung“ 

Erstellung des Umweltberichts nach Maßgabe gemäß § 14f und entspr. § 14g und Anla-

ge  3 sowie Scoping-Festlegungen 

Konsultation 
Beteiligung der Behörden- und Öffentlichkeit mit Übermittlung des Programms inkl.  

Umweltbericht; Einholung von Stellungnahmen 

Abwägung und 
Entscheidung bei 
der Aufstellung 
des Programms 

Abschließende Bewertung und Berücksichtigung des Umweltberichts und der Konsulta-

tionsergebnisse bei der Programmerstellung 

Bekanntgabe der Entscheidung über die Annahme des Plans oder Programms inkl.  

Übermittlung des Programms, des Umweltberichts sowie zusammenfassende Erklärung 

zur Entscheidung 

Monitoring 
Überwachung der erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt  

(im Rahmen bestehender Überwachungsmechanismen möglich) 

Quelle: Eigene Darstellung nach UVPG  
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Die Entwicklungsprogramme für den ländlichen Raum bedürfen einer Strategischen Umwelt-

prüfung, da sie den Rahmen für Projekte nach Anlage I oder II der UVP-Richtlinie 85/337/EWG 

setzen (Artikel 3 Absatz 2a SUP-RL) oder mit Beeinträchtigungen eines Natura-2000-Gebiets 

verbunden sein könnten (Artikel 3 Absatz 2b SUP-RL). Im Baden-Württembergischen UVP-

Gesetz ist die Erfordernis der Strategischen Umweltprüfung gesetzlich verankert (LUVPG, BW 

Anlage 3). Eine Vorprüfung des Einzelfalls nach Artikel 3 Absatz 5 SUP-RL zur Bestimmung der 

SUP-Pflicht („Screening“) kann daher entfallen.  

Die Hinweise der Europäischen Kommission zur Durchführung der Strategischen Umweltprü-

fung (GD AGRI 2012) gründen auf den Erfahrungen mit der SUP, wie sie für die Förderperiode 

2007-2013 durchgeführt wurde. Sie legen besonderen Wert auf die regelmäßige inhaltliche 

Verknüpfung mit der Programmerstellung und den Abstimmungsprozessen. Aus dem weit 

entwickelten System für Monitoring und Evaluation ergeben sich Anforderungen u.a. an die 

Auswahl, Formulierung und Abstimmung der Indikatoren, die über die Anforderungen der SUP-

RL hinausgehen (vgl. Kap. 2.2). Weitere Hinweise zur SUP nach deutschem Recht gibt der Leit-

faden des Umweltbundesamtes (UBA 2010).  

Die zuständige Behörde für die ordnungsgemäße Durchführung der SUP nach § 5 UVPG ist in 

diesem Fall das für diesen Aufgabenbereich verantwortliche Ministerium für Ländlichen Raum 

und Verbraucherschutz. Für den Umweltbericht als Teil des SUP-Verfahrens hat das MLR die 

Ingenieurgesellschaft entera als unabhängigen Gutachter beauftragt. 

Der Umweltbericht ist das zentrale Instrument der Strategischen Umweltprüfung (SUP). Sei-

ne Inhalte werden im Wesentlichen durch Art. 5 in Verbindung mit Anhang I der SUP-RL be-

stimmt, im deutschen Recht umgesetzt in § 14g Absatz 2 des UVPG. Die folgende Tabelle 2 gibt 

einen Kurzüberblick über die Gliederung des Umweltberichts und die zugeordneten Inhalte 

entsprechend des UVPG und des Anhangs I der SUP-RL.  

2.2 Verhältnis zwischen Umweltbericht und Ex-ante-Evaluation 

Die Inhalte des Umweltberichts überschneiden sich stark mit denen der Ex ante-Evaluation und 

des Programms, z.B. in der Beschreibung der Programmziele (Kapitel 3) und der Umweltsitua-

tion (Kapitel 5). Um einerseits Doppelungen zu vermeiden und andererseits den Umweltbe-

richt als eigenständiges Dokument zu erhalten, wird in diesen Fällen auf das andere Dokument 

verwiesen. Vor Annahme des Programms müssen sowohl die strategische Umweltprüfung als 

auch die Ex-ante-Evaluation durchgeführt worden sein (vgl. ESI-VO Artikel 55). Die Ergebnisse 

der SUP sind bei der Erstellung des EPLR zu berücksichtigen, der Umweltbericht wird Teil des 

EPLR. Die Ex-ante-Bewertung hat die Aufgabe, zu prüfen, in welcher Form und in welchem 

Maß die Ergebnisse der SUP im Programm berücksichtigt wurden.  
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Tabelle 2: Gliederung und Inhalte des Umweltberichts nach Anhang I SUP-RL 

Kapitel im vorliegenden  
Umweltbericht 

Rechtsgrund-lage Prüfaspekte, Inhalte 

SUP-RL 

Anh. I 

UVPG 

§14g(2) 

1. Zusammenfassung der Er-

gebnisse 

j) §14g (2) 

Satz 3 

• allgemeinverständliche nichttechnische Zusammen-

fassung  

2. Grundlagen h) Nr. 7, 8 • Zweck der SUP, Rechtsgrundlagen, Verhältnis zur  

Ex-ante-Bewertung Vorgehen, Datenbasis, Daten-

lücken 

3. Inhalte und Ziele des  

Programms, Beziehung  

zu anderen Programmen 

a) Nr. 1 • Übergeordnete Zielvorgaben, Ziele und Strategie des 

EPLR Baden-Württemberg MEPL III, Beziehung zu  

anderen EU-Strukturprogrammen und anderen  

Programmen 

4. Für das Programm geltende 

Ziele des Umweltschutzes 

e) Nr. 2 • Umweltprogramme, -strategien, -vorschriften  

und -standards auf EU-Ebene, auf nationaler und  

Landesebene sowie die zugehörigen Indikatoren 

• Berücksichtigung der Umweltziele im Programm 

5. Derzeitiger Umweltzustand 

und Entwicklungsprognose  

bei Nichtdurchführung des 

Programms 

b), c) 

und d) 

Nr. 3, 4 • Zustand und Trend der maßgeblichen Umwelt-

indikatoren und der relevanten Umweltprobleme im 

Programmgebiet bei Nichtdurchführung des EPLR 

6. Bewertung der voraussichtli-

chen erheblichen Umwelt-

auswirkungen 

f), g) 

und h) 

Nr. 5, 6 • Umweltwirkungen der einzelnen Maßnahmen  

• Umweltwirkungen des Programms  (Synergie,  

Kumulation, Reversibilität, indirekte Wirkungen) 

7. Optimierung e), g) 

und h) 

Nr. 2, 4, 

8 

• Gründe für die Wahl bestimmter Alternativen  

• Anpassung der Maßnahmen unter Umwelt-

gesichtspunkten  

8. Maßnahmen zur Über-

wachung 

i) Nr. 9 • Vorschläge zum umweltbezogenen Monitoring  

unter Berücksichtigung bestehender Systeme  

 

Die Richtlinien zur Ex ante-Evaluation empfehlen über die Anforderungen der SUP-RL hinaus, 

dass die für die SUP erarbeiteten Inhalte Schritt für Schritt in die Ex ante-Evaluation und in die 

Erstellung des Programms einfließen, damit eine unmittelbare und iterative Rückkopplung in 

den Planungsprozess stattfindet (GD Agri 2012, Kap. 2.4.2, 6.2).  

Um in späteren Phasen der Evaluation (Halbzeit-, Ex post-Bewertung) Doppelungen zu vermei-

den, ist es vorteilhaft für die Überwachung der Umweltwirkungen (Kapitel 8), wenn dieselben 

Indikatoren verwendet werden wie für die Bewertung der Umweltwirkungen in der Ex ante-

Evaluation. 

2.3 Vorgehen und Methoden 

Das Vorgehen zur Erstellung dieses Umweltberichts weicht in einigen Punkten von den in Kapi-

tel 2.1 und 2.2 angesprochenen Richtlinien und Hinweisen ab. Das liegt zum einen daran, dass 

diese Dokumente nicht widerspruchsfrei sind. So kann das SUP-Recht so interpretiert werden, 

dass die Grundlage für den Umweltbericht ein konsistenter Programmentwurf bildet, während 
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die „Hinweise“ der KOM eher den prozessualen Charakter und das sehr frühzeitige Einbringen 

der Umweltaspekte im Rahmen der Bearbeitung in den Vordergrund stellen. Zum anderen lag 

eine wesentliche Erschwernis in dem realen Ablauf der Programmerstellung. Erhebliche Verzö-

gerungen bei der Verabschiedung der EU-Finanzplanung, der ELER-Verordnung, anderer rele-

vanter Verordnungen sowie der an die Europäische Kommission delegierten Rechtsakte haben 

den Ablauf der Programmierung erschwert. Um eine weitere Verzögerung durch die Fertig-

stellung des Umweltberichts und die erforderlichen Beteiligungsfristen zu vermeiden, basiert 

der Umweltbericht auf dem Stand der Maßnahmenbeschreibungen vom 23.04.2014. Auf 

dieser Basis sowie vor dem Hintergrund der Informationen, die nach nationalen und EU-

Vorschriften zu berücksichtigen sind (vgl. Kapitel 1 und 4), beurteilt der Umweltbericht im 

Rahmen der SUP des EPLR die Auswirkungen der im Förderprogramm vorgesehenen Ziele und 

Maßnahmen auf die folgenden Umweltschutzgüter nach UVPG: 

� Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt,  

� Boden, Wasser, Luft, Klima,  

� Landschaft,  

� Menschen einschließlich der menschlichen Gesundheit,  

� Kulturgüter und sonstige Sachgüter  

� sowie die Wechselwirkungen zwischen diesen Bereichen.  

Für die Bereiche Biodiversität, Wasser- und Luftqualität, Flächenverbrauch und Klimaschutz 

einschließlich Energie wurden in den vergangenen Jahren in Programmen, Strategien oder 

Rechtsvorschriften auf unterschiedlichen politischen Ebenen z.T. ehrgeizige Umweltziele be-

schlossen, die auch im Hinblick auf das EPLR relevant sind. Vielfach sind diese mit Indikatoren 

und Messprogrammen untersetzt, die sich zur Einschätzung möglicher Umweltwirkungen des 

EPLR heranziehen lassen. Nach Möglichkeit werden jeweils Indikatoren verwendet, die sich auf 

Baden-Württemberg beziehen. 

� vgl. Kapitel 4  

Anhand der maßgeblichen Indikatoren kann der aktuelle Umweltzustand beschrieben und 

eine Einschätzung der Trendentwicklung bei Nichtdurchführung des EPLR vorgenommen 

werden. 

� vgl. Kapitel 5 bzw. Tabellen im Anhang 

Auch die Einschätzung der voraussichtlichen Umweltwirkungen des Programms erfolgt mit 

Hilfe der Indikatoren: Nachdem im ersten Bewertungsschritt zunächst bewertet wird, ob eine 

Maßnahme mit „erheblichen“ Umweltwirkungen verbunden ist („Erheblichkeitsprüfung“) und 

ob Möglichkeiten der Abschichtung bestehen, wird für alle als „erheblich“ eingestuften Maß-

nahmen geprüft, wie sie sich voraussichtlich auf die jeweils relevanten Indikatoren und auf die 

einzelnen Schutzgüter auswirken werden. Auch der geplante Umfang der Maßnahmen (soweit 

er bereits bekannt ist) sowie Dauer und Reversibilität der Wirkungen spielen dabei eine Rolle. 

Abweichend vom Maßnahmenbegriff der ELER-Verordnung lehnt sich der Umweltbericht an 

die Budget-Zuordnung im Finanzplan des MEPL III an. Damit werden alle Programmteile hin-

sichtlich ihrer Umweltwirkung geprüft, denen ein eigener Finanzposten im Finanzplan zuge-

wiesen ist. Dies sind z.T. einzelne Vorhabensarten nach ELER-VO, teilweise gemäß baden-

württembergischer Förderrichtlinien in Gruppen zusammengefasste Vorhabensarten verschie-
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dener Artikel (z.B. NWW oder FAKT2). Im weiteren Verlauf werden die so definierten 22 Pro-

grammteile als Maßnahmen bezeichnet. 

Basierend auf diesen Maßnahmenbewertungen wird untersucht, welche Wechselwirkungen 

zwischen den Maßnahmen und im gesamten Programmkontext auftreten können, ob sich z.B. 

Wirkungen gegenseitig verstärken oder vorbereiten.  

In Form einer verbal-argumentativen Gesamtschau werden abschließend die Umweltwirkun-

gen des Programms insgesamt betrachtet. Eine Quantifizierung der Umweltwirkungen oder 

eine Aggregierung auf einen Gesamtwert ist aufgrund der überwiegend qualitativen Bewer-

tungsansätze nicht möglich.  

Generell gilt für die Beurteilung der Umweltwirkungen (der Maßnahmen bzw. des gesamten 

Programms): Der Umweltbericht wägt nicht zwischen verschiedenen Belangen ab (z.B. Öko-

nomie / Ökologie / Soziales im Konzept der Nachhaltigkeit), sondern setzt ausschließlich die 

„Umweltbrille“ auf. Im Fokus stehen die SUP-Schutzgüter. Die Umweltprüfung bezieht sich auf 

die Programmebene und damit auf das gesamte geografische Gebiet des Landes Baden-

Württemberg, welches durch das Programm abgedeckt wird.  

� vgl. Kapitel 6 bzw. Tabellen im Anhang 

Im Hinblick auf die Verstärkung positiver bzw. die Vermeidung oder Reduzierung negativer 

Umweltwirkungen werden Optimierungsmöglichkeiten dargestellt. Für zahlreiche Maßnah-

men mit voraussichtlich erheblichen Umweltwirkungen werden Vorschläge unterbreitet, wie 

ihre positiven Wirkungen optimiert und ihre negativen Wirkungen vermindert, vermieden oder 

ggf. ausgeglichen werden können, um die Umweltziele zu erreichen.  

� Kapitel 7 bzw. Steckbriefe zu den einzelnen Maßnahmen im Anhang  

Für die Maßnahmen mit voraussichtlich erheblichen Umweltwirkungen werden abschließend 

geeignete Überwachungsmaßnahmen aufgezeigt. Diese greifen zumindest implizit auf die 

zuvor beschriebenen Indikatoren zurück und berücksichtigen bestehende Monitoringsysteme.  

� Kapitel 8 

� Kapitel 1 enthält eine allgemein verständliche, nichttechnische Zusammenfassung 

der Ergebnisse. 

Methoden, Reichweite und Tiefe der Umweltprüfung wurden im Scoping mit den Trägern 

öffentlicher Belange im Umweltbereich abgestimmt (vgl. Tabelle 8). 

2.4 Datenbasis 

Zur Bearbeitung des Umweltberichts kann auf langjährige und umfassende Datenbestände 

zurückgegriffen werden. Ein Großteil der Daten zum Umweltzustand wird im Rahmen beste-

hender Aufgaben auf Bundes- oder Landesebene regelmäßig aktualisiert (z.B. Zustand der Ge-

wässer, Luftqualität, Landnutzungsstatistik, vgl. Tabelle 3). 

  

                                                           
2
 FAKT (Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl) ersetzt im aktuellen MEPL III 2014-2020 das baden-

württembergische Agrarumweltprogramm  MEKA aus dem MEPL II 2007 -2013 
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Tabelle 3: Die wichtigsten Daten zum Umweltzustand und entsprechende  
Datenquellen für den Umweltbericht  

 Quelldokumente bzw. 
Indikator-/Monitoringsysteme 

relevante Umweltdaten 

D
e

u
ts

ch
la

n
d

 

Indikatorensystem des Umweltbundesamtes: 

Daten zur Umwelt (UBA 2012) 

Informationen zum Zustand aller Schutzgüter des 

Umweltschutzes in Deutschland (Bundesebene) 

Indikatorenbericht zur Nationalen Strategie 

zur biologischen Vielfalt (BMU 2010a) 

Indikatoren zu Feldvögeln, Flächenverbrauch,  

Stickstoffüberschuss u.a. (Bundesebene) 

Arbeitskreis Umweltökonomische Gesamt-

rechnungen der Länder  im Auftrag der  

Statistischen Ämter der Länder (UGRdL) (StÄ 

2012); v.a. Umweltökonomische Gesamtrech-

nungen der Länder – Inanspruchnahme der 

Umwelt durch Produktion und Konsum in den 

Bundesländern   

Daten auf Länderebene v.a. zu Klima  

(Emissionen), Energieverbrauch 

B
W

 

Sozioökonomische Analyse (SÖA) und  

Stärken-Schwächen-Analyse (SWOT) (MLR 

2013a) für das ELER-Programm 2014-2020  

Analyse des Zustands von Umwelt und Landschaft 

anhand der seitens der EU festgelegten gemein-

samen Kontextindikatoren 

Datenbank der Länderinitiative Kernindikato-

ren (LIKI)  

Von der Umweltministerkonferenz (UMK)  

beschlossene Umweltindikatoren auf Landesebene 

Umweltdaten 2012 (LUBW 2012b); jährlicher 

Zwischenbericht zum MEPL II 2012 (MLR 

2012b); Halbzeitbewertung des BW-

Programms MEPL II nach der VO (EG) 

1698/2005 (IfLS et al. 2010); Waldzustandsbe-

richt 2011 u. 2012 (FVA 2011/2012); Bundes-

waldinventur II (BMELV 2002); Landesdaten 

der StLA BW 2012; Integriertes Energie- und 

Klimaschutzkonzept (IEKK) (UM 2014); Natur-

schutzstrategie BW (MLR 2013b), Internetsei-

ten des Ministeriums für Ländlichen Raum und 

Verbraucherschutz (MLR),  

des Ministeriums für Umwelt, Klima und  

Energiewirtschaft (UM), der Landesanstalt für 

Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW) 

Daten und Analyse des Zustands und der  

Entwicklung der Umweltschutzgüter; 

Informationen zu Fördermöglichkeiten  

und politischen Absichtserklärungen  

Halbzeitbewertung des BW-Programms MEPL 

II 2007-2013 nach der VO (EG) 1698/2005 

(IfLS et al. 2010) 

Bewertung der Umweltwirkungen bisher  

durchgeführter Maßnahmen 

FFH-Monitoring   Daten zum Erhaltungszustand 2006 und 2012
3
 

WRRL- Bewirtschaftungspläne/WRRL-

Monitoring 

 

Daten zum Zustand von Grund- und Oberflächen-

wasser 

 
Die Umweltziele lassen sich auf EU-Ebene aus Strategien oder einschlägigen Rechtsakten der 

Gemeinschaft entnehmen, die weitgehend in Strategien, Gesetzen oder Verordnungen auf 

Bundes- und Landesebene konkretisiert sind (vgl. Tabelle 4). 

  

                                                           
3
 Die Daten für 2012 lagen zum Bearbeitungszeitpunkt noch nicht in auswertbarer Form vor. 
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Tabelle 4: Die wichtigsten Umweltziele und entsprechende Quelldokumente  
für den Umweltbericht 

 

  

 Quelldokumente mit  
Umweltzielen 

relevante Zielaussagen 

E
U

 

Strategie Europa 2020 (EU- KOM 2010a) 
Zielaussagen in den Bereichen Klimawandel, Energie (Kernziel 

3), und (Leitinitiative) Ressourcenschutz 

Gemeinsamer Strategischer Rahmen Zielaussagen zu Klima (Themat. Ziele 4+5) und Umwelt (Ziel 6) 

EU-Strategie zur biologischen Vielfalt (Europ. KOMMIS-

SION 2011b) 

Zielaussagen für Arten und Lebensräume, Biologische Vielfalt, 

Ökosystemdienstleistungen 

EU-Umweltrecht (u.a. WRRL, HWRM-RL, Meeresstrate-
gie-RL, Nitrat-RL, FFH-RL/VS-RL, NEC-RL, EU-

Luftqualitäts-RL, Badegewässer-RL) 

(Rahmen-)Richtlinien zu Naturschutz, Luft, Wasser, Nitrat, 

Meeresschutz, Erneuerbaren Energien 

D
e

u
ts

ch
la

n
d

 

Nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt (BMU 2007) Zielaussagen für Arten und Lebensräume, Biologische Vielfalt, 
Ökosystemdienstleistungen 

Waldstrategie 2020 (BMELV 2011a) 

Nationale Nachhaltigkeitsstrategie (BUNDESREGIERUNG 

2002) und Fortschrittsbericht (BUNDESREGIERUNG 
2012) 

Zielaussagen zu allen Umweltschutzgütern 

Umweltrecht des Bundes (u.a. BNatSchG, BBodSchG, 
BauGB, BImSchG + BImSchV, WHG, BauGB) 

Ziele für Natur und Landschaft, Boden, Luft, Wasser, Hoch-
wasser, Luft  

Demografiestrategie (BMI 2012) 
Zielaussagen u.a. zur Infrastrukturversorgung, Mobilität, 

Kommunikation 

Strategie zur Agrobiodiversität (BMELV 2007) Zielaussagen zur Erhaltung der Agrobiodiversität 

Energiekonzept (BUNDESREGIERUNG 2010) 
Zielaussagen für verschiedene Sektoren, Emittentengruppen 

und Energieformen 

Nationales Klimaschutzprogramm (BMU 2005) Klimaschutzziele, Reduzierung der THG, erneuerbare Energien 

Nationaler Strategieplan der Bundesrepublik Deutsch-
land für die Entwicklung ländlicher Räume 2007-2013 

(BMELV 2011b) 

Zielaussagen zur Lebensqualität im ländlichen Raum, zum 
Natur- und Kulturerbe sowie zum Freizeit- und Erholungswert 

ländlicher Räume 

Programm zur Senkung der Ammoniakemissionen aus 
der Landwirtschaft (BMELV 2003) 

Zielaussagen in Bezug auf die Ammoniakemissionen aus der 
Landwirtschaft 

B
W 

Landesgesetze (BW.NatSchG; BW.WaldG; 
BW.BodSchAG; Lw/KultG BW; BW.WG; BW.DSchG)  

Zielaussagen zu Naturschutz, Wasser, Denkmalschutz 

Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg (LEP BW 
2002), Umweltplan BW (UM 2007) 

Zielaussagen zu Bodennutzung, 
Zielaussagen zu Naturschutz, Boden, Wasser, Luft 

Naturschutzstrategie BW (MLR 2013b) 

Aktionsplan Biologische Vielfalt BW (LUBW 2008a) 
Zielaussagen zu Naturschutz, insbesondere zu Biodiversität 

Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept (IEKK) (UM 
2014); Nachhaltigkeitsstrategie BW: Ziele der nachhalti-

gen Entwicklung (UM 2008) ; Umweltplan BW (UM 
2007) 

Zielaussagen zu Klimaschutz, Energiesparen, Energieeffizienz 

Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg: Ziele der 
nachhaltigen Entwicklung (UM 2008) 
Umweltplan Baden-Württemberg (UM 2007) 

Zielaussagen zu allen Umweltschutzgütern 
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2.5 Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen Informationen 

Zur Beschreibung der Umweltsituation, z.T. auch in Bezug auf die Analyse relevanter Umwelt-

ziele, konnte nicht immer auf aktuelle und vollständig vorhandene Unterlagen und Daten zu-

rückgegriffen werden. So lassen sich viele Ziele dem Landesentwicklungsplan Baden-

Württemberg4 entnehmen, der allerdings aus 2002 datiert und damit bereits 12 Jahre alt ist. 

Nach Möglichkeit wurden aktuellere Quellen5 hinzu gezogen. In einigen Fällen wurde dennoch 

auf den Landesentwicklungsplan zurückgegriffen.  

Darüber hinaus sind zu manchen Umweltzielen bisher noch keine quantitativen Indikatoren 

und Fristen formuliert. Zum Teil ist auch (noch) kein Monitoring eingerichtet, mit dem der Zu-

stand der Umweltziele überwacht werden kann (vgl. Kap. 4.2). In diesen Fällen mussten Prüf-

fragen entwickelt werden, mit Hilfe derer sich der Umweltzustand zumindest qualitativ be-

schreiben lässt.  

  

                                                           
4
  Ziele, die die Leitziele auf EU- und nationaler Ebene für Baden-Württemberg definieren; u.a. allgem. Ziele 

zur Biodiversität („Erhalt und Wiederherstellung der Biolog. Vielfalt), Boden („Reduzierung Flächenverbrauch“), Ziele 

für die Schutzgüter Landschaft, Mensch und Kultur/Sachwerte (u.a. „Sicherung der Eigenart und des Erholungswer-

tes von Natur und Landschaft“, „Erhalt histor. Kulturlandschaften“, „Beibehaltung trad. landwirt. Nutzung auf 

Grenzertragsstandorten zur Landschaftsbildbewahrung“, „Verminderung Landschafts-zerschneidung“). 
5
  u.a. Baden-Württembergische Gesetzesvorschriften (LNatSchG, LBodSchAG, LWaldG, LWG etc.),  Natur-

schutzstrategie Baden-Württemberg (2013), Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg: Ziele der nachhaltigen 

Entwicklung (Staats-/Umweltministerium 2008), IEKK Baden-Württemberg, Naturschutzstrategie 2020 etc. 
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3 Inhalt und Ziele des Programms, Beziehung zu anderen Pro-
grammen 

3.1 Übergeordnete Zielvorgaben 

Das EPLR basiert auf der Verordnung über den Europäischen Landwirtschaftsfond für die 

Entwicklung des ländlichen Raums (VO (EU) Nr. 1305/2013, kurz ELER-VO) vom 17. Dezember 

2013). Die Verordnung bildet den Rahmen für die finanzielle Förderung der ländlichen Entwick-

lung als zweite Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik. Die „Prioritäten“ dieser Verordnung, wie 

auch die „Thematischen Ziele“ für die Fonds unter dem gemeinsamen strategischen Rahmen 

(ESI-VO Artikel 9) sind aus der Strategie Europa 2020 abgeleitet.  

Auf Bundesebene greifen die im Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 

Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) für den Zeitraum 2014-2017 sowie die in der 

Nationalen Rahmenregelung (NRR)6 formulierten Maßnahmen die Ziele der ländlichen Ent-

wicklung auf. Das EPLR setzt die Maßnahmen der GAK / NRR um und ergänzt sie durch eigene 

Fördermaßnahmen im Einklang mit dem Zielkanon der ELER-Verordnung.  

3.2 Ziele des baden-württembergischen ELER-Programms 2014-2020 

Ausgehend von den Erfahrungen der bisherigen Förderperiode und unter Berücksichtigung der 

unterschiedlichen Problemlagen und Entwicklungsmöglichkeiten in den ländlichen Räumen 

verfolgt das Land Baden-Württemberg entsprechend den Vorgaben der neuen ELER-

Verordnung (Art. 4) und unter Berücksichtigung des gemeinsamen strategischen Rahmens 

sowie der ELER-Prioritäten drei übergreifende Kernziele: 

� Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft; 

� Gewährleistung der nachhaltigen Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen und 

Klimaschutz7; 

� Erreichung einer ausgewogenen räumlichen Entwicklung der ländlichen Wirtschaft und 

der ländlichen Gemeinschaften, einschließlich der Schaffung und des Erhalts von Ar-

beitsplätzen. 

Ziel des Programms ist es somit, durch die Maßnahmenumsetzung eine nachhaltige Entwick-

lung ländlicher Räume sowie der Land- und Forstwirtschaft zu fördern - unter Berücksichti-

gung ökologischer Ziele - und damit der Daseinsvorsorge ländlicher Räume sowie Umwelt- 

und Klimazielen Rechnung zu tragen.  

 

 

 

 

  

                                                           
6
   Entwurf zur Nationalen Rahmenregelung mit dem Stand 09.04.2014  

7  Gem. baden-württembergischer Strategie soll die Förderung schwerpunktbezogen v.a. zur Förderung der Biodi-

versität beitragen. Die Verbesserung der Energieeffizienz und die CO2-Emissionsminderung stehen weniger im 

Fokus. 
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Die Förderung konzentriert sich auf: 

• Schwerpunktbereich 2a mit den Maßnahmen der Bildung, Beratung  und Zusammen-

arbeit (EIP), investiven Maßnahmen zur Modernisierung von Gebäuden und die Aus-

richtung auf besonders tiergerechte Haltungsformen, Flurneuordnung sowie Land- und 

Nutzungsaustausch zur Verbesserung der Produktionsbedingungen, Einführung neuer 

Technologien und Produkte oder Schaffung bzw. Modernisierung von Erfassungs-, La-

gerungs-, Aufbereitungs- und Verpackungskapazitäten, Diversifizierung der landwirt-

schaftlichen Tätigkeiten; 

• Schwerpunktbereich 3a mit der Förderung der Teilnahme an Programmen zur Quali-

tätsregelung für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, Unterstützung der Landwirte für 

besonders tiergerechte Haltung von Rindern, Schweinen und Masthühnern;  

• Schwerpunktbereich 3b mit der Förderung von Wissenstransfer und Information für 

Menschen, die im landwirtschaftlichen, Lebensmittel- oder forstwirtschaftlichen Sek-

tor tätig sind, für Landbewirtschafter und für KMUs in ländlichen Gegenden; 

• Schwerpunktbereich 4a mit der Förderung von  Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen, 

Maßnahmen zum Erhalt der Natura 2000-Arten und -Lebensraumtypen, nicht-

produktiven  und produktiven Investitionen für Zwecke des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege, Ausgleich von Kosten und Einkommensverlusten in den von Natur 

aus besonders benachteiligten Berg- und sonstigen Gebieten, Investitionen zur Stär-

kung der Widerstandsfähigkeit und des ökologischen Wertes der Waldökosysteme, 

Waldumwelt- und Klimadienstleistungen, Förderung von Erstellung, Aktualisierung und 

Evaluierung der Naturparkpläne inkl. Öffentlichkeitsarbeit, Studien zum Erhalt des na-

türlichen und kulturellen Erbes, Informationsmaßnahmen und Besucherlenkung für ei-

nen nachhaltigen Tourismus, Biodiversitätsberatung; 

• Schwerpunktbereich 4b mit den Maßnahmen zur Erreichung eines guten ökologischen 

Zustandes der Gewässer gem. WRRL, wobei auch die Belange des Hochwasserschutzes 

berücksichtigt werden, freiwilligen Maßnahmen zur Reduktion von Stoffeinträgen in 

gefährdete Grundwasserkörper außerhalb von Problem- und Sanierungsgebieten und 

dem Verzicht auf chemisch-synthetische Produktionsmittel; 

• Schwerpunktbereich 4c mit den Maßnahmen zur Förderung des ökologischen Land-

baus, die durch Sekundäreffekte anderer Maßnahmen unterstützt werden; 

• Schwerpunktbereich 5b mit der Förderung der Energieeffizienzberatung zur Effizienz-

steigerung bei der Energienutzung in der Landwirtschaft; 

• Schwerpunktbereich 5d mit den Maßnahmen zur Verminderung von THG- und Am-

moniakemissionen wie extensive Bewirtschaftung des Dauergrünlands mit einem ge-

ringen Viehbesatz, die durch Sekundäreffekte der anderen AUKM unterstützt werden; 

• Schwerpunktbereich 5e mit den Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels wie 

erstmalige Aufforstung der LF, forstwirtschaftliche Maßnahmen zur Stärkung der Wi-

derstandsfähigkeit und des ökologischen Wertes der Waldökosysteme, Umbau und 

Wiederaufforstung- bzw. Weiterentwicklungsmaßnahmen, Jungbestandspflege, Auf-

bau gesunder und stabiler Wälder durch Bodenschutzkalkung, Holzernte, Technikför-
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derung, forstlicher Wegebau sowie Holzkonservierung, Nasslagerung und Lagerbeschi-

ckung nach Katastrophenereignissen; 

• Schwerpunktbereich 6a mit den Maßnahmen der Neugründung und Weiterentwick-

lung kleiner, nicht-landwirtschaftlicher Unternehmen von Frauen in Ergänzung zur 

landwirtschaftlichen Diversifizierung; 

• Schwerpunktbereich 6b mit den Maßnahmen zur Förderung der lokalen Entwicklung 

in ländlichen Gebieten über LEADER. 

Von den gem. Art. 5 ELER-VO 18 Schwerpunktbereichen werden vier nicht direkt mit Maß-

nahmen untersetzt. Die im MEPL III geplanten Maßnahmen können jedoch potenziell sekundä-

re Effekte in den Schwerpunktbereichen 2b, 5a, 5c, 6c entfalten.  

Das Entwicklungsprogramm berücksichtigt in vielfältiger Weise die drei 

querschnittsübergreifenden Themen Innovation, Umwelt und Klima und sieht insgesamt 22 

Maßnahmen vor, die wiederum in 87 Vorhabensarten ausdifferenziert sind.8 Der größte Anteil 

der Vorhabensarten trägt zur Umsetzung der formulierten Umwelt- und Klimaziele in den Prio-

ritäten 4 und 5 bei. Weiterhin zeichnet sich in der strategischen Ausrichtung des neuen EPLR 

eine deutliche Berücksichtigung von Umwelt- und Klimaschutzaspekten ab.  

Das EPLR sieht folgende finanzielle Gewichtung der Prioritäten und somit der hinterlegten 

Ziele vor: Zum jetzigen Planungsstand wird eine EU-Beteiligung von insgesamt rund 710 Mio. 

Euro für die Jahre 2014-2020 angenommen. Vorgaben für eine finanzielle Mindestausstattung 

der Prioritäten (wie bisher für die vier Schwerpunkte) gibt es seitens der EU nicht. Nach ELER-

Verordnung sollen jedoch mindestens 30 % der Mittel für Klimaschutz und -anpassung sowie 

Umweltbelange und mindestens 5 % für Leader bereitgestellt werden. Der Budgetanteil der 

technischen Hilfe darf 4 % nicht überschreiten. Bezogen auf den EU-Finanzierungsanteil wer-

den insgesamt 68 %9 des Gesamtplafonds für Umwelt- und Klimaziele eingesetzt, damit erfüllt 

das EPLR die Vorgaben deutlich.  

 

Die angelegten Schwerpunkte der Förderung folgen den in der ELER-VO Art. 5 festgelegten 

Prioritäten.  Anhang V der ELER-Verordnung nimmt bereits eine vorläufige Zuordnung zwi-

schen den Artikeln, in denen die möglichen Maßnahmen beschrieben werden, und den Priori-

täten bzw. Schwerpunktbereichen vor. Die endgültige Zuordnung erfolgt im Rahmen der Pro-

grammierung des EPLR. Viele Maßnahmen haben vermutlich auch über ihren prioritären 

Schwerpunktbereich hinaus eine Wirkung und tragen indirekt zu anderen Prioritäten bei, die 

aber ex ante nicht quantifizierbar sind. Tabelle 5 stellt überblicksartig die Zuordnung der Maß-

nahmen je Schwerpunktbereich für das baden-württembergische EPLR dar. Zusätzlich sind die 

Budgetanteile je Schwerpunktbereich zusammenfassend dargestellt.  

 

 

  

                                                           
8 Zur Maßnahmendefinition vgl. Kap. 2.3.  
9 Anteil an ELER-Mittel-Förderung (Stand April 2014) 
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Tabelle 5: Anzahl der Maßnahmen und Budgetanteile je ELER-Priorität  

ELER-Priorität und Schwerpunktbereiche 

Anzahl der primär 
zugeordneten 
Maßnahmen

10
 

Budget-Anteil
11

 

(1) Wissenstransfer und Innovation in Land- und Forstwirtschaft und ländlichen Gebieten 

(2) Verbesserung der Lebensfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe, Wettbewerbsfähigkeit aller Arten 
von Landwirtschaft in allen Regionen, innovative landwirtschaftliche Techniken und nachhaltige 

Waldbewirtschaftung 

(a) Verbesserung der Wirtschaftsleistung aller landwirtschaftli-

chen Betriebe, Betriebsumstrukturierung und -modernisierung,  

insbesondere mit Blick auf die Erhöhung der Marktbeteiligung und  

-orientierung, landwirtschaftliche Diversifizierung 

7 25,9 % 

(b) Erleichterung des Zugangs angemessen qualifizierter Landwirte 

zum Agrarsektor und insbesondere des Generationenwechsels 
- 

 

 

   - 

 

 

(3) Organisation der Nahrungsmittelkette einschließlich Verarbeitung und Vermarktung von Agrarer-
zeugnissen, Tierschutz, Risikomanagement 

(a) Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Primärerzeuger 

durch bessere Einbeziehung in die Nahrungsmittelkette durch 

Qualitäts-sicherungssysteme, Wertsteigerung von Agrarerzeugnis-

sen,  

Absatzförderung auf lokalen Märkten und kurze Versorgungswe-

ge, Erzeugergemeinschaften und -organisationen und  

Branchenverbände 

2 2,5 % 

(b) Risikovorsorge und -management in landwirtschaftlichen  

Betrieben 
1 0,01 % 

(4) Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung der mit Land- und Forstwirtschaft verbundenen 
Ökosysteme 

(a) Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung der  

biologischen Vielfalt, auch in Natura 2000-Gebieten, Gebieten, 

die aus naturbedingten oder anderen spezifischen Gründen  

benachteiligt sind, sowie Bewirtschaftungssystemen mit hohem 

Naturschutzwert und des Zustands der europäischen Landschaf-

ten 

7 41,0 % 

 (b) Verbesserung der Wasserwirtschaft, einschließlich Umgang 

mit Düngemitteln und Schädlingsbekämpfungsmitteln 
2 6,2 % 

(c) Verhinderung von Bodenerosion und Verbesserung der  

Bodenbewirtschaftung 

 

1 9,4 % 

(5) Ressourceneffizienz und Unterstützung des Agrar-, Nahrungsmittel- und Forstsektors beim Über-
gang zu einer kohlenstoffarmen und klimaresistenten Wirtschaft 

(a) Effizienzsteigerung bei der Wassernutzung in der Landwirt-

schaft 
- - 

                                                           
10

 Die Zuordnung basiert auf der Maßnahmenzuordnung des EPLR-Finanzplans (Stand April 2014) 
11

 Anteil an den Gesamtmitteln (Stand April 2014)  
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ELER-Priorität und Schwerpunktbereiche 

Anzahl der primär 
zugeordneten 
Maßnahmen

10
 

Budget-Anteil
11

 

(b) Effizienzsteigerung bei der Energienutzung in der Landwirt-

schaft und Nahrungsmittelverarbeitung 
1 0,2 % 

(c) Erleichterung der Versorgung mit und stärkere Nutzung erneu-

erbarer Energien, Nebenerzeugnissen, Abfällen, Rückständen und 

anderen Non-Food-Ausgangserzeugnissen für die Biowirtschaft 

etc. 

- - 

(d) Verringerung aus der Landwirtschaft stammender Treibhaus-

gas- und Ammoniakemissionen 
1 7,2 % 

(e) Förderung der CO2-Speicherung und -Bindung in Land- und 

Forstwirtschaft 
1 2,0 % 

(6) Soziale Inklusion, Armutsbekämpfung, wirtschaftliche Entwicklung in ländlichen Gebieten 

(a) Diversifizierung, Gründung und Entwicklung kleiner  

Unternehmen, Schaffung von Arbeitsplätzen 
1 0,2 % 

(b) lokale Entwicklung in ländlichen Gebieten 1 4,4 % 

(c) Zugang zu Informations- und Kommunikationstechnologien 

(IKT) sowie ihr Einsatz und ihre Qualität in ländlichen Gebieten 
- - 

  

Finanziell am stärksten ausgestattet ist die Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung der 

biologischen Vielfalt (4a: 41 %), gefolgt von den Investitionen in die Wirtschaftsleistung land-

wirtschaftlicher Betriebe (2a: 26 %). Für die Verbesserung der Bodenbewirtschaftung und 

Schutz vor Bodenerosion werden rund 9 % des Budgets zur Verfügung gestellt, zur Verringe-

rung der aus der Landwirtschaft stammenden Treibhausgas- und Ammoniakemissionen (5d) 

weitere 7 %. Beiträge zur Verbesserung des Gewässerzustands werden mit 6 % der Gesamtmit-

tel gefördert. 

3.3 Beziehung zu anderen Programmen 

 

Durch den Überbau des gemeinsamen strategischen Rahmens (Anhang I der ESI-VO) sind ELER, 

EFRE (Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung), ESF (Europäischer Sozialfonds) und 

EMFF (Europäischer Marine- und Fischereifonds) - anders als bisher - in ein gemeinsames Ziel-

system eingebunden.12 Das EPLR steht daher in einem engen Zusammenhang zu den Förder-

programmen EFRE und ESF. Wenn die inhaltliche Abgrenzung und Zuordnung an den Schnitt-

stellen zielführend erfolgt, können in den Bereichen wirtschaftliche Entwicklung ländlicher 

Gebiete und Umweltschutz Überschneidungen und Synergien entstehen.  

Diese konzentrieren sich insbesondere auf die Bereiche:  

� Qualifizierung (der ESF konzentriert sich auf die Entwicklung des ländlichen Arbeits-

marktes und die Armutsbekämpfung) 

� Tourismus (der EFRE konzentriert sich neben dem Gesundheitstourismus auch auf Na-

tur-, Kulturtourismus z.B. Maßnahmen zur Besucherlenkung) 

� Energieeffizienz (der EFRE fördert vorrangig klein- und mittelständische Unternehmen) 

                                                           
12

 Entwurfsfassungen der Programme aus den ESI-Fonds vom 16. Dezember 2013 
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� Erhaltung des kulturellen Erbes (beim EFRE in die Städtebauförderung integriert, wo-

hingegen der ELER nur Dörfer fördert) 

� Entwicklung von Natur und Landschaft (im EFRE nachhaltige Entwicklung im Zusam-

menhang mit Natura 2000) 

� Örtliche Initiativen zur lokalen Entwicklung („LEADER“, muss über ELER verpflichtend 

angeboten werden, kann auch aus EFRE oder ESF gefördert werden) 

Neben den Förderprogrammen des EU-Strukturfonds zeigt das ELPR z. T. auch inhaltliche Be-

rührungspunkte mit Förderprogrammen des Bundes sowie des Landes Baden-Württemberg. 

So kann die umweltgerechte Modernisierung - beispielsweise Maßnahmen zur Verbesserung 

der Energieeffizienz oder der Abluft- und Abwasserreinigung - neben ELER-kofinanzierten 

Maßnahmen auch durch zinsgünstige Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau gefördert 

werden. Zu den entsprechenden Programm zählen das KfW-Energieeffizienzprogramm13 (KfW 

2012a), das Umweltinnovationsprogramm14  (BMU 2010b) sowie das ERP-Umwelt- und Ener-

gieeffizienzprogramm15 (KfW 2012b). 

Programme und Projekte für den Naturschutz auf Bundesebene16  sowie Artenhilfsprogramm 

bzw. -maßnahmen für ausgewählte Tier- und Pflanzenarten oder ganze Artengruppen auf Lan-

desebene17  fördern Maßnahmen zur Instandsetzung oder zur Entwicklung bestimmter Biotope 

und Habitate bedrohter Arten und ergänzen damit insbesondere den Vertragsnaturschutz des 

EPLR. 

Andere Programme wie die Maßnahmenprogramme zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtli-

nie (WRRL) sollen v.a. mit Hilfe des ELER-Programms umgesetzt werden. 

  

                                                           
13

  Gefördert werden u.a. Investitionen zur Energieeinsparung 
14

  Gefördert wird u.a. die erstmalige großtechnische Anwendung von Umwelttechnik 
15

  Gefördert werden u.a. größere Innovationsvorhaben im Rahmen der Energiewende 
16

  Naturschutzgroßprojekte mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung, Erprobungs- und Entwicklungsvor-

haben 
17

  z.B. Aktionsplan Biologische Vielfalt, Arten- und Biotopschutzprogramm Baden-Württemberg, Zielartenkon-

zept Baden-Württemberg  



Umweltbericht zur SUP MEPL III 

 

4 Für das Programm

4.1 EU-Umweltziele für die lä

Die in der ELER-Verordnung gen

auf die übergeordnete Strategie

Bereichen Biodiversität und Re

Rahmen (Abbildung 1). 

 

Abbildung 1: Umweltziele auf E

Quellen: EUBS (EUR. KOMMISSION 2011b

schonendes Europa (EUR. KOMMISSION

 

Das Kernziel Nr. 3 (von fünf Ziele

sich aber in seinen drei Teil-Aus

die Nachhaltigkeit mit der Göte

der Lissabon-Strategie (vgl. EUR

intelligentes, nachhaltiges und i

bon-Strategie abgelöst hat, in ih

technische und energiepolitisch

ramm geltende Ziele des Umweltschutze

 für die ländliche Entwicklung 

nung genannten Prioritäten für die ländliche Entwicklung

Strategie Europa 2020 und die mit ihr verbundenen Str

t und Ressourcenschutz sowie auf den gemeinsamen

ele auf EU-Ebene für die ländliche Entwicklung 

2011b), Strategie Europa 2020 (EUR. KOMMISSION 2010a), Leitini

MISSION 2011a), GSR-VO, ELER-VO 

fünf Zielen) der Strategie Europa 2020 ist zwar gut quant

Aussagen ausschließlich auf Klimaschutz und Energ

der Göteborg-Strategie (EUROPÄISCHER RAT 2001) integra

UR. KOMMISSION 2010b). Auch wenn die Strategie Eu

ges und integratives Wachstum“ (EUR. KOMMISSION 2010a

hat, in ihrem Schwerpunkt „nachhaltiges Wachstum“ vor

politische Ziele setzt und keinen ausdrücklichen Bezug 

entera

21 

chutzes 

twicklung beziehen sich 

enen Strategien in den 

insamen strategischen 

 
 Leitinitiative Ressourcen-

ut quantifiziert, bezieht 

d Energie. Bis 2010 war 

) integraler Bestandteil 

ategie Europa 2020 „für 

2010a), die die Lissa-

tum“ vor allem umwelt-

n Bezug (vgl. EUR. KOM-



Umweltbericht zur SUP MEPL II enteraI

 

22 

MISSION 2009, S.16) auf die Europäischen Strategien zur Nachhaltigkeit (EUR. RAT 2006) oder 

Biodiversität (EUR. KOMMISSION 2011b) nimmt, werden zumindest die EU-

Biodiversitätsstrategie wie auch die Leitinitiative „Ressourcenschonendes Europa“ (EUR. 

KOMMISSION 2011a) als integrale Bestandteile von Europa 2020 angesehen (EUR. KOMMISSION 

2011b, Ziffer 1). Sie sind daher in Abbildung 1 auf der linken Seite dargestellt. Unter den elf 

Thematischen Zielen des gemeinsamen strategischen Rahmens greifen die Ziele Nr. 4, 5 und 6 

– ohne Quantifizierung – die Themen Klimaanpassung, Ressourceneffizienz sowie allgemein 

„Umweltschutz“ auf. Für die ländliche Entwicklung werden die Risikomanagement-Prioritäten 

(P3), die Umwelt-Prioritäten Ökosysteme (P4), Klimaschutz und Klimaanpassung (P5) und Res-

sourceneffizienz (P6) konkretisiert; die Quantifizierung dieser Ziele erfolgt im EPLR. Wissens-

transfer und Innovation (P1) sind als horizontale Priorität einbezogen. 

4.2 Für das Programm maßgebliche Umweltziele und Indikatoren 

Neben bzw. unterhalb der in Abbildung 1 dargestellten übergeordneten Entwicklungs- und 

Förderstrategien auf EU-Ebene sind für die strategische Umweltprüfung weitere politische 

Absichtserklärungen und gesetzliche Regelungen des Umweltschutzes maßgeblich, sofern sie 

für das Programm von Bedeutung sind. Dabei geht es um politische oder rechtliche Zielsetzun-

gen mit Bedeutung auf internationaler Ebene (z.B. Biodiversitätskonvention, Kyoto-Protokoll), 

auf EU-Ebene (z.B. Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, Nitrat-Richtlinie) sowie auf nationaler (z. B. 

Bundes-Bodenschutzgesetz, Nationale Nachhaltigkeitsstrategie) und Landesebene (z. B. Lan-

desraumordnungsprogramm, baden-württembergisches Denkmalschutzgesetz).  

Die wichtigsten, für das Programm relevanten Umweltziele auf internationaler, EU-, Bundes- 

und Landesebene sind im Folgenden für jedes Schutzgut überblicksartig dargestellt (eine aus-

führliche Liste findet sich im Anhang). „Relevant“ bedeutet in diesem Fall, dass sich das Baden-

Württembergische Entwicklungsprogramm voraussichtlich auf die genannten Zielsetzungen 

auswirken wird (positiv oder negativ). Aufgegriffen wurden darüber hinaus nur Ziele, die hin-

reichend konkret formuliert oder quantifiziert sind. Oftmals wird ein Ziel in mehreren Doku-

menten und Strategien erwähnt und auf mehreren politischen Ebenen (von der EU bis zu Lan-

desebene) aufgegriffen bzw. immer weiter konkretisiert. Spezifische Zieldefinitionen finden 

sich zum Teil aber auch nur auf einer der Ebenen.  

� Eine detaillierte Auflistung der relevanten Umweltziele mit Zuordnung der jewei-

ligen Quelldokumente (Gesetze, Strategien, Programme etc.) findet sich in Tabelle 

9 a-g im Anhang. Die Quelldokumente sind außerdem im Quellenverzeichnis auf-

geführt. 

Die Ziele werden mit Indikatoren operationalisiert, anhand derer es möglich ist 

� den Umweltzustand zu beschreiben und die Trendentwicklung einzuschätzen  

(> Kapitel 5),  

� die voraussichtlichen Umweltwirkungen des Programms zu bewerten (> Kapitel 6) so-

wie 

� die Umweltwirkungen des Programms bzw. einzelner Maßnahmen während und nach 

der Umsetzung zu messen bzw. zu überwachen (Monitoring). 
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Dafür eignen sich insbesondere Indikatoren, die im Rahmen bestehender Monitoringsysteme 

regelmäßig gemessen bzw. berechnet werden. Zu diesen Monitoringsystemen zählen bundes- 

oder landesweite Umweltbeobachtungsprogramme wie z. B. die Datenbank der Länder-

initiative Kernindikatoren (LIKI), Erfassungsprogramme im Naturschutz oder das Gewässergü-

teüberwachungssystem (GÜN).  

Soweit möglich und sinnvoll, werden dabei vor allem die Indikatoren berücksichtigt, die vom 

EEN for Rural Development als sogenannte „ELER-Kontextindikatoren“ definiert sind.18 Diese 

wurden auch in der Analyse der Ausgangssituation bzw. der Stärken-Schwächen-Analyse 

(SÖA/SWOT) dargestellt und sollen für die weitere Evaluation der Programmumsetzung ge-

nutzt werden.  

Neben diesen allgemeinen Indikatoren, die den Umweltzustand im Programmgebiet abbilden, 

können z.T. auch ELER-Indikatoren bzw. Ergebnis-, Ziel- und Wirkungsindikatoren verwendet 

werden, die im Rahmen des programmbegleitenden ELER-Monitorings gemäß ELER-

Durchführungsverordnung Art. 6219 erfasst werden. Diese programmbezogenen ELER-

Indikatoren bilden zwar in der Regel nicht den allgemeinen Umweltzustand im Programmge-

biet ab, ermöglichen aber das Ausmaß der Programmwirkung im Hinblick auf das jeweils zu-

geordnete Umweltziel einzuschätzen. Gegenüber den außerhalb des ELER erhobenen Indikato-

ren (z.B. SEBI, KIS, LIKI) haben sie außerdem den Vorteil, dass die Ergebnisse der Umweltprü-

fung in ihrer späteren Entwicklung im Rahmen der ELER-Evaluation nachgehalten werden kön-

nen. 

Für einige deklarierte Umweltziele ist kein sinnvoll messbarer Indikator verfügbar. Statt durch 

einen Indikator werden sie durch eine Prüffrage operationalisiert und können in der Folge 

entsprechend nur qualitativ bzw. indirekt überwacht werden.  

� Die Indikatoren werden in der folgenden zusammenfassenden Auflistung in Klam-

mern aufgeführt. Detaillierte Angaben zur „Art“ bzw. Herkunft und „Messeinheit“ 

der Indikatoren sind in Tabelle 9 a-g im Anhang zu entnehmen. 

 

Ziele für das Schutzgut „biologische Vielfalt“ 

(> vgl. Tabelle 9 a im Anhang, Quelldokumente sind im Quellenverzeichnis angegeben) 

Quelldokumente für Zielaussagen mit Bezug zum Schutzgut Biologische Vielfalt mit Relevanz 

für das ELER-Programm sind 

� auf EU-Ebene u.a. die Europäischen Biodiversitätsstrategie, die Vogelschutz- und die 

FFH-Richtlinie sowie die ELER-Verordnung (Priorität  4a) 

� auf Bundesebene das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), das Bundeswaldgesetz 

(BWaldG), die Nationale Biodiversitätsstrategie, die Nationale Nachhaltigkeitsstrategie, 

die Nationale Waldstrategie, die Nationale Agrobiodiversitätsstrategie 

                                                           
18

   Preparation of context indicators for RDPs 2014-2020, 22/10/2012; European evaluation Network for Rural De-

velopment: 15th meeting of the Evaluation Expert Committee Brussels, 30/04/2013: Common context indicators for 

rural development programs (2014-2020) 

 
19

   Nach ELER Durchführungs-VO 1974/2006, neue Verordnung mit Bestimmungen zur Durchführung der 

ELER-VO 1305/2013 ist nach Stand: 04.2014 noch nicht verabschiedet  
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� auf Landesebene u.a. die Naturschutzstrategie BW, der Aktionsplan biologische Vielfalt 

BW, das Naturschutzgesetz BW, der Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg 

(LEP)  

Die übergeordnete, generelle Zielaussage, die all den in diesen Dokumenten genannten kon-

kreten Zielen zu Grunde liegt, ist die Erhaltung und Wiederherstellung der biologischen Viel-

falt. Unter diesem „Oberziel“ lassen sich die Zielaussagen in folgende Bereiche gliedern (für 

konkrete zahlenmäßige Zieldefinitionen vgl. Tabelle 9 a und Tabelle 10 a im Anhang): 

� Biologische Vielfalt in der Agrarlandschaft:  
- Zunahme agrartypischer Vogelpopulationen (> Feldvogel-Index) 

- Zunahme des Flächenanteils wertvoller Agrarbiotope (> Anteil HNV-Flächen an der LF) 

- Erhaltung von Dauergrünland (> Grünlandanteil) 

- Erhaltung der Lebensräume der gefährdeten oder bedrohten Arten (> Wie wirkt das Pro-

gramm im Hinblick auf das Ziel zur Erhaltung schützenswerter Lebensräume in der Agrar-

landschaft) 

- Gezielter Einsatz von Agrarumweltmaßnahmen zur Förderung der Biodiversität  

- (> Umfang Agrarumweltmaßnahmen mit positiven Biodiversitätswirkungen) 

� Biologische Vielfalt in Natura 2000-Gebieten  
- Bewahrung und Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes aller nach FFH-RL 

und VS-Richtlinie geschützten Arten und Lebensräume in Natura 2000  

o (> Erhaltungszustand der FFH-Lebensräume und -arten) 

� Biotopverbund 
- Schaffung eine Biotopverbundes, Erhaltung/Vermehrung punkförmiger und linearer Elemente 

als Trittsteinbiotope zur Biotopvernetzung (>Wie wirkt das Programm im Hinblick auf das Ziel 

zur Verbesserung der Biotopvernetzung?) 

� Genetische Vielfalt  
- Erhaltung genetischer Ressourcen bei landwirtschaftlichen Nutztieren (> Wie wirkt das Pro-

gramm im Hinblick auf das Ziel zum Erhalt alter Nutztierrassen?) 

� Biologische Vielfalt im Wald 
- Erhöhung der Biodiversität im Wald (> Geschützte Waldgebiete, > Baumartenzusammenset-

zung) 

- Aufbau naturnaher Wälder (> Anteil HNV-Flächen an der Waldfläche) 

- Erhaltung der Lebensräume der gefährdeten oder bedeutenden Arten („111-Arten-Korb“) (> 

Wie wirkt das Programm im Hinblick auf das Ziel zur Erhaltung schützenswerter Lebensräume 

im Wald) 

- Nachhaltige, pflegliche, sachkundige Bewirtschaftung der Waldbestände (> Zustand der Wald-

ökosysteme) 

- Sicherung und Erhöhung des Totholzanteils (> Volumen starkes Totholz in Wäldern) 

- Auf- und Ausbau von Waldumweltmaßnahmen (> Umfang Waldumweltmaßnahmen) 

� Biologische Vielfalt in Gewässern  

- Erreichung des guten ökologischen Zustands in oberirdischen Gewässern (> ökologischer Zu-

stand oberirdischer Gewässer) – vgl. Schutzgut Biologische Vielfalt 

 

Ziele für das Schutzgut „Boden“ 

 (> vgl. Tabelle 9 b im Anhang, Quelldokumente sind im Quellenverzeichnis angegeben) 
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Quelldokumente für Zielaussagen mit Bezug zum Schutzgut Boden mit Relevanz für das ELER-

Programm sind 

� auf EU-Ebene u.a. die Cross Compliance-Regelungen im Rahmen der VO (EU) Nr. 

1306/2013, (EU-Bodenschutzstrategie20), die ELER-Verordnung (Priorität 4c)  

� auf Bundesebene u.a. das Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), das Baugesetzbuch 

(BauGB), das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), die Nationale Nachhaltigkeitsstra-

tegie, die Nationale Waldstrategie,  

� auf Landesebene u.a. das Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG), das 

Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz BW (Lw/KultG BW), die Naturschutzstrategie 

BW, der Umweltplan BW, der Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg (LEP). 

Die übergeordnete, generelle Zielaussage, die all den in diesen Dokumenten genannten kon-

kreten Zielen zu Grunde liegt, ist die Sicherung und Entwicklung der Böden als Lebensgrund-

lage und Lebensraum sowie ihrer natürlichen Leistungs- und Funktionsfähigkeit. Unter die-

sem „Oberziel“ lassen sich die Zielaussagen in folgende Bereiche gliedern (für konkrete zah-

lenmäßige Zieldefinitionen vgl. Tabelle 9 b und 10 b im Anhang): 

� Bodenqualität – Stoffbelastung, Erosion, Verdichtung:  
- Vermeidung von Beeinträchtigungen der natürlichen Bodenfunktionen (> Wie wirkt das 

Programm im Hinblick auf das Ziel zur Sicherung der natürlichen Bodenfunktionen?) 

- Verminderung von Bodenerosion (> geschätzter Bodenabtrag durch Erosion, > Fläche 

mit Agrarumweltmaßnahmen zum Schutz vor Erosion) 

- Verringerung des Stickstoffüberschusses (> Brutto-Stickstoffbilanz) – vgl. Schutzgut 

Wasser 

- Verringerung versauernd wirkender Stickstoffeinträge (> Ammoniakemissionen aus der 

Landwirtschaft) 

- Verbesserung der Bodenbewirtschaftung (> Anteil landwirtschaftliche Fläche / Waldflä-

che unter Verträgen zur Verbesserung der Bodenwirtschaft) 

- Steigerung des Anteils ökologisch bewirtschafteter Fläche (> Anteil Flächen mit ökologi-

schem Landbau) 

� Flächenversiegelung 
- Sparsamer Umgang mit Grund und Boden / Reduzierung der Zunahme der Siedlungs- 

und Verkehrsfläche (> Flächenverbrauch) 

 

Ziele für das Schutzgut „Wasser“ 

 (> vgl. Tabelle 9 c im Anhang, Quelldokumente sind im Quellenverzeichnis angegeben) 

Quelldokumente für Zielaussagen mit Bezug zum Schutzgut Wasser mit Relevanz für das ELER-

Programm sind 

� auf EU-Ebene u.a. die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), die Meeresstrategie-

Rahmenrichtlinie, die ELER-Verordnung (Priorität 4b) 

                                                           
20

  Der von der EU-Kommission im Jahr 2006 vorgelegte Entwurf für eine EU-Bodenstrategie mit Vorschlag für 

eine entsprechende Rahmenrichtlinie war Ende 2007 zunächst am Wiederstand einiger Mitgliedsstaaten ge-

scheitert und wurde zuletzt Anfang 2010 erneut im Rat diskutiert, bisher aber ohne Ergebnis (Stand Ende 

2012). 
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� auf Bundesebene u.a. das Wasserhaushaltsgesetz (WHG), die Trinkwasserverordnung 

(TrinkwV),   

� auf Landesebene u.a. das Wassergesetz BW (WG), die Naturschutzstrategie BW, der 

Umweltplan BW, der Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg (LEP), 

Die übergeordnete, generelle Zielaussage, die all den in diesen Dokumenten genannten kon-

kreten Zielen zu Grunde liegt, ist die Verbesserung der Qualität und die Erreichung des guten 

Zustands von Grund- und Oberflächengewässern. Unter diesem „Oberziel“ lassen sich die 

Zielaussagen in folgende Bereiche gliedern (für konkrete zahlenmäßige Zieldefinitionen vgl. 

Tabelle 9 c und 10 c im Anhang): 

� Oberflächenwasser – Wasserqualität (chemische, ökologische, hydromorphologi-

sche Gewässergüte)  

- Erreichung des guten chemischen Zustands in oberirdischen Gewässern (> chemischer 

Zustand oberirdischer Gewässer nach WRRL; Brutto-Stickstoffbilanz) - vgl. Schutzgut 

Boden 

- Erreichung des guten ökologischen Zustands in oberirdischen Gewässern (> ökologi-

scher Zustand oberirdischer Gewässer nach WRRL; Anteil landwirtschaftliche und Wald-

fläche unter Verträgen zur Verbesserung der Wasserwirtschaft) - vgl. Schutzgut Biologi-

sche Vielfalt 

- Verbesserung der Gewässerstrukturgüte, Erhaltung des natürlichen und naturnahen Zu-

stands der Gewässer (> Gewässerstrukturgüte) 

- Erhaltung und Entwicklung natürlicher Retentionsräume (> Wie wirkt das Programm im 

Hinblick auf das Ziel zur Bereitstellung von Rückhalteflächen?) – vgl. Schutzgut Mensch 

� Grundwasser – Verbesserung des mengenmäßigen und chemischen Zustands 

- Erreichung des guten chemischen Zustands des Grundwassers / Einhaltung der Grenz-

werte für Nitrat und Pflanzenschutzmittel (PSM)(> chemischer Zustand des Grundwas-

sers, Nitratgehalt im Grundwasser, PSM-Konzentration im Grundwasser) 

- Guter mengenmäßiger Zustand des Grundwassers (> mengenmäßiger Zustand des 

Grundwassers) 

� Verbesserung der Wasserwirtschaft   

- Verbesserung der Effizienz der Wassernutzung in der Landwirtschaft (> Wasserver-

brauch/Anteil bewässerte LF) 

� Hochwasserschutz – vgl. Schutzgüter Mensch  und Kulturgüter 

- Gewährleistung der natürlichen und schadlosen Abflussverhältnisses insbesondere 

durch Wasserrückhalt in der Fläche (> Wie wirkt das Programm im Hinblick auf das Ziel 

zur Verbesserung des Wasserrückhalts in der Fläche und zur Wiedergewinnung von 

Überschwemmungsgebieten?) 

 

Ziele für die Schutzgüter „Klima“ und „Luft“  

(> vgl. Tabelle 9 d im Anhang, Quelldokumente sind im Quellenverzeichnis angegeben) 

Quelldokumente für Zielaussagen mit Bezug zu den Schutzgütern Klima und Luft mit Relevanz 

für das ELER-Programm sind 

� auf EU-Ebene u.a. EU-Luftqualitäts-Richtlinie, die Strategie Europa2020, die ELER-

Verordnung (Priorität 5 b, d, e) 
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� auf Bundesebene u.a. die Nationale Nachhaltigkeitsstrategie, die Bundesimmissions-

schutz-Verordnung (BImSchV), das Integrierte Energie- und Klimaprogramm der Bun-

desregierung, das Nationale Klimaschutzprogramm, das Programm zur Senkung der 

Ammoniakemissionen aus der Landwirtschaft 

� auf Landesebene u.a. das Integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept (IEKK) (UM 

2014), der Umweltplan BW 

Die übergeordnete, generelle Zielaussage, die all den in diesen Dokumenten genannten kon-

kreten Zielen zu Grunde liegt, ist für das Schutzgut Luft die Erhaltung und Verbesserung der 

Luftqualität und für das Schutzgut Klima die Verminderung des Klimawandels bzw. die Anpas-

sung an Klimafolgewirkungen. Diesem „Oberzielen“ lassen sich folgende Zielaussagen zuord-

nen (für konkrete zahlenmäßige Zieldefinitionen vgl. Tabelle 9 d und 10 d im Anhang): 

� Luftqualität 

- Schutz vor gesundheitsschädigenden Stoffimmissionen, Minderung der Ammo-

niakemissionen (> Ammoniakemissionen aus der Landwirtschaft) 

� Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel 

- Reduzierung der Treibhausgasemissionen, insbesondere Lachgas und Methan (> Treibhaus-

gas- / Methan- / Lachgas-Emissionen aus der Landwirtschaft) 

- Förderung der CO2-Bindung in der Land- und Forstwirtschaft (> Kohlenstoffspeicherung im 

Wald, > Grünlandanteil, > Wie wirkt das Programm im Hinblick auf das Ziel zum Erhalt 

und zur Entwicklung von Dauergrünland/ Renaturierung von Mooren– vgl. Schutzgut 

Biodiversität 

� Nutzung erneuerbarer Energien 

- Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energie am Brutto-Endenergieverbrauch (> Erzeugung 

erneuerbarer Energien gewidmete LF mit Energie- und Biomassepflanzen; Erzeugung er-

neuerbarer Energien aus Land- und Forstwirtschaft) 

- Verwendung erneuerbarer Energiequellen in der Landwirtschaft (> Wie wirkt das Programm 

im Hinblick auf das Ziel zur Erhöhung des Anteils erneuerbarer Quellen am Energiever-

brauch der Landwirtschaft? 

� Energieeffizienz 

- Verbesserung der Effizienz der Energienutzung in der Landwirtschaft und Nahrungsmittel-

verarbeitung (> Energieeinsparung in der Landwirtschaft und Nahrungsmittelverarbeitung 

durch ELER-Projekte, Gesamtinvestitionsvolumen für entsprechende Projekte; > Energie-

verbrauch in Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Lebensmittelindustrie) 

 

Ziele für das Schutzgut „Landschaft“ 

 (> vgl. Tabelle 9 e im Anhang, Quelldokumente sind im Quellenverzeichnis angegeben) 

Quelldokumente für Zielaussagen mit Bezug zum Schutzgut Landschaft mit Relevanz für das 

ELER-Programm sind 

� auf EU-Ebene u.a. die ELER-Verordnung (Priorität LE 4 a), die Europäische 

Biodiversitätsstrategie, (die Europäische Landschaftskonvention ELK21
) 

                                                           
21

  Das Europäische Landschaftsübereinkommen ist seit März 2004 in Kraft, Deutschland hat bisher nicht unter-

zeichnet 
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� auf Bundesebene u.a. das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), die Nationale Nach-

haltigkeitsstrategie  

� auf Landesebene u.a. der LEP BW, die Nachhaltigkeitsstrategie BW 

Die übergeordnete generelle Zielaussage für das Schutzgut Landschaft, die all den in diesen 

Dokumenten genannten konkreten Zielen zu Grunde liegt, ist die Wiederherstellung und Er-

haltung des Zustands der europäischen Landschaften. Unter diesem „Oberziel“ lassen sich die 

Zielaussagen in folgende Bereiche gliedern (für konkrete zahlenmäßige Zieldefinitionen vgl. 

Tabelle 9 e und 10 e im Anhang): 

� landschaftliche Vielfalt, Landschaftsbild 

- Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und 

Landschaft / Erhalt historischer Kulturlandschaften (> Wie wirkt das Programm im Hinblick 

auf das Ziel zur Wiederherstellung / Entwicklung der landschaftlichen Identität und traditio-

neller Kulturlandschaften?  (mit landestypischen Biotopen) 

� Landschaftszerschneidung  

- Verminderung der weiteren Zerschneidung der Landschaft als Lebensraum für Tiere und 

Pflanzen und Erholungslandschaft für den Menschen (> Landschaftszerschneidung) – vgl. 

Mensch 

 

Ziele für das Schutzgut „Mensch/ menschliche Gesundheit“ 

 (> vgl. Tabelle 9 f im Anhang, Quelldokumente sind im Quellenverzeichnis angegeben) 

Quelldokumente für Zielaussagen mit Bezug zum Schutzgut Mensch mit Relevanz für das ELER-

Programm sind 

� auf EU-Ebene u.a. die Europäische Charta Umwelt und Gesundheit, die EU-

Luftqualitäts-Richtlinie, die EU-Badegewässer-Richtlinie, die EU-Umgebungslärm-

Richtlinie, EU-Hochwassermanagement-Richtlinie 

� auf Bundesebene u.a. die Nationale Nachhaltigkeitsstrategie, das Bundesnaturschutz-

gesetz (BNatSchG), die Demografiestrategie des Bundes, die Trinkwasserverordnung 

(TrinkwV), das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG bzw. BImSchV) 

� auf Landesebene u.a. die Nachhaltigkeitsstrategie BW, der Landesentwicklungsplan 

BW, das Klimaschutzkonzept BW, das Klimaschutzkonzept BW  

Die übergeordnete, generelle Zielaussage für das Schutzgut Mensch, die all den in diesen Do-

kumenten genannten konkreten Zielen zu Grunde liegt, ist die Sicherung einer Umwelt, die ein 

Höchstmaß an Wohlbefinden ermöglich. Unter diesem „Oberziel“ lassen sich die Zielaussagen 

in folgende Bereiche gliedern (für konkrete zahlenmäßige Zieldefinitionen vgl. Tabelle 9 f und 

10 f im Anhang): 

� Lebensqualität, Attraktivität ländlicher Räume, Freizeit- und Erholung 

- Sicherung der Landschaftsräume als Voraussetzung für Erholung und Freizeit (> Wie wirkt 

das Programm im Hinblick auf die Attraktivität der Landschaft als Freizeit- und Erholungs-

raum?, > Landschaftszerschneidung) – vgl. Schutzgut Landschaft 

� Menschliche Gesundheit – Trink-/Badewasserqualität, Lärm, Luftqualität, Hochwas-

serschutz 

- Gewährleistung der Genusstauglichkeit von Wasser / Unterschreitung der Grenzwerte nach 

TrinkWV (> Nitratgehalt im Grundwasser – vgl. Wasser) 
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- Schutz vor gesundheitsschädigenden Lärmimmissionen (>Wie wirkt das Programm im Hin-

blick auf das Ziel zum Schutz vor gesundheitsschädigenden Lärmimmissionen (landwirt. 

Lärmquellen)? 

- Schutz vor gesundheitsschädigenden Stoffimmissionen (insbes. SO2, NOX, NH3, NMVOC 

(>Wie wirkt das Programm im Hinblick auf das Ziel zur Vermeidung/ Verminderung gesund-

heitsschädigender Stoffimmissionen, v.a. Ammoniak und Feinstaub?) Vermeidung und Min-

derung von Geruchsbelästigungen (u.a. durch Tierhaltungsanlagen) (> Wie wirkt das Pro-

gramm im Hinblick auf das Ziel zur Vermeidung von Geruchsbelästigungen - u.a. Ausbrin-

gung Wirtschaftsdünger, Tierhaltungsanlagen?) 

- Verbesserung Hochwasservorsorge und Risikomanagement zur Minimierung der Risiken für 

die menschliche Gesundheit (Wie wirkt das Programm im Hinblick auf das Ziel zur Verbesse-

rung des vorbeugenden Schutzes der Bevölkerung vor Hochwasserereignissen?) – vgl. Kul-

turgüter).  

 

Ziele für das Schutzgut „Kultur- und sonstige Sachgüter“ 

(> vgl. Tabelle 9 g im Anhang, Quelldokumente sind im Quellenverzeichnis angegeben) 

Quelldokumente für Zielaussagen mit Bezug zum Schutzgut Kultur/Sachgüter mit Relevanz für 

das ELER-Programm sind 

� auf Bundesebene u.a. die Nationale Nachhaltigkeitsstrategie, das Bundesnaturschutz-

gesetz (BNatSchG), das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

� auf Landesebene u.a. der Landesentwicklungsplan BW, das Denkmalschutzgesetz BW 

(DSchG BW)  

Die übergeordnete, generelle Zielaussage für das Schutzgut Kultur/Sachgüter, die den in die-

sen Dokumenten genannten konkreten Zielen zu Grunde liegt, ist die Schutz und die Pflege 

des Kulturerbes. Unter diesem „Oberziel“ lassen sich die Zielaussagen in folgende Bereiche 

gliedern (für konkrete zahlenmäßige Zieldefinitionen vgl. Tabelle 9 g und 10 g im Anhang): 

� Kulturdenkmäler, historische Bausubstanz, Kulturlandschaften 

- Schutz, Pflege, Erhaltung von Kulturdenkmälern (>Wie wirkt das Programm im Hinblick auf 

das Ziel zum Erhalt von Kulturdenkmälern  wie Dorfensembles, Baudenkmäler/ historische 

Bausubstanz etc.?)  

- Bewahrung historisch gewachsener Kulturlandschaften (> Wie wirkt das Programm im Hin-

blick auf das Ziel zum Erhalt historisch gewachsener Kulturlandschaften?) 

� Hochwasserschutz 

- Verringerung der Auswirkungen von Hochwasser auf Menschen und Güter / Verbesserung 

der Hochwasservorsorge und des Risikomanagements zur Minimierung der Risiken für 

menschliche Gesundheit, Umwelt und Kulturerbe und wirtschaftliche Tätigkeiten (>Wie 

wirkt das Programm im Hinblick auf das Ziel zur Verbesserung des Schutzes von Sach- und 

Kulturgütern vor Hochwasser? 
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4.3 Berücksichtigung der Umweltziele im Programm 

 

Wie in Kapitel 4.1 erläutert, spiegeln sich die Ziele zur Entwicklung des ländlichen Raums in 

Europa in den ELER-Prioritäten wider. Dementsprechend haben die im ELER formulierten Prio-

ritäten bzw. Schwerpunktbereiche den Anspruch, zum Erreichen eines großen Teils der im 

Kapitel 4.2 formulierten Ziele beizutragen (vgl. Abbildung 2). Teilweise werden die europäi-

schen Zielsetzungen durch angestrebte nationale und regionale Ziele unterstützt und somit 

ebenfalls durch die ELER-Prioritäten erfasst. Die Maßnahmen des EPLR sind jeweils primär auf 

die Unterstützung eines der ELER- Schwerpunktbereiche ausgerichtet und können daneben 

auch einen potenziellen Beitrag zu anderen ELER-Schwerpunktbereichen leisten.  

 

Abbildung 2: Schnittpunkte zwischen Umweltzielen und Schwerpunktbereichen 

Die eingefärbten Kästchen verweisen auf einen 

Beitrag der Priorität zum Erreichen des Um-

weltziels 
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ELER-Schwerpunktbereiche und Anz. Maß-
nahmen sowie die jeweiligen Gesamtmittel-
Budgetanteile, die hauptsächlich dazu beitra-
gen  

(4a) Wiederherstellung, Erhaltung und Verbes-

serung der biolog. Vielfalt […] und des Zustan-

des der europ. Landschaften 

6 
(40,8%) 

        

(4b) Verbesserung der Wasserwirtschaft, ein-

schließlich Umgang mit Dünge- und Schäd-

lingsbekämpfungsmitteln 

4 (6,2%) 

        

(4c) Verhinderung der Bodenerosion und 

Verbesserung der Bodenbewirtschaftung 
1 (9,4%) 

        

(5d) Verringerung der aus der Landwirtschaft 

stammenden Treibhausgas- und Ammoniak-

emissionen 

1 (7,2%) 

        

(5e) Förderung der Kohlenstoff-Speicherung 

und -Bindung in der Land- und Forstwirtschaft 
1 (2,0%) 

        

Quelle: Eigene Darstellung nach Programmentwurf mit Stand April 2014 

 

Nach der Interventionslogik des EPLR tragen 13 der insgesamt 22 Maßnahmen mit einem An-

teil von rund 66 Prozent des Gesamtbudgets direkt zur Umsetzung der ELER-Prioritäten bei, die 

im Hinblick auf die Erreichung der Umweltziele von Bedeutung sind. Die meisten dieser Maß-

nahmen (sechs) sind hauptsächlich darauf ausgerichtet, die biologische Vielfalt zu stärken (4a). 

Vier Maßnahmen mit relativ geringem Budgetanteil sollen Beiträge zur Verbesserung des Zu-

stands der Gewässer (4b) leisten. Jeweils eine der Maßnahmen trägt zum Bodenschutz (4c), 



Umweltbericht zur SUP MEPL III entera

 

31 

zur Verringerung der landwirtschaftsbedingten Emissionen (5d) sowie in geringerem Umfang 

zur Förderung der Kohlenstofffixierung (5e) bei. Zu erwarten ist aber, dass deutlich mehr Maß-

nahmen potenzielle Beiträge zu den Umweltzielen leisten, da die meisten Maßnahmen des 

EPLR mit umwelt- und naturschutzorientierten Bewilligungsvoraussetzungen und Auswahlkri-

terien untersetzt sind. Dies spiegelt sich u.a. in den mit umweltorientierten Querschnittszielen 

(Umweltschutz und Klimaanpassung) untersetzten Maßnahmen wider. 

 

Das strategisch gesetzte Ziel des EPLR zur Eindämmung bzw. Anpassung an die Auswirkungen 

des Klimawandels wird u.a. mit folgenden Zielen verfolgt:  

 

� Reduzierung des landesweiten CO2-Ausstoßes bis 2020 um mindestens 25 % und bis 

2050 um 90 % (in Übereinstimmung mit dem Klimaschutzgesetz vom 31.07.2013) 

� Dauerhafter Erhalt der Waldbestände als Kohlenstoffspeicher  

� Schutz von Dauergrünland  

� Reduzierung von Methan- und Ammoniakemissionen durch extensive Bewirtschaftung  

� Klimafreundliche Milch- und Fleischproduktion 

� Energieeffizienzberatung landwirtschaftlicher Betriebe  

� Ausweitung des ökologischen Landbaus  

� Renaturierung und Wiedervernässung von land- und forstwirtschaftlich genutzten 

Nieder- und Hochmooren  

� Bereitstellung des ökologisch nachhaltig erschließbaren Rohstoffpotenzials aus dem 

Wald zur stofflichen und energetischen Verwertung  
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5 Derzeitiger Umweltzustand und Entwicklungsprognose  
bei Nichtdurchführung des Programms 

 

In diesem Kapitel wird kein vollständiger Überblick über die Umweltsituation in Baden-

Württemberg gegeben. Diese ist im Programmdokument selbst bzw. in der Stärken-

Schwächen-Analyse (SWOT) beschrieben. Im Umweltbericht wird die Betrachtung des Um-

weltzustands auf die durch das Programm beeinflussbaren Umweltziele bzw. die wesentli-

chen Umweltprobleme konzentriert. Sie orientiert sich insbesondere auf die im Zusammen-

hang mit der Analyse der Umweltziele herausgearbeiteten Indikatoren (vgl. Anhang zu Kap. 

4.1).  

Darüber hinaus ist nach SUP-Richtlinie die voraussichtliche Trendentwicklung der Umwelt-

schutzgüter bei Nichtdurchführung des Programms („Nullvariante“) einzuschätzen, die als 

Maßstab für die Bewertung der Umweltauswirkungen des neuen ELER-Programms dient. Weil 

es einen Zustand ohne Förderung des ländlichen Raums im Programmgebiet seit Jahrzehnten 

nicht mehr gibt, kann diese Einschätzung teilweise nur sehr spekulativ erfolgen. Das betrifft 

insbesondere die Flächenmaßnahmen: Agrarumweltmaßnahmen laufen seit vielen Jahren und 

jeweils über den gesamten Förderzeitraum relativ kontinuierlich weiter und sind damit quasi 

zu langjährigen Rahmenbedingungen geworden. In die Trendbewertung fließen alle Rahmen-

bedingungen ein, die positiv oder negativ auf die Umwelt wirken. Positive Rahmenbedingun-

gen können z.B. hoheitliche Umwelt- oder Naturschutzmaßnahmen oder aus anderen Quellen 

finanzierte Fördermaßnahmen mit Umweltzielen sein. Gegenteilig können Förderprogramme, 

hoheitliche Maßnahmen oder sonstige gesellschaftliche Rahmenbedingungen und Entwicklun-

gen sich ebenso negativ auf ein bestimmtes Schutzgut bzw. Ziel auswirken (z.B. die Förderung 

des Biomasseanbaus durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz im Hinblick auf Landschaft, Bio-

diversität und Boden).  

Der zeitliche Bewertungshorizont ist das Ende der Programmlaufzeit (2023, einschl. der drei-

jährigen Ausfinanzierungsphase bzw. voraussichtlicher Abschluss geförderter Projekte), räum-

lich beziehen sich die Einschätzungen auf das gesamte Programmgebiet in Baden-

Württemberg.  

In den folgenden Abschnitten werden der aktuelle Umweltzustand und die Einschätzung der 

Entwicklung bei Nichtdurchführung des Programms für die einzelnen Schutzgüter textlich er-

läutert.  

� Die konkreten Zahlen zum Umweltzustand (aktuelle Indikatorwerte) sowie die Ein-

stufung der Trendentwicklung anhand einer dreistufigen Skala sind in Tabelle a-g im 

Anhang dargestellt. 
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5.1 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Trotz einer positiven Bilanz des Flächennaturschutzes seit Ende der 80er Jahre werden weiter-

hin zwischen 30 und 40 % der Tier- und Pflanzenarten und die Hälfte der in Baden-

Württemberg vorkommenden Biotoptypen als gefährdet eingestuft. (vgl. IfLS et al. 2010: dort 

zit. LUBW 2009; UM 2011). Obwohl sich die Situation für einzelne Arten durchaus verbessert 

hat, trifft dies bei vielen Arten der Agrarlandschaft nicht zu. Die Auswirkungen der veränder-

ten Landnutzung und die damit einhergehenden Lebensraumverluste - insbesondere in der 

Agrarlandschaft - lassen sich anhand der Brutvogelbestände bzw. des Feldvogel-Index22 als 

Indikator beobachten. Obwohl der Feldvogel-Index in Baden-Württemberg noch nicht erfasst 

worden ist, zeigte das zwischen 1980 und 2004 durchgeführte Brutvogelartenmonitoring, dass 

die Bestände mancher Indikatorarten um über 50 % abgenommen haben, oder sogar erlo-

schen sind (vgl. LUBW 2007a, s. hierzu Tab. 15); die 2008 durchgeführte Vogelkartierung bestä-

tigte den starken Rückgang mancher Feldvogelarten erneut (vgl. ifLS et al. 2010).  

Die ökologisch wertvollen Agrarbiotope werden durch den Anteil von High-Nature-Value-

Flächen (HNV) an den landwirtschaftlichen Flächen indiziert. Trotz eines, statistisch betrachtet 

für den HNV-Indikator relativ hohen, dem für 2015 definierten Ziel nahe liegendem Wert, sind 

in Baden-Württemberg gleichzeitig regional deutliche Flächenverluste einiger artenreicher 

Grünlandtypen zu beobachten. In einigen Landesteilen wurden seit 2005 Rückgänge der ge-

schützten FFH-Flachland- und Bergmähwiesen (LRT 6510 und LRT 6520) von 30 bis über 90 %  

verzeichnet (vgl. DIETERICH, M. & KANNENWISCHER, N. 2012). Darüber hinaus sind regional auch 

deutliche Qualitätsverluste dieser Lebensraumtypen festgestellt worden, wobei in einigen 

Gebieten die wertvollsten „A-Flächen“ bis zu 100 % verloren gingen (ebd.)23. Gemäß LUBW 

(2013) erreichten rund 58 % der FFH-Lebensraumtypen, die als Teil des Schutzgebietsnetzes 

Natura 2000 einen großen Stellenwert zum Erhalt und zur Förderung der biologischen Vielfalt 

besitzen, den „günstigen Zustand“ nicht24. Über die Natura-2000-Gebiete hinaus ist für eine 

dauerhafte Sicherung von Populationen von großer Bedeutung auch deren Vernetzung, die 

Wanderbewegungen und Wechselbeziehungen ermöglicht. Das BNatSchG (§20 und §21) for-

dert die Schaffung eines Biotopverbunds auf 10 % der Landesfläche.  

Arten- und Biotopschutzmaßnahmen im Rahmen der ELER-Förderung (Maßnahmen zur Erhal-

tung und Verbesserung des ländlichen Erbes) tragen zur Etablierung der Verbindungsflächen 

bei. Die über den ELER-Fonds kofinanzierten freiwillig anzuwendenden Agrarumweltmaßnah-

men (flächenhafte Agrarumweltmaßnahmen FAKT und Vertragsnaturschutzmaßnahmen) 

sowie die Ausgleichszulage in den benachteiligten Gebieten unterstützen in Baden-

                                                           
22

  Indexwert für 10 Feldvogelindikatorarten (Braunkelchen, Feldlerche, Goldammer, Grauammer, Heidelerche, 

Kiebitz, Neuntöter, Rotmilan, Steinkauz, Uferschnepfe) bezogen auf einen von Experten aus fachlicher Sicht defi-

nierten Zielwert (vgl. UBA 2012). 
23

   Aufgrund der besorgniserregenden Abnahme von Grünland verfügt Baden-Württemberg seit Dezember 2011 

über einen bis Ende 2015 befristeten Grünlandumbruchverbot ab einer Fläche von 0,2 ha (vgl. MLR 2012). 
24   Zur Ermittlung der qualitativen Entwicklung des Erhaltungszustandes von aller FFH-Arten und -

Lebensraumtypen wurden Untersuchungsflächen eingerichtet, wobei die Erstaufnahmen bis Ende 2012 abgeschlos-

sen werden sollten (vgl. SÖA BW 2012). Erste Aussagen zum Erhaltungszustand der Arten nach Anhang I der Vogel-

schutzrichtlinie und der Zugvogelarten sowie zu den häufigeren Vogelarten der Normallandschaft sind in Baden-

Württemberg erst ab 2013 zu erwarten (vgl. UM 2010). 
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Württemberg den Erhalt extensiv genützten Grünlands25 aber auch die Sicherung der biologi-

schen Vielfalt der Agrarbiotope insgesamt, darunter auch der Feldvögel26. Bei einer Nicht-

durchführung des Programms und seiner Maßnahmen, könnte keine Verbesserung im Bereich 

der biologischen Vielfalt des Landes erwartet werden. Darüber hinaus können Pflanzen- und 

Tierarten, die auf eine angepasste, meist extensive Nutzung angewiesen sind, voraussichtlich 

einen starken Bestandseinbruch erfahren oder in einigen Fällen bereits mittelfristig verloren 

gehen.  

Hierzu ist auch ein deutlicher Rückgang der Rassenvielfalt und der genetische Variabilität der 

landwirtschaftlich genutzten Tierarten in den vergangenen Jahrzehnten zu erwähnen (vgl. 

BMELV 2007). Das laufende ELER-Programm (MEPL II) leistet auch einen Beitrag zur Erhaltung 

der genetischen Vielfalt von Nutztierrasen. 

Mit einem Anteil von 38 % der Wälder an der Landesfläche zählt Baden-Württemberg zu 

den waldreichen Bundesländern (vgl. FVA Hrsg. 2012). Die biologische Vielfalt im Wald 

wird maßgeblich durch die forstwirtschaftliche Nutzung beeinflusst. Grundvoraussetzung 

für eine hohe Artenvielfalt sind intakte Standorte mit Alt- und Totholzanteilen und mög-

lichst geringer Belastung durch Nährstoffeinträge, Versauerung, Bodenverdichtung etc. 

Der Anteil ökologisch wertvoller forstwirtschaftlicher Flächen liegt nach BWI II in Baden-

Württemberg bei fast 50 %. Rund 95.000 ha der baden-württembergischen Wälder ent-

sprechen mit ihrer Biotopqualität den Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie, davon sind ca. 

15.000 ha (16 %) Privatwälder, die durch das ELER-Programm MEPL förderfähig sind (vgl. 

IfLS et al. 2010). Der Zustand der Waldökosysteme hat sich mit der Ausnahme der Bu-

chenwälder in den letzten Jahren positiv entwickelt, im Vergleich zum Vorjahr ist bezüglich 

des Anteils geschädigter Waldflächen jedoch eine Verschlechterung um 3 Prozentpunkte 

festgestellt worden (vgl. FVA Hrsg. 2011, FVA Hrsg. 2012). Bezüglich des Totholzvorrates 

wurde 2008 bundesweit der Rückgang für alle Waldbesitzkategorien festgestellt (vgl. 

BITTLINGMAIER, L. & RIEDEL, PH. 2010). Baden-Württemberg wies im Mittel, im Vergleich zu 

anderen Bundesländern, deutlich höhere Totholzanteile auf, die z.T. auf die Stürme Ende 

der 90er Jahre zurückzuführen sind.27 Die über das ELER-Programm MEPL angebotenen 

Forstumweltmaßnahmen leisten einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung und Verbesserung 

der Arten- und Strukturvielfalt sowie der Standorte in den Wäldern, die mit ihrem eventu-

ellen Auslaufen entfallen würden.  

Im Hinblick auf die Biodiversitätsziele sind auch aquatische Lebensräume zu berücksichtigen. 

Der ökologische Zustand der Gewässerlebensräume wird in Kap. 5.3 zum Schutzgut „Wasser“ 

betrachtet. 

                                                           
25   Die förderfähige FFH-LRT der Natura 2000 Gebiete liegen zum größten Teil in Gebieten um Freiburg, gefolgt 

von Gebieten um Karlsruhe, Tübingen und Stuttgart (vgl. IflS et al. 2010). Allein durch den MEKA III wurden 2009 

rund 17.000 ha derzeit gefährdete FFH-Lebensraumtypen Flachland- und Bergwiesen gefördert (vgl. UM 2011). 
26  Einzelne Maßnahmen, wie Flächenstilllegungen und Ackerrandstreifen, ökologische Bewirtschaftung, sowie 

extensive Grünland-Bewirtschaftung und schonende Mähtechniken wirken sich u.a. positiv auf die Erhaltung der 

Feldvogelpopulation aus (vgl. IfLS et al. 2010: dort zit. Sudfeldt et al. 2009, Hötker 2004). 
27

  In den Staatswäldern wird der Artenschutz durch das „Alt- und Totholzkonzept“ gefördert, die Übertragbar-

keit des Konzepts auf das Förderinstrumentarium im Privatwald sollte gemäß IfLS et al. (2010) überprüft wer-

den. 
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5.2 Boden 

Gemäß LUBW (2008b) geht die größte Gefährdung der Böden in Baden-Württemberg von der 

Versiegelung aus. Obwohl die Flächeninanspruchnahme für Siedlungen und Verkehr im Jahr 

2012, im Vergleich zu 2006, von 9,4 ha/Tag auf 6,7 ha/Tag deutlich reduziert wurde, ist sie von 

dem von LUBW (2007b) empfohlenen „Netto-Null“-Ziel noch weit entfernt. Der Flächenver-

brauch ist im Jahr 2012 im Vergleich zu 2011 wieder leicht angestiegen (von 6,3 auf 6,7 

ha/Tag)(MVI 2012). Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg prognostiziert mit einer 

erwarteten Wiederzunahme der Siedlungs- und Verkehrsfläche von 11,4 ha/Tag ab 2015 eine 

weitere Entfernung von diesem Ziel (vgl. LUBW 2007b). Im ländlichen Raum ist der Anteil der 

Siedlungsfläche an der Gesamtfläche gering, die Siedlungsflächenausstattung je Einwohner 

aber überdurchschnittlich groß. Zu den bisherigen Auswirkungen der derzeitigen Maßnahmen 

des Programms MEPL II hinsichtlich des Flächenverbrauchs im ländlichen Raum (z.B. durch 

Neubauten im Rahmen der Investitionsförderung) liegen keine Daten vor. Da es sich nicht um 

großflächige Maßnahmen handelt, dürften die negativen Wirkungen eher gering ausfallen. 

Die Bodenverluste sind außer durch Versiegelung auch durch Bodenerosion schwer wieder-

herstellbar. Wenn auch die Risikobewertung von HEIMLICH & BILLS aus 1984 (zit. in JÄGER 1995) 

ein hohes Bodenerosionsrisiko durch Wassererosion für den größten Teil des Landes (63 %) 

aufzeigte, startete das Erosionsmonitoring in Baden-Württemberg erst 2011 (vgl. UBA 2011).  

Besonders erosionsgefährdete Gebiete, die gleichzeitig einen hohen Anteil an acker- und 

weinbaulicher Nutzung aufweisen, sind im Kraichgau, in der Vorbergzone des Schwarzwalds, in 

Teilen des Tauber- und Baulandes, im Neckarbecken, im voralpinen Hügelland und im Alb-

Wutach-Gebiet anzutreffen (GÜNDRA et al. 1995, KIEFER 1995, JÄGER 1995 zit. in LUBW 2011). 

Besonders betroffen sind die in tieferen Lagen verbreiteten Lößböden. In den gefährdeten 

Gebieten Baden-Württembergs beträgt nach ABAG-Methode der langjährige mittlere Boden-

abtrag innerhalb der 5.462 Einzugsgebiete 3-6 bzw. mehr als 6 t/ha/a28 (vgl. WALDMANN & 

WEINZIERL 2011).  

Der Grünlandumbruch zu Ackerland, der (derzeit) vorerst nur bis Ende 2015 verboten ist, so-

wie die nicht angepasste Nutzung können sowohl in Gebirgen als auch in den Auen zu erhebli-

chem Bodenabtrag führen. 

Die Cross-Compliance-Vorgaben29 legen Mindestanforderungen an Bodenbedeckung und  

-bearbeitung fest, in besonders gefährdeten Gebieten kann durch bodenschutzorientierte 

AUM allerdings eine weitere Erosionsminderung erreicht werden, die ohne entsprechende 

Maßnahmen nicht möglich wäre30. 

Auch Stoffeinträge, die u. a. aus der Landwirtschaft durch suboptimale Düngemittelanwen-

dungen stammen können, beeinträchtigen Böden in ihrer Funktion. Die Flächenbilanzüber-

schüsse31 liegen zwar in Baden-Württemberg unter dem Bundesdurchschnitt von 63 kg N/ha 

                                                           
28       zwei höchste Erosionsgefährdungsklassen 
29

   nach Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 
30    Gemäß WALDMANN & WEINZIERL (2011) führten die gesamten MEKA-Maßnahmen „Mulchsaat & Zwischen-

frucht“, die 2010 auf 347.380 ha (40, 3% der Acker- und Rebfläche) umgesetzt wurden, zu einer 

Bodenabtragsreduzierung von 28 % bzw. 2,7 t/ha/a pro Fläche (nach ABAG-Methode).  
31  N-Flächenbilanz Gesamtbetrieb nach Feld-(Stall)-Bilanz. Gemäß ANTONY (2011) ergibt die Flächenbilanz-

Methode aufgrund der ungenauen N-Inputs- und N-Outputs-Daten eine geringere Ergebnisgenauigkeit als 

Hoftor-Bilanz-Methode. 
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(BMU&BMELV 2012), in Gebieten mit hohem Viehbesatz kann jedoch zu Bodenbelastungen 

vorkommen; dort beträgt die N-Bilanzsaldo bis 119 kgN/ha LF/Jahr32. Aufgrund möglicher Ver-

lagerung ins Grund- und Oberflächenwasser ist der Zusammenhang mit dem Schutzgut Wasser 

sehr eng, die Nitratproblematik wird entsprechend im Kapitel 5.3 beschrieben. 

Der Anteil ökologisch bewirtschafteter Flächen, die nachweislich geringere Stoffbelastungen 

zeigen als konventionell bewirtschaftete Flächen (vgl. UBA 2009), steigt in Baden-Württemberg 

seit 1999 kontinuierlich. Bei Wegfall der bisherigen ELER-Förderung des Ökolandbaus, würde 

der Anteil der ökologisch bewirtschafteten Fläche voraussichtlich zurückgehen. 

Die anthropogen bedingten Veränderungen und die Säureakkumulationen in Waldböden 

sind, trotz der in den letzten Jahren reduzierten Schwefeleinträge von Industrieanlagen, nach 

wie vor nachweisbar (SCHÄFFER 2006 zit. in IfLS et al. 2010). Durch Kalkungsmaßnahmen wer-

den die Versauerung von Böden und Fließgewässern vermindert und der Streuabbau sowie 

die Nährstoffbereitstellung besser reguliert33. Ohne weitere Förderung ist von einer negativen 

Entwicklung auszugehen. 

Bodenversauernd und -eutrophierend können indirekt auch Ammoniakemissionen (NH3) 

wirken. Der größte Teil der Ammoniakemissionen stammt aus der Landwirtschaft; ihre Ab-

nahme könnte mit der Umsetzung von Maßnahmen erwirkt werden, die den Verzicht oder die 

Reduktion von Düngemittelansatz, sowie umweltgerechte Gülleausbringung unterstützen (für 

Weiteres zu Ammoniakemissionen vgl. Kap. 5.5. Schutzgut „Luft“).  

5.3 Wasser 

Der nach den WRRL-Vorgaben angestrebte gute ökologische Zustand oberirdischer Gewässer 

wird häufig durch die Veränderungen der hydromorphologischen Komponenten wie Durch-

gängigkeit und die Gewässerstruktur der Ufer und der Sohle verfehlt. Im Jahr 2009 wiesen 96 

% der baden-württembergischen Flusswasserkörper in dieser Hinsicht große Defizite auf (vgl. 

UM 2012a). Aufgrund der nicht vorhandenen Daten zu den biologischen Qualitätskomponen-

ten, v.a. Daten über Fischfauna, blieb der größte Teil der oberirdischen Gewässer nach WRRL-

Vorgaben unklassifiziert (vgl. ebd.). Neben hydromorphologischen Defiziten wurde im Rahmen 

der Bestandsaufnahme 2013 die Nährstoffbelastung der Oberflächengewässer als wesentlicher 

Faktor für die Verfehlung des guten ökologischen Zustands identifiziert. Von den insgesamt 

164 baden-württembergischen Wasserkörpern wurden 103 als hinsichtlich der Nährstoffbelas-

tung gefährdet eingestuft. Dies entspricht einem Anteil von 70 % der Landesfläche. Aufgrund 

der klaren Korrelation der Nährstoffbelastung (ortho-Phosphat) mit massiven Defiziten bei der 

biologischen Qualitätskomponente Makrophyten und Phytobenthos, besteht hier ein deutli-

cher Handlungsbedarf. Berechnungen zu den ortho-Phosphatfrachten zeigen, dass diese zu ca. 

52 % über diffuse Quellen, zu einem erheblichen Anteil aus der Landwirtschaft, in die Oberflä-

chengewässer gelangen und zu knapp 48 % über Punktquellen (vgl. UM 2013). 

                                                           
32  In den landwirtschaftlichen Betrieben in Baden-Württemberg ist der kontinuierlicher Rückgang der Basis-

Hoftor-N-Bilanzsalden zu beobachten, der hauptsächlich auf die Abnahme des N-Inputs in Form von Mineral-

dünger und Futtermittel zurückzuführen ist (vgl. SÖA BW 2012: Dort zit. UNI Hohenheim 2011). 
33  Im Zeitraum 2007-2011 wurden im Rahmen der ELER-Förderung etwa 41.716 ha Waldfläche gekalkt (vgl. IfLS 

et al. 2010). 
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Die Maßnahmen zur naturnahen Fließgewässerentwicklung im Rahmen der ELER-Förderung 

stellen bisher ein wichtiges Finanzierungsinstrument zur Verbesserung der Gewässerstruktur 

und Herstellung der Durchgängigkeit dar34, dessen Wegfall die Erreichung der ohnehin noch in 

weiter Ferne stehenden Ziele erschweren würde.  

Der größte Teil der oberirdischen Gewässer erreichte 2011 den guten chemischen Zustand 

(vgl. FINCK & HINTENMANN 2011). Aufgrund der neuen rechtlichen Anforderungen durch die 

Richtlinie über Umweltqualitätsnormen für prioritäre Stoffe, die 2011 in Bundesrecht umge-

setzt wurde und zwischenzeitlich auf EU-Ebene erneut verschärft wurde, wird der gute chemi-

sche Zustand künftig voraussichtlich flächendeckend verfehlt werden. Dies ist der Tatsache 

geschuldet, dass nach dem Prinzip „one out-all out“ bereits die Überschreitung des Wertes für 

einen Stoff zum schlechten chemischen Zustand führt. Für flächendeckend vorkommende Stof-

fe wie PAK oder Quecksilber dürften europaweit Überschreitungen festgestellt werden (vgl. 

UM 2013). In intensiv bewirtschafteten landwirtschaftlichen Gebieten sind signifikante Belas-

tungen durch Pflanzenschutzmittel zu finden; bei etwa 12 % aller OWK besteht in dieser Hin-

sicht weiterer Handlungsbedarf (vgl. UM 2012a).  

Die Nitrateinträge aus intensiver Düngung können in das Grund- und Oberflächengewässer 

gelangen. Der Stickstoffüberschuss, der auf potenzielle Belastung von Grund- und Oberflä-

chenwasser hindeuten kann, ist landesweit leicht rückläufig. Für Regionen mit hohem Viehbe-

satz ist allerdings ein deutlich höherer Wert berechnet worden (s. Schutzgut „Boden“). Das 

OWK bezogene Qualitätsziel der Nitratrichtlinie in Höhe von 50 mg/l NO3 wurde im Zeitraum 

2007 bis 2010 deutschlandweit an allen repräsentativen Messstellen eingehalten; an etwa 82 

% der repräsentativen Messstellen in Baden-Württemberg ist ein abnehmender Trend der 

Nitratbelastung zu beobachten (SÖA BW MLR 2013). Hinsichtlich des Nitratgehalts erreichten 

36,3 % der repräsentativen Messstellen „Güteklasse II und besser“.35 

Im Verhältnis zum Ende der 1980er Jahre ist 2009 beim Phosphor-Bilanzsaldo (Hoftorbilanz) 

ein durchschnittlicher Rückgang von etwa 1,0 kg P/ha/LF/Jahr über alle Betriebsformen ver-

zeichnet worden, der vor allem auf die Abnahme der Phosphor-Mineraldünger zurückzuführen 

ist (vgl. SÖA BW MLR 2013). Regional lassen sich allerdings große Unterschiede in P-

Bilanzsalden differenzieren.36 Durch die über den Schwellenwerten liegenden Phosphateinträ-

ge ist derzeit das gesamte Einzugsgebiet des Neckars betroffen (vgl. FINCK & HINTENMANN 2011). 

Im Falle einer Einstellung der Förderung von AUM zur gewässerschonenden Bewirtschaftung 

bzw. bei einer Einstellung bodenerosionsmindernder AUM wäre mit einer weiteren Ver-

schlechterung bezüglich der Nitrat- und Phosphateinträge zu rechnen.    

Im Zusammenhang mit der Fließgewässerentwicklung spielen auch die Erhaltung und Wieder-

herstellung von Retentionsflächen eine Rolle, die für den Hochwasserschutz von Bedeutung 

                                                           
34  Bis 2009 wurden in Baden-Württemberg zur Herstellung der Durchgängigkeit rund 236 km und zur Verbesse-

rung der Strukturgüte nach WRRL knapp 26 km Gewässerstrecke gefördert (vgl. ifls et al. 2010). Durch die die Be-

wirtschaftungspläne begleitenden Maßnahmenprogramme wurde zwischen 2010 und 2012 die Gewässerstruktur-

güte auf einer Gesamtlänge von etwa 51 km aufgewertet (vgl. UM 2012a). 
35

  Der Überwachungswert ist das 90-Perzentil: D.h. 90 % der in einem Jahr ermittelten Werte sind kleiner als 

dieser Wert. 
36  Zwischen Gebieten mit niedrigem und hohem Viehbesatz variieren die Bilanzsalden von z.B. -4 kg P/ha LF/Jahr 

bis zu +18 kg P/ha LF/Jahr. 
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sind (s. Schutzgut „Mensch“).37 Um die Hochwasserrückhaltefläche zu erhalten, dürften die 

hochwassergefährdeten Gebiete nicht überbaut werden. Maßnahmen zum vorbeugenden 

Hochwasserschutz (bei entsprechender Ausrichtung) und naturnahe Fließgewässerentwicklung 

können hier gegensteuern.  

Die Hälfte der natürlichen und künstlichen Seewasserkörper erreichte 2009 einen guten öko-

logischen und chemischen Zustand, ein großer Teil konnte aufgrund der Auskiesung oder Da-

tenlage nicht bewertet werden (vgl. UM 2012a).  

Das Grundwasser in Baden-Württemberg befindet sich in einem guten mengenmäßigen Zu-

stand (vgl. ebd.).  

Diffuse Einträge aus der intensiven Landwirtschaft, besonders in den Gebieten mit hohem 

Anteil an Sonderkulturen, hoher Viehdichte und durchlässigen Böden, wie z.B. in Gebieten des 

nördlichen und südlichen Oberrheingrabens, des Kraichgaus, in Oberschwaben und im 

Tauberland führen zu den Nitratbelastungen der GWK (vgl. ebd.)38. Obwohl die 

Nitratbelastung seit 2002 zurückging, wird an jeder zehnten Messstelle der Schwellenwert der 

Grundwasserverordnung von 50 mg/l überschritten; an jeder fünften Messstelle ist der Wert 

höher als Nitrat-Warnwert von 37,5 mg/l (vgl. LUBW Hrsg., 2012a). In insgesamt 14 von 23 

gefährdeten GWK mit Nitratgehalt über 50 mg/l ist im Jahr 2009 gegenüber dem Zeitraum 

2004-2006 ein abnehmender Trend festgestellt worden (vgl. BMU & BMELV Hrsg., 2012)39.  

 

Belastungen des Grundwassers mit Pflanzenschutzmitteln treten in Baden-Württemberg 

punktuell auf. Die Überschreitungen des Werts 0,1 µg/l an bis zu 1 % der Messstellen (in den 

Wasserschutzgebieten) werden durch 17 Stoffe verursacht (hierzu s. ausführlich in der  

SÖA/SWOT des Programms MEPL III). Durch die Umsetzung der ordnungsrechtlichen und er-

gänzenden Maßnahmen (nach SchaLVO und FAKT) wird erwartet, dass bis 2015 das Ziel des 

„guten Zustands“ in noch 8 bisher gefährdeten GWK (gGWK) erreicht werden kann (vgl. FINCK & 

HINTEMANN 2011). In den übrigen gGWK sind weitere ergänzende Maßnahmen zu treffen. Die 

im Rahmen des MEPL III-Programmes angebotenen gewässerschutzorientierten Maßnahmen 

tragen zur Verbesserung der Wasserqualität bei40. Bei deren Wegfall ist eine Verschlechterung 

des Grundwasserzustands anzunehmen.  

Der Wasserverbrauch in der Landwirtschaft in Baden-Württemberg hat zwar seit 2002 eine 

steigende Tendenz, der Anteil der bewässerten LF fällt im Bundesvergleich allerdings sehr ge-

ring aus41. Vor dem Hintergrund des Klimawandels ist zu vermuten, dass die Bewässerung der 

LF in der Zukunft an Bedeutung gewinnen könnte. 

                                                           
37

  Schnittpunkte bestehen auch mit dem Schutzgut „Boden“ bzw. dem Ziel der Verbesserung der natürlichen 

Wasserrückhaltefähigkeit des Bodens auf landwirtschaftlichen Nutzflächen sowie dem Ziel der Vermeidung 

von Flächenversiegelung. 
38  Im Jahr 2011 war an mehr als einem Drittel der Messstellen der Nitratgehalt größer als 25 mg/l. 
39  Außer der Belastung durch Nitrat bei gGWK, kam es am südlichen Oberrhein zur Chloridbelastung (Herkunft 

Bergbau) (vgl. UM 2012a). 
40  Im Zeitraum 2009-2011 wurden über das Landesprogramm MEKA Maßnahmen zur Reduzierung der 

Nitrateinträge ins Grundwasser aus diffusen Quellen auf 318.272 ha gefordert (vgl. UM 2012a).  
41  Im Jahr 2002 betrug die bewässerte LF 9.965 ha, 2009 stieg sie auf 14.169 ha (vlg. Regierungspräsidium Stutt-

gart 2009, SÖA BW 2012/213). 



Umweltbericht zur SUP MEPL III entera

 

39 

5.4 Luft, Klima 

Für die nach SUP-RL zu betrachtenden Aspekte „Luft“ und „klimatische Faktoren“ spielen nicht 

nur Luftschadstoffbelastung und Lokalklima eine Rolle; vor dem Hintergrund des Klimawan-

dels sind ebenso Wirkfaktoren im Zusammenhang mit dem globalen Klima von Bedeutung. 

Beide Aspekte hängen wiederum zusammen und zeigen Wechselwirkungen mit fast allen wei-

teren Schutzgütern. Neben Verkehr, Industrie, Energieerzeugung zählt auch die Landwirtschaft 

zu den Quellen für Emissionen von Luftschadstoffen und klimaschädliche Gase.  

Im Hinblick auf die Emissionen aus der Landwirtschaft sind von den nach EU-Luftqualitäts-

richtlinie (2008/50/EG) bzw. 39. BImSchV zu vermeidenden Luftschadstoffen insbesondere 

Ammoniakemissionen (NH3) relevant42. In der Atmosphäre verteilt sich Ammoniak über die 

Bildung der sekundären Aerosole (Ammoniumverbindungen), die einen wesentlichen Anteil an 

Feinstäuben43 aufweisen. Neben versauernder Wirkung (s. „Boden“) führt NH3 zur Eutrophie-

rung nährstoffarmer Ökosysteme (z. B. Moore, Magerrasen) und ist damit wiederum mit nega-

tiven Biodiversitätswirkungen verbunden (BMELV 2007).  

In Baden-Württemberg stammen etwa 95 % der gesamten Ammoniak-Emissionen aus der 

Viehwirtschaft, dem Düngemitteleinsatz, dem Leguminosenanbau und dem Weidegang. (vgl. 

StLA BW 2012b). Unter anderem führten der reduzierte Düngemitteleinsatz und die rückläufi-

gen Vieh- und Betriebszahlen im Zeitraum 1990-2009 zu einer landesweiten Minderung der 

Ammoniak-Emissionen aus der Landwirtschaft um etwa 20 %; seit 2004 ist jedoch in diesem 

Bereich ein Abnahmetrend zu beobachten (vgl. ebd.; LUBW 2008d).  Um das Ziel eines Niedrig-

emissionslandes zu erfüllen, müssen die Treibhausgasemissionen in Baden-Württemberg wei-

ter gesenkt werden: Die umgesetzten Reduktionen zwischen 1990 und 2010 erreichten nicht 

einmal 50 % des für 2020 vorgesehenen Zwischenziels, sowohl für Emissionen aus allen 

Emittentengruppen, als auch für Emissionen aus der Landwirtschaft44. Für 2009 ist gegenüber 

1990 eine Senkung der THG-Emissionen aus der Landwirtschaft von rund 19,5 % verzeichnet 

worden; die Methanemissionen (CH4) gingen um 22 % und die Lachgasemissionen um 17,5 % 

zurück (vgl. StLA BW 2012b). Im Bundesvergleich nehmen die Treibhausgasemissionen aus der 

Landwirtschaft in Baden-Württemberg zwar einen relativ kleinen Anteil an landesweiten Emis-

sionen an, ihre weitere Minderung würde dennoch zur Senkung der THG-Emissionen insge-

samt beitragen.  

Der Verzicht oder die Verringerung des Mineraldüngeransatzes oder die extensive Bewirtschaf-

tung von Grünland, die im Rahmen der AUM durch ELER-Mittel gefördert werden, tragen zur 

Reduzierung der Ammoniak-Emissionen bzw. zur Reduzierung der Emissionen von klimaschäd-

lichen Gasen bei. Ohne entsprechende Maßnahmen ist eine Steigerung der Emissionen zu er-

warten. 

Darüber hinaus fördern ELER-Maßnahmen die CO2-Bindung im Boden bzw. in organischer 

Substanz und verhindern so weitere Freisetzungen von THG (Umwandlung von Ackerland in 

                                                           
42

  Die Ammoniakemissionen in Deutschland stammen zu 75 % aus der Intensivtierhaltung, weitere 20 % ent-

stehen im  Zuge der Gülleausbringung oder unsachgemäßen Düngung (UBA 2012). 
43  In Baden-Württemberg haben 2006 die Ammoniumverbindungen einen 40 %-Anteil an Feinstäuben (DRECHLSER  

           et al. 2006, zit. in LUBW 2008c). 
44  Die aus der Landwirtschaft stammenden THG-Emissionen sollen bis 2020 um 32 %, bis 2050 um 40 % reduziert 

werden (vgl. UM 2011; StLA BW 2012b). 
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Grünland an Moorstandorten45, Erhalt von Dauergrünland, Aufforstung46) Ohne entsprechende 

Maßnahmen gingen diese positiven Effekte für das Klima verloren.   

Auch durch die Erzeugung erneuerbarer Energien aus Biomasse und Energieeinsparung kann 

die Landwirtschaft Beiträge zum Klimaschutz leisten. Der Anteil der Biomasse am Primärener-

gieverbrauch in Baden-Württemberg beträgt etwa 5 % (BUND LV BW 2011b).  Zu wichtigen 

Energieträgern gehören Holz aus Forstwirtschaft (22,3 %) und Energiepflanzen Silomais und 

Raps (12,3 %). Zwischen 2000 und 2010 haben die Maisanbauflächen in Baden-Württemberg 

um 40 % zugenommen. Mit der Erschließung des Biomassepotenzials zur energetischen Nut-

zung werden zunehmend jedoch auch die negativen Nebeneffekte der Bioenergienutzung 

deutlich: durch Monokulturen in Form von Mais-47 und Rapsanbau können Probleme für die 

Artenvielfalt, Bodenschutz und Gewässergüte entstehen. Gemäß dem Nachhaltigkeitsbeirat 

Baden-Württemberg können für den Anbau von Energiepflanzen im Land etwa 10 % der Acker-

flächen nachhaltig bereitgestellt werden (vgl. NBBW 2008). Die zur Erzeugung erneuerbarer 

Energien gewonnenen Ackerflächen erreichten 2010 fast diesen Flächenumfang. Schätzungen 

zufolge liegen Ausbaupotentiale für eine nachhaltige Energieerzeugung eher in der Verwer-

tung der Reststoffe. Derzeit spielt allerdings die Energiegewinnung aus Reststoffen wie Gülle, 

Mist, Stroh, Grün-, Bio- und Haushaltsabfälle sowie Reststoffe aus der Grünflächen-, Straßen-

begleitgrün- und Landschaftspflege in Baden-Württemberg eine untergeordnete Rolle (vgl. 

WfM 2010)48. Darüber hinaus stellt der Anbau von  Kurzumtriebsplantagen (KUP) ein gewisses 

Potential zur Holzerzeugung dar, ist derzeit in Baden-Württemberg jedoch noch in der Erpro-

bungsphase. 

5.5 Landschaft 

Als geographisch abgrenzbare Einheit stellt die Landschaft ein Zusammenspiel der einzelnen 

Komponenten des Naturhaushaltes dar und lässt sich nicht unabhängig von den anderen 

Schutzgütern auffassen. Hinsichtlich der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungs-

wertes von Natur und Landschaft ist das Schutzgut „Landschaft“ eng mit den Schutzgütern 

„Biologische Vielfalt“ (Vielfalt der Lebensräume und Ökosysteme) und „Mensch“ (Landschaft 

als Lebens- und Erholungsraum) verknüpft. Entsprechend beschränkt sich die Betrachtung des 

Schutzgutes „Landschaft“ an dieser Stelle auf wenige Indikatoren.49 

                                                           
45  Unter dem Gesichtspunkt des Klimawandels soll der Schutz von Mooren als CO2-Speicher (CO2-Senke) in Ba-

den-Württemberg intensiviert werden (vgl. UM 2011). 
46  Die CO2-Bindungswirkung von Aufforstungen wird für gemäßigte Breiten und abhängig von der Art der 

Vornutzung, der Wahl der Baumarten oder des Standorts auf 5 bis 20 t CO2 je Jahr und Hektar geschätzt (vgl. ifls et 

al. 2010). Durch die im Rahmen des laufenden Programms MEPL II geförderten Erstaufforstung auf etwa 234 ha 

können etwa 2.090 t CO2 jährlich gebunden werden (ebd.).  
47  Der Anteil der Maisflächen für Biogasanlagen liegt durchschnittlich bei etwa 30 %; die Biogasproduktion bean-

sprucht einen Flächenanteil von 7 %, der regional um ein Vielfaches höher ausfallen kann (vgl. NBBW Hrsg., 2012; 

DEDERER & MESSNER 2011 in SCHUMANN et al. 2012). 
48  Laut BUND Landesverband BW (2011a) wird derzeit jeweils 10 % der anfallenden Gülle und des anfallenden 

Landschaftspflegematerials für die Energiegewinnung verwertet. 
49

  Ob Fördermaßnahmen den Zustand der europäischen Landschaften erhalten oder verbessern (ELER-Priorität 

LE 4a),     wäre vor allem daran zu messen, ob sie im Sinne der Landschaftskonvention des Europarats die 

landschaftliche Identität - den Charakter der (Kultur-)Landschaft - im Bewusstsein verankern oder ihr ein hö-

heres Gewicht verleihen. Dass Deutschland als eines von vier EU-Ländern die Landschaftskonvention (ELK) 

noch nicht ratifiziert hat, erschwert die Umsetzung dieser Priorität. 
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Die Kulturlandschaften Baden-Württembergs, deren morphologische und nutzungsgeschichtli-

che Vielfalt eine große Artenvielfalt unterstützt, sind vielfältig. Als prägende Elemente des 

Landschaftsbildes sind u.a. Flachland- und Berg-Mähwiesen,  Wachholderheiden, Streuobstbe-

stände, Mager- und Streuobstwiesen, Steillagen der Weinberge, Weiden an Steilhängen, Hu-

tewälder, Ackerböschungen als historische Flursysteme, Trockenmauern, Alleen zu nennen. 

Viele nutzungsabhängige gefährdete Biotope sind Zeugen traditioneller Landwirtschaft. 

In bestehenden Naturschutzgebieten und Natura 2000-Gebieten Baden-Württembergs kom-

men oft historisch gewachsene, meistens kleinräumig diversifizierten Kulturlandschaften oder 

ihre Teile vor, deren Erhaltung nur durch die Bewirtschaftung und Pflege möglich ist. Der seit 

2005 in Baden-Württemberg verzeichnete Rückgang der geschützten FFH-Flachland- und 

Bergmähwiesen (vgl. Schutzgut „Biologische Vielfalt“) verdeutlicht die Wichtigkeit der zu um-

setzenden Maßnahmen zum Erhalt und zur Pflege nutzungsabhängiger Biotope. Auch in ausge-

räumten Agrarlandschaften sind der Erhalt und die Pflege punkt- und linienförmiger land-

schaftlicher Kleinstrukturen von großer Bedeutung. Die zunehmende Flächenversiegelung (sie-

he „Boden“) verursacht darüber hinaus den Rückgang unzerschnittener verkehrsarmer Räume 

(vgl. LANUV 2013). 

Im Rahmen der ELER-Förderung in Baden-Württemberg durch MEPL wird ein Spektrum der 

Maßnahmen umgesetzt, die zur Erhaltung und Verbesserung von Umwelt und Landschaften 

abzielen. Die Förderung der Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten, die Zahlungen in 

Natura 2000-Gebieten, der Vertragsnaturschutz, die Förderung von freiwilligen flächenhaften 

Agrarumweltmaßnahmen, die Maßnahmen im Bereich des natürlichen Erbes und der Kultur-

landschaft sowie die Förderung von Waldumweltmaßnahmen trugen zur Erhaltung und Wie-

derherstellung der baden-württembergischen Landschaften bei (vgl. IfLS et al. 2010). Hierbei 

wird auch zur Erhaltung der landtouristisch wichtigen Kulturlandschaft der Schwarzwald-Täler 

und -Hochflächen, der Schwäbischen Alb, des Donaurieds, des Rheintals, des Heckengäus und 

des Hotzenwalds beigesteuert (vgl. ebd.). Bei der Nichtdurchführung eines Maßnahmen- und 

Entwicklungsplans können viele nutzungsabhängige Biotope als Bestandteile der historischen 

Kulturlandschaften nicht erhalten werden. 

5.6 Menschen, menschliche Gesundheit 

Zum ländlichen Raum zählen 70 Prozent der Landesfläche Baden-Württembergs und er zeich-

net sich laut MLR (Stand Januar 2013) durch eine hohe Lebensqualität aber auch durch Wirt-

schaftskraft aus. Derzeit lebt dort etwa 35 % der Bevölkerung, pro Quadratkilometer leben 149 

Einwohner, was unter dem Bundesdurchschnitt liegt. Angesichts sinkender Bevölkerungszah-

len im ländlichen Raum Baden-Württembergs einerseits und des noch immer hohen Flächen-

verbrauchs von 6,3 ha/Tag im Jahr 2011 andererseits, wurde im Rahmen des ELR das “MELAP 

PLUS”-Projekt50 (das Modellprojekt zur Eindämmung des Landschaftsverbrauchs durch Aktivie-

rung des innerörtlichen Potenzials) umgesetzt. Dabei sollte die Lebensqualität in den Ortsker-

nen von 14 ländlichen Modellorten verbessert werden.  

Die Lebensqualität umfasst sowohl materielle Faktoren als auch solche wie Bildung, sozialer 

Status, Gesundheit, Natur. Im Rahmen des laufenden Programms MEPL II zielen verschiedene 

                                                           
50  Das “MELAP PLUS”-Projekt ist das Folgeprojekt des Projektes MELAP 2003-2008. 
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Maßnahmen auf die Verbesserung der Lebensqualität ab51. Ihren Beitrag zur Steigerung der 

Attraktivität ländlicher Gebiete kann oft eher qualitativ geschätzt als genau quantifiziert wer-

den (vgl. IfLS et al. 2010).  

Die Maßnahmen zur Entwicklung naturnaher Gewässer(vgl. Schutzgut „Wasser“) tragen zur 

Förderung einer vielfältigen Naturlandschaft und damit zur Attraktivitätssteigerung der Land-

schaft bei. Als Nebeneffekt haben sie regelmäßig auch die Verbesserung des Hochwasser-

schutzes und damit die gesteigerte Sicherheit der Bevölkerung zur Folge. Die festgesetzten 

Überschwemmungsgebiete dürfen grundsätzlich nicht überbaut werden, da die Hochwasser-

rückhaltefläche erhalten bleiben soll. 

Von Bedeutung für die menschliche Gesundheit ist die Verfügbarkeit sauberen Trinkwassers.  

Auf menschliche Gesundheit können sich aus der Landwirtschaft stammenden Geruch, Fein-

staub und andere gesundheitsschädigende Stoffimmissionen negativ auswirken. Die Maß-

nahmen wie Inanspruchnahme von Beratungsdienstleistungen (wie z.B. über Güllelagerung, 

die indirekt zur Reduktion der landwirtschaftlichen Ammoniak-Emissionen führen können) 

sowie Agrarinvestitionsförderung zur Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe (z.B. 

Staubvermeidung und Ammoniakreduktion durch Anpassungen in der Stallhaltung) sollten 

darauf hinwirken, die Störungen zu verringern oder sie zu vermeiden. Der gesundheitsschädi-

gende Stickstoffdioxid (NO2), Schwefeldioxid (SO2), sowie Feinstaub (PM 10) haben im Jahr 

2011 im ländlichen Raum keine Grenzwerte überschritten; nur für Ozon (mit ländlichem Hin-

tergrund) wurden Überschreitung des Grenzwertes von 120 µg/m3 beim 8-Stunden-Mittelwert 

verzeichnet (vgl. LUBW 2012b). 

Bei der Nichtdurchführung eines Programms zur Entwicklung des ländlichen Raumes können, 

trotz günstiger Jahresmittelwerte für gesundheitsschädigende Stoffimmissionen mit ländli-

chem Hintergrund, weitere  negative Trends für die menschliche Gesundheit, das Wohlbefin-

den und die Lebensqualität im ländlichen Raum erwartet werden. 

5.7 Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

In Baden-Württemberg sind mehr als 90.000 Bau- und Kunstdenkmale sowie über 60.000 ar-

chäologische Denkmale (Bodendenkmale) geschützt. Hierzu zählen u.a. Kirchen, Burgen, 

Schlösser, Bürger- und Bauernhäuser, ganze Siedlungen oder Stadt- und Dorfkerne als Ge-

samtanlagen, Industrieanlagen, Brücken, Gartenanlagen, Bodendenkmale wie z.B. Grabhügel, 

aber auch bewegliche Gegenstände. 

Die Kulturlandschaft Baden-Württembergs prägen zahlreiche historische Stadt- und Dorfker-

ne52. Als schutzwürdige Kulturgüter sind auch die prägenden Elemente der Kulturlandschaften 

Baden-Württembergs wie Flachland- und Berg-Mähwiesen, Wachholderheiden, Streuobstbe-

stände, Weinberge in Steillagen, Hutewälder, Biotopschutzwälder, Ackerböschungen als histo-

rische Flursysteme sowie Trockenmauern zu verstehen. Diese vom Menschen durch (extensi-

                                                           
51  u.a. Dorferneuerung, Diversifizierung, Tourismusinfrastruktur, Förderung der Erholungsstruktur in den Natur-

parken wie Radwegen, Wanderwegen, Förderungen im Rahmen der Erhaltung und Verbesserung des ländlichen 

Erbes 
52  Bisher wurden in Baden-Württemberg 60 historische Ortsanalysen zur Veranschaulichung der Siedlungsge-

schichte und der schützenswerten Räume, Bauten und Strukturen erstellt (vgl. http://www.denkmalpflege-bw.de, 

Stand Januar 2013). 
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ve) Nutzung und Pflege geprägten Kulturbiotope sind Zeugen traditioneller Nutzung und erfül-

len darüber hinaus wichtige Funktionen für den Natur- und Artenschutz und damit für die Er-

haltung der biologischen Vielfalt und des ländlichen Naturerbes sowie für das Landschaftsbild 

(vgl. Schutzgüter „Biologische Vielfalt“, „Landschaft“).  

Die Kulturdenkmale, aber auch die landschaftsprägenden Kulturgüter im weiteren Sinne, wie 

Kulturbiotope, sollen möglichst in ihrem Umfeld erhalten und genutzt werden. Im Rahmen des 

ELER-Programms MEPL werden verschiedene Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung 

des ländlichen Erbes gefördert. Sie reichen u.a. von naturnaher Gewässerentwicklung über 

Biotop- und  Artenschutz, Erhaltung, Wiederherstellung und Verbesserung des natürlichen 

Erbes und der Kulturlandschaften bis zur nachhaltigen naturschutzorientierten Entwicklungs-

konzepte sowie Erhaltung der Bauwerke oder Denkmalpflege in Naturparken).53 Mit Wegfall 

dieser Mittel ginge ein bedeutendes Finanzierungsinstrument zur Sicherung des Natur- und 

Kulturerbes in den ländlichen Gebieten Baden-Württembergs verloren. 

Die Modernisierung der ländlichen Infrastruktur – die u.a. auch im Rahmen der ELER-

Förderung unterstützt wird - kann Einzeldenkmale oder Bestandteile von Gruppendenkmalen 

beeinträchtigen (z.B. durch Wärmedämmungsmaßnahmen an historischen Gebäuden, Erset-

zung alter Straßenbeläge). Im Bereich historischer Bauwerke an Fließgewässern (z.B. Stauweh-

re, Wassermühlen) kann es örtlich zu Konflikten mit Renaturierungszielen kommen (Durchgän-

gigkeit), bei Wiederaufforstungsmaßnahmen ist die Beeinträchtigung archäologischer Denkmä-

ler möglich.  

Die im Rahmen der AUM angebotene Förderung der Haltung alter Haustierrassen wirkt dem 

Aussterben bedrohter Nutztierarten und damit dem Rückgang der Kulturartendiversität entge-

gen (vgl. Schutzgut Biologische Vielfalt). Ein Ausbleiben entsprechender Fördermaßnahmen 

könnte zu einer weiteren kulturellen Verarmung der Landschaft führen (vgl. Schutzgut Land-

schaft).  

  

                                                           
53  Im Zeitraum 2007-2011 wurden zur Erhaltung und Verbesserung des natürlichen Erbes und Entwicklung der 

Kulturlandschaften 19.982 Maßnahmen mit über 105 Mio. Euro gefördert. Darüber hinaus wurden 347 Vorhaben 

mit über 2,8 Mio. Euro zur Förderung des ländlichen Erbes in Naturparken implementiert (vgl. MLR Hrsg., 2012). 
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6 Bewertung der voraussichtlichen erheblichen Umweltauswir-
kungen 

6.1 Erheblichkeit der voraussichtlichen Umweltauswirkungen 

Den ersten Schritt zur Einschätzung der Umweltwirkungen des Programms bildet die 

Erheblichkeitsprüfung. Dabei wird für jede einzelne Maßnahme geprüft, ob diese mit „voraus-

sichtlichen erheblichen“ Effekten auf die Umweltschutzgüter verbunden ist. Laut SUP-RL sind 

darunter sowohl negative, als auch positive Umweltwirkungen zu verstehen (SUP-RL, An-

hang I). Auch (unerwartete) Nebenwirkungen oder räumliche Wirkungsverlagerungen sollen 

erfasst werden, die grundsätzlich durch positive Hauptwirkungen entstehen könnten (BALLA & 

PETERS 2006).  

„Voraussichtliche“ Umweltauswirkungen sind solche, die mit hoher Wahrscheinlichkeit ein-

treten können (EUROPÄISCHE KOMMISSION 2003, Rz. 3.50). Dabei ist es unerheblich, ob die dafür 

ursächlich verantwortlichen Programmteile letztlich tatsächlich zur Ausführung gelangen oder 

nicht.  

Für die Bestimmung der „Erheblichkeit“ im Umweltbericht scheint es keine allgemeingültige 

Definition zu geben. Der Anhang II der SUP-RL gibt Hinweise über die „Erheblichkeitskriterien“ 

im Rahmen der Betrachtung, ob eine Umweltprüfung erforderlich ist (Screening54). Sie können 

in abgewandelter Form auch für die Erheblichkeitsprüfung einzelner Maßnahmen herangezo-

gen werden. Ob die Umweltauswirkungen einer Maßnahme „erheblich“ sind, muss im jeweili-

gen Maßnahmen- und Umweltzusammenhang beurteilt werden und steht im Zusammenhang 

mit fachlichen Zielen, Standards und Vorschriften (vgl. UBA 2010). 

 

Zwischenfazit 
Von den 22 geprüften Maßnahmen können 18 voraussichtlich erhebliche Umweltwirkungen 

entfalten, für drei Maßnahmen können nach eingehender Prüfung keine erheblichen Wirkun-

gen festgestellt werden. Für eine Maßnahme können die Umweltwirkungen nicht eingeschätzt 

bzw. quantifiziert werden,  weil dem offenen Charakter dieser Maßnahme entsprechend die 

Art und der Umfang erst innerhalb  der Vorhaben genauer festgelegt werden.  

Das Ergebnis der Erheblichkeitsprüfung ist in Tabelle 6 im Kapitel 6.3 für jede einzelne Maß-

nahme zusammenfassend dargestellt. Detaillierte Ausführungen zu den Gründen der Ein-

schätzung sind den Maßnahmensteckbriefen im Anhang zu entnehmen.    

 

 

 

 

  

                                                           
54

  Zu den Erheblichkeitskriterien nach Anhang II der SUP-RL zählen z. B. Wahrscheinlichkeit, Dauer, Häufig-

keit, Umkehrbarkeit und der kumulative Charakter der Wirkungen. 
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6.2 Abschichtung 

Die SUP-RL ermöglicht für diejenigen Maßnahmen, für die weitere nachgelagerte Prüfungen 

vorgesehenen sind, im Sinne des Subsidiaritätsprinzips die Möglichkeit der „Abschichtung“, 

d.h. die Verlagerung der Umweltprüfung auf eine andere Prüfebene (SUP-RL, Art. 4 Abs. 3 

i.V.m. Art. 5 Abs. 2). Bestimmte Umweltauswirkungen können damit auf der dafür am besten 

geeigneten Ebene geprüft werden. Mehrfachprüfungen können vermieden und die strategi-

sche Umweltprüfung auf die für das Programm erheblichen Umweltaspekte konzentriert wer-

den.  

Die Prüfung der einzelnen Teilmaßnahmen im Hinblick auf eventuelle 

Abschichtungsmöglichkeiten bildet den zweiten Bewertungsschritt im Rahmen der vorliegen-

den SUP.  

Eine Abschichtung ist geboten, wenn  
� Maßnahmen sehr unterschiedliche Inhalte als Fördergegenstände haben,  

� der räumliche Bezug einzelner Maßnahmen nicht bekannt ist oder  

� Konzepte, Prozesse oder Kooperationen gefördert werden, die ihrerseits erst Maß-

nahmen vorbereiten.  

Auch „abschichtungsfähige“ Maßnahmen werden jedoch in die strategische Umweltprüfung 

einbezogen, sofern in späteren Verfahren strategische, rahmensetzende Aspekte nicht mehr 

beeinflusst werden können.  

Neben den grundsätzlich zu berücksichtigenden einschlägigen Umwelt- und Genehmigungs-

vorschriften (z.B. nach Immissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz) stehen für die 

Abschichtung im Wesentlichen vier Instrumente zur Verfügung (detaillierte Erläuterungen zu 

den nachfolgend gelisteten vier Abschichtungsinstrumenten finden sich im Anhang). 

� Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), 

� Eingriffsregelung, 

� FFH-Verträglichkeitsprüfung, 

� Bauleitplanung/Baugenehmigung  

 

Das Ergebnis der Prüfung der Abschichtungsmöglichkeiten ist in Tabelle 6 in Kapitel 6.3 dar-

gestellt. Maßnahmen, für die nachgelagerte Instrumente für eine Abschichtung in Frage kom-

men sind hier mit „ja“ gekennzeichnet. Eine weitere Prüfung der Umweltwirkungen kann für 

diese Maßnahmen den nachfolgenden Ebenen vorbehalten werden. Ob eine spätere Prüfung 

erfolgen muss, und welche Instrumente dabei tatsächlich greifen, kann auf der Programmebe-

ne nicht immer eindeutig entschieden werden, da dies von Projektart, -größe und -lage abhän-

gig ist. Unabhängig von den nachgelagerten Prüfungen werden Maßnahmen, bei denen nach 

heutigem Kenntnisstand Umweltwirkungen nicht auszuschließen sind, in erster Linie negative 

Wirkungen auf der Ebene der SUP zugeordnet. 
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6.3 Voraussichtliche Wirkung auf die Schutzgüter 

Nach Prüfung der Erheblichkeit sowie der Abschichtungsmöglichkeiten werden alle als „vo-

raussichtlich erheblich“ eingestuften Maßnahmen hinsichtlich ihrer positiven oder negativen 

Wirkungen auf die einzelnen Umweltschutzgüter bewertet. Auch Wechselwirkungen zwi-

schen den Schutzgütern werden dabei berücksichtigt.  

Die Einschätzung erfolgt anhand der im Kapitel 4.2 gelisteten Indikatoren mit Hilfe einer 

sechsteiligen55 Bewertungsskala. Betrachtet werden jedoch nur die Indikatoren, die im jeweili-

gen Maßnahmenkontext relevant sind.56  

� Das Ergebnis dieser Bewertung der voraussichtlichen Wirkungen der einzelnen 

Vorhabensarten auf die Indikatoren und Schutzgüter mit entsprechenden Erläute-

rungen ist ausführlich in den Maßnahmensteckbriefen im Anhang dargestellt und in 

Kapitel 6.5 zusammengefasst.  

Grundlage für die Einschätzung sind die vorliegenden Maßnahmenbeschreibungen des Plan-

entwurfs (Stand: 23.04.2014) sowie ggf. ergänzende Gespräche mit den zuständigen Fachrefe-

renten. Jede Vorhabensart wird separat beurteilt, mögliche indirekte Wirkungen, Synergien 

oder Überlagerungseffekte werden vorerst am Rande berücksichtigt, eine tiefergehende Erläu-

terung findet sich hierzu in Kap. 6.4. Umfassende Hinweise zu Wirkfaktoren und Umweltwir-

kungen gibt unter anderem die Halbzeitbewertung zum MEPL II 2007-2013 (IfLS et al. 2010). 

Dort ist in großem Umfang Literatur zu den Umweltwirkungen ausgewertet worden. Ferner 

fand fachlicher Austausch mit den Bearbeitern der aktuellen Ex-ante Bewertung statt. 

Erläuterungen zu Tabelle 6 

Voraussichtliche erhebliche Umweltwirkungen  

� voraussichtlich erhebliche Umweltwirkungen 

o voraussichtlich keine erheblichen Umweltwirkungen 

(�) voraussichtlich indirekt erhebliche Umweltwirkungen  

 Art der Umweltwirkungen  

+  voraussichtlich überwiegend positive  Umweltwirkungen 

−  voraussichtlich überwiegend negative Umweltwirkungen 

+/- voraussichtlich sowohl positive als auch negative Umweltwirkungen  

(+) bzw. (-) voraussichtlich nur indirekte positive bzw. negative Wirkung (z.B. erst im Zusammenspiel mit 

anderen Maßnahmen des Programms) 

 Möglichkeit zur Abschichtung (vgl. Kapitel 6.2)  

Nachgelagerte Prüfinstrumente werden nur angegeben, sofern eine Maßnahme mit einer möglichen negati-

ven Wirkung verbunden ist, da diese durch die entsprechenden Instrumente (z.B. UVP, FFH Verträglichkeits-

prüfung etc.) aufgefangen werden sollen. D.h. im Falle einer positiven Wirkung wird keine 

Abschichtungsmöglichkeit angegeben.  

ja Nachgelagerte Prüfinstrumente kommen zum Tragen. 

                                                           
55

 Für die Gesamtschau der Umweltwirkungen wird aufgrund der Prognoseunsicherheiten eine 4-stufige Skala 

genutzt (vgl. Erläuterungstabelle und Anhang zu Kapitel 6) 
56

 Beispielsweise spielt der Indikator „Bodenerosion: geschätzter Bodenabtrag durch Erosion [t/ha/a]“ für die 

Bewertung der Agrarinvestitionsförderung keine Rolle. 
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teils Nachgelagerte Prüfinstrumente kommen nur bei Einzelaspekten oder  

in bestimmten Art- oder Lagevarianten der Maßnahme zum Tragen. 

nein Nachgelagerte Prüfinstrumente sind nicht vorgesehen. 

 

Tabelle 6: Einschätzung der Erheblichkeit und Art der voraussichtlichen  
Umweltwirkungen für die geplanten Maßnahmen des  
baden-württembergischen EPLR 2014-2020 sowie Abschichtungsoptionen 

A
rt

ik
e

l 

E
LE

R
-V

O
 

Maßnahmenbezeichnung und Vorhabensarten 

Erheb-
lichkeit 

Art der Um-
welt-wirkungen 

Möglich-
keit zur 

Abschich-
tung 

(> Herleitung siehe Maß-

nahmensteckbriefe im An-

hang)  

Agrarinvestitionsförderprogramm 

17 
4.1.1 Investitionen in Landwirtschaftliche Unterneh-

men 
� +/- teils 

Diversifizierung 

19 6.4.1 Diversifizierung � +/- teils 

Marktstrukturverbesserung 

17 
4.2.1 Investitionen in Verarbeitung und Vermarktung 

landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
� +/- teils 

Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE) 

20 7.2.1 Integrierte Ländliche Entwicklung � +/- ja 

Nachhaltige Waldwirtschaft (NWW) 

21 8.5.1 Waldnaturschutz � + nein 

17, 21, 

35 

4.3.1 Forstwirtschaftliche Infrastruktur 

8.1.1 Erstaufforstung 

8.5.2 Naturnahe Waldbewirtschaftung 

8.6.1 Holzernte, Bewältigung von Naturkatastrophen, 

Technikförderung 

16.8.1 Waldbewirtschaftungspläne 

� +/- teils 

Ausgleichszulage Landwirtschaft (AZL) 

31 

13.1.1 Ausgleichszahlungen in Berggebieten 

13.2.1 Ausgleichszahlungen in anderen benach- 

            teiligten Gebieten 
� + 

 

 

Nein 

 

 

 

Landschaftspflegerichtlinie (LPR) 

17, 20, 

28 

4.1.2 Investitionen zur Erhaltung der Kulturlandschaft 

4.2.2 Investitionen zur Inwertsetzung der Kulturland-

schaft 

4.4.1 Arten- und Biotopschutz 

4.4.2 Grundstückserwerb/Entschädigung 

4.4.3 Investitionen für Naturschutz und Landschafts-

pflege 

4.4.4 Dienstleistungen für Management von 

LEV/PLENUM 

7.6.3 Dienstleistungen für Naturschutz und Land-

schaftspflege 

� + teils 
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A
rt

ik
e

l 

E
LE

R
-V

O
 

Maßnahmenbezeichnung und Vorhabensarten 

Erheb-
lichkeit 

Art der Um-
welt-wirkungen 

Möglich-
keit zur 

Abschich-
tung 

(> Herleitung siehe Maß-

nahmensteckbriefe im An-

hang)  

10.1.1 Vertragsnaturschutz – Ackerbewirtschaftung 

10.1.2 Vertragsnaturschutz – Umstellung von Acker- 

auf extensive Grünlandbewirtschaftung 

10.1.3 Vertragsnaturschutz – Grünlandbewirtschaf-

tung 

10.1.4 Vertragsnaturschutz – Beweidung 

10.1.5 Vertragsnaturschutz – Pflegende Bewirtschaf-

tung 

10.1.6 Vertragsnaturschutz – Pflege nicht landwirt-

schaftlich genutzter Flächen 

10.1.x Vertragsnaturschutz – Zulage Ackerbewirt-

schaftung 

10.1.x Vertragsnaturschutz – Zulage Grünlandbewirt-

schaftung 

FAKT 

28, 30 

10.1.7 Fruchtartendiversifizierung   

10.1.10 Bewirtschaftung von steilem Grünland ab 

25% Hangneigung  

10.1.11 Bewirtschaftung von steilem Grünland ab 

50% Hangneigung 

10.1.12 Bewirtschaftung von artenreichem Grünland 

mit 4 Kennarten 

10.1.13 Bewirtschaftung von artenreichem Grünland 

mit 6 Kennarten 

10.1.14 Messerbalkenschnitt auf artenreichem Grün-

land 

10.1.15 Erhaltung von Streuobstbeständen 

10.1.16 Weinbausteillagen 

 10.1.20/21 Brachebegrünung mit Blühmischungen 

 10.1.22 Herbizidverzicht im Ackerbau 

 10.1.23 Ausbringung von Trichogramma bei  Mais 

10.1.24 Nützlingseinsatz unter Glas 

10.1.25 Pheromoneinsatz im Obstbau 

10.1.27 Extensive Nutzung in §32 Biotopen 

10.1.28 Messerbalkenschnitt in §32 Biotopen  

 10.2.1 Erhaltung gefährdeter Nutztierrassen - Rinder 

10.2.2 Erhaltung gefährdeter Nutztierrassen - Pferde 

10.2.3 Erhaltung gefährdeter Nutztierrassen - 

Schweine 

 12.1.1 Extensive Nutzung der FFH-Flachland- und 

Bergmähwiesen 

12.1.2 Messerbalkenschnitt in FFH-Mähwiesen 

� + nein 

28, 30 

10.1.17 Verzicht auf chemisch-synthetische Produkti-

onsmittel 

10.1.18 Herbstbegrünung im Acker/Gartenbau 

10.1.19 Begrünungsmischungen im Acker/Gartenbau 

12.3.1 Winterbegrünung  

� + nein 
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A
rt

ik
e

l 

E
LE

R
-V

O
 

Maßnahmenbezeichnung und Vorhabensarten 

Erheb-
lichkeit 

Art der Um-
welt-wirkungen 

Möglich-
keit zur 

Abschich-
tung 

(> Herleitung siehe Maß-

nahmensteckbriefe im An-

hang)  

12.3.2 Stickstoff-Depotdüngung mit Injektion 

12.3.3 Precision farming 

12.3.4 Reduzierte Bodenbearbeitung mit Strip till-

Verfahren 

12.3.5 Freiwillige Hoftorbilanzen 

29 
 11.1.1 Umstellung auf Ökolandbau 

 11.2.1 Beibehaltung des Ökolandbaus 
� + nein 

33 

14.1.1 Sommerweideprämie 

14.1.2 Schweinehaltung Einstiegsstufe Tierschutzlabel 

14.1.3 Schweinehaltung Premiumstufe Tierschutzla-

bel 

14.1.4 Masthühnerhaltung Einstiegsstufe Tierschutz-

label 

14.1.5 Masthühnerhaltung Premiumstufe Tierschutz-

label 

� (+) nein 

28 

10.1.8/10.1.9 Extensive Bewirtschaftung des Dauer-

grünlandes mit Viehbesatz bis max. 1,4 RGV/ha HFF 

(ohne N-Verzicht/mit N-Verzicht) 

� + nein 

Umweltzulage Wald (UZW) 

30, 34 

12.2.1 Erhalt und Wiederherstellung von FFH-

Waldlebensraumtypen 

15.1.1 Erhalt und Pflege von Habitatbaumgruppen 

� + nein 

Innovative Maßnahmen für Frauen (IMF) 

14, 19, 

35 

1.1.3 Qualifizierungs- und Coachingmaßnahmen für 

Frauen 

6.4.2 Gründung und Entwicklung nicht-

landwirtschaftlicher Tätigkeiten 

16.3.1 Kleine Wirtschaftsteilnehmer 

o o - 

Naturparkförderung 

20, 35 

7.1.1 Naturparkpläne inklusive Öffentlichkeitsarbeit 

7.5.1 Entwicklung des Erholungswerts 

7.6.1 Natürliches und kulturelles Erbe, Sensibilisierung 

16.7.1 Projektkoordination für Naturparke 

� + 

 

 

Teils 

 

Gewässerökologie 

20 
7.6.2 Investitionen zur Umsetzung der WRRL ggf. auch 

mit Synergien zur HWRM-RL 
� + teils 

LEADER 

42-44 

19.2.1 Förderung der Vorhaben im Rahmen der loka-

len Strategie  

19.3.1 Vorbereitung/Durchführung von Kooperati-

onsmaßnahmen 

19.4.1 Verwaltungskosten und Sensibilisierung 

Bewertung nicht möglich 

Beratung 

15 2.1.1-2.1.3 Förderung von Beratungsleistungen (�) (+) - 

Wissenstransfer 

14 1.1.1/1.1.2 Qualifizierung, Workshops, Coaching o o - 
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Maßnahmenbezeichnung und Vorhabensarten 

Erheb-
lichkeit 

Art der Um-
welt-wirkungen 

Möglich-
keit zur 

Abschich-
tung 

(> Herleitung siehe Maß-

nahmensteckbriefe im An-

hang)  

Zusammenarbeit 

35 

16.1.1 EIP „Produktivität und Nachhaltigkeit in der 

Landwirtschaft“ 

16.2.1 Pilotprojekte, neue Produkte und Verfahren 
(�) (+) - 

Qualitätsregelungen 

16 

3.1.1 Einstieg und neue Teilnahme an Qualitätsrege-

lungen 

3.2.1 Informations- und Absatzfördermaßnahmen 

o o - 

 

6.4 Synergetische und kumulative Wirkungen im Programmkontext 

Im zweiten Prüfschritt werden nur Maßnahmen mit voraussichtlich erheblichen Umweltwir-

kungen einbezogen. Dies betrifft auch Maßnahmen, die erst aufgrund ihrer indirekten Wirkung 

und im Zusammenspiel mit anderen Maßnahmen des Programms erhebliche Umweltauswir-

kungen entfalten. Dies betrifft synergetische Wirkungen, z.B. bei Beratungsmaßnahmen, die 

eigenständig keine materiellen Änderungen hervorrufen. Auch wenn Umweltauswirkungen 

einer Maßnahme nur aufgrund der Kumulation mit denen einer anderen Maßnahme Erheb-

lichkeit erlangen, werden sie im Feld „Synergien, Kumulation“ aufgeführt.  

Kumulative Umweltwirkungen können sich sowohl positiv als auch negativ addieren oder ver-

stärken. Außerdem ist eine gegenseitige Aufhebung oder Reduzierung sowohl positiver als 

auch negativer Umweltwirkungen denkbar. Eine Quantifizierung dieser Effekte ist auf Pro-

grammebene jedoch nahezu unmöglich, da unter anderem  

� die räumliche Zuordnung der Wirkungen in der Regel nicht oder nur ungenau erfol-

gen kann;  

� die Intensität vieler Wirkungen nur ungefähr abgeschätzt werden kann;  

� die Reichweite der Wirkungen nicht bestimmt werden kann,   

� der Umfang der Inanspruchnahme nicht oder nur ungenau bekannt ist.  

Auf eine summarische Betrachtung kumulativer Umweltauswirkungen, im Sinne einer mathe-

matischen Verrechnung, wird daher verzichtet. Gleichwohl fließen die Ergebnisse in die zu-

sammenfassende Bewertung des Kapitels 6.5 ein 

Tabelle 7: Umweltwirkungen der Maßnahmen im Hinblick auf Wechselwirkungen mit 
anderen Maßnahmen des Programms 

Synergien 
Kumulation 

(+) 
positive Synergie, sich positiv überlagernde Wirkun-

gen verschiedener Maßnahmen 

(-) 
negative Synergie, sich negativ überlagernde Wirkun-

gen verschiedener Maßnahmen 
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Art. Maßnahmen 
Wechselwirkungen,  

Synergien, Kumulation 

17 Agrarinvestitionsförderprogramm (AFP) 

(+) wettbewerbsfähige Betriebe sichern die Weiter-

bewirtschaftung von Flächen für den Naturschutz, 

positive kumulative Wirkungen im Hinblick auf Res-

sourcenschutz (Wasser-/Energieeffizienz) 

(−) Beitrag zur raaonalisierten Intensivlandwirt-

schaft; weitere bauliche Maßnahmen im Außenbe-

reich 

19 Diversifizierung 

(+) Erhaltung von Bausubstanz durch Nutzung, kultu-

relles Erbe, Tourismus; bei KUP-Anlagen Minderung 

der Bodenerosion, kumulative Wirkung auf Klima 

und Wasserhausalt 

(−) Erhöhter Flächen- bzw. Wasser- und Energiever-

brauch, Landschaftsbild- und 

Biodiversitätsbeeinträchtigung (bauliche Maßnah-

men); Lebensraumverlust bei KUP-Anlagen 

17 Marktstrukturverbesserung 

(+) kumulative Wirkungen zur Minderung der THG- 

Emissionen und zum Ressourcenschutz (reduzierter 

Energieverbrauch, Wasserverbrauch) 

(-) zusätzliche bauliche Maßnahmen, Flächenver-

brauch, induzierter Verkehr 

20 Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE) 

(+) Flächenbeschaffung für den Naturschutz, kumula-

tiv positive Effekte auf Klimaschutz und CO2-Ausstoß 

durch optimierte Schlaggröße  

(−) negaave Wirkungen durch Flächenverbrauch im 

Zuge von Infrastrukturmaßnahmen 

21 Nachhaltige Waldwirtschaft (NWW) 4a 
(+) Klimaschutz durch CO2-Bindung 

 

21, 35 Nachhaltige Waldwirtschaft (NWW) 5e 

(+) Boden, Wasser, Klima durch CO2-Speicherung 

(−) bei Neubau Beitrag zur Landschabszerschnei-

dung, Verkürzung der Waldrandlinien, Reduzierung 

Übergangsbereiche von Wald zu Offenland  

31 Ausgleichszulage Landwirtschaft (AZL) 
(+) Landschaftsbildbereicherung, Umkehr des Grün-

landumbruchs 

17, 20, 28 Landschaftspflegerichtlinie (LPR) 

(+) Synergien mit flächenhaften AUKM und Wald-

maßnahmen, Flächensicherung für den Naturschutz, 

Voraussetzungen für Umsetzung von Pflege und 

Entwicklung von Natur- und Kulturlandschaft, Grün-

landerhalt, Landschaftsbildbereicherung 

33 FAKT 3a 
(+) kumulative Wirkungen in Verbindung mit AZL 

hinsichtlich Grünlanderhalt 

28, 30 FAKT 4a (+) Synergien mit Teilen von AUKM 

28, 30 FAKT 4b (+) Synergien mit Teilen von AUKM 

29 FAKT 4c 
(+) Vielfältige Kombinationen innerhalb eines Be-

triebs und z.T. auf derselben Fläche. In einigen Fällen 
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Art. Maßnahmen 
Wechselwirkungen,  

Synergien, Kumulation 

können dabei synergetische Wirkungen zugunsten 

der Biodiversität oder des Wasserschutzes entstehen 

28 FAKT 5d (+) Synergien mit Teilen von AUKM 

30, 34 Umweltzulage Wald (UZW) (+) Synergien mit Vertragsnaturschutz, AUKM 

14, 19, 35 Innovative Maßnahmen für Frauen (IMF) - 

20, 35 Naturparkförderung 
(+) Freizeit- und Erholungswert, Landschaftsbild 

(−) höhere Frequenaerung sensibler Gebiete 

20 Gewässerökologie 

(+) Gewässerentwicklung im Zusammenspiel mit den 

AUMK (Art. 28), Ökolandbau (Art. 29); Beitrag zum 

Hochwasserschutz 

15 Beratung 

(+) Wird erst durch indirekte Wirkung erheblich (z.B. 

m Rahmen einer gestiegenen Teilnahmebereitschaft 

an AUKM) 

14 Wissenstransfer - 

35 Zusammenarbeit 

(+) Wird erst durch indirekte Wirkung erheblich (vor 

allem mit AUKM); positive Umweltwirkungen durch 

Umsetzung umwelt-/ressourcenschonender Verfah-

ren/Produkte/Techniken 

16 Qualitätsregelungen - 

6.5 Zusammenfassende Bewertung 

Nach der Interventionslogik und dem Finanzplan des MEPL III werden insgesamt 22 Grup-

pen von Vorhabensarten gefördert. Diese Gruppen, denen jeweils ein eigenes Finanzbud-

get zugeordnet ist, entsprechen entweder ELER-Maßnahmen, Teilen von ELER-Maßnahmen 

oder aber Teilen von Richtlinien (die teilweise Vorhabensarten aus mehreren Maßnahmen 

enthalten). Die Gruppen von Vorhabensarten sind jeweils auf Schwerpunktbereiche (2a bis 

6b) ausgerichtet. Vereinfachend werden diese Gruppen von Vorhabensarten im Folgenden 

als Maßnahmen bezeichnet (vgl. Kap. 2.3).  

Schutzgut-übergreifende Umweltwirkungen des MEPL III 

Die Darstellung der Umweltwirkungen des Programms erfolgt in erster Linie anhand der 

Budgetanteile, die den verschiedenen Wirkungskategorien zugeordnet werden können. Die 

Betrachtung der Mittelaufteilung gibt zwar lediglich einen Hinweis auf das mögliche Aus-

maß und die Richtung der Umweltwirkungen, da nicht mit jedem Euro der Maßnahmen 

eine gleichwertige Umweltwirkung erzielt wird. Insbesondere eine Schutzgut-

übergreifende Betrachtung lässt hier jedoch keine Wahl, da gemeinsame Maßeinheiten 

nicht zur Verfügung stehen. Eine detailliertere Darstellung der Umweltwirkungen der 

Maßnahmen, größtenteils auch aufgeschlüsselt nach Vorhabensarten, zeigen die Maß-

nahmensteckbriefe im Anhang.  
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Abbildung 3: Verteilung des Programmbudgets nach Umweltwirkung der Maßnahmen 

Abbildung 3 zeigt vereinfacht die Budgetanteile, die im Rahmen der Umweltprüfung den un-

terschiedlichen Wirkungskategorien zugeordnet wurden. Tabelle 11 im Anhang verdeutlicht 

die Ergebnisse differenzierter und aufgeschlüsselt nach Prioritäten. 

Die Maßnahme „LEADER“ (entsprechend 4,4 % des Gesamtbudgets) ist im Rahmen der SUP 

nicht bewertbar, da ihrem offenen Charakter und dem „Bottom-up-Ansatz“ entsprechend 

kaum Voraussagen über die Umweltrelevanz der Konzepte und Aktivitäten gemacht wer-

den können. Die Maßnahmen „Innovative Maßnahmen für Frauen“, „Wissenstransfer“ und 

„Qualitätsregelungen“ (mit zusammen 0,5 % des Gesamtbudgets) wurden als unerheblich 

hinsichtlich ihrer voraussichtlichen Umweltwirkungen eingeschätzt. Die Maßnahmen „Be-

ratung“ und „Zusammenarbeit“ erreichen ihre positive Umweltwirkung aufgrund der sy-

nergetischen Effekte zusammen mit anderen Maßnahmen; sie werden bei den folgenden 

Auswertungen in die Gruppe der Maßnahmen mit voraussichtlich erheblichen positiven 

Wirkungen eingereiht. Insgesamt sind die Maßnahmen, von denen ausschließlich positive 

Umweltwirkungen erwartet werden mit einem Budgetanteil von 69 % ausgestattet. Von 

keiner der 22 geprüften Maßnahmen sind ausschließlich negative Umweltwirkungen zu 

erwarten. Zudem hat die Umweltprüfung für keine Maßnahme sehr negative Wirkungen 

auf ein Schutzgut festgestellt. Diese Einschätzung beruht vor allem darauf, dass die negati-

ven Wirkungen jeweils nur durch kleine Anteile der Maßnahmen bzw. ihrer Budgets her-

vorgerufen werden. In der Kategorie sehr positiv handelt es sich dagegen in den meisten 

Fällen um relativ homogene Maßnahmen, bei denen der gesamte Mittelansatz voraussicht-

lich zu der positiven Wirkung beiträgt. Die höchsten Budgetanteile mit potenziell negativen 

Wirkungen entfalten diese in Bezug auf die Schutzgüter „Biodiversität“, „Landschaft“ und 

„Boden“ (hinausgehende Umwelteffekte wie Flächenversiegelung oder Beseitigung von 

Strukturen, die zumindest für Teilbelange des Umweltschutzes als irreversibel einzustufen 

sind und meist von den investiven Maßnahmen ausgehen (z.B. AFP, Diversifizierung, Flur-

bereinigung). Mögliche Vermeidung und Minderung negativer Umweltwirkungen – im 

Rahmen hier überwiegend greifender Abschichtungsinstrumente – sind dabei nicht be-

rücksichtigt. 

Da es keine belastbare Methode gibt, um Umweltwirkungen auf die verschiedenen Schutz-

güter gegeneinander aufzurechnen, können Maßnahmen, die für einige Schutzgüter vo-

raussichtlich positive, für andere jedoch negative Wirkungen aufweisen, nicht im Sinne 

einer überwiegenden Wirkung o.ä. dargestellt werden. Sie bilden vielmehr eine Kategorie 

der „sowohl positiven als auch negativen Umweltwirkungen“, für deren Maßnahmen ein 

4,4%

0,5%

25% 69%

nicht bewertet unerheblich positiv und negativ positiv
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Viertel des Budgets vorgesehen ist. Zu berücksichtigen ist hier einerseits, dass bei der Be-

trachtung dieser Maßnahmen jeweils das gesamte Maßnahmenbudget zugrunde gelegt 

wird, während u.U. tatsächlich nur ein kleiner – nicht quantifizierbarer – Teil der jeweiligen 

Mittel z.B. für Projekte mit negativen Umweltwirkungen eingesetzt wird. Andererseits grei-

fen bei den meisten dieser Maßnahmen unterschiedliche Abschichtungsinstrumente (vgl. 

hierzu Kap. 6.2 sowie Anhang), deren Aufgabe es ist, negative Umweltwirkungen zu ver-

meiden oder zu mindern. Es kann daher mit großer Sicherheit davon ausgegangen werden, 

dass in der Umsetzung dieser „ambivalenten“ Maßnahmen die positiven Wirkungen ge-

genüber den negativen überwiegen werden. 

Wirkungen des Programms auf die Schutzgüter der SUP 

Auf Ebene der Schutzgüter wird deutlich, dass die Betroffenheit der Schutzgüter durch 

Umweltwirkungen infolge der Maßnahmen unterschiedlich ausfällt (vgl. Abbildung 4), 

Grundlage sind die Zahlen aus Tabelle 12 im Anhang). Auf dieser Ebene ist auch eine diffe-

renziertere Bewertungsskala vertretbar. Insgesamt tragen 10 Maßnahmen, auf die ein 

Budgetanteil von rund 75 % entfällt, zu positiven Wirkungen auf das Schutzgut Wasser bei, 

darunter die Maßnahmen FAKT 4b, FAKT 4c und Gewässerökologie, die mit 16 % der Mittel 

ausgestattet sind und voraussichtlich stark positiv wirken werden. Die Wirkungen beziehen 

sich vor allem auf Belastungsminderungen des Grundwassers und Strukturverbesserungen 

bei Fließgewässern. Darüber hinaus können auch Wirkungen hinsichtlich verbesserter 

Wassereffizienz, z.B. im Rahmen von AFP zum Tragen kommen. Etwa 20 % der Mittel ent-

fallen auf Maßnahmen, die voraussichtlich in Bezug auf dieses Schutzgut neutral wirken 

werden.  

In ähnlicher Größenordnung (69 %) liegen die Maßnahmen mit positiven Wirkungen für 

das Schutzgut Biodiversität. Allerdings entfaltet davon mit 30 % ein erheblicher Teil des 

Budgets sogar voraussichtlich stark positive Wirkungen, die wichtigsten Maßnahmen hier-

bei sind die Landschaftspflegerichtlinie und FAKT 4a. Zugleich kann das Schutzgut Biodiver-

sität gemeinsam mit dem Schutzgut Landschaft aber auch von negativen Wirkungen be-

troffen sein. Die Agrarinvestitionsförderung mit rund 11 % des Gesamtbudgets kann sich je 

nach genauer Ausgestaltung von Projekten und den Ergebnissen weiterer Optimierung 

negativ auswirken. Das Schutzgut Landschaft profitiert in starkem Maß von der Ausgleichs-

zulage, aber auch sowohl von den direkt auf dieses Schutzgut ausgerichteten Bestandteilen 

der Landschaftspflegerichtlinie als auch von den primär für Biodiversitätsziele konzipierten 

Bestandteilen, und ferner von FAKT 4a. Sowohl positive als auch negative Umweltwirkun-

gen sind durch die Maßnahmen „Nachhaltige Waldwirtschaft“ (NWW 5e) sowie „Integrier-

te ländliche Entwicklung“ (ILE) möglich. Der zugeordnete Budgetanteil von 9 % ist aller-

dings zu relativieren. Tatsächlich kommt innerhalb von NWW 5e nur die Teilmaßnahme 

Erstaufforstung – durch Aufforstung von Grünlandflächen oder Verkürzung von Waldrän-

dern etc. – für Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft in Frage. Innerhalb von ILE 

handelt es sich um die Teilmaßnahme Flurbereinigung, bei der negative Wirkungen auf die 

Landschaft nicht auszuschließen sind. 
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4,4% 0,5%

12,2%

7,0%

19,8%

10,3%

11,9%

6,5%

41,3%

10,9%

16,1%

10,9%

2,0%

7,0%

9,0%

38,8%

42,5%

58,6%

76,5%

23,1%

73,7%

52,7%

30,1%

21,3%

15,6%

7,2%

39,1%

13,8%

Biodiversität

Boden

Wasser

Klima

Landschaft

Mensch

Kultur

nicht bewertet unerheblich neutral negativ

positiv und negativ positiv stark positiv

Abbildung 4: Verteilung des Programmbudgets nach Umweltwirkungen in den jeweiligen 

Schutzgütern 

Für das Schutzgut Klima sind keine negativen Wirkungen zu erwarten, der hohe Anteil des 

Budgets, der positiven Wirkungen zugeordnet werden kann (71 % des Budgets), ist im We-

sentlichen auf Nebenwirkungen der FAKT-Maßnahmen bzw. der Landschaftspflegerichtli-

nie zurückzuführen (Grünlanderhalt, Düngungsbeschränkungen), die Maßnahme FAKT 5d 

(7 %) führt voraussichtlich zu stark positiven Wirkungen hinsichtlich der Minderung der 

Treibhausgase. Die CO2-Speicherfunktion des Waldes wird durch Maßnahmen zur natürli-

chen Waldentwicklung unter NWW 5e gestärkt. Bei AFP, Diversifizierung und Marktstruk-

turverbesserung sind positive Klimawirkungen vor allem durch Steigerung der Energieeffi-

zienz im Rahmen von Umbauten möglich. 

Der mit rund 16 % höchste Budgetanteil, der negative Umweltwirkungen entfalten kann, 

bezieht sich auf das Schutzgut Boden. Die Maßnahmen AFP, Diversifizierung und Markt-

strukturverbesserung können durch Bautätigkeiten zusätzliche Flächenversiegelung zur 

Folge haben. Dagegen wirkt eine Reihe von Agrarumweltmaßnahmen mit rund 42 % des 

Gesamtbudgets durch Erosionsminderung, Verbesserung des Humusaufbaus, Minderung 

von Betriebsmitteleinsatz positiv auf den Boden; zusätzlich haben die zielgerichteten Maß-

nahmen FAKT 4a, 4c und 5d (21 %) voraussichtlich sehr positive Auswirkungen. 

Ein sehr hoher Anteil des Budgets wird sich positiv (73 %) bzw. stark positiv (14 %) auf das 

Schutzgut Mensch auswirken. In erster Linie handelt es sich dabei um die Erhaltung oder 

Aufwertung von Kulturlandschaften und damit Effekte für Erholungseignung und Naturer-

leben. Aber auch investive Maßnahmen im Bereich Tourismus spielen eine Rolle. Ferner 

wirken Maßnahmen zum Grundwasserschutz sowie ggf. Maßnahmen zur Emissionsminde-

rung positiv auf die menschliche Gesundheit.   
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Für das Schutzgut Kultur- und Sachgüter werden positive Wirkungen durch Maßnahmen 

mit einem Budgetanteil von 41 % erwartet. Überwiegend handelt es sich dabei um Wir-

kungen auf die Kulturlandschaft durch FAKT-Maßnahmen und Landschaftspflegerichtlinie, 

in kleinerem Umfang auch um Sicherung alter Bausubstanz, z.B. im Rahmen der Diversifi-

zierung. 

Wirkungen im Hinblick auf Natura 2000-Gebiete/-Ziele 

Vor dem Hintergrund des Betrachtungsmaßstabes kann ex ante nicht festgestellt werden, 

inwieweit Natura 2000-Gebiete direkt von negativ wirkenden Maßnahmen bzw. 

Vorhabensarten betroffen sein werden. Auszugehen ist allerdings davon, dass negative 

Auswirkungen durch die Anwendung entsprechender Abschichtungsinstrumente (vgl. Kap. 

6.2 sowie Anhang) weitgehend ausgeschlossen werden können. Auf der anderen Seite ent-

hält das Programm Teilmaßnahmen, die gezielt zu einer Aufwertung der Natura 2000-

Gebiete beitragen können, insbesondere die Maßnahme Waldnaturschutz, sowie innerhalb 

von FAKT 4a Vorhabensarten zur extensiven Nutzung von FFH-Mähwiesen. Zahlreiche wei-

tere Vorhabensarten aus FAKT und Landschaftspflegerichtlinie werden positive Wirkungen 

ebenfalls innerhalb von Natura 2000-Gebieten entfalten, unterstützt auch von entspre-

chenden Maßnahmen zur Beratung und Zusammenarbeit.  

Wirkungen in Bezug auf die Nachhaltigkeit 

Eine nachhaltige Entwicklung Baden-Württembergs im Sinne einer ökologischen Nachhal-

tigkeit wird mit MEPL III grundsätzlich unterstützt. Die Maßnahmen mit voraussichtlich 

positiven Wirkungen auf das Schutzgut Biodiversität fördern Erhalt und Entwicklung der  

Naturlandschaften und erhöhen die Artenvielfalt in agrarisch geprägten Gebieten. Gegen-

teilig  -  wenngleich in erheblich geringerem Umfang - wirken Maßnahmen, die Flächenver-

siegelung hervorrufen. Nachhaltigkeit im Energiebereich wird in kleinem Rahmen durch 

einzelne geplante Vorhaben des Programms unterstützt. Dadurch und mit weiteren Flä-

chenmaßnahmen des Programms, die eine emissionsarme Landbewirtschaftung fördern, 

wird ein Beitrag zur Minderung der Treibhausgase geleistet. Einen wesentlichen Teil trägt 

das Programm zum Erreichen der Nachhaltigkeitsziele im Themenfeld der Klimaanpassung 

in der Forstwirtschaft bei.  

Kumulative/synergetische Effekte 

Die Betrachtung der einzelnen Vorhabensarten im Programmkontext bzw. hinsichtlich ih-

rer kumulativen/synergetischen Effekte (vgl. Kap. 6.2) hat gezeigt, dass einige Maßnahmen 

bzw. Vorhabensarten erst in Kombination erhebliche, und zwar überwiegend positive Um-

weltwirkungen entfalten. Strategisch angelegte positive Synergien sind besonders hervor-

zuheben. Vor allem in den Bereichen Klimaschutz und Erhalt des Kulturerbes ist die hohe 

Anzahl an Maßnahmen mit positiven Nebeneffekten erkennbar, auch wenn deren Wirkung 

bezogen auf das Klima in der Summe voraussichtlich nicht sehr hoch sein wird. Kumulative 

Wirkungen entstehen auch im Bereich Flächenversiegelung und -entsiegelung. Hier im 

besonderen Fall sowohl negativ als auch positiv. So werden durch einige Maßnahmen Um-

nutzungen alter Gebäudesubstanz und damit Vermeidung von Neuversiegelung  gefördert. 

Andererseits können mehrere Maßnahmen kumulativ auch zu Flächenversiegelungen füh-
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ren. Im Rahmen der Maßnahmenumsetzung ist zu berücksichtigen, dass auch sich gegen-

seitig verstärkende negative Umwelteffekte denkbar sind, sofern z.B. investive Maßnah-

men räumlich aufeinander treffen, z.B. auf Gemeindeebene. Dies kann zu weitreichenden 

negativen Folgen, vor allem für die Schutzgüter Biodiversität, Boden und Wasser führen, 

wenn z. B. im Rahmen von mehreren einzelnen Vorhabensarten eine Rationalisierung und 

dadurch eventuell eine Intensivierung der Landwirtschaft befördert wird. Mögliche indi-

rekte Wirkungen in Richtung einer Änderung oder Intensivierung der Landnutzung könnten 

durch Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur (ILE, AFP) entstehen. Diese sind 

allerdings ex ante kaum abschätzbar und zudem nicht abgrenzbar von dem sich ohnehin 

vollziehenden Wandel der Agrarstruktur. 

Fazit 

Insgesamt ist das ELER-Programm zur Entwicklung des ländlichen Raumes in Baden-

Württemberg durch einen weit überwiegenden Einsatz der Mittel für Maßnahmen mit 

positiven Umweltwirkungen gekennzeichnet. Diese positiven Wirkungen verteilen sich 

relativ gleichmäßig auf alle Schutzgüter der SUP. Für 39 % bzw. 30 % des Budgetansatzes 

kann von sehr positiven Wirkungen für die Schutzgüter „Landschaft“ und „Biologische Viel-

falt“ ausgegangen werden; hier liegt demnach ein deutlicher Wirkungsschwerpunkt des 

MEPL III. Etwa ein Viertel des Gesamtbudgets entfällt auf Maßnahmen, von denen sowohl 

positive als auch negative Wirkungen ausgehen können. Auch in dieser Gruppe dürften die 

positiven und neutralen Wirkungen weit über den negativen liegen, zumal im Zuge der 

Anwendung weiterer Instrumente (naturschutzrechtliche Eingriffsregelung, UVP, Fachrecht 

etc.) ein großer Teil der negativen Umweltwirkungen vermieden, vermindert bzw. kom-

pensiert werden kann.  
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7 Optimierung 

7.1 Geprüfte Alternativen  

Im Verlauf der Programmgestaltung wurden an einigen Stellen unterschiedliche Optionen dis-

kutiert und geprüft. Alternativen konnten jedoch nur im Rahmen der Möglichkeiten geprüft 

werden, die die ELER-Verordnung eröffnet. Die grundlegende strategische Alternativenprüfung 

hat bereits auf der Ebene der EU-Institutionen bei der Ausarbeitung der ELER-Verordnung mit 

der Gewichtung von erster und zweiter Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik und der Definition 

der Prioritäten und Maßnahmen-Artikel stattgefunden. Die Alternativendiskussion mit der 

beteiligten Öffentlichkeit (u.a. WiSo-Partner, Verbände)  und im Vorfeld mit den Evaluatoren 

musste sich innerhalb dieses Rahmens auf die Auswahl und Ausgestaltung der Maßnahmen 

und ihre finanzielle Gewichtung beschränken. Vor dem Hintergrund dieser Genese stand eine 

Alternative im Sinne einer deutlich unterschiedenen Variante des Gesamtprogramms zum 

Zeitpunkt der Umweltprüfung nicht zur Diskussion. 

7.2 Verringerung nachteiliger Umweltauswirkungen  

Den Maßnahmensteckbriefen im Anhang sind zahlreiche Hinweise zu entnehmen, wie negative 

Auswirkungen verringert, verhindert oder ausgeglichen werden können (UVPG § 14g (2) Ziffer 

6). Zu den wesentlichen voraussichtlichen negativen Auswirkungen können gehören insbeson-

dere:  

� Flächenversiegelung/-verbrauch,  

� Landschaftszerschneidung,  

� Verlust von typischen Biotopen/Landschaftsstrukturen der Kulturlandschaft/ land-
schaftsprägenden Strukturen. 

 

Die Hinweise zur Verringerung/Vermeidung und zum Ausgleich voraussichtlich negativer Aus-

wirkungen umfassen im Wesentlichen:  

� Umnutzungskonzepte statt Neubau,  

� hohe Umweltstandards (über gesetzlich vorgeschriebene hinausgehende) als Auflage 
bei der Förderung von Investitionen einführen,  

� Implementierung von Klimaschutz-, Naturschutz- und Umweltschutzzielen in potenziell 

negativ wirkende Maßnahmen.  

 
Die Umsetzung einiger dieser Vorschläge ist vermutlich bereits vorgesehen, nur noch nicht 

entsprechend formuliert. Ferner ist davon auszugehen, dass die Ex ante-Evaluation hierzu ent-

sprechende Vorschläge macht. Auch um die angestrebten positiven Umweltwirkungen des 

Programms zu verstärken, wurden in den Maßnahmensteckbriefen Verbesserungen zur Ge-

staltung der Maßnahmen vorgeschlagen. Hinweise zur Optimierung des Programms lassen sich 

darüber hinaus der Beurteilung der Berücksichtigung der Umweltziele im Programm entneh-

men (vgl. Kapitel 4.3). 
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Möglichkeiten der „Modifikation“ von Maßnahmen – auch unter Umweltgesichtspunkten – 

sind bereits auf Grundlage der Erfahrungen der Programmlaufzeit seit 2007 in der Halbzeitbe-

wertung aufgezeigt worden, in die Neuprogrammierung für die Programmlaufzeit 2014-2020 

eingeflossen und in Kapitel 5 des Programmentwurfs dokumentiert. Allerdings ist es Aufgabe 

der Evaluation, die Maßnahmen im Hinblick auf alle relevanten Kriterien zu optimieren, auch 

über den Umweltbereich hinaus.  
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8 Maßnahmen zur Überwachung 
 

Bei einem Förderprogramm, dessen Umsetzung z.B. aufgrund unerwarteter Akzeptanzproble-

me in bestimmten Bereichen stark von der Planung abweichen kann, kommt der Überwachung 

der tatsächlichen Wirkungen eine große Bedeutung zu. Nach Art. 10 SUP-RL (UVPG § 14m) sind 

die erheblichen Umweltauswirkungen, die sich aus der Durchführung des Programms ergeben, 

zu überwachen, um ggf. frühzeitig Abhilfemaßnahmen ergreifen zu können. Damit sind hier 

vorrangig negative Umweltauswirkungen angesprochen.  

Für die Überwachung kann auf bereits bestehende Mechanismen zurückgegriffen werden. Hier 

bietet sich das System der programmbegleitenden Evaluation an. 

Die ELER-Verordnung VO (EU) Nr. 1305/2013 sieht umfassende Überwachungsmechanismen 

über die Ergebnisse und Wirkungen des Programms vor. Grundsätze dazu werden im Bewer-

tungsplan des EPLR dargestellt. Das nach Art. 67ff ELER-VO bereitzuhaltende Begleitungs- und 

Bewertungssystem beinhaltet die für die erforderlichen erweiterten Durchführungsberichte 

und die Ex-ante-Bewertung festgelegten gemeinschaftlichen und programmspezifischen Indi-

katoren. Dabei werden auch die Umweltwirkungen, die Prioritäten der Gemeinschaft und die 

Nachhaltigkeit des Programms berücksichtigt. Zur Überwachung der Auswirkungen des Pro-

gramms nach der Maßgabe von Art. 10 SUP-RL kann daher auf diese Berichte zur Begleitung 

und Bewertung zurückgegriffen werden. Darüber hinaus stehen folgende weitere Instrumente 

zur Verfügung:  

Das baden-württembergische Indikatorensystem lehnt sich an die 24 umweltspezifischen 

Nachhaltigkeitsindikatoren des Bundes und der Länder an, von denen in Baden-Württemberg 

20 verfügbar sind. Dabei werden u. a. die Bereiche Eutrophierung, Versauerung, biologische 

Vielfalt, Wasserressourcen, Bodenqualität und Flächenverbrauch, Luftqualität und Klima er-

fasst. Diese und weitere Indikatoren werden seit 2000 von der „Länderinitiative Kernindikato-

ren“ (LIKI) weiterentwickelt, dokumentiert und kontinuierlich aktualisiert. Die Zuständigkeiten 

für landesspezifische Indikatoren sind ferner je nach Fachaufgaben verteilt. 

Die Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG (WRRL) sieht nach Art. 8 eine Überwachung des Zu-

stands der Oberflächengewässer, des Grundwassers und der Schutzgebiete vor. Bei Oberflä-

chengewässern umfasst die Überwachung grundsätzlich den ökologischen und chemischen 

Zustand bzw. das ökologische Potenzial der Gewässer. Beim Grundwasser wird der chemische 

und mengenmäßige Zustand überwacht. Die Überwachungsprogramme wurden im Dezember 

2006 in Betrieb genommen. Die Anforderungen der Überwachung sind detailliert in Anhang V 

der WRRL beschrieben. Daten für das Programmgebiet sind den Berichten zum Stand der 

Durchführung der geplanten Maßnahmenprogramme zu entnehmen.   

Sowohl die Fauna-Flora-Habitatrichtlinie 92/43/EWG (FFH-RL) als auch die Vogelschutzrichtli-

nie 79/409/EWG fordert nach Art. 11 bzw. Art. 12 eine Überwachung des Erhaltungszustandes 

der Arten und  Lebensräume. Gemäß Art. 17 FFH-RL ist eine sechsjährige, gemäß Art. 12 der 

Vogelschutzrichtlinie eine dreijährige Berichtspflicht vorgesehen. Der erste Berichtszeitraum 

umfasste die Jahre 2001 - 2006, der zweite 2007 - 2012.  

Die Luftqualitätsrichtlinie 96/62/EG (IPPC-RL) sieht unter anderem die integrierte Vermeidung 

und Verminderung von Umweltverschmutzungen (Artikel 1) durch Anlagen zur Intensivhaltung 

von Geflügel und Schweinen vor (Anhang I). Relevante Stoffe sind hier u. a. Stickstoffverbin-

dungen und Phosphate. Im Rahmen des Informationsaustauschs nach Art. 16 berichten die 

Mitgliedsstaaten über die Wirksamkeit der Richtlinie in einem 3-jährigen Zyklus.   



Umweltbericht zur SUP MEPL III entera

 

61 
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→ zu den Rechtsquellen vgl. Kapitel 9.2 

→ zu persönlichen Mitteilungen und Hinweisen im Scoping-Verfahren vgl. Kapitel 9.3 
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9.3 Hinweise im Scoping-Verfahren 

 

Am 27.02. 2014 wurden vom Ministerium für den Ländlichen Raum und Verbraucherschutz die 

Scoping-Unterlagen an das Finanz- und Wirtschaftsministerium, das Wissenschaftsministerium, 

das Umweltministerium sowie das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur zur Stellungnah-

me bis zum 13.03.2014 übersandt. Die folgende Tabelle fasst die eingegangen Stellungnahmen 

und den jeweiligen Umgang damit zusammen. 

Tabelle 8: Anmerkungen im Rahmen des Scoping-Verfahrens  

Person,  
Institution 

geäußerte Hinweise empfoh-
lene  

Daten-
grundla-

gen 

Umgang mit geäußerten  
Hinweisen 

Ministerium für 

Ländlichen Raum 

und Verbraucher-

schutz (MLR), 

Referat 23 

Korrektur der Maßnahmenbewertung: 

die Wasserkulisse bezieht sich auf den 

Schutz des Grundwassers, die relevan-

ten Flächen zum Schutz der Oberflä-

chengewässer sind damit nicht abge-

deckt. 

- Wird in Kap. 6 sowie im  An-

hang, „Maßnahmensteckbriefe“, 

berücksichtigt. 

MLR, Abteilung 3 Schutzgut „Menschliche Gesundheit“: 

Berücksichtigung der Verhinderung der 

Übertragung von Zoonosen von Tieren 

auf Menschen. 

Differenzierung zwischen durch Wildtie-

re und durch Haustiere übertragenen 

Zoonosen. 

- Die Tierschutz-Maßnahmen des 

MEPL III zielen in erster Linie auf 

eine artgerechte Nutztierhal-

tung ab und dienen damit dem 

Tierwohl. Die Reduzierung von 

Zooanthroponosen ist ein mög-

licher Nebeneffekt dieser Maß-

nahmen und ist deshalb an die-

ser Stelle für den Umweltbericht 

nur von untergeordneter Rele-

vanz. Ggf. abstimmen, ob dieser 

Aspekt noch in die Maßnah-

menbeschreibung aufzunehmen 

wäre. 

MLR, Abteilung 4 

– Referat 45  

1. Die Vorabeinschätzung der Umweltre-

levanz sollte ggf. korrigiert werden (4,32 

% sind überholt). 

2. Die Lebensqualität als Schutzgut im 

Anhang 1 „Abfragebogen“ ergänzen. 

 

- Zu 1.: Wird in Kap. 6 sowie im 

Anhang, „Maßnahmensteckbrie-

fe, berücksichtigt. 

Zu 2.: Die Umweltschutzgüter 

sind gemäß § 2 UVPG eindeutig 

definiert. Die „Lebensqualität“ 

wurde als Umweltziel und Indi-

kator in den Umweltbericht auf-

genommen. 
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Person,  
Institution 

geäußerte Hinweise empfoh-
lene  

Daten-
grundla-

gen 

Umgang mit geäußerten  
Hinweisen 

MLR, Abteilung 4 

– Referat 46 

1. Maßnahmenbewertung zu Code 4.3, 

Vorhaben „Flurneuordnung und -

verbesserung“, Änderung des letzten 

Satzes in folgende Formulierung: „Über 

den Eingriffsausgleich hinaus wird durch 

die Maßnahmen ein ökologischer Mehr-

wert erreicht.“ 

2. Die Maßnahmen „Integrierte ländliche 

Entwicklungskonzepte(ILEK)“ und „Regi-

onalmanagement (RM)“ (Code 4.3) sind 

nicht mehr als Bestandteile des MEPL III 

vorgesehen. 

- Zu 1.: Wird in Kap. 6 sowie im 

Anhang „Maßnahmensteckbrie-

fe“ berücksichtigt. 

Zu 2.: Wird berücksichtigt. 

MLR, Abteilung 6 1. Hinsichtlich der Maßnahmen „Agrar-

investitionsförderung (AFP)“ (Code 4.1), 

„Stärkung der Widerstandsfähigkeit des 

ökologischen Werts der Waldökosyste-

me“ (Code 8.6) sowie „Sommerweide-

prämien“(Art. 33) weitere 

Abschichtungsmöglichkeiten einbezie-

hen. 

2. Berücksichtigung der aktuellen Daten 

des FFH-Berichts 2013. 

Zu 2.: 

LUBW 

(2013): 

FFH-

Bericht 

Zu 1.: Für die jeweiligen Maß-

nahmen kommen keine weite-

ren Abschichtungsmöglichkeiten 

in Betracht. Die fachlichen An-

merkungen werden in den Op-

timierungshinweisen aufgegrif-

fen. 

Zu 2.: Wird in Kap. 5 sowie im 

Anhang berücksichtigt. 

Ministerium für 

Umwelt, Klima 

und Energiewirt-

schaft (UM) 

1. Anmerkungen zum Umweltzustand 

des Schutzgutes „Boden“ 

2. Berücksichtigung des Integrierten 

Energie- und Klimaschutzkonzeptes 

(IEKK). 

3. Anmerkungen und Vorschläge zum 

Umweltzustand des Schutzgutes „Was-

ser“ 

Zu 2.: 

IEKK  

Zu 3.: 

LUBW 

(2013): 

Bilanzie-

rung der  

Nähr-

stoff-

einträge 

Zu 1.: Wird in Kap. 5 sowie im 

Anhang berücksichtigt. 

Zu 2.: Wird berücksichtigt. 

Zu 3.: Wird in Kap. 5 berücksich-

tigt. 

Ministerium für 

Finanzen und 

Wirtschaft (MFW) 

Zu den fachlichen Aussagen der 

Scopingunterlagen erhebt das MFW 

keine Einwände. Es behält sich aller-

dings vor, im Rahmen der Zustimmung 

zu den jeweiligen VwV'en Änderungs-

bedarf bzw. Änderungswünsche einzu-

beziehen.  

Bitte um Berücksichtigung der SUP des 

EFRE. 

Umwelt-

bericht 

EFRE 

(2012) 

Wird berücksichtigt, soweit kei-

ne aktuelleren Daten vorhanden 

sind. 
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Anhang 

zu Kap. 4: Schutzgutbezogene Tabellen mit relevanten Zielen und Indikatoren 

Hinweise zu folgenden Tabellen 9 a-g 

  Erläuterungen zur „Herkunft“ des Indikators (Spalte Indikator) 

* 

allgemeiner  Indikator: im Rahmen bestehender Monitoring- / Umweltbeobachtungssyste-

me regelmäßig erhobene Indikatoren, v.a. Kontextindikatoren) 

    altK = alter Kontextindikator nach ELER-VO 1974/2006 
57

  

K = neuer Kontextindikator nach Europäische Kommission (2013): Datenbank zu Kontext-

indikatoren für den Einsatz des ELER, Stand Juli 2013)
58

 

„Proxy“ = stellvertretende Indikator (Proxy indicaotr for RDP) 

LIKI = Indikator der Länderinitiative Kernindikatoren 

KIS = Kernindikatorensystem Umwelt (UBA) 

SEBI = Europ. Bioversitätsindikator (Streamlining European Biodiversity Indikator 

NBS = Nationale Biodiversitätsstrategie Indikatoren 

FFH-Monitoring (LUBW: FFH-LRT und FFH-Arten in Baden-Württemberg. Erhaltungszu-

stand der Lebensraumtypen und der Arten in Baden-Württemberg) 

Forstmonitoring (FVA: Waldzustandsbericht; BMELV: Die zweite Bundeswaldinventur – 

BWI II)  

Energie aus Biomasse: Monitoring (NBBW) 

WRRL-Monitoring (UM: Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in Baden-Württemberg – 

Zwischenbericht) 

** 

 ELER-Monitoring-Indikator: Indikator aus dem programmbegleitenden ELER-Monitoring) 

(nach Evaluation Expert Comittee, Rural Development Committee (2013): Draft target 

indicator fiches für Pillar II, Stand September 2013).  

    W = Wirkungsindikator (nach Europäischer Kommission (2013): Draft Output Indicators, 

Stand    Februar 2013) 

    E/Z = Ergebnis- / Zielindikator (nach Europäischer Kommission (2013): Draft Output 

Indicators, Stand Februar 2013) 

    O = Outputindikator (nach Europäischer Kommission (2013): Draft Output Indicators, 

Stand Februar 2013) 

Die Kürzel Pxx (z.B. P4A) entsprechen den Bezeichnungen für die (Unter-)Prioritäten (z.B. 

Unterpriorität 4A), denen der Indikator zugeordnet ist 

>  Prüffrage (wenn für ein Ziel kein messbarer Indikator verfügbar, qualitativ) 

  

                                                           
57   Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2007 - 2013 (Stand 31.05.2012) - 4. 

Änderungsantrag; als Ausgangspunkt zur SUP des MEPL III 2014-2020 wurde Preparation of contextindicators 

for RDPs 2014-2020, Stand 22/10/2012 benutzt. Während der immer wieder verzögerten Bearbeitung der 

SUP sind seitens der Kommission laufend neue Indikator-Listen herausgegeben worden, teilweise waren Indi-

katoren enthalten, die zwischenzeitlich wieder herausgenommen wurden.  
58   EEN for Rural Development: Preparation of context indicators for RDPs 2014-2020, Stand Juli 2013 
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  Darstellung der Wechselwirkungen  

↔  Wirkungsbeziehung zu einem anderen Schutzgut des UVPG (unter „Umweltziel“) 
 

Die Ziele und Indikatoren sind für jedes UVPG-Schutzgut in einer eigenen Teiltabelle dargestellt. 

Jeweils am Anfang der Tabelle steht das allgemeine oder übergeordnete Schutzgutziel, das durch die da-
runter gelisteten Ziele und Indikatoren konkretisiert wird. Für jedes Ziel wird jeweils auch das Quelldoku-
ment genannt (Strategien, rechtliche Regelungen etc.). Sofern Zielaussagen auf mehreren politischen Ebe-

nen (von der EU- bis zur Landesebene) konkretisiert sind, werden entsprechende Quelldokumente auf allen 

drei Ebenen angegeben. Dabei sind teilweise Zusammenfassungen in der Formulierung erforderlich (die 

Zielaussagen sind deshalb nicht wörtlich den Quelldokumenten entnommen). Zum Teil finden sich Zieldefi-

nitionen jedoch nur auf einer der drei Ebenen. Oftmals werden Ziele in mehreren Dokumenten und Strate-

gien erwähnt und wiederholt.  

Die Tabellen sind nicht als vollständige Auflistung aller politischen Strategien zu verstehen. Vielmehr werden 

hier die wichtigsten ELER-relevanten Ziele herausgegriffen. 

 

Tabelle 9 a: Ziele und Indikatoren für das Schutzgut biologische Vielfalt 

Umweltziel Quellen 
* allgemeiner Indikator 

** ELER-Indikator 

>  Prüffrage 

Erhaltung und Wiederherstellung der bio-

logischen Vielfalt 

UN-Konvention zur Biologischen Vielfalt (CBD)(UN 1992); Europ. 

Biodiversitätsstrategie (EU-KOM 2011b), ELER-VO Priorität 4a; 

FFH-RL; VS-RL 

BNatSchG §1(1)1+(3); Nat. Biodiversitätsstrategie (BMU 2007a) 

Naturschutzstrategie BW (MLR 2013b); Aktionsplan biologische 

Vielfalt BW (LUBW 2008a); UP BW 2007-2012 (UM 2007); LEP 

BW (2002)                 

    Biologische Vielfalt in der Agrarlandschaft 

deutlich erhöhte Biodiversität in Agrar-

ökosystemen (2007-2020), Zunahme 

agrartyp. Vogelpopulationen von 66 (D) 

auf 100% (2008-2015) 

Nat. Biodiversitätsstrategie 

(BMU 2007a), B.1.3.2; 

Indikatorenbericht (BMU 

2010a); Naturschutzstrategie 

BW (MLR 2013b) 

*K.35, KIS, SEBI; ** W.8 

Feldvogel-Index: Entwicklung 

des Index repräs. Vogelarten 

der Agrarlandschaft [Index-

trend Jahr 2000 = 100] 

Aufhalten des Rückgangs der Biodiversität  

und Zunahme der typischen Arten in den 

Agrarökosystemen, Sicherung des „günsti-

gen Erhaltungszustands“ aller für die Kul-

turlandschaft des Landes typischen Arten  

Naturschutzstrategie BW 

(MLR 2013a) 

> Wie wirkt das Programm im 

Hinblick auf das Ziel zur Erhal-

tung der Biodiversität in den 

Agrarökosystemen  sowie zur 

Zunahme und Sicherung des 

„günstigen Erhaltungszu-

stands“ der für die Kulturland-

schaft typischen Arten aus? 

> Wie wirkt sich das Programm 

auf das Ziel zur Erhaltung der 

gefährdeten/bedeutenden Ar-

ten in der Agrarlandschaft aus?  

Erhaltung der Lebensräume der gefährde-

ten oder bedeutenden Arten  

Naturschutzstrategie BW 

(MLR 2013a); Arten- und Bio-

topschutzprogramm (LUBW) 

Zunahme des Flächenanteils wertvoller 

Agrarbiotope (wie artenreiches Grünland, 

Streuobstwiesen etc.) um ≥ 10% (2005-

2015). 

Nat. Biodiversitätsstrategie 

(BMU 2007a), B.2.4 

Naturschutzstrategie BW 

(MLR 2013b) 

*K.37, **W.9 

HNV_LF: Anteil ökologisch 

wertvoller LF an der gesamten 

LF [%] 
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Naturverträgliches, 

biodiversitätsförderndes Wirtschaften in 

der Landwirtschaft; Erhaltung/Mehrung 

der biologischen Vielfalt durch agrarstruk-

turelle Flurneuordnung  Naturschutzstrategie BW 

(MLR 2013b) 
Sicherung betriebsbezogener ökologischer 

Vorrangflächen mit günstiger Auswirkun-

gen auf biologischen Vielfalt auf einer 

Mindestfläche von 10 %   

Erhaltung von Dauergrünland,  

insbesondere extensiv genutztes GL 

CC VO EG 73/2009;   

Nat. Biodiversitätsstrategie 

(BMUfN 2007a), B.1.1.3; Na-

turschutzstrategie BW (MLR 

2013b); LEP BW 2002, 5.1.2.3 

*K.18 

Grünlandanteil an LF [%] 

Maximierung der LF mit Maßnahmen zur 

Verbesserung des Zustands von Arten und 

Lebensräumen (2010 - 2020) 

Europ. Biodiversitätsstrategie 

(EU-KOM 2011b), 3A 

** Z.4A (P4A Agriculture) 

Anteil LF mit Bewirtschaftungs-

verträgen zur Verbesserung der 

Biodiversität und/oder des 

Landschaftsbildes [%]   

 

 

gezielter Einsatz von Agrarumweltmaß-

nahmen zur Förderung der Biodiversität 

 Nat. Biodiversitätsstrategie 

(BMU 2007a), C.12; Natur-

schutzstrategie BW (MLR 

2013b) 

    Biologische Vielfalt in Natura 2000 Gebieten 

Bewahrung und Wiederherstellung des 

günstigen Erhaltungszustandes aller nach 

FFH-RL und VS-RL geschützten Arten und 

Lebensräume (EU-Ziel bis 2020: 34% der 

Lebensräume und 36% der Arten errei-

chen einen günstigen Erhaltungszustand 

oder signifikante Verbesserung) 

Europ. Biodiversitäts-

strategie (EU-KOM 2011b), 

Ziel 1; (FFH-RL, VS-RL); ELER-

VO Priorität 4a; Nat. 

Biodiversitäts-strategie (BMU 

2007a); BNatSchG §31; Na-

turschutzstrategie BW (MLR 

2013b); Natura 2000-Berichte 

(LUBW 2013) 

* SEBI 3,4 / FFH-Monitoring 

Erhaltungszustand der FFH-

Lebensräume und -arten, inkl. 

Vogelarten  [Index in % über 

die Bewertungen des Erhal-

tungszustandes der LRT An-

hang I und der Arten Anhänge 

II, IV, V der FFH-RL] 

 Zügige Umsetzung der Ziele von Natura 

2000  

Naturschutzstrategie BW 

(MLR 2013b) 

    Biotopverbund 

Schaffung eines Biotopverbundes auf ≥ 

10% der jeweiligen Landesfläche (ohne 

Frist) 

BNatSchG §20(1) 

BW.NatSchG § 4(1), Natur-

schutzstrategie BW (MLR 

2013b) 
> Wie wirkt das Programm im 

Hinblick auf das Ziel zur Ver-

besserung der Biotopvernet-

zung? 

Erhaltung/ Vermehrung punktförmiger 

und linearer Elemente (Hecken, Feldraine) 

als Trittsteinbiotope zur Biotopvernetzung  

BNatSchG §21(6); Nat. 

Biodiversitätsstrategie (BMU 

2007a) B.1.3.2; BW.NatSchG § 

5 

Erhaltung besonders geschützter Biotope 

in der freien Landschaft
59

 (↔Landschaft) 

BW.NatSchG § 32; UP BW 

2007-2012 (UM 2007) 

                                                           
59  u.a. Streuwiesen, Zwergstrauch-, Ginster- und Wacholderheiden, Trocken- und Magerrasen, Feldhecken, Feldge-

hölze, Hohlwege, Trockenmauern und Steinriegel 
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Prioritäre Vernetzung der Lebensräume in 

stark ausgeräumten Gebieten und außer-

halb von Schutzgebieten; Sicherung der 

Biotopvernetzung über laufenden und 

künftigen Flurneuordnungsverfahren Naturschutzstrategie BW 

(MLR 2103b) 
Schaffung einer „betriebsbezogener Bio-

topvernetzung“ auf mindestens 10 % der 

Betriebsflächen (z.B. Gewässerrandstrei-

fen, Blühflächen, Saumstrukturen) 

    genetische Vielfalt 

Erhaltung der genetischen Vielfalt in der 

Landwirtschaft (bis 2020) 

Europ. Biodiversitätsstrategie 

(EU-KOM 2011b), Ziel 3; Nat. 

Agrobiodiversitätsstrategie 

(BMELV 2007) 

> Wie wirkt das Programm im 

Hinblick auf das Ziel zur Erhal-

tung und Förderung der regio-

naltypischen genetischen Viel-

falt der Kulturpflanzen und 

Nutztierrassen? 
Förderung und Erhaltung landestypischer 

Kulturpflanzensorten und Nutztierrassen  

Naturschutzstrategie BW 

(MLR 2013b) 

    Wälder 

Erhöhung der biologischen Vielfalt  im 

Wald (bis 2020) 

Europ. Biodiversitätsstrategie 

(EU-KOM 2011b), Ziel 3 

(M.12); Nat. Waldstrategie 

2020, Ziel 4 (BMELV 2011a) 

*Forstmonitoring (altK.19) 

Baumartenzusammensetzung: 

Verteilung der Baumarten-

gruppen an der Waldfläche [% 

Nadel-, Laub-, Mischwald] 

> Leistet das Programm einen 

Beitrag zur Erhöhung der bio-

logischen Vielfalt im Wald? 

• Aufbau naturnaher Wälder, Bewirt-

schaftung ohne Kahlschlag; naturnahe 

Bewirtschaftung 

BNatSchG § 5(3); Natur-

schutzstrategie BW (MLR 

2013b) 

*Forstmonitoring  

 > Wie wirkt das Programm in 

Bezug auf den Aufbau natur-

naher Wälder und eine natur-

nahe Waldbewirtschaftung? 

• Erhaltung der gefährde-

ten/bedeutenden Arten und ihrer Le-

bensräume im Wald
60

 

Naturschutzstrategie BW 

(MLR2013b): Alt- und Tot-

holzkonzept BW 
> Wie wirkt das Programm im 

Hinblick auf das Ziel zur Erhal-

tung der in BW gefährdeten, 

seltenen oder bedeutenden 

Arten und ihrer Lebensräume 

im Wald? 

• Erhaltung gefährdeter oder seltener 

Arten, Sicherung eines günstigen Erhal-

tungszustands der Beständen der eu-

roparechtlich geschützten Arten 

 

Naturschutzstrategie BW 

(MLR 2013b); Alt- und Tot-

holzkonzept BW; Arten-

schutzprogramm (ASP) 

• Sicherung und Schutz eines an die Kli-

maänderung angepassten und stabilen 

sowie produktiven Waldes 

Nat. Waldstrategie 2020 Ziel 
1+5 (BMELV 2011a) 

*LIKI B4, *Forstmonitoring 

(altK.13) 

                                                           
60

  u.a. naturnahe Wälder, Waldränder und Waldlichtungen 
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• nachhaltige, pflegliche, planmäßige 

und sachkundige Bewirtschaftung der 

Waldbestände und Berücksichtigung 

der Umweltvorsorge, u.a 

° Erhaltung oder Neuschafen eines 

biologisch gesunden, standortsge-

rechten Bestandes 

° Erhaltung der Böden und Boden-

fruchtbarkeit (↔Boden) 

BWWaldG §§ 12-14; (Natur-

schutzstrategie BW (MLR 

2013b) 

Zustand der Waldökosysteme: 

Anteil geschädigter Bäume / 

Laub-/Nadelbäume in den Ent-

laubungsklassen 2-4 (%) 

 

(> Wie wirkt das Programm im 

Hinblick auf das Ziel einer 

nachhaltigen und klimaange-

passten Bewirtschaftung der 

Waldbestände aus?) 

• Sicherung und Erhöhung des Totholz-

anteils 

Nat. Waldstrategie 2020 

(BMELV 2011a) Ziel 4; Natur-

schutzstrategie BW (MLR 

2013b) 

Alt- und Totholzkonzept BW 

*SEBI.18, Forstmonitoring 

Volumen starkes Totholz in 

Wäldern [m³] 

• Auf- und Ausbau von Waldumwelt-

maßnahmen, Pflege und Erhaltung von  

Biotopen im Wald 

Nat. Biodiversitätsstrategie 

(BMU 2007a) C 12; Nat. 

Waldstrategie 2020 (BMELV 

2011a), Ziel 4; Naturschutz-

strategie BW (MLR 2013b) 

** Z.4A (P4A Forestry) 

Anteil Waldfläche mit Bewirt-

schaftungsverträgen zur Ver-

besserung der Biodiversität [%]  

   Gewässer 

 

guter ökologischer Zustand in oberirdi-

schen Gewässern (↔Wasser) 

WRRL Art. 4; WHG § 27, 29; 

WHG § 82 (NWG §36; BWWG 

§3g(1); BW.NatSchG § 5; Na-

turschutzstrategie BW (MLR 

2013b)  

Siehe „Oberflächengewässer“, 

Schutzgut „Wasser“ 
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Tabelle 9 b:  Ziele und Indikatoren für das Schutzgut Boden 

Umweltziel Quellen 

* allgemeiner Indikator 

** ELER-Indikator 

>  Prüffrage 

Bodenqualität, Sicherung und Entwicklung 

der Böden als Lebensgrundlage und Le-

bensraum sowie ihrer natürlichen Leis-

tungs- und Funktionsfähigkeit 

VO EG 73/2009 (Cross Compliance);  (EU-Bodenschutzstrategie 

2006
61

); 

BNatSchG §5(2); BBoSchG §1; 

BWBodSchAG § 7; Umweltplan BW (2007-2012) (UM 2007); 

Nachhaltigkeitsstrategie BW: Ziele zur nachhaltigen Entwick-

lung (UM 2008
62

); Lw/KultG BW § 17 

    Bodenqualität - Stoffbelastung, Erosion, Verdichtung 

Vermeidung von Beeinträchtigungen der 

natürlichen Bodenfunktionen sowie der 

Bodenfunktion als Archiv der Natur- und 

Kulturgeschichte 

BBodSchG § 1; 

BWBodSchAG § 7 Abs. 1 

Nr. 3  

 

**Z.P4C (P4C Agriculture + P4C For-

estry) 

Verbesserte Bodenbewirtschaftung: 

Anteil Flächen unter Verträgen zur 

Verbesserung der Bodenbewirt-

schaftung: a) LF [%]; b) Waldfläche 

[%] 

> Wie wirkt das Programm im Hin-

blick auf das Ziel  zur Vermeidung 

von Beeinträchtigungen der natürli-

chen Bodenfunktionen? 

Gewährleistung des vorsorgenden Boden-

schutzes 

Naturschutzstrategie BW 

(MLR 2013b) 

Erhalt des standorttypischen Humusge-
halts (↔ Klima) 

BBodSchG § 17 

*K 41, *W 12 

Humusgehalt LF: a) Geschätzte 

Menge an Kohlenstoff in LF [t]; b) 

Durchschnittlicher Anteil org. Koh-

lenstoffs [g/kg] 

Verminderung von Bodenerosion 

BBodSchG § 17; 

Lw/KultG  BW § 17 

 

*K.42a, **W.13 

geschätzter Bodenabtrag durch 

Erosion [t/ha/a] 

*K42b 

Durch Bodenerosion betroffene 

Ackerfläche (Fläche mit dem Bo-

denabtrag > 11 t/ha/a) [ha] und 

Anteil an ges. LF [%] 

**Z.P4C (P4C Agriculture) 

 Fläche mit  Bewirtschaftungsver-

trägen  

zum Schutz vor Wassererosion [ha] 

und Anteil an ges. AF [%] 

Verringerung des Stickstoffüberschusses 

von 131 auf 80 kg/ha LF (1991 - 2010, wei-

ter sinkend bis 2020) (↔Wasser) 

Nat. Nachhaltigkeitsstra-

tegie (BUNDESREGIE-

RUNG 2002) (Ind. 12a); 

Naturschutzstrategie BW 

* KIS, SEBI19, altK20a,  (LIKI.B6 - z.Z. 

in Entwicklung),   

Brutto-Stickstoffbilanz:  

                                                           
61

  Der von der EU-Kommission im Jahr 2006 vorgelegte Entwurf für eine EU-Bodenstrategie mit Vorschlag für 

eine entsprechende Rahmenrichtlinie war Ende 2007 zunächst am Widerstand einiger Mitgliedsstaaten gescheitert 

und wurde zuletzt Anfang 2010 erneut im Rat diskutiert, bisher aber ohne Ergebnis (Stand Ende 2012). 
62  2012 hat Landesregierung beschlossen, die Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württembergs neu auszurichten 

(UM 2012b): Nachhaltigkeitstage 2012 – Startschluss für eine neue Nachhaltigkeitsstrategie 
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Umweltziel Quellen 

* allgemeiner Indikator 

** ELER-Indikator 

>  Prüffrage 

(MLR 2013b) N-Überschuss (Gesamtbilanz, 

[kg/ha N] pro Jahr bzw. 3-

Jahresmittel) 

Verringerung versauernd wirkender  

Stickstoffeinträge (↔Wasser, Biodiversi-

tät) 

Nat. Waldstrategie 2020 

(BMELV 2011a) 

Ammoniakemissionen aus der 

Landwirtschaft [kt NH3/Jahr] 

Verbesserung der Bodenbewirtschaftung ELER-VO Priorität 4C 

**Z.P4C (P4C Agriculture + P4C For-

estry) 

Verbesserte Bodenbewirtschaf-

tung: Anteil Flächen unter Verträ-

gen zur Verbesserung der Boden-

bewirtschaftung : a) LF [%]; b) 

Waldfläche [%] 

Steigerung des Anteils der ökologisch be-

wirtschafteten LF (D-Ziel: auf 20 %, Stand 

2011:  6,1 %) 

Nat. Nachhaltigkeitsstra-

tegie (BUNDESREGIE-

RUNG 2002), Ind. 12b) 

 
*LIKI.D2, SEBI20, K19  

Anteil Flächen mit ökolog. Landbau 

an LF [%] Förderung der naturverträglichen und 

nachhaltigen Lebens-, Produktions- und 

Wirtschaftsweisen (wie z.B. ökologische 

Landwirtschaft) 

Naturschutzstrategie BW  

(MLR 2013b)  

 

    Flächenversiegelung 

sparsamer Umgang mit Grund und Boden  
BauGB § 1a;  

Nat. Nachhaltigkeits-

strategie (BUNDESRE-

GIERUNG 2002) Ind. 4; 

Nachhaltigkeitsstrategie 

BW: Ziele zur nachhalti-

gen Entwicklung (UM 

2008); UP BW (2007-

2012) (UM 2007); LEP 

BW 2002 2.2.3.1; Natur-

schutzstrategie BW (MLR 

2013b) 

*LIKI.D1 

Flächenverbrauch 

a) Zunahme der Siedlungs- und 

Verkehrsfläche, gleitendes Vierjah-

resmittel [ha/Tag] 

b) Anteil der Siedlungs- und Ver-

kehrsfläche an der Landesfläche [%] 

Reduzierung der Zunahme der Siedlungs- 

und Verkehrsfläche von 130 auf 30 ha/Tag 

(2000 bis 2020; Wert für 2010: 87 ha/Tag)  

 

  



Umweltbericht zur SUP MEPL II enteraI

 

82 

Tabelle 9 c: Ziele und Indikatoren für das Schutzgut Wasser 

Umweltziel Quellen 

* allgemeiner Indikator 

** ELER-Indikator 

>  Prüffrage 

Verbesserung der Qualität und Erreichung 

des guten Zustandes von Grund- und 

Oberflächengewässern 

EU-WRRL; Meeresstrategierahmenrichtlinie; 

WHG (BWWG) 

    Oberflächenwasser  - Wasserqualität (chemische, ökologische, hydromorphologische Gewässergüte) 

guter chemischer Zustand in oberirdischen 

Gewässern (2015, teilweise 2021)  (↔z.T. 

Boden) 

 

WRRL Art. 4; Nitrat-RL; 

WHG §27, 29; Maßnah-

menprogramme nach 

WHG § 82; BWWG §1 

(2); § 14; § 20 (2); § 53; § 

101 ); Naturschutzstra-

tegie BW (MLR 2013b) 

 

  

*WRRL 

chem. Gewässergüte :  

a) Anteil der OWK mit gutem/ 

sehr gutem chemischem Zu-

stand an der Zahl der insge-

samt untersuchten OWK [%]  

b) Anteil OWK der Seen mit gu-

tem/ sehr gutem Zustand [%] 

*K40a1,  LIKI.B6 -  zZ.in Entwick-

lung), KIS, SEBI.19 

a) Brutto-Stickstoffbilanz: N-

Überschuss [kg N/ha] oder: 

b) Brutto-P-Bilanz: P-Überschuss 

[kgP/ha]  

c) Verschmutzung der OWK durch 

Nitrat: Nitrat-Konzentration 

[NO3/mg/l] 

 

**LE 4C (P4B Agriculture + P4B For-

estry), ** W 10  

Anteil LF unter Verträgen zur Ver-

besserung der Wasserwirtschaft [%]  

  

 

guter ökologischer Zustand in oberirdi-

schen Gewässern (oder ökolog. Potenzial 

in künstl./erheblich veränderten Gewäs-

sern) (2015, teilweise 2021, 2027)  (↔z.T. 

Biodiversität) 

WRRL Art. 4, 

WHG § 27, 29; Maß-

nahmenprogramme 

nach WHG §82; BWWG 

§ 1; § 14; § 28;  § 101; 

Naturschutzstrategie BW 

(MLR 2013b); LEP BW 

(2002), 4.3.3 

* WRRL, *LIKI.B8 

ökologischer Zustand oberirdischer 

Gewässer: Anteil (a) Wasserkörper 

mit gutem o. sehr gutem Zustand 

[%] und (b) OWK der Seen mit gu-

tem o. sehr gutem Zustand [%] 

*K.40a2,, *altK.20b 

Brutto-Phosphorbilanz: P- Über-

schuss [kg N/ha]  

*„Proxy-Indikator“ 

Durchschnittliche Phosphatdün-

germenge [kg/ha]  
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Umweltziel Quellen 

* allgemeiner Indikator 

** ELER-Indikator 

>  Prüffrage 

Verbesserung der Gewässerstrukturgüte: 

Erhaltung des natürlichen und naturnahen 

Zustands der Gewässer und (so weit ist 

möglich) Zurückführung der nicht natur-

nah ausgebauten natürlichen Gewässer  in 

einen naturnahen Zustand;  naturnahe 

Gestaltung des Gewässerbettes und des 

Ufers, Zulassung und Wiederinitiierung der 

natürlichen Dynamik von Bächen und Flüs-

sen (↔Biodiversität) 

WHG § 6 (2); BWWG § 

12, § 21; § 23, § 54; UP 

BW 2007-2012 (UM 

2007); Naturschutzstra-

tegie BW (MLR 2013b); 

LEP BW (2002), 4.3.3     

 

*LIKI.B3  

Gewässerstrukturgüte:  

a) Grad der Veränderung der Ge-

wässerstruktur [7 Klassen, Mittel-

wert] 

für nicht erhebl. veränderte / ver-

änderte sowie für erhebl. Veränd. 

Gewässer  

b) Anteil Querbauwerke mit guter 

fischökolog. Durchgängigkeit in 

Fließgewässern [%] 

Gewährleistung der natürlichen und 

schadlosen Abflussverhältnisse insbes. 

durch Wasserrückhalt in der Fläche; Erhalt 

und Wiederherstellung von Überschwem-

mungsgebieten als Rückhalteflächen 

 

WHG § 6(1) Nr.6; §77; 

BWWG §1(2); § 12; § 28;  

LEP BW (2002), 4.3.6; 

4.3.7 

> Wie wirkt das Programm im Hin-

blick auf das Ziel zur Verbesserung 

des Wasserrückhalts in der Fläche 

und zur Wiedergewinnung von 

Überschwemmungsgebieten? 

    Grundwasser - Verbesserung des mengenmäßigen und chemischen Zustands 

guter chemischer Zustand des Grundwas-

sers, keine vermeidbaren Beeinträchtigun-

gen der gewässerabhängigen Ökosysteme 

(2015, teilweise 2021) (↔Biodiversität, 

Mensch) 

WRRL Art. 4; Maßnah-

menprogramme nach 

WHG § 82 (BWWG § 66); 

WHG § 47; BWWG 1(2); 

UP BW 2007-2012 (UM 

2007);  

*WRRL 

chemischer Zustand des Grundwas-

sers: Grundwasserkörper in gutem 

chem. Zustand (hinsichtl. Nitrat, 

PSM, Cadmium); Flächenanteil an 

der gesamten Landesfläche [%] 

• Unterschreitung des Grenzwertes für 

Nitrat im Grundwasser (50 mg/l NO3) 

(↔Mensch) 

TrinkwV §6+Anlage 2 

*LIKI.C5, WRRL 

Nitratgehalt im Grundwasser: Anteil 

Messstellen mit Nitratgehalt 

 > 50mg/l [%] 

• Unterschreitung der EU-

Qualitätsstandards für PSM (Grenzwert 

0,1 µg/l) 

GrWV (Anl. 2),  

TrinkwV 

 s. chemischer Zustand des Grund-

wassers 

guter mengenmäßiger Zustand des 

Grundwassers (2015, teilweise 2021)  

WRRL Art. 4;  

WHG § 47 und § 82; 

BWWG § 1 (2); (LEP BW 

2002, 4.3.2) 

*WRRL 

mengenmäßiger Zustand des 

Grundwassers: Anteil GWK mit gu-

tem mengenmäßigen Zustand an 

der Zahl insges. untersuchter GWK 

[%] 

    Verbesserung der Wasserwirtschaft / Ressourcenschutz 

Verbesserung der Effizienz der Wasser-
nutzung in der Landwirtschaft 

ELER-VO, Priorität 4B 

*K.39  

 Wasserentnahme in der LW [m³] 

*R.P5A 

Erreichte Wassereinsparungen 
durch Projekte des ELER [m³] 
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Tabelle 9 d: Ziele und Indikatoren für die Schutzgüter Luft und Klima 

Umweltziel Quellen 

* allgemeiner Indikator 

** ELER-Indikator 

>  Prüffrage 

Erhalt und Verbesserung der der Luftquali-

tät 

EU-Luftqualitäts-RL (2008/50/EG), BImSchG bzw. 39. BImSchV 

§33; Nat. Nachhaltigkeitsstrategie (BUNDESREGIERUNG 2002), 

Ind.13, BIMSchV 

Verminderung des Klimawandels,  

Anpassung an Klimafolgewirkungen 

Klimarahmenkonvention der UN (UNFCCC) / Kyoto-Protokoll 

(UN 1997); Europa2020 (Kernziel 3) (EU-KOM 2010a  

Nat. Reformprogramm (BMWT 2012) (II.3); Nationales Klima-

schutzprogramm (2007);  

Klimaschutzgesetz BW (2013)
63

; IEKK (UM 2014); Umweltplan 

BW (UM 2007); Nachhaltigkeitsstrategie BW: Ziele der nachhal-

tigen Entwicklung (UM 2008)
64

 , Neuausrichtung der Nachhaltig-

keitsstrategie BW (UM 2012/2013) 

      Luftqualität 

unbelastete Luft; Schutz vor gesundheits-

schädigenden Stoffimmissionen  

(↔Mensch) 

EU-Luftqualitäts-RL;  

BImSchG/ 39. BImSchV §33; 

Nat. Nachhaltigkeitsstrategie 

(BUNDESREGIERUNG 2002) 

Ind.13; Nachhaltigkeitsstrate-

gie BW: Ziele der nachhaltigen 

Entwicklung (UM 2008) 

 (BW.LEP 2002, 1,9;5.1.1) 

Ammoniakemissionen aus 

der Landwirtschaft [kt 

NH3/Jahr] 

Minderung der Ammoniakemissionen NH3 

(zu 95 % aus der Landwirtschaft) um 70%  

bis 2010 im Vgl. zu 1990)  

 

NEC-RL, Anhang 1; Programm 

zur Senkung von Ammoniak-

emissionen aus der LW (2003); 

39. BImSchV §33 

     Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel 

Reduzierung der Treibhausgasemissionen 

(THG) in D um 40% im Zeitraum bis 2020 im 

Vgl. zu 1990; in BW: Senkung der Treibhaus-

gasemissionen bis 2020 um mind. 25 %, bis 

2050 um 90 % ; Mindern des CO2-Ausstoßes 

um 2 bis 4 Mio. t CO2, Senkung der CO2-

Emissionen bis 2050  auf 2 t pro Kopf 

Klimaschutzgesetz BW (KSG 

BW); Nationales Klimaschutz-

programm (2005)   

IEKK (UM 2014); Nachhaltig-

keitsstrategie BW: Ziele der 

nachhaltigen Entwicklung (UM 

2008)
65

                         

*K.45 

THG-Emissionen aus der LW:  

a) THG [t CO2-Äq]; b) Anteil 

an THG insges. [%] 

Klimaschonende Ausrichtung von Land-

wirtschaft 

Naturschutzstrategie BW (MLR 

2013b) 

                                                           
63  Konzeptionelle Grundlage für die Energie- und Klimapolitik in Baden-Württemberg stellt gem. § 6 des Klima-

schutzgesetzes ein Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept (IEKK) dar. Das IEKK soll spätestens 2014 be-

schlossen werden; derzeit liegt Entwurf Nr.7 vom 11.12.2013 vor (http://www.um.baden-

wuerttemberg.de/servlet/is/103570/IEKK_Entwurf_Verbaendeanhoerung.pdf). 
64  Nachhaltigkeitsstrategie wurde 2007 über verschiedenen Projekte gestartet; erste Ziele wurden 2008 an der Nachhaltig-

keitskonferenz definiert. Eine neue Nachhaltigkeitsstrategie sowie eine Anpassungsstrategie an den Klimawandel 

werden in Baden-Württemberg derzeit erarbeitet. 
65  Staatsministerium/ Umweltministerium Baden-Württemberg (2008). Ziele einer nachhaltigen Entwicklung für 

Baden-Württemberg. Dokumentation der Ziele und des Entstehungsprozess, S. 30f. 
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Umweltziel Quellen 

* allgemeiner Indikator 

** ELER-Indikator 

>  Prüffrage 

• Verringerung der THG-Emissionen aus 

der Landwirtschaft , insbes. Lachgas 

(N2O) und Methan (CH4); BW: Redukti-

onsziel für 2050 von -40 % 

• Reduzierung der CH4-Emissionen durch 

Minderung des deponierten Bioabfalls 

um 35 % bis 2015 im Vgl. zu 1995 
ELER-VO LE 5d; Nat. Klima-

schutzprogramm 2005 (2.2.5);  

 

*K.45 

CH4-Emissionen aus der LW  

a) [t CO2-Äq]  

b) Anteil an CH4-Emissionen 

insg. [%] 

*K.45 

N2O-Emissionen aus der LW  

a) [t CO2-Äq]; b) Anteil an 

N2O-Emissionen insg. [%] 
• Vermeidung von Treibhausgasemissio-

nen aus der Landwirtschaft durch Re-

duktion des Düngemitteleinsatzes 

(N2O-Emissionen aus dem Boden) 
Ammoniakemissionen aus 

der Landwirtschaft [kt 

NH3/Jahr] 

Förderung der CO2-Bindung in der Land- 

und Forstwirtschaft 

ELER-VO LE 5e,  

Nat. Klimaschutzprogramm 

(BMU 2005) 2.2.5 

s. folgende Indikatoren 

• Erhalt und erforderlichenfalls Vermeh-

rung von Wald aufgrund seiner Bedeu-

tung für das Klima (u.a.) 

BWWaldG §1 (1.);  

Waldprogramm BW: 1. Dialog-

phase – „Wald und Klima“ (TA-

AKADEMIE 2000)   

*altK.12 

Entwicklung der Waldfläche: 

durchschnittl. Zunahme von 

Wald- und sonstigen bewal-

deten Flächen [1.000 ha/a] 

Kohlenstoffspeicherung im 

Wald: in Wäldern festgeleg-

ter Kohlenstoff (lebende Bi-

omasse/Bäume,  Waldboden)  

[t C) 

• Förderung vorratsreicher Wälder und 

Renaturierung von Mooren und 

anmoorigen Standorten im Wald 

Naturschutzstrategie BW (MLR 

2013b) 

• Schutz von bestehenden Kohlenstoff-

speichern und  -senken: Schutz und 

Entwicklungvon Dauergrünland, 

Renaturieirung und Wiedervernässung 

von Nieder- und Hochmooren; 

(↔Landschaft, Biodiversität) 

Nat. Klimaschutzprogramm 

(BMU 2005) 2.2.5; Regierungs-

kommission Klimaschutz 

(2012);  

IEKK (UM 2014) 

 

*K18 

Anteil Dauergrünland an LF 

[%] 

 

> Wie wirkt das Programm im 

Hinblick auf das Ziel zum Er-

halt und zur Entwicklung von 

Dauergrünland sowie zur 

Renaturierung von Mooren? 

 

• Wiedervernässung und klimaschonen-

de Bewirtschaftung von Mooren und 

die Natur fördernde Bewirtschaftung 

von Grünland (zum dauerhaften Erhalt 

artenreichen Grünlands) 

Naturschutzstrategie BW (MLR 

2013b) 

Nutzung erneuerbarer Energien 

Erhöhung des Anteils erneuerbarer 
Energie am Brutto-
Endenergieverbrauch und am Strom-
verbrauch (in D bis 2020 auf 18% bzw. 

35%; in BW bis 2020 auf 13 % am Pri-

märenergieverbrauch, auf mind, 20 % 

an der Stromerzeugung und auf 16 % 

an der Wärmebereitstellung) 

EE-RL (2009); 

Energiekonzept D (BUNDESRE-
GIERUNG 2010); 

Integriertes Energie- und Kli-
maschutzkonzept (IEKK) )(UM 
2014) 

 

* Energie aus Biomasse: 

Monitoring, *altK.25 

Erzeugung erneuerbarer 

Energien gewidmete LF mit 

Energie- und Biomassepflan-

zen [ha] 

 

*K43 
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Umweltziel Quellen 

* allgemeiner Indikator 

** ELER-Indikator 

>  Prüffrage 

Ausbau und Förderung der stofflichen 

und energetischen Nutzung land- und 

forstwirtschaftlicher Biomasse  

Integriertes Energie- und Kli-

maschutzkonzept (IEKK) )(UM 
2014); Nachhaltigkeitsstrategie 
BW: Ziele der nachhaltigen 
Entwicklung (UM 2008); Bio-
masse-Aktionsplan-BW (MRL 
2006, Fortschreibung MfW 
2010) 

EE aus LW: Produktion von EE 

aus Land- und Forstwirtschaft 

[ktOe] 

 

*LIKI A4 

Erneuerbare Energien: Anteil 

EE am PEV [%] 

 

 

      Energieeffizienz   

Verbesserung der Effizienz der Energie-

nutzung in der Landwirtschaft und der 

Nahrungsmittelverarbeitung 

ELER-VO, Priorität LE 5b; 

Energiekonzept D (BUNDESRE-

GIERUNG 2010) (u.a.A.4., B); 

Klimaschutzgesetz BW (KGW 

BW) 

*K.44 

Energieverbrauch in der: 

a) Landwirtschaft und 

Forstwirtschaft [kToe] 

b) Verbrauch per ha 

(Landwirtschaft und 

Forstwirtschaft (kg of oil 

equivalent per ha of 

UAA) 

c) Lebensmittelindustrie 

[kToe] 

> Wie wirkt das Programm im 

Hinblick auf das Ziel zur 

Energieeinsparung? (z.B. 

durch Wärmedämmung/ -

rückgewinnung etc.) 
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Tabelle 9 e:  Ziele und Indikatoren für das Schutzgut Landschaft 

Umweltziel Quellen 

* allgemeiner Indikator 

** ELER-Indikator 

>  Prüffrage 

Wiederherstellung und Erhaltung des  

Zustands der europäischen Landschaften 

ELER-VO, Priorität LE 4a; 

(Europ. Landschaftskonvention (EUROP. RAT 2000
66

) 

     landschaftliche Vielfalt, Landschaftsbild 

Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit 

sowie des Erholungswertes von Natur und 

Landschaft  (↔Mensch, Biodiversität) 

BNatSchG §1(1)3; LEP BW 

(2002), 1.9; 2.4.1; 5.1.2.3 

> Wie wirkt das Programm im Hinblick 

auf das Ziel zur Wiederherstellung / 

Entwicklung der landschaftl. Identität 

und trad. Kulturlandschaften
67

?   

Erhalt historischer Kulturlandschaften 

(↔Kulturgüter) 

Europ. 

Biodiversitätsstrategie (EU-

KOM 2011b) Ziel 2; 

BNatSchG §1(4); §2, (1) 14 

• Erhalt einer naturraum- und kulturraumty-

pischen Vielfalt
68

 und spezifischer Identität 

der Landschaft 

Naturschutzstrategie BW 

(MLR 2013b) 

• Erhalt kultureller Eigenart des ländlichen 

Raumes(↔Kulturgüter) 
LEP BW (2002), 2.4.1 

     Landschaftszerschneidung 

Verminderung der weiteren Zerschneidung der 

Landschaft als Lebensraum für Tiere und Pflan-

zen und Erholungslandschaft für den Men-

schen (↔Mensch, Biodiversität) 

BNatSchG §1(5); Nat. 

Nachhaltigkeitsstrategie 

(BUNDESREGIERUNG 

2002), II.1; 

Nachhaltigkeitsstrategie 

BW: Ziele zur nachhaltigen 

Entwicklung (UM 2008); 

LEP BW 2002, 1.9; 2.3.1; 

Naturschutzstrategie BW 

(MLR 2013b) 

* LIKI.B1  

Landschaftszerschneidung 

a) Flächenanteil unzerschnittener ver-

kehrsarmer Räume (UZVR) > 100km² an 

der Landesfläche [%] 

b) mittlerer Zerschneidungsgrad [effek-

tive Maschenweite Meff in km²] 

      Flächenversiegelung 

sparsamer Umgang mit Grund und Boden  
BauGB § 1a; Nat. Nachhal-

tigkeits-strategie (BUN-

DESREGIERUNG 2002) Ind. 

4; Nachhaltigkeitsstrategie 

BW: Ziele zur nachhaltigen 

Entwicklung (UM 2008) 

UP BW (2007-2012) (UM 

2007); LEP BW 2002 2.2.3.1 

Naturschutzstrategie BW 

(MLR 2013b) 

*LIKI.D1 

Flächenverbrauch 

a) Zunahme der Siedlungs- und Ver-

kehrsfläche, gleitendes Vierjahresmittel 

[ha/Tag] 

b) Anteil der Siedlungs- und Verkehrsflä-

che an der Landesfläche [%] 

Reduzierung der Zunahme der Siedlungs- und 

Verkehrsfläche von 130 auf 30 ha/Tag (2000 

bis 2020; Wert für 2010: 87 ha/Tag)  

                                                           
66  Das Europäische Landschaftsübereinkommen ist seit März 2004 in Kraft, Deutschland hat es bisher nicht 

unterzeichnet 
67  wie z.B. für Baden-Württemberg charakteristischen Streuobstwiesen, Zwergstrauch-, Ginster- und 

Wacholderheiden, Trocken- und Magerrasen, Gebüsche trockenwarmer Standorte,  Krummholzgebüsche, Feldhe-

cken, Feldgehölze, Trockenmauern etc. 
68  u.a. Habitatvielfalt und regional unterschiedlich ausgeprägte Biodiversität (Naturschutzstrategie BW: MLR 

2013b) 
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Tabelle 9 f: Ziele und Indikatoren für das Schutzgut Menschen/menschliche 
Gesundheit 

Umweltziel Quellen 

* allgemeiner Indikator 

** ELER-Indikator 

>  Prüffrage 

Sicherung einer Umwelt, die ein Höchst-

maß an Wohlbefinden ermöglicht 

Europ. Charta Umwelt und Gesundheit (1989); 

Nat. Nachhaltigkeitsstrategie (2002)  

Lebensqualität, Attraktivität ländlicher Räume, Freizeit- und Erholung 

Sicherung von Landschaftsräumen als Vo-

raussetzung für Erholung und Freizeit 

(↔Landschaft) 

BNatSchG §1(1)3;  Nat. 

Nachhaltigkeitsstrategie 

(BUNDESREGIERUNG 

2002), II.1; LEP BW 

(2002), 2.4.1 

> Wie wirkt sich das Programm im 

Hinblick auf das Ziel zur Sicherung 

von Erholungsräumen und Erhöhung 

ihrer Attraktivität? 

Schutz und Zugänglichkeit für die Erholung 

geeigneter Flächen in der freien Land-

schaft in Siedlungsnähe (↔Landschaft)  

BNatSchG §1(4)2 

Schaffung flächendeckend vielfältigen 

Möglichkeiten von Naturerfahrung und 

Naturerlebnis (↔Landschaft) Naturschutzstrategie 

BW (MLR 2013b) Erhöhung der Attraktivität der Agrarland-

schaften für Erholung suchende Menschen 

(↔Landschaft) 

Verminderung der weiteren Zerschnei-

dung der Landschaft als Lebensraum für 

Tiere und Pflanzen und Erholungsland-

schaft für den Menschen  (↔Landschaft) 

BNatSchG§1(5); Nat. 

Nachhaltigkeitsstrategie 

(BUNDESREGIERUNG 

2002), VII;  

Nachhaltigkeitsstrategie 

BW: Ziele zur nachhalti-

gen Entwicklung (UM 

2008); Naturschutzstra-

tegie BW (MLR 2013b); 

LEP BW 2002, 1.9; 2.3.1 

*LIKI.B1  

Landschaftszerschneidung 

a) Flächenanteil unzerschnittener 

verkehrsarmer Räume (UZVR) > 

100km² an der Landesfläche [%] 

b) mittlerer Zerschneidungsgrad 

[effektive Maschenweite Meff in 

km²] 

Sicherung und Verbesserung von Lebens-

qualität durch Entwicklung der ländlichen 

Räumen (u.a.); Stärkung der Eigenart der 

ländlichen Räumen 

Nat. Nachhaltigkeitsstra-

tegie (2002), II.2 

 

> Wie wirkt das Programm im Hin-

blick auf das Ziel der Sicherung und 

Steigerung der Lebensqualität im 

ländlichen Raum? 

Menschliche Gesundheit  – Trinkwasserqualität, Lärm, Luftqualität 

Gewährleistung der Genusstauglichkeit 

und Reinheit von Wasser, das für den 

menschl. Gebrauch bestimmt ist  

TrinkwV §1 

WRRL  

chemischer Zustand des Grundwas-

sers  

 

Unterschreitung der Grenzwerte für 

gesundheitsschädl. Stoffe im Trinkwasser 

gem. TrinWV (für Nitrat 50 mg/l, für PSM 

0,0005mg/l)  (↔Wasser) 

 

TrinkwV§6+Anlage 2 
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Umweltziel Quellen 

* allgemeiner Indikator 

** ELER-Indikator 

>  Prüffrage 

Schutz vor gesundheitsschädigenden 

Lärmimmissionen 

EU-Umgebungslärm-RL 

(2002/49/EG); Gesetz 

zur Umsetzung der EG-

Richtlinie 2002/49/EG 

bzw. BImSchG §47; TA 

Lärm 

> Wie wirkt das Programm im Hin-

blick auf das Ziel zum Schutz vor 

gesundheitsschädigenden Lärmim-

missionen (landwirt. Lärmquellen)? 

Schutz vor gesundheitsschädigenden 

Stoffimmissionen (insbes. SO2, NOX, NH3, 

NMVOC)  (↔Luft/Klima) 

EU-Luftqualitäts-RL 

(2008/50/EG); BImSchG 

bzw. 39. BImSchV §33; 

Nat. Nachhaltigkeitsstra-

tegie (BUNDESREGIE-

RUNG 2002) Ind.13; 

Nachhaltigkeitsstrategie 

BW: Ziele zur nachhalti-

gen Entwicklung (UM 

2008) 

> Wie wirkt das Programm im Hin-

blick auf das Ziel zur Vermeidung / 

Verminderung gesundheitsschädi-

gender Stoffimmissionen? (relevant 

v.a. Ammoniak und Feinstaub aus 

der Landwirtschaft)   

Vermeidung und Minderung von Geruchs-

belästigungen (u.a. durch Tierhaltungsan-

lagen, v.a. Ammoniak NH3); Einhaltung 

Immissionswerte IW gem GIRL 

Geruchsimmissions-

Richtlinie BW (GIRL), 

Anlage 1 

> Wie wirkt das Programm im Hin-

blick auf das Ziel zur Vermeidung 

von Geruchsbelästigungen? (u.a. 

Ausbringung Wirtschaftsdünger, 

Tierhaltungsanlagen) 

Verbesserung Hochwasservorsorge und 

Risikomanagement zur Minimierung der 

Risiken für die menschliche Gesundheit 

(…) (↔Kulturgüter) 

EU-HWRM-RL 

(2007/60/EG); 

WHG§73 

> Wie wirkt das Programm im Hin-

blick auf das Ziel zur Verbesserung 

des vorbeugenden Schutzes der 

Bevölkerung vor Hochwasserereig-

nissen, insbes. vor dem Hintergrund 

des Klimawandels?  

 

Verringerung der Auswirkungen von 

Hochwasser auf Menschen 

(↔Kulturgüter) 

Nachhaltigkeitsstrategie 

BW: Ziele zur nachhalti-

gen Entwicklung (UM 

2008)  
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Tabelle 9 g: Ziele und Indikatoren Kultur- und sonstige Sachgüter 

Umweltziel Quellen 

* allgemeiner Indikator 

** ELER-Indikator 

>  Prüffrage 

Schutz und Pflege des Kulturerbes BNatSchG§1(4); BWDSchG §1 

    Kulturdenkmäler, historische Bausubstanz und Kulturlandschaften  

Schutz, Pflege und Erhalt 

von Kulturdenkmälern 

Nat. Nachhaltigkeitsstra-

tegie (BUNDESREGIE-

RUNG 2002), Kap. 3; 

BWDSChG § 1; § 6; (LEP 

BW 2002, 1.4) 

> Wie wirkt das Programm im Hin-

blick auf das Ziel zum Erhalt des Kul-

turerbes?  (Dörfer, Baudenkmäler/ 

histor. Bausubstanz, Kulturland-

schaft/-steile etc.) 

Bewahrung historisch gewachsener Kultur-

landschaften mit ihren Kultur-, Bau- und 

Bodendenkmälern (↔Landschaft) 

BNatSchG §1(4) 

Erhalt einer naturraum- und kulturraum-

typischen Vielfalt und spezifischen Identi-

tät der Landschaft 

Naturschutzstrategie 

BW (MLR 2013b) 

Erhalten regionaler und lokaler Vielfalt der 

Teilräume; Erhalten historisch gewachse-

ner Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur  

LEP BW (2002), 1.11 
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zu Kap. 5 und 6: Schutzgutbezogene Indikatortabellen mit Zahlen und  

Einschätzungen zum derzeitigen Umweltzustand (> Kap. 5), zur Entwicklung bei Nicht-

durchführung des EPLR (> Kap. 5) sowie zu den voraussichtlichen Wirkungen des EPLR 

(> Kap. 6) 

In den folgenden Tabellen wird anhand der jeweils wichtigsten Indikatoren für jedes 

Schutzgut dargestellt, 

1. wie sich die Umweltsituation in Baden-Württemberg gegenwärtig darstellt (aktuellste 

Indikatorenwerte), 

2. wie diese Situation bzw. die sie beschreibenden Indikatoren sich voraussichtlich im Hinblick 

auf die gesetzten Ziele entwickeln werden, sollte das Programm nicht durchgeführt werden 

(Trend bei Nullvariante), 

3. wie die Durchführung des Programms sich voraussichtlich auf die Indikatoren auswirken 

wird.  

(Hinweis: Beurteilt werden die Nettowirkungen des Programms, nicht die Trendentwicklung 

der Indikatoren bei Durchführung des Programms! Um den Unterschied zu verdeutlichen, 

ein Beispiel: Das Programm wirkt sich positiv auf die Population der Feldvögel in der Agrar-

landschaft aus – das ist in der Tabelle unten mit „+“ dargestellt. Das bedeutet nicht, dass 

sich der (Basis-)Indikator „Feldvogelindex“ in Baden-Württemberg auch positiv entwickeln 

wird. Angesichts des anhaltenden negativen Trends ist es fraglich, ob allein die durch das 

EPLR erzielten positiven Effekte den Trend umkehren können. Viele weitere Aspekte und Ein-

flüsse spielen hier eine Rolle.)   

Die Einschätzung erfolgt im Hinblick auf die für Indikatoren definierten Ziele69  (vgl. Kap. 4) 

anhand einer dreiteiligen Skala. Eine differenziertere Bewertungsskala ist aufgrund der großen 

Unsicherheiten bei der Prognose nicht sinnvoll70. 

Hinweise zur folgenden Tabellen 10 a-g 

                                                           
69

  Beispielsweise bedeutet ein „+“ für den Indikator „Brutto-Stickstoffbilanz“, dass diese sich – hinsichtlich des 

Ziels „Reduzierung des Stickstoffüberschusses“ – verringert. „+“ und „–“ drücken damit nicht grundsätzlich ei-

ne Zu- bzw. Abnahme des Indikators aus, sondern sind immer in Bezug auf das Ziel zu betrachten!   
70

  So ist z. B. schon der Ist-Zustand, auf den sich die Trendabschätzung bezieht, in manchen Fällen nur unzurei-

chend bekannt. Darüber hinaus sind die Wirkzeiträume einzelner Maßnahmen z. T. sehr unterschiedlich und 

deren Einschätzung mit Unsicherheiten behaftet (wenn z. B. bisher geförderte Bodenschutz-Maßnahmen ent-

fallen, ist in Steillagen auf Ackerflächen sofort mit erhöhten Erosionsraten zu rechnen, während bei der Auf-

gabe der Grünlandextensivierung ein Prozess des Artenrückgangs zu erwarten ist, der sich über viele Jahre 

hinziehen kann). 

↗ Der Indikator wird sich voraussichtlich positiv entwickeln. 

→ Voraussichtlich wird keine wesentliche Veränderung des Indikators eintreten. 

↘ Der Indikator wird sich voraussichtlich negativ entwickeln. 

+ positive zu erwartende Wirkungsbeiträge für den Indikator 

o keine zu erwartende Wirkungsbeiträge für den Indikator 

− negative zu erwartende Wirkungsbeiträge für den Indikator 
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zu Kap. 5 und 6 – Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Tabelle 10 a: Schutzgut Biologische Vielfalt – Zustand relevanter Indikatoren,  
Trendentwicklung der Indikatoren bei Nichtdurchführung des EPLR und voraussichtliche Net-
towirkungen des Programms 

Indikator 

* allg. Indikator, ** ELER-Monitoring 

> Prüffrage 

derzeitiger Zustand 
(> Kap. 5) 

Trendent-
wicklung 

ohne EPLR 
(> Kap. 5) 

Netto-
wirkung 
des EPLR 
(> Kap. 6) 

*Feldvogel-Index [Indexwert] für  BW liegen noch keine Daten vor71    ↘ +/o 

Biodiversität in den Agrarökosyste-

men/Kulturlandschaft  

(> Erhaltung der Biodiversität, Zunahme 

und  Sicherung des „günstigen Erhaltungs-

zustands“ der  für die Agrarökosyste-

men/Kulturlandschaften typischen Arten; 

 > Erhaltung der in der Agrarlandschaft 

gefährdeten/bedeutenden Arten und ihrer 

Lebensräume  

(zahlenmäßig nicht erfasst) ↘ + 

*Anteil ökolog. wertvoller Flächen an LF 

(HNV) [%] 

BW (2009): 16,8 % der LF; davon 19% mit 

äußerst hohem Naturwert , 40 % mit sehr 

hohem Naturwert und 41 % mit mäßigem 

Naturwert  72 

→ / ↘ +/o 

*Grünlandanteil an LF [ha und Anteil LF] BW (2012): 539.800ha = 38 %73 → / ↘ +/o 

**AUM mit positiver Biodiversitätswirkung 

[ha, % an gesamter  LF]  

BW (Stand 12/2011): AUM insgesamt 

1.233.331 ha = 85,9 %74  
↘ + 

*Erhaltungszustand der FFH-LRT [% von 

günstigem, unzureichendem, schlechtem 

Zustand] 

 

 

 

BW (2013): 54 FFH-Lebensraumtypen: 

„Günstiger Zustand“ 35,8 %, „unzurei-

chender Zustand“ 39,6 %, „schlechter“ 

Zustand 18,7 %; Rest: unbekannter Zu-

stand75 

→ / ↘ +/o 

*Erhaltungszustand der FFH-Arten [% von 

günstigem, unzureichendem, schlechtem 

Zustand] 

BW (2013): „Günstiger Zustand“ 42,6 %, 

„unzureichender Zustand“ 27,0 %,  

„schlechter Zustand“ 23,0 %; Rest: unbe-

kannter Zustand76 

→ / ↘ +/o 

                                                           
71  vgl. SÖA BW (MLR 2013a). Das durchgeführte Monitoring der Brutvogelarten im Zeitraum 1980-2004 für die 

Rote Liste der Brutvogelarten Baden-Württembergs zeigte, dass Bestände mancher Feldvogelindikatorarten 

schon erlöschen (wie Uferschnepfe) oder um mehr als 50 % zurückgegangen sind (wie Feldlerche, Grauam-

mer, Heidelerche, Kiebitz); bei Goldammer und Neuntöter wurde die Abnahme zwischen 20 und 50 % festge-

stellt (vgl. LUBW 2007a; UBA 2012). Bei Rotmilan wurde eine Zunahme zwischen 20-50 % und bei Steinkauz 

eine Zunahme um mehr als 50 % verzeichnet (LUBW 2007a). Das Monitoring im Jahr 2008 bestätigte dramati-

schen Rückgang der Feldlerche und den negativen Trend für Goldammer (70 % des Referenzwertes für 1999) 

(vgl. IfLS et al. 2010). 
72  vgl. IfLS et al. (2010) 
73

  StLA BW (2012a, Stand 2012) 
74  vgl. MLR (Hrsg., 2012) 
75  vgl. LUBW (2013) 
76  vgl. LUBW (2013) 
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Biotopverbund (>Verbesserung der Bio-

topvernetzung) 

(**Zunahme Flächenanteil Biotopverbund-

elemente [ha]) 

zahlenmäßig nicht erfasst 

(BW (2011): 6.000 ha77) 
→ / ↘ +/o 

Genetische Vielfalt in der LW (>Erhaltung 

und Förderung der regionaltypischen gene-

tischen Vielfalt der Nutztierrassen) 

BW (2007-2011): Förderung regionaltypi-

scher Nutztierrassen: 10.144 GV78 
↘ + 

*Baumartenzusammensetzung: Verteilung 

Baumartengruppen an der Waldfläche  

[% Nadel-, Laub-, Mischwald] 

BW (2002): 23,9 % Nadel-, 7,5 % Laub-, 

68,6 % Mischwald79  
→ + 

*Anteil  ökologisch wertvoller forstwirt-

schaftlichen Flächen (HNV) [%] 

BW (2002): %  19,3 %, naturnah, 29,2%, 

sehr naturnah80  
→ / ↘ +/o 

Gefährdete/bedeutende Arten im Wald 

und ihre Lebensräume (>Erhaltung der in 

BW gefährdeten/bedeutenden Arten und 

ihrer Lebensräume) 

(zahlenmäßig nicht erfasst) → / ↘ +/o 

*Zustand Waldökosysteme: Anteil geschä-

digter Bäume in Entlaubungsklasse 2-4 [%] 

BW (2012): insges. 36 % in Schadstufe 2-

481  
→ / ↘ +/o 

*Volumen starkes Totholz in Wäldern [m³] 

Totholzvorräte in Wäldern [m³/ha] 

 

BW(2002): Überdurchschnittliche Totholz-

vorräte: 19,1 m³/ha
82

 ; Privatwald: rund 15 

m³/ha
83

;  

 (2008): Rückgang der Totholzvorräte auf 

Bundesebene für alle Waldbesitzkategorien 

(keine konkreten Daten)
84

 

→ / ↘ + 

* Anteil Waldfläche mit Bewirtschaftungsver-

trägen zur Verbesserung der Biodiversität [ha 
2012: 23.877 ha

85
 (ohne Flächen im Rah-

men von Natura-2000) 
↘ + 

*ökologischer Zustand oberird. Gewässer > siehe Schutzgut „Wasser“ ↘  

                                                           
77  vgl. DIETERICH, M. & KANNENWISCHER, N. (2012) 
78  vgl. MLR (Hrsg., 2012) 
79

  vgl. SÖA BW (MLR 2013a) (Kap. 3.6.1) (auf Grundlage der Bundeswaldinventur II); die häufigsten Bau-

marten sind Fichte (38 %), Buche (21 %), die Gruppe der Hartlaubhölzer Esche, Ahorn, Hainbuche (10 %) 

und die Eichenarten (7 %). In den letzten Jahren verliert die Fichte an Fläche, womit sich die Baumarten-

zusammensetzung zugunsten der Laubbäume entwickelt. 
80

  vgl. BWI II (BMELV 2002)  
81

  vgl. FVA (Hrsg., 2012)  
82 

   In den sturmbetroffenen Bundesländern sind vor allem große Anteile liegenden Totholzes vorhanden, der aus 

der Naturschutzsicht weniger wertvoll als „stehendes Totholz“ ist. Hier ist allerdings eine Unterscheidung von 

Waldflächen ohne Sturmholzanfällen und solchen mit Sturmholz nötig: Totholzwert für liegendes Totholz ab 1 

m Länge und stehendes Totholz der nicht vom Sturm betroffenen Flächen betrug 1999 in BW 8,5 m3/ha und 

auf Sturm-Flächen liegt dieser Wert bei 35,8 m3/ha, was den Landesmittelwert deutlich erhöht (vgl. REIF et al. 

2005). 
83  vgl. BWI II (BMELV 2002); BITTLINGMAIER, L. & RIEDEL, PH. (2010): Die Totoholzvorräte in Privatwäldern: Nicht-

Sturmflächen: 11,7 m³/ha; Sturmflächen: 43,6 m³/ha 
84  vgl. BITTLINGMAIER, L. & RIEDEL, PH. (2010)  
85  MLR (2013): MEPL 2007-2013 – 6. Jährlicher Zwischenbericht 2012 Baden-Württemberg. Stuttgart 
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zu Kap. 5.2 und 6 – Boden 

Tabelle 10 b:  Schutzgut Boden – Zustand relevanter Indikatoren, Trendentwicklung der 
Indikatoren bei Nichtdurchführung des EPLR und voraussichtliche  
Wirkungen des Programms 

* allg. Indikator, ** ELER-Monitoring 
> Prüffrage 

derzeitiger Zustand 
   (> Kap. 5)  

Trendent-
wicklung 

ohne EPLR 
(> Kap. 5) 

Netto- 
wirkung  
des EPLR 
(> Kap. 6) 

Natürliche Bodenfunktionen (>Vermei-

dung von Beeinträchtigungen) 
(zahlenmäßig nicht erfasst) → / ↘ + 

* Humusgehalt: Geschätzte Menge an 

Kohlenstoff in LF [t] 
D 2009: 22,6 Mio. t

86
 ↘ + 

* Humusgehalt: Durchschnittlicher Anteil 

org. Kohlenstoffs [g/kg] 
D 2009: 12,4 g/kg

87
 ↘ + 

*geschätzter Bodenabtrag durch Erosion 

[t/ha/a] 
BW (2011): 3,8 t/ha/a

88
 → / ↘ + 

*Durch Bodenerosion betroffene Acker-

fläche: Fläche mit Bodenabtrag > 11 

t/ha/a [ha] und Anteil an ges. AF [%] 

BW (2006-2007): 223.000 ha = 12 %
89

 → / ↘ + 

*Flächenanteil  unter Bewirtschaftungs-

verträgen zum Schutz vor Wassererosion   

 [ha, % an ges. AF] 

a) BW (2009): 305.088 ha =  32,1 % der 

AF
90

  ↘ + 

*Brutto-Stickstoffbilanz: N-Überschuss  

[kg/ha N] 

 BW (2005-10): 69 kg/ha N
91

  

 
→ / ↘ + 

*Ammoniak-Emissionen der LW [Tsd. t 

NH3/Jahr]  

BW (2008): 41,3 Tsd. t NH3 (94,2 % der 

Gesamtammoniakemissionen)
92

 
 → / ↘ o 

*Anteil Fläche unter Verträgen zur  

Verbesserung der Bodenwirtschaft 

a)Anteil LF [%], b) Anteil Waldfläche [%]* 

a) BW (2011): 66,3 % der LF 

(934.692,5 ha) 
93

   

b) BW (2011): 5,8 %der WF (70.525 ha)
94

  

↘ + 

                                                           
86

  Europäische Kommission (2013): Datenbank zu Kontextindikatoren für den Einsatz des ELER, Stand September 

2013 
87

  Europäische Kommission (2013): Datenbank zu Kontextindikatoren für den Einsatz des ELER, Stand September 

2013 
88

  vgl. LGRB (2011): Kalkulation MEKA Erosion. Unveröffentl.  
89  European Evaluation Network for Rural Development: Common Context indicators for rural development 

program 2014-2020; CI 43 Soil erosion, regional Data, Stand 23.04.2013 (aus dem Protokoll über die Sitzung 

des Evaluierungsauschusses am 30.04.2013 in Brüssel) 
90  Gemäß IfLS et al. (2010) wurden bis 2009 die Maßnahmen zur Verbesserung der Bodenqualität auf 1.220.353 

ha unterstützt; der Maßnahmenanteil zum Schutz vor Wassererosion betrug 25 %; wenn der 25%-Anteil fort-

gesetzt wurde, könnte sich der Flächenanteil mit AUM zum Schutz von Wassererosion bis 2011 auf etwa 38,1 

% des Ackerlandes belaufen. Berechnung des %-Anteils auf der Basis von Flächennutzungsdaten des Statisti-

schen Landesamtes Baden-Württemberg (2011). 
91

  vgl. Universität Hohenheim (2012): Bilanzen von potenziell umweltbelastenden Nährstoffen der Land-

wirtschaft in Baden-Württemberg.   
92

  vgl. StLA BW (2012) 
93  Hierbei handelt es sich um die Summe der tatsächlich geförderten Fläche für alle Maßnahmen über MEKA III, 

ohne Doppelzahlungen (924.027 ha), der Maßnahmen in Natura-2000 Gebiete (7.703,23 ha) und der Ver-

tragsnaturschutzmaßnahmen (2.962, 3 ha). (vgl. MLR Hrsg.,  2012) 



Umweltbericht zur SUP MEPL III entera

 

95 

*Anteil Flächen mit ökologischem Landbau an 

der LF [%] 
BW (2011): 8 %

95
 ↘ + 

*a) Zunahme Siedlungs- und Verkehrsfläche, 

gleitendes Vierjahresmittel [ha/d] 

*b) Anteil Siedlungs- und Verkehrsfläche an 

der Landesfläche [%] 

a) BW (2012): 6,7 ha/Tag
96

  

b) BW (2010): 14,1% 
97

 
↘ o 

zu Kap. 5.3 und 6 – Wasser 

Tabelle 10 c: Schutzgut Wasser – Zustand relevanter Indikatoren, Trendentwicklung der 
Indikatoren bei Nichtdurchführung des EPLR und voraussichtliche Wirkun-
gen des Programms 

* allg. Indikator, ** ELER-Monitoring 
> Prüffrage 

derzeitiger Zustand 
   (> Kap. 5)  

Trendent-
wicklung 

ohne EPLR 
(> Kap. 5) 

Netto- 
wirkung  
des EPLR 
(> Kap. 6) 

* Anzahl/Anteil der OWK mit gutem 

chemischen Zustand an der Zahl der 

insgesamt untersuchten OWK [%] 

a) Fließgewässer b) Seen 

a) BW (2013):  0 % aufgrund UQN-RL,  

93,1 % ohne ubiquitäre Stoffe
98

   

b) BW (2009) 50 %; 50 % 

unklassifiziert 

→ + 

*Brutto-Stickstoffbilanz: N-Überschuss 

([kg/ha N] 3-Jahresmittel) 

> siehe Boden  

 
↘ + 

**Verbesserte Wasserwirtschaft: 

 a) LF unter Verträgen zur Verbesserung  

der Wasserwirtschaft [ha, % an LF ges.]  

 

a) BW (2011): 949.340  ha
99

  

 
↘ + 

*Anteil der OWK mit gutem/sehr gutem 

ökologischen Zustand an der Zahl der 

insgesamt untersuchten OWK [%] (nach 

WRRL)  

a) Fließgewässer b) Seen 

a) BW (2013): 0 %; ca. 96 %  

unklassifiziert, Bewertung erfolgt Mit-

te 2014
100

  

b) BW (2009): 50 %; 38,5 % 

unklassifiziert
101

 

↘ + 

                                                                                                                                                                          

 

 
 
94  vgl. MLR (Hrsg., 2012): Zwischenjährlicher Bericht zum MEPL II, Ergebnisindikator der Förderperiode 2007-13 

R.6., Berechnung des %-Anteils auf der Basis von Flächendaten der UGRdL (2011) 
95

   Quelle: LIKI-Indikatorensystem (LANUV 2013 > Ind.15). 
96  vgl. MVI (2012) (http://www.mvi.baden-wuerttemberg.de/ > Das Ministerium > Presse >Pressemitteilungen > 

PM20131011_2) 
97

  Quelle: LIKI-Indikatorensystem (LANUV 2013) 
98  vgl. UM (2013) 
99  Hier die geförderte physische Fläche für AUM, ohne Doppelzahlungen.  
100  vgl. UM (2013) 
101  vgl. UM (2012a) 
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*Grad der Veränderung d. Gewässer-

struktur 

a) für erheblich veränderte Gewässer  

b) für nicht erheblich veränderte Gewäs-

ser [7 Klassen; 1= unverändert / 7 = voll-

ständig verändert, Mittelwert]  

BW (2009):  

a) 5,44  (stark verändert)  

b) 3,68 (deutlich verändert)
102

 

 

↘ + 

*Anteil Querbauwerke mit guter fisch-

ökolog. Durchgängigkeit in Fließgewäs-

sern [%] 

BW (2009): 25,99%
103

 

 
↘ + 

Rückhalteflächen (> Verbesserung Was-

serrückhalt in der Fläche, Wiedergewin-

nung Überschwemmungsgebiete) 

(zahlenmäßig nicht erfasst) → / ↘ + 

*chemischer Zustand Grundwasser: An-

teil GWK mit gutem chemischen Zustand 

an der Landesfläche [%] 

BW (2013): 82 % 
104

 

 
↘ + 

*Anteil GW-Messstellen mit Nitratgehalt 

a) > 25mg/l [%]   b) > 50mg/l [%] 

a) BW (2011): 35% 

b) BW (2011): 6,2 %
105

  
↘ + 

* Verschmutzung mit PSM  

[% Messstellen mit PSM-Anteil über  

EU-Qualitätsstandards] [%] 

BW (2009):  keine gefährdete GWK
106

  

BW (o.J.): Messstellen > 0,1 µg/l: < 1 

% 
107

 

↘ + 

*mengenmäßiger Zustand des Grund-

wassers: Anteil GWK mit gutem men-

genmäßigen Zustand an GWK insges. [%] 

BW (2009):  100%  in "gutem Zu-

stand"
108

 
→ + 

*Wasserverbrauch: Verbrauchte Was-

sermenge zur Bewässerung der Böden  [ 

m
3
] 

BW(2010): 14,1 Mio m
3109

 → / ↘ o 

**Effizienzsteigerung in der landwirt-

schaftlichen Wassernutzung:  Im Rah-

men von ELER-Projekten eingesparte 

Wassermenge in der LW  

(Menge eingesparten Wassers [m³]) 

(neuer gemeinsamer Indikator, in der 

laufenden Förderperiode nicht erho-

ben) 

→ + 

                                                           
102  vgl. LIKI-Indikatorensystem (LANUV 2013) 
103  vgl. LIKI-Indikatorensystem (LANUV 2013) 
104  vgl. UM (2013) 
105  vgl. LIKI-Indikatorensystem (LANUV 2013) 
106  vgl. UM (2012a): Belastungen mit PSM treten in Baden-Württemberg nur lokal auf. 
107

  vgl. LUBW (Hrsg., 2012a): Überschreitungen des Werts 0,1 μg/l werden durch 9 zugelassene und 6 nicht mehr 

zugelassene Wirkstoffe sowie 2 Metaboliten verursacht. 
108  vgl. UM (2012a) 
109  European Evaluation Network for Rural Development: Common Context indicators for rural development 

program 2014-2020; CI 39 Water abstraction in agriculture, regional Data, Stand 23.04.2013 (aus dem 

Protokoll über die Sitzung des Evaluierungsauschusses am 30.04.2013 in Brüssel) 
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zu Kap. 5.4 und 6 – Luft, Klima 

Tabelle 10 d: Schutzgut Klima, Luft – Zustand relevanter Indikatoren, Trendentwicklung 
der Indikatoren bei Nichtdurchführung des EPLR und voraussichtliche 
Wirkungen des Programms 

* allg. Indikator, ** ELER-Monitoring 

> Prüffrage 

derzeitiger Zustand 
   (> Kap. 5)  

Trendent-
wicklung 

ohne EPLR 

(> Kap. 5) 

Netto- 
wirkung  
des EPLR 
(> Kap. 6) 

*Ammoniakemissionen aus der Landwirt-

schaft [Tsd. t NH3/Jahr] 
BW: (2009): 41,9 Tsd. t NH3

110
  → + 

*Treibhausgasemissionen aus der LW [t 

CO2-Äq und % an ges. THG-Emissionen] 

a) BW (2009): 4,8 Mio.t CO2-Äq. = 6,1 

%
111

  
→ + 

*Methanemissionen  (CH4) aus der LW  

[t CO2-Äq und % an ges. gesamten CH4-

Emissionen ] 

BW (2010): 2,07 Mio.t CO2-Äq = 58%
112

 → + 

*Lachgasemissionen  (N2O) aus der LW  

[t CO2-Äq und % an ges. gesamten N2O-

Emissionen ] 

BW (2010): 2,7 Mio.t  CO2-Äq 

= 77, 9%
113

 
→ + 

*Entwicklung der Waldfläche: 

durchschnittl. jährliche Zunahme von 

Wald- und sonstigen bewaldeten Flächen 

[ha/a] 

BW (2002-2012): + 300ha/a
114

 → + 

*Kohlenstoffspeicherung im Wald: in Wäl-

dern festgelegter Kohlenstoff in lebender 

Biomasse/Bäume und am Waldboden [t C] 
 BW (2002): 618 Mio. t CO2

115
 → / ↘ + 

>Entwicklung Dauergrünland [ha] (CO2-

Speicherung, Vermeidung von THG: > Wie 

wirkt das Programm im Hinblick auf das Ziel 

zum Erhalt und zur Entwicklung von DGL?) 

BW (2012): 539.800 ha DGL  

= 38 % der LF
116

  
→ / ↘ + 

Schutz und Wiederherstellung von Mooren  

[ha] (CO2-Speicherung, Vermeidung von 

THG: > Wie wirkt das Programm im Hinblick 

auf das Ziel zum Erhalt und zur Renaturie-

rung von Mooren? 

BW (2010): 1.900 ha naturnahe Moo-

re; 40.000 ha gestörte Moore
117

  

BW(2012): 38.000 ha Moorfläche
118

 

 

↘ o 

                                                           
110  vgl. StLA BW (2012a), Stand Oktober 2012  
111  vgl. StLA BW (2012a), Stand Oktober 2012  
112

  vgl. StLA BW (2012a): Vorläufige Werte für 2010 in t, hier eigene Berechnung in t CO2-Äq. 
113

  vgl. StLA BW (2012a): Vorläufige Werte für 2010 in t, hier eigene Berechnung in t CO2-Äq. 
114

  MRL 2012 (www.mlr.baden-wuerttemberg.de > Wald > Waldland Baden-Württemberg)  
115  Die Kohlenstoffvorräte je ha Waldfläche betrugen 2002 129,8 t C und sollten sich gemäß PISTORIUS (2007) bis 

2012 auf 185,8 t erhöhen (vgl. PISTORIUS et al. 2006, PISTORIUS 2007. Die CO2-Bindungswirkung der Waldböden 

wurde für Baden-Württemberg nach dem YASSO-Modell für das Jahr 2002 je Hektar Waldfläche auf 135,4 t C 

bzw. für gesamte Waldfläche auf 179,2 Mio. t C berechnet (PISTORIUS S et al. 2006).   
116

  vgl. StLA BW (2012a) 
117  vgl. BUND (Hrsg., 2010): Moorschutz - Ein Beitrag zum Klima- und Naturschutz; der Anteil der Moore an Na-

turschutzgebieten beträgt 2010 etwa 22 %, potenzielle Fläche an Moorböden beträgt etwa 52.000 ha (vgl. 

ROHL & REIDL 2010). 
118  vgl. UM (2012): Moorkataster Baden-Württemberg (http://www.themenpark-umwelt.baden-wuerttemberg.de > 

Unsere Umwelt > Moore (Die Kartierung wurde in den Gebieten Baden-Württembergs, in denen Moore häufig 

vorkommen, 2012 abgeschlossen.) 
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* Energie- und Biomassepflanzen [ha oder 

% an der gesamten LF]119 

BW (2008): 9 % der LF 

BW (2010): 10 % der LF
120

 

 

→ / ↗ o 

*Erneuerbare Energien: Anteil EE am PEV 

[%] 
BW (2010): 10,5 %

121
 ↗ o 

*EE aus LW: Produktion von EE aus a) Land- 

und b) Forstwirtschaft [kToe] 

D 2010: a) 8.944,5 kToe; b) 12.230,0 
kToe

122
 

↗ o 

Direkter Energieverbrauch in Land-, Forst-

wirtschaft, Fischerei [Terajoule] 

BW(2006): 12.656 Terajoule (Index-

wert: 84,54; 1995 = 100)
123

 
↘ + 

*Energieverbrauch in der a) Land- / Forst-

wirtschaft   b) in der Ernährungswirtschaft  

[t ROE (kToe)]   

> Wie wirkt das Programm im Hinblick auf 

das Ziel zur Energieeinsparung? (z.B. durch 

Wärmedämmung/ -rückgewinnung etc.) 

(zahlenmäßig nicht erfasst) (neuer gemein-

samer Indikator, in der laufenden Förderpe-

riode nicht erhoben) 

→ / ↗ 

(Relevanz 

EFRE) 

+ 

 
  

                                                           
119

  Die Erzeugung erneuerbarer Energien wurde bisher über innovative LEADER-Projekte gefördert (z.B. 

Stärkung erneuerbarer Energien über LEADER-Aktionsgruppe im Mittleren Schwarzwald) (vgl. MLR Hrsg., 

2012) 
120   vgl. BUND Landesverband BW (2011b); im Jahr 2012 wurde 7 % der LF (94.000ha) für die Biogasproduktion 

bewirtschaftet (vgl. NBBW Hrsg., 2012). 
121  LIKI-Indikatorensystem (LANUV 2013) 
122

  Europäische Kommission (2013): Datenbank zu Kontextindikatoren für den Einsatz des ELER, Stand September 

2013 
123  Umweltökonomische Gesamtrechnungen der Länder (StÄ 2012) 
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zu Kap. 5.5 und 6 – Landschaft 

Tabelle 10 e: Schutzgut Landschaft – Zustand relevanter Indikatoren, Trendentwicklung 
der Indikatoren bei Nichtdurchführung des EPLR und voraussichtliche 
Wirkungen des Programms 

* allg. Indikator, ** ELER-Monitoring 

> Prüffrage 

derzeitiger Zustand 
   (> Kap. 5)  

Trendent-
wicklung 

ohne EPLR 
(> Kap. 5) 

Netto- 
wirkung  
des EPLR 
(> Kap. 6) 

Bedeutung/Entwicklung der land-

schaftlichen Identität (> Erhalt/ Wieder-

herstellung der von den durch traditionelle 

Nutzung geprägten Landschaften
124

?) 

(zahlenmäßig nicht erfasst) ↘ + 

*a) Flächenanteil unzerschnittener ver-

kehrsarmer Räume (UZVR)  > 100km² an 

der Landesfläche [%] 

*b) mittlerer Zerschneidungsgrad [effek-

tive Maschenweite Meff in km²] 

a) BW (2005): 8,32 %,  

b) BW (2005): 41,7 Meff [km²] 
125

 
↘ + 

Flächenversiegelung [ha/d] vgl. Schutzgut „Boden“  ↘ o 

 

zu Kap. 5.6 und 6 – Menschen, menschliche Gesundheit 

Tabelle 10 f: Schutzgut Mensch – Zustand relevanter Indikatoren, Trendentwicklung 
der Indikatoren bei Nichtdurchführung des EPLR und voraussichtliche 
Wirkungen des Programms 

*allg. Indikator, **ELER-Monitoring 
> Prüffrage 

derzeitiger Zustand 
   (> Kap. 5) 

Trendent-
wicklung 

ohne EPLR 
(> Kap. 5) 

Netto- 
wirkung  
des EPLR 
(> Kap. 6) 

Ländliche Erholungsräume (>Entwicklung 

im Hinblick auf das Ziel zur  Sicherung von 

Erholungsräumen und Erhöhung ihrer At-

traktivität für die Erholungssuchenden?) 

(zahlenmäßig nicht erfasst) → / ↘ + 

Landschaftszerschneidung 
Siehe Schutzgut „Bo-

den“/„Landschaft“ 
↘ + 

Lebensqualität (> Sicherung und Steigerung 

der Lebensqualität durch die Entwicklung 

der ländlichen Räume?) 

 

 

(zahlenmäßig nicht erfasst) ↘ + 

*Grundwasserqualität (Nitratgehalt im 

GW) 
siehe Schutzgut „Wasser“ ↘ + 

                                                           
124  wie z.B. für Baden-Württemberg charakteristische Streuwiese, Zwergstrauch-, Ginster- und Wacholderheiden, 

Trocken- und Magerrasen, Gebüsche trockenwarmer Standorte,  Krummholzgebüsche, Feldhecken, Feldge-

hölze, Trockenmauern etc. 
125

  vgl. LIKI-Indikatorensystem (LANUV 2013 > Ind.10) 
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gesundheitsschädigende Stoffimmissionen 

(>Schutz vor gesundheitsschädigenden 

Stoffimmissionen aus der LW?) 

(zahlenmäßig nicht erfasst)  → + 

Geruchsbelästigung durch die LW (Wirt-

schaftsdünger, Tierhaltungsanlagen) (> 

Entwicklung im Hinblick auf das Ziel zur 

Vermeidung von Geruchsbelästigungen?) 

(zahlenmäßig nicht erfasst) → / ↘ o 

Maßnahmen zum vorbeugenden Hoch-

wasserschutz (>Entwicklung im Hinblick 

auf das Ziel zur Verbesserung des vorbeu-

genden Schutzes der Bevölkerung vor 

Hochwasserereignissen)?  

(zahlenmäßig nicht erfasst) ↘ + 

 

zu Kap. 5.7 und 6 – Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

10 g: Schutzgut Kultur – Zustand relevanter Indikatoren, Trendentwicklung der 
Indikatoren bei Nichtdurchführung des EPLR und voraussichtliche Wirkun-
gen des Programms 

* allg. Indikator, ** ELER-Monitoring 

> Prüffrage 

derzeitiger Zustand 
   (> Kap. 5) 

Trendent-
wicklung 

ohne EPLR 
(> Kap. 5) 

Netto- 
wirkung  
des EPLR 
(> Kap. 6) 

Zustand des Kulturerbes (>Pflege / Erhal-

tung des Kulturerbes?   
(zahlenmäßig nicht erfasst) → / ↘ + 

> Erhalt alter Nutztierrassen vgl. Schutzgut Biologische Vielfalt ↘ + 
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zu Kap. 6.2: Erläuterungen zu den wesentlichen Abschichtungsinstrumenten 

 

� Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) soll durch frühzeitige und umfassende Ermitt-

lung der umweltrelevanten Auswirkungen eines Vorhabens der Optimierung einer Ent-

scheidung unter Umweltgesichtspunkten und Information der Öffentlichkeit dienen. Sie 

dient damit der Folgenabschätzung und Steuerung von Projekten. Rechtsgrundlagen sind 

die Richtlinie 85/337/EWG und deren Umsetzung in deutsches (UVPG) Recht. Das Baden-

Württembergische Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (LUVPG, BW) regelt Nä-

heres. Die Umweltverträglichkeitsprüfung ermittelt, beschreibt und bewertet die Auswir-

kungen auf dieselben Schutzgüter wie die die SUP. Die Schutzgüter des UVPG sind insofern 

umfassender als die der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung.  

� Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung hat schwerpunktmäßig das Ziel, durch die Vor-

gabe von Rechtsfolgen Beeinträchtigungen der Umwelt zu bewältigen, indem sie vermieden 

oder ausgeglichen werden. Ist das nicht möglich, sind die betroffenen Funktionen zu erset-

zen. Sie dient damit der Folgenbewältigung von Projekten. Seit 2010 ist die Eingriffsrege-

lung im Bundesnaturschutzgesetz mit einem abweichungsfesten Kern und nur noch gerin-

gem Spielraum für die Länder verankert. In Bauleitplänen ist die Eingriffsregelung nach den 

Vorschriften des Baugesetzbuches anzuwenden (BauGB). Bei der Eingriffsregelung sind die 

fachgesetzlichen und fachwissenschaftlichen Bewertungsmaßstäbe des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege für die Schutzgüter Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Klima/ Luft und 

Landschaftsbild heranzuziehen. Die Anwendung der Eingriffsregelung bedarf eines Eingriffs 

auf Grund einer behördlichen Entscheidung, Anzeige oder Durchführung. Bei Vorhaben wie 

der Flurneuordnung oder der Bauleitplanung ist dies grundsätzlich gegeben.  

� Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) und Vogelschutz-Richtlinie (Vogelschutz-RL) sind 

mit der Zielrichtung erlassen worden, ein europäisches Schutzgebietssystem zu schaffen. 

Mit diesem auch als Europäisches ökologisches Netz „Natura 2000“ bezeichneten System 

soll die Sicherung der Artenvielfalt in Europa gewährleistet werden. Der ökologische Zu-

stand der Natura 2000-Gebiete darf nicht verschlechtert werden. Mit der Verträglichkeits-

prüfung nach § 34 BNatSchG bzw. gemäß den Bestimmungen des Art. 6 Abs. 3 und 4 FFH-RL 

(FFH-Verträglichkeitsprüfung) sollen Beeinträchtigungen dieser Gebiete abgewehrt wer-

den. Zu prüfen sind Maßnahmen sowohl außerhalb als auch innerhalb der Gebiete sofern 

sie den Erhaltungszustand erheblich beeinträchtigen können.  

� Die Berücksichtigung von Umweltbelangen, insbesondere auch durch die Instrumente der 

SUP, UVP und Eingriffsregelung sowie der Prüfungen nach FFH- und Vogelschutzrichtlinien, 

wird im Baugesetzbuch (BauGB) für die vorbereitende (Flächennutzungspläne) und verbind-

liche (Bebauungspläne) Bauleitplanung geregelt. Die Umweltbelange werden in einem 

Umweltbericht dargestellt und bei der Begründung des Bauleitplans herangezogen. Land-

wirtschaftliche Bauten im Außenbereich (§ 35 BauGB) gehören zu den privilegierten Nut-

zungen, die generell zulässig sind, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen. Hierzu 

zählen neben z.B. Betriebsgebäuden oder Stallanlagen auch Einrichtungen zur Nutzung von 

Bioenergie bis zu einer gewissen Größe. Die Eingriffsregelung gilt auch hier im Zusammen-

hang mit der Baugenehmigung. Die Umweltprüfung nach UVPG wird ab einer festgelegten 
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Größe von z.B. Intensivtierhaltungsanlagen durchgeführt. Mögliche negative Wirkungen auf 

den Denkmalschutz werden grundsätzlich bei der Baugenehmigung geprüft. 

zu Kap. 6.5: Tabellarische Übersicht der voraussichtlichen Umweltwirkungen 

 

Tabelle 11: Voraussichtliche Umweltwirkungen des MEPL III bezogen auf  
Budgetanteile  

 

 

Tabelle 12: Zusammenfassung der Maßnahmenwirkungen auf die Schutzgüter auf 
Grundlage der Maßnahmensteckbriefe 

 
  

mit nicht bewerteten 

Umweltwirkungen 

ohne voraussichtlich 

erhebliche 

Umweltwirkungen  

mit voraussichtlich 

erheblichen 

Umweltwirkungen

positive und negative 

Umweltwirkungen

rein positive 

Umweltwirkungen 

Umweltwirkungen 

aufgrund 

synergetischer Effekte

1

2 0,1% 26,1% 23,2% 3,0%

3 0,2% 2,3% 2,3%

4 56,4% 56,4%

5 9,2% 2,0% 7,2%

6 4,4% 0,2%

Gesamt 4,4% 0,5% 94,0% 25,1% 65,9% 3,0%

Priorität
Maßnahmen davon

Budgetanteile der Gesamtmittel (%)

Gesamt Biodiversität Boden Wasser Klima Landschaft Mensch Kultur

nicht bewertet 4,4% nicht bewertet 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4%

unerheblich 0,5% unerheblich 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

neutral 12,2% 7,0% 19,8% 10,3% 11,9% 6,5% 41,3%

negativ 10,9% 16,1% 0,0% 0,0% 10,9% 0,0% 0,0%

positiv und negativ 25% positiv und negativ 2,0% 7,0% 0,0% 0,0% 9,0% 0,0% 0,0%

positiv 38,8% 42,5% 58,6% 76,5% 23,1% 73,7% 52,7%

stark positiv 30,1% 21,3% 15,6% 7,2% 39,1% 13,8% 0,0%
positiv 69%
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zu Kap. 6.1: Maßnahmenbezogene Tabellen mit Einschätzungen zur Wirkdauer und Reversi-

bilität der Wirkungen, zur Erheblichkeit der Wirkungen sowie zur Art der Umweltwir-

kung  

 

In den folgenden Tabellen wird die Einschätzung der Erheblichkeit und der voraussichtlichen 

Auswirkungen der einzelnen Maßnahmen dargestellt, die der zusammenfassenden Bewer-
tung im Kapitel 6.5 zu Grunde liegen.  

Die Bewertung der Erheblichkeit resultiert aus den voraussichtlichen Umweltwirkungen sowie 

dem Umfang bzw. dem Gewicht der Maßnahme (Maßnahmenumfang, Budget-Anteil). Da zum 

Zeitpunkt der Bearbeitung noch kein Indikatorplan vorlag, wurde der Maßnahmenumfang grob 

über Budgetansetzungen und Erfahrungswerte aus dem laufenden Programm abgeschätzt. 

Auch Reversibilität (Umkehrbarkeit) und Dauer der Wirkung spielen für die Beurteilung der 

Erheblichkeit eine Rolle.  

Nur für die als „erheblich“ eingeschätzten Maßnahmen wird eine detaillierte Bewertung der 
voraussichtlichen Wirkungen auf die relevanten Indikatoren und Schutzgüter anhand einer 
sechsteiligen Skala vorgenommen (in einem jeweils zusätzlichen unteren Tabellenteil). Im 
oberen Tabellenteil werden diese Einzelwirkungen unter „Umweltwirkung insgesamt“ zusam-

mengefasst. Positive Wirkungen auf ein Schutzgut werden dabei nicht mit negativen Wirkun-

gen auf ein anderes Schutzgut verrechnet bzw. gegeneinander aufgewogen, um die Gewich-

tung einzelner Schutzgüter zu vermeiden: Sobald (im unteren Tabellenteil) für ein Schutzgut 

eine negative („-“) oder positive („+“) Wirkung festgestellt wurde, wird diese auch in der zu-

sammenfassenden Bewertung „Umweltwirkung insgesamt“ abgebildet. Das zusammenfassen-

de Ergebnis zeigt damit, ob durch eine Maßnahme grundsätzlich positive und/oder negative 

Umwelteffekte zu erwarten sind.  
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Maßnahmensteckbriefe  

 

Legende zu den Maßnahmensteckbriefen 

Wirkdauer 
> eher kurzfristige Wirkung (z.B. fünf Jahre entsprechend Vertragslaufzeit) 

>> eher langfristige Wirkung (über Maßnahmendurchführung hinaus) 

Reversibilität 
der Wirkung 

↔ reversibel (z.B. während der Bauphase, Verlust von Gehölzstrukturen) 

→| irreversibel (z. B. Wegeneubau, Verlust sensibler Biotope oder Arten) 

Erheblichkeit 

� voraussichtlich erhebliche Umweltwirkungen 

o voraussichtlich keine erheblichen Umweltwirkungen 

(�) 
Unter Berücksichtigung synergetischer / kumulativer Effekte voraussichtlich erhebliche 
Umweltwirkungen 

Art der  

Umwelt-

wirkung
126

 

 ++ voraussichtlich sehr positive Umweltwirkungen 

+ voraussichtlich positive Umweltwirkungen 

o voraussichtlich keine erheblichen Umweltwirkungen 

- voraussichtlich negative Umweltwirkungen 

 -- voraussichtlich sehr negative Umweltwirkungen 

+/- 
voraussichtlich sowohl positive als auch negative Umweltwirkungen (positive und negative 

Wirkungen werden nicht miteinander verrechnet!) 

(+) 
bzw. 

(-) 

voraussichtlich indirekte positive bzw. negative Wirkung, die z.B. erst in nachgelagerter 

Wirkkette und/oder im Zusammenwirken mit anderen Maßnahmen des Programms zum 

Tragen kommen 

Budget-Anteil % Anteil an gesamter Fördersumme EPLR (inkl. Leistungsreserve und Techn. Hilfe) 

Die Maßnahmensteckbriefe sind gemäß dem Finanzplan des Programmentwurfs geordnet. 

 

  

                                                           
126

 die 6-teilige Skala wird nur für Bewertung der Indikatoren und Schutzgüter bei den erheblichen Maßnahmen 

verwendet; für die Gesamtschau „Umweltwirkung insgesamt“ wird aufgrund der Prognoseunsicherheiten eine nur 

4-teilige Skala genutzt (Zeichen in Fettdruck) 
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(1) Agrarinvestitionsförderprogramm (AFP) 
 

Maßnahmensteckbrief Code 4.1.1 – Investitionen in Landwirtschaftliche Unternehmen (AFP)  
Art. 17 Investitionen in materielle Vermögenswerte 

Priorität 2a    

Budget-Anteil Reversibilität Wirkdauer Erheblichkeit  Umweltwirkung (insgesamt) 

10,94 % →|, ↔  >> �  +/- 

 

Die Vorhabensart fördert v.a. Betriebsmodernisierungen, die überwiegend im Bereich der Stallneu- und Stallumbauten 

zum Tragen kommen. Darüber hinaus werden Gülle- und Futterlager, Gewächshausanlagen, klimatisierte Hallen zur La-

gerung von Obst und Gemüse sowie Dauerkulturen im Obstbau einschließlich Hagelnetzen gefördert. Das AFP bietet 

finanzielle Anreize für Investitionen zur Energieeinsparung. Als Zuwendungsvoraussetzung gilt die Erfüllung erhöhter 

Anforderungen an Umwelt- und Klimaschutz, wie verbesserte Energieeffizienz, Bau von Güllelagern mit einer Lagerkapa-

zität von mind. 9 Monaten und Abdeckung von Güllebehältern, um gasförmige Ammoniakverluste zu reduzieren. Darü-

ber hinaus müssen bei Stallum- und -neubauten höhere Anforderungen an den Tierschutz erfüllt werden. Im Bereich des 

Verbraucherschutzes wird die Herstellung der Produkte nach anerkannten Lebensmittelprogrammen wie dem Bio-Siegel 

BW oder QZ BW gefördert.  

Investitionen in neue Technologie oder neue Gebäude können sowohl negative (z. B. Bodenversiegelung, Landschafts-

bildbeeinträchtigung durch Stallneubauten) als auch positive Umweltwirkungen (z. B. positive Klimawirkungen durch 

neue Belüftungssysteme, Senkung des Energieverbrauches und der Ammoniak-Emissionen, Verringerung der THG-

Emissionen und der Nährstoffausträge in Gewässer durch den Bau von Güllelagern mit ausreichenden Lagerkapazitäten 

sowie Abdeckung von Güllebehältern) nach sich ziehen. Bodengebundene Tierhaltung sowie eine 9-monatige 

Güllelagerkapazität, die von tierhaltenden Betrieben verlangt wird, tragen zu einem reduzierten Nährstoffaustrag bei. 

Modernisierungsmaßnahmen sind  ferner bedeutsam im Hinblick die Vorbeugung vor belastungsbedingten Gesundheits-

schäden. 

Im Zuge von Modernisierungen und der damit verbundenen Investitionen werden zunächst grundsätzlich die Basis für 

eine Aufrechterhaltung der flächendeckenden Landbewirtschaftung und damit deren (mögliche) „Kombi-Leistungen“ 

geschaffen. Dadurch werden aber i.d.R. auch Produktivitätssteigerungen erzielt, die sekundär zu negativen Wirkungen in 

der Landnutzung führen können (z. B. Rückgang von Weidehaltung des Milchviehs, Silage anstelle von Heunutzung, er-

höhte Schlagkraft und Schnittzahl im Grünland). Insbesondere die biotischen Wirkungen sind in ihrer Komplexität schwer 

abzuschätzen. Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte zeigt jedoch, dass die Betriebsmodernisierung als eine von mehre-

ren Stellschrauben des Agrarstrukturwandels z. B. zum Biodiversitätsverlust beitragen kann (indirekte, aber in der Grö-

ßenordnung nicht abschätzbare Wirkung). Eine weitere biodiversitätswirksame Problematik stellen Hagelnetze dar. Eini-

ge Vogelarten wie Freibrüter, aber auch Insektenarten, die in Kernobstanlagen ohne Hagelschutznetze weit verbreitet 

sind, können durch die Netze benachteiligt werden. Die Populationsdynamik verschiedener Insektenarten, darunter so-

wohl Schädlinge als auch Nützlinge, wird durch die permanenten Netze wesentlich beeinflusst (Verhinderung der Ein- 

und Auswanderung). Die Förderung von Hagelnetzen wird trotz voraussichtlich negativer Umweltwirkungen aufgrund 

des bisher geringfügigen Umfangs sowie ihrer Reversibilität als nicht erheblich beurteilt.  

Da derzeit weder der spätere Umfang einzelner Fördertatbestände noch die genaue Lage von Projekten bekannt ist, 

können negative Wirkungen der Vorhabensart auf einzelne Indikatoren bzw. Schutzgüter nicht ausgeschlossen werden. 

Insgesamt kann die Vorhabensart voraussichtlich sowohl negative als auch positive Umweltwirkungen entfalten. 

Nachgelagerte Instrumente können bei der Einzelprojektumsetzung ggf. für einen Ausgleich der direkten Wirkungen 

sorgen:  

>> UVP, Eingriffsregelung, FFH-Verträglichkeitsprüfung. Seit 2012 sind in Baden-Württemberg nur Vorhaben förderfähig, 

die nach UVPG der Pflicht zur Durchführung einer UVP nicht unterliegen. Aufgrund besonderer örtlicher Gegebenheiten 

können auch die Vorhaben mit geringer Größe oder Leistung nachteilige Umweltwirkungen haben. Die Vorhaben, die die 

Grenzen nach UVPG nicht überschreiten, unterliegen gem. §3c des UVPG jedoch einer standortbezogenen Vorprüfung des 

Einzelfalls. 
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Optimierungshinweise 

 

• Durch die GAK geforderten zusätzlichen Anforderungen in den Bereichen Verbraucherschutz, Umwelt- und Klima-

schutz sind sehr unspezifisch und sollten für eine effektive Wirkung auf die Schutzgüter mit konkreten Vorgaben un-

tersetzt werden, die über den heutigen Standard hinausgehen (bspw. bei Energieverbrauch von Gebäuden oder der 

Abluftreinigungsleistung). 

• Einführung von Auswahlkriterien, die noch stärker die Umweltbelange berücksichtigen. 

• Bodenverbrauch minimieren, Umnutzung statt Neubau fördern.  

• Betriebe, die AFP in Anspruch nehmen, sollten an einer GQS-BW-Schulung oder einer ähnlichen Qualifizierung  teil-

nehmen (entsprechende Empfehlungen enthält die Halbzeitbewertung; die neu geschaffenen Beratungsangebote 

unter Codes 2.1 eignen sich hier für eine Verbindung). 

• Weiterhin positiv wäre die Förderung von Stallbauten für die Mutterkuhhaltung oder extensive Rinderhaltung, um  

eine extensive und naturschonende Bewirtschaftung von artenreichen Grünlandstandorten zu unterstützen.   

 

° Der Bewertung liegt die Annahme zu Grunde, dass sich optimale (optimierte) Güllelagerung grundsätz-

lich positiv auf Brutto-Stickstoffbilanz sowie chemischen Grundwasserzustand (z.B. Nitratgehalt) auswir-

ken kann; die Art der Verteilung der Wirtschaftsdünger, die eine Senkung der Auswaschung von kg N/ha und 

Jahr auch stark beeinflusst, ist dabei aber nicht berücksichtigt.  

  

 
Indikator 

Voraus-
sichtliche 
Wirkung 

Biodiversität - 

* Feldvogel-Index  - 

* Anteil ökolog. wertvoller LF an der gesamten LF (HNV LF)  - 

> Wie wirkt sich die Maßnahme auf das Ziel zur Erhaltung der Biodiversität in den Agrarökosystemen sowie 

Zunahme u. Sicherung des „günstigen Zustands“ der für die Kulturlandschaften typischen Arten aus?  

> Wie wirkt sich die Maßnahme auf das Ziel zur Erhaltung der gefährdeten/bedeutenden Arten und ihrer 

Lebensräume aus?  

- 

Boden +/- 

* Brutto-Stickstoffbilanz   +° 

* Flächenverbrauch  - 

Wasser +° 

* chemischer Zustand Grundwasser +° 

* Brutto-Stickstoffbilanz  +° 

* Nitrat im Grundwasser +° 

Klima +  

* THG-Emissionen aus der LW + 

* Methan- und Lachgasemissionen  aus der LW  + 

* Ammoniak-Emissionen aus der Landwirtschaft  +  

** Energieeinsparung in der LW und Nahrungsmittelverarbeitung +  

* Energieverbrauch in der Land- und Forstwirtschaft insg. + 

Landschaft - 

>  Wie wirkt die Maßnahme im Hinblick auf das Ziel zur Wiederherstellung / Entwicklung der landschaftl. 

Identität und trad. Kulturlandschaften? 

- 

Mensch + 

> Wie wirkt die Maßnahme im Hinblick auf das Ziel zur Vermeidung / Verminderung gesundheitsschädi-

gender Stoffimmissionen?   

+ 

Kultur- und sonstige Sachgüter o 
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(2) Diversifizierung 
 

Maßnahmensteckbrief Code 6.4.1  –Diversifizierung 
Art. 19 Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe und sonstiger Unternehmen 

Priorität 2a  

Budget-Anteil Reversibilität Wirkdauer Erheblichkeit  Umweltwirkung (insgesamt) 

1,67 % →|, ↔ >> �  +/- 

Die Vorhabensart unterstützt Investitionen in Errichtung, Erwerb oder Modernisierung von Gebäuden einschließlich 

technischer Einrichtungen, die dem Ziel der Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Pro-

dukte dienen. Dies umfasst auch Vorhaben mit dem Ziel der Bereitstellung von Dienstleistungen in landwirtschafts- 

und hauswirtschaftsnahen Bereichen, sowie für gastronomische und touristische Zwecke. Bei der Diversifizierung 

handelt es sich häufig um land-touristische, gastronomische oder vermarktungsbezogene Investitionen: Hofläden, 

Bauernhof-Café, Ferienwohnung, Catering-Service. Positive Umwelteffekte können u.a. entstehen durch die Ver-

wendung lokaler Produkte, direkte/regionale Vermarktung und daraus resultierende kurze Wege. 

Weiterhin zuwendungsfähig sind Verarbeitung und Vertrieb von Biomasse zur energetischen Nutzung durch die Endver-

braucher.  Zudem wird die Anlage von Kurzumtriebsplantagen (KUP) auf höchstens 10 ha (pro Antragsteller) mit min. 

3.000 Bäumen pro ha und einer Standzeit von min. 12 Jahren gefördert (vgl. GAK-Maßnahmenentwurf). Gefördert wer-

den ferner allgemeine Aufwendungen im Zusammenhang mit den o.g. Aufwendungen, z.B. Planungs- und Beratungsleis-

tungen.  

Die Errichtung von neuen Gebäuden kann mit Flächen-, Wasser- und Energieverbrauch, Flächenversiegelung sowie Land-

schaftsbildbeeinträchtigungen einhergehen. Die Umnutzung alter Bausubstanz wirkt jedoch positiv auf das Dorf-/Ortsbild 

und die Erhaltung von Sach- und Kulturgütern. Auf das Verkehrsaufkommen ergeben sich sowohl positive (lokale Arbeits-

plätze und Freizeitangebot) als auch negative (überregionaler Fremdenverkehr) Auswirkungen, die jedoch erst nachgela-

gert entstehen und lediglich als marginal eingeschätzt werden.  

Die Förderung von Biomasse-Verarbeitung und -Vertrieb zur energetischen Nutzung durch Endverbraucher dient auf-

grund einer möglichen Minderung von THG-Emissionen insbesondere Klimaschutzzielen.  

Mit der Anlage von KUP wird auf landwirtschaftlichen Flächen eine mehrjährige Vegetation eingeführt, die besonders im 

Hinblick auf das Schutzgut Boden positive Wirkungen entwickelt. Aus Sicht der Artenvielfalt ist durch die Schaffung von 

Strukturen auf ausgeräumten Ackerflächen und in waldarmen Gebieten die Anlage von KUP positiv zu bewerten. Eine 

Gefährdung von Offenlandbiotopen und anderen wertvollen Biotopen (bspw. extensives Grünland) und die damit einher-

gehenden negativen Folgen auf die Biodiversität können nicht ausgeschlossen werden. Die tatsächliche Inanspruchnahme 

dieser Vorhabensart wird vermutlich sehr kleinflächig sein. 

Es wird davon ausgegangen, dass der überwiegende Anteil der Mittel für diese Maßnahme in die Errichtung, den Erwerb, 

die Modernisierung oder den Umbau von Gebäuden investiert werden. Negative Wirkungen insbesondere durch Neubau-

ten werden nicht dominieren, sind aber nicht auszuschließen. Insgesamt ist sowohl von positiven als auch von negativen 
Umweltwirkungen auszugehen. 

Nachgelagerte Instrumente können bei der Einzelprojektumsetzung ggf. für einen Ausgleich der direkten negativen Wir-

kungen sorgen:  

>> UVP, Eingriffsregelung, FFH-Verträglichkeitsprüfung 

Optimierungshinweise 

 

• Bodenverbrauch minimieren,  Maßnahmen im Innenbereich bevorzugen (Flächensparen) 

• Umnutzungsmaßnahmen sollte der Vorrang vor Neubaumaßnahmen gewährt werden. Dabei ist der Schutz von in 

urbanem Umfeld lebenden Arten (z. B Fledermäuse, Eulen) zu gewährleisten. Bei Baumaßnahmen sollte die Energie-

effizienz der Gebäude über den aktuellen Standards liegen.  

• Förderung von KUP auf Ackerflächen bevorzugen; die Nutzung auf naturschutzfachlich wertvollen Biotopen sollte 

ausgeschlossen werden 

• Bei Bestandsbegrünung von KUP statt Herbizideinsatz oberflächliches Mulchen sowie Kompost statt synthetischer 

Düngemittel zur Bodenverbesserung bevorzugen 

• Auf einer Anbaufläche sollten unterschiedliche einheimische Arten angebaut und die KUP sollten nicht großflächig, 

sondern in kleineren Gruppen angelegt werden  
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Indikator 

Voraus-
sichtliche 
Wirkung 

Biodiversität o 

Boden - 

> Wie wirkt die Maßnahme im Hinblick auf das Ziel zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der natürli-

chen Bodenfunktionen? 

- 

* Flächenverbrauch - 

Wasser o 

Klima + 

* Energieverbrauch in der LW und Lebensmittelindustrie (> Entwicklung Energieeinsparung?) + 

* Erneuerbare Energien  + 

* Produktion von EE aus Land- und Forstwirtschaft + 

** Produktion EE aus unterstützen Projekten des ELER + 

Landschaft o 

Mensch + 

> Wie wirkt die Maßnahme im Hinblick auf das Ziel zur Sicherung von Erholungsräumen und Erhöhung 

ihrer Attraktivität? 
+ 

Kultur- und sonstige Sachgüter + 

> Zustand des Kulturerbes (> Pflege / Erhaltung des Kulturerbes?) + 
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(3) Marktstrukturverbesserung 

Maßnahmensteckbrief Code 4.2.1  – Investitionen in Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse 

Art. 17  – Investitionen in materielle Vermögenswerte 

Priorität 2a 

Budget-Anteil Reversibilität Wirkdauer Erheblichkeit  Umweltwirkung (insgesamt) 

3,52 % →| >> � +/- 

 

Ziel der Vorhabensart ist eine verbesserte Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte durch Investitio-

nen, die der Erfassung, Lagerung, Kühlung, Sortierung, der marktgerechten Aufbereitung, Verpackung und Etikettierung 

dienen. Die Verbesserung der Gesamtleistung landwirtschaftlicher Betriebe durch Modernisierungsmaßnahmen steht im 

Fokus der Förderung. Zuwendungsfähig sind Ausgaben für Neu- und Ausbau von Kapazitäten einschließlich technischer 

Einrichtungen sowie für innerbetriebliche Rationalisierung bzw. Modernisierung, z.B. von EDV-Anlagen oder Computer-

software. Die Vorhabensart soll eine nachhaltige Entwicklung des Sektors unterstützen, indem sie insbesondere die Her-

stellung von Qualitätserzeugnissen und die Verbesserung der Ressourcen- und Energieeffizienz fördert.  

Neue Technologien bergen das Potenzial zu ressourcenschonender Produktion (Wasser, Energie), jedoch lässt sich davon 

nur indirekt auf etwaige Umweltwirkungen schließen. Der höchste Fördersatz (25 %) ist für Unternehmen vorgesehen, 

die überwiegend ökologisch oder regional erzeugte Produkte vermarkten, was durch kurze Transportwege und umwelt-

schonende Produktionsweisen vielfältige positive Wirkungen entfalten kann. Der Um- und Ausbau von Gebäuden kann 

mit Flächenversiegelung einhergehen und möglicherweise negative Umweltwirkungen durch Zulieferverkehr nach sich 

ziehen. Entsprechende Maßnahmen werden i. d. R. im bebauten Innenbereich realisiert, Landschaftsbildbeeinträchtigun-

gen sind deshalb nicht zu erwarten.  

Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Vorhabensart sowohl positive Umweltwirkungen (Klima, Energieeffizienz), als 

auch in begrenztem Maße negative Folgen (Zulieferverkehr, Bodenversiegelung) nach sich ziehen kann.  

Je nach Investition und Lokalität können folgende nachgeordnete Instrumente die Umweltverträglichkeit der 

Vorhabensart sicherstellen:  

>> UVP, Eingriffsregelung, FFH-Verträglichkeitsprüfung 

 

 

  

Optimierungshinweise 

 

• Hohe Umweltstandards sollten zur Auflage bei Investitionsgenehmigungen gemacht werden (Wasser, Energie etc. ) 

• Bodenverbrauch minimieren,  Maßnahmen im Innenbereich bevorzugen (Flächensparen) 

• Bei Neuanlagen oder Kapazitätserweiterungen möglichst externe Effekte berücksichtigen (Lärmentwicklung, Zulie-

ferverkehr) 

 
Indikator 

Voraus-
sichtliche 
Wirkung 

Biodiversität o 

Boden - 

 *Flächenverbrauch  - 

Wasser + 

** Effizienz der Wassernutzung (Wasserentnahme in der Landwirtschaft) + 

Klima + 

**a) Energieeinsparung in der LW und Nahrungsmittelverarbeitung im Rahmen von ELER-Projekten  (> 

Entwicklung Energieeinsparung?) 

+ 

Landschaft o 

Mensch o 

Kultur- und sonstige Sachgüter o 
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(4) Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE) 

Maßnahmensteckbrief Code 7.2.1 – Integrierte ländliche Entwicklung  

Art. 20 Basisdienstleistungen und Dorferneuerung in ländlichen Gebieten 

Priorität 2a  

Budget-Anteil Reversibilität Wirkdauer Erheblichkeit  Umweltwirkung (insgesamt) 

7,04 % →|, ↔ >> �  +/- 

Die integrierte ländliche Entwicklung soll umgesetzt werden durch  

• Flurneuordnung 

• freiwilligen Landtausch 

• freiwilligen Nutzungstausch,  

• Integrierte ländliche Entwicklungskonzepte (ILEK) 

• Regionalmanagement (RM) 

Mit der Flurneuordnung werden sowohl die Neuordnung des Grundbesitzes als auch der Wegebau gefördert. Gleiches gilt 

für die Flächenbereitstellung zum Zwecke des Naturschutzes, der Biotopvernetzung, der Entwicklung von Gewässerrand-

streifen und der Neuanlage von Landschaftselementen, in erster Linie durch Schaffung entsprechender eigentumsrechtli-

cher Voraussetzungen. Ein weiteres Ziel ist die Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und 

Forstwirtschaft. In der Vergangenheit kam der Flurbereinigung eine wichtige Rolle u.a. bei Zusammenlegung und Vernet-

zung von Extensivflächen, Renaturierung von Bachläufen, Ausweisung von Retentionsflächen, Schaffung von Feldgehöl-

zen, Randstreifen, Feuchtflächen und Gewässerrandstreifen zu. In der neuen Förderperiode werden im Rahmen der Flur-

neuordnung die Aufgaben des Naturschutzes wie Biotopvernetzung, Gewässerschutz sowie Biotop- und Artenschutz 

priorisiert (mit bis zu 15 % höherem Fördersatz im Vergleich zum Grundzuschuss).  

Neue Landschaftselemente und -strukturen können an Hanglagen vor Bodenerosion schützen, Retentionsflächen und 

Rückhaltebecken die Hochwassergefahr vermindern. Renaturierung und Verbesserung der Gewässerstruktur sowie Ufer-

schutzstreifen erfüllen eine Schutzfunktion bei Hochwasser, bieten Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten und 

vermindern den Eintrag von PSM und Düngemitteln in Gewässer. Die Neuanlage von Biotopen und Strukturen mit hohem 

ökologischem Wert (Hecken, Streuobst, Bäume) trägt besonders positiv zur Biotopvernetzung bei und bietet Lebensraum 

für die Avifauna. Mit den neuen Planungsgrundsätzen muss in jedem Verfahren ein ökologischer Mehrwert angestrebt 

werden. Die Gemeinden werden verpflichtet, die geschaffenen landschaftspflegerischen Anlagen nachhaltig zu sichern. 

Sollten im Zuge der Flurneuordnung Biotopelemente oder Rand- und Saumstreifen verloren gehen, entstehen Nachteile 

für das Schutzgut Biodiversität. Weiterhin wirken sich große Schlagstrukturen negativ auf die die Artendichte und -vielfalt 

von Feldvogelarten aus. Beim Wegebau kommt es (je nach Wegetyp, Traglast etc.) durch Bodenversiegelung zu negativen 

Auswirkungen auf das Schutzgut Boden sowie im Falle des Neubaus zu Zerschneidungseffekten.  

Durch Förderung der Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzepte (ILEK) soll gem. GAK-Rahmenplan die strategisch-

planerische Grundlage zur Verbesserung der Agrarstruktur geschaffen werden. Da die Erarbeitung von Konzepten keine 

direkten Umweltwirkungen hat, ist dieses Teilvorhaben als nicht erheblich eingestuft. Die Förderung des Regionalmana-

gements (RM) soll zur Verbesserung der Agrarstrukturen beitragen, indem Projekte zur ländlichen Entwicklung initiiert, 

organisiert und umgesetzt werden. Indirekt können beide Teilvorhaben sowohl positive als auch negative Umweltwirkun-

gen vorbereiten. Da in beiden Teilvorhaben Projekte und Aktivitäten innerhalb eines sehr breiten Spektrums bottom-up 

entwickelt werden, sind Voraussagen über Art und Umfang der Umweltwirkungen nicht möglich. Die Einschätzung der 

Umweltwirkungen bezieht sich daher ausschließlich auf die Teilmaßnahmen Flurneuordnung und freiwilliger Nutzungs-

/Landtausch.> UVP, Eingriffsregelung, FFH-Verträglichkeitsprüfung 
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Optimierungshinweise 

 

• Bei Flurneuordnungsplanungen sollte darauf geachtet werden, dass sowohl die Transparenz und eine differenzierte 

Darstellung, als auch eine Erfolgskontrolle der Maßnahmen zur Erreichung des „ökologischen Mehrwerts“ gewähr-

leistet ist.  

• Darüber hinaus müssen Strukturelemente soweit irgend möglich erhalten werden, da das Alter der Strukturen einen 

wesentlichen Naturschutzwert ausmacht. Der Wegeneubau sollte auf ein Minimum begrenzt werden. Bei der Zu-

sammenlegung von Flächen aus Besitzgründen sollte die Möglichkeit von Schlagbinnenstrukturen (z. B. Hecken, 

Grünstreifen) geprüft werden. 

• Der Wegeverlauf, die Wasserableitung und ggf. die angepasste Bauweise können der Gefahr bei den Wegebaumaß-

nahmen in Hangrichtung entgegenwirken. 

• Wenn asphaltierte Wege nicht vermeidbar sind, Dränasphalt- oder Dränbetondecken bevorzugen, die versickerungs-

fähig sind (v. a. in Hangrichtung) 

• Berücksichtigung der Anordnung von Rückhaltesystemen, entsprechende Dimensionierung der Entwässerungssys-

teme in oberer Hanglage 

 
 

 

 

 

 

 
  

                                                           
127  Indikatorenliste bezieht sich nur auf Teilmaßnahmen Flurneuordnung, Freiwilliger Landtausch und Freiwilli-

ger Nutzungstausch 

 

Indikator
127

 

Voraus-
sichtliche 
Wirkung 

Biodiversität +  

> Wie wirkt sich die Maßnahme auf das Ziel zur Erhaltung der in Baden-Württemberg besonders geschütz-

ten Biotope bzw. der Lebensräume der gefährdeten oder bedeutenden Arten in der Agrarlandschaft aus?  

+ 

 > Wie wirkt die Maßnahme im Hinblick auf das Ziel zur Verbesserung der Biotopvernetzung? + 

Boden +/- 

* geschätzter Bodenabtrag durch Erosion + * durch Bodenerosion betroffene Ackerfläche +/- 

  * Flächenverbrauch  - 

Wasser + 

  * guter chemischer Zustand der OWK  + 

* guter  ökologischer Zustand der OWK + 

* Veränderung der Gewässerstruktur  + 

Klima o 

Landschaft +/- 

> Landschaftliche Identität (> Erhalt/Wiederherstellung der von den durch traditionelle Nutzung gepräg-

ten Landschaften?) 

+ 

*Landschaftszerschneidung  - 

Mensch + 

> Erholungsräume (> Sicherung von Erholungsräumen und Erhöhung ihrer Attraktivität?) + 

Kultur und sonstige Sachgüter o 
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(5) Nachhaltige Waldwirtschaft (NWW) 

Maßnahmensteckbrief Code 8.5.1 – Waldnaturschutz   

Art. 21 Stärkung der Widerstandsfähigkeit und des ökologischen Werts von Waldökosystemen 

Priorität 4a  

Budget-Anteil Reversibilität Wirkdauer Erheblichkeit  Umweltwirkung (insgesamt) 

0,07 % ↔ >> � + 

 

Durch die prioritär auf ökologische Verbesserungen ausgerichtete Vorhabensart Waldnaturschutz werden die Neuanlage, 

Entwicklung und flächige Erweiterung von Biotopen (gem. WBK
128

), Artenlebensstätten (gem. Anhang I der Vogelschutz-

RL und Anhang II u. IV der FFH-RL), Feuchtgebieten, Fließgewässern (≤ 10 m Breite), Stillgewässern (< 1 ha) sowie Waldin-

nen- und -außenrändern gefördert. Zuwendungsfähig sind Investitionen und Studien in diesem Zusammenhang.  

Diese Vorhabensart trägt sehr positiv zur Lebensraum- und Artenvielfalt bei. Ferner wirkt sie sich positiv auf Landschafts-

bild und Naturerleben aus. Weitere nachgelagerte positive Effekte  können sich geringfügig auf  die Schutzgüter Klima und 

Wasser auswirken. 

 

Optimierungshinweise 

 

 

 

 
  

                                                           
128  Waldbiotopkartierung 

Indikator Voraus-
sichtliche 
Wirkung 

Biodiversität          ++ 

* Erhaltungszustand der FFH-LRT und -Arten inkl. Vogelarten ++ 

> Wie wirkt die Maßnahme im Hinblick auf das Ziel zur Verbesserung der Biotopvernetzung?  ++ 

* Baumartenzusammensetzung  ++ 

* Anteil ökologisch wertvoller forstwirtschaftlicher Flächen  ++ 

> Wie wirkt sich die Maßnahme auf das Ziel zur Erhaltung der in Baden-Württemberg besonders geschütz-

ten Biotope bzw. der Lebensräume der gefährdeten/bedeutenden Arten in Wäldern aus? 

++ 

Boden o 

Wasser o 

Klima o 

Landschaft + 

> Landschaftliche Identität (>Erhalt/Wiederherstellung der von den durch traditionelle Nutzung geprägten 

Landschaften sowie landestypischen Biotope?) 

+ 

Mensch ++ 

> Wie wirkt die Maßnahme im Hinblick auf das Ziel zur Sicherung von Erholungsräumen und Erhöhung 

ihrer Attraktivität? 

++ 

Kultur und sonstige Sachgüter o 
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Maßnahmensteckbrief NWW, Priorität 5e 

 4.3.1 – Forstwirtschaftliche Infrastruktur 

 8.1.1 – Erstaufforstung 

 8.5.2 – Naturnahe Waldbewirtschaftung 

 8.6.1 – Holzernte, Bewältigung von Naturkatastrophen, Technikförderung 

16.8.1 - Waldbewirtschaftungspläne                                         

Art. 17 Investitionen in materielle Vermögenswerte;  

Art. 21 Investitionen in die Entwicklung von Waldgebieten und Verbesserung der Lebensfähigkeit von Wäl-

dern 

Art. 35 Zusammenarbeit 

Budget-
Anteil 

Reversibi-
lität 

Wirk-
dauer 

Erheb-
lichkeit 

Umweltwirkung  

insgesamt 4.3.1 8.1.1 8.5.2 8.6.1 16.8.1 

1,96 % →|, ↔ >> � +/- +/- +/- + + (+) 

 

Die Vorhabensart 4.3.1 ist auf eine Verbesserung der forstwirtschaftlichen Infrastruktur in unzureichend erschlossenen 

Waldgebieten ausgerichtet. Neben dem Wegeneu- und -ausbau  werden auch Grundinstandsetzungen von Kunstbauten, 

Wasserableitungssystemen und Wegen nach Kalamitäten sowie von Wegen in der Erholungswaldkulisse gefördert. In der 

laufenden Förderperiode 2007-2013 handelte es sich in deutlich überwiegendem Umfang um den Neubau von Forstwe-

gen. 

 

Der forstliche Wegebau ist generell sowohl mit positiven als auch mit negativen Umweltwirkungen verbunden. Negative 
Effekte treten insbesondere beim Neubau, untergeordnet aber auch beim Ausbau von Wegen (Wasserabführung, Erneu-

erung der Decke) auf: Neben direkten Einwirkungen auf den Boden (Versiegelung) und das Landschaftsbild ist der Wege-

bau auch mit Zerschneidungseffekten verbunden, die zur Isolation von Populationen führen können. Betroffen sind z.B. 

Tiergruppen der Spinnen, Laufkäfer, Mäuse und Schnecken. Relevant sind dabei nicht nur Wegebelag und -breite, son-

dern auch Störungseffekte durch Erholungssuchende und den Forstbetrieb sowie Veränderungen des Kleinklimas beim 

Aufreißen geschlossener Bestände (Unterbrechung des Waldinnenklimas, veränderter Lichteinfall, Grundwasserzug, 

Luftfeuchtegradient etc.). Im Hinblick auf eine Ausrichtung auf den Wegeausbau und die mit den Zuwendungsvorausset-

zungen festgelegten Anforderungen (u.a. Ausschluss von Schwarz- oder Betondecken, Berücksichtigung der Abstimmun-

gen mit der Naturschutzverwaltung) sind diese möglichen negativen Umweltwirkungen teils jedoch nur in abgeschwäch-

ter Form zu erwarten.  

 

Erschließungsmaßnahmen im Wald können auch positive Umwelteffekte nach sich ziehen: ordnungsgemäß gebaute 

Waldwege ermöglichen den Einsatz moderner Forsttechnik und schaffen damit Voraussetzungen für boden- und be-

standsschonende Durchforstungen und Holzrückung (Vermeidung flächiger Befahrung der Waldböden). Die Bildung von 

Waldinnenrändern und den damit verbundenen Effekten (s.o.) kann lokal auch zur Erhöhung der Artenvielfalt führen. 

Die Erholungswirkung durch zusätzliche Erschließungsmaßnahmen ist stark gebietsabhängig und nicht pauschal positiv 

oder negativ zu bewerten.  

>> FFH-Verträglichkeitsprüfung, ggf. Eingriffsregelung  
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Förderschwerpunkt von 8.1.1 ist die Neuanlage von Wald auf bislang nicht forstwirtschaftlich genutzten Flächen, wenn 

der neu angelegte Wald den Waldentwicklungstypen Bu-Nb, Bu-Lb, BLb, SEi (Nb < 20 %), TEi, Ta (Bu (sLb) > 30 %)
129

  

entspricht.  Es werden u.a. die Durchführung von Saat, Pflanzung und Kulturvorbereitung, die Anlage von Waldrändern 

sowie Erhebungen, die der Vorbereitung der Maßnahme dienen (wie z.B. Standortgutachten), finanziert. Bei Neuanlage 

von Eichenwäldern sind auch Wuchshüllen und ihre Anbringung (für 1.500 Eichen pro ha) sowie die Sicherung der Kultur 

während der ersten fünf Jahre Gegenstand der Förderung. 

Die Erstaufforstung von Ackerflächen hat grundsätzlich positive Wirkungen auf die Schutzgüter Boden, Wasser und Klima 

(Kohlenstoffspeicherung, Erosionsschutz, Reduzierung der Nährstoffausträge), jedoch steht die Ausprägung dieser Wir-

kung in Relation zu Art und Intensität der Vornutzung. Die Wirkungen auf die biologische Vielfalt und das Landschaftsbild 

können in Abhängigkeit der Wertigkeit der betroffenen Fläche und der Lage im Landschaftsverbund positiv oder negativ 

ausfallen. Sehr positiv zu bewerten ist die deutliche Ausrichtung auf Mischwälder, die im Verhältnis zu Reinbeständen 

nicht nur größere Artenzahlen zur Folge haben, sondern auch der Strukturvielfalt und dem Biotopverbund dienen, und die 

entsprechenden Förderauflagen. Durch die erforderliche Aufforstungsgenehmigung sollen negative Effekte bei der Auf-

forstung von artenreichem Grünland oder von anderen aus naturschutzfachlicher Sicht wertvollen Flächen ausgeschlos-

sen werden (in der Vergangenheit wurden überwiegend extensiv bewirtschaftete Grünlandflächen in waldarmen Gebie-

ten aufgeforstet
130

, was mit negativen Wirkungen auf die Biodiversität einherging).  

Aufforstung kann jedoch mit einer Reduzierung der Waldrandlinien und damit ökologisch bedeutsamer Übergangsberei-

che von Wald zu Offenland einhergehen. In Gebieten mit hohen Waldflächenanteilen können Erstaufforstungen eine 

Verarmung an Landschaftselementen nach sich ziehen und sich negativ auf den Erhalt von typischen Offenlandschaften 

auswirken. In von Intensivlandwirtschaft geprägten Landschaften könnten sie zu einer Aufwertung der Lebensraumvielfalt 

und des Landschaftsbildes führen, hier ist allerdings mit geringer Akzeptanz der Maßnahme zu rechnen. Insgesamt kön-

nen die negativen Wirkungen durch die Förderung einer naturnahen und standortangepassten Baumartenzusammenset-

zung sowie einer gezielten Standortwahl gemindert werden.  

>> Aufforstungsgenehmigung 

 

Im Rahmen der Vorhabensart 8.5.2 werden die Weiterentwicklung von stabilen standortgerechten Wäldern, Mischungs- 

und Standraumregulierung in jungen Beständen und Bodenschutzkalkungen sowie in diesen Zusammenhängen erforderli-

che Vorarbeiten, Gutachten und Erhebungen gefördert. Der Umbau bzw. die Wiederherstellung und Weiterentwicklung 

der Wälder in Richtung bestimmter Waldentwicklungstypen (gemäß WET-RL) sowie die Pflege entsprechender Jungbe-

stände entfalten positive Effekte auf die naturräumliche Biodiversität sowie sekundär auf das gesamte Waldökosystem. 

Die Einbringung angepasster, naturnaher Artengemeinschaften fördert die Stabilität der Bestände gegen biotische und 

abiotische Kalamitäten. Auf lange Sicht werden die Bodenfunktionen verbessert (Schließung der Stoffkreisläufe, Humus-

aufbau) und die Grundwasserneubildung begünstigt. Die biologische Vielfalt erhöht sich nicht nur im Hinblick auf die 

Baumartenzusammensetzung, biologisch inaktive Humusformen unter Nadelreinbeständen werden umgewandelt und 

schaffen die Voraussetzungen für die Entwicklung einer naturnahen Vegetation. Die Anlage und Entwicklung von Wald-

rändern wirkt ebenfalls günstig auf die Arten- und Lebensraumvielfalt sowie auf das ästhetische Erscheinungsbild der 

Wälder. Das Teilvorhaben Bodenschutzkalkung trägt zur Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Filter-, Puffer und Spei-

cherfunktion der Waldböden bei und wirkt somit ebenfalls positiv auf Bodenleben und Artenvielfalt und indirekt auch 

positiv auf Gewässer. 

>> gutachterliche Stellungnahme (zur Notwendigkeit der Kalkungsmaßnahmen) 

                                                           
129

  Gem. der Waldentwicklungstypen-Richtlinie (WET-RL); Bu-Nb: Buchen-Nadel-Mischwald, BU-Lb: Buchen-Laub-

Mischwald, BLb: Buntlaubmischwald, SEi: Stilleichen-Mischwald, TEi: Traubeneichenwald, Ta: Tannenmischewald; 

Nb – Nadelbaum 

130
  Wippel, B.: Schriftl. Mitt. 9.5.2014; Hinweise der Ex ante-Evaluatoren zum Umweltbericht 
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Gegenstand der Förderung unter 8.6.1 sind eine bodenschonende Holzbringung im Bodenschutzwald (Teil A), Holzkonser-

vierungsanlagen sowie Soforthilfen nach Kalamitäten (Teil B) und die Beschaffung technischer Hilfsmittel der Forstwirt-

schaft (u.a. Traktionshilfswinden, Moorbänder für Forstmaschinen) (Teil C). Die Soforthilfen werden für Lagerbeschickung 

und Zwischenlagerung (Nasslagerung) von Rohholz im Kalamitätsfall gewährt. 

Obwohl ein flächendeckender Insektizideinsatz in den Beständen vermieden werden soll, sind starke Belastungen der 

Gewässer im Einzugsgebiet von Holzkonservierungsanlagen (Polterschutzspritzungen) denkbar; Untersuchungen zeigten 

allerdings, dass schon etwa 1 km unterhalb von Konservierungsanlagen eine Wasserverschmutzung nicht nachweisbar ist; 

die Verunreinigungen in versickernden Polterabwässern dürften größtenteils adsorptiv gebunden und durch Mikroorga-

nismen abgebaut werden; durch Holzkonservierung ist der Schutz angrenzender Wälder vor Insektenkalamität möglich. 

Vorbeugende Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung können jedoch negative Wirkungen auf Nützlinge haben. Dies trifft 

vor allem auf das Ausbringen von Insektiziden aus der Luft zu. 

Bei Nasslagerung ist die Beregnung von chemisch behandeltem Holz in BW nicht zulässig (Vermeidung des Einsatzes che-

mischer Mittel
131

) – daher sind keine negativen Wirkungen auf Wasser zu erwarten. Darüber hinaus dürfen sich Bereg-

nungsplätze für Nasslagerung nicht in den Wasserschutzgebietszonen I und II, in bestehenden oder geplanten Natur-

schutzgebieten, in besonders geschützten Biotopen oder im unmittelbaren Zulaufbereich kleinerer, eutrophierungsge-

fährdeter Gewässer befinden. Demzufolge sind bei Vorschriftbefolgung in diesen Gebieten keine erheblich negativen 

Umweltwirkungen zu erwarten.  

Teil A und C der Vorhabensart zielen auf den Schutz des Bodens insbesondere sensibler Standorte der Waldbewirtschaf-

tung ab. Zu den Nutzungseinschränkungen im Bodenschutzwald zählen die Vermeidung flächiger Befahrung und der 

Einsatz schonender Holzerntetechniken (vgl. RL Umweltzulage Wald).Insbesondere durch den Einsatz von 

Traktionshilfswinden können das Holz am Hang auf eine bodenschonende Weise eingebracht (Reduzierung von Fahrspu-

ren und Lastwirkung und damit langanhaltender Veränderungen der Bodenstrukturen wie Abnahme des Grobporenvolu-

mens, Bodenverdichtung) und zugleich die Rückeschäden im Baumbestand minimiert werden. Bodenfauna und Wurzel-

wachstum sowie die Bodenfruchtbarkeit insgesamt werden somit nicht nachhaltig beeinträchtigt. 

 

Mittels 16.8.1 wird die Erstellung von Waldbewirtschaftungsplänen zum Zwecke der Neugründung oder Erweiterung von 

Gemeinschaftswäldern, zur betriebsübergreifenden Planung von z.B. Bodenschutzkalkung, Besucherlenkung, ökologi-

schen Maßnahmen im Privatwald < 200 ha sowie für forstw. Zusammenschlüsse gefördert. Zuwendungsempfänger sind 

neben privaten auch öffentliche Waldbesitzer. 

Durch die Umsetzung der Vorhabensart sind keine unmittelbaren Umweltwirkungen zu erwarten, indirekt werden posi-

tive Wirkungen auf die Schutzgüter Biodiversität, Boden, Wasser und Landschaft vorbereitet (u.a. durch betriebsübergrei-

fende Planung von Kalkung, ökologischen Maßnahmen, Besucherlenkung). 

 

Optimierungshinweise 

 

• Weiterhin Aufforstung nur auf Ackerflächen bevorzugen, Auswahl standortheimischer Arten, unter Berücksichtigung 

der PNV des jeweiligen Standortes, Vermeidung der Aufforstung in den Gebieten mit hohen Waldflächenanteilen 

und von extensivem Grünland.  

• Sensible Bereiche (z.B. Feuchtbereiche, Oberflächengewässer, naturschutzwürdige Flächen etc.) sollten vorab in en-

ger Abstimmung mit den Fachbehörden festgelegt und ggf. von der Kalkung ausgenommen werden.  

• Auf die Schädlingsbekämpfung mit Insektiziden aus der Luft sollte verzichtet werden. 

Indikator 

Umweltwirkung 

gesamt 

4
.3

.1
 

8
.1

.1
 

8
.5

.2
 

8
.6

.1
 

Biodiversität +/- - + + o 

>Wie wirkt die Maßnahme im Hinblick auf das Ziel zur Verbesserung der Biotopvernet-

zung? 

+/- - +/- +  

 *Anteil ökologisch wertvoller forstwirtschaftlicher Flächen an der Waldfläche (HNV)  +/- - + +  

*Volumen starkes Totholz in Wäldern - -    

*Baumartenzusammensetzung; > Erhöhung der biologischen Vielfalt im Wald? ++  ++ ++  

*Erhaltungszustand FFH-Lebensräume und -arten +  + +  

*Zustand der Waldökosysteme +  + + + 

                                                           
131   MLR & UM 2003: Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum und 

der Ministeriums für Umwelt und Verkehr über die Nasskonservierung von Rundholz vom 30. Juli 2003 - Az.: 54-

8635.55 (MLR), Az.: 51-8930.00/5 (UVM) 
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Boden +  + ++ + 

> Wie wirkt die Maßnahme im Hinblick auf das Ziel zur Vermeidung von Beeinträchti-

gungen der natürlichen Bodenfunktionen? 

+ + + ++ + 

*Humusgehalt +  + ++  

Wasser + o + + o 

*Brutto-Stickstoffbilanz  +  +   

*chemischer Zustand Grundwasser + *Nitrat im Grundwasser +  + +  

*mengenmäßiger Zustand des GW +  + +  

Klima + o + + o 

*Entwicklung der Waldfläche +  +   

*Kohlenstoffspeicherung im Wald (festgelegter Kohlenstoff in lebender Biomasse/ 

Bäumen und am Waldboden) 

+  + +  

Landschaft +/- - - + o 

*Landschaftszerschneidung  - -    

> Landschaftliche Identität (>Erhalt/Wiederherstellung der von den durch traditionelle 

Nutzung geprägten Landschaften sowie landestypischen Biotopen?) 

+/-  - +  

Mensch + + - + o 

> Erholungsräume (>Sicherung von Erholungsräumen und Erhöhung ihrer Attraktivi-

tät?) 

+ + - +  

> Wie wirkt die Maßnahme im Hinblick auf das Ziel zur Vermeidung/Verminderung 

gesundheitsschädigender Stoffimmissionen? 
+  + +  

Kultur und sonstige Sachgüter o o o o o 
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(6) Ausgleichszulage Landwirtschaft (AZL) 

Maßnahmensteckbrief Codes 13.1.1 und 13.2.1 – Ausgleichszahlungen in Berggebieten und anderen be-
nachteiligten Gebieten 

Art.  31 – Ausgleichszahlungen je ha LF in Berggebieten und anderen benachteiligten Gebieten 

Priorität 4a  

Budget-Anteil Reversibilität Wirkdauer Erheblichkeit  Umweltwirkung (insgesamt) 

11,13 % ↔ > �  + 

 

Durch die Ausgleichszahlungen in naturbedingt benachteiligten Gebieten wird v.a. von Flächenaufgabe bedrohtes Grün-

land gefördert. Dadurch sollen die landwirtschaftliche Erwerbstätigkeit sowie eine standortangepasste und nachhaltige 

Bewirtschaftung gesichert werden. In Berggebieten besteht das Problem des Brachfallens vor allem für Grünlandflächen, 

die per Handarbeit und bei Hangneigungen von mehr als 50 % bewirtschaftet werden. Der Ausgleichssatz, der noch nicht 

abschließend festgelegt ist, beträgt in Berggebieten 100 bis 150 €, in anderen benachteiligten Gebieten 50 bis 100 € je ha 

landwirtschaftlich genutzter Grünlandfläche; eine Begrenzung des Viehbesatzes ist nicht vorgesehen.  

Auch in den benachteiligten Gebieten, die keine Berggebiete sind, können die Ausgleichszahlungen die Aufgabe der Nut-

zung extensiven Grünlands, u.U. auch den Grünlandumbruchbremsen
132

. Die Ergebnisse der Halbzeitbewertung in 2010 

ergaben aber, dass die höheren AZL-Zahlungen für Grünlandflächen gegenüber Ackerflächen in sonstigen benachteiligten 

Gebieten keine umweltpolitische Lenkungswirkung hatten. Die Maßnahme wirkt somit positiv auf die Offenhaltung der 

Landschaft, von einer Erhaltung standortspezifischer Biodiversität und der Landschaft als Erholungsraum sowie zur Auf-

rechterhaltung extensiver, ressourcenschonender Bewirtschaftungsformen kann allerdings lediglich in den Berggebieten 

ausgegangen werden. Sie trägt außerdem auch zur Vermeidung von Marginalisierung und Landnutzungsaufgabe und 

zum Teil zur Kompensation der Einkommensverluste bei. Positive Synergien ergeben sich aus kombinierten Ausgleichs-

zahlungen und Agrarumweltförderung (z.B. Förderung der gesamtbetrieblichen Grünlandextensivierung und Ökoland-

bau). 

 

Optimierungshinweise 

 

Ggf. Aufsattelung und Ergänzung durch Agrarumweltmaßnahmen insbesondere in benachteiligten Gebieten, die keine 

Berggebiete sind (um den Trend der Intensivierung und Nutzungsänderung von Grünland hin zu Ackerland zu stop-

pen);bei der AZL-Förderung alleine werden keine direkten Umweltziele verfolgt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Indikator 

Voraus-
sichtliche 
Wirkung 

Biodiversität + 

* Feldvogel-Index + 

                                                           
132

 Zwischen 2003 und 2011 wurden in Baden-Württemberg 20.000 ha Dauergrünland umgebrochen. Am 1.7.2011 

trat ein Dauergrünland-Umbruchverbot in Kraft  

         (http://www.mlr.baden-wuerttemberg.de/mlr/Presse/Archiv_Newsletter%201.pdf) 
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Indikator 

Voraus-
sichtliche 
Wirkung 

* Anteil ökolog. wertvoller LF an der gesamten LF (HNV)  + 

* Grünlandanteil an LF (Wirkung nur in den Berggebieten) + 

  > Wie wirkt sich die Maßnahme auf das Ziel zur Erhaltung der in BW besonders geschützten Biotope bzw. 

der Lebensräume der gefährdeten oder bedeutenden Arten in der Agrarlandschaft aus? 
  + 

Boden + 

> Wie wirkt die Maßnahme im Hinblick auf das Ziel zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der natürli-

chen Bodenfunktionen? 
+ 

* geschätzter Bodenabtrag durch Erosion + * durch Bodenerosion betroffene Ackerfläche  + 

Wasser o 

Klima + 

* Treibhausgasemissionen aus der LW  + 

* Grünlandanteil an LF; > Entwicklung von Dauergrünland + 

Landschaft ++ 

> Landschaftliche Identität (> Erhalt/Wiederherstellung der von den durch traditionelle Nutzung gepräg-

ten Landschaften sowie landestypischen Biotopen?) 
++ 

Mensch ++ 

> Erholungsräume (> Sicherung von Erholungsräumen und Erhöhung ihrer Attraktivität?) ++ 

Kultur und sonstige Sachgüter + 

> Zustand des Kulturerbes (> Pflege / Erhaltung des Kulturerbes?) + 
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(7) Landschaftspflegerichtlinie (LPR) 

Maßnahmensteckbrief LPR 

a) Investiver Naturschutz 

4.1.2 – Investitionen zur Erhaltung der Kulturlandschaft       

4.2.2 – Investitionen zur Inwertsetzung der Kulturlandschaft 

4.4.2 – Grundstückserwerb / Entschädigung 

4.4.3 – Investitionen für Naturschutz und Landschaftspflege 

 

b) Arten- und Biotopschutz 

4.4.1 – Arten- und Biotopschutz 

10.1.6 – Vertragsnaturschutz – Pflege nicht landwirtschaftlich genutzter Flächen 

 

c) Dienstleistungen 

4.4.4 – Dienstleistungen für Management von LEV/PLENUM  

7.6.3 – Dienstleistungen für Naturschutz und Landschaftspflege 

 

d) Vertragsnaturschutz Acker 

10.1.1 – Vertragsnaturschutz – Ackerbewirtschaftung  

10.1.x – Vertragsnaturschutz – Zulage Ackerbewirtschaftung  

 

e) Vertragsnaturschutz Grünland und Landschaftspflege 

10.1.2 – Vertragsnaturschutz – Umstellung von Acker- auf extensive Gründlandbewirtschaftung  

10.1.3 – Vertragsnaturschutz – Grünlandbewirtschaftung  

10.1.4 – Vertragsnaturschutz – Beweidung  

10.1.x – Vertragsnaturschutz – Zulage Grünlandbewirtschaftung  

10.1.5 – Vertragsnaturschutz – Pflegende Bewirtschaftung  

 

Art.  17 Investitionen in materielle Vermögenswerte; Art. 20 Basisdienstleistungen und Dorferneuerung in 

ländlichen Gebieten; Art. 28 Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen 

Priorität 4a 

Budget-
Anteil 

Reversibi-
lität 

Wirk-
dauer 

Erheblich-
keit 

Umweltwirkung 

insge-
samt 

a) b) c) d) e) 

18,17 % ↔ >> � + + + (+) + + 
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Insgesamt wurden 15 Vorhabensarten unter der LPR, Priorität 4a programmiert, welche sich in 5 Gruppen zusammenfas-

sen lassen. Die im Folgenden betrachteten Fördertatbestände sind an die Zwecke des Naturschutzes, der Landschafts-

pflege und Landeskultur gebunden und dienen v.a. einer Förderung der Biodiversität sowie dem Erhalt des Naturerbes 

und einer extensiv genutzten Kulturlandschaft. Sie sind ausschließlich in einer naturschutzfachlichen Gebietskulisse vor-

gesehen. 

a) Investiver Naturschutz 

Die mit den Vorhabensarten 4.1.2, 4.2.2, 4.4.2 und 4.4.3 förderfähigen produktiven und nicht-produktiven Investitionen 

dienen der Bewirtschaftung landwirtschaftlich häufig schwer nutzbarer, aber naturschutzfachlich wertvoller Flächen 

(4.4.3) und sollen kleine landwirtschaftliche Unternehmen bzw. entsprechende Zusammenschlüsse stärken (4.1.2). Mit 

der Vorhabensart 4.2.2 sollen Verarbeitung und Vermarktung von Produkten aus Gebieten mit integrativ wirkendem 

Naturschutzansatz gefördert werden. Flächen, die vor Nutzungsaufgabe stehen oder einen besonderen ökologischen 

Wert darstellen, können mittels Erwebs- oder Entschädigungszahlungen fachgerecht gepflegt werden (4.4.2). Zur Auf-

rechterhaltung einer spezifischen Mindestbewirtschaftung werden spezielle Maschinen (z.B. Hangspezialmaschinen) und 

technische Geräte ebenso gefördert wie bauliche Anlagen (Errichtung, Erwerb oder Modernisierung). Es muss diesbezüg-

lich erhöhten Anforderungen an Umwelt-, Klima- und Tierschutz Rechnung getragen werden.  

Durch Investitionen in erforderliche Geräte, Maschinen, Fahrzeuge u.a. werden wichtige Voraussetzungen für Pflege und 

Entwicklung von Natur- und Kulturlandschaft geschaffen und gezielt extensive Nutzungssysteme aufrechterhalten, was 

sich in erster Linie positiv auf die biologische Vielfalt und den Erhalt dieser prägenden Landschaftselemente, sekundär 

jedoch auf das gesamte Ökosystem (Boden, Wasserhaushalt und Klima) sowie den Erholungswert auswirkt. Gleiches gilt 

für die Investitionen in bauliche Anlagen, wenn sie einer extensiven Bewirtschaftungsform dienen. Die resultierenden 

negativen Wirkungen auf das Schutzgut Boden (Flächenverbrauch und -versiegelung) sind in diesem Kontext als lediglich 

geringfügig zu erachten, insbesondere, wenn ein Fokus auf Umbau und Ressourceneffizienz gelegt wird und ggf. 

Abschichtungsinstrumente zum Tragen kommen. Diese investiven Vorhaben, die lediglich mit einem geringen Budgetan-

teil ausgestattet sind, haben in erster Linie vorbereitenden Charakter und kommen insgesamt v.a. im Zusammenspiel 
mit den AUKM zum Tragen.  

Nachgelagerte Instrumente können bei der Einzelprojektumsetzung ggf. für einen Ausgleich der negativen Wirkungen 

sorgen:  

>> UVP, Eingriffsregelung 

 

b) Arten- und Biotopschutz 

Die Vorhabensart 4.4.1 bildet einen Schwerpunkt innerhalb der LPR-Förderung und dient ebenso wie 10.1.6 dem Arten-

schutz und der Pflege bzw. Anlage von Biotopen und Landschaftselementen sowohl auf landwirtschaftlichen als auch auf 

aus der Nutzung genommenen Flächen sowie Sukzessionsstandorten.  

Durch die Umsetzung konkreter Biotop- und Artenschutzmaßnahmen sind voraussichtlich sehr positive Beiträge im Hin-
blick auf die Sicherung und Entwicklung der biologischen Vielfalt und der (Kultur-)Landschaft zu erwarten. Biotoppflege 

(z.B. Entbuschung, Heckenpflege, Mahd) dient der Aufwertung ökologisch wertvoller Flächen und dem Erhalt eines guten 

ökologischen Zustands. Sie fördert gezielt den Erhalt seltener und gefährdeter Tier- und Pflanzenarten. Als positiv zu 

bewerten sind auch eine standortangepasste, flexibel modifizierbare Pflege sowie die Pflege besonders seltener Lebens-

räume (z.B. von Felsgesellschaften). Durch die Neuanlage von Biotopen werden wesentliche Struktur- und Landschafts-

elemente geschaffen, die die Lebensraumvielfalt erhöhen, der Biotopvernetzung dienen und zugleich als natürliche Ero-

sionshindernisse positiv auf die Schutzgüter Boden und Wasser einwirken. Daraus ergeben sich insgesamt auch positive 

Effekte hinsichtlich des Erhalts des Natur- und Kulturerbes sowie der Erholungsfunktion der Landschaft.  

 

c) Dienstleistungen 

Im Fokus der Vorhabensarten 4.4.4 und 7.6.3 steht die Förderung kooperativer Ansätze für Umsetzung und Management 

von Naturschutzprojekten. Dies bezieht sich auf eine verbesserte Zusammenarbeit von Interessenvertretern aus Natur-

schutz, Landwirtschaft und Kommunen (über PLENUM oder LEV) sowie auf Beratung, Öffentlichkeitsarbeit und Umwelt-

bildung (u.a. durch Naturschutzzentren) und des Weiteren auf die Förderung wissenschaftlicher Studien (auch 

Monitoring) sowie auf Projektkoordination und -management (z.B. Managementpläne, Schutzgebietsbetreuung).  

Entsprechende Kooperationen, Managementkonzepte und Sensibilisierungsmaßnahmen bereiten voraussichtlich sehr 
positive Umweltwirkungen vor, insbesondere im Hinblick auf die biologische Vielfalt. Kartierungen, Studien und ent-

sprechende Schutzkonzepte dienen dem Erhalt gefährdeter Tier- und Pflanzenarten. Durch gezielte Bewerbung geeigne-

ter Agrarumweltmaßnahmen oder betriebsübergreifende Abstimmungen können Verantwortung und Akzeptanz für eine 

entsprechende Umsetzung geschaffen werden. Mittelbare positive Wirkungen sind auch für die Schutzgüter Boden und 

Wasser (Grünlanderhaltung, Auenmangement etc.) sowie Landschaft und Mensch (Erhalt wertvoller Kulturlandschaften 

wie Streuobstwiesen, Hutelandschaften etc. auch als Erholungsräume) zu erwarten. Da diese Wirkungen indirekt bzw. 

vorbereitend agieren und inhaltliche Überschneidungen mit nahezu allen Umweltmaßnahmen bestehen, wird das Vor-

haben unter Berücksichtigung synergetischer Effekte als erheblich eingestuft. 
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d) Vertragsnaturschutz Acker 

Die Vorhabensarten 10.1.1 und 10.1.x fördern die Einführung oder Beibehaltung einer extensiven Nutzung von Ackerflä-

chen v.a. durch einen Verzicht von PSM zum Schutz der Ackerwildkrautflora und der Tierarten der Feldflur. Auch die 

Nutzungsaufgabe der Ackerbewirtschaftung zur Schaffung höherwertiger Biotope (z.B. Strukturelemente, ungenutzte 

Pufferstreifen) ist zuwendungsfähig. Zusätzlich können zudem die Bewirtschaftung in Form von Randstreifen, weitere 

Maßnahmen zum Schutz gefährdeter Arten sowie Maßnahmen auf Flächen mit hoher Bonität gefördert werden (Zulage 

10.1.x).  

Die Acker-Vorhabensarten integrieren Aspekte der Erhaltung und Verbesserung wertvoller Biotope sowie schutzbedürf-

tiger Tier- und Pflanzenarten im Rahmen der Bewirtschaftung landwirtschaftlich genutzter Flächen. Sehr positive 
Hauptwirkungen sind in den Bereichen Biodiversität – Erhaltung bzw. Förderung der Vielfalt der Pflanzen- und Tierarten 

auf Ackerland – und Landschaft – Erhaltung des natürlichen Erbes und der Kulturlandschaft – zu erwarten. Ackerwild-

kräuter bilden die Grundlage vielschichtiger Nahrungsnetze. Der Verzicht auf PSM und N-Düngung bzw. zumindest die 

Anwendung einer angepassten ergebnisorientierten Düngung fördern die Entwicklung einer artenreichen 

Ackerbegleitflora und ziehen einen positiven Einfluss auf Boden, Grund- und Oberflächenwasser nach sich. Die Umstel-

lung auf extensive Ackerbewirtschaftung bzw. die Nutzungsaufgabe insgesamt führen zudem zur Emissionsverringerung 

von klimaschädlichen Gasen. Randstreifen und Strukturelemente leisten als lineare Elemente einen wichtigen Beitrag zur 

Biotopvernetzung. Bei Inanspruchnahme der Zulage können diese insgesamt positiven Gesamtwirkungen verstärkt wer-

den, jedoch sind die Vorhabensarten innerhalb der LPR nur schwach gewichtet. 

 

e) Vertragsnaturschutz Grünland und Landschaftspflege 

Extensive Grünlandbewirtschaftung und extensive Beweidung nehmen den größten Stellenwert innerhalb der vertrags-

naturschutzlichen Maßnahmen ein. Wesentliche Fördertatbestände sind der Verzicht auf PSM und eine Reduzierung der 

N-Düngung. Im Fokus dieser Vorhaben stehen Grenzertragsstandorte, die unter gegenwärtigen Bedingungen kaum mehr 

wirtschaftlich sind, zugleich jedoch äußerst wertvolle Lebensräume darstellen. Förderfähig sind die Umstellung von 

Acker- auf extensive Grünlandnutzung (10.1.2), eine standortangepasste Mahd (10.1.3) und/oder Beweidung (10.1.4) 

sowie die Reaktivierung aus der Nutzung genommener Standorte (10.1.5). Mittels einer Zulage (10.1.x) können u.a. Alt-

grasstreifen/ -inseln, der Einsatz von speziellen technischen Einrichtungen (wie Messerbalkenmähwerk), mechanische 

Nachpflege bei Beweidung, die Bewirtschaftung von Flächen mit Hangneigungen ab 25 % bzw. 50 % sowie das Mitführen 

von Ziegen bei Hüte- oder Koppelhaltung finanziert werden. 

Diese Vorhabensarten ziehen sehr positive Biodiversitätswirkungen sowie positive sekundäre Auswirkungen hinsicht-
lich aller Umweltschutzgüter nach sich. Durch die Umstellung von Acker- auf Grünlandbewirtschaftung entstehen so-

wohl Lebensräume größerer Artenvielfalt als dass auch THG-Emissionen verringert werden. Die Förderung einer gestaf-

felten Mahd mit einem Mosaik von Wiesenparzellen in verschiedenen Aufwuchsphasen wirkt sich u.a. positiv auf Blüten-

besucher aus. Verzicht bzw. Reduzierung von PSM und Stickstoffdüngung führen zu Artenreichtum und haben positiven 

Einfluss auf Boden und Wasser. Die Teilvorhaben, die zur Aushagerung von intensiv genutztem oder brachgefallenem 

Grünland führen sollen, tragen zu Aufwertung und Erhaltung von standorttypischen Biotoptypen bei. Extensive Bewei-

dungssysteme mit einer geringen Besatzstärke und relativ großen Weideresten fördern die Entwicklung von heterogenen 

Strukturen und kleinräumigen Nischen, die für Pflanzen- und Tierwelt von besonderer Bedeutung sind (konkurrenz-

schwache Pflanzenarten, bodenbrütende Vogelarten und Amphibien). Des Weiteren ergeben sich positive Effekte auf die 

Erhaltung regionaltypischer Landschaften und wertvoller Erholungsräume. 

 

Optimierungshinweise 

 

Möglichst Vorgabe von Regulierungsvarianten zur Beweidungsintensität und von Brutfenstern zum Wiesenvogelschutz. 

Indikator 
Voraussichtliche Umweltwirkung 

gesamt a) b) c) d) e) 

Biodiversität ++ + ++ (+) ++ ++ 

* Feldvogel-Index + + + (+) + + 

* Erhaltungszustand der FFH-Lebensräume und -arten ++ + ++ (+) ++ ++ 

* Anteil ökologisch wertvoller LF an der gesamten LF (HNV) ++    + ++ 

* Grünlandanteil an LF ++ +  (+)  ++ 

> Wie wirkt die Maßnahme auf das Ziel zur Erhaltung der in BW besonders 

geschützten Biotope bzw. der Lebensräume der gefährdeten/bedeutenden 

Arten in der Agrarlandschaft? 

++ + ++ (+) ++ ++ 

> Wie wirkt die Maßnahme im Hinblick auf das Ziel zur Verbesserung der 

Biotopvernetzung? 
++  ++  ++ ++ 

Boden + o + o + + 
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> Wie wirkt die Maßnahme auf das Ziel zur Vermeidung von Beeinträchti-

gungen der natürlichen Bodenfunktionen? 
+    + + 

* geschätzter Bodenabtrag durch Erosion + * durch Bodenerosion betroffe-

ne Ackerfläche 
+  +  + + 

* Brutto-Stickstoffbilanz +    + + 

Wasser + o o o + + 

* Chemischer Zustand der OWK +    + + 

* Chemischer Zustand Grundwasser +    + + 

* Nitratgehalt im Grundwasser +    + + 

Klima + + o o o + 

* Treibhausgasemissionen aus der LW +     + 

> Entwicklung von Dauergrünland + +    + 

Landschaft ++ + ++ (+) + ++ 

> Wie wirkt die Maßnahme im Hinblick auf das Ziel zum Erhalt/zur Wie-

derherstellung der von den durch traditionelle Nutzung geprägten Land-

schaften sowie landestypischen Biotopen?) 

++ + ++ (+) + ++ 

Mensch + + + (+) o + 

> Erholungsräume (> Sicherung von Erholungsräumen und Erhöhung ihrer 

Attraktivität?) 
+ + + (+)  + 

> Gesundheitsschädigende Stoffemissionen aus LW (< Schutz des Men-

schen vor schädlichen Luftverunreinigungen?) 
+     + 

Kultur und sonstige Sachgüter + + + (+) + + 

> Zustand des Kulturerbes (> Pflege / Erhaltung des Kulturerbes?) + + + (+) + + 
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(8) FAKT 

 
Maßnahmensteckbrief FAKT, Priorität 4a:  

 

Art. 28 Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen, 
Vorhabensarten: 

10.1.7 – Fruchtartendiversifizierung   

10.1.10 – Bewirtschaftung von steilem Grünland ab 

25% Hangneigung  

10.1.11 Bewirtschaftung von steilem Grünland ab 50% 

Hangneigung 

10.1.12 Bewirtschaftung von artenreichem Grünland 

mit 4 Kennarten 

10.1.13 Bewirtschaftung von artenreichem Grünland 

mit 6 Kennarten 

10.1.14 Messerbalkenschnitt auf artenreichem Grün-

land 

10.1.15 Erhaltung von Streuobstbeständen 

10.1.16 Weinbausteillagen 

 

10.1.20/21   Brachebegrünung mit Blühmischungen 

 

10.1.22   Herbizidverzicht im Ackerbau 

 

10.1.23 Ausbringung von Trichogramma bei Mais 

10.1.23 Nützlingseinsatz unter Glas 

10.1.25 Pheromoneinsatz im Obstbau 

 

 

 

 

10.1.27 Extensive Nutzung in §32 Biotopen und Exten-

sive Nutzung der FFH-Flachland- und Bergmähwie-

sen 

10.1.28 Messerbalkenschnitt in §32 Biotopen und 

Messerbalkenschnitt in FFH-Mähwiesen 

 

10.2.1 Erhaltung gefährdeter Nutztierrassen - Rinder 

10.2.2 Erhaltung gefährdeter Nutztierrassen - Pferde 

10.2.3 Erhaltung gefährdeter Nutztierrassen - 

Schweine 

 

 

Budget-
Anteil 

Reversi-
bilität 

Wirkdauer 
Erheb-
lichkeit  

Umweltwirkung  

insge-
ge-

samt 

10.1.1

0-16  

10.1.27-

28 
10.1.7 

10.1.2

0-21 

 

10.1.

22 

10.1.2

3-26 

10.2.1-

10.2.3 

9,77 % ↔ 

 

> 

 

� + + + + + + + + 

 
Eine hohe Zahl kleinerer und größerer Vorhabensarten, die FAKT, Priorität 4a zugeordnet sind, mit deutlich über der 
Hälfte des Gesamtbudgets dieser Gruppe, dient dem Erhalt und der Pflege naturschutzfachlich wertvoller Lebensräume 
bzw. traditioneller Kulturlandschaften. Dazu gehören insbesondere die folgenden Vorhabensarten: 
 
10.1.10 bis 10.1.16 zielen auf die Bewirtschaftung, z.T. die Pflege von naturschutzfachlich bedeutsamen Biotoptypen 
i.d.R. außerhalb strenger Schutzkategorien. Da die Streuobstbestände, artenreiches Grünland und Weinbausteillagen 

prägende Elemente des Landschaftsbildes in Baden-Württemberg darstellen, leisten die Maßnahmen einen wichtigen 

Beitrag zum Erhalt und Entwicklung traditioneller Agrarlandschaften (Kulturlandschaften).  Dies führt  auch zur Steigerung 

der Erholungseignung. Durch Erhalt der Streuostbestände werden außerdem der Artenschutz sowie die Erhaltung wertvol-

ler genetischer Ressourcen gefördert. Aufgrund des Grünland-Umbruchsverbot im Rahmen dieser Maßnahmen sind auch 

positive Wirkung im Hinblick auf Nitrataustrag und Begrenzung der Treibhausgas-Emissionen zu erwarten.  
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Die Förderung der extensiven Nutzungsformen wertvoller Lebensräume (§ 32 Biotope) und des Messerbalkenschnittes in 

§32 Biotopen in den Vorhabensarten 10.1.27-28 zielt v.a. auf den Erhalt von Biodiversität sowie die Erhaltung und Entwick-

lung traditioneller Kulturlandschaften ab. Der „faunafreundliche“ Messerbalkenschnitt ist auf artenreiches Grünland aus-

gedehnt. Durch die Erhaltung von natürlichen Erosionshindernissen wie Hecken (oder Trockenmauern) kann u.a. der 

Schutz vor Bodenerosion erreicht werden. 

 
Mit den Vorhabensarten wird auch die Erhaltung bestimmter (FFH-)Lebensraumtypen durch Extensivierung der Bewirt-

schaftung gefördert. Es handelt sich vor allem um Grünlandflächen (Flachland- und Bergmähwiesen) in Natura 2000-

Gebieten auf sehr mageren, trockenen oder feuchten Standorten. Eingeschränkte Düngung, reduzierter GV-Besatz bei 

Beweidung und angepasste Schnittnutzung bei der extensiven Nutzung wirken sich auf die Schutzgüter Wasser, Boden und 

Klima positiv aus und begünstigten zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Durch Erhalt artenreicher und blütenreicher Grün-

landlebensräume ergeben sich positive Effekte auf das Landschaftsbild der Agrarlandschaft.  

 

Bei einer weiteren Gruppe steht die umweltverträgliche landwirtschaftliche Nutzung bzw. die gezielte Reduzierung von 
Belastungen durch Dünger und PSM im Vordergrund, zugleich wird durch diese Entlastungen die biologische Vielfalt 
unterstützt: 
 
10.1.7: Eine mindestens 5-gliedrige Fruchtfolge mit einem Leguminosenanteil soll vor allem dem Boden- und Gewässer-

schutz dienen und trägt zu einem umweltbewussten Betriebsmanagement bei. Der Anbau von Leguminosen führt zu Ein-

sparung von N-Dünger (Stickstoff-Bindung der Knöllchenbakterien), Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit, Verringerung 

der Emission treibhausrelevanter Gase durch verminderten Düngereinsatz und reduzierte Bodenbearbeitung sowie zur  

Erhöhung der Agrobiodiversität. Nach der Ernte und dem Umbruch von Leguminosen in mehrgliedriger Fruchtfolge kann 

lokal der in der organischen Substanz gebundene Stickstoff mineralisiert und zu auswaschungsgefährdetem Nitrat umge-

wandelt werden. Eine höhere Kulturartendiversität, die bei der vielfältigen Fruchtfolge in der Vergangenheit festgestellt 

wurde, ist mit einem potenziell geringeren Einsatz von PSM und damit auch Eintrag in Boden und Wasser verbunden. Die 

höhere Anzahl angebauter Kulturarten trägt zur Sicherung und Entwicklung der Ackerfauna und damit zur biologischen 

Vielfalt bei.  

 
Der Herbizidverzicht im Ackerbau (10.1.22) begünstigt in erster Linie das Auftreten von Ackerwildkräutern sowie der an sie 

gebundenen Insektenarten. Positive Nebenwirkungen liegen kleinräumig in der Minderung des Herbizideintrags in Grund- 

und Oberflächengewässer sowie in einer Steigerung der Erholungsqualität der Landschaft durch die Blühaspekte.   

 

Die ein- oder überjährige Begrünung von aus der Erzeugung genommenen Flächen (10.1.20) erhöht die Bodenfruchtbarkeit 

und mindert Nährstoffaustrag. Die Aussaat von vorgegebenen Blühmischungen im Herbst oder im Frühjahr bis 15. Mai 

erhöht das Blütenangebot und fördert so die Insektenfauna. Auch Vögel und Säuger können von verbessertem Nahrungs-

angebot profitieren.  

 

Die Vorhabensarten 10.1.23-26 zielen auf die biologische Bekämpfung im Acker-, Garten-, Obst- und Weinbau (z.B. 

Maiswurzelbohrerbekämpfung mit Nematoden, Pheromoneneinsatz im Obstbau). Die Anwendung biologischer bzw. bio-

technischer Verfahren statt chemisch-synthetischer Produktionsmittel wirkt sich positiv auf die Schutzgüter Wasser und 

Boden aus. Nützlinge werden geschont und somit ein Beitrag für die biologische Vielfalt geleistet. Sekundär sind auch 

positive Wirkungen auf die menschliche Gesundheit möglich (rückstandsfreie Lebensmittel).  
 
Die Förderung regionaltypischer Nutztierrassen wie z.B. alter Rinderrassen (z.B. Hinterwälder, Limpurger) und Pferderassen 

(z.B. Altwürttemberger) (Vorhabensarten 10.2.1 bis 10.2.3) leistet einen Beitrag zur Erhaltung der genetischen Vielfalt 

(Agrobiodiversität). Die Nutzung  alter Arten kann sich darüber hinaus auch positiv auf abiotische Umweltfaktoren auswir-

ken: oft werden die Tiere extensiv gehalten, sodass positive, wenn auch sehr kleinräumige, Wirkungen auf die Schutzgüter 

Boden, Wasser und Klima entstehen. 

 

 

 

 

 

•  •  •  •  •  
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Indikator 

Voraussichtliche Umweltwirkung 

gesamt 

1
0

.1
.1

0
-

1
0

.1
.1

6
 

1
0

.1
.2

7
 

1
0

.1
.2

8
 

1
2

.1
.1

-2
 

1
0

.1
.7

 

 

1
0

.1
.2

0
 

1
0

.1
.2

1
 

 
1

0
.1

.2
2

 

 

1
0

.1
.2

3
-

1
0

.1
.2

6
 

 
1

0
.2

.1
-

1
0

.2
.3

 

Biodiversität ++ ++ ++ + + + + ++ 

*Feldvogelpopulationen + + ++ ++ +    

Anteil ökol. wertv. Flächen an LF (HNV) ++ ++ ++  + +   

Grünlandanteil an LF + + ++      

Erhaltungszustand FFH-LRT und Arten inkl. Vogelar-

ten 

+ + ++      

>Wie wirkt die Maßnahme auf das Ziel zur Erhaltung 

der in BW besonders geschützten Biotope bzw. der 

Lebensräume der gefährdeten oder bedeutenden 

Arten in der Agrarlandschaft?  

++ ++ ++ + +  +  

> Wie wirkt die Maßnahme auf das Ziel zur Verbesse-

rung der Biotopvernetzung  

++ ++ ++ + +    

>Genetische Vielfalt in der Landwirtschaft + +      ++ 

Boden + + + + + + + o 

Wie wirkt die Maßnahme auf das Ziel zur Vermeidung 

von Beeinträchtigungen der natürlichen Bodenfunkti-

onen? 

+ + +  + + +  

*geschätzter Bodenabtrag durch Erosion +  

*durch Bodenerosion betroffene Ackerfläche  

+   + (+)    

*Brutto-Stickstoffbilanz  + + + + +    

Wasser + + + + + ++ + o 

 *chemischer und ökologischer Zustand der OWK  + + + + + ++ ++  

*Brutto-Stickstoffbilanz  + + + + +    

*Brutto-Phosphorbilanz  + + + + +    

*chemischer Zustand Grundwasser  + + + +    ++  

*Nitratgehalt im Grundwasser  + +  + /(-) +    

Klima + o o + o + + o 

*Treibhausgasemissionen aus der LW  + +  + + + +  

*Ammoniak-Emissionen aus der Landwirtschaft     +     

*Lachgasemissionen  (N2O) aus der LW     +     

Landschaft ++ ++ ++ o o o o + 

> Landschaftliche Identität (>Erhalt/ Wiederherstel-

lung von durch traditionelle Nutzung geprägten Land-

schaften?) 

++ ++ ++     + 

Mensch + + + + + o + o 

>Gesundheitsschädigende Stoffimmissionen aus LW 

(>Schutz des Menschen vor schädlichen Luftverunrei-

nigungen?)  

   +  + +  

>Geruchsbelästigung durch die LW (>Vermeidung von 

Geruchsbelästigungen?) 

   +     

Nitratgehalt im Grundwasser + +  + +    

>Erholungsräume (> Sicherung von Erholungsräumen) + + +  +  +  

Kultur und sonstige Sachgüter + + + o o o o o 

> Zustand des Kulturerbes (> Pflege / Erhaltung des 

Kulturerbes?) 
+ + +      
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Maßnahmensteckbrief FAKT 4b 

 

Art. 28 Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen: Flächenhaften Agrarumweltmaßnahmen 

10.1.17 Verzicht auf chemisch-synthetische Produktionsmittel 

10.1.18 Herbstbegrünung im Acker/Gartenbau 

10.1.19 Begrünungsmischungen im Acker/Gartenbau 

 

Art. 30 Ausgleichszahlungen je ha LF in Flusseinzugsgebieten mit Bewirtschaftungsplänen  

12.3.1 Winterbegrünung  

12.3.2 Stickstoff-Depotdüngung mit Injektion 

12.3.3 Precision farming 

12.3.4 Reduzierte Bodenbearbeitung mit Strip till-Verfahren 

12.3.5 Freiwillige Hoftorbilanzen 

 

Budget-Anteil Reversibilität Wirkdauer Erheblichkeit  
Umweltwirkung 

(insgesamt) 

4,68 % ↔ >  �  + 

 

Der Verzicht auf chemisch-synthetische Produktionsmittel (10.1.17) (mit fünfjähriger Vertragsdauer) trägt zur Verbesse-

rung der Wasser- und Bodenqualität sowie ferner zum Klimaschutz bei.  

 
Die Vorhabensart Begrünung im Acker-/Gartenbau (10.1.18) basiert auf Aussaat der Begrünung bis Mitte September. 

Das Mulchen/Einarbeiten darf nicht vor Ende November erfolgen, der Aufwuchs grundsätzlich nicht genutzt werden. 

Ausnahme: Beweidung durch Wanderschäfer. Als Top-up wird eine Vorhabensart mit vorgegebenen Saatgutmischungen 

mit mindestens 5 Mischungskomponenten angeboten. Die Aussaat muss dann bis August erfolgen.  

 

Mit der Herbstbegrünung werden während der Wintermonate Nährstoffe auf dem Acker gebunden. Durch die Bodenbe-

deckung und das aktive Wurzelsystem der Stoppel- bzw. Untersaaten werden Austräge ins Grundwasser sowie in Oberflä-

chengewässer und damit verbundene Nährstoffausschwemmung reduziert. Bodenleben und Bodenfruchtbarkeit verbes-

sern sich. Durch die Förderung von Humusaufbau und Verzicht auf Stickstoffdüngung sind im begrenzten Umfang auch 

positive Nebeneffekte hinsichtlich der Verringerung von Lachgasemissionen möglich. 

 

Die Vorhabensarten 12.3.1-12.3.5 fördern eine umweltschonende Pflanzenerzeugung und dienen dem Schutz des 

Grundwassers in gefährdeten Grundwasserkörpern außerhalb von Sanierungs- und Problemgebieten sowie einer Verrin-

gerung der Belastung von Oberflächengewässern mit Nährstoffausträgen und PSM.  

Es handelt sich dabei um freiwillige einjährige Maßnahmen zur Verbesserung der Bodenqualität und zum Schutz der 

Wasserqualität. Reduzierte Bodenbearbeitung und Winterbegrünung wirken durch Erhalt der natürlichen Bodenstruktur 

und als Verdunstungsschutz positiv auf die Wasseraufnahme- und Wasserspeicherkapazität der Böden. Ein reduzierter 

Bedarf an Mineraldüngern durch Anbau von stickstofffixierenden Kulturen, Precision farming und Stickstoff-

Depotdüngung mit Injektion sowie Schutz vor Auswaschung und Erosion durch Bodenbedeckung verringert Einträge von 

Nährstoffen und PSM ins Grundwasser (v.a. Stickstoff) und in Oberflächengewässer (v.a. Phosphat). ). Durch eine boden-

nahe Ausbringung flüssiger Wirtschaftsdünger wird die Emission von klimaschädlichen Treibhausgasen, insbesondere 

Ammoniakemissionen, reduziert. Die Dosierung, angepasst an den Pflanzenbedarf, kann aufgrund der hohen 

Verteilgenauigkeit gezielter erfolgen. Neben positiven Wirkungen auf Gewässer und Boden wird damit auch die Geruchs-

belastung reduziert. Bei der Umsetzung einzelner Maßnahmen in Hanglagen (z.B. Winterbegrünung) können sehr positive 

Wirkungen auf die Brutto-Phosphorbilanz erwartet werden. Aufgrund des geringen Budgets dieser Maßnahmen und der 

Konzentration auf Gebietskulissen ist von einer gezielten, aber kleinräumigen positiven Wirkung auf das Grundwasser 

auszugehen. Oberflächenwasserkörper dürften nur in sehr geringem Umfang profitieren. 

Optimierungshinweise 

 

Bei Strip till Verfahren: Um die Frostgare zu nutzen sollte auf Böden mit mehr als 10 Prozent Tongehalt das Verfahren im 

Herbst angewendet werden. Auf allen anderen Böden ist das Verfahren schon im Frühjahr möglich. Nach der Ernte sollten 

die Flächen eingeebnet, Schadverdichtungen behoben, Drainagen freigemacht und Ausfallgetreide beseitigt werden. Über 

Winter sollen Zwischenfrüchte angebaut werden. 
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Indikator 

Voraussichtliche Umweltwirkung  

gesamt 12.3.1 – 

12.3.5 

10.1.17 10.1.18-

19 

Biodiversität o o o o 

Boden ++ ++ + ++ 

*geschätzter Bodenabtrag durch Erosion + *durch Bodenerosion betrof-

fene Ackerfläche 

++ ++  ++ 

*Fläche mit AUKM zum Schutz vor Wassererosion  + +  ++ 

*Brutto-Stickstoffbilanz  ++ ++ ++ ++ 

*Anteil LF-Fläche unter Verträgen zur Verbesserung der Bodenwirtschaft + + + + 

Wasser ++ ++ ++ + 

 *guter chemischer Zustand der OWK   ++ + ++ + 

*Brutto-Stickstoffbilanz ++ ++ ++ + 

*guter ökologischer Zustand der OWK   + +  + 

*Brutto-Phosphorbilanz + + ++ + 

*chemischer Zustand Grundwasser ++ ++ ++ + 

*Nitratgehalt im Grundwasser  ++ ++ ++ + 

*Belastung mit PSM + + ++  

Klima + + + + 

*Treibhausgasemissionen aus der LW  + + + + 

*Ammoniak-Emissionen aus der Landwirtschaft  + +   

Landschaft o o o o 

Mensch + + + + 

*Grundwasserqualität (Nitratgehalt im GW) (siehe Schutzgut Wasser) ++ ++ + + 

>Gesundheitsschädigende Stoffimmissionen aus LW (>Schutz des Men-

schen vor schädlichen Luftverunreinigungen?)  

+ +   

>Geruchsbelästigung durch die LW (>Vermeidung von Geruchsbelästi-

gungen?) 

+ +   

Kultur und sonstige Sachgüter o o o o 
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Maßnahmensteckbrief FAKT 4c 

Art. 29  – Ökologischer Landbau  

Codes 11.1.1 und 11.2.1 – Umstellung auf bzw. Beibehaltung des Ökolandbaus  

Budget-Anteil Reversibilität Wirkdauer Erheblichkeit  Umweltwirkung (insgesamt) 

9,40 % ↔ >  �  + 

 Die Maßnahme fördert die Umstellung auf den Ökolandbau sowie Beibehaltung der ökologischen Bewirtschaftung.  

Der ökologische Landbau wirkt auf vielfältige Weise positiv auf die Umweltschutzgüter. Die Bewirtschaftungsformen 

tragen zu einer Verbesserung des Bodensubstrats (Minderung von Bodenerosion, Humusaufbau) und der Gewässergüte 

(z. B. durch Verzicht auf chemische Pflanzenbehandlungsmittel bei. Niedrige Nährstoffimporte und -konzentrationen im 

Ökologischen Landbau führen zu einer geringeren Wasserbelastung im Vergleich zum konventionellen Anbau. Durch die 

Integration von naturschutzfachlich wertvollen Flächen in die extensive Flächenbewirtschaftung (z. B. Offenhaltung von 

Magerrasen in Grünland) können diese erhalten werden und ebenso wie der Erhalt des Grünlandes (Öko-Betriebe haben 

im Durchschnitt einen höheren Grünlandanteil, als konventionelle Betriebe) positiv zum Biotopverbund beitragen. Ein 

positiver Beitrag wird auch für das Schutzgut Klima erreicht. Dem Ökolandbau wird u. a. ein geringeres Treibhauspoten-

zial zugesprochen sowie ein geringerer Einsatz fossiler Energie je Hektar aufgrund der Einsparung mineralischer Dünger, 

Pflanzenschutz- und Futtermittel (z. B. energieaufwändiges Haber-Bosch-Verfahren).  

Indikator Voraus-
sichtliche 
Wirkung 

Biodiversität + 

*Feldvogelpopulationen  + 

*Anteil ökolog. Wertvoller Flächen an LF (HNV)  + 

*Grünlandanteil an LF   

   >Wie wirkt die Maßnahme im Hinblick auf das Ziel zur Verbesserung der Biotopvernetzung? (*Zunahme 

Flächenanteil Biotopverbundelemente) 

+ 

Boden ++ 

>Wie wirkt die Maßnahme im Hinblick auf das Ziel zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der natürli-

chen Bodenfunktionen? 

++ 

*Brutto-Stickstoffbilanz  ++ 

*Anteil Fläche unter Verträgen zur Verbesserung der Bodenwirtschaft ++ 

*Anteil Flächen mit ökologischem Landbau an der LF  ++ 

Wasser ++ 

 *guter chemischer und ökologischer Zustand der OWK  ++ 

*Brutto-Stickstoffbilanz  ++ 

*Brutto-Phosphorbilanz ++ 

*chemischer Zustand Grundwasser ++ 

*Nitratgehalt im Grundwasser  ++ 

** LF unter Verträgen zur Verbesserung der Wasserwirtschaft ++ 

Klima + 

*Treibhausgasemissionen aus der LW  + 

*Ammoniak-Emissionen aus der Landwirtschaft  + 

*Methanemissionen  (CH4) aus der LW  + 

*Lachgasemissionen  (N2O) aus der LW  + 

>Entwicklung von Dauergrünland + 

Landschaft + 

> Landschaftliche Identität (>Erhalt/Wiederherstellung der von den durch traditionelle Nutzung geprägten 

Landschaften?) 

+ 

Mensch + 

>Gesundheitsschädigende Stoffimmissionen aus LW (>Schutz des Menschen vor schädlichen Luftverun-

reinigungen?)  

+ 

Kultur und sonstige Sachgüter + 

> Zustand des Kulturerbes (> Pflege / Erhaltung des Kulturerbes?) + 
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Maßnahmensteckbrief FAKT 3a 

Art. 33  – Tiergerechte Haltungsverfahren 

14.1.1 Sommerweideprämie 

14.1.2 Schweinehaltung Einstiegsstufe Tierschutzlabel 

14.1.3 Schweinehaltung Premiumstufe Tierschutzlabel 

14.1.4 Masthühnerhaltung Einstiegsstufe Tierschutzlabel 

14.1.5 Masthühnerhaltung Premiumstufe Tierschutzlabel 

Budget-Anteil Reversibilität Wirkdauer Erheblichkeit  
Umweltwirkung  

(insgesamt) 

2,33 % ↔ >  � + 

Durch die Vorhabensart Sommerweidehaltung (14.1.1) sollen besonders tiergerechte Haltungsverfahren gefördert und 

dadurch entstandene Mehraufwendungen bzw. Einkommensverluste ausgeglichen werden (wie höhere Arbeits-, Ein-

streu- und Futterbedarf, zusätzliche Weidepflege, Instandhaltung der Zäune usw.). 

Der Bewegungsfreiraum durch Weidegang fördert die Gesundheitserhaltung und Wohlbefinden der Tiere und ermöglicht 

den Tieren das arttypische Verhalten auszuleben.  Der Weidegang soll für Milchkühe und deren weiblichen Nachkommen 

ab einem Alter von 1 Jahr mindestens 6 Std. täglich im Zeitraum 01.06. bis 30.09. auf mind. 0,2 ha Weidefläche je GV 

gewährleistet werden. Es ist eine Obergrenze für Viehhaltung von 2,0 GV/ha LF vorgesehen.  

Neben dem Tierwohl dient die Vorhabensart Sommerweideprämie indirekt der Erhaltung von Grünland und wirkt sich 

ferner positiv auf Offenhaltung der Landschaft und das Landschaftsbild aus. Die Förderung der weiteren  tiergerechten 

Haltungsverfahren (14.1.2 bis 14.1.5) kann zu einem geringfügig höheren Flächenverbrauch aufgrund des höheren Platz-

angebots für die Tiere in den Stellen führen. Die voraussichtliche Umweltwirkung wird als nicht erheblich eingeschätzt.  

Insgesamt ist bei der Maßnahme FAKT 3a aufgrund ihres Beitrags zur Attraktivität von Erholungslandschaften von einer 

voraussichtlich leicht positiven Umweltwirkung auszugehen. Ein Beitrag zum Grünlanderhalt und damit positiven Klima-

wirkungen ist allenfalls kumulativ mit der Ausgleichszulage in Berggebieten zu sehen. 

 

 

  

Indikator Voraus-
sichtliche 
Wirkung 

Biodiversität o 

Boden o 

Wasser o 

Klima (+) 

Landschaft + 

> Landschaftliche Identität (>Erhalt/Wiederherstellung der von den durch traditionelle Nutzung geprägten 

Landschaften?) 

+ 

Mensch + 

>Erholungsräume (>Sicherung von Erholungsräumen und Erhöhung ihrer Atraktivität?) + 

Kultur- und sonstige Sachgüter o 
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Maßnahmensteckbrief FAKT 5d 

Art. 28  – Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen: Flächenhafte Agrarumweltmaßnahmen  

Codes 10.1.8 und 10.1.9 – Extensive Bewirtschaftung des Dauergrünlandes mit Viehbesatz bis max. 1,4 

RGV/ha HFF (ohne N-Verzicht / mit N-Verzicht)  

 

Budget-Anteil Reversibilität Wirkdauer Erheblichkeit  Umweltwirkung (insgesamt) 

7,20 % ↔  > �  + 

Die Vorhabensarten fördern die Beibehaltung oder Extensivierung der Nutzung von Grünlandflächen. Die Aufrechterhal-

tung der Grünlandnutzung mindert CO2-Emissionen. Der Verzicht auf den Einsatz von mineralischem Stickstoff (in 

Vorhabensart 10.1.8, für die rund 60 % der Mittel vorgesehen sind) trägt zusätzlich zur Reduzierung von THG-Emissionen 

(Lachgas) bei und verbessert die Wasser- und Bodenqualität; dies führt darüber hinaus auch zur Erhöhung der bodenbio-

logischen Aktivität. Der vorgesehene geringe Viehbesatz bis max. 1 RGV je ha HFF fördert Entwicklung von Strukturen, 

die sowohl für die Pflanzen- als auch für die Tierwelt von besonderer Bedeutung sind.  

 
  

Indikator Voraus-
sichtliche 
Wirkung 

Biodiversität +  

*Feldvogel-Index  + 

*Anteil ökolog. wertvoller Flächen an LF (HNV)  + 

*Grünlandanteil an LF  + 

Boden ++ 

*Brutto-Stickstoffbilanz: N-Überschuss   ++ 

Wasser + 

 *guter chemischer und ökologischer Zustand der OWK + 

*Brutto-Stickstoffbilanz: N-Überschuss  + 

*Nitratgehalt im GW  ++ 

Klima ++ 

*Treibhausgasemissionen aus der LW  ++ 

*Grünlandanteil an LF; >Entwicklung von Grünland + 

Landschaft + 

> Landschaftliche Identität (>Erhalt/Wiederherstellung der von den durch traditionelle Nutzung geprägten 

Landschaften?) 

+ 

Mensch + 

>Erholungsräume (>Sicherung von Erholungsräumen und Erhöhung ihrer Attraktivität?) + 

Kultur und sonstige Sachgüter o 
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(9) Umweltzulage Wald (UZW) 

 

Maßnahmensteckbrief  

12.2.1  – Erhalt und Wiederherstellung von FFH-Waldlebensraumtypen  

15.1.1  – Erhalt und Pflege von Habitatbaumgruppen  

Art.  30 – Ausgleichszahlungen je ha Wald in Natura 2000-Gebieten; Art.  34  – Zahlungen für Waldumwelt-

verpflichtungen je ha Wald 

Priorität 4a 

Budget-Anteil Reversibilität Wirkdauer Erheblichkeit  Umweltwirkung (insgesamt) 

0,56 % ↔ > �  + 

 

Zur Sicherung der Erhaltungsziele der europäischen Schutzgebietskonzeption Natura 2000 fördert die Vorhabensart 

12.1.1 die Herstellung von günstigen Waldzuständen mit einem lebensraumtypischen Arteninventar sowie den lebens-

raumtypischen Habitatstrukturen (Totholz- und Habitatbäume) in Privatwäldern (die Grenze des tolerierbaren Fremd-

baumartenanteils liegt bei max. 25 %). Die Vorhabensart stärkt die Akzeptanz der Unterschutzstellung von Gebieten. Die 

auflagebedingten Einkommensverluste sollen durch das Vorhaben ausgeglichen werden. Ggf. kann mit der Förderung der 

Nutzungsaufgabe von wirtschaftlich uninteressanten, jedoch naturschutzfachlich wertvollen Flächen entgegengewirkt 

und die traditionelle Landnutzung aufrechterhalten werden (wie z.B. Erhaltung und Pflege historischer Nutzungsformen).  

Bei dem Vorhaben handelt es sich um verpflichtende Maßnahmen gem. des Naturschutzgesetzes, weshalb keine zusätzli-
chen Umweltwirkungen zu erwarten sind. 

Die Vorhabensart 15.1.1 zielt auf den Erhalt von Habitatbaumgruppen durch Nutzungsverzicht. Habitatbäume und die sie 

umgebenden min. 5 bis max. 10 Bäume der herrschenden Schicht werden durch einen 20-jährigen  Nutzungsverzicht 

geschützt. Vorrangig werden dadurch die Biodiversität und Biotopvernetzung im Lebensraum Wald gefördert. Kleinräu-

mig werden auch Bodenfunktionen und Klima positiv beeinflusst. 

 

Optimierungshinweise 

Förderung von zusätzlichen Vorhaben, die über den gesetzlichen Anforderungen durch den Gebietsschutz (Natura-2000) 

hinausgehen. 

Prüfung, inwieweit Förderung auch von Kommunen möglich ist (Art. 30 ELER-VO, Abs. 2: „In angemessen begründeten 

Fällen kann sie auch anderen Landbewirtschaftern gewährt werden“). 

 
Indikator 

Voraus-
sichtliche 
Wirkung 

Biodiversität ++ 

> Leistet die Maßnahme einen Beitrag zur Erhöhung der biologischen Vielfalt im Wald? ++ 

Erhaltungszustand der FFH-Lebensräume und -arten  inkl. Vogelarten ++ 

> Wie wirkt sich die Maßnahme auf das Ziel zur Erhaltung der in Baden-Württemberg besonders geschütz-

ten Biotope bzw. der Lebensräume der gefährdeten oder bedeutenden Arten in Wäldern aus? 

++ 

 > Wie wirkt die Maßnahme im Hinblick auf das Ziel zur Verbesserung der Biotopvernetzung?  + 

 *Anteil ökologisch wertvoller forstwirtschaftlicher Flächen (HNV)  ++ 

 *Zustand der Waldökosysteme  ++ 

 *Totholzvorräte in Wäldern  ++ 

 *Anteil Waldfläche mit Bewirtschaftungsverträgen zur Verbesserung der Biodiversität  ++ 

Boden o 

Wasser o 

Klima o 

Landschaft + 

> Landschaftliche Identität (> Erhalt/Wiederherstellung von durch traditionelle Nutzung geprägten Land-

schaften sowie landestypischen Biotopen?) 

+ 

Mensch + 

> Erholungsräume (> Sicherung von Erholungsräumen und Erhöhung ihrer Attraktivität?) + 

Kultur und sonstige Sachgüter o 
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(10) Innovative Maßnahmen für Frauen (IMF) 

 
  

Maßnahmensteckbrief  

1.1.3 – Qualifizierungs- und Coachingmaßnahmen für Frauen 

 6.4.2 – Gründung und Entwicklung nicht-landwirtschaftlicher Tätigkeiten 

16.3.1 – Kleine Wirtschaftsteilnehmer 

Art. 14 Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen; Art. 19 Entwicklung der landwirtschaftl. Betriebe und 

sonstiger Unternehmen; Art. 35 Zusammenarbeit 

Priorität 6a 

Budget-Anteil Reversibilität Wirkdauer Erheblichkeit  Umweltwirkung (insgesamt) 

0,18 % ↔ >> o o 

 

Ziel dieser Vorhaben ist eine Verbesserung der Einkommens- und Beschäftigungsverhältnisse von Frauen, die in ländli-

chen Räumen leben. 

Im Rahmen von Qualifizierungs- und Coachingmaßnahmen (1.1.3) werden Personal-, Sach- und Betriebskosten für die 

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Qualifizierung sowie Kinderbetreuungskosten finanziert.  

Zur Unterstützung der Gründung und Weiterentwicklung nicht-landwirtschaftlicher KMU (6.4.2) werden v.a. Investitions-

kosten für Existenzgründungen und Unternehmenserweiterungen, Konzeptionskosten, Studien oder Kosten für die Erstel-

lung eines Geschäftsplans gefördert.  

Die Vorhabensart 16.3.1 ist auf die Schaffung von Netzwerken und die Förderung von Kooperationen ausgerichtet, indem 

u.a. Personal- und Sachkosten, laufende Kosten der Zusammenarbeit, Schulungen, Investitionskosten für Pilotprojekte im 

Bereich Existenzgründung sowie Unternehmenserweiterungen gefördert werden.   

 

Die Vorhabensarten entfalten insgesamt keine direkten Umweltwirkungen. Wenn jedoch umweltbezogene Themen be-

handelt werden, können indirekte positive Umweltwirkungen erreicht werden. Lehrgänge und Informationsveranstaltun-

gen mit einer umwelt- und klimarelevanten Schwerpunktsetzung lassen Synergieansätze vor allem zu Agrarumweltmaß-

nahmen erwarten. Dazu kann beispielsweise die Informationsvermittlung zu umweltfreundlichen Produktionsmethoden, 

energieeffizienten Technologien und Verfahren oder die Stabilisierung der Biodiversität im Rahmen land- und forstwirt-

schaftlicher Tätigkeiten zählen. Da umweltrelevante Zielsetzungen bisher nicht expliziter Gegenstand der Vorhabensarten 

sind, werden diese als nicht erheblich eingestuft. 

 

Optimierungshinweise 

 

• Integration von Umweltthemen in Bildungsmaßnahmen, Sensibilisierung für die Berücksichtigung von Umweltbelan-

gen 

• Gezielte Verzahnung mit anderen Maßnahmen des Programms (Vertragsnaturschutz, Ökolandbau, investive Natur-

schutzmaßnahmen) 
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(11) Naturparkförderung 

Maßnahmensteckbrief  

7.1.1 – Naturparkpläne inklusive Öffentlichkeitsarbeit 

7.5.1 – Entwicklung des Erholungswerts 

7.6.1 – Natürliches und kulturelles Erbe, Sensibilisierung 

16.7.1 – Projektkoordination für Naturparke 

Art. 20 Basisdienstleistungen und Dorferneuerung in ländlichen Gebieten; Art 35 Zusammenarbeit 

Priorität 4a 

Budget-Anteil Reversibilität Wirkdauer Erheblichkeit  Umweltwirkung (insgesamt) 

1,11 % →|, ↔ >, >> � + 

 

Die insbesondere auf die Naturparkkulisse ausgelegten Vorhabensarten sollen einen integrierten und umweltangepassten 

Tourismus fördern sowie Kultur- und Naturerbe entwickeln und erhalten. 

Zusammenfassend lassen sich folgende Zielsetzungen festhalten: 

• Erstellung, Aktualisierung und Evaluierung von Naturparkplänen (7.1.1), 

• Öffentlichkeitsarbeit, Besucherinformation (7.1.1; 7.5.1), 

• Investitionen in Freizeitinfrastruktureinrichtungen (7.5.1), 

• Investitionen in Aktionen zur Erhaltung, Wiederherstellung und Entwicklung des natürlichen und kulturellen Er-

bes (7.6.1) 

• Projektkoordination (16.7.1) 

Vorhabensart 7.1.1 entfaltet keine direkten Umweltwirkungen, kann allerdings die Nachfrage nach anderen Maßnahmen 

anregen (z.B. Umsetzung von Maßnahmen der Natura-2000-Bewirtschaftungspläne) und wirkt vorbereitend auf die Um-

setzung von Pflegekonzepten für Gebiete mit besonderem Naturwert. 

Mit der Vorhabensart 7.5.1 wird auf eine Verbesserung des Freizeit- und Erholungsangebots abgezielt. Durch Besucher-

lenkungsmaßnahmen sollen, speziell in sensiblen Gebieten, Umweltbelastungen durch erhöhtes Verkehrsaufkommen und  

große Besucherzahlen gering gehalten werden. Im Falle einer Förderung von Wegeinfrastrukturen und Baumaßnahmen 

sind durch Flächenverbrauch und Flächenversiegelung negative Wirkungen auf das Schutzgut Boden denkbar; aufgrund 

vorwiegender Nutzung von vorhandener Infrastruktur sind diese Wirkungen jedoch vermutlich begrenzt.  

Durch Investitionen in vielfältige Umweltbildungsmaßnahmen, den Arten- und Biotopschutz und in Studien und Informa-

tionsmaßnahmen (7.6.1) werden die Voraussetzungen für Pflege und Entwicklung von Natur- und Kulturlandschaft ge-

schaffen, die insbesondere positive Biodiversitätswirkungen nach sich ziehen. Darüber hinaus werden wesentliche Be-

dingungen zur Erhaltung des materiellen und immateriellen Kulturerbes erzeugt (u.a. Sensibilisierung für erlebbare Zu-

sammenhänge von Kultur und Natur, Studien in diesem Zusammenhang). Durch Baumaßnahmen (Neu- und Umbau von 

Naturparkbesucherzentren) werden Beeinträchtigungen der Böden (Flächenverbrauch und -versiegelung) in vermutlich 

geringem Umfang entstehen. Zugleich werden durch u.a. Ausstellungen, Aus- und Fortbildungsprogramme, Schulungsan-

gebote neue Möglichkeiten geschaffen, die Bevölkerung für die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu 

sensibilisieren. 

Die Unterstützung von öffentlich-privaten Partnerschaften zur Entwicklung von Studien, Plänen, Konzeptionen und Stra-

tegien mit explizitem Naturparkbezug ist im Rahmen von 16.7.1 förderfähig. Da ausschließlich Personalkosten getragen 

werden sollen, entfaltet diese Vorhabensart keine erheblichen Umweltwirkungen, sie wirkt jedoch synergetisch mit den 

weiteren Naturparkvorhaben. 

Je nach Investition und Lokalität können folgende nachgeordnete Instrumente die Umweltverträglichkeit des jeweiligen 

Vorhabens sicherstellen:  

 >> UVP, Eingriffsregelung, FFH-Verträglichkeitsprüfung 
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Indikator 
Voraussicht-

liche Wir-
kung 

Biodiversität + 

* Feldvogel-Index + 

* Erhaltungszustand der FFH-Lebensräume und -arten, inkl. Vogelarten + 

> Wie wirkt die Maßnahme im Hinblick auf das Ziel zur Verbesserung der Biotopvernetzung? + 

Boden o 

Wasser o 

Klima o 

Landschaft + 

> Wie wirkt die Maßnahme im Hinblick auf das Ziel zur Wiederherstellung / Entwicklung der landschaftl. 

Identität und trad. Kulturlandschaften?  
+ 

Mensch ++ 

> Wie wirkt die Maßnahme im Hinblick auf die Attraktivität der Landschaft als Freizeit- und Erholungsraum? ++ 

Kultur- und Sachgüter + 

> Wie wirkt die Maßnahme im Hinblick auf das Ziel zum Erhalt des Kulturerbes? (Dörfer, Baudenkmäler, 

Kulturlandschaften etc.) 
+ 
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(12) Gewässerökologie 

Maßnahmensteckbrief Code 7.6.2 – Investitionen zur Umsetzung der WRRL ggf. auch mit Synergien zur 
HWRM-RL 

Art. 20 Basisdienstleistungen und Dorferneuerung in ländlichen Gebieten 

Priorität 4b 

Budget-Anteil Reversibilität Wirkdauer Erheblichkeit  Umweltwirkung (insgesamt) 

1,48 % →|, ↔ >> �  + 

 

Unterstützt werden Vorhaben zur Wiederherstellung und Entwicklung eines naturnahen Zustandes der Gewässer gemäß 

WRRL.
133

 Die Förderung bezieht sich auf die Verbesserung von Gewässerdurchgängigkeit und -struktur sowie die Schaf-

fung von neuen Lebensräumen. Die Gebietskulisse ist auf Gewässer I. Ordnung ausgelegt. Eine enge Verzahnung zum 

Hochwasserschutz ist vorgesehen (bspw. hinsichtlich der Auenentwicklung, Dammrückverlegungen oder Gewässeraus-

baumaßnahmen).  

Es werden umfangreiche positive Wirkungen im Bereich des Schutzgutes „Wasser“ (wie verbesserte chemische und 

ökologische Gewässergüte) erwartet. Durch eine veränderte (stärker mäandrierende) Linienführung von Gewässern ent-

stehen neue, attraktive Lebensräume für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten (u.a. Fische, Vögel, Amphibien, Reptilien, 

Libellen, Mollusken, Makrozoobenthos und Makrophyten sowie Pflanzengesellschaften der Fließgewässer, Uferpionier-

stadien und der Weichholzauen). In den Uferbereichen wird eine natürliche, durch Wasserdynamik beeinflusste Boden-

entwicklung gefördert. Eine positive Wirkung auf die Attraktivität von bzw. die Lebensqualität in ländlichen Gebieten 

haben renaturierte Kleingewässer, wenn sie innerhalb von Ortslagen oder in der Nähe zu Wander- oder Radfahrwegen 

liegen (Naherholung). Synergetische Effekte werden hinsichtlich des Hochwasserschutzes erwartet. Durch die Gestaltung 

eines annähernd naturnahen Wasserverlaufs wird der Wasserrückhalt gefördert und somit Hochwasserrisiken vorge-

beugt. 

 

>> UVP, Eingriffsregelung, FFH-Verträglichkeitsprüfung 

Optimierungshinweise 

Anzustreben ist eine Kombination mit verbreiterten Gewässerrandstreifen, um auch positive Wirkungen im Hinblick auf 

verbesserte chemische und ökologische Güte der strukturell optimierten Gewässer sicherzustellen. 

 
Indikator Voraus-

sichtliche 
Wirkung 

Biodiversität ++ 

*Erhaltungszustand der FFH-Lebensräume und -arten ++ 

 > Wie wirkt die Maßnahme im Hinblick auf das Ziel zur Verbesserung der Biotopvernetzung?  ++ 

 *guter ökologischer Zustand in oberirdischen Gewässern (siehe Schutzgut „Wasser“) ++ 

Boden + 

>Wie wirkt die Maßnahme im Hinblick auf das Ziel zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der natürli-

chen Bodenfunktionen? 

+ 

Wasser ++ 

*Anteil der OWK mit gutem/sehr gutem ökologischen Zustand an der Zahl der insgesamt untersuchten    

OWK  

++ 

*Grad der Veränderung d. Gewässerstrukturgüte  ++ 

*Anteil Querbauwerke mit guter fischökolog. Durchgängigkeit in Fließgewässern  ++ 

*chemischer Zustand der GWK + 

> Wie wirkt die Maßnahme im Hinblick auf das Ziel zur Verbesserung des Wasserrückhalts in der Fläche? ++ 

Klima o 

Landschaft + 

                                                           
133

  Die Vorhaben müssen in einem Gewässerentwicklungsplan bzw. in einem Bewirtschaftungsplan nach WRRL 

begründet werden. 
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Indikator Voraus-
sichtliche 
Wirkung 

> Wie wirkt die Maßnahme im Hinblick auf das Ziel zum Erhalt/zur Wiederherstellung der von den durch 

traditionelle Nutzung geprägten Landschaften sowie landestypischen Biotopen? 

+ 

Mensch ++ 

> Erholungsräume (>Sicherung von Erholungsräumen und Erhöhung ihrer Attraktivität?) ++ 

> Vorbeugender Hochwasserschutz (>Verbesserung des vorbeugenden Schutzes?) ++ 

Kultur und sonstige Sachgüter + 

> Zustand des Kulturerbes (> Pflege / Erhaltung des Kulturerbes?) + 

> Hochwasserrisiko für Sachgüter (> Verbesserung des Schutzes von Sach- und Kulturgütern vor Hochwas-

ser?) 

+ 
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(13) LEADER 

Maßnahmensteckbrief   

19.2.1 Förderung der Vorhaben im Rahmen der lokalen Strategie  

19.3.1 Vorbereitung/Durchführung von Kooperationsmaßnahmen 

19.4.1 Verwaltungskosten und Sensibilisierung 

Art. 32-35 1b, 1c ESI-VO; Art. 42-44 ELER-VO – LEADER 

Priorität 6b 

Budget-Anteil Reversibilität Wirkdauer Erheblichkeit  Umweltwirkung (insgesamt) 

4,4 % Bewertung nicht möglich. 

 

Im Rahmen des LEADER-Ansatzes sollen lokale Partner und Akteure in ausgewählten Regionen des ländlichen 

Raums in die Entwicklung und Umsetzung lokaler Entwicklungsstrategien einbezogen werden (Bottom-up-Ansatz).  

Förderfähig sind 

• die Erarbeitung lokaler Entwicklungsstrategien und die Durchführung von Projekten zur Umsetzung der 

lokalen Entwicklungsstrategien, 

• die Vorbereitung sowie Durchführung überregionaler und transnationaler Kooperationsprojekte sowie 

• der laufende Betrieb der Lokalen Aktionsgruppe (Personal-, Sachkosten) und die Sensibilisierung regiona-

ler Akteure bzw. der Bevölkerung (Schulungen, Veranstaltungen etc.) 

Mit der Förderung der vorbereitenden und begleitenden Maßnahmen (Strategieerstellung, Management, Veran-

staltungen etc.) sind keine unmittelbaren Umweltwirkungen verbunden. Die Lokalen Entwicklungsstrategien, in 

denen Ziele und Handlungsfelder der Regionen für die Umsetzung von LEADER-Projekten festgelegt sind, werden 

eigenständig von den Lokalen Aktionsgruppen erarbeitet, Inhalte und (sekundär induzierte) Wirkungen sind deshalb 

noch nicht absehbar. Es ist jedoch davon auszugehen, dass Umwelt- und Klimaschutzziele im Sinne der übergeord-

neten Zielkonformität in den Entwicklungsstrategien berücksichtigt werden bzw. diesen zumindest nicht entgegen-

stehen. Diese Ziele sollen auch in den Kriterienkatalog für das Auswahlverfahren der LEADER-Regionen einfließen.  

Die auf Basis der lokalen Entwicklungsstrategien umzusetzenden LEADER-Projekte können prinzipiell jedoch unter-

schiedliche Zielsetzungen verfolgen und möglicherweise mit erheblichen positiven oder negativen Umweltwirkun-
gen verbunden sein – wobei negative Effekte aufgrund der geforderten Zielkonformität im Auswahlverfahren (s.o.) 

begrenzt ausfallen dürften. Eine Vorabeinschätzung der tatsächlichen Umweltwirkungen der Projekte ist nicht 
möglich, da die Auswahl der Projekte in der Zuständigkeit der Lokalen Aktionsgruppe liegt. 

Von der Aktivierung der lokalen Bevölkerung durch Sensibilisierungsmaßnahmen sind grundsätzlich positive Aus-

wirkungen auf Wissensstand und Lebensqualität zu erwarten. Gegebenenfalls können umweltverträglicheres Ver-

halten und entsprechende Maßnahmen vorbereitet werden. 

 

Optimierungshinweise 

Um die Umweltwirkungen im Bereich der LEADER-Förderung abschätzen und erfassen zu können, wird empfohlen, 

die Lokalen Aktionsgruppen zur Beurteilung der Umweltwirkungen ihrer Projekte und Erfassung relevanter Daten 

im Zuge des Monitoring zu verpflichten. Bei der Festlegung der Indikatoren und Verfahren sollte insbesondere auch 

auf die landesweite Vergleichbarkeit Wert gelegt bzw. der Rolle der Lokalen Aktionsgruppen Rechnung getragen 

werden.  
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(14) Beratung 

Maßnahmensteckbrief Codes  2.1.1 – 2.1.3 – Förderung von Beratungsleistungen 

Art. 15  – Beratungsdienste 

Prioritäten 2a, 4a, 5b 

Budget-Anteil Reversibilität Wirkdauer Erheblichkeit  Umweltwirkung (insgesamt) 

2,04 % ↔ >> (�)  (+)  

 

Die Beratungsleistungen, die den Prioritäten 2a, 4a und 5b zugeordnet sind, sollen zur Stärkung einer wettbewerbsfähi-

gen und zugleich umweltgerechten Landwirtschaft beitragen. Sie sollen die Erfordernisse des Umwelt- und Tierschutzes 

berücksichtigen und einen nachhaltigen Ressourceneinsatz anregen, wie die Effizienzsteigerung der Wasser- und Energie-

nutzung, Energieeinsparung, Verwendung erneuerbarer Energiequellen oder Verringerung aus der Landwirtschaft stam-

mender NO2- und CH4-Emissionen. Weitere mögliche Beratungsinhalte sind z.B. Möglichkeiten der CO2-Bindung auf land-

wirtschaftlichen Flächen, Ökolandbau und Erhalt bzw. Förderung der Biodiversität. Des Weiteren wird die Qualifizierung 

von Beratungskräften gefördert, um Qualität und Wirksamkeit der angebotenen Beratung zu optimieren.  

Die Vorhabensarten können somit die Teilnahmebereitschaft sowie die Umsetzungsqualität von freiwilligen Maßnahmen 

mit Umwelt- und Naturschutzzielen steigern. Unmittelbare positive Umweltwirkungen werden durch die alleinige Durch-

führung nicht hervorgerufen, vorbehaltlich der Einbeziehung umweltrelevanter Beratungsinhalte bereiten sie jedoch 
positive Umweltwirkungen vor. Unter Berücksichtigung synergetischer Effekte werden die Vorhabensarten deshalb als 

erheblich eingestuft.  

 

 
  

 
Indikator 

Voraus-
sichtliche 
Wirkung 

Biodiversität (+) 

Boden           o 

Wasser           o 

Klima (+) 

Landschaft o 

Mensch o 

Kultur- und sonstige Sachgüter o 
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(15) Wissenstransfer 

 

  

Maßnahmensteckbrief Codes 1.1.1 und 1.1.2  – Qualifizierung, Workshops und Coachings  

Art. 14 Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen 

Prioritäten 2a, 3b 

Budget-Anteil Reversibilität Wirkdauer Erheblichkeit  Umweltwirkung (insgesamt) 

0,09 % ↔ >> o o  

 

Fördergegenstand sind Qualifizierungs- und Coachingmaßnahmen sowie Workshops, die den Wissenstransfer und die 

Informationsvermittlung für Landbewirtschafter sowie Erwerbstätige in Land- und Forstwirtschaft oder im Lebensmittel-

sektor verbessern sollen. Da v.a. Personal-, Sach- und Betriebskosten für die Vorbereitung, Durchführung und Nachberei-

tung von Qualifizierungs- und Coachingmaßnahmen oder Workshops finanziert werden, sind keine direkten Umweltwir-

kungen zu erwarten. Lehrgänge, die umweltbezogene Themen aufgreifen, wie z.B. Kenntnisse über extensive Bewirtschaf-

tungsmethoden, energieeffiziente Technologien und Verfahren oder regionale Produkte, können zur Sensibilisierung für 

ein entsprechendes Umweltbewusstsein beitragen und damit mögliche positive Umwelteffekte vorbereiten. Im Rahmen 

der SUP wird die Vorhabensart als nicht erheblich eingestuft. 

                    

Optimierungshinweise 

 

Integration von umweltbezogenen Themen und Fragestellungen in die Bildungsmaßnahmen. 
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(16) Zusammenarbeit 

Maßnahmensteckbrief  

16.1.1 – EIP „Produktivität und Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft“ 

16.2.1 – Pilotprojekte, neue Produkte und Verfahren 

Art. 35 Zusammenarbeit 

Priorität 2a 

Budget-Anteil Reversibilität Wirkdauer Erheblichkeit  Umweltwirkung (insgesamt) 

0,92 % →|, ↔ >> (�)   (+)  

 

Die Vorhabensarten fördern Wissensaustausch und Zusammenarbeit zwischen Akteuren aus Landwirtschaft und For-

schung, um die Entwicklung neuer, innovativer Erzeugnisse und Verfahren, Prozesse und Technologien zu begünstigen. Im 

Fokus der Innovationen, die in erster Linie der Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit dienen, sollen Fragen der natur-

verträglichen Landbewirtschaftung stehen, insbesondere im Zusammenhang mit den Herausforderungen des Klimawan-

dels, der Erhaltung der Biodiversität und der natürlichen Ressourcen sowie artgerechter Tierhaltung.  

Gefördert werden in erster Linie Konzepte, Durchführbarkeitsstudien und laufende Kosten der Kooperationen. Auch 

Direktkosten für die Umsetzung spezifischer Pilot- und Demonstrationsprojekte im Rahmen der EIP zur Entwicklung neuer 

Erzeugnisse und Verfahren können bezuschusst werden.  

 

Durch die Entwicklung ressourcen- und umweltschonender Produkte, Verfahren und Techniken bereiten die 
Vorhabensarten positive Umweltwirkungen vor. Weil überwiegend Konzepte, Vorarbeiten und Zusammenarbeit geför-

dert werden, handelt es sich dabei jedoch vor allem um Wirkungen, die erst in der tatsächlichen Umsetzung (z.B. im Rah-

men einer Mainstreammaßnahme des Programms) zum Tragen kommen. Unter Berücksichtigung synergetischer Effekte 

werden sie als erheblich eingestuft. 

 

 
Indikator Voraus-

sichtliche 
Wirkung 

Biodiversität (+) 

Boden o 

Wasser o 

Klima (+) 

Landschaft          (+) 

Mensch o 

Kultur- und sonstige Sachgüter o 
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(17) Qualitätsregelungen 

Maßnahmensteckbrief  

3.1.1 – Einstieg und neue Teilnahme an Qualitätsregelungen 

3.2.1 – Informations- und Absatzfördermaßnahmen 

Art. 16 Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel 

Priorität 3a 

Budget-Anteil Reversibilität Wirkdauer Erheblichkeit  Umweltwirkung (insgesamt) 

0,19 % ↔ >> o o  

 

Ziel der Vorhabenart 3.1.1 ist die Verbesserung der Marktstellung von Erzeugern. Gefördert werden Einstieg und Teil-

nahme an Lebensmittelqualitätsregelungen nach EU-Recht sowie der in BW anerkannten Qualitätsregelungen und Hof-

Zertifizierungssysteme. Finanziert  werden u.a. Beiträge für Beitritt oder Teilnahme an den Regelungen, Kosten der Zertifi-

zierung, jährliche Kontrollkosten und Kosten der Qualitätskontrolle durch Dritte.  

Die Vorhabensart 3.2.1 unterstützt die Teilnahme von Landwirten und  landwirtschaftlichen Kooperationen an nach EU-

Recht oder in BW anerkannten Qualitätsregelungen zu Informations- und Absatzfördermaßnahmen. 

 

Beide Vorhabensarten entfalten keine direkten Umweltwirkungen, jedoch sind durch z.B. Aufnahme ökologischer Le-

bensmittelerzeugung und Unterstützung umweltschonender Produktionsmethoden (wie Ökolandbau) indirekte positive 

Wirkungen denkbar. Im Rahmen der SUP werden die Vorhabensarten als nicht erheblich eingestuft.  

                   

Optimierungshinweise 

 

Sensibilisierung für ökologische Lebensmittelerzeugung und umweltschonende Produktionsmethoden. 

 


